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Erster Abschnitt: Einsetzung und Gang des Verfahrens 

A. Einsetzung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß und sein Auftrag 

I. Einsetzungsbeschluß 

Der Verteidigungsausschuß beschloß in seiner 6. Sit-
zung am 18. Februar 1981 auf Grund der Anträge 

— der Fraktion der CDU/CSU vom 16. Februar 1981 
auf Einsetzung des Verteidigungsausschusses 
als 1. Untersuchungsausschuß nach Artikel 45 a 
Abs. 2 des Grundgesetzes zur Untersuchung der 
Umstände, die zu den Finanzierungsproblemen 
beim Kampfflugzeug MRCA/TORNADO geführt 
haben, sowie der daraus sich ergebenden Konse-
quenzen; 

— der Fraktionen der SPD und FDP vom 17. Fe-
bruar 1981 zur Konstituierung des Verteidi-
gungsausschusses des Deutschen Bundestages 
zum 1. Untersuchungsausschuß nach Artikel 45 a 

Abs. 2 des Grundgesetzes zur Untersuchung des 
Beschaffungsvorhabens MRCA/TORNADO und 
der damit zusammenhängenden Sachverhalte, 

die Einsetzung des Verteidungsausschusses als 1. 
Untersuchungsausschuß nach Artikel 45 a Abs. 2 des 
Grundgesetzes zur Untersuchung des Beschaffungs-
vorhabens MRCA/TORNADO. 

Im Beschluß vom 19. Februar 1981 (Ausschußdruck-
sache 9/0020) hat der Untersuchungsausschuß die 
Untersuchungsgegenstände — getrennt für die 
Fraktionen der SPD und FDP einerseits und für die 
Fraktion der CDU/CSU andererseits — niederge-
legt. Der Beschluß wurde fünfmal ergänzt und lautet 
in der Fassung vom 24. Juni 1981 (Ausschußdrucksa-
che 9/107, beigefügt als Anlage 1): 

1. Beweisbeschluß 
in der Fassung des 5. Ergänzungsbeschlusses vom 24. Juni 1981 

Die Fraktionen der SPD und FDP im Verteidigungs-
ausschuß beantragen, 

I. zu folgenden Untersuchungsgegenständen Be-
weis zu erheben: 

1. Ist das Waffensystem MRCA/TORNADO 
auch aus heutiger Sicht verteidigungspoli-
tisch noch sinnvoll? 

2. Wie haben sich die Kosten dafür entwik-
kelt? 

3. Welche Gründe waren dafür maßgebend, 
daß im Haushaltsjahr 1978 für die Beschaf-
fung 350 Mio. DM nicht abfließen konnten? 

3.2. Warum gab es in den Jahren 1980 und 1981 
einen Mehrbedarf gegenüber den Haus-
haltsansätzen? 

3.3. Erscheinen die im laufenden Finanzplan 
vorgesehenen Mittel als ausreichend und 
wie werden sie sich darüber hinaus entwik-
keln? 

4. Welche Auswirkungen haben Planung und 
Durchführung dieses internationalen Be-
schaffungsvorhabens in militärischer, tech-
nischer, finanzieller und wirtschaftlicher 
Hinsicht? 

5.1. Reichen die Möglichkeiten des deutschen 
Haushaltsrechts für die reibungslose Finan-
zierung eines solchen Vorhabens aus? 

5.2. Werden dabei auch Preissteigerungen be-
rücksichtigt? 

Die Fraktion der CDU/CSU im Verteidigungsaus-
schuß beantragt, 

I. zu folgenden Untersuchungsgegenständen Be-
weis zu erheben: 

1. Zu welchem Zeitpunkt und in welchem Um-
fang haben 

1.1. beim Bundesminister der Verteidigung 

1.2. im Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Verteidigung 

1.3. außerhalb des Geschäftsbereiches des Bun-
desministers der Verteidiung (z. B. PANA

-

VIA) 

1.4. bei NAMMA und NAMMO 

1.5. bei anderen Stellen der Bundesregierung 
Informationen, Hinweise oder Erkenntnisse 
über tatsächliche oder vermeintliche Pla-
nungs- oder Finanzierungsprobleme bzw. 
-löcken im Zusammenhang mit dem Waf-
fensystem MRCA/TORNADO vorgelegen? 

2. Welche Maßnahmen sind wann und durch 
wen daraufhin veranlaßt worden? 

3.1. Hat es Organisationsmängel gegeben, ggf. 
welche und in welchem Umfang haben sie 
zu den Finanzierungsschwierigkeiten beim 
Waffensystem MRCA/TORNADO beigetra-
gen? 

3.2. Welche Rolle spielt das Waffensystem 
MRCA/TORNADO im Luftwaffenkonzept 
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6.1. Warum sind für das Haushaltsjahr 1980 zu

-

sätzliche Mittel nicht beantragt worden? 

6.2. Welche Folgen hat das? 

7.1. Wirkt sich die Finanzierung des Waffensy-
stems MRCA/TORNADO auf andere Vorha-
ben aus? 

7.2. Wird dadurch die Einsatzbereitschaft der 
Bundeswehr berührt? 

8. Welche Maßnahmen hält der Bundesmini-
ster der Verteidigung aufgrund der ein-
schlägigen Erfahrungen für geboten? 

II. durch 

1. Beiziehung der bisherigen Vorlagen zum 
Waffensystem MRCA/TORNADO an den 
Verteidigungs- und Haushaltsausschuß 

2. Beiziehung des MRCA/TORNADO-Berichts 
vom 12.2. 1981 

3. Beiziehung des militärtechnischen Berichts 
zum Waffensystem MRCA/TORNADO 

4. Vernehmung des Bundesministers der Ver-
teidigung Dr. Apel zu I. 1., 2., 3.1, 3.3, 4., 5.1, 7.1, 
7.2, 8. 

5. Vernehmung des Staatssekretärs Dr. 
Hiehle zu I. 2., 3.1, 3.2, 3.3., 4., 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
7.1 

6. Vernehmung des Staatssekretärs a. D. Dr. 
Schnell zu I. 2., 3.1, 3.2, 6.1, 6.2 

7. Vernehmung des Abteilungsleiters Rüstung 
Ministerialdirektor Eberhard zu I. 3.1, 3.2, 
3.3, 4., 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

8. Vernehmung des Abteilungsleiters Haus-
halt Ministerialdirektor Dr. Padberg zu 
I. 3.1, 3.2, 3.3, 4. (finanziell), 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
7.1 

9. Vernehmung des Abteilungsleiters Rü-
stungswirtschaft Ministerialdirektor Eich-
horn 

10. Vernehmung des Systembeauftragten Waf-
fensystem MRCA (SBWS-MRCA) Ministeri-
aldirigent Ambos zu I. 2., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 6.1, 
6.2 

11. Vernehmung des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr General Brandt zu I. 1., 4., 7.2 

12. Vernehmung des Inspekteurs der Luftwaffe 
Generalleutnant Obleser zu I. 1., 4. 

13. Vernehmung des früheren Referenten Fü 
L/SBWS-MRCA 2 und jetzigen Referenten 
Rü V 2 Ministerialrat Böck 

14. Vernehmung des Hilfsreferenten im Refe-
rat Fü L/SBWS-MRCA 2 Regierungsdirek-
tor Christians 

15. Vernehmung des Referenten RüP13 Mini-
sterialrat Illguth 

16. Vernehmung des Hilfsreferenten im Pla-
nungsstab Fregattenkapitän Tiemann 

17. Vernehmung des Referenten H II 4 Ministe-
rialrat Osterloh 

und im Verteidigungskonzept der Bundesre-
publik Deutschland insgesamt und erfüllt es 
diese Aufgaben? 

3.3. Ist die technische, finanzielle, organisatori-
sche Abwicklung dieses Beschaffungspro-
jektes für die Zukunft gesichert? 

4. Welche Auswirkungen hat die Abwicklung 
dieses Beschaffungsvorhabens auf den Ge-
samtstreitkräfteplan, die Rüstungsbeschaf-
fung, die Kampfbereitschaft und die Ein-
satzfähigkeit der Bundeswehr? 

5. Welche Konsequenzen werden sich aus der 
Abwicklung dieses Beschaffungsvorhabens 
hinsichtlich Planung, Entwicklung und 
Durchführung zukünftiger Rüstungsvorha-
ben ergeben? 

II. durch 

1. Beiziehung im Zusammenhang mit dem Be-
schaffungsvorhaben MRCA/TORNADO er-
stellter und angefallener Aktenvorgänge 

2. Vernehmung des Bundesministers der Ver-
teidigung Dr. Apel zu I. 1., 2., 3., 4., 5. 

3. Vernehmung des Bundesministers Dr. von 
Bülow zu I. 1., 2., 3.1 

4. Vernehmung des Staatssekretärs Dr. 
Hiehle zu I. 1., 2., 3.1 und 3.3, 4., 5. 

5. Vernehmung des Staatssekretärs a. D. Dr. 
Schnell zu I. 1., 2., 3.1, 4., 5. 

6. Vernehmung des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr General Brandt zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.2, 4., 5. 

7. Vernehmung des früheren Generalinspek-
teurs der Bundeswehr General a. D. Wust zu 
I. 1., 2., 3.1 

8. Vernehmung des Inspekteurs der Luftwaffe 
Generalleutnant Obleser zu I. 1., 2., 3., 4., 5. 

9. Vernehmung des Inspekteurs des Heeres 
Generalleutnant Poeppel zu I. 1., 2., 3.1 und 
3.2, 4., 5. 

10. Vernehmung des Inspekteurs der Marine 
Vizeadmiral Bethge zu I. 1., 2., 3., 4., 5. 

11. Vernehmung des Abteilungsleiters Haus-
halt Ministerialdirektor Dr. Padberg zu I. 1., 
2., 3.1 und 3.3, 4., 5. 

12. Vernehmung des Abteilungsleiters Rüstung 
Ministerialdirektor Eberhard zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.3, 4., 5. 

13. Vernehmung des früheren Abteilungslei-
ters Rüstungstechnik Ministerialdirektor 
a. D. Dr. Trienes zu I. 1., 2., 3.1 und 3.3, 5. 

14. Vernehmung des Systembeauftragten Waf-
fensystem MRCA (SBWS-MRCA) Ministe-
rialdirigent Ambos zu I. 1., 2., 3.1 und 3.3, 5. 

15. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen im Führungsstab des Heeres 
Oberst i. G. Udo Eulig, Referent Fü H VI 4, 
zu I. 1., 2., 3.1 und 3.3, 4., 5. 
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18. Vernehmung des früheren Abteilungslei-
ters Rüstungstechnik Ministerialdirektor 
a. D. Dr. Trienes 

19. Vernehmung des General Managers der 
NAMMA Generalmajor Birkenbeil 

20. Vernehmung des General Managers der Pa-
navia Dr. Fichtmüller zu I. 2., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 
5.1, 5.2 

21. Vernehmung des Unterabteilungsleiters 
H II Ministerialdirigent Wenz 

22. Vernehmung des Generalbevollmächtigten 
der Firmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm, 
MTU München und Mauser 

23. Vernehmung des Staatssekretärs a. D. Dr. 
Mann 

16. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen im Führungsstab der Luft-
waffe Brigadegeneral Winfried Schwenke, 
Stabsabteilungsleiter Fü L VI, zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.3, 4., 5. 

17. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen im Führungsstab der Marine 
Flottillenadmiral Klaus-Jürgen Steindorff, 
Stabsabteilungsleiter Fü M VI, zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.3, 4., 5. 

18. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen der Rüstungsabteilung Mini-
sterialdirigent Joachim Heyden, Beauftrag-
ter für Rüstungsplanung, zu I. 1., 2., 3.1 und 
3.3, 4., 5. 

19. Vernehmung des früheren Leiters der Rü-
stungshauptabteilung (HAL II), Herr Mini-
sterialdirektor a. D. Dipl.-Ing. Albert Wahl, 
zu I. 1., 2., 3., 4., 5. 

20. Vernehmung des früheren Systembeauf-
tragten Waffensystem MRCA (SBWS-
MRCA) Brigadegeneral a. D. Schwarz zu 
I. 1., 2., 3. 

21. Vernehmung des stellvertretenden General-
inspekteurs, GenLt Heinz, zu I. 1., 2., 3.1, 3.3, 
4. und 5. 

II. Verfahrensregeln 

1. Der Verteidigungsausschuß als 1. Untersu-
chungsausschuß nach Artikel 45 a Abs. 2 GG in 
der 9. Wahlperiode beschloß, seinem Verfahren 
dieselben Regeln zugrunde zu legen, die er für 
die beiden Untersuchungsausschüsse der 
8. Wahlperiode (Spionagefall Lutze-Wiegel; Bre-
mer Krawalle vom 6. Mai 1980) festgelegt hatte. 
Dazu gehört der Entwurf eines Gesetzes über 
Einsetzung und Verfahren von parlamentari-
schen Untersuchungsausschüssen (Gesetzent-
wurf der Interparlamentarischen Arbeitsge-
meinschaft, Kommission für Fragen der Parla-
mentsreform, KPR-Drucksache 205, Synopse des 
Rechts der Untersuchungsausschüsse, vom 
25. Juni 1979), sog. IPA-Regeln. Der Ausschuß 
wendete sie an, soweit sie geltendem Recht nicht 
widersprachen und wenn nach übereinstimmen-
der Auffassung der Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses keine sonstigen Bedenken 
entgegenstanden. 

Daneben waren für die Arbeit des Untersu-
chungsausschusses bestimmend 

- die Strafprozeßordnung (StPO) und das Ge-
richtsverfassungsgesetz (GVG), 

- die Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-
tages (GO-BT) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Juli 1980 (BGBl. I S. 1237), 

-- die Geheimschutzordnung des Deutschen 
Bundestages vom 14. April 1975 und die Aus-
führungsbestimmungen dazu vom 19. Sep-
tember 1975, 

- die Richtlinien für die Behandlung von Aus-
schußprotokollen gemäß § 73 a Abs. 3 GO-BT 
(a. F.) vom 16. September 1975. Der Ausschuß 
verständigte sich bezüglich der Berechtigung 
Dritter, in die Protokolle öffentlicher Beweis-
aufnahmen Einsicht zu nehmen, dahin, daß er 
sich grundsätzlich einverstanden erklärte, 
über das berechtigte Interesse jedoch der Prä-
sident des Deutschen Bundestages zu ent-
scheiden habe. Eine auch nur leihweise Über-
lassung auch öffentlicher Beweisaufnahme

-

Protokolle war ausgeschlossen. 

Schriftstücke, die allen Ausschußmitgliedern zu-
gänglich waren, wurden grundsätzlich nicht ver-
lesen. 

Zur Vorbereitung der Arbeit des Gesamtaus-
schusses wurde - wie bei den beiden Untersu-
chungsausschüssen der 8. Wahlperiode - die In-
terfraktionelle Vorbesprechung eingerichtet, be-
stehend aus dem Vorsitzenden, dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden, den Obleuten und den Be-
richterstattern. Dieses Gremium ist kein Be-
schlußorgan. 

2. Der Ausschuß hatte im Zusammenhang mit der 
Beweisaufnahme verschiedene Rechtsfragen zu 
klären. 

a) In der Frage öffentlicher bzw. nichtöffentli-
cher Sitzungen wurde entsprechend der Ent-
scheidung des Ausschusses für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung vom 18. Ja-
nuar 1978, Ausschußdrucksache 8/0100, 
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Drucksache 31 des 1. Untersuchungsaus-
schusses nach Artikel 45 a Abs. 2 GG der 

8. Wahlperiode verfahren. 

Beratungssitzungen waren nichtöffentlich. 

b) Es konnte kein Einvernehmen hergestellt 
werden, die Beweisanträge der Fraktionen 
von SPD und FDP vom 18. Februar 1981 (Aus-
schußdrucksache 9/0018) und der CDU/CSU

-

Fraktion vom 19. Februar 1981 (Ausschuß-
drucksache 9/0019) zu einem Beweisbeschluß 
zusammenzufassen. Während die Fraktionen 
von SPD und FDP an ihrer Auffassung fest-
hielten, daß am Beginn die Frage stehen müs-
se, ob das Waffensystem MRCA aus heutiger 
Sicht noch verteidigungspolitisch sinnvoll sei, 
bestand die CDU/CSU-Fraktion darauf, die ei-
gentliche Ursache für die Einsetzung des Un-
tersuchungsausschusses, nämlich mögliche 
Planungs- und Finanzierungsfehler beim 
Waffensystem MRCA/TORNADO aufzuhel-
len, an den Anfang zu stellen. 

Nach der mündlich erteilten Stellungnahme 
des angerufenen Ausschusses für Wahlprü-
fung, Immunität und Geschäftsordnung vom 
19. Februar 1981 umfaßt der Minderheiten-
schutz das Recht, mit allen gewünschten Fra-
gen und Beweismitteln zu Wort zu kommen. 
Geschützt werde das Informations- und Auf-
klärungsinteresse. Die Minderheit müsse sich 
in den Fragen des Beweisbeschlusses wieder-
erkennen. Die Reihenfolge bestimme dage-
gen die Mehrheit. Im übrigen handele es sich 
um eine politische Bewertungsfrage. Dies 
führte auf der Grundlage einer Empfehlung 
des Vorsitzenden des Ausschusses für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung 
zu einer Einigung der Fraktionen im Verteidi-
gungsausschuß als Untersuchungsausschuß, 
die Beweisanträge nebeneinanderzustellen 
(vgl. Anlage 1). 

c) Hinsichtlich der Frage, welche Unterlagen in 
Zweifelsfällen aufgrund des Beweisbeschlus-
ses angefordert werden dürften, wurde zu-
nächst folgende Vereinbarung getroffen: 

Nach Lektüre durch den Vorsitzenden, den 
stellvertretenden Vorsitzenden und die Be-
richterstatter soll festgestellt werden, ob der 
Inhalt bezogen auf den Untersuchungsgegen-
stand MRCA/TORNADO relevant ist und un-
ter Abschnitt II.1 (Teil CDU/CSU) fällt. 

Nachdem über diese Regelung jedoch erneut 
Meinungsverschiedenheiten auftraten, wurde 
sie durch folgende Übereinkunft ersetzt: 

Künftige Anforderungen sind unter genauer 
Angabe der Ziffern des 1. Beweisbeschlusses 
(Beweisgegenstand, Beweismittel) zu erhe-
ben. Dabei ist Einvernehmen anzustreben. 
Für den Fall einer streitigen Abstimmung ist 
vom Antragsteller deutlich zu machen, daß 
notfalls eine Ergänzung zum Beweisbeschluß 
bzw. ein weiterer Beweisbeschluß beantragt 
werde. Wenn dieser darauf verzichtet, wird 
abgestimmt. 

d) In der 39. Sitzung des Verteidigungsausschus-
ses (19. Sitzung als 1. Untersuchungsaus-
schuß nach Artikel 45 a Abs. 2 GG) vom 8. Ok-
tober 1981 entstanden über die Zulässigkeit 
von Streichungen aus dem Stenographischen 
Protokoll und über die Zulässigkeit bestimm-
ter Fragen an sachverständige Zeugen Mei-
nungsverschiedenheiten im Ausschuß. Der 
angerufene Ausschuß für Wahlprüfung, Im-
munität und Geschäftsordnung faßte am sel-
ben Tage einen Beschluß (Ausschußdrucksa-
che 9/160), der Streichungen für unzulässig 
erklärte, die übrigen Fragen jedoch offen-
ließ. 

III. Mitglieder des Untersuchungsausschusses, 
Berichterstatter, Mitarbeiter der Fraktionen 

Die Fraktionen nahmen keine durch die Konstitu-
ierung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersu-
chungsausschuß bedingten Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Mitglieder vor. Soweit ein 
Wechsel eintrat, geschah dies aus anderen Gründen. 
Der Verteidigungsausschuß setzte sich nach dem 
Stand vom 18. September 1981 wie folgt zusam-
men: 

Ordentliche Mitglieder 

CDU/CSU 

Abg. Biehle, Alfred 
Abg. Dallmeyer, Harm 
Abg. Francke (Hamburg), Klaus 
Abg. Frau Geier, Erna Maria 
Abg. Handlos, Franz 
Abg. Frau Krone-Appuhn, Ursula 
Abg. Löher, Paul 
Abg. Dr. Marx, Werner 
— Vorsitzender — 
Abg. Dr.-Ing.  Oldenstädt, Martin 
Abg. Petersen, Peter 

Abg. Weiskirch (Olpe), Willi 
— Obmann — 
Abg. Wimmer (Neuss) Willy 

SPD 

Abg. Gerstl, Friedrich 
Abg. Heistermann, Dieter 
Abg. Horn, Erwin 
— stellvertr. Vorsitzender — 
Abg. Jungmann, Horst 
Abg. Kolbow, Walter 
Abg. Leonhart, Günther 
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Abg. Möhring, Helmuth 
Abg. Nagel, Werner 
Abg. Neumann (Stelle), Paul 
— Obmann — 
Abg. Dr. Scheer, Hermann 
Abg. Schmidt (Würgendorf), Hermann 
Abg. Wiefel, Bruno 

FDP 

Abg. Jung (Kandel), Kurt 
Abg. Möllemann, Jürgen W. 
— Obmann — 
Abg. Popp, Karl-Heinz 

Stellvertretende Mitglieder 

CDU/CSU 

Abg. Berger (Lahnstein), Markus 
Abg. Daweke, Klaus 
Abg. Ganz (St. Wendel), Johannes 
Abg. Haase (Kassel), Lothar 
Abg. Dr. Hupka, Herbert 
Abg. Dr. Jobst, Dionys 
Abg. Lowack, Ortwin 
Abg. Sauer (Salzgitter), Helmut 
Abg. Sauter (Epfendorf), Franz 
Abg. Dr. Wörner, Manfred 
Abg. Würzbach, Peter-Kurt 
Abg. Dr. Zimmermann, Friedrich 

SPD 

Abg. Dr. Ahrens, Karl 

Abg. Feile, Peter 
Abg. Dr. Geßner, Manfred Achim 
Abg. Steiner, Heinz-Alfred 
Abg. Dr. Klejdzinski, Karl-Heinz 
Abg. Frau Luuk, Dagmar 
Abg. Männing, Peter 
Abg. Prof. Dr. Soell, Hartmut 
Abg. Frau Traupe, Brigitte 
Abg. Voigt (Frankfurt), Karsten D. 
Abg. Wimmer (Neuötting), Hermann 
Abg. Würtz, Peter 

FDP 

Abg. Holsteg, Erwin 
Abg. Paintner, Hans 
Abg. Gärtner, Klaus 

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Ab-
geordneter Dr. Werner Marx (CDU/CSU), war zu-
gleich Vorsitzender dieses Ausschusses als 1. Unter-
suchungsausschuß nach Artikel 45 a Abs. 2 GG. 
Stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungs-
ausschusses in seiner Funktion als Untersuchungs-
ausschuß wurde zunächst Abgeordneter Dr. Peter 
Corterier (SPD). Nach dessen Ernennung zum 
Staatsminister im Auswärtigen Amt übernahm Ab-
geordneter Erwin Horn (SPD), stellv. Vorsitzender 
des Verteidigungsausschusses, diese Aufgabe auch 
im Untersuchungsausschuß. 

Die Fraktionen im Verteidigungsausschuß als Un-
tersuchungsausschuß benannten folgende Bericht-
erstatter: 

CDU/CSU: die Abgeordneten Ortwin Lowack und 
Willy Wimmer (Neuss); 

SPD: 	die Abgeordneten Walter Kolbow und 
Peter Würtz, wobei Abgeordneter Kol-
bow dem zunächst benannten Abgeord-
neten Horn nachfolgte, als dieser auch 
die Funktion des stellvertretenden Vor-
sitzenden im Untersuchungsausschuß 
übernahm; 

FDP: 	den Abgeordneten Kurt Jung (Kandel) 

Die CDU/CSU-Fraktion zog zwei, die SPD-Fraktion 
und die FDP-Fraktion je einen Mitarbeiter für die 
Dauer des Untersuchungsausschusses hinzu. 

An den Interfraktionellen Vorbesprechungen nah-
men die Mitarbeiter der Fraktionen teil, ebenso an 
den öffentlichen Beweisaufnahme-Sitzungen. Für 
die nichtöffentlichen Beweisaufnahmen und die Be-
ratungssitzungen galt grundsätzlich die Regelung 
gem. Schreiben des Präsidenten des Deutschen Bun-
destages vom 28. Oktober 1968, dessen Gültigkeit 
durch § 69 Abs. 2 GO-BT i. V. mit dem Beschluß des 
Deutschen Bundestages vom 26. November 1980 
(BT-Drucksache 9/11) bestätigt wird. 

B. Vorgeschichte 

Am 11. Dezember 1980 richteten die Vorsitzenden 
des Haushalts- und des Verteidigungsausschusses, 
die Abgeordneten Windelen und Dr. Marx, an den 
Bundesminister der Verteidigung, Dr. Hans Apel, die 
Bitte, in einer gemeinsamen Sitzung beider Gre-
mien über den Stand des Beschaffungsvorhabens 
MRCA/TORNADO zu berichten. Voraufgegangen 
war die Klausurtagung des BMVg vom 19. Novem-
ber 1980 zum Verteidigungshaushalt 1981, bei der 
das Beschaffungsvorhaben MRCA/TORNADO brei-
ten Raum einnahm. Auf ihr wurde bereits die spä-
tere sog. Rüstungsklausur vom 4. bis 6. März 1981 in 
Aussicht genommen. 

Die gemeinsame Sitzung von Verteidigungs- und 
Haushaltsausschuß fand am 18. Dezember 1980 
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statt. Es berichteten Bundesminister Dr. Apel und 
Sts Dr. Hiehle. Beide Ausschußvorsitzenden be-
zeichneten die Erörterung als einen Einstieg, einen 
ersten Durchgang, der eine weitere getrennte Be-
handlung in beiden Ausschüssen erforderlich ma-
che. 

Mit Schreiben vom 15. Januar 1981 übersandte Bun-
desminister Dr. Apel eine Reihe von Unterlagen, die 
in der Sitzung vom 18. Dezember angefordert wor-
den waren. 

Der Verteidigungsausschuß setzte die Beratung des 
Themas MRCA/TORNADO am 22. Januar 1981 fort. 
An ihr nahmen außer Bundesminister Dr. Apel und 
Sts Dr. Hiehle auch der damalige Abteilungsleiter 
Haushalt, Ministerialdirektor Dr. Padberg, und der 
Systembeauftragte für das Waffensystem MRCA/ 
TORNADO, Ministerialdirigent Ambos, teil. Die 
CDU/CSU-Fraktion richtete eine Vielzahl von Fra-
gen an das BMVg und verlangte die Vorlage von Do-
kumenten. Dies führte während der Sitzung zu Hin-
weisen von seiten der SPD-Fraktion und des Bun-
desministers der Verteidigung, daß das dem Verfah-
ren eines Untersuchungsausschusses nahekomme 
und diesem vorbehalten bleiben müsse. Das Schrei-
ben des Vorsitzenden vom 23. Januar 1981, das die 
erbetenen Unterlagen nochmals zusammenfaßte, 
beantwortete Bundesminister Dr. Apel am 2. Fe-
bruar 1981 durch Übersendung mehrerer Doku-
mente. 

In der Besprechung der Obleute der Fraktion im 
Verteidigungsausschuß vom 29. Januar 1981 wurde 
Einvernehmen erzielt, BMVg zu der für den 
18. Februar 1981 vorgesehenen weiteren Sitzung des 
Verteidigungsausschusses zum Thema MRCA/ 
TORNADO um die Anwesenheit des Generalinspek-
teurs, des Inspekteurs der Luftwaffe sowie der Ab-
teilungsleiter Haushalt und Rüstung zu bitten. Eine 
Ausfertigung der Besprechungsnotiz darüber erhielt 
das Parlament- und Kabinettreferat BMVg zur Un-
terrichtung. 

Am 5. Februar 1981 richtete der Vorsitzende ein 
Schreiben an Bundesminister Dr. Apel. Er knüpfte 
darin an eine zwischenzeitlich eingegangene Infor-
mation an, wonach Bundesminister Dr. Apel hatte 
ausrichten lassen, in der Sitzung am 18. Februar 
1981 würden er und Sts Dr. Hiehle Auskünfte ertei-
len. Anschließend wiederholte der Vorsitzende den 
Wunsch der Obleute vom 29. Januar 1981. 

Die aus all dem deutlich werdenden Meinungsver-
schiedenheiten über den Umfang der dem Verteidi-
gungsausschuß durch BMVg zur Verfügung zu stel-
lenden Dokumente und Auskunftspersonen hatten 

zur Folge, daß die Sitzung am 18. Februar 1981 nicht 
mehr in der vorgesehenen Form stattfand. Vielmehr 
verlas der Vorsitzende die eingangs zitierten Einset-
zungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU sowie 
der SPD und FDP und stellte fest, daß beide Anträge 
dieselbe Zielrichtung hätten und daß sich damit 

der Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungs-
ausschuß nach Artikel 45 a Abs. 2 GG in der 
9. Wahlperiode des Deutschen Bundestages kon-
stituiert habe. 

C. Ablauf des Untersuchungsverfahrens 

Der Verteidigungsausschuß tagte als 1. Untersu-
chungsausschuß nach Artikel 45 a Abs. 2 GG ein-
schließlich der konstituierenden Sitzung 24mal. Die 
Beweisaufnahme wurde in 18 öffentlichen und 
nichtöffentlichen Sitzungen durchgeführt und 
17 Zeugen/sachverständige Zeugen (Anlage 2) auf-
grund des als Anlage 1 beigefügten Beweisbeschlus-
ses vernommen. Anträge auf Vereidigung wurde 
nicht gestellt. 

Ausschließlich auf die Beratung von Verfahrensfra-
gen, Rechtsfragen und die Erstellung des Berichts 
verwandte der Ausschuß 6 Sitzungen. Darüber hin-
aus wurden Verfahrensfragen auch im Rahmen von 
Sitzungen behandelt, die der Beweisaufnahme dien-
ten. Zu diesem Zweck fanden ferner 27 Interfraktio-
nelle Vorbesprechungen statt. 

Der Untersuchungsausschuß hat zur Beweisauf-
nahme umfangreiche Akten des Bundesministe-
riums der Verteidigung beigezogen (Anlage 3). 

NATO-Dokumente — der NAMMA insoweit, als sie 
nicht der Dispositionsbefugnis des BMVg unterla-
gen — und Zeugenaussagen ziviler oder militäri-
scher Amtsträger der NATO standen unter dem Ge-
nehmigungsvorbehalt von NATO-Generalsekretär 
Luns. Die Genehmigung wurde hinsichtlich eines 
NATO-Dokuments gegeben, das jedoch nicht zum 
Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht wurde. 
Eine schriftliche Auskunft des Generalmanagers 
der NAMMA wurde erteilt. 

Die Freigabe der Protokolle der deutsch-amerikani-
schen Generalstabsbesprechungen war an die vor-
herige ausdrückliche Zustimmung des Chefs des 
amerikanischen Vereinigten Generalstabs gebun-
den. Die Unterlagen wurden nach Einsichtnahme 
nicht zum Gegenstand der Beweisaufnahme ge-
macht. 

Der Ausschuß beschloß, dem Plenum des Deutschen 
Bundestages einen Bericht vorzulegen. 
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Zweiter Abschnitt: Ergebnisse der Untersuchung 

1. Teil: Verteidigungspolitische Rolle und Aufgabenerfüllung des Waffensystems 
MRCA/TORNADO aus heutiger Sicht 

I. Der TORNADO im Verteldigungskonzept 
der Bundesrepublik Deutschland 

Die Entwicklung des Waffensystems steht im Zu-
sammenhang mit der Ablösung der Strategie der 
massiven Vergeltung durch die Strategie der flexi-
blen Reaktion. Sie erfordert, um glaubhaft zu wir-
ken, neben strategischem und taktischem nuklearen 
Abschreckungspotential die Aufstellung und Unter-
haltung ausreichend starker konventioneller Streit-
kräfte; ihnen kommt für die mit diesem Abschrek-
kungskonzept verbundene Vorneverteidigung der 
Bundesrepublik Deutschland besondere Wichtigkeit 
zu. Umfang und Ausrüstung der in diesem Zusam-
menhang aufgestellten deutschen Streitkräfte wer-
den durch die im Rahmen des Bündnisses und den 
Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes übertrage-
nen Aufgaben bestimmt. Maßstab dafür sind die 
schon vor dem Wechsel der Verteidigungsstrategie 
aufgenommenen massiven Anstrengungen des 
WARSCHAUER PAKTES zum Ausbau seiner Of-
fensivkapazität, die er unverändert weiter ver-
stärkt. 

Die strategische Vorgabe, der NATO ausreichende 
Möglichkeiten zur flexiblen Reaktion einzuräumen, 
erfordert für einen Verteidigungsfall Waffensy-
steme mit schnellem, genauem und weitreichendem 
konventionellen Waffeneinsatz außerhalb des eige-
nen Territoriums, um den Gegner an einer planvol-
len Fortsetzung seiner Kampfhandlungen zu hin-
dern. Feste und bewegliche Ziele wie Brücken und 
Panzer müssen gleichermaßen bekämpft werden 
können. Mit den in der Öffentlichkeit verschiedent-
lich angesprochenen Marschflugkörpern ist das, so-
fern sie für konventionellen Einsatz überhaupt in 
Betracht kommen, nicht möglich, da sie nur gegen 
feste Ziele eingesetzt werden können. Der Aufwand 
für ein zieldeckendes System für die konventionelle 
Kampfführung würde überdies die finanziellen 
Möglichkeiten übersteigen. Das gleiche gilt für den 
Einsatz bodengestützter Raketensysteme. Auch ihr 
konventioneller Nutzeffekt würde in keinem vertret-
baren Umfang zu dem erforderlichen Aufwand ste-
hen. 

Die Forderungen nach einem Waffensystem mit gro-
ßer Reichweite und hoher Navigationsgenauigkeit, 
Allwetterkampffähigkeit, hohem Durchsetzungsver-
mögen unter gleichzeitiger Überlebensfähigkeit 
durch Geländefolgeflug, großer von dem jeweiligen 
Auftrag abhängigen Waffenzuladung und hoher 
Verfügbarkeit erfüllt kein anderes System als der 
TORNADO. Keine andere Alternative erbringt zu 
vergleichbaren Kosten diese Kombination von tech-
nischen Leistungen. Der Wert der für unsere Streit-
kräfte insgesamt vorgesehenen 322 Flugzeuge die

-

ses Typs, von denen die Luftwaffe 210 und die Ma-
rine 112 erhalten sollen, liegt in dem Abschreckungs-
effekt, der diesem Waffensystem im Rahmen des 
Gesamtverteidigungsauftrages der Bundeswehr bei-
gemessen wird. Im Verbund der konventionellen 
und nuklearen Abschreckungsmittel stärkt MRCA/ 
TORNADO die konventionelle Verteidigung, indem 
er zur Fähigkeit beiträgt, innerhalb des durch die 
NATO zugewiesenen Verteidigungsbereiches ein 
Höchstmaß an Waffenwirkung in kürzester Zeit 
über große Entfernungen dort zu erbringen, wo es 
im Konfliktfall am dringendsten erforderlich wird. 
Insoweit besteht die größte Gefährdung darin, daß 
eine noch nicht abwehrbereite oder durch den Ab-
wehrkampf bereits abgenutzte Bodenfront durch 
massiven Einsatz mechanisierter Verbände durch-
brochen wird oder durchbrochen zu werden droht. 
Einen solchen Durchstoß in die Tiefe bereits recht-
zeitig zu verhindern, erfordert für die Verteidigung 
die schnelle Bildung flexibler Abwehrmaßnahmen 
unter voller Nutzung der Tiefe des Raumes. Hierin 
liegt die bündnisbezogene und teilstreitkraftüber-
greifende Aufgabe des TORNADOS. Das gilt auch 
für den Kampf über See, in dem entsprechend der 
Vorneverteidigung das gegnerische Kräftepotential 
ebenfalls so früh wie möglich abgenutzt werden soll, 
damit der Angriffsschwung gemindert wird. 

II. Der TORNADO im Konzept der Luftwaffe 

Über die teilstreitkraftunabhängige Notwendigkeit 
hinaus, die Abwehr eines gegnerischen Angriffs 
nicht dem Zufall von Wetter oder Tageslicht zu über-
lassen, hat sich die Luftwaffe bei der Prüfung der 
Frage, ob es wichtiger sein könnte, die Luftverteidi-
gung zu stärken, für die fliegerische Abstützung der 
Vorneverteidigung mittels eines schweren Jagd-
bombers entschieden. Die ab 1983 vorgesehene Ein-
führung des TORNADOS betrifft damit das wichtig-
ste System der Luftwaffe, deren Auftrag bereits in 
Friedenszeiten über ein nationales Verteidigungs-
konzept hinausgeht. Wegen ihrer vollen Unterstel-
lung unter die NATO kennt sie keine ihr allein auf 
deutschem Boden zugeordnete Gefechtsstreifen. 
Luftkriegführung bedeutet für sie ein gemeinsames 
strategisches Vorgehen zusammen mit allen ver-
bündeten Luftwaffen. Der TORNADO befähigt sie in 
diesem Zusammenhang zum wirksamen Einsatz im 
gesamten mitteleuropäischen Raum. Sie wird damit, 
wenn man von den F-111-Verbänden absieht, zur 
einzigen Luftwaffe, die in der Lage sein wird, unab-
hängig von Licht- und Witterungsverhältnissen mit 
großer Wirksamkeit in ein Kampfgeschehen einzu-
greifen. Ausbildung und Führungssysteme sind dar-
auf ausgerichtet. Entsprechende Bewaffnungen, die 
die technischen Leistungen des Flugzeugs erst voll 
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zur Wirkung bringen, sind vorgesehen. In der Ab-
stimmung dieser verschiedenen technischen Lei-
stungen liegt im übrigen ein Erfahrungsgewinn für 
die Entwicklung komplexer militärischer Systeme. 
Überdies übernimmt der TORNADO, soweit er die 
F-104 G ablöst, in den dafür vorgesehenden Verbän-
den auch die nukleare Einsatzrolle mit allen Folge-
rungen, die sich aus seiner gesteigerten technischen 
Leistungsfähigkeit ergeben. 

Die mit der Entscheidung für den TORNADO grund-
sätzlich verbundene Schwerpunktverlagerung der 
Luftwaffe zu Lasten der Luftverteidigung wird in-
nerhalb des Bündnisses durch entsprechende ameri-
kanische Beiträge ausgeglichen. Es wäre finanziell 
unmöglich, auch noch ein neues Jagdflugzeug zu be-
schaffen. 

III. Die Einschätzung des TORNADOS im Rahmen 
der Bedrohungslage 

Ausgangspunkt der für die Entwicklung des TOR-
NADOS gestellten Forderungen ist die Bewertung 
des vom WARSCHAUER PAKT unterhaltenen mili-
tärischen Kräftepotentials. Die daraus abgeleiteten 
Folgerungen für den westlichen Teil Mitteleuropas 
bestimmen Auftrag und Aufgabenstellung für den 
TORNADO. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat in seiner 
Anhörung vom 19. März 1981 zur Abschreckungs-
funktion des TORNADOS ausgeführt: 

„Eine ... flexible militärische Reaktion auf alle 
denkbaren militärischen Herausforderungen 
durch den WARSCHAUER PAKT verlangt insbe-
sondere auch eine glaubhafte konventionelle Ab-
schreckung. Dazu gehört für uns ein Flugzeugtyp, 
der mit konventionellen Waffen militärische Ziele 
im Hinterland mit hinreichender Aussicht auf Er-
folg bekämpfen kann." 

Abschreckung setzt begrifflich die Befürchtung be-
stimmter Geschehensabläufe voraus, deren Eintritt 
verhindert werden soll. In diesem Zusammenhang 
haben die Inspekteure der Teilstreitkräfte überein-
stimmend die Voraussetzungen der militärischen 
Grundlagenplanung gestellt, indem sie unabhängig 
voneinander bekundet haben, daß erst die Bedro-
hung eine bestimmte Planung auslöse. Insoweit be-
ruhe die mit dem TORNADO verbundene Konzep-
tion auf der Bewertung einer bestimmten Bedro-
hung, die weder von dem geplanten Vorhaben noch 
von den veranlaßten Maßnahmen abgekoppelt wer-
den könne. Nur die bedrohungsorientierte Planung 
sei im Sinne des Verteidigungsauftrages aufgaben-
gerecht. Von Bedeutung hierfür ist eine weitere Aus-
sage des Bundesministers der Verteidigung vom 
19. März 1981: 

„Wenn MRCA/TORNADO im Verteidigungsfall 
zum Einsatz kommt, dann nützt dieses Flug-
zeug ... nicht nur den Interessen der Luftwaffe, 
sondern insbesondere auch denen des Heeres ..., 
um insbesondere das Heranführen der zweiten so-
wjetischen Staffel — sie steht bekanntlich in den 
westlichen Militärprovinzen der Sowjetunion — 

zu verhindern, so daß auf diese Art und Weise indi-
rekt, aber sehr wirksam die Verteidigungsfähig-
keit des Heeres gestärkt wird." 

Der TORNADO soll damit in erster Linie der von 
dem massiven Einsatz der mechanisierten Ver-
bände des WARSCHAUER PAKTES ausgehenden 
besonderen Bedrohung begegnen. 

IV. Verteidigungspolitische Notwendigkeit 
aus heutiger Sicht 

In der Begründung der Beschaffungsvorlage für den 
TORNADO vom 26. April 1976 ist dieses Waffensy-
stem nach dem Ergebnis eingehender Untersuchun-
gen als einziges System bezeichnet worden, mit dem 
den Forderungen von Luftwaffe und Marine zu ver-
tretbaren Kosten entsprochen werden könne. Das 
Heer erwartet in diesem Zusammenhang einen 
wichtigen Beitrag zur Erfüllung des gemeinsamen 
Auftrages für die Vorneverteidigung. 

Der Leistungsfähigkeit des TORNADOS wird auf 
der Grundlage der von den Inspekteuren der Teil-
streitkräfte und dem Generalinspekteur der Bun-
deswehr abgegebenen Wertungen durch den Bun-
desminister der Verteidigung nach wie vor ein hoher 
Abschreckungswert beigemessen. Alle militärischen 
Forderungen würden auch heute zu dem Vorschlag 
führen, ein Flugzeug wie den TORNADO zu entwik-
keln. Die vorhandene Bewaffnung wird als ausrei-
chend angesehen, um den TORNADO in der ihm zu-
gedachten Rolle einsetzen zu können. Technisch ist 
der TORNADO so angelegt, daß er bei neuen militä-
rischen Herausforderungen nachgerüstet werden 
kann, ohne daß das Gesamtsystem dadurch in sei-
nem Einsatzwert beeinträchtigt wird. Somit könnte 
der TORNADO bis über das Jahr 2000 hinaus ein 
modernes, einsatzfähiges, den Herausforderungen 
gerecht werdendes Flugzeug bleiben. Andere Waf-
fensysteme können nach den übereinstimmenden 
Bewertungen nicht als gleichwertig bezeichnet wer-
den. Gleichwertige Alternativen seien nicht be-
kannt. 

Wegen der Aufgabenstellung und des Leistungsver-
mögens hält der Bundesminister der Verteidigung 
den TORNADO aus jetziger Sicht und auch in abseh-
barer Zukunft für unverzichtbar. Hinzu kommt, daß 
mit der Herstellung des TORNADOS eine auf Tech-
nologiegewinn beruhende Zunahme der Wettbe-
werbsfähigkeit der beteiligten deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie verbunden ist sowie ein Erfah-
rungsgewinn für die europäische Koproduktion. In 
drei europäischen Luftwaffen steht der TORNADO 
vor der Einführung. 

Ferner hat der Bundesminister der Verteidigung in 
seiner Anhörung vom 19. März 1981 darauf hinge-
wiesen, daß auch heute die Bundesrepublik Deutsch-
land nicht unlösbar an den TORNADO gebunden sei. 
Doch er hielte die politischen Kosten des Abbruchs, 
nämlich die nachteiligen internationalen, militäri-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, 
für untragbar. Auch eine Streckung des Projektes 
könne er aus wirtschaftlichen Gründen nicht emp-
fehlen. 
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2. Teil: Preis - und Kostenentwicklung des Waffensystems MRCA/TORNADO 

Gegenstand des 2. Teils sind die Ergebnisse des Un-
tersuchungsverfahrens zum Beweisthema 2 SPD, 
FDP betreffend die Entwicklung der Kosten für das 
Waffensystem MRCA/TORNADO. 

I. TORNADO-Jahresberichte 1977, 
1978 und 1979 

Die TORNADO-Jahresberichte 1977, 1978 und 1979 
enthalten folgende Aussagen zur Preis- und Kosten-
entwicklung des Waffensystems MCRA/TORNA-
DO: 

1. Kosten der Entwicklung 

Im Jahresbericht 1977 vom 19. Dezember 1977 wur-
den die Gesamtkosten des deutschen Anteils an der 
Entwicklung zum Preisstand 31. Dezember 1976 mit 
3 868 Mio. DM gegenüber 3 639 Mio. DM gemäß Be-
schaffungsvorlage vom 26. April 1976 (Preisstand: 
31. Dezember 1975) angegeben. Die Steigerung von 
229 Mio. DM wurde mit der Preiseskalation und an-
deren zusätzlich erforderlich gewordenen Kosten 
(z. B. der Instandsetzung von Prototypen) begrün

-

det. 

Der Jahresbericht 1978 vom 6. Juni 1979 legte einen 
Gesamtbetrag von 4 377 Mio. DM (Steigerung gegen-
über 1977: 509 Mio. DM) für den deutschen Anteil an 
der Entwicklung zugrunde. 

Diese Steigerung setzte sich wie folgt zusammen: 

1. Fortschreibung des Preisstan- 95 Mio. DM 
des: 
31. Dezember 1976 bis 31. De- 
zember 1977 von 6,7 % 

2. Weitere Entwicklungsleistun- 328 Mio. DM 
gen 

3. Fortschreibung des Preisstan- 86 Mio. DM 
des: 
31. Dezember 1977 bis 31. De- 
zember 1978 von 6 % 

1. bis 3. Gesamt 509 Mio. DM 

Die unter 2. angegebenen ergänzenden Entwick-
lungsleistungen umfaßten Anpassung der Waffen-
aufhängung, verlängerte Flugerprobung, Unterstüt-
zung der Flugerprobung durch Triebwerksherstel-
ler, Automatisches Test-System, Zuverlässigkeits-
tests bei der Bordkanone, Anpaßentwicklungen auf-
grund des Bewaffnungskonzepts der Luftwaffe. 

Im TORNADO-Jahresbericht 1979 vom 12. Februar 
1981 wurde ein Gesamtbetrag für den deutschen An-
teil an der Entwicklung von 5 544 Mio. DM (Steige-
rung gegenüber 1978: 1 167 Mio. DM) angegeben. 

Diese Steigerung gliederte sich auf: 

1. Fortschreibung des Preisstan- 	146 Mio. DM 
des: 
31. Dezember 1978 bis 
31. Dezember 1979 von 13,1 % 

2. Entwicklungstechnische Betreu- 
ung 
Preisstand: 31. Dezember 1979 814 Mio. DM 

3. Mehrwertsteuer von 6,5 % 
ab 1. Januar 1980 
a) für Entwicklung 117 Mio. DM 
b) für Entwicklungstechnische 

Betreuung 90 Mio. DM 
1. bis 3. Gesamt 1 167 Mio. DM 

Die unter 2. bezeichnete Entwicklungstechnische 
Betreuung wurde begründet mit Leistungen zur Un-
tersuchung und Vorbereitung von Änderungen auf-
grund des Truppenbetriebs auf den Gebieten Flugsi-
cherheit, Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit, 
Verbesserung der Wartung und Änderung der Be-
drohungssituation und des technischen Fortschritts. 
Umfang und Kosten der Entwicklungstechnischen 
Betreuung beruhten auf einer Schätzung für einen 
5jährigen Nutzungszeitraum, ermittelt auf der Basis 
der Erfahrung mit anderen Waffensystemen sowie 
statistischen Auswertungen. 

Die unter 3. eingestellten Ansätze für Mehrwert-
steuer beruhten auf einer am 1. Januar 1980 in Kraft 
getretenen Änderung des Umsatzsteuergesetzes, 
das die bis dahin bestehende Befreiung gemäß § 8 
Abs. 1 Nr. 2 UStG aufhob. 

2. Kosten der Beschaffung - Fly-away-Preis/ 
Gerätestückpreis/Gerätesystempreis - 

Bei der Darstellung der Preis- und Kostenentwick-
lung der Beschaffung wird die Entwicklung 

- des sog. Fly-away-Preises ( = Preis für Zelle, All-
gemeine Ausrüstung, Avionik und zwei Trieb-
werke) 

- des Gerätestückpreises ( = Fly-away-Preis zu-
züglich Mehrwertsteuer, Zölle und Produktions-
vorlauf ohne Dokumentation) 

- des Gerätesystempreises ( = Gerätestückpreis 
zuzüglich Systemzuschlag) und 

- des Gerätesystempreises für 322 Flugzeuge TOR-
NADO unter Hinweis auf zusätzliche Kostenele-
mente (z. B. Ausbildung Cottesmore) 

aufgrund der TORNADO-Jahresberichte 1977, 1978 
und 1979 dargestellt. 

Im Jahresbericht 1977 wurden insoweit zur Preis- 
und Kostenentwicklung für die Bundesrepublik fol-
gende Angaben gemacht: 

Preisstand: 31. Dezember 31. Dezember 
1976 1975 

Mio. DM Mio. DM 

a) Fly-away-Preis 27,98 26,4 
b) Gerätestückpreis 34,07 32,21 
c) Gerätesystempreis/ 

Flugzeug 51,11 48,31 
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d) Gerätesystempreis/ 	16 457,00 	15 556,00 
322 Flugzeuge 
Infrastruktur- 	165,00 	157,3 
kosten 

Die Preisfortschreibung gegenüber der Beschaf-
fungsvorlage zum Stichtag 31. Dezember 1976 in 
Höhe von 901 Mio. DM der Gesamtbeschaffungsko-
sten wurde mit einer Steigerung der Lohn- und Ma-
terialpreise um 5,8 % begründet. 

Der Jahresbericht 1978 sah folgende Fortschreibung 
der Preis- und Kostenentwicklung der Beschaf-
fungskosten vor: 

Preisstand: 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 
1978 1977 1976 

Mio. DM Mio. DM Mio. DM 

a) Fly-away- 31,70 29,60 27,98 
Preis 

b) Geräte- 40,35 35,98 34,07 
stückpreis 

c) Geräte- 60,53 53,97 51,11 
systempreis/ 
Flugzeug 

d) Geräte- 19 490,00 17 378,00 16 457,00 
systempreis/ 
322 Fugzeuge 
einschließlich 
Cottesmore 
und 
Ein- und 19 935,00 17 398,00 - 
Umschulung 

(nur Um- 
schulung) 

In der Begründung wird darauf hingewiesen, daß 

- die gewichtete Preissteigerungsrate 1977 mit 
6,2 % und 1978 mit 6% angenommen wurde; 

- ab 1. Juli 1979 die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
von 11 % auf 13 % berücksichtigt wurde; 

- sich die Produktionsvorbereitungskosten um ins-
gesamt 430 Mio. DM (= 1,34 Mio. DM je Flug-
zeug) erhöht haben und 

- für ein neues Radarwarngerät Mehrkosten von 
142 Mio. DM ( = 0,44 Mio. DM je Flugzeug) (Preis-
stand: 31. Dezember 1978) entstanden seien. 

Zu dem Gerätesystempreis für 322 Flugzeuge (19 490 
Mio. DM) sind hinzuzurechnen: 

- industriellen Arbeiten 
vergleichbare Leistungen bei der 
Pilotenausbildung 
in Cottesmore 	 424 Mio. DM 

- Ausbildung des Kaderpersonals 	21 Mio. DM 
- Infrastrukturkosten 

	

218 Mio. DM  
Gesamt 663 Mio. DM 

Nach dem TORNADO-Jahresbericht 1979 ist von fol-
genden Preisen/Kosten auszugehen: 

Preisstand: 31. Dezember 31. Dezember 
1979 1978 

Mio. DM Mio. DM 
a) Fly-away-Preis 35,26 31,7 
b) Gerätestückpreis 44,91 40,35 

c) Gerätesystempreis/ 	67,36 	60,53 
Flugzeug 

d) Gerätesystempreis/ 21 690,00 	19 490,00 
322 Flugzeuge 
einschließlich 
Cottesmore 
und Ein- und 
Umschulung 	22 203,00 	19 935,00 

Die Kostensteigerung beruht auf einer Preissteige-
rungsrate von durchschnittlich 13,1 % = 2 268 Mio. 
DM für die noch nicht erbrachten Leistungen. 

Zu den unter d) genannten Kosten kommen Infra-
strukturkosten von 267 Mio. DM (Vorjahr: 218 Mio. 
DM) hinzu, deren Erhöhung von 49 Mio. DM sich aus 
Preissteigerungen von 9,6 % = 21 Mio. DM und zu-
sätzlichen Leistungen von 28 Mio. DM (Flugplatz- 
und Depotausbau) ergibt. 

II. Kostensteigerungen MRCA seit 1970 
Vortrag des Systembeauftragten in der 
Abteilungsleiterkonferenz des BMVg 

Ein Vortrag des Systembeauftragten über die Ko-
stenentwicklung bei MRCA/TORNADO in der Ab-
teilungsleiterkonferenz des BMVg am 20. Mai 1980 
im Beisein des Ministers hatte folgenden Inhalt: 

1. Der durchschnittliche Fly-away-Preis für TOR-
NADO bei einer Fertigung von 805 Flugzeugen 
stieg - auf der Basis von Firmenangeboten - 
von  1970 bis 31. Dezember 1979 von 14,86 Mio. 
DM/Flugzeug auf 35,10 Mio. DM/Flugzeug 
( = 136,2 %). Dabei entfielen bei einer durch-
schnittlichen jährlichen Preissteigerungsrate 
von 8% 118,4 % auf die Preiseskalation; die pro-
grammbedingten Steigerungen betrugen in zehn 
Jahren 17,8 %, die zu ca. 8 % durch Konkretisie-
rung/Erweiterung des Ausrüstungsumfangs ent-
standen sind. (Vgl. Graphik 1; s. u. Anhang 
Nr. 1) 

2. Der Preis für TORNADO ist als Durchschnitts-
preis auf der Basis von 805 Flugzeugen an Hand 
der „Lernkurve" als vertraglich vereinbarter 
Preisobergrenze errechnet. Er liegt bei 42 % des 
Preises des ersten Serienflugzeugs. Die Produk-
tion hat im Rahmen des 3. Loses den Durch-
schnittspreis erreicht. (Graphik 3; s. u. Anhang 
Nr. 2) 

3. Die von der NAMMA für das 1. bis 4. Los verein-
barten Maximumpreise liegen unter der in der 
Lernkurve vereinbarten Preisobergrenze. Der 
für das 1. Los inzwischen vereinbarte Festpreis 
liegt um 4 % unter dem vereinbarten Maximum

-

preis. (Graphik 4; s. u. Anhang Nr. 3) 

4. Die jährliche Eskalationsrate resultiert aus den 
statistisch ermittelten Lohn- und Materialpreis-
steigerungen in den beteiligten Ländern. Unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewich-
tung von Lohn und Material sowie des Wechsel-
kurseinflusses ergibt sich zwischen 1970 und 
1979 bei Beachtung aller wirtschaftlichen Fakto- 
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ren folgende Preisveränderung des Basispreises 
(vgl. Graphik 8; s. u. Anhang Nr. 4): 

Statistische Lohn- und Material

-

preiserhöhung — projektbezogen 	83,0 % 
Preisveränderung durch Abschreibung, 
Ersatzbeschaffung, überproportionale 
Steigerung der Personalkosten 	17,5 % 
Eskalation der realen Erhöhung 	17,9 %  

Gesamt 	118,4 % 

5. Der Vergleich der TORNADO-Preisentwicklung 
mit derjenigen anderer Industrieerzeugnisse 
zeigt eine Steigerungsrate um das Doppelte 
(118,4 % zu 59,1 %); die Steigerungsrate bei TOR-
NADO ist auch stärker als bei anderen Rüstungs-
gütern (118,4 % zu 71,2 %). (Vgl. Graphik 12; s. u. 
Anhang Nr. 5) 

Bei Industrieerzeugnissen und bei marktgängi-
gen Rüstungsgütern werden die Augenblicksko-
sten — Lohn- und Materialkosten — gekürzt um 
die Einsparungen, die bei zunehmendem Ferti-
gungsumfang durch Rationalisierung erzielt 
werden können. Im Gegensatz dazu sind bei 
TORNADO 

— die zu erwartenden Rationalisierungseffekte 
in den Planungen lange vor Aufnahme der 
Produktion bereits berücksichtigt; 

— die Materialpreise für die in der Luftfahrt ver-
wendeten Materialien (z. B. Titan) schneller 
gestiegen als die Preise für Materialien der 
Industrieproduktion; 

— der automatisierten Fertigung durch 
komplexe Konstruktionen und vergleichbar 
kleine Stückzahlen Grenzen gesetzt. (Vgl. 
Graphik 13; s. u. Anhang Nr. 6) 

Von anderen Rüstungsprogrammen unterschei-
det sich die Kostenentwicklung bei TORNADO 
durch den — aufgrund der Größe und der zeitli-
chen Dauer des Programms — stärkeren inter-
nationalen Einfluß unterschiedlich veränderter 
Inflationsraten sowie Währungsparitäten. So be-
trug die trilateral gewichtete Eskalationsrate — 
aufgrund der gleichzeitig stabilen Wechselkurs-
paritäten — 1979 ca. 13 %. 

6. Zu den Kostensteigerungen von einer Waffenge-
neration zur nächsten wird am Beispiel TORNA-
DO/F 104 G ausgeführt: Ein solcher Vergleich sei 
nur zulässig, wenn sämtliche Kostenfaktoren 
vergleichbar berücksichtigt werden. In dem ge-
nannten Beispiel sind dies in einem Zeitraum 
von 15 Jahren: 

— Kostenfaktor von 1,8 durch technologischen 
Fortschritt bei gleicher Einsatzaufgabe, je-
doch veränderter Bedrohung; 

— Kostenfaktor von 3,2 durch ca. 8 % Eskala-
tionsrate; 

— Kostenfaktor von 2,1 durch Maßstabsein-
flüsse (z. B. höheres Abfluggewicht zwischen 
F-104 und MRCA). 

Das entspricht einer durchschnittlichen jahrli

-

chen Steigerungsrate von ca. 15 %, womit eine 

dem MRCA-Niveau entsprechende F-104 heute 
sogar teurer wäre als MRCA/TORNADO. 

7. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Steige-
rung des Bruttosozialprodukts, des Bundeshaus-
halts und des Einzelplans 14 von ca. 8 % bleibt ein 
nicht finanzierbarer Bereich, wenn man die 
durchschnittliche jährliche Eskalationsrate von 
ca. 8 % mit der technologiebedingten Genera-
tionseskalationsrate von 3,78 % p. a. (nach 
Boeing-Studie) d. h. 11,78 % p. a. koppelt. 

8. Zusammenfassend wird ausgeführt: 

Die absolute Kostensteigerung komplexer Waf-
fensysteme ist wesentlich höher als diejenige der 
allgemeinen Industrieprodukte. Die programm-
bedingte Kostensteigerung beim MRCA ist — 
verglichen mit eskalationsbedingter Steigerung 
— gering. Ein explosionsartiger, d. h. unkontrol-
lierter Kostenverlauf kann nicht nachgewiesen 
werden. Im Gegenteil, bei einheitlichen wirt-
schaftlichen Bedingungen liegen die verhandel-
ten Stückpreise MRCA unterhalb der Schätzko-
sten bzw. unterhalb des Gesamtangebots für 805 
Flugzeuge aus dem Jahre 1976. 

Die erhebliche Generationsverteuerung (F-104 
zu MRCA) ist nachvollziehbar und über Stück-
zahländerungen aufgefangen worden. Die sehr 
unterschiedlichen Eskalationsraten der Partner-
länder gleichen sich im Entwicklungs-/Produk-
tionszeitraum (bisher zehn Jahre) durch Wech-
selkursänderungen weitgehend aus; sie können 
jedoch in einzelnen Jahren (z. B. 1979) bei der 
Preisfortschreibung des Gesamtprogramms un-
ausgeglichen bleiben und somit zu einer jährli-
chen überdurchschnittlichen Eskalationsrate 
führen. Eine Systemverbilligung ist im wesentli-
chen nur über die Stückzahl erreichbar, d. h. volle 
Ausnutzung der „Lernkurve", z. B. durch Varian-
ten bzw. durch ein „Familienkonzept". 

9. In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungs-
ausschuß hat der sachv. Zeuge Ambos einige der 
Graphiken seines Vortrags erläutert und darauf 
Bezug genommen, daß er inhaltlich gleiche Aus-
sagen wie in der Abteilungsleiterkonferenz des 
BMVg auch in den beiden späteren Veröffentli-
chungen in den Zeitschriften „WEHRTECHNIK" 
(1980/Nr. 12) und „LUFTWAFFE" (1981/Nr. 6) ge-
macht habe. Auf Vorhalt erklärte der sachv. Zeu-
ge, er halte die Ergebnisse seiner Analyse zur 
Kostenentwicklung MRCA — ungeachtet ande-
rer Meinungen in Presseäußerungen — für nach 
wie vor „richtig" (Prot. 12/S. 127; 14/5. 72-74; 
15/S. 72 und 76). 

III. Zeugenaussagen zur Preis-
und Kostenentwicklung MRCA 

In der Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-
schuß haben der Zeuge Dr. Apel und die sachver-
ständigen Zeugen Ambos und Dr. Fichtmüller fol-
gende Aussagen zu bestimmten Aspekten der Preis- 
und Kostenentwicklung bei MRCA/TORNADO ge-
macht: 
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1. Der Zeuge Dr. Apel hat zur Preis- und Kostenent-
wicklung ausgeführt: 

Zur Kostenentwicklung bei TORNADO allge-
mein: 1970 seien die Beschaffungskosten für 
MRCA/TORNADO mit rund 15 Mio. DM ge-
schätzt worden (Fly-away-Preis pro Flugzeug). 
Durch einige zusätzliche militärische Nachforde-
rungen im Laufe  der Entwicklungszeit habe es 
eine Erhöhung dieses Preises auf rund 17,5 Mio. 
DM gegeben. Diese zu Beginn der Produktion 
1976 vereinbarte Preisobergrenze für die Ferti-
gung von 805 Serienflugzeugen sei, bezogen auf 
den Preisstand von 1970, bis heute unverändert 
geblieben. 

Das Problem der Kostenentwicklung für das Ge-
samtprojekt MRCA/TORNADO sei vor allem ein 
Problem der allgemeinen Preisentwicklung in 
der Rüstungsindustrie. Der Fly-away-Preis pro 
Flugzeug liege nach Preisstand 1979 bei rund 35 
Mio. DM, doppelt so hoch wie die vereinbarte 
Preisobergrenze nach Preisstand 1970. Gerade 
bei Flugzeugen und Flugkörpern liege der Index 
der Preissteigerungen besonders hoch. Für Rü-
stungsgüter insgesamt betrage die Zahl 1 bis 3 
Prozentpunkte über dem Preisindex für Lebens-
haltung; bei Flugzeugen seien es nochmals etwa 
1 bis 2 Prozentpunkte mehr (Prot. 3/S. 27, 28). 

Zur Gewinnrate bei TORNADO: Man könne kri-
tische Fragen stellen, ob z. B. die Gewinnrate, die 
dem Unternehmen zugebilligt sei, ein fester Pro-
zentsatz sein sollte, der sich mit den Kostenstei-
gerungen automatisch erhöhe. Durch einen Ver-
trag, der die Gewinne der produzierenden Indu-
strie mit den eintretenden Kostensteigerungen 
prozentual steigen lasse, würden Kostensteige-
rungen unter Gewinnaspekten quasi „belohnt" 
(Prot. 3/S. 177). 

2. Der Systembeauftragte Ambos hat in einer 
schriftlichen Stellungnahme an den Untersu-
chungsausschuß vom 30. März 1981 sowie als 
sachverständiger Zeuge bei seiner Vernehmung 
über die Preis- und Kostenentwicklung MRCA 
folgendes ausgeführt: 

In der schriftlichen Stellungnahme des System-
beauftragten vom 30. März 1981 in Beantwortung 
einer Frage zu den Konsequenzen der relevanten  
vertraglichen Bestimmungen für den Preis des  
Systems heißt es: 
„a) In dem Grundsätzlichen Übereinkommen 

(MoU Nr. 2) von 1969 ist vereinbart, daß 
— Arbeiten und Kosten des Programms im 

Verhältnis der beschafften Flugzeuge auf 
die drei Länder verteilt werden; 

— mit Ausnahme der Endmontage die zuge-
teilten Arbeiten jeweils für alle Flug-
zeuge in einem bestimmten Land durch-
geführt werden (sog. single source-Prin-
zip, z. B. MBB fertigt die Mittelkästen für 
alle trinational beschafften Flugzeuge); 

— jedes Land die seiner Industrie zugewie-
senen Arbeiten finanziert („funds follow 
work") und 

— jedes Land denselben Preis für das ge-
meinsame Flugzeug bezahlt. 

b) Die Vereinbarung über die wirtschaftliche 
Produktion von 809 Flugzeugen (MoU Nr. 10) 
präzisiert u. a. auch die genannten Regeln 
und legt insbesondere fest, wie die im MoU 
Nr. 2 festgeschriebenen Ziele zu erreichen 
sind. Insbesondere sollte durch entspre-
chende Programmsteuerung sichergestellt 
werden, daß bis zum Ende der Produktion je-
des Land genau den seinem Flugzeuganteil 
entsprechenden Arbeitsanteil und damit ei-
nen seinem Finanzierungsanteil auch ent-
sprechenden Anteil an den Gesamtkosten 
übernommen hat (Harmonisierung, s. auch 
Jahresbericht 1978 S. 9 ff.). 

c) Die auf der Basis der Regierungsvereinba-
rungen von NAMMA im Namen der NATO 
abgeschlossenen Verträge mit der Industrie 
sowie die von Hauptfirmen mit den ca. 350 
Ausrüstungslieferanten 	abgeschlossenen 
Verträge sind 
— zu etwa 60 % Selbstkostenerstattungsver-

träge (insbesondere Entwicklung, Pro-
duktionsvorbereitung, Teile der Serien-
fertigung), 

— zu etwa 40 % Selbstkostenrichtpreis-Ver-
träge mit Höchstbegrenzung, sog. SMH-
Verträge (Zellen- und Triebwerksferti-
gung) sowie Festpreisverträge (Ausrü-
stung). Die SMH-Verträge werden sobald 
als möglich in Festpreisverträge umge-
wandelt (Festpeis für das 1. Los liegt 
vor). 

d) Für die Gewinnregelung gelten nationale 
Grundsätze. Die Aufgaben der Preisprüfung 
gegenüber der deutschen Industrie werden 
vom BWB wahrgenommen. Dadurch ist si-
chergestellt, daß die Gewinne sich in dem für 
Rüstungsaufträge allgemein gegebenen 
Rahmen halten. Nur am Rande sei vermerkt, 
daß im Rahmen der mit Unterlieferanten 
vereinbarten Festpreise eine ganze Reihe 
von Firmen nachgewiesenermaßen auch 
schon zum Teil erhebliche Verluste haben 
hinnehmen müssen. 

e) Schwieriger als die Kontrolle der Gewinne, 
für die gesetzliche Regeln bestehen, ist die 
Kontrolle der Leistungen, auf deren Kosten 
später Gewinne gezahlt werden müssen. Da 
die Industrie vertraglich einen Maximum

-

preis akzeptiert hat, mußte ihr in bezug auf 
eine möglichst wirtschaftliche Durchfüh-
rung der Produktion (d. h. soweit technische 
Ausstattung, operationelle Verwendbarkeit, 
Auslieferung und Sicherheit des Flugzeugs 
nicht betroffen sind) weitgehende Hand-
lungsfreiheit eingeräumt werden. Würde 
hier in die unternehmerische Gestaltungs-
freiheit eingegriffen und der Industrie ein 
ausschließlich an den deutschen Haushalts-
möglichkeiten sich orientierender jährlicher 
maximaler Leistungsumfang vorgeschrie-
ben, müßte auf den Maximumpreis verzich-
tet werden. Derartige Beschränkungen hät-
ten zu Beginn der Produktion vereinbart 
werden müssen. Nach den geltenden Verein- 
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barungen ist die Bundesrepublik Deutsch-
land jedoch verpflichtet, die Partner für alle 
von ihr verursachten Erhöhungen des ver-
einbarten Flugzeugpreises zu kompensie-
ren." 

Zur Vertragsgestaltung bei der Entwicklung hat 
der sachv. Zeuge Ambos ausgesagt: Er habe fest-
gestellt, daß nach der Vertragskonstellation eine 
genaue Zuordnung von Rechnungen zu techni-
schen Leistungen nicht möglich sei. Dies möge 
am Anfang oder in der Mitte einer Entwicklung 
angehen, aber am Ende der Entwicklung MRCA 
verlange er nun seit eineinhalb Jahren für die 
Restentwicklung ein klares statement of work 
mit den dazugehörigen Kosten. Er habe es bisher 
nicht. Darum habe er jetzt die weitere Erhöhung 
der Entwicklungsmittel im trilateralen Verbund 
abgelehnt. 

Er habe im vergangenen Dezember eine Kosten-
reduktion in der Größenordnung von 70 Mio. DM 
veranlaßt, weil dies im Hinblick auf den Entwick-
lungstitel erforderlich war und er als Techniker 
auch nicht einsehe, daß im 12. Jahr eines Pro-
jekts für Entwicklung pro Jahr trilateral noch 
fast 800 Mio. DM zu zahlen seien. Als jedoch zur 
Reduktion inhaltliche Aufgaben gestrichen wur-
den, habe eine Firma einfach ihre Stundensätze 
erhöht im Hinblick darauf, daß ihr diese Erhö-
hung nach den vertraglich vereinbarten „wirt-
schaftlichen Bedingungen" — das sei der Selbst-
kostenerstattungspreis — honoriert werden 
müsse. Jetzt habe man zwar weniger Ingenieur-
stunden, aber höhere Kosten. Eine solche Situa-
tion von Selbstkostenerstattungspreisen, bei de-
nen jegliche Änderung additiv hinzukomme, sei 
für den Auftraggeber praktisch nicht kontrollier-
bar (Prot. 12/S. 89, 90). 

3. Der sachv. Zeuge Dr. Fichtmüller hat zur Preis-
bildung des TORNADO-Systempreises ausge-
führt: 

Die PANAVIA habe seinerzeit dem Auftraggeber 
eine Option mit einem Maximumpreis, d. h. mit 
einer Preisobergrenze, für die gesamte geplante 
Lieferung von 805 Flugzeugen über die vorgese-
hene Programmlaufzeit von zehn Jahren einzu-
räumen gehabt; die Auftragserteilung erfolge auf 
der Basis dieser Option in Losen; die Preisober-
grenze sei für die PANAVIA für alle Lose bin-
dend, jedoch nur so lange, wie die Kontinuität der 
Fertigung im Rahmen der vorgesehenen Liefer-
rate durch rechtzeitige Erteilung der jeweiligen 
Losaufträge gesichert sei. Bisher habe sich die-
ses Konzept für ein außergewöhnlich langdau-
erndes Fertigungsvorhaben bewährt; die Konti-
nuität der Fertigung sei gewahrt worden, die 
Preise für die einzelnen Lose lägen gut unterhalb 
der Preisobergrenze (Prot. 15/S. 96). 

In der Gesamtoption sei ein Gesamtpreis für 800 
Flugzeuge genannt worden, es sei aber auch ver-
einbart worden eine sog. Lern- oder Ablaufkurve, 
d. h. die Entwicklung dieses Preises über die Zeit 
der Fertigung hinweg. Aus dieser Kurve ließen 
sich für die einzelnen Fertigungslose die entspre-
chenden Preise ermitteln. Dieser Weg sei seiner

-

zeit gewählt worden, weil bei Abschluß der Op-
tion im Jahre 1976 der Zuschnitt der einzelnen 
Lose noch nicht festgelegen habe. Sonst wäre 
man sicherlich dazu gekommen, für die einzel-
nen Lose bereits damals individuell diese Preis-
obergrenzen zu vereinbaren. Aber erst im Laufe 
der Jahre habe sich die jeweils einem Los zuzu-
ordnende Flugzeugzahl herausgebildet. Das er-
ste Los habe 40 Flugzeuge, das zweite 110, das 
dritte Los 164 Flugzeuge umfaßt. Die Preisober-
grenzen für diese jeweiligen Lose lägen einige 
Prozent unter der gesamten Maximumgrenze. 
Im ersten Los sei bereits der Festpreis weitestge-
hend festgelegt, und hier ergäbe sich eine Diffe-
renz zwischen der Preisobergrenze für das erste 
Los und dem Festpreis in der Größenordnung 
von 5 bis 10 %, d. h. der Festpreis liege 5 bis 10 % 
unter der Preisobergrenze (Prot. 15/S. 103, 104). 

Die Gesetze der Lern- oder Ablaufkurve bei stei-
gender Stückzahl fanden in die Preisangaben 
und Angebotswerte der Luftfahrtindustrie Ein-
gang. Diese Ablauf- und Lernkurven enthielten 
aber auch einen ganz erheblichen Teil der sonst 
in der Industrie üblicherweise auf Jahre verteil-
ten Rationalisierungsvorhaben. Damit sei der 
Preis für den TORNADO, wie er 1970 geschätzt 
und 1976 als Angebot abgegeben worden sei, ei-
ner Rationalisierung nur noch in einem sehr ge-
ringen Grad zugänglich. Die Rationalisierung sei 
hier in den Preis aufgenommen worden — mit 
der Folge, daß sich die Erhöhungen der Kosten 
für die einzelnen Leistungsfaktoren — Arbeits-
einsatz von Personal und Material — voll im 
TORNADO-Preis widerspiegelten. Dies ergebe 
sich aus dem Aufbau der Preisschätzungen und 
sei ein ganz wesentliches Kontrollinstrument 
aus der Sicht der Auftraggeberseite gewesen. 

Die Auftraggeberseite habe eine klare Festle-
gung der Preiskomponenten haben wollen, die 
unter industrieller Kontrolle stünden, und das 
seien die Mengenansätze. Um dies zu erreichen, 
sei es erforderlich gewesen, diese Mengenan-
sätze zu definieren und auf einem bestimmten 
Preisstand zu vereinbaren und festzuschreiben. 

Das jetzige Preisbildungssystem entspreche 
auch dem Verlangen der Auftraggeberseite nach 
einer Preisprüfung im Verlauf der Fertigung, 
d. h. einer Berücksichtigung der jeweils in den 
einzelnen Losen erzielten Ist-Werte als Aus-
gangsbasis für die Schätzung der Folgelose (Prot. 
15/S. 135-137). 
Zur Zuordnung von Leistung und Kosten in der  
Entwicklung: Eine Unsicherheit in der Korrelie-
rung von Rechnung und Leistung könne es nur in 
der Entwicklung, nicht in der Serienphase geben. 
Die Selbstkostenerstattungspreis-Situation in 
der Entwicklung sei schwer zu ändern für eine 
Leistung, wie sie hier erbracht werde. Der Selbst-
kostenerstattungspreis werde vom öffentlichen 
Auftraggeber und von der Industrie nur dann ge-
wählt, wenn im vorhinein die Leistung nicht so 
definierbar sei, daß man einen festen Preis dafür 
vereinbaren könne. Das sei bei den Entwick-
lungsvorhaben der Fall. Er glaube, nicht nur der 
öffentliche Auftraggeber, auch die Industrie 
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würde eine Situation vorziehen, wo die Leistung 
so definiert sei, daß man Festpreise machen kön-
ne. Aber es gehe in diesem Bereich aus der tech-
nischen Problematik heraus nicht (Prot. 15/S. 
182/183). 

Zum Thema von Kostenerhöhungen, um mittels 
Selbstkostenerstattung einen festen Gewinn auf 
diese Erhöhungen zu kassieren, könne er nur sa-
gen: In der Zeit, in der er in dieser Industrie tätig 
sei, sei das mit Sicherheit für die unternehmeri-
sche Führung keine Zielsetzung gewesen. Es sei 
natürlich nicht auszuschließen, daß einzelne Mit-
arbeiter möglicherweise ihre eigene Problematik 

auf ein abstrakteres Problem projizierten, von 
dem sie nicht persönlich betroffen würden. Das 
müsse man in Rechnung stellen. 

Er glaube, der wichtige Punkt sei die Korrelie-
rung von Rechnungen und Leistungen. Dieses 
Problem sei zwischen Industrie und Regierungs-
stellen intensiv erörtert worden. Im Februar 1981 
sei auf Arbeitsebene bereits eine Einigung erzielt 
worden über eine Anpassung der Kostenpla-
nungs- und Kostenerfassungsregelungen, um die 
Steuerung der Arbeiten in der Auslaufphase der 
Entwicklung zu verbessern (Prot. 15/S. 184 bis 
186). 

3. Teil: Entwicklung von Planung und Haushaltsfinanzierung des Beschaffungsvorhabens 
MRCA/TORNADO im Zeitraum 1976 bis 1981 
insbesondere: Informationsstand und Maßnahmen der Beteiligten hinsichtlich von 
MRCA-Planungs- und -Finanzierungsproblemen in den Jahren 1979/80; 
Ursachen des Mehrbedarfs in den Haushalten '80 und '81 

Hauptgegenstand des 3. Teils sind die Ergebnis-
se des Untersuchungsverfahrens zu den Beweis-
themen 

1.1 bis 1.5, 2 und 3.1 CDU/CSU 
3.1 und 2, 4, 5.1 und 2, 6.1 und 2 SPD, FDP, 

deren gemeinsamer Ausgangspunkt die Aufklärung 
der Umstände der bei der Beschaffung MRCA in 
1980/81 aufgetretenen Haushaltsfinanzierungspro-
bleme ist — Unterdeckung 1980 von 512 Mio. DM 
und Mehrbedarf 1981 gegenüber der ursprünglichen 
BMVg-Haushaltsanmeldung von 803 Mio. DM — (im 
folgenden A. I.—VII. und B. I. und II.). Ferner sind be-
handelt die Beweisthemen 

3.3 CDU/CSU 
und 
3.3 SPD, FDP, 

die die künftige finanzielle Sicherung des Beschaf-
fungsvorhabens MRCA betreffen (unten zu A. VIII. 
und B. III.). 

Die folgende Darstellung beschränkt sich gemäß 
den Beweisthemen auf Vorgänge im Zusammen-
hang mit der Beschaffung MRCA (Bundeshaushalt 
Kapitel 1419 Titel 55402); Vorgänge im Zusammen-
hang mit der — seit dem Eintritt in die Beschaf-
fungsphase im Jahr 1976 bereits weitgehend abge-
schlossenen — Entwicklung MRCA (Bundeshaus-
halt Kapitel 1420 Titel 55116) sind nicht einbezo-
gen. 

A. Sachverhalt (Chronologische Darstellung der Tatsachen aufgrund von Dokumenten und 
Zeugenaussagen) sowie Zwischenwürdigungen zu einzelnen Sachverhaltsteilen 

I. Allgemeines zum Ablauf der MRCA-Planung 
und -Haushaltsfinanzierung im BMVg 
und zwischen BMVg, NAMMA und Industrie 

In der folgenden Darstellung „Allgemeines zum Pla-
nungsablauf und zur Haushaltsfinanzierung 
MRCA" sind solche sich aus der Beweisaufnahme 
ergebenden allgemeinen Tatsachen zusammenge-
faßt und als gesondertes Kapitel vorangestellt, die 
sich im Rahmen der anschließenden Tatsachenchro-
nologie (Abschnitte A. II.—VIII.) wegen der dort ge-
wählten chronologischen Darstellungsmethode und 
der Zeitraumbegrenzung 1976 bis 1981 nicht einord-
nen lassen, aber für Verständnis oder Bewertung 
der chronologisch dargestellten Vorgänge erheblich 
erscheinen. 

1. Allgemeines zu Planung und Haushaltsfinanzie -
rung von Rüstungsprojekten im BMVg 

Planung und Haushaltsfinanzierung von Rüstungs-
projekten im BMVg beinhaltet: 

— Programmsteuerung des jeweiligen Projekts ge

-

mäß dem Rüstungsrahmenerlaß (unten zu a); 

— Bundeswehrplanung hinsichtlich Militärischer 
Beschaffungen gemäß dem Bundeswehrpla-
nungserlaß (unten zu b); 

— Haushaltsaufstellung und -durchführung sowie 
mittelfristige Finanzplanung gemäß allgemeinen 
Haushaltsgrundsätzen (unten zu c). 
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a) Rüstungsrahmenerlaß 

Der Rüstungsrahmenerlaß aus dem Jahre 1971 
(Rahmenerlaß zur Neuordnung des Rüstungsbe-
reichs des BMVg vom 28. Januar 1971) enthält allge-
meine Regelungen, nach welchen Organisations- 
und Verfahrenskriterien ein Rüstungsvorhaben von 
der Konzeption über die Entwicklung, Erprobung 
und Beschaffung bis zur Einführung behandelt wird. 
Für das Projektmanagement bei größeren Rü-
stungsvorhaben ist die Organisationsform des sog. 
Systembeauftragten für die Beschaffung des betref-
fenden Waffensystems vorgesehen. 

b) Bundeswehrplanungserlaß/Fünfjahres-
programme der Bundeswehr 

Gültig im Zeitraum bis zur Neufassung am 25. Sep-
tember 1981 war der Erlaß „Bundeswehrplanung im 
BMVg" vom 19. September 1968 (zur Neufassung 
siehe 5. Teil A.I.2). 

Im Bundeswehrplanungserlaß sind die organisatori-
schen Zuständigkeiten und das Verfahren für die 
Bundeswehrplanung im BMVg geregelt. Gegen-
stand der Planung sind Struktur, Ausrüstung und 
Betrieb der Bundeswehr für den Planzeitraum. Als 
Instrumente der mittel- und langfristigen Planung 
waren im alten Planungserlaß vorgesehen: 

— sog. „Fünfjahresprogramme der Bundeswehr" 
(FJP) für den Zeitraum der Planjahre 3 bis 7 
(Planjahr 1 entspricht dem laufenden Haushalts

-

jahr); 

— sog. „Streitkräftepläne der Bundeswehr" (SKPl) 
für den Zeitraum der Planjahre 3 bis 15. 

Die Zuständigkeit für die Bundeswehrplanung ist 
zwischen dem Generalinspekteur und seinem Stell-
vertreter wie folgt aufgeteilt: 
Der Generalinspekteur ist Gesamtverantwortlicher 
für die Bundeswehrplanung im BMVg (Blankeneser 
Erlaß, Anlage 2, Ziffer 3, 1 b). Ungeachtet dieser Ge-
samtverantwortung ist die Aufgabe der Bundes-
wehrplanung an den Stellvertreter des General-
inspekteurs als „Planungsbeauftragten" „zur ab-
schließenden Wahrnehmung" übertragen (Stabsbe-
fehl Nr. 3 vom 25.6. 1978). „Die Übertragung dieser 
Aufgabe erfolgt mit der Maßgabe, daß dem General-
inspekteur vor Entscheidungen von grundsätzlicher 
Bedeutung die Absichten vorgetragen werden" 
(Stabsbefehl Nr. 3 Ziffer 1). 

In der Praxis leitet der Stellv. Generalinspekteur 
alle Planungsaktivitäten, richtet diese im Sinne des 
Generalinspekteurs aus und läßt Weisungen und 
Schreiben von besonderer Bedeutung von diesem 
schlußzeichnen — z. B. die Fünfjahresprogramme, 
Programmleitlinien; auch Schreiben an die Leitung, 
falls der Bedeutung nach angemessen — (SvZ Gene-
ralleutnant Heinz, Prot. 18, S. 15/16). 

Die Bundeswehrplanung ist als „Pilotaufgabe" 
wahrzunehmen (Blankeneser Erlaß Anlage 2 Zif-
fer 3, 1 b), d. h. daß die Planungsergebnisse sowohl 
der Teilstreitkräfte als auch der nichtmilitärischen 
Abteilungen — u. a. der Rüstungsabteilung — in der 
Planung zu erfassen sind. 

Die Fünfjahresprogramme werden unter Leitung 
des Stellv. Generalinspekteurs im Führungsstab der 
Streitkräfte erarbeitet, wobei Bedarfsträger (insb. 
Teilstreitkräfte), bedarfsdeckende Abteilungen 
(insb. Rüstungsabteilung) und Haushaltsabteilung 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit verantwortlich mit-
wirken. Die Fünfjahresprogramme werden im Ab-
teilungsleiterausschuß für Bundeswehrplanung — 
„ALA  Plan" —, dem alle Abteilungsleiter des BMVg 
angehören, erörtert und nach Billigung durch den 
Minister vom Generalinspekteur erlassen (Bundes-
wehrplanungserlaß). 

In Programmleitlinien werden die Rahmenbedin-
gungen für die Fünfjahresprogramme festgelegt. 
Dabei berücksichtigt der Plankostenrahmen die 
Vorausschau der Abteilung Haushalt zur Finanzer-
wartung auf der Grundlage der mehrjährigen Fi-
nanzplanung des Bundes. 

Für das Zusammenwirken von Bundeswehrplanung 
und Haushaltsabteilung bei der Vorlage des Haus-
haltsvoranschlags durch den Abteilungsleiter Haus-
halt gab es im alten Planungserlaß nur Teilregelun-
gen. Eine generelle Pflicht zur Vorlage des Haus-
haltsvoranschlags „im Benehmen mit dem General-
inspekteur" — wie im neuen Planungserlaß aus-
drücklich geregelt -- war bisher nicht vorgesehen. 
Die Ergebnisse der Bundeswehrplanung (bisher: 
Fünfjahresprogrammplanung) sind Grundlage für 
die Erstellung des jährlichen Haushaltsvoran-
schlags und des Beitrags des BMVg zur Finanzpla-
nung des Bundes. Dabei können sich Änderungen 
insbesondere aufgrund veränderter finanzieller 
Rahmenbedingungen sowie aufgrund aktueller Er-
kenntnisse der Bedarfsträger aus der Mittelabfluß-
planung ergeben. 

Für den zeitlichen Ablauf des Verfahrens der Fünf-
jahresprogrammplanung und des anschließenden 
Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsvoranschlag 
und Finanzplanbeitrag des BMVg sind folgende 
Eckdaten maßgebend: 

— Im Regelfall benötigt die Haushaltsabteilung des 
BMVg gemäß allgemeiner Haushaltspraxis im 
Januar eines Jahres die Mittelbedarfsanmeldun-
gen der Bedarfsträger für die Aufstellung des 
Haushaltsvoranschlags für das nächste Jahr so-
wie für die Ansätze in der Finanzplanung des 
Bundes. 

— Inhalt und Zweck .der Bundeswehr-Fünfjahres-
programmplanung (FJP-Planung) als eines mit-
telfristigen Planungsinstruments für die Plan-
jahre 3 bis 7 (Planjahr 1= laufendes Haushalts-
jahr) sowie die Funktion der Bundeswehrpla-
nung als Grundlage für die Erstellung des jährli-
chen Haushaltsvoranschlags und Finanzplan-
beitrages des BMVg erfordern im Grundsatz, daß 
das Planungsverfahren zeitgerecht, d. h. ca. im 
Dezember eines laufenden Haushaltsjahres für 
den im übernächsten Jahr beginnenden Pro-
grammzeitraum abgeschlossen wird. 

c) Haushalt und Finanzplanung 

Der Abteilungsleiter Haushalt im BMVg nimmt ge

-

mäß § 9 der Bundeshaushaltsordnung die Aufgaben 
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des „Beauftragten für den Haushalt" war. Die Aufga-
ben sind im § 9 Abs. 2 BHO gesetzlich festgelegt. 
Dem Beauftragten für den Haushalt obliegen die 
Aufstellung der Unterlagen für den Haushaltsplan 
und die Finanzplanung sowie die Ausführung des 
Haushaltsplans, wobei die Ausführung anderen 
Stellen übertragen werden kann. Wegen der Größe 
des Ressorts wird im BMVg von dieser Ermächti-
gung Gebrauch gemacht. Die Ausführung des Haus-
halts ist insgesamt 66 Titelverwaltern außerhalb der 
Abteilung Haushalt übertragen, die jeweils für die 
Bewirtschaftung der ihnen übertragenen Titel ver-
antwortlich sind. Die Titelverwalter unterliegen je-
doch der Fachaufsicht und dem Weisungsrecht des 
Beauftragten für den Haushalt (SvZ Dr. Padberg, 
Prot. 10, S. 8). 

Für Haushalt und Finanzplanung gelten das Stich-
tagsprinzip und das Fälligkeitsprinzip. Das Stich-
tagsprinzip beinhaltet, daß im Haushaltsplan und in 
der Finanzplanung von einem bestimmten Stichtag 
für den Preisstand der Mittelbedarfsansätze auszu-
gehen ist, nämlich von dem Preisstand „31. Dezem-
ber des vorletzten Haushaltsjahres". Das Fällig-
keitsprinzip besagt, daß in den Haushaltsplan nur 
die Ausgaben einzustellen sind, die in dem betref-
fenden Haushaltsjahr voraussichtlich fällig und da-
mit kassenwirksam werden. Das Fälligkeitsprinzip 
bewirkt eine Trennung zwischen Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigung, d. h. der Ermächtigung 
zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung 
von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren. Ver-
schiebt sich z. B. bei einer in Anspruch genommenen 
über mehrere Jahre wirksamen Verpflichtungser-
mächtigung der Zeitpunkt, zu dem eine Ausgabe ge-
leistet werden soll, in ein anderes Haushaltsjahr, ist 
die Änderung in die „Haushaltsüberwachungsliste 
— Verpflichtungsermächtigungen" (HÜL-VE) einzu-
tragen. Die Haushaltsüberwachungsliste soll dem 
Mittelbewirtschafter einen laufenden Überblick 
über den jeweiligen Stand der überjährig ausgabe-
wirksamen Verpflichtungen und der jährlichen Aus-
gabenfälligkeiten ermöglichen. Für die Mindestan-
gaben in der Haushaltsüberwachungsliste ist vom 
Bundesminister der Finanzen ein Schema herausge-
geben worden (SvZ Staatssekretär Dr. Hiehle, Prot. 
10, S. 33). 

2. Besonderheiten der MRCA-Planung und 
-Haushaltsfinanzierung 

a) Ablauf im BMVg 

aa) Systembeauftragter MRCA 

Zuständig für das Programm-Management MRCA/ 
TORNADO im BMVg ist der „Systembeauftragte für 
das Waffensystem MRCA" (im folgenden: SBWS-
MRCA). Der Systembeauftragte ist in der Stellung 
eines Stabsabteilungsleiters organisatorisch in den 
Führungsstab der Luftwaffe eingegliedert (daher 
amtliche Kurzbezeichnung: „Fü L/SBWS-MRCA"). 
Die dazugehörige Organisationseinheit besteht aus 
drei Großreferaten mit 32 Dienstposten. In getrenn-
ter Zuordnung untersteht der Systembeauftragte 
MRCA hinsichtlich des militärischen Referates 

(MRCA 3) dem Inspekteur der Luftwaffe, dagegen 
hinsichtlich der Referate „Technik" (MRCA 1) und 
„Vertrag und Finanzen" (MRCA 2) der Leitung der 
Rüstungsabteilung, d. h. den Abteilungsleitern Rü-
stung, Rüstungswirtschaft und Rüstungstechnik. 
Diese Organisationsform der Doppelunterstellung, 
die von der üblichen Organisationsform im BMVg 
abweicht, war bis zur Neufassung des Erlasses „Sy-
stemmanagement MRCA/TORNADO" im Novem-
ber 1981 im Einrichtungserlaß vom 12. August 1968 
— mit Ergänzung vom 25. Juni 1969 und 17. August 
1970 — geregelt. 

Nach früheren Wechseln im Amt des Systembeauf-
tragten MRCA trat im August 1979 als neuer Sy-
stembeauftragter Ministerialdirigent Ambos sein 
Amt als Nachfolger von Ministerialdirigent Eich-
horn an, der in das Amt des Abteilungsleiters Rü-
stungswirtschaft wechselte. 

bb) Titelverwalter RüPl 3 

Gemäß der allgemein im BMVg getroffenen Rege-
lung — Übertragung der Ausführung des Haushalts 
an besondere Titelverwalter außerhalb der Haus-
haltsabteilung — ist die Titelverwaltung für den Be-
schaffungstitel MRCA dem Referat Rüstungspla-
nung 3 (RüPl 3) in der Rüstungsabteilung übertra-
gen worden. Der Titelverwalter RüPl 3 unterliegt da-
bei gemäß der allgemein getroffenen Regelung der 
Fachaufsicht und dem Weisungsrecht der Abteilung 
Haushalt. 

b) Ablauf zwischen BMVg, NAMMA und Industrie 

Die drei Partnerstaaten — Bundesrepublik Deutsch-
land, Großbritannien, Italien — haben für die Ent-
wicklung und Produktion des Waffensystems 
MRCA/TORNADO eine trinationale Organisation 
im Rahmen der NATO gegründet, die sog. 

— NAMMO 	(NATO MRCA NATO-Manage- 
Development ment Organisa- 
and Production tion für Entwick- 
Management lung und Produk- 
Organisation) tion MRCA 

Die NAMMO besteht aus folgenden Lenkungsorga-
nen und einer Exekutivbehörde: 

— Policy Ministersteilver- 
Group treter der drei 

Partnerstaaten 
— Board of Lenkungsaus- 

Directors schuß der Sy- 
stembeauftrag- 
ten der drei Part- 
nerstaaten 

— NAMMA (NATO MRCA NATO-Manage- 
Development ment-Behörde 
and für Entwicklung 
Production und Produktion 
Management MRCA 
Agency) 

In der Policy Group wird die Bundesrepublik 
Deutschland durch einen der Abteilungsleiter der 
Rüstungsabteilung als Ministerstellvertreter vertre- 
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ten, im sog. Board of Directors durch den Systembe-
auftragten MRCA. Die Kontrolle und übergreifende 
Abstimmung des Programms erfolgte im Board of 
Directors, politische Entscheidungen bleiben der Po-
licy Group vorbehalten. 

Die trinationale NATO-Exekutivbehörde NAMMA 
mit Sitz in München umfaßt 270 Mitarbeiter unter 
Leitung eines Generalmanagers. Die Beteiligung 
des Arbeitsstabes des Systembeauftragten MRCA 
erfolgt durch die Mitwirkung in einer Vielzahl trila-
teraler Arbeitsgruppen, die von der NAMMA gelei-
tet werden. 

Generalunternehmer für die Beschaffung MRCA ist 
die trilaterale Flugzeugfirma PANAVIA Flugzeug 
GmbH mit Sitz in München. Hauptauftragnehmer 
sind die deutschen Firmen Messerschmitt-Bölkow-
Blohm (MBB) und Motoren Turbinen Union (MTU), 
die englischen Firmen British Aerospace (BAe) und 
Rolls Royce (RR) sowie die italienische Firma Air 
Italia (AIT). 

Die Rechtsbeziehungen der drei Partnerstaaten des 
internationalen TORNADO-Programms untereinan-
der und zur NAMMA werden durch sog. Memoran-
dums of Understandig (MoU) sowie Ergänzungsver-
einbarungen zu diesen MoU's geregelt, die von den 
Regierungen auf Ressortebene abgeschlossen wer-
den und den Rechtscharakter völkerrechtlicher Ver-
waltungsabkommen haben (Einzelheiten zum MoU 
Nr. 10 als dem grundlegenden trinationalen Abkom-
men über die Serienbeschaffung MRCA und den 
dazu vereinbarten Ergänzungsvereinbarungen 
Nrn. 1 bis 4 siehe unten A. II. 1. b, A. II. 2, A. III. 2, 
A. V. 1 und 2). 

Die Kontakte zur Industrie laufen über die NAMMA. 
Insbesondere schließt die NAMMA die Verträge mit 
der Industrie, überwacht die Vertragserfüllung und 
bezahlt die Rechnungen. 

Die NAMMA ruft vierteljährlich von den Nationen 
die erforderlichen Finanzmittel ab (sog. Calls — Ab-
rufe der Haushaltsmittel pro Quartal —). Diese Fi-
nanzmittel werden seitens des BMVg vom Titelver-
walter RüPl 3 bereitgestellt. 

Die NAMMA berichtet monatlich an den Titelver-
walter RüP1 3 über die abgeflossenen und noch ver-
fügbaren Finanzmittel auf dem NAMMA-Konto der 
Bundesrepublik Deutschland nach Auftragsberei-
chen, Flugzeuglosen etc. (sog. NAMMA Operational 
Account Booking Statements). Bei diesen Booking 
Statements der NAMMA handelt es sich um tabella-
rische Übersichten über den jeweiligen Stand der 
Ausgaben der NAMMA an die Industrie und des bei 
der NAMMA noch verfügbaren Geldbestandes. Die 
Booking Statements werden ca. 6 Wochen nach Ab-
lauf des jeweiligen Berichtsmonats übersandt. 

Der jährliche Finanzbedarf wird von der Industrie 
und der NAMMA aus den Zahlungsplänen der be-
reits abgeschlossenen Verträge sowie aus den auf 
der Basis der Rahmenvereinbarungen noch zu 
schließenden Verträgen ermittelt. Aus einer vom 
BMVg für den Verteidigungsausschuß erstellten 
„Darstellung des Planungsablaufs der NAMMA in 
der Verzahnung NAMMA, NAMMO und Verteidi

-

gungsministerium" (Stand: 15. Januar 1981) und ei-
ner beigefügten graphischen Übersicht „Planung 
Haushalt 1981" (siehe unten ANHANG Nr. 7) erge-
ben sich folgende Zusammenhänge zwischen 
NAMMA Cost Status Report, NAMMA Operational 
Budget, NAMMA Revised Budget sowie den deut-
schen Haushaltsanmeldungen des Systembeauf-
tragten MRCA: 

„1. Der Cost Status Report 

Die NAMMA erstellt für 

— die langfristige Kostenplanung 

— die Programmsteuerung 

— die Beurteilung der Arbeitsanteile der beteilig-
ten Länder 

in Abständen von ein bis zwei Jahren sogenannte 
Cost Status Reports (die beiden letzten wurden 
am 18. November 1978 und am 10. April 1980 her-
ausgegeben). 

Der Cost Status Report enthält für die Vergangen-
heit die Aufteilung der Ist-Leistung bewertet zu 
Ist-Kosten und für die Zukunft die geplante Soll

-

Leistung zu einem bestimmten Preisstand aufge-
teilt in Jahresschritte. Die Darstellung der Kosten 
folgt einem langjährig herausgebildeten Kompro-
miß, der es jeder beteiligten Nation erlaubt, durch 
Umrechnung Kostenzusammenfassungen oder 
-aufgliederungen nach nationalen Bedürfnissen 
zu erstellen. 

Für die Erstellung des Cost Status Reports fordert 
die NAMMA die Industrie etwa acht Monate vor-
her auf, langfristige Kostenpläne aufzustellen. Die 
Industrie-Angaben werden von der NAMMA und 
den trinationalen Kostenexperten geprüft und be-
urteilt. Die Abteilungen Finanzen, Verträge und 
Programmkontrolle erstellen einen Rohentwurf, 
der wiederum von den trinationalen Kostenexper-
ten kritisch geprüft wird. Der endgültige Entwurf 
wird ca. drei Monate später vom NAMMO Board 
freigegeben. 

2. Der Cost Status Report als Basis für die SBWS-
Haushaltsanmeldung am Beispiel des Haushalts 
1981 

Die erste Anmeldung hat in der Regel etwa 14 Mo-
nate vor Beginn des Haushaltsjahres auf der 
Grundlage eines bestimmten Preisstandes zu er-
folgen. Für 1981 erfolgte sie im Dezember 1979 
zum Preisstand 31. Dezember 1979. Basis für die 
Anmeldung zum Haushalt 1981 war der im No-
vember 1978 herausgegebene NAMMA Cost Sta-
tus Report (Preisstand 31. Dezember 1977).*) 

*) Im Rahmen des oben zitierten BMVg-Dokuments be-
treffend die „Darstellung des Planungsablaufs der 
NAMMA in der Verzahnung NAMMA, NAMMO und 
Verteidigungsministerium" ist als Beispiel für die allge-
meinen Erläuterungen die SBWS-Anmeldung zum 
Haushalt 1981 gewählt worden und in diesem Zusam-
menhang der Cost Status Report der NAMMA vom 
18. November 1978 einbezogen. Von diesem gewählten 
Beispiel für den Zweck allgemeiner Erläuterungen un-
berührt bleibt die Funktion, die der Cost Status Report 
der NAMMA vom 18. November 1978 im chronologi-
schen Ablauf zunächst nicht im Zusammenhang mit der 
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Der Cost Status Report kann nicht unmittelbar in 
die Planung einbezogen werden, z. B. müssen zu-
nächst 

— eine Umrechnung auf die deutsche Haushalts-
systematik und auf die statistischen Forderun-
gen des Hauses vorgenommen werden, 

— die deutsche Mehrwertsteuer und die ohne 
Einschaltung der NAMMA direkt an die Indu-
strie erteilten Aufträge hinzugerechnet wer-
den, 

— eine Schätzung, wie weit der tatsächliche Pro-
grammablauf von der dem Cost Status Report 
zugrundeliegenden Soll-Planung abweicht und 
welche finanziellen Auswirkungen dadurch zu 
erwarten sind, 

durchgeführt werden. 

3. NAMMA Operational Budget 

Das Operational Budget ermächtigt zwar die 
NAMMA, von den Nationen in bestimmter Höhe 
quartalsweise die Betriebsmittel anzufordern, es 
hat aber nicht den Absolutheitsanspruch wie z. B. 
das deutsche Haushaltsgesetz. Wenn sich im 
Haushaltsvollzug Unter- oder Überdeckungen 
herausstellen, z. B. weil die Leistungsfähigkeit der 
Industrie falsch eingeschätzt wurde, sind in dem 
etwa ab Mitte des Jahres vorzulegenden revidier-
ten Budget erhebliche Korrekturen nach oben 
oder unten möglich. 

Das Operational Budget wird etwa ein halbes Jahr 
vor dem jeweiligen Haushaltsjahr den trinationa-
len Gremien vorgelegt. Es beinhaltet anders als 
der Cost Status Report nicht die geplante Soll-Lei-
stung, sondern die aufgrund letzter Erkenntnisse 
wahrscheinlich zu bezahlenden Rechnungen. 

Vor der Erstellung des Budgets fordert die 
NAMMA von der Industrie konkrete Mittelbedarf-
spläne für das kommende Haushaltsjahr an. Bei 
der endgültigen Festlegung der Ansätze wirken 
die trinationalen Kostenexperten mit. 

Für das Budget 1981 standen der NAMMA bereits 
der im April 1980 veröffentlichte Cost Status Re-
port und die Rechnungseingänge bis Mai 1980 zur 
Verfügung. 

Zum Vergleich: Dem SBWS-MRCA standen für 
die Anmeldung des Haushaltsansatzes 1981 der 
Cost Status Report von November 1978 und die 
Rechnungseingänge bis September 1979 zur Ver-
fügung." 

Aus einem Schreiben SBWS-MRCA 2 an RüP13 vom 
23. Januar 1978 geht über das im BMVg praktizierte 
Verfahren der Ermittlung des jährlichen Finanzbe-
darfs für die Beschaffung MRCA hinsichtlich des 
Zusammenhangs zwischen BMVg-Haushaltspla-
nung und NAMMA-Kostenplanung folgendes her-
vor: 

Haushaltsanmeldung 1981, sondern chronologisch frü-
her im Zusammenhang mit der Haushaltsanmeldung 
1980 gehabt hat (siehe hierzu unten chronologische Dar-
stellung zu A. III. 2. a) unter den Daten 18. November 
1978 und 5. Dezember 1978). 

„Seit der gemeinsamen Absprache von AL H und 
Fü L/SBWS-MRCA vom 19. Juni 1975 über die Fi-
nanzlinie 1979 (9. Finanzplan) wird die Mittelbe-
schaffung des MRCA nicht mehr unmittelbar von 
der auf der Basis der Industrieschätzungen er-
stellten NAMMA-Kostenplanung aufgestellt. 

Vielmehr wurde die damals vereinbarte Finanzli-
nie auf der Grundlage der laufenden Preiseskala-
tion und unter Berücksichtigung der Gesamtmit-
telsituation im Investitionshaushalt in gemeinsa-
men Absprachen zwischen SBWS-MRCA, RüPl 3 
und H II 4 betriebswirtschaftlichlogisch fortge-
schrieben. 

Die NAMMA-Kostenplanungen und -budgetauf-
stellungen sowie die von der Industrie eingehen-
den Kostenschätzungen dienen seit damals — so-
weit es die Haushaltsplanung betrifft — lediglich 
als Hintergrundinformation, um sicherzustellen, 
daß sich die Abweichung zwischen BMVg-Haus-
haltsplanung und NAMMA-Kostenschätzung in 
dem Rahmen hält, der angemessene Anpassun-
gen im Bedarfsfall zuläßt." 

II. MRCA-Planung und -Haushaltsfinanzierung in 
der Anfangsphase der Beschaffung (Zeitraum 
1976 bis 1978) 

1. Grundlagen der MRCA-Beschaffung: MoU Nr 10 und 
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 
1976 

a) Beschaffungsvorlage MRCA und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushaltsplan 1976 

Im ersten Halbjahr 1976 wurden die für den Ab-
schluß der trinationalen Regierungsvereinbarung 
über die Serienfertigung MRCA auf Regierungs- 
und Parlamentsebene erforderlichen vorbereiten-
den Entscheidungen getroffen. 

Mit Schreiben vom 26. April 1976 leitete der dama-
lige Bundesminister der Verteidigung — Georg Le-
ber die „Beschaffungsvorlage MRCA" an die zu-
ständigen Parlamentsausschüsse. In der Beschaf-
fungsvorlage wurde — unter Hinweis auf die zum 
1. Juli 1976 beabsichtigte Aufnahme der Serienferti-
gung — hinsichtlich Planung und Haushaltsfinan-
zierung u. a. folgendes ausgeführt: 

„Auslieferungsplanung 

Die Serienauslieferung des deutschen Regie-
rungsanteils soll Anfang 1979 beginnen, auf eine 
monatliche Rate von etwa 4 Flugzeugen ansteigen 
und Mitte 1987 abgeschlossen sein. 

Haushaltsausgaben 

. Beschaffung 

Von den mit Preisstand 31. Dezember 1975 ge

-

schätzten Gesamtbeschaffungskosten von 15 556 
Mio. DM sind bis 31. Dezember 1975 237 Mio. DM 
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bezahlt worden ... Der Abfluß des restlichen Mit-
telbedarfs ist wie folgt vorgesehen (in Mio. DM): 

bis 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ff. Gesamt 
237 410 700 920 1 260 12 029 15 556 

... Es ist zu erwarten, daß das Vorhaben MRCA 
auch langfristig finanziert werden kann, ohne daß 
die übrigen Großvorhaben der Bundeswehr beein-
trächtigt oder dadurch über die bisherige Ent-
wicklung der Verteidigungsausgaben hinausge-
hende Steigerungen des Verteidigungshaushalts 
bedingt werden."  

Die zum Abschluß der trilateralen Vereinbarungen 
über die Produktionsphase notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan 
1976 veranschlagt. 

Die Beschaffungsvorlage MRCA ist am  19. Mai 1976. 
im Verteidigungsausschuß und am  2. Juni 1976 im 
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages be-
raten und verabschiedet worden. Die erforderlichen 
Verpflichtungsermächtigungen für die gesamte Se-
rienfertigung MRCA in Höhe von 15 556 Mio. DM 
(Preisstand 31. Dezember 1975) wurden dementspre-
chend in den Haushaltsplan 1976 aufgenommen. 

b) MoU Nr. 10 — Regierungsabkommen über die 
Serienfertigung MRCA — 

Am  29. Juli 1976 wurde das grundlegende trinatio-
nale Abkommen über die serienmäßige Produktion 
und Beschaffung von 805 Flugzeugen MRCA/TOR-
NADO auf Regierungsebene abgeschlossen und die 
oben genannten Verpflichtungsermächtigungen im 
deutschen Haushalt dadurch in einem Akt in An-
spruch genommen: 

„Memorandum of Understanding (MoU) Nr. 10, 
Übereinkommen Nr. 10 zwischen den Verteidi-
gungsministern der Bundesrepublik Deutschland, 
Italiens und des Vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Nordirland über die Ferti-
gung des Mehrzweckkampfflugzeuges (MRCA), 
Unterstützung des Waffensystems und Ersatzteil-
versorgung (Phase 4)". 

In diesem Abkommen haben sich die drei Partner-
staaten verpflichtet, jeweils folgende Stückzahlen 
von Serienflugzeugen MRCA (zusätzlich vier umge-
rüstete Vorserienflugzeuge, davon zwei für die Bun-
desrepublik Deutschland) zu beschaffen: 

Bundesrepublik Deutschland 	 322 
Großbritannien 	 384 
Italien 	 99 

insgesamt 	805. 

Teil I — „Inhalt und Dauer" des Abkommens — ent-
hält u. a. folgende Regelungen: 

— „Phase 4 (beginnt) am 1 Juli 1976 und endet mit 
Auslieferung des letzten gemeinsam gefertigten 
Flugzeugs ... '' (Ziffer 2) 

— „Der Fortschritt des Fertigungsprogramms wird 
vom Direktorium vor der Bestellung jedes Loses 
von Serienflugzeugen überprüft." (Ziffer 3) 

Teil II des Abkommens — Beschaffung „Serienflug-
zeug" — enthält u. a. folgende Bestimmungen: 

— „Die Flugzeuge werden ... nach dem ... Ausliefe-
rungsplan geliefert. Das Direktorium wird den 
Auslieferungsplan ... überwachen und ggf. von 
Zeit zu Zeit Änderungen daran vornehmen." (Ab-
schnitt I Ziff. 2) 

— „Serienflugzeuge werden unter Berücksichti-
gung der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen 
und zeitgerechten Fertigung ... losweise bestellt. 
Zu diesem Zweck werden die Lose so geplant, daß 
ein neues Los etwa Mitte 1980 in Auftrag gegeben 
wird. Die Einzelheiten für jedes Los werden in 
Ergänzungen (Supplements) zu diesem Überein-
kommen niedergelegt." (Abschnitt I Ziff. 3) 

— Ab dem 2. Los „kauft NAMMA die vollständigen 
Waffensysteme von PANAVIA Flugzeug-GmbH, 
die damit Generalunternehmer wird". (Ab-
schnitt III Ziff. 1) 

— „Die ... durchzuführenden gemeinsamen Arbei-
ten (werden) grundsätzlich im Verhältnis der 
Flugzeugstückzahlen unter den beteiligten Staa-
ten aufgeteilt ... '' (Abschnitt VI Ziff. 1) 

— „Die gesamten ... anfallenden Kosten für das ge-
meinsame Programm (werden) von den beteilig-
ten Staaten im Verhältnis der ... Flugzeugstück-
zahlen ... getragen." (Abschnitt V Ziff. 1) 

Teile III und IV des Abkommens enthalten Regelun-
gen über folgende Ergänzungsleistungen zur Flug-
zeugserienfertigung: 

Teil III Unterstützung des Waffensystems (Boden-
dienst- und Prüfgeräte; Munition; Ausbil-
dungsgerät u. a.) 

Teil IV Ersatzteile 

Das Abkommen enthält ferner Bestimmungen be-
treffend die „Finanzierung" der Serienflugzeuge, des 
Unterstützungsgeräts und der Ersatzteile, in denen 
die Pflicht der Partnerstaaten geregelt ist, der 
NAMMA während des Zeitraums der Serienferti-
gung Mittel zur Deckung der bei den fortlaufenden 
Arbeiten anfallenden Kosten zur Verfügung zu stel-
len. Diese Finanzierungspflicht obliegt jedem Part-
nerstaat teilweise hinsichtlich der „Kosten der in 
seinem Land durchgeführten gemeinsamen Arbei-
ten" (so insbesondere bei der Fertigung der Serien-
flugzeuge, Teil II Abschn. VI Ziff. 1), teilweise hin-
sichtlich der „Kosten der Arbeiten, gleichviel wo sie 
anfallen" (so insbesondere beim Unterstützungs-
und Ausbildungsgerät, Teil III Abschn. VI Ziff. 1). 
Unbeschadet dieser Unterschiede ist für die fortlau-
fende Finanzierung der Arbeiten in allen drei Pro-
duktionsbereichen — Flugzeugserienfertigung, Un-
terstützungsgerät und Ersatzteile — im Verhältnis 
von Partnerstaaten und NAMMA folgende gleich

-

lautende Regelung festgelegt: 

„Jeder beteiligte Staat stellt die Mittel zur Dek

-

kung der Kosten der Arbeiten ... zur Verfügung. 
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Jeder beteiligte Staat stellt der NAMMA viertel-
jährlich in den jeweiligen Währungen den Betrag 
in Höhe seines Anteils an den Zahlungen zur Ver-
fügung, die NAMMA voraussichtlich zu leisten 
hat." (Teil II Abschn. VI Ziff 1 und 8). 

2. Regierungsvereinbarungen und Industrieverträge 
über das erste und zweite Los; MRCA-Produktions-
programme 1976 bis 1978 

a) Regierungsvereinbarungen und Industriever-
träge Über das erste und zweite Los 

Gleichzeitig mit dem MoU wurde am 29. Juli 1976 die 
Ergänzungsvereinbarung Nr. 1 (Eintritt in das 1. 
Los) von den Regierungen der Partnerstaaten unter-
zeichnet. In dieser Vereinbarung wurden für das 1. 
Flugzeuglos folgende Stückzahlen festgelegt: 

Bundesrepublik Deutschland 	 17 
Großbritannien 	 23 
1. Los insgesamt 	 40. 

Hinsichtlich des Finanzierungsanteils der Bundes-
republik Deutschland an den geschätzten Kosten 
des 1. Loses (Stand: wirtschaftliche Verhältnisse De-
zember 1975) ergibt sich aus der Vereinbarung ein 
Gesamtbetrag von rd. 850 Mio. DM. 

Auf der Grundlage des Regierungsabkommens MoU 
Nr. 10 und der Ergänzungsvereinbarung Nr. 1 wur-
den im Juli/August 1976 von der NAMMO mit den 
Hauptauftragnehmern PANAVIA, Turbo-Union und 
Mauser die Industrieverträge über die Vergabe des 
ersten Loses abgeschlossen. 

Am 24. Mai 1977  wurde die Ergänzungsvereinbarung 
Nr. 2 zum MoU Nr. 10 (Eintritt in das 2. Los) von den 
Regierungen der Partnerstaaten unterzeichnet. In 
dieser Vereinbarung wurden für das 2. Flugzeuglos 
folgende Stückzahlen festgelegt: 
Bundesrepublik Deutschland 	 40 
Großbritannien 	 55 
Italien 	 15 
2. Los insgesamt 	 110. 

Hinsichtlich des Finanzierungsanteils der Bundes-
republik Deutschland an den geschätzten Kosten für 
das 2. Los (Stand: wirtschaftliche Bedingungen Juli 
1976) ergibt sich aus der Vereinbarung ein Gesamt-
betrag von rd. 3 950 Mio. DM. 

Ferner enthält die Vereinbarung die Angabe eines 
Finanzierungsanteils der Bundesrepublik Deutsch-
land für geschätzte Zusatzkosten zum 1. Los in Höhe 
von rd. 50 Mio. DM. 

Am 31. Mai 1977 wurde zwischen der NAMMO und 
dem Generalunternehmer PANAVIA der Industrie-
vertrag über die Vergabe des zweiten Loses abge-
schlossen. 

b) PANAVIA-Produktions- und -Lieferprogramme 
1976 bis 1978 (15/1, 16/1, 17/1 und 17 R) 

In den Anfangsjahren der MRCA-Beschaffungs

-

phase von 1976 bis 1978 gab es in der Industrie der 

drei Partnerstaaten in unterschiedlichem Maße Pro-
duktionsanlaufschwierigkeiten, die insgesamt zu ei-
ner erheblichen Verzögerung von zunächst acht und 
später 14 Monaten gegenüber der ursprünglichen 
Programmplanung führten. Maßgebend für die Ent-
wicklung der Produktions- und Auslieferungspla-
nung MRCA waren die folgenden losübergreifenden 
PANAVIA-Produktions- und Lieferprogramme: 

- PANAVIA-Produktions- und Lieferprogramm 
15/1 vom  Juli 1976  (vereinbart zwischen NAMMA 
und PANAVIA im Rahmen des Industrievertra-
ges über die Vergabe des ersten Loses); 

- PANAVIA-Produktions- und -Lieferprogramm 
16/1 vom Mai 1977 (vereinbart zwischen NAMMA 
und PANAVIA im Rahmen des Industrievertra-
ges über die Vergabe des zweiten Loses); 

- PANAVIA-Produktions- und -Lieferprogramm 
17/1 vom Januar 1978  (keine vertragliche Verein-
barung, aber faktisch verbindlich für die deut-
sche Industrie - Einzelheiten siehe die folgen-
den „Erläuterungen zur Produktionsplanung 
TORNADO" aus dem 2. Tiemann-Bericht -); 

- PANAVIA-Produktions- und Lieferprogramm 
17 R - Aufholprogramm („Recovery") - vom 
Juni 1978  (genehmigt durch den NAMMO-Board 
of Directors im September 1978). 

Über die genannten PANAVIA-Produktions- und 
-Lieferprogramme ergeben sich aus dem 2. Tie-
mann-Bericht (siehe A. V. unter dem Datum 15. De-
zember 1980) folgende Einzelheiten in Form von Er-
läuterungen zu einem graphischen Schaubild „Pro-
duktionsplanung TORNADO - Erkenntnisstand 
10. Dezember 1980" (hier beigefügt im Anhang 
Nr. 8): 

„Erläuterung zur Anlage ... Produktionsplanung 
TORNADO 

1. Die Auftragserteilung für das 1. Beschaffungs-
los Tornado (40 LFZ, davon 23 für UK, 17 für 
FRG) erfolgte am 1. Juli 1976. 
Diesem Liefervertrag wurde als Produktions- 
und Auslieferungsplanung die PANAVIA-Pro-
grammplanung MMPC 15/1 (Manufacturing 
Master Phasing Chart) mit nachfolgenden Eck-
daten zugrunde gelegt: 

- Auslieferung des 1. Loses von 9/78 - 11/79 
- Maximale Auslieferungsrate 

im 1. Los bis fünf LFZ/Monat entspre-
chend Lieferplan zum Beschaffungsver-
trag und 
als Planungsgrundlage für die nachfol-
genden Verträge 
im 2. Los bis sieben LFZ/Monat 
im 3. Los Erreichen der max. Produk-
tionsrate von neun LFZ/Monat. 

2. Ende 1976/Anfang 1977 zeichneten sich in allen 
drei Partnerstaaten Produktionsanlaufschwie-
rigkeiten ab, die zu einer Gesamtverzögerung 
von + acht Monaten führten. Die Produktions-
planung wurde von PANAVIA unter Berück-
sichtigung der eingetretenen Verzögerung 
überarbeitet und mit Herausgabe der 

 



Drucksache 9/1465 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

MMPC 16/1 neu festgelegt. Mit Abschluß des 
Beschaffungsvertrages für das 2. Los am 
31. Mai 1977 wurde die MMPC 16/1 als verbind-
liche Planungsgrundlage vertraglich festge-
legt. 
Eckdaten: 
— Auslieferung des 2. Loses im Zeitraum 7/80 

bis 9/81 d. h. + acht Monate 
— Auslieferungsrate von max. 9 LFZ entgegen 

der Ursprungsplanung bereits im 2. Los. 

3. Im Verlaufe des Jahres 1977 zeigte sich, daß 
— der geplante und im Beschaffungsvertrag 2. 

Los vertraglich vorgesehene Produktions-
hochlauf auf max. 9 LFZ/Monat nicht in der 
vorgegebenen Zeit erreicht werden kann, 

— folglich der Produktionsablauf hinsichtlich 
der in der Zeiteinheit realisierbaren Pro-
duktionsrate den tatsächlichen Möglichkei-
ten angepaßt werden muß. 

Die Anpassung der Produktionsplanung führte 
im Januar 1978 zur Herausgabe der PANAVIA 
Programmplanung MMPC 17/1, die 
— hinsichtlich des Starttermines für das 2. 

Los (und damit gleichzeitig auch für das 1. 
Los) identisch ist mit der dem Beschaf-
fungsvertrag für das 2. Los zugrundeliegen-
den MMPC 16/1, 

— die maximale Auslieferungsrate von 9 LFZ/ 
Monat (Peak Rate) jedoch nicht mehr im 2. 
Los, sondern jetzt erst im 3. Los erreicht, 

— keinen Eingang in die bereits abgeschlosse-
nen Verträge für das 1. und 2. Los gefunden 
hat. 

Anmerkung: Obwohl MMPC 17/1 nicht ver-
tragsrelevant wurde, stellt sie dennoch bis 
heute die für die deutsche Industrie verbindli-
che Produktionsplanung für die Komponen-
tenfertigung dar, die dann auch später selbst 
durch das Recovery-Programm nicht berührt 
wurde. 

4. Während des Hochlaufs der Komponentenfer-
tigung stellten sich im britischen Bauanteil er-
neut Schwierigkeiten ein, die dazu führten, 
daß 
— weder die vereinbarten Auslieferungster-

mine 
— noch die in der Zeiteinheit vereinbarten Ra-

ten 

eingehalten werden konnten. 

Detaillierte Überprüfung/Bewertung der briti-
schen Produktionssituation durch Industrie 
und Amtsstellen (NAMMA/Nationen) ergaben, 
daß 
— eine faktisch nicht mehr veränderbare Pro-

grammverzögerung von + vier Monaten zu 
Anfang des 1. Loses zu erwarten ist, 

— darüber hinaus ein weiteres Abrutschen 
unvermeidbar ist, sofern nicht sofort ent-
sprechende Korrektur- und Aufholmaßnah-
men eingeleitet werden. 

Im Juni 1978 legte PANAVIA ein neues, der bri-
tischen Situation und den sich daraus ergeben-
den Korrekturforderungen Rechnung tragen-
des Programm, die — Produktionsplanung 
MMPC 17 R — vor. 

Eckdaten: 
— Programmverzug von + vier Monaten 
— Durchführung eines Aufholprogrammes 

(„Recovery") ab Mitte des 2. Loses bis Mitte 
des 4. Loses mit max. 12 LFZ/Monat. 

Dieses Programm wurde vom BoD im Septem-
ber 1978 (116. BoD) genehmigt. 

5. Auf der Basis dieses Aufholprogrammes 17 R 
wurde der Lieferplan des Beschaffungsvertra-
ges für das 1. Los im Juni 1978 geändert und die 
Auslieferung unter Berücksichtigung eines 
dreimonatigen Zeitzuschlages auf 17 R + drei 
Monate festgelegt." 

3. MRCA- Haushalte '76, '77 und '78 

a) MRCA-Haushalte '76 und '77 

In den Bundeshaushalten 1976 und 1977 betrugen 
die Haushaltsansätze für die Beschaffung MRCA/ 
TORNADO entsprechend den Anmeldungen des Sy-
stembeauftragten MRCA und Haushaltsvoranschlä-
gen des BMVg: 

1976 	410 Mio. DM 
1977 	790 Mio. DM. 

Dementsprechend waren in 1976 und 1977 auch die 
Ist-Ausgaben, so daß die Haushaltsrechnung MRCA 
in diesen Jahren im Ergebnis ausgeglichen war. 

b) MRCA-Haushalt '78 

Für das folgende Haushaltsjahr 1978 waren gemäß 
Anmeldung des Systembeauftragten und Voran-
schlag BMVg im Bundeshaushalt Mittel für die Be-
schaffung MRCA in Höhe von 1 100 Mio. DM veran-
schlagt. Diese Mittel konnten in erheblichem Um-
fang nicht abfließen. 350 Mio. DM — rund ein Drittel 
des Titelansatzes — blieben unverbraucht, weil inso-
weit keine fälligen Zahlungsverpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland vorlagen: 

Titelansatz 
	

1 100 Mio. DM 
Ist-Ausgaben 
	

750 Mio. DM  
Überhang 
	

350 Mio. DM. 

Die Ursachen eines Haushaltsüberhangs derartiger 
Größenordnung lagen in erheblichen Produktions-
verzögerungen gegenüber der vereinbarten Pro-
grammplanung. Hierüber heißt es im Schreiben Rü 
Pl 3 an H II 4 vom 3. Mai 1978:  

„Die Gründe für den Minderbedarf liegen in der Pro-
grammverzögerung. 

Bei den Ansätzen des 11. Finanzplans und damit 
beim Ansatz 1978 wurde bereits eine Verzögerung 
von 8 Monaten berücksichtigt. Ende 1977 ergab sich 
aus von der NAMMA angestellten Untersuchungen 

 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/1465 

und deren kritischer Bewertung durch SBWS-
MRCA 2, daß mit nicht unerheblichen weiteren Ver-
zögerungen in der Programmdurchführung, d. h. mit 
einer zunehmend hinter der Programmplanung zu-
rückbleibenden Leistungserstellung gerechnet wer-
den muß: 

Für einzelne Ausrüstungsteile und Unterbaugrup-
pen konnte die Serienreife nicht rechtzeitig herge-
stellt werden. Die Produktion lief bzw. läuft zu spät 
an. Die Teile und Baugruppen werden den Montage-
linien des Hauptprogramms nicht planmäßig zuge-
führt. Der Produktionsfluß wird abgebremst. Inzwi-
schen droht auch die Zuliefersituation bei BAC 
(Rumpfvorderteil) zeitlich kritisch zu werden ..." 

In einer am 30. Oktober 1978  vom Parlamentari-
schen Staatssekretär an den Verteidigungsausschuß 
übersandten Stellungnahme heißt es zu den „Ursa-
chen für die Verzögerung im MRCA-Programm": 

„Verzögerungsursachen 

Die Ursachen für die Verzögerung sind im Ablauf 
des trinationalen Programms zu suchen, in dem es 
die gegenseitigen Abhängigkeiten mit sich brin-
gen, daß zeitliche Verzögerungen eines Partners 
mittelbare Auswirkungen auf die nationale Pro-
grammabwicklung der anderen Partner haben. 

Die Hauptursache bildet eine in Großbritannien 
eingetretene Produktionsverzögerung bei den bri-
tischen Hauptkomponenten, dem Rumpfvorder-
teil und dem Rumpfhinterteil .. 

Die Programmverzögerung ist erst im Frühjahr 
1978 bekanntgeworden, als die Ansätze für das 
laufende Haushaltsjahr nicht mehr zu ändern wa-
ren. 

Der verzögerte Programmfortschritt britischer-
seits bedingte auch in der industriellen Fertigung 
des deutschen Anteils entsprechende Verzögerun-
gen. Dieser Zeitverlust konnte kurzfristig nicht 
durch entsprechende andere Maßnahmen ausge-
glichen werden. Es sind Schritte eingeleitet mit 
dem Ziel, die Verzögerungen bis 1982/83 auszu-
gleichen. 

Mit Beginn der Auslieferung kann nunmehr Ende 
1979/Anfang 1980 gerechnet werden." 

Die Minderausgaben von 350 Mio. DM beim MRCA 
in '78 wurden aufgrund der im Haushaltsgesetz 1978 
vorgesehenen Deckungsfähigkeit in Höhe von 
100 Mio. DM mit Genehmigung des Haushaltsaus-
schusses des Bundestages anderen Beschaffungsti-
teln zugeführt und der Rest in Abstimmung mit dem 
BMF innerhalb des Einzelplans 14 anderweitig in 
Anspruch genommen. 

4. Entwicklung der MRCA-Planung und -Finanzierung 
hinsichtlich FJP 83 und Haushaltsaufstellung '79/12. 
Finanzplan 

Im Jahr 1978 wurden die Mittelbedarfsansätze für 
MRCA im FJP 83 und im Haushalt 1979/12. Finanz-
plan gegenüber der vorhergehenden 11. Finanzpla-
nung im Ergebnis wie folgt in erheblichem Umfang 
reduziert (in Mio. DM): 

1979 1980 1981 1982 

11. Finanzplan 
(Preisstand 
31. Dezember 
1976) 1440 1600 1660 (1660) 

FJP 83 
(Preisstand 
31. Dezember 
1977) 900 1100 1300 1500 
Haushalt 1979/ 
12. Finanzplan 
(Preisstand 
31. Dezem- 
ber 1977) 800 1100 1300 1500 

Minderansatz 
Haushalt 1979/ 
12. Finanzplan 
gegenüber 
11. Finanzplan 640 500 360 160 

Der Minderansatz des Haushalts 1979/12. Finanz-
plan gegenüber dem 11. Finanzplan hatte demnach 
folgende Größenordnung: 

1979 bis 1981 	insgesamt 1 500 Mio. DM 
1980/81 	 insgesamt 860 Mio. DM 
1980 	 500 Mio. DM 
1981 	 360 Mio. DM. 

Dieses Ergebnis der Finanzplanung MRCA hatte 
sich im Zuge folgender Einzelumstände im Laufe 
des Jahres 1978 entwickelt: 
Von SBWS-MRCA 2 wurde mit Schreiben vom 
23. Januar 1978  an Rü PI  zunächst folgender Mittel-
bedarf zum Haushalt 1979/12. Finanzplan angemel-
det (in Mio. DM; Preisstand 31. Dezember 1977): 

1979 	1980 	1981 	1982 

1100 	1440 	1600 	1600 

Rü Pl 3 bestätigte diese Bedarfszahlen mit Vermerk 
vom 23. Januar 1978  an H II 4 und Fü S VI 4 mit dem 
Hinweis: 

„Gesamtsummen und Jahresverteilungen werden 
für Aufstellung des FJP 79-83/Haushaltsvoran-
schlages 1979/Beitrages zum 12. Finanzplan zu-
grundegelegt." 

Im  Januar/Februar 1978  wurde unter Mitwirken der 
Abteilung Haushalt die von SBWS-MRCA und Rü Pl 
3 angemeldete Zahlenreihe im ersten Entwurf des 
BMVg/Haushaltsvoranschlags 1979/12. Finanzplan 
wie folgt abgeändert (in Mio. DM): 

1979 	1980 	1981 	1982 

1160 	1380 	1600 	1700 

Am 24. Februar 1978  wurde der neue Minister Dr. 
Hans Apel — der am 16. Februar 1978 sein Amt an-
getreten hatte — durch den damaligen Inspekteur 
der Luftwaffe General Limberg im Rahmen einer 
Einführung in die Probleme der Luftwaffe über das 
Waffensystem und Beschaffungsprogramm MRCA/ 
TORNADO in allgemeiner Form unterrichtet. 

Im Schreiben Rü  Pl  3 an H II 4 vom 3. Mai 1978 
wurde zur Begründung des in 1978 aufgetretenen 
Haushaltsüberhangs auf die „nicht unerheblichen 
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weiteren Verzögerungen in der Programmdurchfüh-
rung" verwiesen, die über die bereits bei den Ansät-
zen des 11. Finanzplans berücksichtigte 8monatige 
Verspätung hinausgingen (Einzelheiten des Schrei-
bens oben zitiert unter A. II. 3. b). 

Im Rahmen des gleichen Schreibens verminderte 
Rü Pl 3 im Einvernehmen mit SBWS-MRCA 2 unter 
Bezugnahme auf die genannten zusätzlichen Pro-
duktionsverzögerungen die Bedarfszahlen der ur-
sprünglichen Anmeldung zum Haushalt 1979/12. Fi-
nanzplan wie folgt: 

„Bei dieser Sachlage und nach gegenwärtiger Be-
urteilung können auch die bisherigen Anmeldun-
gen zum Haushaltsvoranschlag 1979 und 12. Fi-
nanzplan nicht aufrechterhalten bleiben. Im Ein-
vernehmen mit SBWS-MRCA 2 schlage ich vor, 
die bisher geforderten Ansätze um folgende Be-
träge zu kürzen (in Mio. DM): 

	

1979 	1980 	1981 	1982 

	

160 	150 	150 	100 

Die Summe der Kürzungsbeträge von 560 Mio. 
DM bitte ich für 1983 ff. vorzusehen." 

Aufgrund dieser Verminderung der Bedarfszahlen 
lautete die neue Anmeldung von SBWS-MRCA 2 und 
Rü Pl 3 zum Haushalt 79/12. Finanzplan (in Mio. 
DM): 

1979 1980 1981 1982 
Bisheriger 
Ansatz 
(Januar/Februar 
1978) 1160 1380 1600 1700 
Minderung 160 150 150 100 

Neue 
Anmeldung 
(3. Mai 1978) 1000 1230 1450 1600 

Mit Schreiben des Systembeauftragten MRCA an H 
II vom 14. Juni 1978 wurden die bereits von Rü Pl 3 
mitgeteilten verminderten Bedarfszahlen bestätigt 
und das Einverständnis zu einer weiteren Kürzung 
des Titelansatzes 1979 um 50 Mio. DM erklärt. Damit 
lauteten die Bedarfszahlen der Anmeldung SBWS-
MRCA zum Haushalt 1979/12. Finanzplan in ihrer 
endgültigen — um insgesamt 610 Mio. DM gekürz-
ten — Fassung (in Mio. DM): 

1979 	1980 	1981 	1982 

950 	1230 	1450 	1600 

An diesen von SBWS-MRCA korrigierten Bedarfs-
zahlen nahm die Abteilung Haushalt folgende wei-
tere Kürzungen in Höhe von insgesamt 430 Mio. DM 
vor: 

1979 1980 1981 1982 

Anmeldung 
SBWS-MRCA 950 1 230 1 450 1 600 
Kürzung 
Abt. H 50 130 150 100 

Anmeldung 
BMVg 900 1100 1300 1500 

Die letztgenannte Zahlenreihe fand als Anmeldung 
des BMVg Eingang in die „Geheimen Erläuterun-
gen" der Bundesregierung zum Haushaltsentwurf 
1979/12. Finanzplan. 

Mit Schreiben vom 12. August 1978 gab SBWS-
MRCA 2 an Fü L VI folgende Stellungnahme zu der 
weiteren Kürzung um 430 Mio. DM bei den Titelan-
sätzen der „Geheimen Erläuterungen": 

„Betr.: Mittelbedarf für MRCA-Beschaffung .. . 

Die Planungsreihe der Abteilung H für die Bezif-
ferung des Titelansatzes der MRCA-Beschaffung 
in der geheimen Erläuterung zum Haushalt 1979 
habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich weise darauf hin, daß sich daraus gegenüber 
der von mir vorgeschlagenen Zahlenreihe für die 
Jahre 1979 bis 1982 ein Fehl von DM 430 Mio. er-
gibt. Aufgrund der im MRCA-Programm eingetre-
tenen Verzögerungen läßt sich allerdings der tat-
sächliche Mittelbedarf für die nächsten Jahre 
nicht exakt ermitteln. 

Ich gehe davon aus, daß durch die Planungsreihe 
der Abteilung H die Programmsteuerung keine 
Einschränkungen erfährt sowie die trinational 
eingegangenen Verpflichtungen zur Durchfüh-
rung des Programms nicht beeinträchtigt werden 
und mir im Bedarfsfall die tatsächlich erforderli-
chen Mittel zur Verfügung gestellt werden." 

Im August 1978  wurde das FJP 83 im Abteilungslei-
terausschuß Planung gebilligt; die Billigung durch 
den Minister erfolgte am  28. Februar 1979. Das Pla-
nungsergebnis des FJP 83 enthielt eine Anpassung 
der Gesamtbeschaffungsplanung des BMVg an den 
12. Finanzplan im Volumen von insgesamt rd. 8 Mrd. 
DM. Bei den Vorarbeiten zum FJP 83 wurde von der 
Abteilung Haushalt unter Hinweis auf die sich ab-
zeichnende Entwicklung des 12. Finanzplanes gefor-
dert, die Programmvorschläge der Bedarfsträger 
dem vorgegebenen Plankostenrahmen anzupassen. 
Dieser Reduzierungsschritt erforderte Eingriffe in 
die Beschaffungsplanung mit einem Volumen von 
rund 3,8 Mrd. DM. 

Nach dem Beschluß der Bundesregierung zum 
12. Finanzplan wurde unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung der Einplanung des Waffensystems 
AWACS ein weiterer Reduzierungsschritt in Höhe 
von rd. 4,2 Mrd. DM vorgenommen, um die Pla-
nungsarbeiten zum FJP 83 mit einem finanziell rea-
lisierbaren Programmergebnis abschließen zu kön-
nen. 

Die in der militärischen Planung des FJP 83 enthal-
tenen Planzahlen für den Mittelbedarf MRCA in den 
Planjahren 1979 bis 1983 stimmen mit den Titelan-
sätzen des Voranschlages BMVg und der „Geheimen 
Erläuterungen" des Regierungsentwurfs zum Haus-
halt 1979/12. Finanzplan überein. 

Der im Regierungsentwurf vorgesehene Titelansatz 
für MRCA zum Haushalt 1979 von 900 Mio. DM 
wurde vom Haushaltsausschuß des Deutschen Bun-
destages am 18. Januar 1979 in Erwartung weiteren 
Minderbedarfs um weitere 100 Mio. DM auf 800 Mio. 
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DM gekürzt. Im Protokoll der Sitzung des Haus-
haltsausschusses heißt es: 

„Abg. Haase (Kassel) (Berichterstatter) ... Mit ei-
niger Gewißheit werde ein Teil der Mittel nicht ab-
fließen aus Gründen, die nicht in der Bundesrepu-
blik lägen, notfalls sollte man auf den allgemeinen 
Beschaffungstitel zurückgreifen. 

. .. Sts Dr. Schnell bedauert die Kürzung . . ." 

Am 18. November 1978 wurde von der NAMMA ein 
Cost Status Report für die langfristige Kostenpla-
nung und Programmsteuerung herausgegeben (Ein-
zelheiten siehe unten A. III. 2. a unter den Daten 
18. November 1978 und 5. Dezember 1978). 

Am 28. November 1978 erklärte General Wust seinen 
Rücktritt vom Amt des Generalinspekteurs. Dessen 
an den Minister gerichtetes Rücktrittsschreiben 
vom gleichen Tage — das keine Bezugnahme auf 
TORNADO enthält — hatte folgenden Wortlaut: 

„Ich bitte, meiner Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand zuzustimmen und hierzu das Erf order

-

liche zu veranlassen. 

Meine Bitte um vorzeitige Zurruhesetzung be-
gründe ich wie folgt: 

Grundlage einer effektiven militärischen Füh-
rung der Streitkräfte und Voraussetzung einer 
wirksamen Sicherheitspolitik unseres Landes ist 
die vertrauensvolle und uneingeschränkte Zusam-
menarbeit zwischen der politischen und militäri-
schen Führung der Bundeswehr, insbesondere 
zwischen dem Bundesminister der Verteidigung 
und dem Generalinspekteur der Bundeswehr. 
Ohne diese Zusammenarbeit ist der Generalin-
spekteur nicht in der Lage, die ihm übertragenen 
Aufgaben wahrzunehmen und die damit verbun-
dene Verantwortung zu tragen. 

Die Aufgaben und Befugnisse des Generalinspek-
teurs sind vor allem im sogenannten „Blankene-
ser Erlaß" vom 21. März 1970 umrissen. Unter an-
derem ist der Generalinspekteur danach dem Mi-
nister unmittelbar nachgeordnete ministerielle 
Instanz für die Entwicklung und Realisierung ei-
ner Gesamtkonzeption einer militärischen Vertei-
digung. Dies schließt die Gesamtverantwortung 
für die Bundeswehrplanung im Verteidigungsmi-
nisterium als „Pilotaufgabe" ein. Außerdem ist der 
Generalinspekteur der militärische Berater des 
Ministers und der Bundesregierung — und als sol-
cher ständiger Teilnehmer im Bundessicherheits-
rat — sowie höchster militärischer Repräsentant 
der Bundeswehr als deren ranghöchster Offizier. 

Diese Aufgaben erfüllen zu können setzt nicht nur 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Minister und Generalinspekteur, sondern 
auch ständige Konsultation in allen wesentlichen 
Aufgabenbereichen und die Möglichkeit des je

-

derzeitigen unmittelbaren Vortrags des Genera-
linspekteurs beim Minister voraus. 

Im Anschluß an Ihre Entscheidung zur Bundes

-

wehrstruktur am 19. März 1978, die als Vorgang 
abgeschlossen ist und von mir daher hier substan

-

tiell auch nicht mehr erwähnt wird, habe ich Ihnen 
Aufgaben und Verantwortung des Generalinspek-
teurs und die daraus resultierende Konsultations-
und Vortragsnotwendigkeit deutlich gemacht. Sie 
hatten meiner Auffassung damals zugestimmt. 

Trotzdem haben Sie in der Folgezeit durch Ober-
gehen des Generalinspekteurs in wesentlichen 
Fragen verhindert, daß dieser die ihm übertrage-
nen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen und die 
damit verbundene Verantwortung auch tragen 
kann. Ich sehe dies vor allem in der Ablehnung 
notwendiger Konsultation und unmittelbaren so-
fortigen Vortragsrechts. Ich sehe dies aber auch in 
der Heranziehung wesentlicher Planungsaufga-
ben an die Leitung. 

Als Beispiele nenne ich aus der jüngsten Vergan-
genheit: 

— Die Bearbeitung der Heeresstruktur und die 
Konsultationen des Herrn Bundeskanzlers 
und des Bündnisses, bei denen Sie sich nicht 
Ihres militärischen Beraters bedienten. 

— Die Bearbeitung der Beschaffungsplanung für 
das von mir seit jeher sachlich für notwendig 
gehaltene System AWACS. Hier wurden z. B. 
meine am 11. Oktober 1978 schriftlich vorge-
tragenen Bedenken hinsichtlich der Personal-
planung nicht berücksichtigt. Dies führte zu 
Rügen. 

— Ihre grundsätzliche Weisung vom 19. Juli 1978, 
Analysen und Stellungnahmen von militärpoli-
tischer Bedeutung Ihnen aus dem Arbeitsstab 
des Generalinspekteurs unmittelbar und da-
mit ohne vorherige Möglichkeit des Generalin-
spekteurs, Stellung zu nehmen, vorzulegen. 

— Der Mangel an Konsultation in allen Fragen 
der Gesamtkonzeption der militärischen Ver-
teidigung. Dies wurde mir erneut auf der Sit-
zung des BSR am 17. November 1978 beson-
ders bewußt, als dem Herrn Bundeskanzler mi-
litärstrategische Unterlagen aus dem BMVg 
vorlagen, die zu diesem Zeitpunkt weder mei-
nem Arbeitsstab noch mir bekannt waren. 

— Der Mangel an Konsultation in wesentlichen 
Personalfragen, der für mich in der Entschei-
dung über die Besetzung einer der wichtigsten 
Funktionen meines Arbeitsstabes zum Aus-
druck kam und bei der Sie jede Diskussion ab-
lehnten. 

— Für besonders gravierend aber halte ich die 
Tatsache, daß ich mich mehr als vier Wochen 
um die Möglichkeit zu einem längeren Vortrag 
bei Ihnen, für den ich auch in meinem Urlaub 
zur Verfügung stand, vergeblich bemüht 
habe. 

Die von mir hier knapp dargestellten Beispiele er-
wecken in mir den Eindruck, daß Sie entweder 
grundsätzlich nicht mit dem Generalinspekteur in 
wesentlichen Fragen zusammenarbeiten wollen 
oder daß die Vertrauensbasis zwischen Ihnen und 
dem Generalinspekteur nicht mehr vorhanden ist. 
Aufgrund Ihres im persönlichen Umgang gezeig-
ten Verhaltens glaubte ich jedoch bis vor kurzem, 
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von einer gemeinsamen Vertrauensbasis ausge-
hen zu können. 

Auf Grund der von mir dargestellten Situation 
bitte ich, meinem Antrag auf Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand zuzustimmen. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, 
daß mein Gesuch in keinem sachlichen Zusam-
menhang zu der Diskussion über den im Untersu-
chungsausschuß des Deutschen Bundestages be

-

handelten Verratsfall steht. Hierzu verweise ich 
auf meinen schriftlichen Vortrag vom 23. Novem-
ber 1978, und ich wiederhole hier, daß es nach mei-
ner Beurteilung im Zusammenhang mit dem Ver-
ratsfall keine Pflichtwidrigkeit des Generalin-
spekteurs gibt. 

Dennoch weise ich wegen der in dieser Angelegen-
heit geführten politischen Diskussion darauf hin, 
daß ich Ihrem Herrn Vorgänger trotz ordnungsge-
mäßen Verhaltens in der Affäre, aber wegen mei-
ner Sorge, die Bundeswehr könnte auf Grund ei-
ner Belastung des Verhältnisses zwischen politi-
scher und militärischer Führung Schaden neh-
men, im Februar dieses Jahres meinen Rücktritt 
angeboten habe. Er hat dies abgelehnt." 

III. MRCA-Planung und -Haushaltsfinanzierung 
im Jahr 1979 

1. Durchführung des MRCA-Haushalts '79 

Mit Schreiben vom 25. Juni 1979  teilte SBWS-
MRCA 2 an Rü Pl  3 mit, daß beim Beschaffungstitel 
MRCA gemäß dem von der NAMMA vorgelegten Er-
gebnis einer Überprüfung des Operational Budget 
1979 voraussichtlich ein Mehrbedarf in 1979 von 
114,5 Mio. DM gegenüber dem Haushaltsansatz von 
800 Mio. DM zu erwarten sei. 

Im Herbst 1979  zeichnete sich dann für das laufende 
Jahr ein Mehrbedarf von ca. 100 Mio. DM ab — d. h. 
in Höhe desjenigen Betrages, um den der MRCA-
Titelansatz bei der Haushaltsaufstellung 1979 vom 
Haushaltsausschuß des Bundestages gekürzt wor-
den war. Am Ende des Jahres  betrug der Mehrbe-
darf 98 Mio. DM, wovon 67 Mio. DM durch eine nach-
trägliche Erhöhung des MRCA-Titels gedeckt wer-
den konnten, während in Höhe der restlichen 31 Mio. 
DM eine Unterdeckung im Haushaltsjahr 1979 be-
stehen blieb: 

Mittelbedarf 1979 	 898 Mio. DM 
Haushaltsansatz 1979 	800 Mio. DM 
Nachträgliche 
Aufstockung 	67 Mio. DM 

867 Mio. DM 867 Mio. DM 
Unterdeckung 1979 	 31 Mio. DM 

Die nachträgliche Aufstockung des Beschaffungsti-
tels MRCA um 67 Mio. DM wurde durch die — nur 
im Jahr 1979 gegebene — Deckungsfähigkeit mit 
dem allgemeinen Flugzeugbeschaffungstitel (Kapi-
tel 1419 Titel 55401) ermöglicht. 

Die Deckung der offen gebliebenen 31 Mio. DM 
wurde auf Anfang 1980 übertragen. 

2. Entwicklung der MRCA-Pianung und -Finanzierung 
hinsichtlich FJP 84, Haushaltsaufstellung 1980/ 
13. Finanzplan, Vergabe 3. Los und Produktionspro-
gramm 19 P 

Die folgende Darstellung umfaßt: 

— Zeitraum Januar bis Anfang März 1979 

— Entwicklung bis zur Abteilungsleiterkonfe-
renz mit Minister betreffend BMVg-Haus-
haltsvoranschlag 1980 am 5. März 1979 — 
(im folgenden zu a); 

— Zeitraum Mitte März bis Anfang Juni 1979 

— Entwicklung bis zum Haushalts-Chefge-
spräch BMVg/BMF und zum Abschluß des In-
dustrievertrages zum 3. Los am 5./6. Juni 
1979 — 
(im folgenden zu b); 

— Zeitraum Mitte Juni bis Dezember 1979 

— Entwicklung im 2. Halbjahr 1979 — 
(im folgenden zu c). 

a) Zeitraum Januar bis Anfang März 1979 
— Entwicklung bis zur Abteilungsleiterkonferenz mit 
Minister betreffend Haushaltsvoranschlag '80 am 
5. März 1979 — 

(1) Sachverhalt 

Am .18. November 1978  wurde von der NAMMA ein 
Cost Status Report für die langfristige Kostenpla-
nung und Programmsteuerung mit Preisstand 
31. Dezember 1977 herausgegeben (Allgemeines 
zum NAMMA Cost Status Report siehe oben A. I. 2. 
b; Einzelheiten zu den Mittelbedarfsansätzen des 
Cost Status Reports vom 18. November 1978 siehe 
das folgende Dokument vom 5. Dezember 1978). 

Unter Bezugnahme auf den vorbezeichneten 
NAMMA Cost Status Report vom November 1978 
teilte SBWS-MRCA 2 mit Schreiben vom 5. Dezem-
ber 1978  an den Abteilungsleiter Rüstung über den 
MRCA-Mittelbedarf der Bundesrepublik Deutsch-
land im Zeitraum 1979 bis 1982 folgendes mit: 

„Betr.: MRCA/TORNADO; 
hier: ... Mittelbedarf für die Jahre 1979 
bis 1982 

Die von Ihnen gewünschte Angabe des tatsächli-
chen Mittelbedarfs kann z. Z. noch nicht verbind-
lich erfolgen. 

Lt. „Cost Status Report" der NAMMA würde sich 
unter Einbeziehung der Mehrwertsteuer und der 
nationalen Beschaffungen folgender Mittelbedarf 
ergeben: 

Jahr NAMMA

-

Bedarf Titelansatz Mehrbedarf 

1979 1 349 Mio. DM 900 Mio. DM 449 Mio. DM 

1980 1 876 Mio. DM 1 100 Mio. DM 776 Mio. DM 

1981 2 375 Mio. DM 1 300 Mio. DM 1 057 Mio. DM 

1982 2 271 Mio. DM 1 500 Mio. DM 771 Mio. DM 
3 053 Mio. DM. 
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Die NAMMA-Zahlen erscheinen mir insgesamt 
überhöht. Sie werden deshalb derzeit noch einge-
hend überprüft. Insbesondere ist in den nächsten 
Wochen eine nochmalige Abstimmung mit unse-
rer Industrie, der NAMMA und den Partnerstaa-
ten erforderlich. 

Der tatsächliche Mittelbedarf wird entscheidend 
von dem Fortgang des Programms abhängig sein. 
Wenn es nunmehr gelingt, das Programm termin-
gerecht fortzuführen, werden mit Sicherheit die 
Titelansätze für 1980, 1981 und 1982 nicht ausrei-
chen. 

Der erhöhte Mittelbedarf für 1979 hingegen kann 
noch aus dem Überhang 1978 bestritten wer-
den." 

Mit Schreiben vom 8. Dezember 1978 forderte der 
Referent H II 4 den SBWS-MRCA 2 auf, eine Über-
sicht über den Verpflichtungsstand im MRCA-Pro-
gramm zu erstellen. Im einzelnen heißt es: 

„Betr.: Übersicht über den Stand der Verpflich

-

tungen im MRCA-Programm 

... In dem Telefongespräch am 7. Dezember 1978 
ist bestätigt worden, daß eine Übersicht über den 
Stand der rechtlichen Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland, wie er sich aus den von 
der NAMMA und dem BWB abgeschlossenen Ver-
trägen ergibt, bei Fü L/SBWS-MRCA 2 nicht vor-
liegt. Sie ist aber zur Kontrolle im Rahmen der 
Haushaltsdurchführung erforderlich. 

Ich bitte daher, eine solche Übersicht erstmalig 
zum 31. Januar 1979 zu erstellen und mir bis zum 
10. Februar 1979 zu übersenden. 

Sie ist sodann alle zwei Monate ... fortzuschrei-
ben ..." 

Mit Schreiben an SBWS-MRCA 2 vom 19. Dezember  
1978 wiederholte Referent H II 4 die Bitte zur Vor-
lage der Verpflichtungsstände im MRCA-Programm 
konkret im Hinblick auf den Haushalt 1980/13. Fi-
nanzplan: 

„Betr.: Haushaltsvoranschlag 1980/13. Finanz-
plan 

Bei der Anmeldung des Finanzbedarfs MRCA für 
den Haushaltsvoranschlag 1980/13. Finanzplan 
müssen die unter Berücksichtigung der Preisstei-
gerungsrate zum 31. Dezember 1978 fortgeschrie-
benen Gesamtkosten und die Jahresverteilung 
dem realistischen Bedarf entsprechen. 

Dabei werde ich nicht zuletzt im Hinblick auf die 
Ressortverhandlungen mit dem BMF nur noch 
prüf- und nachvollziehbare Bedarfszahlen über-
nehmen können. 

Ich bitte, die Anmeldung entsprechend vorzube-
reiten und aussagekräftige Unterlagen zu erstel-
len." 

Der stellv. Generalinspekteur warf in einem Schrei-
ben an Sts Dr. Schnell vom 24. November 1978 die 
Frage der Finanzierbarkeit des MRCA/TORNADO 
im Zusammenhang mit einem anderen Beschaf

-

fungsvorhaben der Luftwaffe auf und empfahl, „der 
Luftwaffe aufzuerlegen, die Finanzierbarkeit des 
MRCA aufzuzeigen". Grund für diese Empfehlung 
war, daß die zu diesem Zeitpunkt erkennbaren über-
schlägigen Kostenschätzungen für MRCA den der 
Luftwaffe vorgegebenen Plankostenrahmen zu 
überschreiben drohten. Ausweislich des Schreibens 
des Generalinspekteurs vom 8. Januar 1979 räumte 
der Führungsstab der Luftwaffe mögliche Bedenken 
gegen die Finanzierbarkeit von MRCA im Rahmen 
der Teilstreitkräfteplanung zunächst aus, so daß die 
Einplanung eines weiteren Beschaffungsvorhabens 
der Luftwaffe vorgenommen wurde. 

Eine Vorlage des SBWS-MRCA 2 an den Systembe-
auftragten MRCA vom 8. Januar 1979  betreffend das 
MRCA-Aufholprogramm hatte u. a. folgenden Wort-
laut: 

„Betr.: MRCA/TORNADO 
hier: Durchführung des Aufholpro-
gramms 

Am 9. Januar 1979 soil ... das von der PANAVIA 
und der NAMMA vorgesehene Aufholprogramm 
erörtert werden. Ich möchte nachstehend meine 
Auffassung hiervon kurz skizzieren: 

1. Die PANAVIA und die NAMMA haben Mitte 
des vergangenen Jahres empfohlen, die im 
Programm eingetretene Verzögerung durch 
ein Sonderprogramm (17 R) wenigstens teil-
weise wieder aufzuholen. PANAVIA schlug 
vor, durch eine Erhöhung der Lieferrate bis zu 
max. 13 Flugzeugen, etwa mit Ablauf des 3. Lie-
ferloses, zu versuchen, den Lieferplan 17/1 wie-
der zu erreichen. 

Es wurde behauptet, daß dies auch wirtschaft-
lich die beste Lösung sei ... 

2. Die NAMMA sah sich bisher nicht in der Lage, 
dem Board das volle Aufholprogramm zur 
Genehmigung vorzuschlagen. Die größten 
Schwierigkeiten scheinen nunmehr im Trieb-
werksbereich zu liegen ... 

3. ... Betrachtet man die weiterhin bestehenden 
Unsicherheiten bei der Fertigung des Rumpf-
vorderteils und des Rumpfhinterteils, so halte 
ich die von der PANAVIA vorgeschlagene Lö-
sung nicht für realistisch. Die PANAVIA wird 
nicht in der Lage sein, wie im Lieferplan für 
das 3. Los vorgeschlagen, bis zu 13 Flugzeuge 
pro Monat zu liefern, schon gar nicht innerhalb 
der vorgesehenen Zeit. Bei der bestehenden 
Haushaltsmittelsituation können wir es uns 
nicht leisten, wieder einen unrealistischen Lie-
ferplan der Mittelbedarfsplanung zugrundezu-
legen. 

4. Bei dieser Sachlage schlage ich vor, ... folgen-
des Ziel anzupeilen: 
a) Das Aufholprogramm ist unrealistisch; es 

bestehen auch Zweifel hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit. 

b) Der künftigen Programmplanung sollte 
nicht der Lieferplan 17 R, sondern 17/1 mit 
einer Verzögerung von sechs Monaten zu-
grundegelegt werden ..." 
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Bei einer „Chief of Air-Staffs"-Besprechung am 
18. Januar 1979 erklärte ausweislich des Protokolls 
der Inspekteur der Luftwaffe, daß 

„— die Liefersituation große Probleme für 
Deutschland bereite; 

— er nicht mehr bereit sei, eine Haushaltsmittel-
einstellung vorzunehmen, bevor er nicht 
überzeugt sei, daß die Termine auch reali-
stisch seien; 

— die zeitgerechte Einführung TORNADO ins-
besondere für die Marine notwendig sei, wes-
halb Druck auf die Industrie zur Einhaltung 
ihrer Lieferpläne ausgeübt werden müsse." 

Im Protokoll der Policy-Group-Sitzung vom 22. Ja-
nuar 1979 heißt es u. a.: 

„— Der Chairman des Board of Directors, Dr. Ste-
wart, trägt vor, daß 
— das Produktionsprogramm sich um sechs 

Monate verzögert habe, 
— ein Aufholprogramm vom BoD in Erwä-

gung gezogen werde, dieses jedoch erst ab 
dem 3. Los wirksam werden könne. 

— Der Generalmanager, General Birkenbeil 
trägt vor, daß die NAMMA aufgrund detail-
lierter Überwachung der Produktion den 
Chiefs of Staffs geraten habe, weitere drei 
Monate einzuplanen, d. h. 17 R + 3 ... 

— Dr. Stewart: 80 % des Programms verliefen 
wie geplant, 20 % hingen ungefähr sechs Mo-
nate zurück. 

— Herr Eberhard: Die Meinung des BoDs sei da-
her, daß ein Aufholprogramm für diese 20 % 
die billigste Lösung darstelle. 

— Dr. Stewart: 
— Vertragsstrafen hingen mit dem derzeit in 

Verhandlung befindlichen Lieferpro-
gramm zusammen. 

— Derzeitig vorgesehene Regelung: Keine 
Vertragsstrafe für den 1. Monat der Verzö-
gerung, eine kleine Vertragsstrafe für den 
2. Monat, eine schwere Vertragsstrafe ab 
dem 3. Monat der Verzögerung ... 

— Herr Eberhard ging davon aus, daß er im 
Blick auf die erforderliche Freigabe der Lang-
läufer das Ergänzungsabkommen für das 
3. Los spätestens Anfang Februar 1980 unter-
zeichnen werde."  

Am gleichen Tage — 22. Januar 1979 — wurde von 
den drei Partnerstaaten die Regierungsvereinba-
rung (MoU) Nr. 12 über „Unterstützung des Waffen-
systems MRCA" (sog. „In-Service-Support") abge-
schlossen. Das MoU Nr. 12 enthält Ergänzungsbe-
stimmungen zu den Teilen III und IV des MoU Nr. 10 
betreffend Unterstützungsgerät und Ersatzteile so-
wie Zusatzvereinbarungen über sonstige Unterstüt-
zungsleistungen. 

In einem Schreiben des Abteilungsleiters Rüstung 
an den Abteilungsleiter Haushalt vom 22. Januar 
1979 betreffend die Ergänzungsvereinbarung Nr. 3 
(Eintritt in das 3. Los) heißt es: 

„... Da es sich bei den Ergänzungen zum MoU 
Nr. 10 lediglich um die Umsetzung der Beschaf-
fungsvorlage handelt, ist eine Mitzeichnung durch 
Abt. H grundsätzlich nicht erforderlich. 

In der anliegenden Zusatzvereinbarung wird die 
Beschaffung des 3. Loses geregelt .. . 

Die Unterzeichnung dieses MoU ist zur kontinu-
ierlichen Fertigung des Flugzeuges, als entschei-
dende wirtschaftliche Grundlage für das Gesamt-
programm, erforderlich. Nach den Ansätzen des 
12. Finanzplanes ist ab 1980 die Finanzierung des 
Programms nicht mehr gesichert, und zwar unab-
hängig von den noch bestehenden Anlaufschwie-
rigkeiten in der Produktion. 

Bei der bisherigen Programmführung im MRCA 
... wurde entsprechend der bisherigen Praxis da-
von ausgegangen, daß der jeweilige Mittelbedarf 
zur Verfügung gestellt und bei der Fortschreibung 
der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt 
wird. Da ich davon ausgehe, daß dieser entschei-
dende Grundsatz unverändert Gültigkeit hat, sehe 
ich die Möglichkeit, trotz der gegebenen Pla-
nungsschwierigkeit, die o. a. Regierungsvereinba-
rung zu unterzeichnen, bitte jedoch insofern um 
Ihre Mitzeichnung. 

Bei Nichteintritt in das 3. Los würde die ohnehin 
schwierige Kontinuität des Programms entschei-
dend unterbrochen; die Partner müßten hiervon 
unverzüglich informiert und die Industrie zur so-
fortigen Drosselung der Arbeit aufgefordert wer-
den. 

Eine Korrektur des trinationalen Gesamtpro-
gramms auf die 12. Finanzplanung wäre, wenn 
überhaupt, nur zu realisieren, wenn unverzüglich 
Arbeitspakete der deutschen Industrie in der Grö-
ßenordnung von bis zu 1 Mrd. DM nach Großbri-
tannien verlagert werden. Dies würde die Einbuße 
von ca. 2 000 Arbeitsplätzen für die Dauer von fünf 
Jahren in der deutschen Luft- und Raumfahrtin-
dustrie zur Folge haben." 

Am  24. Januar 1979 fand eine Besprechung über die 
„Finanzplanung MRCA" statt, an der SBWS-MRCA 2 
sowie die Referate H II 1, H II 4 und Rü  Pl 3 teilnah-
men. Im Protokoll dieser Sitzung heißt es u. a.: 

„Fertigung 

Hauptproblem ist die Festlegung eines verbindli-
chen Lieferplans für das 3. Los und damit eine ge-
nauere Mittelbedarfsberechnung. 

Vom SBWS wurden den Beteiligten zum Mittelbe-
darfs sechs Alternativrechnungen übergeben. 

SBWS hält für die weitere Planung die Alternative 
vier für realistisch (acht Monate Verzögerung ge-
genüber Lieferplan 17/1). 
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H II 4 weist darauf hin, daß bei allen Planungen 
das Risiko von Verzögerungen beim britischen 
Partner zu berücksichtigen sei ... 

H II 4 bittet, den Haushaltsmittelbedarf so reali-
stisch wie möglich anzumelden und eher zu knapp 
als zu reichlich zu bemessen. 

H II 4 fordert, daß bei der Haushaltsanmeldung 
der Abteilung H der Bedarf transparent und nach-
vollziehbar dargestellt wird, damit beim BMF und 
im Haushaltsausschuß die Anmeldung mit Sach-
argumenten besser als bisher vertreten werden 
kann (s. H II 4 v. 19. Dezember 1978). 

Zum Schreiben AL Rü vom 11. Januar 1979 erklärt 
H II 4, daß kein prozentualer Systemvorschlag für 
Serienvorbereitungskosten ... anerkannt werden 
kann ... 

Vertragsübersicht 

Zu dem Schreiben H II 4 vom 8. Dezember 1978 
wurde von MRCA 2 darauf hingewiesen, daß der 
exakte Stand der rechtlichen Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt nicht festgestellt werden kann, da 
— für die Produktion noch keine Festpreise ver-

einbart sind, 
— die einzelnen Verträge auf unterschiedlichen 

Preisständen und wirtschaftlichen Bedingun-
gen beruhen, in der Planung jedoch die tat-
sächlich anfallenden aktuellen Kosten enthal-
ten sein müssen, 

— die Ersatzteile und das Bodengerät über einen 
Rahmenvertrag beschafft werden und der Ver-
pflichtungswert sich deshalb laufend ändere. 

MRCA 2 wird versuchen, anhand der abgeschlos-
senen Hauptverträge den derzeitigen Verpflich-
tungsstand möglichst genau zu ermitteln, den 
Grad der Ungenauigkeit anzugeben und die 
Gründe hierfür im einzelnen mitzuteilen. 

H II 4 weist darauf hin, daß eine Grobermittlung 
nicht dem Bedarf nach einer genauen Übersicht 
über den jeweiligen Verpflichtungsstand ent-
spricht, aber eine Verbesserung gegenüber dem 
derzeitigen Zustand darstellt." 

Eine Anlage enthält über die in dem Protokoll ge-
nannte „Alternative 4" folgende Angaben: 

„Fü L/SBWS-MRCA 2 	Dezember 1978 
Mittelbedarf für Gerätesystempreis 
— 6 Alternativen — 

1979 1980 1981 1982 1983 

NAMMA- 
Cost Status 
Report umge- 
rechnet auf 
Rü-System 1 350 1 877 2 357 2 271 2 157 
Alternative 4 1 055 1 355 1 772 1 914 1 989 
12. Finanz- 
plan 900 1 100 1 300 1 500 1 600." 

In einem Schreiben des Abteilungsleiters Rüstungs-
technik an den Abteilungsleiter Haushalt vom 
26. Januar 1979  heißt es: 

„Betr.: 12. Finanzplanung 

In der dritten Zusatzvereinbarung wird die Be-
schaffung des 3. Loses geregelt. Die Unterzeich-
nung dieses MoU ist zur kontinuierlichen Ferti-
gung des Flugzeuges ab Februar d. J. als entschei-
dende wirtschaftliche Grundlage für das Gesamt-
programm erforderlich. UK und Italien haben da-
her bereits unterschrieben. 

Im Gegensatz zu den Zusatzvereinbarungen 1 und 
2 ist nach den Ansätzen des 12. Finanzplanes ab 
1980 die Finanzierung des Programms nicht mehr 
gesichert, und zwar unabhängig von den noch be-
stehenden Anlaufschwierigkeiten in der Produk-
tion. Bei der bisherigen Programmführung im 
MRCA, aber auch bei der Beschaffung anderer Sy-
steme und Projekte, wurde entsprechend der bis-
herigen Praxis davon ausgegangen, daß der jewei-
lige Mittelbedarf zur Verfügung gestellt und bei 
der Fortschreibung der Finanzplanung entspre-
chend berücksichtigt wird. 

Daher werden wir die für die Beschaffung gegen-
über der 12. Finanzplanung benötigten, voraus-
sichtlich erhöhten Mittel bei der Anmeldung des 
Mittelbedarfs für den Haushalt 1980 und die 13. Fi-
nanzplanung anmelden. 

Da ich davon ausgehe, daß dieser entscheidende 
Grundsatz unverändert Gültigkeit hat, sehe ich, 
trotz der gegebenen Planungsschwierigkeiten, im 
Prinzip kein Hindernis, die o. a. Regierungsverein-
barung zu unterzeichnen. Andererseits ist ... die 
voraussichtliche Finanzierung des Programmes 
nicht in Übereinstimmung mit der 12. Finanzpla-
nung. Insofern bitte ich um Ihre Mitzeichnung des 
beiliegenden dritten Zusatzabkommens. 

Ich halte es für meine Pflicht, auf die voraussicht-
lichen Folgen aufmerksam zu machen, wenn die-
ses Abkommen deutscherseits nicht unterzeich-
net wird: 

Bei Nichteintritt in das 3. Los würde die ohnehin 
schwierige Kontinuität des Programms entschei-
dend unterbrochen; die Partner müßten hiervon 
unverzüglich informiert und die Industrie zur so-
fortigen Drosselung der Arbeit aufgefordert wer-
den. 

Eine Korrektur des trinationalen Gesamtpro-
gramms auf die 12. Finanzplanung wäre, wenn 
überhaupt, nur zu realisieren, wenn so schnell wie 
möglich Arbeitspakete der deutschen Industrie in 
der Größenordnung von bis zu 1 Mrd. DM nach 
Großbritannien verlagert würden. Dies würde 
eine Einbuße von ca. 2 000 Arbeitsplätzen in der 
deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie zur 
Folge haben. 

Das Programm selbst würde sich erheblich, m. E. 
um mehrere Jahre verlängern. Unabhängig von 
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den damit verbundenen Mehrkosten bringt die 
Lebensdauer der F-104 hierbei die Probleme, die 
nicht bewältigt werden könnten ...'' 

Mit Schreiben vom 2. Februar 1979  wandte sich der 
Systembeauftragte MRCA an den Abteilungsleiter 
Rüstung wie folgt: 

„Betr.: Produktion MRCA 
hier: Mittelplanung 

... Die objektive Unsicherheit — über die techni-
sche Bewertung — den Produktionsablauf mit 
hinreichender Sicherheit vorauszusagen, führte 
zwangsläufig auch zu Unsicherheiten in einer 
exakten Aussage über den entsprechenden Mittel-
bedarf. Abteilung H sah sich daher gehalten, die 
12. Finanzplanung zu reduzieren, die, ohne er-
neute Abstimmung mit dem Fachbereich, eine 
weitere Korrektur von 430 Mio. DM für die Jahre 
1979 bis 1983 enthält. 

Auf der Grundlage dieser Finanzplanung ist nun-
mehr — unabhängig von der gegebenen Produk-
tionsschwierigkeit — eine Produktion des MRCA 
nach dem festgelegten trinationalen Konzept 
nicht mehr möglich. 

Nach dem letzten Erkenntnisstand wurden eine 
erneute technische Bewertung der Produktion 
vorgenommen und die hierfür erforderlichen Mit-
tel in mehreren Alternativen errechnet. Die 
NAMMA wurde von der Policy Group am 22. Ja-
nuar 1979 zur erneuten Gesamtkontrolle und ggf. 
Revision sowohl der maßgebenden technischen 
Bewertung als auch der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Konsequenzen aufgefordert. Es muß 
jedoch davon ausgegangen werden, daß die in den 
nächsten Wochen erwartete Aussage der trinatio-
nalen Behörde von dieser Mittelvoraussage nicht 
abweicht, j a voraussichtlich noch darüber liegen 
dürfte. Nach diesem Erkenntnisstand weicht der 
Mittelbedarf für den kontinuierlichen Anlauf der 
Produktion von der 12. Finanzplanung insgesamt 
um etwa 1,5 Mrd. DM ab. 

In der unmittelbar bevorstehenden Verhand-
lungsrunde über den 13. Finanzplan ... wird diese 
Problematik auf der Fachebene nicht zu lösen 
sein. 

Selbst wenn Abteilung H die jährliche Anpassung 
des tatsächlichen Mittelbedarfs an den Bedarf zu-
sagt, dürfte die Größe der Differenz dieses nicht 
ermöglichen. 

Eine Anpassung der Produktion an die gemäß der 
12. Finanzplanung ausgewiesenen Mittel würde 
eine wesentliche Reduzierung der Produktion zur 
Folge haben. Neben dem Kapazitätsproblem mit 
wesentlich geringeren Arbeitsplätzen müßte auch 
die Gesamtwirtschaftlichkeit der Fertigung in 
Frage stehen .. . 

Eine zweite theoretische Möglichkeit wäre die un-
verzügliche Verlagerung von Arbeitspaketen, ins-
besondere an die britische Industrie. Grundlage 
hierfür wäre unser z. Z. um ca. 1 Mrd. DM erhöhte 
Arbeitsanteil. Auch eine solche Umverlagerung 

müßte vor ihrer Konkretisierung mit den Part-
nern abgestimmt werden ... '' 

Mit Schreiben an das Referat Rd  Pl 3 vom  5. Februar  
1979 meldete SBWS-MRCA 2 folgenden Mittelbedarf 
für MRCA zum Haushalt 1980/13. Finanzplan an: 

,,... Bei einem Flugzeugzulauf von: 

Jahr 	1980 	1981 	1982 	1983 

Flugzeug- 
stückzahl 	11 	29 	44 	44 

verteilt sich der o. a. Gesamtmittelbedarf wie 
folgt: 

Jahr ... 	1980 	1981 	1982 	1983 

Mio. DM 	1440 	1 910 	2 190 	2 310.. . 

Der genannte Flugzeugzulauf bedeutet eine Ver-
schiebung der Produktion um 8 Monate gegen-
über der derzeit gültigen Planung, d. h. eine Ver-
schiebung um 16 Monate gegenüber der bei der 
Produktionsfreigabe (1. Juli 1976) gültigen Pla-
nung. 

Der vorgenannte Mittelbedarf basiert auf dem 
Flugzeugzulauf. Dieser muß nach wie vor kritisch 
gesehen werden. Die NAMMA ist von der Policy 
Group beauftragt worden, den Flugzeugzulauf er-
neut zu überprüfen ... '' 

Im Schreiben des Abteilungsleiters Haushalt an den 
Abteilungsleiter Rüstungstechnik vom 5. Februar 
1979 heißt es: 

„Betr.: Beschaffung MRCA; 
hier: 3. Zusatzvereinbarung zum MoU 
Nr. 10 

Bezug: Ihr Schreiben vom 26. Januar 1979 

. Ihrer Bitte um Zustimmung zum Entwurf 
der Zusatzvereinbarung Nr. 3 zum MoU 
Nr. 10 kann ich zunächst nicht entsprechen. 

Die Abteilung H benötigt für eine verantwortliche 
Mitprüfung eine genaue Information über den 
Stand 

— der bereits eingegangenen und der 

— durch das 3. und die weiteren Lose noch einzu-
gehenden Verpflichtungen 

getrennt nach Ist-Ausgaben und den benötigten 
Jahresbeiträgen sowie nach Losen." 

Der im Herbst 1978 erfolgte Streik in Großbritan-
nien führte zu einer erneuten Verzögerung der Pro-
duktion in Großbritannien. Im Februar 1979 legte 
die Fa. PANAVIA eine neue, die Streikauswirkun-
gen berücksichtigende Produktionsplanung — die 
Programmplanung MMPC 19 P — mit nachfolgen-
den Eckdaten vor: 
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„Programmverzug von + zwei Monaten zu An-
fang des 1. Loses; 

Aufholprogramm im Zeitraum 3/82 — 6/84 mit 
max. 13 LFZ/Monat." (2. Tiemannbericht, Anlage 
4, Erläuterung zur Produktionsplanung TORNA-
DO) 

Das Programm 19 (P) wurde zum Ausgleich für die 
britische Bauteilfertigung aufgestellt, damit ein 
Gleichlauf mit der deutschen und italienischen Bau-
teilfertigung hergestellt werden konnte, deren Pro-
duktionsrate dem Grundprogramm MMPC 17/1 ent-
sprach. Etwa 90 % der Flugzeugkosten entfallen auf 
die Bauteilfertigung. 
(NAMMA-Auskunft 7. Dezember 1981) 

Mit Schreiben vom 8. Februar 1979 teilte der Abtei-
lungsleiter Rüstungstechnik an den Abteilungsleiter 
Haushalt folgendes mit: 

„Betr.: Beschaffung MRCA 
hier: 3. Zusatzvereinbarung zum MoU 
Nr. 10 , 

Bezug: Ihr Schreiben vom 5. Februar 1979 

... In Ihrem o. a. Schreiben teilten Sie mir mit, daß 
Ihnen eine verantwortliche Mitprüfung der 3. Zu-
satzvereinbarung zum MoU Nr. 10 erst dann mög-
lich ist, wenn Ihnen der genaue Verpflichtungs-
umfang der bereits eingegangenen und der durch 
das 3. Los und die weiteren Folgelose einzugehen-
den Verpflichtungen mitgeteilt worden ist .. 

Die Erstellung der Unterlagen ... kann nur durch 
die trilaterale ausführende Behörde, die NAMMA 
und unter Einschaltung der Industrie erfolgen. 
Die NAMMA kann derart umfangreiche nationale 
Sonderaufträge nur ausführen, wenn dies einstim-
mig vom Board beschlossen wurde. Diese Einstim-
migkeit dürfte nur schwer, vor allem so kurzfristig 
erreichbar sein. 

Unabhängig davon habe ich den deutschen Gene-
ralmanager der NAMMA gebeten, im Rahmen des 
Möglichen die gewünschte Aufstellung unverzüg-
lich vorzubereiten, wobei ich unterstelle, daß die 
trilaterale Abstimmung zum Erfolg führt. Die Er-
stellung der Unterlagen ist auch der NAMMA 
kurzfristig nicht möglich. Nach eingeholten Infor-
mationen wird für die detaillierten Aufstellungen 
eine Zeit von zwei bis vier Monaten benötigt. 

Die genauen Verpflichtungen werden dennoch 
nicht ermittelt werden können, weil ein Teil der 
Verträge als Rahmenverträge abgeschlossen wur-
de, deren Ausführung sich nach dem Programm-
fortschritt richtet. Hier ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nur eine Verfeinerung der bisherigen Schätzwerte 
möglich. Insbesondere gilt dies für die Beschaf-
fung des im Systemzuschlag enthaltenen Geräts. 

Auf diese Situation wollte ich grundsätzlich noch-
mals hinweisen. 

Aufgrund der zustimmenden Kenntnisnahme der 
Beschaffungsvorlage durch die Ausschüsse des 
Deutschen Bundestages konnte 1976 das MoU Nr. 

10 unterzeichnet werden, worin sich die Partner-
staaten zu einer kontinuierlichen und wirtschaftli-
chen Fertigung der Flugzeuge verpflichtet haben. 
Gegen diesen Grundsatz beginnt die Bundesrepu-
blik Deutschland durch die Verzögerung der Un-
terzeichnung der Zusatzvereinbarung Nr. 3 zu ver-
stoßen. 

Bei weiterem Aufschub der Unterzeichnung müß-
te konsequenterweise in den Fertigungsprozeß 
eingegriffen werden. Verzögerung in der Ausliefe-
rung der Flugzeuge, Mehrkosten und andere wirt-
schaftliche Nachteile für das Programm wären die 
unausbleibliche Folge. Da die Partnerstaaten 
nicht bereit sein können, diese Konsequenzen mit-
zutragen, erwarte ich obendrein politische 
Schwierigkeiten. 

Um einen größeren Schaden von der Bundesrepu-
blik Deutschland abzuwenden, und da ich keine 
Alternative sehe, möchte ich erneut um Ihre Mit-
zeichnung bitten. Die möglichen Einzelnachweise 
in der von Ihnen geforderten detaillierten Form 
werden auf jeden Fall durch die durchführende 
Behörde erstellt und nachgereicht werden." 

In der Vorlage des Abteilungsleiters Rüstungstech-
nik vom 9. Februar 1979 an die Staatssekretäre 
Dr. Schnell und Dr. Hiehle heißt es: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im MRCA-
Programm 

Die sich abzeichnende Ungewißheit in der Finan-
zierung des MRCA-Programms bereitet mir in zu-
nehmendem Maße Sorge. Im folgenden lege ich 
eine Schilderung der Situation mit einer Empfeh-
lung vor: 

Die erste Runde der Referenten-Gespräche über 
den 13. Finanzplan hat ergeben, daß eine Aufstok-
kung der Mittel für das MRCA-Programm gegen-
über der 12. Finanzplanung nur in begrenztem 
Umfang möglich erscheint. Die Größenordnung 
der erkennbaren Differenz zwischen Planung und 
voraussichtlich erforderlichen Mitteln schließt 
m. E. eine jährliche Anpassung grundsätzlich 
aus. 

Die vorgenommene und im Bundestag darge-
stellte Verminderung der Ansätze in der Planung 
über mehrere Jahre läßt schlaglichtartig am Bei-
spiel des MRCA *) erkennbar werden, daß der vor-
gegebene Finanzierungsrahmen, gemessen an 
den Verpflichtungen aus beschlossenen oder noch 
zu beschließenden Programmen, zu eng geworden 
ist. 

Die Vorlage des 12. Finanzplans bedeutet ja letzt-
lich, daß unser Ressort der Auffassung ist, mit die-
ser Planung den Verteidigungsbedarf insgesamt 
abdecken zu können. Diese Aussage erscheint mir 
— wie gesagt — zweifelhaft, wenn es nicht gelingt, 
durch Eingreifen in zukünftige Projekte, evtl. so- 

*) Zu den Kürzungen der Mittelansätze für MRCA im 
12. Finanzplan in der Größenordnung von 1,5 Mrd. DM 
für den Zeitraum 1979 bis 1981 vergleiche im einzelnen 
oben unter A. II. 4. 
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gar in beschlossene Projekte, den nötigen Spiel-
raum wiederherzustellen. 

Die „Kostenexplosion" eines Großprogramms 
wäre in dieser Situation eine Argumentationshil-
fe, wenn auch — so meine ich — nur vordergrün-
dig. Dafür das trinationale Europäische MRCA-
Programm zu benutzen, dürfte international nicht 
durchführbar sein. Andererseits bietet dieses 
Großprogramm mit der Unsicherheit des Produk-
tionsanlaufes, der noch nicht auf allen Gebieten 
abgeschlossenen Entwicklung und anderer durch-
aus erkennbarer Unsicherheiten, natürlich eine 
breite Angriffsflanke .. . 

Aus meiner Sicht ergeben sich unter diesem Sach-
verhalt folgende Möglichkeiten, die — wie ich ge-
stehen muß — zum Teil keine echten Alternativen 
sind: 

1. Der Ablauf des Programms wird der Finanz-
planung angepaßt. 

2. Es werden Arbeitspakete von Deutschland 
nach England verlagert. 

3. Die Finanzplanung wird geändert. 

ad 1):  
Anpassung an den Finanzrahmen heißt, sofort 
das kontinuierliche Hochfahren des Pro-
gramms abzubremsen. Da das Gesamtpro-
gramm in Zeit und Geld, vor allem auch in den 
Investitionen, auf eine wirtschaftlich maximal 
erreichbare Durchführung eingestellt ist, 
hieße das Unwirtschaftlichkeit, Verlängerung 
des Programms, evtl. geringere Stückzahlen, 
spätere Umrüstung der Verbände: alles Fakto-
ren, die kostensteigernd wirken und das Pro-
blem der nächsten Jahre nur nach hinten, und 
zwar dort verstärkt, verschieben. International 
müßten unsere Partner ebenfalls Mehrkosten 
akzeptieren. Dadurch würde aber letztlich ge-
nau das eintreten, was zu verhindern ist, näm-
lich eine echte Kostenexplosion. 

ad 2):  
Eine Umverlegung von Arbeiten nach England 
ist grundsätzlich möglich und entspricht dem 
Wunsch der Engländer, da wir, gemessen an 
der Flugzeugzahl sowieso einen zu hohen Ar-
beitsanteil haben. Die anfallenden Umverle-
gungskosten müßten dabei aufgebracht und 
die Zeitverzögerung, auch deren Einfluß auf 
die Finanzierung, müßte abgefangen werden 
... Auf dem Arbeitsmarkt heißt das — die Um-
verlagerung würde in der Größenordnung von 
insgesamt etwa 1 Mrd. DM liegen — die Ein-
buße von etwa 2 000 Arbeitsplätzen pro Jahr, 
bezogen auf einen Zeitraum von fünf Jahren, 
bei der deutschen Luft- und Raumfahrtindu-
strie. Die Möglichkeiten 1 und 2 sind ... keine 
Alternativen, da sie nicht durchsetzbar sind. 
Die Gesamtsituation wird noch dadurch er-
schwert, daß, entgegen den Zusagen von Herrn 
Eberhard in der trinationalen Policy Group, die 
Bundesrepublik Deutschland die Freigabe des 
3. Loses durch Unterschrift unter die 3. Ergän-
zungsvereinbarung zum MoU Nr. 10 noch nicht 
erteilt hat .. . 

ad 3):  
Bei dieser Sachlage erscheint mir nur noch als 
3. Alternative eine Leitungsweisung reali-
stisch, das MRCA-Programm kontinuierlich 
fortzusetzen und die dafür unabweisbaren Mit-
tel zur Verfügung zu stellen. Die Planung müß-
te angewiesen werden, die Realisierung des 
Mittelbedarfs neu zu überdenken und entspre-
chende Vorschläge auszuarbeiten. Ich bin mir 
bewußt, daß dieses u. U. Eingriffe in andere 
Vorhaben bedeutet. 
Eine derartige Entscheidung sollte auch die 
Weisung an die Programmführung enthalten, 
soweit irgendmöglich, Streckungsmaßnahmen 
und Umverlagerungen von Arbeiten vorzuneh-
men, solange dies ohne Spektakulum auf dem 
Arbeitsmarkt und gesamtwirtschaftlich mög-
lich ist. Mit anderen Worten: Wir dürfen durch 
unsere Finanzierungsprobleme keine Kosten-
explosion in diesem trinationalen Programm 
verursachen. 
Die Gesamtsituation aus politischer, planeri-
scher, militärischer, aber auch rüstungsrele-
vanter Sicht, halte ich für so prekär, daß eine 
derartige Entscheidung auf Leitungsebene 
vorbereitet werden muß. '' 

Mit Schreiben vom 13. Februar 1979 bat Staatssekre-
tär Dr. Schnell den Generalinspekteur, die Inspek-
teure der Luftwaffe und der Marine sowie den Abtei-
lungsleiter Haushalt um eine Stellungnahme zu 
dem Schreiben des Abteilungsleiters Rüstungstech-
nik vom 9. Februar 1979. 

Mit Schreiben vom  15. Februar 1979  teilte der Abtei-
lungsleiter Haushalt an den Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik folgendes mit: 

„Betr.: Beschaffung MRCA; 
hier: 3. Zusatzvereinbarung zum MoU 
Nr. 10 

Bezug: Ihr Schreiben vom 8. Februar 1979 

... Ihrem Schreiben entnehme ich, daß die zur ver-
antwortlichen Mitprüfung der Zusatzvereinba-
rung Nr. 3 zum MoU Nr. 10 erforderlichen Unterla-
gen über die Bindungen kurzfristig nicht über-
sandt werden können. 

Ich bin bisher davon ausgegangen, daß zumindest 
eine Aufstellung der Beträge, die bereits durch die 
Vergabe des 1. und 2. Loses gebunden sind, als 
Grundlage bisheriger Mittelbedarfsanmeldungen 
vorhanden und jederzeit verfügbar ist. 

Aber auch der Gesamtbetrag, der im Rahmen der 
3. Zusatzvereinbarung benötigt wird, müßte — ge-
leitet von der Produktionsplanung — bereits jetzt 
auf die einzelnen Jahre aufgeteilt sein, um den Fi-
nanzbedarf einschließlich des Mittelabflusses pla-
nen zu können. 

Ohne die erbetenen Unterlagen ist eine Mitprü-
fung des 3. Loses durch die Haushaltsabteilung 
nicht möglich .. . 

Im gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich daher — 
wenn die Unterzeichnung nach Ihrer Auffassung 
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unvermeidbar ist — dies nur zur Kenntnis neh-
men .. . 

Ich weise aber darauf hin, daß durch die Zusatz-
vereinbarung der Titelansatz künftiger Haushalte 
und Finanzplanungen nicht präjudiziert werden 
kann. Die von der NAMMA einzugehenden Bin-
dungen nach Jahresbeiträgen müssen sich an den 
Möglichkeiten der jeweiligen Haushalte und Fi-
nanzplanungen ausrichten, wie das auf der Basis 
der geltenden Bestimmungen bei allen Beschaf-
fungsprogrammen geschieht." 

Mit Schreiben an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
16. Februar 1979 nahm der Inspekteur der Luftwaffe 
wie folgt Stellung: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im 
MRCA-Programm 

Das TORNADO-Programm wurde aus militäri-
scher Sicht in einer gemeinsamen Sitzung mit 
meinen Partnern der Luftwaffe von Großbritan-
nien und Italien und dem Inspekteur der Marine 
Ende Januar 1979 eingehend bewertet. Nach einer 
teilweisen kritischen Beurteilung wurde die ge-
meinsame Empfehlung ausgesprochen, die Pro-
duktion des 3. Loses plangemäß zu beginnen. 

Die eingetretenen Verzögerungen aus unvorher-
gesehenen technischen Gründen mußten hinge-
nommen werden. Nach dem gemeinsamen Be-
schluß sollte jedoch nichts unversucht bleiben, 
weitere Verzögerungen zu vermeiden und — so-
weit möglich — aufzuholen. 

Hierfür ist auch bestimmend, daß die Nutzungsre-
serven des abzulösenden Waffensystems F-104 
auslaufen und durch eine weitere Verschiebung 
des Umrüstzeitraumes kostspielige Nachrüstpro-
gramme für die Verlängerung der Lebensdauer 
notwendig würden. 

Ich teile daher die Sorge des AL Rü (T), wenn aus 
der Finanzplanungssituation eine zusätzliche Ver-
zögerung eintreten würde. Hierbei sind auch die 
Produktionskosten des Waffensystems von erheb-
lichem Gewicht. Bei einem Eingriff in das beste-
hende und jahrelang vorbereitete Produktions-
konzept würden die Kosten jedoch unvermeidbar 
außer Kontrolle geraten." 

Mit Schreiben vom 16. Februar 1979  wandte sich der 
Abteilungsleiter Rüstungstechnik mit folgender 
Vorlage an Staatssekretär Dr. Schnell: 

„Betr.: Weiterführung der MRCA-Produktion 

Wie ich Ihnen berichtet habe, ist nach dem gegen-
wärtigen Produktionsplan die wirtschaftliche Wei-
terführung des MRCA-Programms mit den in der 
12. Finanzplanung ausgewiesenen Mitteln nicht 
möglich. Sie haben mich daher gebeten, die Frei-
gabe des 3. Loses mit Abteilungsleiter Haushalt 
abzustimmen. 

Zur besseren haushaltsmäßigen Kontrolle hat Ab

-

teilung H eine Reihe von Unterlagen und Nach- 

weisen gefordert, die ich so schnell und umfassend 
wie möglich erstellen lasse. Der Abschluß dieser 
Arbeiten bei der NAMMA wird jedoch erst nach 
einigen Wochen möglich sein. 

Abteilungsleiter Haushalt hat mir in dem anlie-
genden Schreiben anheimgestellt, die von Groß-
britannien und Italien bereits am 22. Januar 1979 
unterschriebene Zusatzvereinbarung zum MoU 
Nr. 10 ebenfalls zu unterzeichnen. Hierbei geht 
Abteilungsleiter H davon aus, daß der Verpflich-
tungsumfang sich im Rahmen der Finanzplanung 
halten muß. Hierzu verweise ich auf meine Vor-
lage vom 9. Februar 1979. 

Da eine weitere Verzögerung der Freigabe des 3. 
Loses schwerwiegende Folgen für das Programm 
hat, die — neben den bereits angelaufenen politi-
schen Aktionen unserer Partner — auch finan-
zielle Mehrbelastungen für uns bedeuten können, 
beabsichtige ich, die Zusatzvereinbarung zu un-
terzeichnen. 

Ich bitte um Zustimmung." 

Staatssekretär Dr. Schnell gab am 19. Februar 1979  
in einem handschriftlichen Vermerk auf der Vorlage 
des Abteilungsleiters Rüstungstechnik eine Erklä-
rung mit folgendem Wortlaut ab: 

„Nach Kenntnisnahme des Schreiben AL H sehe 
ich für den Abschluß der Zusatzvereinbarung zum 
MoU Nr. 10 kein Hindernis, vor allem dann, wenn 
der vorletzte Absatz des Schreibens AL H berück-
sichtigt werden kann." 

Nach dieser Entscheidung von Staatssekretär Dr. 
Schnell erfolgte am nächsten Tage — 20. Februar 
1979 — die Unterzeichnung der 3. Zusatzvereinba-
rung zum MoU Nr. 10 (Regierungsabkommen über 
den Eintritt in das 3. Los) durch den Abteilungsleiter 
Rüstungstechnik. 
In einem Schreiben des Inspekteurs der Marine an 
die Staatssekretäre Dr. Schnell und Dr. Hiehle vom 
20. Februar 1979  heißt es u. a.: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im MRCA-
Programm 

Bezug: 1. Al Rü vom 9. Februar 1979 
2. Staatssekretär Dr. Schnell ... vom 
13. Februar 1979 

Zu Bezug 1 nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Die Marine hat mittelfristig im Entwurf des 
Fünf-Jahres-Programms 1979 bis 1983 (FJP 83), 
Preisstand 31. Dezember 1977, wie auch im 
Vorschlag Marine zum Fünf-Jahres-Programm 
1980 bis 1984 (FJP 84) vereinbarungsgemäß fol-
gende identischen Mittelansätze für ihren An-
teil (34,8 %) am Beschaffungsvorhaben MRCA-
TORNADO eingeplant (in Mio. DM): 

1980 	1981 	1982 	1983 	... 

383 	452 	522 	557 
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Diese Mittelabflußplanungen für TORNADO 
und die anderen dringend erforderlichen Be-
schaffungsvorhaben füllen den verfügbaren 
Plankostenrahmen des FJP 83 wie des FJP 84 
aus. 

2. Die vom SBWS-MRCA/TORNADO nunmehr 
... geforderten Mittelansätze belaufen sich für 
den Marineanteil (in Mio. DM) auf 

1980 	1981 	1982 	1983 	... 

501 	665 	762 	804 
Daraus ergibt sich folgender Mehrbedarf (in 
Mio. DM): 

1980 	1981 	1982 	1983 	... 

+ 118 	+ 213 	+ 240 	+ 247 

Um diesen zusätzlichen Mittelbedarf im Zeit-
raum 1980 bis 1984 abzudecken, wurde die Ge-
samtplanung der Marine einer Überprüfung 
unterzogen ... 

... Ich muß somit feststellen, daß ein Rückgriff 
auf die in der mittelfristigen Planung noch 
nicht unter Vertrag stehenden Beschaffungs-
vorhaben die Erfüllung des Auftrags der Ma-
rine in schwerwiegendem Maße beeinträchti-
gen würde. 

3. Das Waffensystem MRCA/TORNADO hatte 
mit Preisstand 1973 einen Gesamtsystempreis 
von 12,2 Mrd. DM. Beim Preisstand 1978 be-
trägt der Gesamtsystempreis 19,9 Mrd. DM, 
das entspricht einer Steigerung von rd. 63 % in 
fünf Jahren. 

Im entsprechenden Zeitraum hat der Anteil für 
militärische Beschaffungen (Material, Investi-
tionen) am Einzelplan 14 von ca. 5,1 Mrd. DM 
(1974) auf ca. 7,6 Mrd. DM (1979) einen Auf-
wuchs von rd. 50 % in fünf Jahren erfahren. 

Die so entstandene Differenz beträgt bis 1979 
also rd. 13 %. Vom Gesamtsystempreis des Waf-
fensystems TORNADO in Höhe von 19,9 Mrd. 
DM sind heute noch ca. 17,7 Mrd. DM zu bezah-
len, 13 % davon machen etwa 2,3 Mrd. DM aus. 
Das entspricht ungefähr der z. Z. zur Diskus-
sion stehenden Differenz von 2,6 Mrd. DM zwi-
schen Planungsansätzen und Mittelbedarf 
1980 bis 1984. 

Ich stimme dem Herrn Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik zu, daß der vorgegebene Finan-
zierungsrahmen, gemessen an den Verpflich-
tungen aus beschlossenen oder noch zu be-
schließenden Programmen, zu eng geworden 
ist..." 

Mit Schreiben an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
20. Februar 1979  nahm der Generalinspekteur zu der 
Vorlage des Abteilungsleiters Rüstungstechnik vom 
9. Februar 1979 wie folgt Stellung: 

„1. Die Gesamtbeschaffungskosten für das 
MRCA-Programm haben sich gegenüber der 
am 19. Oktober 1978 im Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages vorgetragenen 
Rüstungsplanung von 17 378 Mio. DM um 
2 557 Mio. DM auf 19 935 Mio. DM erhöht. Das 
entspricht einer Erhöhung um insgesamt 
14,7 %. 

Die Erhöhung in den Jahren 1979 bis 1983 be-
trägt nach Darstellung des AL Rü (T) 2 350 
Mio. DM. Das entspricht einem Zuwachs um 
36 % gegenüber der mittelfristigen Planung 
(FJP 83), der innerhalb des der mittelfristigen 
Planung vorgegebenen Finanzrahmens ohne 
erhebliche Auswirkungen auf andere Vorha-
ben der Teilstreitkräfte Luftwaffe und Ma-
rine nicht aufgefangen werden kann. 

2. . .. Die nach Darstellung des AL Rü (T) in den 
Jahren 1979 bis 1983 erforderliche Mittelein-
planung setzt voraus, daß die bisher eingetre-
tenen Produktionsverzögerungen bis 1983 
aufgeholt werden können. Dies erscheint an-
gesichts der Erfahrungen der letzten Jahre 
und unter Berücksichtigung der noch vorhan-
denen Entwicklungsprobleme (Triebwerk) 
zweifelhaft. 

Der tatsächliche Mittelbedarf und Mittelab-
fluß ist unsicher und unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Punkte zu überprüfen. 

Bis zum Abschluß dieser Überprüfung muß 
die Bundeswehrplanung von den um 7 % er-
höhten Ansätzen des 12. Finanzplans ausge-
hen. 

3. Die von AL Rü (T) empfohlene Lösung (3. Al-
ternative) würde bedeuten, daß die zur Fort-
führung des TORNADO-Programms erfor-
derlichen Mittel durch Eingriffe in andere 
Vorhaben aufgebracht werden müssen. Da 
mit einer spürbaren Erhöhung der mittelfri-
stig zu erwartenden Mittel nicht zu rechnen 
ist und Möglichkeiten zu Umschichtungen in-
nerhalb der Planung in dieser Größenord-
nung nicht gegeben sind, würde dies Ver-
schiebungen und Streckungen wesentlicher 
Vorhaben der Teilstreitkräfte Luftwaffe und 
Marine bedeuten. Hiervon betroffen wären 
u. a. FlaRakSystem ROLAND, ... Fregatte 122 
... Neben Mehrkosten, die diese Verschiebun-
gen/Streckungen zur Folge hätten, würde die 
ausgewogene Ausrüstung der Streitkräfte be-
einträchtigt. Diese Lösung ist daher nicht ge-
eignet. 

Die Umverlegung von Arbeiten nach Großbri-
tannien (Alternative 2) erscheint wegen der 
damit verbundenen Auswirkungen auf den 
deutschen Arbeitsmarkt weder annehmbar 
noch durchführbar. 
Die Anpassung der Beschaffung des TOR

-

NADO an den mittelfristigen Finanzrahmen 
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(Alternative 1) wird als annehmbare und ge-
eignete Lösung angesehen. Eine Bewertung 
dieser Lösung ist erst nach Überprüfung des 
tatsächlich erforderlichen Mittelbedarfs mög-
lich. Aus heutiger Sicht ist nicht auszuschlie-
ßen, daß zur Deckung des Mittelbedarfs eine 
Aufstockung des Einzelplans 14 gefordert 
werden muß." 

In einer Vorlage des Abteilungsleiters Haushalt an 
Staatssekretäre Dr. Schnell und Dr. Hiehle vom 
20. Februar 1979  heißt es: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im 
MRCA-Programm 

Bezug: Vorlage AL Rü (T) vom 9. Februar 1979 

Zweck der Vorlage 

1. Stellungnahme zur Leitungsvorlage AL Rü (T) 
vom 9. Februar 1979 

2. Bitte um Zustimmung zur Anmeldung des Fi-
nanzbedarfs MRCA zum 13. Finanzplan 

Stellungnahme 

1. Die von AL Rü (T) geäußerte Auffassung, am 
Beispiel MRCA werde „schlaglichtartig er-
kennbar, daß der vorgegebene Finanzrahmen, 
gemessen an den Verpflichtungen aus be-
schlossenen oder noch zu beschließenden Pro-
grammen, zu eng geworden sei", kann ich in 
dieser allgemeinen Form nicht bestätigen. 

Die Haushaltsansätze für militärische Be-
schaffungen sind von 1970 bis 1979 um insge-
samt 106 % von 3,9 auf 8,1 Mrd. DM gestiegen, 
wobei allerdings ein Teil auf allgemeine Preis-
steigerungen sowie sonstige Kostenerhöhun-
gen entfällt. 

Bei der Beratung aller großen Beschaffungs-
vorhaben habe ich in den vergangenen Jahren 
die Finanzierbarkeit auf der Grundlage des je-
weiligen Finanzplans bejaht. Dies geschah 
stets in Übereinstimmung mit Abteilung Rü, 
dem Planungsbeauftragten der Bundeswehr 
sowie den Bedarfsträgern. Ich sehe keinen An-
laß, meine Aussage zur Finanzierbarkeit unse-
rer Rüstungsbeschaffungen zu widerrufen. 

2. Die Probleme der MRCA-Finanzierung sind 
vielmehr individueller Natur. Dabei steht für 
mich zunächst fest, daß auf jeden Fall die Fi-
nanzierung des Programms sichergestellt wer-
den muß. Das Parlament hat das Vorhaben be-
schlossen, es gehört damit zur ersten Priori-
tät. 

Die Schwierigkeit liegt aus meiner Sicht zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu ausschließ-
lich in einer möglichst genauen Vorhersage 
des Finanzbedarfs der nächsten Jahre. Hier 
liegt der Kern der derzeitigen Diskussion zwi-
schen den Abteilungen Rü und H. 

Bislang stehen der Haushaltsabteilung nicht 
die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, 
die eine hinreichende Ermittlung des Haus-
haltsbedarfs, verteilt auf die verschiedenen 

Jahre, ermöglichen. Ich darf bemerken, daß der 
Systembeauftragte MRCA z. Z. noch nicht in 
der Lage ist, die finanziellen Verpflichtungen 
— insgesamt und aufgeteilt nach Jahren — aus 
den Fertigungslosen 1 bis 3 mitzuteilen. 

3. Für die Anmeldung zum 13. Finanzplan ergibt 
sich folgendes Bild (in Mio. DM): 

1980 	1981 	1982 	1983 

12. Finanzplan 	1 100 1 300 1 500 	— 
Anmeldung 
Rü/SBWS 
13. Finanzplan 	1 440 1 910 2 190 2 310 
Vorschlag H 
13. Finanzplan 	1 300 1 600 1 800 2 000 
Der Vorschlag der Haushaltsabteilung sieht im 
Vergleich zum 12. Finanzplan eine erhebliche 
Aufstockung der Ansätze vor (1980 bis 1982: + 
800 Mio. DM = + 20 %). Allein von 1979 auf 
1980 wird der Ansatz um 500 Mio. DM ( = + 
62 %!) gesteigert. 

Ich muß zugeben, daß ich bei meinem Vor-
schlag auch von allgemeinen Überlegungen 
zum Mittelabfluß, aber auch von konkreten Er-
fahrungen des bisherigen MRCA-Programm-
geschehens ausgehe (erneute Verzögerung um 
weitere drei Monate). Mir stehen aber andere 
Erkenntnisquellen nicht zur Verfügung, ob-
wohl die Haushaltsabteilung den Systembe-
auftragten mehrfach um die Übersendung der 
erforderlichen Haushaltsunterlagen gebeten 
hat. Ich darf aber hinzufügen, daß wir jährlich 
den Finanzplan fortschreiben und ihn jeweils 
an die neuesten Erkenntnisse anpassen. 
Der von Abteilung Rü für die Jahre 1980 bis 
1982 angemeldete höhere Finanzbedarf von 
weiteren 840 Mio. DM ist aus meiner Sicht 
nicht realisierbar, zumal eine Umplanung in-
nerhalb der militärischen Beschaffungen we-
gen der bereits eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen in diesem Umfang nicht mög-
lich ist. 

5. Ich möchte ausdrücklich bemerken, daß es mir 
fern liegt, die Schwierigkeiten bei der Finan-
zierung von MRCA zu verniedlichen. Dennoch 
glaube ich, daß durch enges Zusammenwirken 
der Abteilungen Rü, Fü S und H die Probleme 
lösbar sind. Das wird allerdings schwieriger, 
wenn weitere Kostensteigerungen bei MRCA 
entstehen. Immerhin macht Abteilung Rü im 
Rahmen der Fortschreibung des MRCA-Pro-
gramms vom 31. Dezember 1977 auf den 31. De-
zember 1978 Mehrkosten in Höhe von 2,6 Mrd. 
DM = + 14 % geltend. Wenn wir diesen Sach-
verhalt im Parlament im Rahmen des Jahres-
berichts MRCA vorzutragen haben, werden 
mit Sicherheit sehr schwierige Debatten ent-
stehen. 

Vorschlag 

Kenntnisnahme und Billigung meines Vorschla-
ges zur Finanzierung des MRCA im 13. Finanz-
plan gemmäß Nr. 3." 
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Im Protokoll der Sitzung des Board of Directors am 
22. Februar 1979  heißt es u. a.: 

„— Der General Manager erinnerte daran, daß 
NAMMA von der Policy Group beauftragt worden 
sei, ein realistisches Auslieferungsprogramm zu 
erarbeiten. PANAVIA habe hierzu zwei Pro-
grammalternativen erarbeitet; eine Alternative 
mit Aufholprogramm, die andere ohne Aufholpro-
gramm. 

Parallel hierzu habe die NAMMA eigene Pro-
grammalternativen erarbeitet: 

NAMMA 19 mit Aufholprogramm 
NAMMA 19 ohne Aufholprogramm. 

Der Unterschied zwischen den NAMMA- und den 
PANAVIA-Alternativen liege darin, daß die 
NAMMA die PANAVIA-Vorlagen als zu optimi-
stisch, ihre eigenen Alternativen dagegen als rea-
listisch einschätze. 

Im Aufholprogramm (Recovery) werde von der 
PANAVIA die Produktion mit maximal 12 Flug-
zeugen, von der NAMMA die Produktion mit ma-
ximal 11 Flugzeugen angenommen. 

— Der deutsche Sprecher vertrat die Auffassung, 
daß aus den vorgetragenen Argumenten er-
sichtlich sei, daß das Programm 19 P in der Tat 
nicht realistischer bewertet werden könne als 
bisherige PANAVIA-Programme. 

Er vertrat weiterhin die Auffassung, daß der 
einzige Weg, herauszufinden, wie groß das Ver-
trauen der PANAVIA in den Realismus ihres 
Programmes sei, darin bestünde, welche Ver-
tragssprafen die Industrie bereit sei zu akzep-
tieren. Das Bestehen auf einer Vertragsstra-
fen-Klausel würde die PANAVIA zwingen, ein 
glaubhaftes Lieferprogramm vorzulegen. 

— Der Vorsitzende stimmte dem zu und meinte, 
daß dies sicherlich ein Test sei für das Vertrau-
en, daß die PANAVIA in ihr Programm setze. 

Sofern PANAVIA diese Vertragsstrafen zum 
Programm 19 P akzeptieren würde, könnte das 
BoD diesem Programm auch zustimmen. 

— Das Board 
— stimmte überein, daß das von der NAMMA 

vorgelegte Programm 19 N als das realisti-
scheste Programm anzusehen sei, 

— stimmte überein, daß gleichgültig welches 
Industrieprogramm akzeptiert werde, die-
ses realistisch sein müsse, und daß die ent-
sprechenden Vertragsstrafen 50 % des Ge-
winnes ausmachen sollten." 

Den Mittelanforderungen der NAMMA an die Part-
nerstaaten lag im Jahre 1979 bis Anfang 1980 das 
NAMMA-Programm 19 (N) zugrunde. Die Zeitver-
setzung zwischen dem NAMMA-Programm 19 (N) 
und dem PANAVIA-Programm 19 (P) differierte. Am 
Anfang betrug sie vier Monate, stieg dann bis auf 
acht Monate an und belief sich bei Programmende 
auf drei Monate. (NAMMA-Auskunft 17. Dezember 
1981) 

Die Verschiedenheit in den Programmvorhersagen 
für 19 (N) und 19 (P) entstand durch unterschiedliche 
Beurteilungen der Fertigungsmöglichkeiten durch 
Sachverständige der NAMMA, den Staaten und der 
Industrie, wobei die Industrie ihre Kapzaität optimi-
stischer einschätzte als tatsächlich vorhanden. 

Vom frühen Zeitpunkt des Produktionsbeginns an 
war im Juli 1979, d. h. innerhalb einer Zeitspanne 
von dreieinhalb Jahren, ein Produktionsrückstand 
von insgesamt 14 Monaten entstanden, der auf zahl-
reichen von der Industrie zu vertretenden Gründen 
beruhte; dies führte dazu, daß NAMMA und die Staa-
ten den Liefervoraussagen der Industrie keinen 
Glauben schenkten. (NAMMA-Auskunft 17. Dezem-
ber 1981) 

Das Verhältnis zwischen den Liefer- und Produk-
tionsprogrammen 17/1, 19 P und 19 N wird im Tie-
mann-Bericht mit einer graphischen Darstellung 
(hier beigefügt als Anhang Nr. 9) veranschaulicht. 

Mit Schreiben vom  1. März 1979 teilte Staatssekre-
tär Dr. Schnell an den Gereralinspekteur, die In-
spekteure der Luftwaffe und Marine sowie die Ab-
teilungsleiter Haushalt und Rüstung folgendes 
mit: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im MRCA-
Programm 

Bezug: 1. AL Rü (T) vom 9. Februar 1979 
2. Meine Weisung ... vom 13. Februar 

1979 
3. Insp. Lw vom 16. Februar 1979 
4. Insp. M vom 20. Februar 1979 
5. GenInsp. vom 20. Februar 1979 
6. AL H vom 20. Februar 1979 

Nach Auswertung der angeforderten Stellungnah-
men zur Vorlage AL Rü (T) vom 9. Februar 1979 
über die Planungs- und Finanzsituation im 
MRCA-Programm und nach weiteren Gesprächen 
habe ich den Vorschlag AL H (Bezug 6) für die An-
meldung des Finanzbedarfs MRCA zum 13. Fi-
nanzplan zur Kenntis genommen. Diese Zahlen-
reihe bildet damit zunächst eine Planungsgrund-
lage und ist bei der Erarbeitung des neuen Fünf-
jahresprogrammes (FJP 84) im Rahmen des vor-
gegebenen Finanzrahmens mit den entsprechen-
den Anteilen von Luftwaffe und Marine zu be-
rücksichtigen." 

In einem Schreiben des SBWS-MRCA 2 an das Refe-
rat Rü Pl 3 vom 1. März 1979 heißt es: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im MRCA-
Programm 

Bezug: Schreiben Abteilungsleiter H vom 20. Fe-
bruar 1979 

Zur Beantwortung des obigen Schreibens an Ab-
teilung H nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu Ziffer 2 

Abteilung H fordert eine möglichst genaue Vor-
hersage des Finanzbedarfs für die nächsten 
Jahre. 
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Dieser Forderung hat Fü L/SBWS-MRCA bereits 
versucht, in der Anmeldung des Finanzbedafs für 
den 13. Finanzplan Rechnung zu tragen. Basis des 
von uns ermittelten Bedarfs war hierbei der von 
der NAMMA vorgelegte Cost Status Report, 
der auf die nationalen Gegebenheiten angepaßt 
wurde. 

Eine Aufschlüsselung der in Losen 1 bis 3 einge-
gangenen und noch einzugehenden Verpflichtun-
gen ist ohne Mithilfe der NAMMA nicht möglich. 
Diese ist aufgefordert worden, die erbetenen Un-
terlagen unverzüglich zu erarbeiten und vorzule-
gen. Eine lückenlose Ermittlung des Verpflich-
tungsumfangs ist aber auch der NAMMA nicht 
möglich, da 

— Basis für die Angebote der Industrie ein be-
stimmter Stichtag ist und der Preis erst den je-
weiligen veränderten wirtschaftlichen Verhält-
nissen (Preiseskalation) angepaßt werden 
muß; 

— für die Beschafffung der Flugzeuge Höchst-
preise vereinbart wurden bzw. werden, die erst 
bei ausreichender Erfahrung in Festpreise um-
gewandelt werden können. Dies ist für das 1. 
Los erst im Laufe dieses Jahres zu erwarten.; 

— ein Teil der Beschaffungen über Rahmenver-
träge erfolgt, deren Auftragswert sich laufend 
ändert. 

Ergänzend darf ich auf die diesbezüglichen Aus-
führungen im Schreiben AL Rü (T) vom 8. Februar 
1979 verweisen. 

Zu 3. 

Die von Abteilung H für den 13. Finanzplan vorge-
schlagenen Zahlen sind für die Jahre 1980 und 
1981 nicht akzeptabel, da sie nach dem gegebenen 
Kenntnisstand keine kontinuierliche Fertigung 
des Gesamtwaffensystems ermöglichen. Der von 
Fü L/SBWS-MRCA für den 13. Finanzplan ange-
meldete Mittelbedarf ist bereits sehr tief ange-
setzt worden. Nach Auffassung des Fü L/SBWS-
MRCA wird für das Jahr 1980 ein Mehrbedarf von 
100 Mio. DM und für 1981 ein Mehrbedarf von 200 
Mio. DM gefordert. Der für 1980 geforderte Betrag 
muß nach Vorlage der NAMMA-Bewertung, die 
bis Ende März erwartet wird, korrigierbar sein. 
Auch der für 1981 angemeldete Bedarf muß im 
Rahmen des 14. Finanzplans angepaßt werden 
können. 

Zu den Vorschlägen der Abteilung H für die Jahre 
1982 und 1983, die eine Kürzung unseres Mittelbe-
darfs um insgesamt 700 Mio. DM bedeuten, läßt 
sich eine absolut verbindliche Prognose nicht tref-
fen. Eine Korrektur dieser Beträge muß jedoch in 
den künftigen Jahren möglich sein, wenn bessere 
Erkenntnisse vorliegen. 

Zu 5. 

Der von Abteilung H erwähnte Kostenaufwuchs 
von 14 % ist zutreffend. Dabei muß jedoch klar 
zum Ausdruck gebracht werden, daß dieser Ko-
stenaufwuchs zu zwei Drittel auf die Preiseskala- 

tion, die erhöhte Mehrwertsteuer und die Einbe-
ziehung der verrechenbaren Kosten für die Pilo-
tenausbildung zurückzuführen ist. Von dem Ko-
stenaufwuchs von 2 557 Mio. DM ist damit nur ein 
Betrag von 870 Mio. DM auf echte Mehrkosten zu-
rückzuführen, während der Betrag 1 689 Mio. DM 
auf die allgemeine Preisentwicklung, die gesetz-
lich erhöhte Mehrwertsteuer und die Pilotenaus-
bildung entfällt." 

Mit Vorlage vom  1. März 1979  legte der Abteilungs-
leiter Haushalt über die Staatssekretäre Dr. Hiehle 
und Dr. Schnell an den Minister seinen Vorschlag 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan vor, in dem fol-
gende MRCA-Ansätze enthalten waren (in Mio. 
DM): 

1980 	1981 	1982 	1983 

1 300 1 600 1 800 2 000 

Mit Vorlage vom  2. März 1979  wandte sich der Abtei-
lungsleiter Rüstungstechnik erneut an die Staatsse-
kretäre Dr. Schnell und Dr. Hiehle: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im MRCA-
Programm 

Bezug: Vorlage AL H vom 20. Februar 1979 

Zweck der Vorlage 

1. Stellungnahme zur Leitungsvorlage AL H vom 
20. Februar 1979 und 

2. weitere Anpassung der Anmeldung des Fi-
nanzbedarfs MRCA zum 13. Finanzplan. 

Stellungnahme 

1. Die genannte Steigerung der Haushaltsan-
sätze in den Jahren 1970 bis 1979 ist beachtlich 
und wird auch nicht in Frage gestellt. Das än-
dert nichts daran, wonach erkennbar ist, daß 
der vorgegebene Finanzrahmen gemessen an 
den Verpflichtungen insbesondere im MRCA-
Programm zu eng geworden ist ... 

2. Die vergleichende Darstellung von AL H für 
die Anmeldungen des Bedarfs MRCA zu den 
verschiedenen Finanzplänen bedarf einer er-
gänzung (in Mio. DM): 

1980 	1981 	1982 	1983 

Anmeldung 
Rü/SBWS 
13. Finanzplan 1 440 1 910 	2 190 	2 310 
Vorschlag H 
13. Finanzplan 1 300 1 600 	1 800 	2 000 
Neuer Vorschlag 
Rü/SBWS 
13. Finanzplan 1 400 1 800 (1 800) (2 000) 

... Die von AL H vorgeschlagenen Zahlen ins-
besondere für 1980 ermöglichen voraussicht-
lich keine kontinuierliche Fertigung für das 
Gesamtwaffen-System. Ich halte es für die Rü-
stungskooperation und überhaupt bündnispo- 
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litisch notwendig, von unserer Seite her den 
ungehinderten Fortgang des Vorhabens nicht 
aus finanzplanerischen Gründen zu stören. Un-
beschadet meiner neuen Vorschläge in der 
letzten Zeile der o. g. Übersicht muß der für 
1980 geforderte Betrag nach Vorlage der Be-
wertung aufgrund der NAMMA-Unterlagen 
(die bis Ende März 1979 erwartet werden), 
ebenso korrigierbar sein wie die Beträge für 
1981 ff. im 14. Finanzplan. Die von AL H einge-
planten Beträge, die gegenüber dem fachlich 
geschätzten Bedarf eine Reduktion bedeuten, 
werden als finanzplanerische Grundlage zur 
Kenntnis genommen. Sobald ausreichende Er-
kentnisse vorliegen, müssen auch für diese 
Jahre die notwendigen Anpassungen vorge-
nommen werden. 

Zugegebenermaßen läßt sich eine verbindliche 
Prognose nicht treffen. Grundsätzlich ist je-
doch entscheidend die Feststellung AL H, daß 
„wir jährlich den Finanzplan fortschreiben und 
ihn jeweils an die neuen Erkenntnisse anpas-
sen". 

Ich gehe daher davon aus, daß eine — aller-
dings um so auffälligere — Anpassung an die 
Realitäten der Finanzierungsnotwendigkeit 
erfolgen wird, wenn eine an den Bedarf ange-
paßte Anmeldung zum 13. Finanzplan derzeit 
nicht durchsetzbar ist. 

3. Die Forderung der Haushaltsabteilung nach 
detaillierten Nachweisen aus dem trinationa-
len Bereich bedarf einer klärenden Erläute-
rung. 

Eine lückenlose Ermittlung des Verpflich-
tungsumfangs ist auch der NAMMA nicht 
möglich, da 
— Basis für die Angebote der Industrie ein be-

stimmter Stichtag ist und der Preis erst den 
jeweiligen veränderten wirtschaftlichen 
Verhältnissen (Preiseskalation) angepaßt 
werden muß; 

— für die Beschaffung der Flugzeuge Höchst-
preise vereinbart wurden bzw. werden, die 
erst bei ausreichender Erfahrung in Fest-
preise umgewandelt werden können. Dies 
ist für das 1. Los erst im Laufe dieses Jahres 
zu erwarten; 

— ein Teil der Beschaffungen über Rahmen-
verträge erfolgt, deren Auftragswert sich 
laufend ändert. 

Alle derzeit möglichen Übersichten werden je-
doch schon bei der NAMMA erstellt. 

5. Der von AL H erwähnte Kostenaufwuchs von 
rd. 14 % setzt sich in Wirklichkeit folgenderma-
ßen zusammen: 
— Allgemeine Preissteigerungen 

und Erhöhung der MWSt 
1 263 Mio. DM (7,3 %) 

— Einbeziehung der Pilotenausbildung in 
GB 	 424 Mio. DM (2,4 %) 

— Verbesserung/Zusatzstudie 
Leistungen 	870 Mio. DM (5 %). 

Fast die Hälfte sind auf Preis- und Währungs-
änderungen zurückzuführen. Dies und die er-
höhte Mehrwertsteuer sind vom Vorhaben her 
nicht zu beeinflussen. Die Kosten für die Pilo-
tenausbildung sind gar keine echten Kostener-
höhungen. Sie waren bisher bei Kapitel 1422 
eingeplant und werden nun nur in die Pro-
grammkosten einbezogen. 

Somit ist der angesprochene Kostenaufwuchs 
echt nur 5 % (870 Mio. DM), und dieser Bereich 
wird noch ständig kritisch geprüft ... 

Vorschläge 

1. Kenntnisnahme und Billigung des Kompro-
miß-Vorschlages zur Finanzierung des MRCA 
im 13. Finanzplan gem. Nr. 2; 

2. Zustimmung zur geeigneten Institutionalisie-
rung der Abstimmung mit den Betroffenen 
über den Beitrag des BMVg zur Finanzpla-
nung, z. B. durch Mitzeichnung." 

Am 5. März 1979 vermerkte Staatssekretär Dr. 
Schnell handschriftlich auf der Vorlage des Abtei-
lungsleiters Rüstungstechnik vom 2. März 1979: 

„Mit Dr. Trienes ( = Abteilungsleiter Rüstungs-
technik) am 5. März telefoniert. Er wollte mit die-
sen Schreiben nur aktenkundig machen, daß die 
Vorgaben AL H nicht ausreichen. Es bleibt bei 
dem Schreiben vom 1. März 1979 ..." 

Am 5. März 1979 fand eine Abteilungsleiterkonfe-
renz mit dem Minister über den Voranschlag des 
BMVg zum Haushalt 1980/13. Finanzplan statt. In 
dieser Sitzung billigte der Minister auf Vorschlag 
von Staatssekretär Dr. Hiehle den Voranschlag des 
Abteilungsleiters Haushalt für die Ansätze MRCA 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan (1980: 1 300; 1981: 
1 600; 1982: 1 800; 1983: 2 000 Mio. DM). Zu Einwen-
dungen der Rüstungsabteilung oder des Inspekteurs 
der Luftwaffe kam es bei dieser Sitzung — laut Aus-
sagen der SvZ Dr. Schnell (Prot. 5, S. 54) und Dr. Pad-
berg (Prot. 10, S. 10) — nicht. 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

Eine Wertung der Vorgänge vom Beginn des Jahres 
1979 bis zur erstmaligen Einschaltung des Ministers 
am 5. März 1979 führt zu folgenden Ergebnissen: 

1. Ebene des Systembeauftragten, der Abteilungs-
leiter und Inspekteure 

In dem genannten Zeitraum spielten drei Problem-
kreise des TORNADO-Programms eine zentrale 
Rolle: 

a) die Diskussion des in der NAMMA verhandelten 
neuen Lieferplans 

b) die Zustimmung zum 3. Ergänzungsabkommen 

c) der Haushalt 1980/13. Finanzplan. 
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a) Der neue Lieferplan 

aa) Vorgeschichte und Ergebnis der Diskussion in 
der NAMMA 

— Seit dem Jahre 1977 war der Gleichlauf zwischen 
der Komponentenfertigung der nationalen Indu-
strien gestört. Dies hatte folgende Gründe: 
— Die mit Abschluß des Industrievertrages zum 

2. Fertigungslos am 31. Mai 1977 vertraglich 
vereinbarte Gesamtlieferungsplanung 16/1, 
die bereits eine für alle Partnerländer gleich-
mäßige Verzögerung von acht Monaten ge-
genüber dem mit dem Industrievertrag zum 1. 
Fertigungslos am 1. Juni 1976 vereinbarten 
Lieferplan 15/1 enthielt, konnte infolge einer 
erneuten Verzögerung der Komponentenfer-
tigung in Großbritannien um weitere sechs 
Monate in den Jahren 1977/78 nicht eingehal-
ten werden (2. Tiemann-Bericht, Erläuterung 
zu Anlage 4). 

— Ungeachtet dieser infolge des britischen Pro-
duktionsrückstandes eingetretenen Liefer-
verzögerung der Industrie insgesamt um 
sechs Monate produzierte die Industrie in 
Deutschland und Italien ihre Komponenten 
ohne Verzögerung weiter (NAMMA-Aus-
kunft, 2. Tiemann-Bericht). Die Industriepro-
duktion dieser Länder beruhte auf einer ver-
traglich nicht vereinbarten Produktionspla-
nung 17/1 (NAMMA-Auskunft; 2. Tiemann-
Bericht). 

— Die Folgen dieser Störung waren: 

— Die deutsche und italienische Industrie pro-
duzierte ihre Komponenten insoweit auf Hal-
de, als die britische Komponentenfertigung 
nachhinkte. 

— Die hierdurch verzögerte Lieferung der nach 
den Meilensteinplänen die Industrie zu Zah-
lungsforderungen berechtigenden montierten 
Komponenten führte zu einem verminderten 
Mittelabfluß aus dem MRCA-Titel im Jahre 
1978 um 350 Mio. DM. 

— Das neue Iosübergreifende Lieferprogramm 
19 P sollte den Gleichlauf der britischen mit 
der deutschen und italienischen Fertigung 
wiederherstellen (NAMMA-Auskunft), um da-
mit die Lieferrate der montierten Komponen-
ten auf den Stand der deutschen und italieni-
schen Komponentenfertigung anzuheben. Zu 
diesem Zwecke enthielt das Programm zwei 
Hauptbestandteile: 
— Eine Anpassung der britischen Produk-

tion und damit der Gesamtlieferrate um 
sechs Monate an die deutsche und italieni-
sche Produktion („Aufholprogramm" im 
Sinne der Vorlage des Abteilungsleiters 
Rüstungswirtschaft an Staatssekretär Dr. 
Schnell vom Juni 1979: „Das derzeitige 
Produktionsprogramm enthält ein Aufhol-
programm, mit dem die eingetretene Ver-
zögerung von vierzehn Monaten um sechs 
Monate reduziert werden soll"). 

— Ein eigentliches Aufholprogramm („Recove-
ry") in den Jahren 1982 ff., mit dem über eine 
Endmontage- und Lieferrate von bis zu 13. 
Flugzeugen monatlich im Zeitraum der Ferti-
gung des 3. Flugzeugloses zugleich die von der 
deutschen und italienischen Industrie zuvor 
auf Halde produzierten Komponententeile zu-
sätzlich montiert und geliefert werden soll-
ten. 

bb) Diskussion des neuen Lieferplans im BMVg 

Über die Programmplanung konnte unterhalb der 
Leitungsebene kein Einvernehmen hergestellt wer-
den: 

— Mit der Vorlage vom 8. Januar 1979 sprach sich 
der Referent SBWS-MRCA 2 gegenüber dem Sy-
stembeauftragten dafür aus, bei der künftigen 
Programmplanung den Lieferplan 17/1 mit einer 
Verzögerung von sechs Monaten zugrundezule-
gen. 

— Nach der Sitzung der Policy Group am 22. Januar 
1979 trug der Systembeauftragte am 2. Februar 
1979 dem Abteilungsleiter Rüstung vor, daß das 
in der NAMMA festgelegte trinationale Ferti-
gungskonzept einen Mehrbedarf von 1,5 Mrd. 
DM gegenüber dem 12. Finanzplan erfordere. 

— Auf Drängen des Systembeauftragten stellte der 
Abteilungsleiter Rüstungstechnik mit Vorlage 
vom 9. Februar 1979 an die Staatssekretäre Dr. 
Schnell und Dr. Hiehle folgende Alternativen zur 
Diskussion: 

— Anpassung des Programms an die Finanzpla-
nung: 
Diese Alternative, die bedeute, daß „sofort das 
kontinuierliche Hochfahren der Produktion 
abzubremsen sei", lehnte er wegen zu erwar-
tender Unwirtschaftlichkeit durch steigende 
Kosten infolge Programmverlängerung ab; 

— Verlagerung von Arbeitspaketen von 
Deutschland nach Großbritannien: Auch 
diese Alternative sei wegen einer zu befürch-
tenden Einbuße von ca. 2 000 deutschen Ar-
beitsplätzen zu verwerfen; 

— Änderung der Finanzplanung zugunsten ei-
nes kontinuierlichen Fertigungshochlaufs, 
ggf. auch durch Eingriffe in andere Vorhaben: 
Diese Alternative sei zu befürworten. 

— Die hierzu von Staatssekretär Dr. Schnell erbete-
nen Stellungnahmen des Generalinspekteurs, 
der Inspekteure Luftwaffe und Marine und des 
Abteilungsleiters Haushalt machten die unter-
schiedlichen Positionen deutlich: 

— Inspekteur Luftwaffe (Vorlage vom 16. Fe-
bruar 1979) teilte die Auffassung des Abtei-
lungsleiters Rüstungstechnik: Bei einem Ein-
griff in das Produktionskonzept der NAMMA 
würden die Kosten unvermeidbar außer Kon-
trolle geraten; 

— Dagegen sah Inspekteur Marine (Vorlage 
vom 20. Februar 1979) keine Möglichkeit, in 
der mittelfristigen Finanzplanung auf andere 
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Beschaffungsvorhaben zugunsten von MRCA 
zurückzugreifen: Der Finanzrahmen sei, ge-
messen an den Verpflichtungen aus beschlos-
senen und noch zu beschließenden Pro-
grammen, zu eng geworden; 

— Generalinspekteur (Vorlage vom 20. Februar 
1979) empfahl hingegen, die MRCA-Beschaf-
fung an den mittelfristigen Finanzrahmen an-
zupassen: Der vom Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik geltend gemachte Mehrbedarf 
für die Jahre 1979 bis 1983 setze voraus, daß 
die bisher eingetretenen Produktionsverzöge-
rungen bis 1983 aufgeholt werden könnten. 
Dies erscheine zweifelhaft. Der tatsächliche 
Mittelbedarf und -abfluß sei zu überprüfen. 
Die vom Abteilungsleiter Rüstungstechnik 
empfohlene Umplanung durch Eingriffe in 
andere Vorhaben zugunsten von MRCA 
scheide aus. 

— Abteilungsleiter Haushalt (Vorlage vom 
20. Februar 1979) erklärte mangels nachge-
wiesener Verpflichtungsstände eine Aufstok-
kung des 12. Finanzplans in den Jahren 1980 
bis 1982 allenfalls um 800 Mio. DM für reali-
stisch, wie er sie zur Anmeldung des BMVg 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan vorschla-
ge. 

b) Zustimmung zum 3. Ergänzungsabkommen 

Eine Mitprüfung und -zeichnung zum Abschluß des 
dritten Ergänzungsabkommens zum Regierungsab-
kommen (MoU) Nr. 10, das der Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik als „entscheidende wirtschaftliche 
Grundlage des Gesamtprogramms" bezeichnete, 
lehnte die Haushaltsabteilung ab. 

— Die Abteilungsleiter Rüstung und Rüstungstech-
nik begründeten die Notwendigkeit einer Mit-
zeichnung im wesentlichen wie folgt: 

— Die Mitzeichnung sei nur deshalb notwendig, 
weil die Ansätze des 12. Finanzplans die Pro-
grammfinanzierung nicht mehr zuließen; 

— die Rüstungsabteilung gehe indes davon aus, 
daß die für den Programmverlauf erforderli-
chen Mittel von der Haushaltsabteilung be-
reitgestellt würden; 

— dieser — voraussichtlich erhöhte — Mittelbe-
darf werde von der Rüstungsabteilung zum 
Haushalt 1980/13. Finanzplan angemeldet 
werden; 

— die vom Abteilungsleiter Haushalt geforderte 
genaue Information über die bereits einge-
gangenen und durch das 3. und weitere Lose 
noch einzugehenden Verpflichtungen, ge-
trennt nach Ist-Ausgaben und den benötigten 
Jahresbeträgen nach Losen, könne weder die 
NAMMA noch die Rüstungsabteilung vorle-
gen, da dies insbesondere die Struktur der In-
dustrieverträge nicht zulasse. 

— Die Ablehnung einer Mitprüfung und -zeichnung 
zum Abschluß des dritten Ergänzungsabkom-
mens zur Regierungsvereinbarung Nr. 10 be-
gründete der Abteilungsleiter Haushalt mit dem 

Fehlen der von ihm geforderten Verpflichtungs-
übersichten. Zugleich wies er darauf hin, daß 

— durch die Zusatzvereinbarung künftige Haus-
halte und Finanzplanungen nicht präjudiziert 
werden dürften und 

— die von der NAMMA einzugehenden Bindun-
gen nach Jahresbeträgen sich an den Mög-
lichkeiten der jeweiligen Haushalte und Fi-
nanzplanungen ausrichten müssen, wie dies 
auf der Basis der geltenden Bestimmungen 
bei allen Beschaffungsprogrammen gesche-
he. 

c) Anmeldung zum Haushalt 1980/13. Finanzplan 

Unter dem 5. Februar 1979 meldete SBWS-MRCA 2 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan folgenden Mittel-
bedarf an: 

1980 	1981 	1982 	1983 

1 440 1 910 2 190 2 310 Mio. DM 

— Gegenüber den Ansätzen des 12. Finanzplanes 
bedeutete dies eine Aufwuchsforderung von 1 640 
Mio. DM, unter Berücksichtigung einer Preis-
standsanpassung um 7 % (1977 auf 1978 = rd. 270 
Mio. DM) von 1 370 Mio. DM. 

— Gegenüber seiner letzten Anmeldung zum 12. Fi-
nanzplan vom Juni 1978 in Höhe von 

1980 	1981 	1982 

1 230 1 450 1 600 Mio. DM 

forderte der Systembeauftragte damit einen Auf-
wuchs um 1 260 Mio. DM, unter Berücksichtigung 
einer Preisstandsanpassung um 7 % (1977 auf 
1978 = rd. 300 Mio. DM) von 960 Mio. DM. 

— Diese Mittelanforderung entsprach der Bedarfs-
schätzung der NAMMA auf der Basis ihrer Lie-
ferprognose nach Maßgabe ihres Planes 19 N. 

Sie wurde indes nicht mit dem vertraglich zu ver-
einbarenden neuen Lieferplan 19 P, sondern 
ohne weiteren Hinweis mit einer gegenüber dem 
Lieferstand des Jahres 1978 um weitere zwei Mo-
nate verzögerten Lieferprognose („Programm 17/ 
1 + acht Monate") begründet. 

— Diese Begründung war ohne Hinweis auf die 
durch ein Aufholen um sechs Monate bezweckte 
Liefererhöhung gegenüber dem Lieferstand des 
Jahres 1978 vor dem Hintergrund der mit einer 
6monatigen Verzögerung begründeten letzten 
Anmeldung des Systembeauftragten zum 12. Fi-
nanzplan unschlüssig. 

— Sie erschien zudem unsicher und konnte nicht 
belegt werden: 

Mit Schreiben vom 5. Dezember 1978 hatte 
SBWS-MRCA 2 die im NAMMA Cost Status Re-
port ausgewiesenen Fälligkeitsbeträge von 1 876 
Mio. DM für 1980 und 2 375 Mio. DM für 1981 als 
„insgesamt überhöht" und überprüfungsbedürf-
tig bezeichnet. 
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Genaue Übersichten über die eingegangenen 
und einzugehenden Verpflichtungen, wie sie die 
Haushaltsabteilung forderte, konnte der System-
beauftragte nicht vorlegen. 

Abteilungsleiter Haushalt bat angesichts dieser un-
schlüssigen und nicht zureichend begründeten Auf-
wuchsforderung des Systembeauftragten die Staats-
sekretäre Dr. Schnell und Dr. Hiehle am 1. März 
1979 um Zustimmung zu folgender Haushaltsanmel-
dung: 

1980 	1981 	1982 	1983 

1 300 1 600 1 800 2 000 Mio. DM 

— Mit diesen Ansätzen wurde gegenüber den An-
sätzen des 12. Finanzplans für die Jahre 1980 bis 
1982 ein Aufwuchs von 800 Mio. DM, unter Be-
rücksichtigung einer Preisstandsanpassung um 
7 % von rd. 530 Mio. DM, gefordert. 

— Die Ansätze entsprachen im wesentlichen der 
um eine 7 %ige Preisfortschreibung erhöhten An-
meldung des Systembeauftragten zum 12. Fi-
nanzplan vom Juni 1978 von 

1980 	1981 	1982 

1 230 1 450 1 600 Mio. DM 

— Mit der Forderung eines Aufwuchses von real rd. 
530 Mio. DM gegenüber den Ansätzen des 12. Fi-
nanzplans in den Jahren 1980 bis 1982 wurde zu-
gleich die im Jahre 1978 vorgenommene Kürzung 
der letzten Anmeldung des Systembeauftragten 
zum 12. Finanzplan um 430 Mio. DM (1979 bis 
1982) wieder ausgeglichen. 

— Der vom Systembeauftragten über die Anmel-
dung des Abteilungsleiters Haushalt hinaus ge-
forderte Aufwuchs um weitere 840 Mio. DM (1980 
bis 1982) war nach Auffassung des Abteilungslei-
ters Haushalt nicht realisierbar. 

Die durch Abteilungsleiter Rüstungstechnik hierauf 
nach unten korrigierte Anmeldung lag mit 

1980 	1981 	1982 	1983 

1 400 1 800 1 800 2 000 Mio. DM 

für die Jahre 1980 bis 1982 noch um 300 Mio. DM 
über der Anmeldung des Abteilungsleiters Haushalt 
und um 1,2 Mrd. DM über dem 12. Finanzplan. 

2. Ebene der Staatssekretäre 

a) Beide Staatssekretäre waren über die unter-
schiedlichen Auffassungen zum Haushalt 1980/ 
13. Finanzplan der Rüstungsabteilung einerseits 
und der Haushaltsabteilung andererseits unter-
richtet. Sie waren auch über die Vorschläge des 
Abteilungsleiters Rüstungstechnik zur Deckung 
des aus der trinationalen Fertigung folgenden 
Mehrbedarfs in dessen Vorlage vom 9. Februar 
1979 und die hierzu abgegebenen Stellungnah- 

men der Inspekteure Luftwaffe und Marine, des 
Genlnsp. und des Abteilungsleiters Haushalt in-
formiert. 

Beide Staatssekretäre billigten den vom Abtei-
lungsleiter Haushalt über sie dem Minister vor-
gelegten Vorschlag vom 1. März 1979 zur Anmel-
dung des BMVg zum Haushalt 1980/13. Finanz-
plan. 

b) Staatssekretär Dr. Schnell war zudem darüber 
informiert, daß der Abteilungsleiter Rüstungs-
technik den Abschluß des dritten Ergänzungsab-
kommens zur Regierungsvereinbarung Nr. 10 für 
unabweislich erforderlich erachtete, wiewohl da-
mit sowohl die geltenden als auch die vom Abtei-
lungsleiter Haushalt vorgeschlagenen Ansätze 
zum 13. Finanzplan überschritten würden (Vor-
lage vom 16. Februar 1979). 

Vor diesem Hintergrund entschied Staatssekre-
tär Dr. Schnell am 19. Februar 1979 die für die 
künftige Entwicklung der Finanzierungsproble-
matik bei MRCA zentrale Frage des Verhältnis-
ses zwischen Programmplanung und Finanzpla-
nung wie folgt: 

— Dem Abschluß des dritten Ergänzungsab-
kommens stehe kein Hindernis entgegen, 
„vor allem dann", wenn eine Präjudizierung 
künftiger Haushalte und Finanzpläne vermie-
den werden kann; 

— die Haushaltsanmeldung des Abteilungslei-
ters Haushalt sei als Planungsgrundlage bei 
der Erarbeitung des neuen Fünfjahrespro-
grammes (FJP 84) zu berücksichtigen. 

— Diese Entscheidung wurde vom Abteilungs-
leiter Rüstungstechnik als Zustimmung ver-
standen. Er unterschrieb daher am 20. Fe-
bruar 1979 die 3. Zusatzvereinbarung zum 
MoU Nr. 10. 

3. Ministerebene 

Den Minister erreichte im Zeitraum Januar bis 
März 1979 nur der Vorschlag des Abteilungsleiters 
Haushalt zur Anmeldung des BMVg für den Haus-
halt 1980/13. Finanzplan. Weder Staatssekretär Dr. 
Schnell noch Staatssekretär Dr. Hiehle sahen sich 
zu einer abweichenden Beurteilung des Mittelbe-
darfs veranlaßt. 

In der Abteilungsleiterkonferenz am 5. März 1979 
billigte der Minister diesen Vorschlag des Abtei-
lungsleiters Haushalt; zu Einwänden der Abteilung 
Rüstung oder des Insp. Lw kam es nicht. 

Zusammenfassung 

1. Die NAMMA befürwortete ein neues Lieferpro-
gramm 19 P, mit dem, über eine Anpassung der 
nachhinkenden britischen an die deutsche und 
italienische Produktion und damit der Lieferrate 
insgesamt um sechs Monate, die Lieferrate und 
infolgedessen der jährliche Mittelbedarf gegen-
über dem des Jahres 1978 erhöht werden sollte. 
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2. Bis zur Inspekteurs-/Abteilungsleiter-Ebene 
konnte kein Konsens über diese Programmpla-
nung und die Anmeldung zum Haushalt 1980/ 
13. Finanzplan erzielt werden. 

Die Haushaltsabteilung lehnte die Mitprüfung 
und Mitzeichnung des 3. Ergänzungsabkommens 
zum MoU Nr. 10 mangels Nachweises der Ver-
pflichtungsstände nach Losen und Jahren ab. 

3. Die Staatssekretärsebene stimmte der Anmel-
dung des Abteilungsleiters Haushalt zum Haus-
halt 1980/13. Finanzplan zu. 

Die Entscheidung von Staatssekretär Dr. Schnell 
vom 19. Februar 1979 wurde als Zustimmung zum 
Abschluß des Ergänzungsabkommens zum MoU 
Nr. 10 verstanden; das Abkommen wurde darauf-
hin am 20. Februar 1979 unterschrieben. 

4. Der Minister billigte am 5. März 1979 die vom Ab-
teilungsleiter Haushalt vorgelegte Anmeldung 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan, gegen die zu 
diesem Zeitpunkt von keiner Seite Einspruch er-
hoben wurde. 

b) Zeitraum Mitte März bis Anfang Juni 1979 

- Entwicklung bis zum Haushalts-Chefgespräch 
und zum Abschluß des Industrievertrages zum 3. 
Los am 5./6. Juni 1979 - 

(1) Sachverhalt 

aa) Vorgänge betreffend das Einzelvorhaben MRCA 
(Mitte März bis Mai 1979) 

Mit Schreiben an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
20. März 1979  führte der Generalinspekteur aus: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im 
MRCA-Programm 

Bezug: 1. Sts Dr. Schnell vom 1. März 1979 
2. AL Rü (T) vom 2. März 1979 
3. Genlnsp Bw vom 20. Februar 1979 

Zu der von Ihnen für TORNADO als Planungs-
grundlage für das FJP 84 festgelegten Zahlenreihe 
(Bezug 1) und zu dem vom Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik vorgelegten Finanzierungsvor-
schlag (Bezug 2) nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Wegen der mir zur Kenntnis gegebenen erheb-
lichen Kostensteigerung der TORNADO-Be-
schaffung konnte ich bereits in meiner Stel-
lungnahme vom 20. Februar 1979 nicht mehr 
ausschließen, daß zur Deckung des Mittelbe-
darfs TORNADO eine Aufstockung des Epl. 14 
erforderlich ist. 

Die der Erarbeitung des FJP 84 vorgegebene 
Zahlenreihe für TORNADO überschreitet den 
12. Finanzplan in den vergleichbaren Jahren 
1980 bis 1982 um 20 % ( = 800 Mio. DM) und das 
FJP 83 im Jahre 1983 um 25 % ( = 400 Mio. DM). 
Da der dem FJP 84 für militärische Beschaf-
fungen vorgegebene Plankostenrahmen nur 
um 7 % gegenüber dem 12. Finanzplan bzw. 
dem FJP 83 erhöht wurde, wären etwa 900 Mio. 

DM für TORNADO durch Umplanung anderer 
Vorhaben aufzufangen. Da hierdurch die aus-
gewogene Ausrüstung der Streitkräfte beein-
trächtigt würde, halte ich diese Lösung für 
nicht geeignet. 

2. Nach meiner Kenntnis wird durch Abteilung H 
zum Haushalt 1980 und zur Finanzplanung bis 
1983 eine Forderung angemeldet, die 900 Mio. 
DM über dem Plankostenrahmen des FJP 84 
liegt. Um die Erfordernisse des TORNADO-
Programms in die Bundeswehrplanung ein-
bringen zu können, halte ich es für erforder-
lich, auch den Plankostenrahmen für das 
FJP 84 in den Jahren 1980 bis 1983 um 900 Mio. 
DM zu erhöhen. 

3. Die Unsicherheit über den tatsächlichen Mit-
telbedarf und Mittelabfluß hat sich gegenüber 
meiner Stellungnahme vom 20. Februar 1979 
(Bezug 3) nicht verändert. Daher ist für die 
TORNADO-Beschaffung im FJP 84 eine niedri-
ge, gerade noch vertretbare Finanzlinie festzu-
legen. 

Es ist vorgesehen, den Finanzierungsvorschlag 
AL Rü (T) anhand von NAMMA-Unterlagen, 
die Ende März erwartet werden, zu überprü-
fen. 
Bis dahin ist an der Zahlenreihe des Schrei-
bens vom 1. März 1979 (Bezug 1) festzuhal-
ten. 

4. Der Vorschlag AL Rü (T), den Beitrag des 
BMVg zur Finanzplanung des Bundes im 
Hause abzustimmen, wird unterstützt. Da 
diese Abstimmung bereits im gültigen Pla-
nungserlaß festgelegt ist, wird eine gesonderte 
„Institutionalisierung" nicht für erforderlich 
gehalten. 

5. Es wird empfohlen, an der Zahlenreihe vom 
1. März 1979 (Bezug 1) festzuhalten und die Er-
höhung des Plankostenrahmens für Militäri-
sche Beschaffungen in der Programmleitlinie 
um 900 Mio. DM zu billigen." 

Mit Schreiben an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
28. März 1979 nahm der Abteilungsleiter Haushalt 
zu der Vorlage des Generalinspekteurs vom 20. März 
1979 Stellung: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im 
MRCA/TORNADO-Programm .. . 

1. Ich teile die Auffassung des Herrn Generalin-
spekteurs, daß 
- die Unsicherheit über den tatsächlichen 

Mittelbedarf und Mittelabfluß für das TOR-
NADO-Programm fortbesteht, und des-
halb 

- an der von der Abteilung Haushalt vorsich-
tig kalkulierten Linie festgehalten werden 
sollte. 

2. Die vom Herrn Generalinspekteur der Bundes-
wehr in diesem Zusammenhang erwogene Er-
höhung des für das Fünfjahresprogramm 1984 
vorgegebenen Plankostenrahmens möchte ich 
allerdings aus folgenden Gründen nicht befür-
worten: 
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- Der Plankostenrahmen stellt unter den 
Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 
1980 die Obergrenze unserer Finanzerwar-
tung dar, von der m. E. noch erhebliche Ab-
striche werden hingenommen werden müs-
sen. An dieser Bewertung hat die beim 
BMF als Ausgangsposition für die weiteren 
Verhandlungen angemeldete Ressortforde-
rung nichts verändern können. 

- Bei dieser Sachlage würde ein erhöhter 
Plankostenrahmen m. E. lediglich die spä-
tere Anpassung des Planungsergebnisses 
an den 13. Finanzplan erschweren, ohne die 
mit dem TORNADO-Projekt verbundenen 
Probleme zu lösen." 

Am  29. März 1979 fand eine Sitzung des NAMMA-
Board of Directors über die weitere Produktionspla-
nung statt. Im Protokoll der Vorbesprechung im 
BMVg für diese Sitzung heißt es: 

„Zur Auslieferungsplanung wird die deutsche 
Stellungnahme beschrieben: 

- NAMMA-Assessment um zwei Monate zu pes-
simistisch, 

- PANAVIA-Vorschlag (erwartet) für ein „con-
tractual programme" als Vertragsgrundlage 
mit entsprechender Vertragsstrafenregelung 
akzeptieren und trinational durchsetzen, 

- Recovery wird befürwortet, Umfang (10,8 oder 
12) noch offen, 

- Erarbeitung Kostenplanung/Kostendifferenz 
zwischen 17/1 und 19 P (contractual) durch 
NAMMA erforderlich." 

Über das Ergebnis der 120. Sitzung des Board of Di-
rectors am  29. März 1979 heißt es in einem Schreiben 
des SBWS-MRCA an die Abteilungsleiter Rüstung 
und Rüstungstechnik vom 3. April 1979: 

„1. Aufholprogramm 
In der 119. Sitzung hatte die NAMMA drei Lie-
ferpläne vorgelegt: 
a) Den Lieferplan der PANAVIA (19 P). 

Er beinhaltet ein Aufholprogramm und 
sah das Erreichen des alten Lieferplans 
mit der Auslieferung des 346. Flugzeugs 
vor. 

b) Den NAMMA-Lieferplan (19 N). 
Er sah gleichfalls ein Aufholprogramm 
vor, jedoch kein völliges Erreichen des al-
ten Lieferplans. 

c) Streckung des Gesamtprogramms um 
sechs Monate. In diesem Fall sollte kein 
Aufholprogramm erfolgen. Die Verzöge-
rung um ein 1  /2 Jahr würde voll auf das Ge-
samtprogramm durchschlagen (Mehrko-
sten mindestens 350 Mio. DM). Da dieser 
Plan die unwirtschaftlichste Lösung dar-
stellen würde, wurde er vom BoD abge-
lehnt. 

Im 120. BoD hat die PANAVIA ihren Lie

-

ferplan 19 P um zwei Monate nach hinten 
korrigiert. Das bedeutet, daß das Errei- 

chen des alten Lieferplans erst mit dem 
430. Flugzeug möglich ist. 
Der BoD hat beschlossen, diesen korrigier-
ten PANAVIA-Lieferplan als Vertragsbe-
standteil für das 3. Los zu akzeptieren. Die 
NAMMA wird jedoch den Finanzbedarf 
weiterhin nach ihrem Plan ermitteln, der 
gegenüber dem korrigierten PANAVIA-
Plan eine Verzögerung von zwei Monaten 
enthält. 
UK geht bei seiner Finanzplanung von ei-
ner nochmaligen Verzögerung von zwei 
Monaten aus. Im gleichen Sinne wurde 
auch von der deutschen Seite bei der Er-
mittlung des Finanzbedarfs für die 13. Fi-
nanzplanung und den Haushalt 1980 ver-
fahren. 
Diese Lösung bedeutet ein Abweichen der 
nationalen Planung von den vertraglich zu 
vereinbarenden Lieferterminen. 

2. Vertrag 3. Los 
Die PANAVIA hat sich ... mit der Annahme 
folgender Bedingungen einverstanden er-
klärt: 

- Vertragsstrafe bis zu maximal 88,5 Mio. 
DM für Verzug ..." 

Mit Schreiben vom  3. April 1979 teilte Staatssekretär 
Dr. Schnell an den Generalinspekteur und den Ab-
teilungsleiter Haushalt mit: 

„Betr.: Planungs- und Finanzsituation im 
MRCA-Programm 

Bezug: 1. Meine Weisung ... vom 1. März 1979 
2. AL Rü (T) vom 2. März 1979 
3. Genlnsp vom 20. März 1979 
4. AL H vom 28. März 1979 

Die Vorlagen und Stellungnahmen (Bezug 2. bis 4.) 
habe ich zur Kenntnis genommen. Es gibt z. Z. 
keine Veranlassung, die mit Bezug 1. gebilligte 
Zahlenreihe für die Anmeldung des Finanzbe-
darfs MRCA zum 13. Finanzplan sowie den mit der 
Programmleitlinie für das Fünfjahresprogramm 
84 festgelegten Plankostenrahmen zu verändern. 
Ich bitte, dies bei den weiteren Arbeiten zum 
FJP 84 zu berücksichtigen." 

Mit dem folgenden Schreiben des SBWS-MRCA 2 
vom 27. April 1979 an den Abteilungsleiter Rüstungs-
technik erklärte sich dieser - gemäß einem hand-
schriftlichen Vermerk vom 29. April - einverstan-
den: 

„Betr.: Zustimmung zur Unterzeichnung des 
Vertrages über das 3. Los 

Die Verhandlungen über den Abschluß des Haupt-
vertrages mit PANAVIA als Generalunternehmer 
sind abgeschlossen ... 

I. Verhandlungsergebnis 

3. Lieferplan 
Der neue Lieferplan berücksichtigt die gege

-

bene Lieferverzögerung, die gegenüber der 
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ursprünglichen Planung 14 Monate beträgt. 
Die Planung ist nach trinationaler und natio-
naler Bewertung realistisch, enthält jedoch 
keinen zusätzlichen Puffer für weitere Verzö-
gerungen, z. B. durch Streik. Diese Planung 
beruht aber auf der technischen Beurteilung 
des Programms- und Konstruktionsstandes 
... sowie den industriellen Produktionsmög-
lichkeiten. Aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen wurde es jedoch aus NAMMA- und na-
tionaler Sicht für erforderlich gehalten, bei 
der Finanzplanung einen zusätzlichen Zeit-
verzug von drei Monaten einzuplanen. Der 
Lieferplan sieht ab August 1982 eine zeitwei-
lige Erhöhung der Endmontage auf rd. 12 
Flugzeuge monatlich vor ... 
Sämtliche Alternativkonzepte sind unter-
sucht worden. Der vorgeschlagene Lieferplan 
stellt die wirtschaftlichste Lösung zur Fort-
führung des Programms dar. Bei einem Ein-
griff in das jetzige Konzept würden nach Be-
wertung der NAMMA/PANAVIA Mehrkosten 
von mindestens 350 Mio. DM entstehen . . 

Mögliche Auswirkungen auf die deutsche Fi-
nanzplanung ergeben sich erst ab etwa Mitte 
1982. Sie betreffen nur die früher anfallenden 
Endmontagekosten, die mit ca. 5 % des Fly-
Away-Preises anzusetzen sind und sich nur 
auf die erhöhte Lieferrate von jährlich maxi-
mal 12 bis 15 Flugzeugen beziehen. Der tat-
sächliche vorgezogene Mehrbedarf liegt so-
mit nur bei 20 bis 25 Mio. DM und fällt nur in 
den Jahren 1982/83 an. Diese Planung berührt 
nicht den Anlauf der Produktion. Erst im drit-
ten Quartal 1980, wenn der Produktionsrhyth-
mus übersehen werden kann, ist diese Frage 
erneut zu prüfen und ggf. zu entscheiden. Ein 
entsprechender Vorbehalt wird in den Ver-
trag aufgenommen werden. 

4. Vertragsstrafe 
Die Einhaltung des Lieferplans wird durch 
ein Vertragsstrafensystem gesichert. Die Ver-
tragsstrafe ist gestaffelt und beträgt bis zu 
540 000 DM pro Flugzeug ... 

5. Mittelbedarf 
Entsprechend dem geschätzten derzeitigen 
Arbeitsanteil der deutschen Industrie von ca. 
44 % am Gesamtprogramm sind von der Bun-
desrepublik Deutschland für das 3. Los vor-
aussichtlich (ohne MWSt) ca. 2.3 Mrd. DM 
(Preisstand 1. Januar 1978) bzw. 2.4 Mrd. DM 
einschließlich der nationalen Zusatzbeschaf-
fungen bis zur Endauslieferung der 164 Flug-
zeuge im Jahre 1984 aufzubringen. Diese Ko-
sten sind im Rahmen der im Entwurf des 13. 
Finanzplans vorgesehenen Beträge finanzier-
bar. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt 
für die Beschaffungskosten des 4. Loses und 
der weiteren Lose. 
Sollte die z. Z. gegebene Enge des Finanz-
plans bei der künftigen Fortschreibung nicht 
in angemessenem Umfang an die revidierte 
TORNADO-Produktionsplanung angepaßt 
werden können, wird die Entscheidung für 

das 4. Los, die zur Jahreswende 1980/81 an-
steht, trinational zu überdenken sein ..." 

Mit Schreiben vom 30. April 1979 unterrichtete der 
Abteilungsleiter Rüstungstechnik den Abteilungs-
leiter Haushalt wie folgt: 

„Betr.: MRCA/TORNADO — 3. Los .. . 

Nachdem die Regierungsvereinbarung zur Be-
schaffung des 3. Loses am 22. Februar 1979 unter-
zeichnet wurde, ist nunmehr der Vertrag mit der 
Industrie ausgehandelt worden ... 

Aus der anliegenden Vorlage und der Bewertung 
ist zu entnehmen, daß die gegebenen Schwierig-
keiten in der Finanzplanung sich im 3. Los noch 
nicht auswirken, sondern erst bei der Vorberei-
tung des 4. Loses. 

Auch das vorgesehene zeitweilige Auf holpro-
gramm, das für die Bundesrepublik keine Mehr-
kosten verursacht, stellt lediglich die notwendige 
Planungsgrundlage für die Fertigung dar. Auch 
hier wird eine endgültige Entscheidung erst not-
wendig, wenn die Produktion im 3. Quartal 1980 
konkret überschaubar wird. Dann müssen auch 
die Finanzierungsvoraussetzungen neu geprüft 
werden, da in begrenztem Umfang Mittel vorgezo-
gen werden. 

Ich gehe davon aus, daß die Zusatzfragen, insbe-
sondere auch zum Aufholprogramm, hiermit zu-
nächst ausreichend beantwortet werden ... '' 

Am  3. Mai 1979 fand eine weitere Sitzung des NAM

-

MA-Board of Directors statt. Im Protokoll heißt es: 

„— Das Board nahm zur Kenntnis, daß NAMMA 
... ihr Programm 19 N nach wie vor als die 
realistischste Produktionsvorhersage bewer-
tet. 

— Das Board 
— stimmte zu, daß die NAMMA aufgrund ei-

ner deutschen Forderung in den Vertrags-
entwurf eine Klausel einbeziehen soll, wo-
nach eine Veränderung des Lieferpro-
gramms zu einem späteren Zeitpunkt 
noch vorgenommen werden kann, 

— stimmte überein, daß ein vollständiger 
Zahlungsplan Bestandteil des Vertrages 
vor Vertragsunterzeichung sein soll . .." 

Mit Schreiben vom  10. Mai 1979 erwiderte der Abtei-
lungsleiter Haushalt auf das Schreiben des Abtei-
lungsleiters Rüstungstechnik vom 30. April 1979 
u. a.: 

„Die Bewertung des Referates Fü L/SBWS-MRCA 
2, daß die Kosten finanzierbar sind, kann ich nicht 
bestätigen, weil es noch völlig ungewiß ist, welche 
Ansätze der Epl. 14 im 13. Finanzplan erhalten 
wird. Hinzu kommt, daß BMF von unserer Anmel-
dung zum MRCA-Titel 410 Mio. DM nachträglich 
zum Streitpunkt erklärt hat. 

Ob ein etwaiges Aufholprogramm finanzierbar 
sein wird, erscheint mir fraglich. Diese Frage muß 
bis zur Entscheidung im 3. Quartal 1980 sorgfältig 
geprüft werden ..." 
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In einem Schreiben des Referates H II 4 an SBWS-
MRCA 2 vom  17. Mai 1979 heißt es: 

„Betr.: Serienfertigung MRCA; 

hier: Aufholprogramm und Übersicht 
über den Stand der Verpflichtungen 
im MRCA-Programm 

Bezug: ... 2. Meine Schreiben vom 17. November 
1978, 8. Dezember 1978, 27. Februar 
und 2. April 1979 

3. Gemeinsame Besprechungen vom 
12. April, 10. und 14. Mai 1979 

Aufgrund unserer letzten Besprechungen halte 
ich fest, daß Kosten eines Aufholprogramms im 
bisher angemeldeten Finanzbedarf HH 1980/ 
13. Finanzplan nicht enthalten sind. Die Abteilung 
H geht davon aus, daß die endgültige Entschei-
dung über ein Aufholprogramm erst Ende 1980 ge-
troffen werden kann, wenn entsprechende Er-
kenntnisse vorliegen. Zuvor ist der Abteilung H 
eine genaue nachvollziehbare Gegenüberstellung 
der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten mit ih-
ren Auswirkungen auf den Finanzbedarf zuzulei-
ten. Diese genaue Kostenanalyse erst kann eine 
Bewertung der Finanzierbarkeit ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich an die 
Übersendung eines in der Besprechung am 
12. April 1979 zugesagten aktualisierten Liefer-
plans. 

Weiterhin haben Sie zugesagt, den Verpflich-
tungsstand der abgeschlossenen Hauptverträge 
möglichst genau zu ermitteln. Meine Vorstellun-
gen gehen von der Forderung aus, eine genaue 
Ubersicht der rechtlichen Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland zu erhalten, wie sie 
sich aus den von der NAMMA und den national 
abgeschlossenen Verträgen ergibt. Ich bitte, mir 
den Stand Ihrer Untersuchungen mitzuteilen und 
möglichst umgehend eine grobe Ermittlung zuzu-
leiten, die zwar laufender Anpassung bedarf, je-
doch eine stetige Kontrolle im Rahmen der Haus-
haltsführung ermöglicht. Nicht zuletzt im Hin-
blick auf die dem BMF anläßlich der Haushalts-
verhandlungen am 27. März 1979 gegebene Zusi-
cherung, die Erläuterung des Titelansatzes MRCA 
künftig ausführlicher zu gestalten, ist eine genaue 
Erfassung des Verpflichtungsumfangs notwen-
dig."  

Mit Schreiben vom 28. Mai 1979  teilte SBWS-
MRCA 2 an das Referat H II 4 mit: 

„1. Es trifft zu, daß bei der Anmeldung des Mittel-
bedarfs für den Haushalt 1980 und den 13. Fi-
nanzplan keine Kosten für ein Aufholpro-
gramm enthalten sind. 

2. Es ist ferner richtig, daß eine klare Erkennt-
nis, ob ein Aufholprogramm realisiert werden 
kann, erst Ende 1980 möglich ist. Es muß aber 
... darauf hingewiesen werden, daß der Ver-
trag über das 3. Los einen Lieferplan beinhal-
ten wird, in dem in den Jahren 1982 und 1983 
eine maximale Auslieferungsrate von 12 bzw. 

13 Flugzeugen vorgesehen ist. Dies bedeutet, 
daß vertraglich das Aufholprogramm verein-
bart wird. Durch eine Sonderklausel ist aber 
den Regierungen die Möglichkeit zur Korrek-
tur des Lieferplans gegeben. 

Die Industrie ist der Auffassung, daß sie in 
der Lage sein wird, diesen Lieferplan einzu-
halten. Die Regierungsseite . .. hat jedoch er-
hebliche Zweifel, ob dieser Lieferplan zu rea-
lisieren ist. UK und Italien sind mit uns der 
Auffassung, daß eine zuverlässige Bewertung 
über ein Aufholprogramm erst Ende 1980, d. h. 
frühestens im Zusammenhang mit der Auf-
tragsvergabe des 4. Loses möglich ist. Gleich-
wohl sind die Partnerstaaten der Meinung, 
daß der von PANAVIA vorgeschlagene Liefer-
plan Vertragsbestandteil für die Beschaffung 
des 3 Loses sein soll. 

3. Auch ich bin der Auffassung, daß unabhängig 
davon, ob die PANAVIA den Lieferplan für 
das 3. Los einhalten kann, aus wirtschaftli-
chen Gründen der Lieferplan der PANAVIA 
akzeptiert werden sollte, weil 
— dadurch eine von der Regierungsseite be-

einflußte Verzögerung von sechs Monaten, 
die sich auf das Gesamtprogramm erstrek-
ken und Mehrkosten von mindestens 
360 Mio. DM verursachen würde, vermie-
den werden kann; 

— die deutschen und italienischen Firmen 
nach einem Lieferplan fertigen, der diese 
Verzögerung nicht enthält, so daß der Mit-
telbedarf in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in Italien auch ohne Aufholpro-
gramm anfällt. Ein vorgezogener Mittelbe-
darf ergibt sich nur für die höhere Flug-
zeugstückzahl in der Endmontage in den 
Jahren 1982 und 1983. Sie beläuft sich auf 
je 12 bis 15 Flugzeuge. Da die Endmonta-
gekosten pro Flugzeug nur etwa 1,5 Mio. 
DM ausmachen, beträgt der höhere Mittel-
bedarf für diese beiden Jahre nur je 20 bis 
25 Mio. DM .. . 

— bei Ablehnung des Lieferplanes die hoch-
laufende Produktion gestoppt und das Pro-
gramm gestreckt werden müßte, was kata-
strophale Auswirkungen, insbesondere bei 
den deutschen und italienischen Firmen, 
haben würde; 

— Optionen für Zulieferteile und Ausrü-
stungsgerät nicht mehr in Anspruch ge-
nommen werden könnten. Die Preise müß-
ten neu verhandelt werden; Preiserhöhun-
gen wären die unausbleibliche Folge .. ." 

bb) Vorgänge betreffend die Planungs- und Finanz-
situation bei militärischen Beschaffungen im 
Entwurf FJP 84 unter Berücksichtigung des Zu-
sammenhangs mit MRCA (März bis Mai 1979) 

Im Zeitraum März bis Mai 1979 gab es folgenden 
Schriftverkehr zwischen Staatssekretär Dr. Schnell, 
dem Generalinspekteur und den Inspekteuren der 
Teilstreitkräfte über das Fünfjahresprogramm der 
Bundeswehr 1980 bis 1984 (FJP 84): 
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Mit Schreiben an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
20. März 1979 trug der Inspekteur der Luftwaffe 
vor: 

„Betr.: Überprüfung von Vorhaben der Luftwaffe 
aufgrund der aktuellen Planungs- und Fi-
nanzsituation 

Bei Aufstellung des Programmvorschlages Luft-
waffe zum Fünfjahresprogramm 1984 ist bei meh-
reren Großvorhaben, insbesondere TORNADO, 
Kostenaufwuchs in einer Größenordnung zu be-
rücksichtigen, die um ein Mehrfaches über der in 
den Finanzvorgaben enthaltenen Steigerungsrate 
liegt. Zur Einhaltung des Vorgaberahmens sind 
wesentliche Einsparungen unumgänglich. Es ist 
absehbar, daß davon auch Rüstungsvorhaben be-
troffen sein werden, für die die Luftwaffe nicht al-
leiniger Bedarfsträger ist ... '' 

Unter Bezugnahme auf das Schreiben des Inspek-
teurs der Luftwaffe vom 20. März 1979 wandte sich 
der stellv. Generalinspekteur mit Schreiben vom 
5. April 1979 an Staatssekretär Dr. Schnell wie 
folgt: 

„Betr.: Überprüfung von Vorhaben der Luftwaffe 
aufgrund der aktuellen Planungs- und Fi-
nanzsituation 

... Inspekteur Luftwaffe hat Ihnen berichtet, daß 
er sich gezwungen sieht, insbesondere wegen des 
Kostenaufwuchses des Großvorhabens TORNA-
DO, auf bestimmte Beschaffungsvorhaben ganz 
bzw. teilweise zu verzichten. 

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Aus Sicht der Bundeswehrplanung ist der Be-
urteilung der Planungssituation und Finanzsi-
tuation durch InspLw zuzustimmen ... 

2. Die Beschaffungsvorhaben der Luftwaffe be-
anspruchen derzeit im FJP 84 (Stand 26. März) 
ein Volumen von 14 490 Mio. DM; damit wird 
der vorgegebene Plankostenrahmen um 403 
Mio. DM überschritten. 

Beschaffungsvorhaben des FJP 83 in einem 
Gesamtwert von rd. 3 Mrd. DM — davon im 
Programmzeitraum benötigt rd. 1,8 Mrd. DM — 
konnten in dieser Planung nicht mehr berück-
sichtigt werden. Mit dem Verzicht auf die vom 
Inspekteur Luftwaffe genannten Vorhaben 
können zunächst nur 245 Mio. DM eingespart 
werden. Es handelt sich dabei um vorgezogene 
Entscheidungen, die aus Zeitgründen im Zu-
sammenhang mit der Anmeldung zum Haus-
halt 1980 erforderlich sind ... 

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch 
bei den TSK Heer und Marine (930 Mio. DM 
bzw. 926 Mio. DM Überschreitung des Planko-
stenrahmens) ab. 

4. Der dargestellte Sachverhalt zur Planungs- 
und Finanzsituation belegt erneut die Schwie-
rigkeit, für das FJP 84 eine Beschaffungspla-
nung in den Grenzen des festgelegten Planko- 

stenrahmens zu erarbeiten, der im Zeitraum 
1980 bis 1983 noch um insgesamt rd. 900 Mio. 
DM unter der Anmeldung der Abteilung H 
zum Haushalt 1980 und zum 13. Finanzplan 
liegt." 

Mit Schreiben vom 5. April 1979 wandte sich der In-
spekteur der Marine an den Generalinspekteur: 

„Betr.: Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 
1980 bis 1984; hier: Aktuelle Planungs- 
und Finanzsituation 

Bezug: Zusätzliche Erläuterungen zum Bundes-
haushaltsplan 1980 (Militärische Beschaf-
fungen) 

1. Der derzeitige Stand der Arbeiten am Fünfjah-
resprogramm der Bundeswehr 1980 bis 1984 
(FJP 84) sowie der Vorhandlungen zum Haus-
halt 1980 (HH V 80) weisen eine unüberbrück-
bare Lücke zwischen dem tatsächlichen Mittel-
bedarf der Marine für militärische Beschaffun-
gen und dem Plankostenrahmen aus. Diese 
Lage ist das Ergebnis einer langjährigen Ent-
wicklung .. . 

3. Der Vorschlag Marine zum FJP 84, der dem 
Fü S im Januar 1979 vorgelegt wurde, über-
schritt den gesetzten Plankostenrahmen um 
rd. 120 Mio. DM (= 1 %). 

Während der gemeinsam mit dem HH V 80 
durchgeführten Realisierbarkeitsuntersu-
chung wuchs die Überplanung wegen Mittelab-
fluß — Verschiebungen aus dem HH-Jahr 1979 
und neuer Preiserkenntnisse auf ca. 370 Mio. 
DM. Dieser Betrag kann nicht mehr auf den 
Plankostenrahmen zurückgeführt werden, 
ohne über die bereits aus früheren Planungs-
rückschnitten hingenommenen Risiken hin-
aus weitere Beeinträchtigungen in der Fähig-
keit zur Aufgabenerfüllung eingehen zu müs-
sen. 

4. Mit den ,Zusätzlichen Erläuterungen zum Bun-
deshaushaltsplan 1980' wurde durch die Abtei-
lung Haushalt nachstehender zusätzlicher Fi-
nanzbedarf beim BMF angemeldet: 
— MRCA/TORNADO, Anteil Marine um 556 

Mio. DM erhöht; 
— FREGATTE 122, Mehrkosten .. . 

108 Mio. DM; 

... vorgezogene Fälligkeiten ... 107 Mio. DM. 

Damit ist die Überplanung im FJP-Zeitraum 
auf insgesamt ca. 1,1 Mrd. DM angewachsen. 

5. Eine erneute kritische Überprüfung aller Pla-
nungsvorhaben hat nur Reduzierungsmöglich-
keiten in Höhe von 160 Mio. DM ergeben, die 
noch vertretbar wären. Ein Abbau des verblei-
benden Planungsüberhangs von rd. 980 Mio. 
DM würde weitere Abstriche von der seit Jah-
ren ständig verringerten Planungssubstanz er-
fordern und nunmehr schwerwiegende Folgen 
für die Fähigkeit der Marine haben, die ihr zu-
gewiesenen Aufgaben in den 80er Jahren noch 
ausreichend zu erfüllen. 
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6. Mit Erhöhung des Plankostenrahmens ist 
diese Problematik nicht zu lösen, wenn der 
BMF gleichzeitig die gegenüber dem 12. Fi-
nanzplan höheren Anmeldungen nicht akzep-
tiert... 

Vielmehr halte ich eine Aufstockung des 
Epl. 14 im Bereich der militärischen Beschaf-
fungen für erforderlich ... '' 

Mit Schreiben vom 12. April 1979 antwortete der 
stellv. Generalinspekteur auf das Schreiben des In-
spekteurs der Marine vom 5. April 1979: 

„Betr.: Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 
1980 bis 1984; hier: Aktuelle Planungs- 
und Finanzsituation 

... Von der Leitung wurde einer Erhöhung des 
Plankostenrahmens nicht zugestimmt (Staatsse-
kretär Dr. Schnell ... vom 3. April 1979). 

Ich weiß mich mit Ihnen in der Beurteilung einig, 
daß mit einer Erhöhung des Plankostenrahmens 
die Probleme nur vordergründig beseitigt, nicht 
jedoch gelöst werden, wenn nicht gleichzeitig ein 
im FJP 84 eingeplanter erhöhter Finanzbedarf 
auch im 13. Finanzplan veranschlagt wird. Hierfür 
gibt es z. Z. keine Anzeichen. 

.. .Ich sehe keine andere Möglichkeit als den 
schrittweisen Abbau des Planungsüberhangs un-
ter Inkaufnahme selbst schwerwiegender Ein-
griffe in die Planungssubstanz und bitte Sie, die 
erforderlichen Kürzungen bzw. Streichungen von 
Vorhaben vorzunehmen. 

Es erscheint mir notwendig, eine Bewertung der 
Kürzungen mit ihren Auswirkungen auf Einsatz-
bereitschaft und Aufgabenerfüllung den Minister 
möglichst bald, in jedem Fall noch vor der Grund-
satzaussprache im Kabinett zum Haushalt 1980 
und 13. Finanzplan (am 28. Mai 1979) zur Kenntnis 
zu bringen." 

In einer weiteren Vorlage des Inspekteurs der Luft-
waffe vom 24. April 1979 an Staatssekretär Dr. 
Schnell und den Generalinspekteur heißt es: 

„Betr.: Aktuelle Planungs- und Finanzsituation 
Luftwaffe .. . 

1. Unter dem Zwang, die bedarfsorientierte Inve-
stitionsplanung in den mit der Programmleitli-
nie für das Fünfjahresprogramm 84 festgeleg-
ten Plankostenrahmen einzupassen (Staatsse-
kretär Dr. Schnell vom 3. April 1979), muß die 
Luftwaffe zusätzlich zu den im Bezug (InspLw 
... vom 20. März 1979) genannten Vorhaben 
weitere . .. Planungen streichen bzw. reduzie-
ren. Durch diesen Verzicht wird nunmehr ins-
gesamt knapp 1 Mrd. DM eingespart. 

2. Neben diesen Streichungen und Reduzierun-
gen ist es zur Annäherung des Programmvor-
schlages Lw an den Plankostenrahmen erfor-
derlich, die Masse der konzeptionell begründe-
ten und technisch-wirtschaftlich realisierba-
ren Neuvorhaben durchschnittlich um zwei 
Jahre zeitversetzt darzustellen, zu schieben 
oder zu strecken. Hierdurch wird der Pro- 

grammzeitraum 1980 bis 1984 um weitere 3 
Mrd. DM entlastet; dennoch bleibt eine Über-
schreitung des Plankostenrahmens um ca. 300 
Mio. DM bestehen. 

3. Diese Verdrängung unverzichtbarer Planungs-
substanz aus dem mittel- in den langfristigen 
Zeitraum ist aus planerischen Gründen deswe-
gen problematisch, weil hierdurch weiterer Ko-
stenaufwuchs verursacht und die Ausgewogen-
heit der Luftwaffenplanung und -rüstung für 
die 80er und 90er Jahre gefährdet wird . . 

4. Die derzeit getroffenen Maßnahmen werden 
die Luftwaffe bereits mittelfristig gravierend 
in ihrer Auftragserfüllung und Kampfkraft be-
einträchtigen .. . 

5. ... (Ich) sehe für die zukünftige Erfüllung des 
Auftrages der Luftwaffe z. Z. keine andere Al-
ternative als eine Aufstockung des Epl. 14 im 
Bereich der Investitionen." 

In einer Vorlage des Inspekteurs der Marine an den 
Generalinspekteur vom  23. Mai 1979  heißt es: 

„Betr.: Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 
1980 bis 1984; hier: Aktuelle Planungs- 
und Finanzsituation 

1. ... Ihrer Antwort (GenInspBw vom 12. April 
1979) entsprechend habe ich den Planungs-
überhang von 1 140 Mio. DM im überarbeiteten 
Programmentwurf der Marine durch Verschie-
ben, Strecken und Streichen weiterer Beschaf-
fungsvorhaben abgebaut ... 

2. Ich betone, daß dies nicht die ersten bei Fort-
schreibung der Planung geforderten Reduzie-
rungen der Planungssubstanz der Marine sind. 
In den vergangenen Jahren mußten trotz no-
minal gestiegener Haushaltsansätze für Mate-
rialinvestitionen laufend Rückschnitte an den 
beabsichtigten Beschaffungsvorhaben hinge-
nommen werden. Dies hatte zwei Ursachen: 

Erstens bestand bis zum FJP 83 stets eine Dif-
ferenz zwischen der Planungsabsicht und dem 
Ist der Durchführung. Die mit den Plankosten

-

rahmen zugelassenen Überplanungen ergaben 
somit optmistischere Bilder, als die Durchfüh-
rungswirklichkeit später bestätigte. In den 
Jahren 1976 bis 1978 wurden im Haushalt nur 
58 %, 78 % bzw. 87 % der von der Marine im FJP 
fixierten Planung realisiert. Die nicht durchge-
führten Vorhaben mußten im Folgejahr erneut 
berücksichtigt werden und belasteten so die 
dort bereits eingestellten Planungen zusätz-
lich. 

Zweitens unterlagen in den vergangenen Jah-
ren eine Anzahl von Vorhaben weit größeren 
Preissteigerungen, als mit den Aufwüchsen 
selbst der Plankostenrahmen von Fünfjahres-
programmen und Streitkräfteplänen abzudek-
ken waren. Während z. B. vom FJP 80 zum 
FJP 84 die Ansätze für Materialinvestitionen 
Marine um durchschnittlich 15,4 % anstiegen, 
erreichten Preissteigerungen einzelner Vorha-
ben 24 %, 40 % und mehr. Die Preissteigerung 
von 66 % (FJP 80 zu FJP 84) bei dem Projekt 
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TORNADO hat einen Mehrbedarf von 2,76 
Mrd. DM allein für den Marineanteil zur 
Folge. 

3. Beide Ursachen führen dazu, daß die planeri-
schen Zielsetzungen 1980, 1984 bzw. 1990 um 
mehrere Jahre in Verzug geraten. Damit wird 
eine fast das gesamte Spektrum der eigenen 
Fähigkeiten umfassende zeitliche Verschie-
bung der qualitativen und quantitativen An-
passung des Kampfwertes der Seekriegsmittel 
an die sich abzeichnende Bedrohung ... be-
wirkt. Für den Verschiebungszeitraum sind da-
mit Minderungen des Einsatzwertes der vor-
handenen Einheiten der Flotte und damit Ein-
schränkungen der Fähigkeiten zur Auftragser-
füllung zu erwarten ... '' 

Im Jahr 1979 wurde zunächst mit der Erarbeitung 
des Fünfjahresprogramms 1980 bis 1984 (FJP 84) be-
gonnen. Es wurde im Mai 1979  mit dem erreichten 
Planungsstand abgebrochen. Gleichzeitig wurde mit 
der Erarbeitung des FJP 85 (1981 bis 1985) begonnen. 
Hierüber heißt es in einem Schreiben von Staatsse-
kretär Dr. Schnell an den Generalinspekteur vom 
17. April 1979: 

„Betr.: Erarbeitung des FJP 85 

Bezug: Stv Genlnsp vom 21. März 1979 

Ihre mir mit Bezug zur Kenntnis gegebene Ab-
sicht, das FJP 85 bis Ende 1979 der Leitung zur Bil-
ligung vorzulegen, begrüße ich. 

Den damit verbundenen Abschluß der Arbeiten 
am FJP 84 mit Planungsstand Mai 1979 habe ich 
zur Kenntnis genommen." 

(Zum Abschluß der Arbeiten am Entwurf FJP 84 mit 
dem erreichten Bearbeitungsstand sowie zur Zweck-
erfüllung des erreichten Planungsergebnisses als 
„Grundlage für die Forderungen an den 13. Finanz-
plan" sowie für die „Bewertung des Ressortverhand-
lungsergebnisses zum Verteidigungshaushalt 1980 
und den 13. Finanzplan" siehe unten Vorlage Gene-
ralinspekteur an Minister vom 9. Oktober 1979.) 

Dem Planungsstand bei Abbruch des FJP 84 war 
eine Reduzierung der Programmvorschläge um 
rund 3,9 Mrd. vorausgegangen. Das Beschaffungsvo-
lumen lag zum Zeitpunkt des Abbruchs des FJP 84 
um 1,5 Mrd. DM über den Ansätzen des 13. Finanz-
plans der Bundesregierung. Mit den Planungsvor-
schlägen zum FJP 84 wurde versucht, einen Teil vor-
angegangener Eingriffe aufzufangen, was bei der 
Überprüfung auf finanzielle Realisierbarkeit zu der 
genannten Reduzierung führte. 

cc) Ministervorgänge (31. Mai bis 5. Juni 1979) 

Die in der Zeit vom 7. März bis 29. Mai 1979 zwischen 
BMVg und BMF auf Referenten- und Abteilungslei-
terebene geführten Verhandlungen zum Haushalt 
1980/13. Finanzplan führten am 31. Mai 1979 zu ei-
nem Bericht des Abteilungsleiters Haushalt an den 
Minister (über Staatssekretär Dr. Hiehle, nachricht-
lich an Parlamentarischen Staatssekretär und 
Staatssekretär Dr. Schnell). In der Vorlage heißt 
es: 

„Betr.: Haushalt 1980 und Finanzplanung bis 
1983 

Bezug: Meine Vorlage vom 23. Mai 1979 .. 

1. Zweck der Vorlage: 

Sachstandbericht zur Vorbereitung des Chef-
gesprächs zum Epl. 14 am 5. Juni 1979. 

2. Sachverhalt: 

2.1. Plafonds des 13. Finanzplans (Epl. 14) 

Der BMF hat bislang nicht mehr zugestanden, 
als der 12. Finanzplan vorsieht .. . 

In Mrd. DM 1980 1981 1982 1983 

... vom BMF 
zugestanden 37,366 38,025 38,655 38,673 
... Forderung 
BMVg 38,369 39,430 40,208 40,796 
danach streitig 1,003 1,405 1,553 2,123 

Die Begrenzung des Epl. 14 auf den 12. Finanz-
plan 
— liegt erheblich unter der rd. 5 %igen Gesamt-

steigerungsrate des Bundeshaushalts, 
— reicht nicht aus, um die in allen Ausgabenbe-

reichen zwischen 5 und 7 % liegenden Preis-
steigerungen auszugleichen. 

Die streitigen Beträge verteilen sich im wesent-
lichen auf folgende Bereiche (in Mio. DM): 

1980 	1981 	1982 	1983 

Für Rüstungs

-

Beschaffungen 	733 	1 092 	1 199 	1 739 

3. Vorschlag: 

Ich bitte um Kenntnisnahme." 

Die dem Schreiben beigefügte Anlage 2 hat folgen-
den Wortlaut: 

„Betr.: Rüstungsbeschaffungen 

Mit der BMVg-Forderung sollen 

— der eingeleitete Generationswechsel der Waf-
fensysteme unter Fortschreibung des Preis-
standes auf den 31. Dezember 1978 planmäßig 
fortgeführt werden. 

Hierzu gehören z. B.... MRCA .. . 

— die Munitionsbevorratung weiter verbessert 
werden. 

Ohne den streitigen Betrag 

— müssen Vorhaben des Generationswechsels 
gestreckt werden; 

— kann die Verbesserung in der Munitionsbevor-
ratung nicht im vorgesehenen Zeitraum erfol-
gen."  

Die vorstehend zitierte Vorlage des Abteilungslei

-

ters Haushalt vom 31. Mai wurde von Staatssekretär 
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Dr. Hiehle am 1. Juni 1979 mit zustimmendem Vo-
tum an den Minister weitergeleitet. 

Unter dem Datum 1. Juni 1979 sandte der Generalin-
spekteur an „Herrn Minister — über Herrn Staats-
sekretär Dr. Schnell" eine Vorlage betreffend „Fünf

-

ahresprogramm der Bundeswehr 1980 bis 1984". 
Diese Vorlage hatte folgenden Wortlaut: 

„Betr.: Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 
1980 bis 1984 

Entwurf, Stand 27. Mai 1979 (FJP 84); 
hier: Investitionsplanung im FJP 84 und 

Haushaltsplanung 1980 bis 1983 
Bezug: AL K vom 29. Mai 1979 ... 

1. Zweck der Vorlage 

Die Verwirklichung der im FJP 84 geplanten 
Investitionen (. . . militärische Beschaffun-
gen . ..) setzt voraus, daß die Haushaltsmittel 
entsprechend der Anmeldung des Ressorts 
zum Haushalt 1980 und zur Finanzplanung des 
Bundes bis 1983 (Vorlage AL H an Minister 
vom 1. März 1979) bereitgestellt werden. 

Aus dem umfangreichen Briefwechsel zwi-
schen dem Planungsverantwortlichen und den 
für die Planung innerhalb ihrer Teilstreit-
kräfte zuständigen Inspekteuren ist ersicht-
lich, daß durch den vorgegebenen Finanzrah-
men Eingriffe in lange geplante Vorhaben er-
zwungen werden. Die Planungsarbeiten sind 
an einem Punkt angelangt, wo ein noch enge-
rer Finanzrahmen unter Umständen zu 
schwerwiegenden Eingriffen in die Planungs-
substanz führen würde. 

In zunehmendem Maße ist bei dem Fortschrei-
ben der Fünfjahresprogramme der Bundes-
wehr festzustellen, daß eine Reihe von Aufga-
ben der Teilstreitkräfte ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nur noch eingeschränkt wahrge-
nommen werden können. 

Wie in der Abteilungsleiterkonferenz am 
29. Mai 1979 aus aktuellem Anlaß durch mei-
nen Stellvertreter kurz vorgetragen, halte ich 
es für notwendig, Sie zur Vorbereitung der 
Haushaltsgespräche auf Ministerebene über 
den gegenwärtigen Stand der Planungsarbei-
ten zu unterrichten. 

Ich bin mir bewußt, daß die Anliegen der Teil-
streitkräfte — auch wenn deren Forderung im 
Rahmen der Vorgaben für die Planungen lie-
gen — aus übergeordneten Gründen nur unter 
Schwierigkeiten und entsprechenden Abstri-
chen erfüllt werden können. 

Dennoch halte ich es für wichtig, Ihnen diese 
Unterrichtung als Grundlage für die kommen-
den Haushaltsgespräche vorzulegen .. . 

2. Sachstand 
1. Die Investitionsplanung im FJP 84 ... ist 

konzeptionell begründet und entspricht den 
Auflagen der vom GenlnspBw nach Billi-
gung durch die Leitung erlassenen Pro-
grammleitlinie zum FJP 84 
(GenlnspBw ... vom 28. Februar 1979).  

Die Beschaffungsplanung in den Fünfjah-
resprogrammen der Bundeswehr wurde am 
19. Oktober 1978 im Haushaltsausschuß 
durch stellv. GenlnspBw vorgetragen und 
im Zusammenhang mit der Einplanung des 
Vorhabens AWACS im Haushalts- und Ver-
teidigungsausschuß Ende 1978 erörtert. Die 
Anpassung der Beschaffungsplanung an 
den 12. Finanzplan und die Einplanung 
AWACS erforderten Verschiebungen und 
Streckungen von insgesamt 7 900 Mio. DM 
bei einer Vielzahl von Vorhaben (Einzelhei-
ten Anlage 2). Dies führte zu Lücken in eini-
gen Aufgabenbereichen. 

2. Diese Lücken würden noch vergrößert wer-
den, wenn die Anmeldung des Ressorts zum 
Haushalt 1980 und zur Finanzplanung der 
Bundeswehr bis 1983 wesentlich unter-
schritten würde. 
Hierzu ist erläuternd festzustellen, daß für 
die Investitionsplanung im FJP 84 mit der 
Programmleitlinie ein Finanzrahmen vor-
gegeben ist, der durchschnittlich 7 % über 
den Werten des 12. Finanzplanes liegt. In-
nerhalb dieses Finanzrahmens sind neben 
allgemeinen Preissteigerungen (Preisindex 
1978 für Rüstungsgüter 3,8 %, Preisindex 
1978 für Bauten 6,8 %) vor allem der Mehr-
bedarf für TORNADO ( + 1 200 Mio. DM 
oder + 22 %) und für Fregatte 122 (+ 390 
Mio. DM oder + 26 %) einzuplanen. 
Bei einer Reihe von Beschaffungsvorhaben 
überschreiten die Preissteigerungen deut-
lich den Wert von 7 % (Einzelheiten Anla-
ge 3). 
Bei der Erarbeitung des FJP 84 war es er-
neut notwendig, Verschiebungen, Streckun-
gen, Kürzungen und Streichungen von ins-
gesamt 3 900 Mio. bei Beschaffungsvorha-
ben vorzunehmen (Einzelheiten Anla-
ge 4)... 

3. Bewertung 
1. Mit dem Planungsergebnis des FJP 84 wer-

den bisherige planerische Zielsetzungen 
über mehrere Jahre verschoben. Dies 
zwingt zur Inkaufnahme von Risiken unter-
schiedlichen Grades bei den Teilstreitkräf-
ten ... 

2. Das vorliegende Planungsergebnis des 
FJP 84 ist aus militärischer Sicht die unter-
ste Grenze dessen, was erforderlich ist, um 
die Fähigkeit der Streitkräfte zur Aufga-
benerfüllung mittelfristig entsprechend der 
erkannten Bedrohung zu erhalten. 

4. Empfehlung 
Diese Vorlage ist eine Grundinformation zum 
gegenwärtigen Stand der Planungsarbeit im 
BMVg. Sie soll Ihnen als Anhalt für die bevor-
stehenden Gespräche zum Haushalt 1980 und 
zur Finanzplanung des Bundes bis 1983 die-
nen. 
Abteilungsleiter Haushalt ist über meine Ab-
sicht, Ihnen hierüber schriftlich zu berichten, 
informiert. 
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Hierzu empfehle ich anzustreben 
— eine Steigerung des 12. Finanzplanes — wie 

in der von der Leitung gebilligten Pro-
grammleitlinie vorgegeben — um 7 % bei 
Forschung, Entwicklung, Erprobung, bei 
Militärischen Beschaffungen und bei Mili-
tärischen Anlagen, 

— Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Dek-
kung des über 7 % liegenden Mehrbedarfs 
bei TORNADO und FREGATTE 122, bei 
NATO-Infrastruktur und bei der nationalen 
Infrastruktur für AWACS." 

Diesem Schreiben war als Anlage 1 eine Zahlenta-
belle „Investitionsplanung im FJP 84 (Entwurf, 
Stand 27. Mai 1979) in Mio. DM" beigefügt — im fol-
genden auszugsweise zitiert —: 

1980 	1981 	1982 	1983 	1980 bis 
1983 

... Militä- 
rische 
Beschaf- 
fung ... 	9 137,9 9 684,7 9 720,7 9 871,4 38 414,7" 

In einer der Ministervorlage beigefügten Anlage 2 
„Verschiebungen und Streckungen von Beschaf-
fungsvorhaben im FJP 83" sind 43 Vorhaben aufge-
führt, bei denen jeweils Verschiebungen und Strek-
kungen — überwiegend um ein bis zwei Jahre, teil-
weise drei bis vier Jahre — im FJP 83 vorgenommen 
wurden (davon 25 Maßnahmen im Zusammenhang 
mit AWACS). 

In einer der Ministervorlage beigefügten Anlage 3 
„Preissteigerungen im Jahre 1978 bei Beschaffungs-
vorhaben von mehr als 7 %" sind 26 Einzelvorhaben 
aufgeführt, darunter MRCA/TORNADO mit folgen-
den Zahlen: 

Gesamt- Gesamt- 	Steigerung 	(%) 
volumen volumen 	(Mio. DM) 
FJP 83 FJP 84 

17 378,0 19 935,0 	+ 2 557,0 	+ 14,7. 

In einer weiteren Anlage 4 „Verschiebungen, Strek-
kungen, Kürzungen und Streichungen von Beschaf-
fungsvorhaben im FJP 84" sind 65 Einzelvorhaben 
mit entsprechenden Maßnahmen aufgeführt (darun-
ter 18 Maßnahmen Verzicht; Verschiebungen und 
Streckungen überwiegend um ein bis zwei Jahre, 
teilweise um drei bis fünf Jahre). 

Zur Vorgeschichte der Minister-Vorlage des Gene-
ralinspekteurs vom 1. Juni 1979 hat der stellv. Gene-
ralinspekteur-SvZ Heinz bei seiner Anhörung vor 
dem Untersuchungsausschuß ausgesagt: 

„Die Mitwirkung des Generalinspekteurs bezieht 
sich . .. hier wirklich nur auf die Unterschrift. Für 
alles andere ... trage ich die Verantwortung ... 
Der Minister hatte uns ... in einer Abteilungslei-
terkonferenz ... gesagt: Ich werde am Dienstag 
nach Pfingsten die Chefgespräche für den näch-
sten Haushalt und den 14. Finanzplan mit meinem 
Kollegen Matthöfer führen; es wäre ganz gut, 

wenn ich dazu noch mal — von H bekomme ich 
dazu sowieso Unterlagen —, nachdem wir in der 
Abteilungsleiterkonferenz darüber gesprochen 
haben, daß wir doch einige Sorgen haben, wäre es 
ganz gut, wenn er dies noch mal zusammengefaßt 
haben könnte. Das haben wir dann innerhalb we-
niger Tage für ihn zusammengestellt. Ich bin maß-
geblich dabei beteiligt." (Prot. 18, S. 40) 

Mit Schreiben vom  5. Juni 1979, gerichtet an „Herrn 
Minister über: Herrn Staatssekretär Dr. Hiehle", 
legte Staatssekretär Dr. Schnell eine Stellung-
nahme zu der Vorlage des Generalinspekteurs vom 
1. Juni 1979 vor. Diese Stellungnahme hatte folgen-
den Wortlaut: 

„Zur Vorlage des Generalinspekteurs bemerke ich 
in Übereinstimmung mit Abteilungsleiter Haus-
halt: 

Der Generalinspekteur bewertet nicht die Finan-
zierung der vom Parlament beschlossenen und be-
reits eingeleiteten Beschaffungsvorhaben. Die 
Fortsetzung dieser Vorhaben ist nach wie vor si-
chergestellt. 

Die planerische Sicht des Generalinspekteurs er-
gibt naturgemäß ein insgesamt zu negatives 
Bild. 

Soweit er auf ,überproportionale Preissteigerun-
gen' verweist, sind Planungsschätzpreiskorrektu-
ren mit Systemverbesserungen und allgemeinen 
Preissteigerungen zusammengerechnet. 

Soweit er von Verzichten spricht, geht es um Vor-
haben, die die Leitung noch nicht entschieden hat 
und die als Planungsüberhang ohnehin bislang fi-
nanziell nicht abgesichert waren."  

Die Vorlage Generalinspekteur an Minister vom 
1. Juni 1979 wurde von den Staatssekretären 
Dr. Schnell und Dr. Hiehle am 5. Juni 1979 gemein-
sam besprochen. Hierbei erklärte Staatssekretär 
Dr. Hiehle, er teile die Auffassung, die Staatssekre-
tär Dr. Schnell in seiner — vorstehend im Wortlaut 
zitierten — schriftlichen Stellungnahme vom 5. Juni 
1979 zu der Generalinspekteurs-Vorlage abgegeben 
hatte. 

Angeheftet an das Original der — vorstehend zitier-
ten — schriftlichen Stellungnahme von Staatssekre-
tär Dr. Schnell vom 5. Juni 1979 ist ein Zettel mit 
einem handschriftlichen Vermerk mit folgendem 
Text: „Angelegenheit erledigt durch Vorbespre-
chung bei Herrn BM für Chefgespräch im BMF zu 
Epl. 14 für Hj. 1980 und 13. Finanzplan am 5. Juni 
1979." Die Unterschrift unter dem Vermerk in Para-
phenform lautet „Sto" ( = Stowasser, Mitarbeiter im 
Büro Staatssekretär Dr. Hiehle) mit Datum „5. 6. 
1979." 

Gegenstand der Besprechung beim Minister am 
gleichen Tage — 5. Juni 1979 — war die Vorberei-
tung des Chefgesprächs mit dem Bundesminister 
der Finanzen über die Forderungen des BMVg zum 
Haushalt 1980/13. Finanzplan. An diesem Vorberei-
tungsgespräch nahmen die Staatssekretäre 
Dr. Schnell und Dr. Hiehle sowie der Abteilungslei- 
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ter Haushalt teil. Das Ergebnis des Vorbereitungs-
gespräch war laut Zeugenaussage Dr. Schnell: 

„Festlegung einer Verhandlungsleitlinie und For-
derung zusätzlicher Haushaltsmittel durch das 
BMVg zur planmäßigen Fortführung des Genera-
tionswechsels und der Munitionsaufstockung. Das 
BMVg forderte zusätzlich 

— für 1980 1 Mrd. DM, 
davon 700 Mio. DM für Rüstungsbeschaffun-
gen, 

— für 1981 1,4 Mrd. DM, 
davon 1 000 Mio. DM für Rüstungsbeschaffun-
gen, 

— für 1982 1,5 Mrd. DM, 
davon 1 200 Mio. DM für Rüstungsbeschaffun-
gen."  

(Prot. 5, S. 57) 

Im Zusammenhang mit den vorstehend dargestell-
ten Vorgängen — Vorlage des Generalinspekteurs 
an den Minister vom 1. Juni 1979 und Vorbespre-
chung beim Minister am 5. Juni 1979 für das Haus-
halts-Chefgespräch — haben die Zeugen Dr. Apel, 
Dr. Hiehle, Dr. Schnell, Brandt und Heinz in der Ver-
nehmung vor dem Untersuchungsausschuß folgende 
Aussagen gemacht: 

Zeuge Dr. Apel hat ausgesagt: 

„Es könnte aus den dem Untersuchungsausschuß 
überstellten Unterlagen u. a. gefolgert werden  — 
nun  gehe ich auf eine ganz besondere Vorlage ein, 
weil sie ja als ,Ministervorlage' in Ihren Unterla-
gen ist —, der Bundesminister sei bereits im Juni 
1979 über eine Vorlage des Generalinspekteurs 
auf Haushaltsrisiken bei MRCA/TORNADO hin-
gewiesen worden. Würden Sie diese Schlußfolge-
rung ziehen, so wäre sie falsch. Herr Dr. Hiehle 
wird in seinen Aussagen über den Gang dieser 
Vorlage darstellen, und er wird dabei unterstrei-
chen können — das haben unsere Recherchen er-
geben —, daß die in diesem Zusammenhang ge-
nannte Information des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr nachweislich nicht zu meiner Kennt-
nis gelangt ist." (Prot. 3, S. 22) 

„Und hier bin ich dann zusammen mit Herrn 
Staatssekretär Dr. Hiehle in die Archive gegan-
gen, und wir können feststellen — Herr Dr. Hiehle 
wird das sicherlich in seinen Ausführungen in der 
nächsten Woche, wenn er hier als Sachverständi-
ger berichtet, bestätigen —, daß mir diese Vorlage 
die einzige auf den Minister zugeschriebene Vor-
lage, nicht vorgelegt worden ist. Hier hängt also 
ein Vermerk dran, auch an der Stellungnahme von 
Herrn Dr. Schnell vom 5. Juni — auch die ist j a auf 
den Minister zugeschrieben —: Angelegenheit er-
ledigt durch Vorbesprechung bei Herrn BM für 
Chefgespräch BMF zum Einzelplan 14, zum Haus-
halt 1980 und 13. Finanzplan. 

Wir sind dann der Sache noch weiter nachgegan-
gen. Herr Dr. Hiehle wird bestätigen können, daß 
diese Aktennotiz nicht heißt, daß die Unterlage bei 
mir im Zimmer war. Sie ist vom Staatssekretär bei 
sich behalten worden, weil er sie angesichts seiner 

eigenen Vorlage zum Haushalt 1980 und zum 
13. Finanzplan für nicht relevant gehalten hat." 
(Prot. 3, S. 48) 

Sachverständiger Zeuge Dr. Hiehle hat ausgesagt: 

„Bei Prüfung der Vorlage des Generalinspekteurs 
vom 1. Juni 1979 auf ihre Relevanz für das weitere 
Haushaltsverfahren stellte ich fest, daß der Be-
trag zu MRCA 1980 bis 1983 pauschal plus 1 200 
Mio. DM der ursprünglichen Mehrforderung der 
Abteilung Rüstung und des SBWS vom 9. Februar 
1979 für die Jahre 1980 bis 1983, nämlich in der 
Quersumme genau plus 1 150 Mio. DM entsprach. 
In die Bundeswehrplanung waren ... Bedarfsan-
gaben der Abteilung Rüstung und des SBWS ein-
gegangen. Diese wurden jedoch ... von Abteilung 
Rüstung und SBWS am 2. März 1979 wesentlich 
korrigiert, d. h. die Mehrforderung der Abteilung 
Rüstung und des SBWS betrug für die Jahre 1980 
bis 1983 jetzt nicht mehr 1 150 Mio. DM, sondern 
nur noch 300 Mio. DM, im Vergleich zu dem Vor-
schlag der Haushaltsabteilung für die Jahre 1980 
und den 13. Finanzplan. 

Dieser Vorschlag wurde vom Minister in der ALK 
am 5. März 1979 ... gebilligt. Dabei gab es auch 
keine Einwendungen von seiten der Bundeswehr-
planung. Damit gab der Inhalt der Vorlage des Ge-
neralinspekteurs vom 1. Juni 1979 nicht nur nichts 
Neues, sondern auch keinen Anlaß zu Maßnah-
men, die über das Ergebnis der Abteilungsleiter-
konferenz vom 5. März 1979 hinausgehen. Ich 
brauchte die Vorlage deshalb dem Minister nicht 
mehr vorzulegen." (Prot. 4, S. 15/16) 

„Auf dem Original der Vorlage des Generalinspek-
teurs befindet sich nach meiner Kenntnis im 
Rubrum: ,Herrn Minister über Herrn Staatssekre-
tär Dr. Schnell'  und die Paraphe des Staatssekre-
tärs Dr. Schnell in Rot. 

Zweiter Punkt: Auf der Kopie, die für mich be-
stimmt ist, steht ein Vermerk des Staatssekretärs 
Dr. Schnell: ,Kopie für Herrn Staatssekretär 
Dr. Hiehle`. Ich habe wie folgt auf diesen Vermerk 
reagiert: Ich habe einen Haken gemacht — das be-
deutet, körperlich und sachlich entgegengenom-
men — und habe meine Paraphe hinzugesetzt: Ro-
ter Haken mit roter Paraphe von mir mit meinem 
Datum des 5. 6 ... 

Es ist richtig, daß der Minister in Grün zeichnet, 
Staatssekreäre zeichnen in Rot . .. Es kann nicht 
die Paraphe des Ministers sein, es kann auch nicht 
der Haken des Ministers sein." (Prot. 4, S. 61) 

„Ich habe überhaupt keinen Zweifel, daß die von 
Staatssekretär Schnell für mich bestimmte Foto-
kopie des Originals der Vorlage des Generalin-
spekteurs, die den Vermerk in Originalschrift 
trägt ,Kopie für Herrn Staatssekretär Dr. Hiehle`, 
von mir mit einem roten Haken abgezeichnet wor-
den ist, zum roten Haken, wie es sich gehört, mein 
Namenszug und das Datum dazu. Ich habe keinen 
Zweifel, daß das so ist und nur so ist. Es kann nicht 
die Paraphe des Ministers sein. Das Original liegt 
Ihnen vor .. . 
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Auf dem Original befindet sich im Rubrum kein 
Dienstleitungsweg über mich, so meine Erinne-
rung, sondern es ist eine Vorlage des General-
inspekteurs an den Minister über den für Bun-
deswehrplanung zuständigen Staatssekretär 
Dr. Schnell. Nach meiner Erinnerung hat der 
Staatssekretär Dr. Schnell dort mit Paraphe abge-
zeichnet. Er hat wie folgt reagiert, indem er zu 
dem Original der Vorlage ein weiteres Anschrei-
ben machte, sinngemäß: Herrn Bundesmini-
ster Dr. Apel über Herrn Staatssekretär Dr. 
Hiehle .. . 

Ich habe keinen Zweifel, daß diese Vorlage nicht 
dem Minister vorlag." (Prot. 4, S. 63) 

Auf die Frage „Habe ich Sie ... richtig verstanden, 
daß Sie auf der Kopie Ihre Paraphe und Ihren Ver-
merk angebracht haben und daß Sie dann das für 
den Minister bestimmte Schreiben liegengelas-
sen, abgeheftet oder sonstwie behandelt, jeden-
falls nicht dem Minister vorgelegt haben?", ant-
wortete Sachverständiger Zeuge Dr. Hiehle: „So 
ist es. Der Staatssekretär, Herr Abgeordneter, 
wenn ich das sagen darf, hat die Aufgabe — und 
das ist eine seiner wesentlichen Aufgaben —, daß 
er Vorgänge, die an den Minister gerichtet sind, 
insbesondere daraufhin überprüft, ob der Minister 
diese Vorgänge sehen muß oder nicht. Das ist auch 
in der Geschäftsordnung der Bundesregierung so 
vorgesehen. Der Staatssekretär, der vor Ihnen 
sitzt, hat so entschieden." (Prot. 4, S. 71) 

„Darf ich noch einmal erläutern. Der Vorgang 
kommt geschlossen herüber. ... Original mit Ko-
pie für mich. Es kam zu mir, und ich habe die be-
rühmte Bewertung vorgenommen, erstens, nach-
dem also Zulässigkeit hier keine Rolle spielte, 
Schlüssigkeit, was ist erheblich, und was ist vom 
Erheblichen für das Weitere begründet. Danach, 
Herr Abgeordneter, habe ich mich verhalten. Ich 
bin bereits bei der zweiten Stufe der Prüfung nicht 
weitergekommen für das, was am 5. Juni vor uns 
lag .. " (Prot. 4, S. 70) 

Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell hat bei seiner 
ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-
schuß ausgesagt: 

„Diese Vorlage (des Generalinspekteurs vom 
1. Juni 1979) wurde von mir nach Rücksprache mit 
dem Abteilungsleiter H bewertet, von mir mit 
Dr. Hiehle, der meine Auffassung teilte, bespro-
chen und war Gegenstand einer mündlichen Be-
sprechung beim Minister am 5. Juni, bei der auch 
Dr. Hiehle anwesend war." (Prot. 5, S. 56) 

„Soweit mir bekannt ist, hatte Staatssekretär 
Dr. Hiehle durch diese Besprechung (beim Mini-
ster am 5. Juni 1979) die Vorlage des Generalin-
spekteurs vom 1. Juni als erledigt angesehen und 
sie auch an den Minister nicht mehr weitergelei-
tet, zumal die Forderung des Generalinspekteurs 
durch diese Forderungen gegenüber dem BMF 
voll abgedeckt war."  (Prot. 5, S. 57) 

„Auf Grund der Forderungen des Generalinspek

-

teurs und auch der Rü vom 1. Juni 1979 beantragte 
der Minister im Chefgespräch mit dem BMF die 

vorhin genannten Aufstockungen, um den einge-
leiteten Generationswechsel durchführen und die 
Munitionsbevorratung erhöhen zu können." 
(Prot. 5, S. 58) 

„Und dann war j a am 5. Juni die allgemeine Be-
sprechung über den Haushaltsansatz bei dem Mi-
nister zur Vorbereitung des Chefgesprächs. Und 
bei diesem Gespräch ist diese Vorlage des Gene-
ralinspekteurs inhaltlich mit seinen Forderungen 
sicher besprochen worden. 

Die Mehrforderung des Generalinspekteurs — 
rund 7 % Mehransatz — wurde j a umgesetzt in die 
Forderung des BMVg nach zusätzlichen Haus-
haltsmitteln, nämlich für 1980 1 Milliarde und die 
entsprechenden Zahlen für die darauf folgenden 
Jahre. Ich glaube, aus diesem Grund hat 
Dr. Hiehle diese Vorlage nicht mehr weitergelei-
tet, weil sie ja indirekt Gegenstand dieser Gesamt-
haushaltsbesprechung war." (Prot. 5, S. 123) 

„Der allgemeine Inhalt (der Generalinspekteurs-
vorlage vom 1. Juni 1979) ist sicher allen in der Lei-
tung bekannt gewesen — vom Abteilungsleiter 
Haushalt, Rüstung, die Staatssekretäre, auch der 
Minister — nämlich daß wir in einer gewissen Fi-
nanzenge in das Jahr 1980 hineingehen würden. 
Es ist sicher: Dieses Schreiben hat dazu geführt, 
daß sowohl Dr. Hiehle wie ich als auch der Mini-
ster über die Notwendigkeit der Aufstockung des 
Haushalts orientiert wurden." (Prot. 5, S. 124) 

Bei seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersu-
chungsausschuß hat Sachverständiger Zeuge 
Dr. Schnell folgendes ausgesagt: 

„In der letzten Vernehmung bestand Unklarheit 
bei der Beantwortung der Frage . . ., ob die Vorlage 
des Generalinspekteurs vom 1. Juni 1979 Gegen-
stand der Besprechung beim Minister gewesen 
war .. . 

Als ich meinen Vortrag erstellte — in Baden-Ba-
den, ohne direkten Zugriff auf die Akte, auch ohne 
Sekretariat —, besaß ich nicht das Schreiben des 
Generalinspekteurs an den Bundesminister vom 
1. Juni. Ich habe mir in der Zwischenzeit Einblick 
in diese Vorlage verschafft und dabei festgestellt, 
daß bei der Besprechung beim Minister am 5. Juni 
1979 diese Vorlage selbst nicht dabei war, deshalb 
auch nicht darüber diskutiert wurde. In dieser Be-
sprechung beim Minister ging es im wesentlichen 
um den Haushalt 1980 ff. und führte zu den Mehr-
forderungen, die auch in meinem Bericht genannt 
sind, von 1 Mrd. DM für 1980, 1,4 Mrd. DM für 1981, 
1,5 Mrd. DM für 1982. In diesen Beträgen wurden 
die Forderungen des Generalinspekteurs berück-
sichtigt. Bei den Argumentationen über diesen 
Haushalt waren natürlich Dr. Hiehle und mir 
die Forderungen des Generalinspekteurs präsent. 
Ich wäre dankbar, wenn man auf der Seite 6 
( = Prot. 5, S. 56) den letzten Halbsatz streichen 
würde, nämlich — ich zitiere —: „... und war Ge-
genstand einer Besprechung beim Minister am 
5. Juni." (Prot. 6, S. 5) 

Auf die Frage, ob aufgrund dieser neuen Aussage 
auch die Formulierung „Aufgrund der Forderungen 
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des Generalinspekteurs und auch der Rü vom 1. Juni 
1979 beantragte der Minister im Chefgespräch mit 
dem BMF die vorhin genannten Aufstockungen ..." 
(Prot. 5, S. 58) entfalle, antwortete Sachverständiger 
Zeuge Dr. Schnell: 

„Indirekt ist diese Feststellung meinerseits rich-
tig. Denn bei der Besprechung des Haushalts 
1980 ff., bei der Dr. Hiehle und Dr. Padberg dabei 
waren, war natürlich die Forderung des General-
inspekteurs auf eine Erhöhung um 7 % des Pla-
fonds und insbesondere bei MRCA und Fregatten, 
natürlich mitberücksichtigt worden."  (Prot. 6, 
S. 6) 

Auf die Frage, ob die über die allgemeine Preisstei-
gerung von 7 % hinausgehenden Forderungen des 
Generalinspekteurs in der Vorlage vom 1. Juni 1979 
für MRCA in der mündlichen Unterhaltung mit dem 
Minister inhaltlich angesprochen worden seien, ant-
wortete Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell: 

„Wir haben über die allgemeine Preissteigerung, 
7 %, gesprochen. Und das galt auch für das MRCA 
und vor allen Dingen die Fregatten, weil sich ge-
rade im Rüstungsbereich j a der Inflator höher 
zeigt als der normale, der bei etwa 4 bis 5 lag." 
(Prot. 6, S. 6) 

Das Chefgespräch des Ministers mit dem Bundesmi-
nister der Finanzen am gleichen Tage —  5. Juni 1979  
— hatte folgendes Ergebnis: 

Der Bundesminister der Finanzen war nur bereit, 
die Plafonds des BMVg für den Haushalt 1980/13. Fi-
nanzplan wie folgt teilweise aufzustocken: 

1980: + 370 Mio. DM 
(= 36,4 % der Forderung BMVg 1,0 Mrd. DM) 

1981: + 500 Mio. DM 
(= 35,7 % der Forderung BMVg 1,4 Mrd. DM) 

1982: + 500 Mio. DM 
( = 33,3 % der Forderung BMVg 1,5 Mrd. DM). 

Nach Beendigung des Chefgesprächs hat am glei-
chen Tage —  5. Juni 1979 — der stellv. Generalin-
spekteur ein Telefongespräch mit Staatssekretär 
Dr. Hiehle geführt. Über dessen Inhalt hat Sachver-
ständiger Zeuge Heinz in seiner Vernehmung vor 
dem Untersuchungsausschuß ausgesagt: 

„Ich ... habe den Staatssekretär Dr. Hiehle ange-
rufen ... und wollte mir berichten lassen, wie die 
Chefgespräche ausgegangen sind. Dies hat er mir 
in groben Zügen gesagt: daß ... wir bei weitem 
nicht all das bekommen haben, was wir uns vorge-
stellt haben, und sicherlich auch nicht das, was in 
unserem Schreiben vom 1. Juni als notwendig an-
gemeldet und erkannt und vorgeschlagen worden 
ist. Auf meine Frage ..., inwieweit das Schreiben 
des Generalinspekteurs mit seiner Position vom 
1. Juni eine Rolle gespielt habe, hat er mir gesagt, 
daß dies bei diesen Gesprächen genutzt worden 
ist. Nun war die politische Entscheidung getroffen. 
Sie wurde getroffen zwischen dem Finanzminister 
und seinem Kollegen. Der Sinn des Schreibens, 
nämlich den Minister aufzumunitionieren, ihm 
Unterlagen zu geben, daß er im Sinne der militäri- 

schen Führung hier für den militärischen Bereich 
etwas herausholt bei seinem Kollegen, war damit 
erfüllt. Eine Antwort . .. haben wir insofern auch 
nicht erwartet." (Prot. 18, S. 40/41) 

Sachverständiger Zeuge Brandt hat ausgesagt: 

„Ich mußte davon ausgehen, daß der Minister die 
Vorlage erhalten hat." (Prot. 7 S. 12) 

„Ich habe, nicht ich selber, sondern mein Stellver-
treter hat sowohl vom Staatssekretär — ich 
glaube es war Staatssekretär Hiehle — als auch 
vom Abteilungsleiter H einen Rückruf bekommen, 
eine Bestätigung bekommen, daß von diesem 
Brief durch den Minister Gebrauch gemacht wor-
den sei. So haben wir das damals verstanden. So 
weisen die Notizen des General Heinz das aus." 

 (Prot. 8, S. 51) 

„Wir hatten das Gefühl: die Nachricht ist ange-
kommen." (Prot. 7, S. 25) 

Auf die Frage 

„Sie waren damals auf Grund der Umstände, die 
Ihnen zur Kenntnis kamen, der Auffassung, daß 
Ihre Vorlage an den Minister gekommen war und 
dort Gegenstand der Diskussion gewesen war?" 

hat Sachverständiger Zeuge Brandt geantwortet: 

„Wenn Sie ,an den Minister gekommen' intellektu-
ell nehmen, j a. Wenn Sie ,an den Minister gekom-
men'  physisch nehmen, muß ich sagen, hat es für 
mich keine Rolle gespielt." (Prot. 7, S. 23) 

Sachverständiger Zeuge Dr. Padberg hat ausge-
sagt: 

„Daß ich den stellvertretenden Generalinspekteur 
angerufen und ihm die Kunde überbracht hätte, 
der Minister habe von dem Schreiben vom 1. Juni 
1979 Gebrauch gemacht, das kann ich wirklich 
nicht bestätigen. 

Es entspricht gutem altem Brauch, daß der Abtei-
lungsleiter H nach dem Chefgespräch den 
Gen.Insp. — wenn dieser nicht greifbar ist, seinen 
Vertreter — über das Ergebnis des Chefgesprächs 
der beiden Herren Bundesminister unterrichtet. 
Das habe ich jedes Jahr so getan, weil ich meine, 
daß der oberste Soldat der Bundeswehr einen An-
spruch darauf hat, zeitnah und genau zu erfahren, 
was das Ergebnis des Chefgesprächs ist, was ja 
auch für den Planer von äußerster Bedeutung ist 

Ich habe ganz sicher den Generalinspekteur oder 
— ich weiß nicht mehr genau — seinen Stellv. 
über das Gespräch unterrichtet." (Prot. 10, 
S. 174) 

Ein Schreiben des stellv. Generalinspekteurs an den 
Inspekteur der Marine vom 13. Juni 1979 („Betr.: 
Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 1980 bis 1984; 
hier: Aktuelle Planungs- und Finanzsituation") ent-
hält u. a. folgende Passage unter Bezugnahme auf 
die Generalinspekteursvorlage vom 1. Juni 1979 
(„Bezug:... 4) Genlnsp vom 1. Juni 1979"): 
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„Über die aus der aktuellen Planungs- und Finanz-
situation abgeleiteten Schwierigkeiten wurde der 
Minister unterrichtet (Bezug 4)." 

Zu dieser Passage seines Schreibens hat Sachver-
ständiger Zeuge Heinz in seiner Vernehmung vor 
dem Untersuchungsausschuß folgendes ausgesagt: 

„Gemeint ist hier: All das, was Du, Inspekteur Ma-
rine, mir mitgeteilt hast, war Gegenstand und ist 
enthalten in dem Schreiben, das wir dem Minister 
am 1. Juni gegeben haben. Mehr sollte dies nicht 
heißen." (Prot. 18, S. 42) 

dd) Vorgänge betreffend das Einzelvorhaben MRCA 
(6. bis 10. Juni 1979) 

Aufgrund des Ergebnisses des Haushalts-Chefge-
sprächs am 5. Juni 1979, wonach die Forderungen 
des BMVg zur Aufstockung des Plafonds nur zu 
rund ein Drittel berücksichtigt wurden (vorstehend 
dargestellt unter cc), sah sich der Abteilungsleiter 
Haushalt veranlaßt, die MRCA-Ansätze gegenüber 
seinem früheren Voranschlag vom 1. März 1979 wie 
folgt herabzusetzen: 

1980: von 1 300 auf 1200 Mio. DM 
(Herabsetzung: 100 Mio. DM) 

1981: von 1 600 auf 1 550 Mio. DM 
(Herabsetzung: 50 Mio. DM) 

Die Kürzungsabsicht hat der Abteilungsleiter Haus-
halt mit dem damaligen Systembeauftragten MRCA 
im Zeitraum 4. bis 8. Juni 1979  telefonisch erörtert. 
Die telefonische Abstimmung war wegen der Eilbe-
dürftigkeit der Neuschichtung des Plafonds zum 
Haushaltsvoranschlag 1980/13. Finanzplan gegen-
über dem BMF geboten und führte — laut Zeugen-
aussage Dr. Padberg — zu folgendem Ergebnis: 

„Der Systembeauftragte hat seinerzeit sinngemäß 
erklärt, den wirklichen Bedarf könne niemand ge-
nau voraussagen; sowohl die eine als auch die an-
dere Zahl — also 1 200 oder 1 300 Mio. DM — 
könne zum Jahresende richtig sein. Er werde 
letztlich die Kürzung hinnehmen. Er stimme nicht 
zu, ,gehe aber auch nicht auf die Barrikaden'." 
(Prot. 10, S. 12) 

Am 6. Juni 1979  wurde der TORNADO-Jahresbericht 
1978 vom BMF an den Haushaltsausschuß des Bun-
destages zugeleitet. Dieser Bericht über die Preis- 
und Kostenentwicklung TORNADO im Jahre 1978 
(siehe hierzu oben 2. Teil) enthält hinsichtlich der 
Planung und der Haushaltsfinanzierung der Be-
schaffung MRCA folgende Passagen: 

„Umrüstung 

... Die industrielle Lieferverzögerung von insge-
samt 14 Monaten wirkt sich ... voll auf den Beginn 
der Umrüstung aus. 

Aus militärischer Sicht wird weiter angestrebt, 
den jetzigen Abschlußtermin der Umrüstung, der 
lediglich eine achtmonatige Verzögerung berück-
sichtigt, zu halten, um Maßnahmen zur Verlänge-
rung der Lebensdauer der vorhandenen Waffen-
systeme zu vermeiden. Daher laufen Untersu- 

chungen, ob eine zeitweilige Erhöhung der Pro-
duktion technisch möglich ist, mit welchem indu-
striellen Aufwand sie ggf. verbunden sein wird 
und ob evtl. Mehrkosten im Einzelplan 14 finan-
zierbar sind." 

„Kosten der Beschaffung 

... Im Zusammenhang mit den technischen Pro-
blemen, die Produktion planmäßig in Gang zu set-
zen, ist es zu einem Vertrauensverlust gegenüber 
industriellen Aussagen und damit auch zu einer 
Unsicherheit bei der Planung des Mittelbedarfs 
gekommen. 

Um zu verhindern, daß infolge zu optimistischer 
Beurteilungen der technischen Liefermöglichkei-
ten Finanzmittel zu früh eingeplant werden, sind 
in der Zwischenzeit umfangreiche trinationale 
Kontrollen angelaufen. Ziel der Überprüfung der 
bisherigen Vorgaben ist, die Anlaufphase gemäß 
den trinationalen Absprachen auf den wirtschaft-
lichen Produktionsausstoß von 9 Flugzeugen/Mo-
nat überzuleiten. 

Nach Abschluß dieser Untersuchungen und trina-
tionaler Einigung etwa im Juni 1979 werden die 
Haushaltsansätze mit höherer Genauigkeit ange-
geben werden können." 

„Haushalts- und Finanzplanung 

... Die Unischerheit in der Beurteilung des techni-
schen und industriellen Produktionshochlaufes 
führte über das Jahr 1978 hinaus zu einer Korrek-
tur der 12. Finanzplanung, ohne die umfangrei-
chen trinationalen Überprüfungen abwarten zu 
können. 

Der Finanzplan 1978 bis 1982 (Haushalt 1979) 
( = 12. Finanzplan) wurde daher ... mit dem folgen-
den Mittelbedarf festgelegt: 

... 	 1979 	1980 	1981 	1982 	... 

800 1 100 1 300 1 500 
Die vorliegenden Zwischeninformationen lassen 
bereits jetzt erkennen, daß der Geldbedarf ab 1980 
über den Jahresansätzen des Finanzplans 1978 bis 
1982 ( = 12. Finanzplan) liegt." 

„Gesamtmittelbedarf aus dem Beschaffungstitel 
1419/55402 

... Vobehaltlich des Ergebnisses der laufenden 
Programmüberprüfung und vorausgesetzt, daß 

— aufgrund der Gesamtsituation der britischen 
Industrie keine weiteren Verzögerungen ein-
treten 

— eine kontinuierliche Produktion von 807 Flug-
zeugen bei einem monatlichen wirtschaftli-
chen Mindestausstoß von 9 Flugzeugen nach 
Abschluß des Produktionsaufbaus erreicht 
wird 

wird der Flugzeugzulauf z. Z. wie folgt gesehen: 

Jahr 	 1980 	1981 	1982 	1983 	... 

Flugzeug

-

Stückzahl 	11 	29 	44 	44 
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Über die hierfür in den einzelnen Jahren zu veran-
schlagenden finanziellen Mittel wird im Rahmen 
des Finanzplans 1979 bis 1983 ( = 13. Finanzplan) 
zu entscheiden sein." 

Mit Schreiben vom 6. Juni 1979 teilte der Abteilungs-
leiter Rüstungstechnik an die Partnerstaaten und 
die NAMMA mit, daß die Bundesrepublik Deutsch-
land die Ergebnisse der jüngsten Vertragsverhand-
lungen akzeptiere. Die Bundesrepublik sei nunmehr 
einverstanden, daß der Generalmanager der 
NAMMA ermächtigt werde, den Vertrag zum 3. Los 
mit der Industrie abzuschließen, „nachdem der Zah-
lungsplan zur Zufriedenheit des Board vorgelegt 
worden ist". 

Im Protokoll der 122. Sitzung des NAMMA-Board of 
Directors am 6./7. Juni 1979 heißt es u. a.: 

„Das Board 

- nahm zur Kenntnis, daß alle drei Policy Group-
Mitglieder nunmehr einer Autorisierung des 
Board, den Vertrag zu unterschreiben unter 
der Voraussetzung, daß die von der Policy-
Group geforderten Zusatzinformationen vor-
liegen, zugestimmt haben; 

- autorisierte den General Manager, den Vertrag 
für das 3. Los zu unterschreiben." 

Am 6. Juni 1979 wurde der Vertrag mit der Industrie 
über das 3. Los abgeschlossen. Die im Zusammen-
hang mit dem 3. Los abgeschlossenen losübergrei-
fenden Produktions- und Liefervereinbarungen be-
rechtigten die Industrie zur Fertigung nach dem PA-
NAVIA-Programm MMPC 19 P. (NAMMA-Auskunft 
7. Dezember 1981) 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

1. Erörterung des FJP 84 bis zur Entscheidung von 
StS Dr. Schnell vom 3. April 1979 

a) Ebene der Abteilungsleiter und Inspekteure 

Die Entscheidungen von Staatssekretär Dr. Schnell 
vom 1. und 5. März 1979, die Haushaltsanmeldung 
des Abteilungsleiters Haushalt für MRCA zum 
Haushalt 80/13. Finanzplan bei der Erarbeitung des 
FJP 84 im Rahmen des vorgegebenen Finanzrah-
mens (12. Finanzplan + 7 %) zugrundezulegen, führ-
ten zu folgenden Reaktionen, die die Entscheidun-
gen von StS Dr. Schnell zu TORNADO nicht in 
Frage stellen, sondern unterschiedliche Vorschläge 
zur weiteren Behandlung des FJP 84 enthalten: 

- Der Insp. Lw, der noch im Januar 1979 (s. o. unter 
8. Januar) Bedenken des stellvertretenden Gen-
Insp. gegen die Finanzierbarkeit von MRCA im 
Rahmen der Luftwaffenplanung ausräumte und 
mit dem Transport-Hubschrauber SAR ein wei-
teres Beschaffungsprogramm einplante, erklärt 
nunmehr bei Aufstellung des Programmvor-
schlags der Lw zum FJP 84 (Vorlage vom 
20. März 1979), daß bei mehreren Großvorhaben, 
insbesondere bei MRCA, der Kostenaufwuchs 
die Steigerungsrate der Finanzvorgaben erheb- 

lich übersteige und wesentliche Einsparungen 
unumgänglich seien. 

- Genlnsp erklärt (Vorlage vom 20. März 1979), die 
von Staatssekretär Dr. Schnell vorgegebene Zah-
lenreihe für MRCA übersteige für die Jahre 1980 
bis 1983 den Plankostenrahmen des FJP 84 um 
900 Mio. DM, die nur durch Umplanung anderer 
Vorhaben aufgebracht werden könnten. 

Der tatsächliche Mittelbedarf und -abfluß bei 
MRCA sei nach wie vor unsicher. 

Er schlägt vor, 

- an der Zahlenreihe von Staatssekretär 
Dr. Schnell vom 1. März 1979 festzuhalten, 

- zugleich aber den Plankostenrahmen im FJP 
84 um 900 Mio. DM entsprechend dem vom 
Abteilungsleiter Haushalt angemeldeten Auf-
wuchs des 13. zum 12. Finanzplan, zu erhö-
hen. 

Abteilungsleiter Haushalt lehnt bei Zustimmung 
zur Auffassung des Genlnsp in bezug auf TOR-
NADO (Vorlage vom 28. März 1979) die vom Gen-
Insp vorgeschlagene Erhöhung des Plankosten-
rahmens für das FJP 84 ab, da 

- ungeachtet seiner Haushaltsanmeldung zum 
13. Finanzplan der Plankostenrahmen (12. Fi-
nanzplan + 7 %) nach wie vor die Obergrenze 
der Finanzerwartungen darstelle, deren Er-
füllung durch den BMF fraglich sei, und 

- bei dieser Sachlage eine Erhöhung des Plan-
kostenrahmens nur zu größeren späteren An-
passungsschwierigkeiten an den endgültigen 
13. Finanzplan führen müsse. 

b) Ebene der Staatssekretäre 

Auf diese Vorlagen entscheidet Staatssekretär 
Dr. Schnell am 3. April 1979: 

Es gäbe z. Z. keine Veranlassung, die von ihm am 
März 1979 gebilligte Bedarfsmeldung für MRCA 

zum 13. Finanzplan sowie den festgelegten Planko-
stenrahmen zum FJP 84 zu verändern. 

2. Die Erörterung der BMVg-Forderung nach Auf-
stockung der Rüstungsplafonds im 13. Finanz-
plan bis zum Chefgespräch BMVg/BMF am 
5. Juni 1979 

a) Ebene der Inspekteure 

Nach der Entscheidung von Staatssekretär 
Dr. Schnell vom 3. April 1979 geht die Diskussion um 
das FJP 84/13. Finanzplan weiter: 

- So weist der stellvertr. Genlnsp (Vorlage vom 
5. April 1979) nochmals auf die Überschreitungen 
des Plankostenrahmens in den Teilstreitkräfte-
planungen im FJP 83 hin: Dies zeige die Schwie-
rigkeit beim FJP 84, einen Plankostenrahmen 
einzuhalten, der für 1980 bis 1983 um ca. 900 Mio. 
DM unter der Anmeldung zum 13. Finanzplan 
liege. 
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— Der Inspekteur M (Vorlage vom 5. April 1979) for-
dert eine Erhöhung des Plankostenrahmens, die 
mit dem tatsächlichen Mittelaufwuchs im 13. Fi-
nanzplan übereinstimmen müsse: 
Der Epl. 14 müsse für militärische Beschaffun-
gen aufgestockt werden. 

— Der stellvertr. Genlnspekteur stellt gegenüber 
Inspekteur M hierauf fest (Schreiben vom 
12. April 1979), daß 

— Staatssekretär Dr. Schnell eine Erhöhung des 
Plankostenrahmens abgelehnt habe, 

— ohne reale Aufstockung der Rüstungsbeschaf-
fungsansätze im 13. Finanzplan nur die Möglich-
keit bleibe, unter Inkaufnahme selbst schwerwie-
gender Eingriffe in die Planungssubstanz den 
Planungsüberhang abzubauen. 

— Inspekteur Lw (Vorlage vom 24. April 1979) sieht 
wie Inspekteur M für die zukünftige Erfüllung 
des Luftwaffenauftrages keine andere Alterna-
tive als eine Aufstockung der Investitionsmittel 
im Epl. 14. 

b) Ebene der Staatssekretäre 

— Die Staatssekretäre Dr. Hiehle, Dr. Schnell und 
der Parlamentarische Staatssekretär werden 
durch die Ministervorlage des Abteilungsleiters 
Haushalt vom 31. Mai 1979 über das Ergebnis der 
auf Referenten- und Abteilunsleiterebene ge-
führten Verhandlungen zum Haushalt 1980/ 
13. Finanzplan unterrichtet. 

Hiernach will der BMF den Epl. 14 im 13. Finanz-
plan auf den 12. Finanzplan beschränken, so 
daß 

— die zwischen 5 und 7 % liegenden Preissteige-
rungen nicht ausgeglichen werden könnten, 

— für Rüstungsbeschaffungskosten mit dem 
BMF streitig blieben: 

1980 	1981 	1982 	1983 

733 1 092 1 199 1 739 Mio. DM 

— ohne die streitigen Beträge Vorhaben des Ge-
nerationswechsels gestreckt werden müssen 
und eine Verbesserung der Munitionsbevor-
ratung im vorgesehenen Zeitraum nicht erfol-
gen kann. 

— Mit Ministervorlage über Staatssekretär 
Dr. Schnell vom 1. Juni 1979 faßt der Genlnsp die 
Auführungen der Inspekteure (s. o. 2 a) zum 
Zwecke der Vorbereitung des Miniters auf das 
Chefgespräch mit dem BMF zum Haushalt 80/ 
13. Finanzplan in der Forderung zusammen, daß 
die Verwirklichung der im FJP 84 geplanten In-
vestitionen die Bereitstellung von Mitteln in 
Höhe der Haushaltsanmeldung des BMVg vor-
aussetze. Er, der Genlnsp, sei sich allerdings be-
wußt, daß die Anliegen der Teilstreitkräfte „aus 
übergeordneten Gründen nur unter Schwierig-
keiten und entsprechenden Abstrichen" erfüllt 
werden können. 

Der Genlnsp empfiehlt anzustreben: 

— eine Steigerung des 12. Finanzplans bei militäri-
schen Beschaffungen um 7 % (entsprechend dem 
Plankostenrahmen zum FJP 84), 

— die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Dek-
kung des über 7 % liegenden Mehrbedarfs bei 
mehreren Vorhaben, darunter MRCA ( + 1,2 Mrd. 

+ 22 %) 

— Staatssekretär Dr. Schnell bewertet diese Vor-
lage mit Vorlage an den Minister über Staatsse-
kretär Dr. Hiehle vom 5. Juni 1979 wie folgt: 

— Die Fortsetzung der vom Parlament beschlos-
senen Beschaffungsvorhaben ist sicherge-
stellt; 

— die planerische Sicht des Genlnsp gibt natur-
gemäß ein zu negatives Bild; 

— soweit der Genlnsp auf „überproportionale 
Preissteigerungen" verweist, sind auch Pla-
nungsschätzpreiskorrekturen und System-
verbesserungen mit eingerechnet; 

— soweit der Genlnsp von Verzichten spricht, ist 
über die Vorhaben noch nicht entschieden. 

— von einer Weiterleitung der Vorlage des Gen Insp 
und ihrer Bewertung durch Staatssekretär 
Dr. Schnell an den Minister sah Staatssekretär 
Dr. Hiehle ab: Sie erübrigte sich, da die mit dem 
Minister am 5. Juni 79 abgestimmte Leitlinie für 
das Chefgespräch mit dem BMF den Forderun-
gen des Genlnsp voll entsprach. 

c) Ebene des Ministers 

— Den Minister erreicht einzig die Vorlage des Ab-
teilungsleiters Haushalt vom 31. Mai 1979. 

— Der Forderung des Ministers nach Aufstockung 
der Rüstungsplafonds im 13. Finanzplan um 

1980 	1981 1982 

1 000 1 400 1 500 Mio. DM 

entsprach der BMF insgesamt nur zu ca. 35 % mit 

1980 	1981 1982 

364 	500 500 Mio. DM 

3. Unterzeichnung der Vereinbarung mit der Indu-
strie zum 3. Los, zugleich zu einem neuen 
MRCA-Produktions- und Lieferprogramm 

a) Ebene des Systembeauftragten und der Abtei-
lungsleiter 

Am 6. Juni 1979 — einen Tag, nachdem der BMF im 
Chefgespräch zum Haushalt 1980/13. Finanzplan die 
BMVg-Forderung nach Erhöhung der Rüstungspla-
fonds zu ca. 65 % abgelehnt hatte — ermächtigt der 
Abteilungsleiter Rüstungstechnik die NAMMA, den 
Industrievertrag zum 3. Los und damit zugleich über 
die die neue losübergreifende Lieferplanung 19 P ab- 
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zuschließen, mit der die durch die britische Produk-
tionsverzögerung um sechs Monate eingetretene 
Verzögerung der Lieferung insgesamt aufgeholt und 
so der jährliche Mittelbedarf gegenüber dem Lief er-
stand  des Jahres 1978 erhöht werden sollte (vergl. 
Zwischenwürdigung zu III 2 a) 

Seiner Entscheidung gehen folgende Vorgänge vor-
aus: 
— Referent MRCA 2 unterrichtet ihn am 27. April 

1979 dahin, daß 

— die revidierte MRCA-Produktionsplanung mit 
den Ansätzen der Haushaltsforderung des 
BMVg zum 13. Finanzplan zwar im Hinblick 
auf das 3. Los, jedoch nur eingeschränkt hin-
sichtlich des 4. und weiterer Lose, finanzier-
bar sei; 

— die revidierte MRCA-Produktionsplanung 
dann, wenn ihr der Finanzplan bei künftigen 
Fortschreibungen nicht „angemessen ange-
paßt" werden könne, anläßlich des 4. Loses 
(zur Jahreswende 1980/81) trinational zu 
überdenken sei. 

— mögliche Auswirkungen der revidierten Pro-
duktionsplanung auf die deutsche Finanzpla-
nung erst im 3. Quartal 1980 zu übersehen und 
zu entscheiden seien. 

— Abteilungsleiter Rüstungstechnik stellt mit 
Schreiben vom 30. April 1979 gegenüber Abtei-
lungsleiter Haushalt darauf ab, daß „das vorgese-
hene zeitweilige Aufholprogramm ... lediglich 
die notwendige Planungsgrundlage für die Ferti-
gung" darstelle und endgültige Entscheidungen 
erst im 3. Quartal 1980 erforderlich mache. 

— Deutlicher erläutert Ref. MRCA 2 gegenüber 
der Haushaltsabteilung unter dem 28. Mai 
1979 den Sinn des neuen Produktions- und 
Lieferplans dahin, daß mit ihm „eine von Re-
gierungsseite beeinflußte Verzögerung von 
sechs Monaten" vermieden werde, die sich 
„auf das Gesamtprogramm erstrecken" und 
damit auch die deutschen Firmen erfassen 
müßte, die „nach einem Lieferplan fertigen, 
der diese Verzögerung nicht enthält". 

— Der offensichtliche Widerspruch dieser Be-
gründung zur Haushaltsanmeldung des Sy-
stembeauftragten vom 5. Februar 1979 die mit 
einer solchen Produktionsverzögerung — so-
gar um acht Monate — begründet war, wird 
nicht aufgelöst. 

— Abteilungsleiter Haushalt macht am 10. Mai 1979 
gegenüber Abteilungsleiter Rüstungstechnik 
darauf aufmerksam, daß er die Finanzierbarkeit 
des 3. Loses nicht bestätigen könne, da 

— noch völlig ungewiß sei, welche Ansätze der 
13. Finanzplan für den Epl. 14 tatsächlich ent-
halten werde, 

— der BMF 410 Mio. DM der BMVg-Anmeldung 
zum MRCA-Ansatz nachträglich zum Streit-
punkt erklärt habe und 

— die fragliche Finanzierbarkeit eines etwaigen 
Aufholprogramms noch sorgfältig geprüft 
werden müsse. 

— Ref H II 4 erinnert mit Schreiben vom 17. Mai 
1979 unter Bezugnahme auf seine Schreiben vom 
November und Dezember 1978 und vom Februar 
und April 1979 nochmals an die zugesagte, aber 
nicht erfolgte Vorlage der Verpflichtungsstände 
der abgeschlossenen Hauptverträge, die für die 
Begründung der Haushaltsforderung gegenüber 
dem BMF unabdingbar notwendig seien. 

b) Ebene der Staatssekretäre und des Ministers 

Wiewohl der Abteilungsleiter Haushalt die Finan-
zierbarkeit des vorgesehenen Vertragsschlusses 
nicht bestätigen konnte, wird die Staatssekretärs-
ebene über den vorgesehenen Vertragsabschluß 
nicht unterrichtet: Die zentrale Ursache der späte-
ren Haushaltsunterdeckung im Jahre 1980/81 — die 
vertragliche Ermächtigung der Industrie zu einer 
nach der neuen Lieferplanung 19 P erhöhten Liefer-
rate, die weder durch die Ansätze des geltenden 
12. Finanzplans noch die später festgelegten An-
sätze des 13. Finanzplans gedeckt waren — lief an 
der Leitung vorbei. 

4. Zusammenfassung 

— Staatssekretär Dr. Schnell lehnt eine Erhöhung 
des Plankostenrahmens zum FJP 84 um die 
Mehranmeldung zum 13. Finanzplan (900 Mio. 
DM) ab und hält an der von ihm gebilligten Zah-
lenreihe für TORNADO fest. 

— Der Minister fordert im Chefgespräch mit dem 
BMF eine Erhöhung der Rüstungsplafonds im 
13. Finanzplan für die Jahre 1980-1983 um ins-
gesamt 3,9 Mrd. DM. Diese Forderung wurde 
dem Petitum des Genlnsp vom 1. Juni 1979, die 
Plafonds entsprechend der vorherigen Ressort-
anmeldung zum 13. Finanzplan tatsächlich zu er-
höhen, voll gerecht. Staatssekretär Dr. Hiehle 
sah daher von einer Weiterleitung dieser Vorlage 
an den Minister ab. 

Der BMF entsprach den Forderungen des Mini-
sters nach Plafondserhöhungen im Chefge-
spräch am 5. Juni 1979 nur zu 35 % (1364 Mio. 
DM). 

— Die Ermächtigung zum Abschluß der Industrie-
verträge zum 3. Los mit einem neuen losüber-
greifenden Lieferplan wurden ohne Zustimmung 
der Haushaltsabteilung und ohne Einschaltung 
der BMVg-Leistungsebene durch Rü/SBWS/ 
MRCA erteilt, obwohl die hieraus folgenden Zah-
lungsverpflichtungen weder durch die Ansätze 
des damals geltenden 12. Finanzplans noch 
durch die des späteren 13. Finanzplans gedeckt 
waren. 

c) Zeitraum Mitte Juni—Dezember 1979 
— Entwicklung im 2. Halbjahr 1979 — 

(1) Sachverhalt 

Mit Schreiben vom  11. Juni 1979 teilte SBWS-MRCA 
2 an das Referat H II 4 folgendes mit: 
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„Betr.: Verpflichtungsstand in der TORNADO-
Beschaffungsphase .. . 

Anbei die von Ihnen erbetene Aufstellung der zu 
Lasten des Titels 1419/Kap. 55402 von der 
NAMMA abgeschlossenen Verträge mit Angabe 
der Istausgaben bis 31. Dezember 1978, der Rest-
verpflichtung zum Preisstand 31. Dezember 1978 
und deren Aufteilung nach Fälligkeitsjahren." 

Die dem Schreiben beigefügte Anlage enthielt eine 
handschriftliche Zahlenaufstellung „Restverpflich-
tung Preisstand 31. Dezember 1978", die folgende Be-
träge für die Fälligkeitsjahre 1980 bis 1983 auswies 
(in Mio. DM): 

1980 1981 1982 1983 

876,6 
3. Los 	700,— 

501,1 
700,— 

167,2 
450,— 

11,2 
150,- 

1 576,6 1 201,1 617,2 161,2 

In einem Schreiben des Referates H II 4 an SBWS-
MRCA 2 vom 11. Juni 1979 heißt es: 

„Die in Ihrem Schreiben behaupteten Mehrkosten 
von 360 Mio. DM für den Fall, daß kein Aufhol-
programm durchgeführt wird, vermag ich nicht 
nachzuvollziehen. Auch das mir zusätzlich über-
sandte Schreiben der NAMMA vom 16. März 1979 
mit der Schätzung der Fa. PANAVIA vom 13. März 
1979 bietet keine Erläuterung. 

Dieses Schreiben geht von Mehrkosten in Höhe 
von 360 Mio. DM bei einer weiteren Verzögerung 
— Option 0 — aus. Ich wäre daher für eine Auf-
schlüsselung der 360 Mio. DM dankbar. 

Im übrigen kann ich aus der Sicht der Abt. H ei-
nem Vertrag über das 3. Los mit einem Aufholpro-
gramm — wie bereits telefonisch am 1. Juni 1979 
erklärt — nicht zustimmen, auch wenn dieser die 
Möglichkeit der Rückkehr zu einer Produktions-
rate von neun Flugzeugen/Monat ohne Mehrko-
sten oder Abgeltungskosten enthält. 

Statt dessen sollte diese Produktionsrate von 
neun Flugzeugen Grundlage des Vertrages sein 
und allenfalls eine Option für die Steigerung ein-
gefügt werden." 

In einem Schreiben des stellv. Generalinspekteurs 
an den Abteilungsleiter Haushalt vom 15. Juni 1979  
heißt es u. a.: 

„Betr.: Haushalt 1980/13. Finanzplan und 
FJP 84 

Dem Fü S wurde auf Arbeitsebene am 11. Juni 
1979 eine durch Abteilung Haushalt vorgenom-
mene Schichtung der in den „Chefgesprächen" 
BMF/BMVg festgelegten Gesamtplafonds zur 
Stellungnahme übergeben. 

Die Schichtung des Gesamtplafonds, insbeson-
dere der Militärischen Beschaffungen, wurde in 
einer Besprechung bei H II 1 am 12. Juni 1979 un-
ter Beteiligung der Abteilung Rüstung erörtert 
und für die Militärischen Beschaffungen eine Lö-
sung gefunden. 

Der Schichtung des Gesamtplafonds und der Mili-
tärischen Beschaffungen stimme ich grundsätz-
lich zu. 

Hinsichtlich der Kürzung der TORNADO-Be-
schaffung in 1981 um 50 Mio. DM habe ich mit Ab-
teilungsleiter Rüstung (W) vereinbart, daß ent-
sprechend den aktuellen Erkenntnissen über den 
Ablauf der TORNADO-Beschaffung dieser Betrag 
im FJP 85 oder im Zuge der Aufstellung des Haus-
haltes 1981 eingeplant wird."  

In einer Vorlage des Abteilungsleiters Rüstungs-
wirtschaft an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
18. Juni 1979 betreffend „TORNADO" zur Vorberei-
tung der Sitzung des Haushaltsausschusses des 
Bundestages am 20. Juni 1979 heißt es u. a.: 

„Produktion 

Mit dem 3. Los sind nunmehr 314 Flugzeuge in der 
Produktion. Der ,Roll-out` der beiden ersten Se-
rienflugzeuge war am 5. und 6. Juni 1979 in Warton 
und Manching. Diese Flugzeuge werden Ende des 
Jahres ausgeliefert. 

Dies bedeutet, gemessen an der ursprünglichen 
Planung, eine Verzögerung von 14 Monaten. 

Der derzeitige Lieferplan sieht ein Aufholpro-
gramm vor. Nach diesem soll die Verzögerung von 
14 Monaten im Laufe des Programms um sechs 
Monate aufgeholt werden. Eine endgültige Beur-
teilung hierzu ist jedoch erst Mitte 1980 möglich. 
Entscheidend ist, daß das Ende der Umrüstung 
planmäßig Mitte 1987 erreicht wird, um ein Son-
derprogramm zur Verlängerung der Lebensdauer 
der F-104 zu vermeiden ... 

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es zwingend erfor-
derlich, in die Produktion von rd. 350 Firmen im 
TORNADO-Programm nicht einzugreifen, um die 
Kontinuität der Fertigung zu erhalten. Nur dies 
gewährleistet die optimale Wirtschaftlichkeit. Ein 
Teil der Geräte ist zwischenzeitlich jedoch auf La-
ger zu nehmen. Dies ist grundsätzlich keine unge-
wöhnliche Maßnahme. Ein Aufholprogramm, d. h. 
eine zeitweilige Fertigung von mehr als neun 
Flugzeugen im Monat, hat auf die Finanzierungs-
situation nur eine geringe Auswirkung, da nur die 
Montagekosten selbst berührt sind; diese betra-
gen rd. 3 bis 5 % der Flugzeugkosten. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß die vor-
liegende Auslieferungsplanung nunmehr durch-
gehalten werden kann. Dies ergibt sich 

— durch die Überschaubarkeit der Produktions-
vorbereitungen, welche schrittweise dem 
Hochlauf der Produktion angepaßt werden; 

— durch eine Sonderkontrolle der trinationalen 
Durchführungsbehörde NAMMA, wo eine ge-
sonderte Organisationsstelle zur Überwa-
chung eingerichtet worden ist und 

— durch den Vertrag mit der Industrie selbst. 

Im Vertrag ist ohne Karenzzeit eine Vertrags-
strafe im 3. Los bis max. 88 Mio. DM für verspätete 
Lieferungen vereinbart worden. Zusätzlich muß 
die Industrie für mögliche Minderleistungen ei- 
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nen Betrag von max. 50 Mio. DM zahlen und auch 
für Folgeschäden mit max. 8 Mio. DM einstehen. 
Dies ergibt insgesamt eine vertragliche Absiche-
rung der Produktion vom 150 Mio. DM. 

Die wirtschaftliche Gesamtsituation bei unserem 
britischen Partner läßt sich jedoch nicht mit hin-
reichender Sicherheit voraussagen. Eine längere 
Streikperiode z. B. wurde aus verständlichen 
Gründen in die vorliegende Planung nicht einkal-
kuliert ..." 

Mit Schreiben an den Generalinspekteur vom 
27. Juni 1979 erwiderte der Abteilungsleiter Haus-
halt auf das Schreiben des stellv. Generalinspek-
teurs vom 15. Juni 1979: 

„Betr.: Haushalt 1980/13. Finanzplan ... 

Ich begrüße es, daß die Erörterung der Ansätze für 
die Militärischen Beschaffungen zu einer einver-
nehmlichen Betrachtungsweise geführt hat. 

Hinsichtlich TORNADO bin ich mit Ihnen der 
Auffassung, daß neue Erkenntnisse über den Fi-
nanzbedarf in den einzelnen Haushaltsjahren im 
Rahmen der Aufstellung des Haushalts 1981 und 
der Fortschreibung des 13. Finanzplans berück-
sichtigt werden müssen." 

Die Vorlage des Abteilungsleiters Haushalt an den 
Minister über Staatssekretär Dr. Hiehle vom 2. Juli 
1979 enthielt einen „Bericht zur Vorbereitung der 
Kabinettsitzung am 4. Juli 1979 zum Haushalt 1980 
und dem 13. Finanzplan". In der Vorlage heißt es 
u. a.: 

„Betr.: Bundeshaushalt 1980 und 13. Finanzplan 

hier: Kabinettsitzung der Bundesregie-
rung am 4. Juli 1979 ... 

... Verteidigungshaushalt 

... Der investive Anteil des Verteidigungshaus-
halts beträgt 1980 rd. 31 %. Der Finanzplan stellt 
dies auch für die kommenden Jahre sicher. 

1980 steigen die Beträge für militärische Beschaf-
fungen um rd. 7 %. Die Ausrüstung der Bundes-
wehr mit den neuen Waffensystemen kann daher 
planmäßig fortgesetzt werden ... 

Entscheidungsvorschlag 

Ich schlage vor, 

der Kabinettvorlage zuzustimmen ... 

Am 4. Juli 1979 fand eine Kabinettsitzung der Bun-
desregierung zum Haushalt 1980/13. Finanzplan 
statt. 

In einer am 30. Juli 1979 vom BMVg herausgege-
benen Pressemitteilung zum Thema „Kosten und 
Finanzierung der Rüstungsbeschaffungen der 
Bundeswehr" wird insbesondere das Thema 
Preis- und Kostensteigerungen behandelt. Zum 
Thema Finanzierung im Haushalt und Finanzplan 
heißt es: 

„Die hohen Kosten moderner Waffensysteme füh

-

ren immer wieder in Öffentlichkeit und Presse zu 

Diskussionen, ob die Bundeswehr die in Auftrag 
gegebene neue Waffengeneration finanzieren 
kann. 

Das Haushaltsrecht des Bundes und die Finanz-
planung der Bundesregierung stellen dies sicher, 
selbst wenn es sich dabei um langfristige und 
kostspielige Beschaffungen handelt ... 

Die Kosten für die neue Waffengeneration der 
Bundeswehr sind im Haushalt und im Finanzplan 
voll veranschlagt. Die Anpassung an die gestiege-
nen Kosten geschieht jeweils mit der jährlichen 
Fortschreibung des Finanzplans. So wurden die 
Haushaltsansätze von 1970 bis 1979 um insgesamt 
106 % gesteigert. 1979 stehen dem Verteidigungs-
haushalt für die Beschaffung von Rüstungsmate-
rial rd. 8 Mrd. DM zur Verfügung. Bis 1983 sieht 
der Finanzplan eine Steigerung auf rd. 10 Mrd. 
DM vor. Wenn auch für die Beschaffung der neuen 
Waffengeneration in den kommenden Jahren 
noch 35 Mrd. DM aufzuwenden sind, so ergeben 
doch diese Zahlen, daß die Finanzierung der Rü-
stung solide geplant und abgesichert ist. 

Dennoch hat die Bundeswehr nicht die gesamte 
Waffengeneration nach ihrer Bewilligung voll in 
Auftrag gegeben. Die großen Beschaffungen wer-
den vielmehr in mehrere Lose aufgeteilt und 
nacheinander vergeben. Hierdurch wird sicherge-
stellt, daß der Verteidigungshaushalt auch dann 
noch voll finanziell steuerbar bleibt, wenn einmal 
bei der Fortschreibung des Haushalts die zusätzli-
chen Lohn- und Materialkosten aus gesamtwirt-
schaftlichen Gründen nicht bewilligt werden kön-
nen. Es wird sorgfältig darüber gewacht, daß die 
vertraglichen Verpflichtungen bei den militäri-
schen Beschaffungen 80 bis 85 % der zur Verfü-
gung stehenden Mittel nicht übersteigen." 

Mit Schreiben vom 8. August 1979 teilte SBWS-
MRCA 2 an die Referate Rü Pl 3, H II 1 und H II 4 
das Operational Budget der NAMMA sowie eine 
Vorausschätzung des Gesamtmittelbedarfs (incl. na-
tionale Beschaffungen) für 1980 mit: 

„Betr.: MRCA/TORNADO Operational Budget 
1980 ... 

Beiliegend übersende ich das Operational Budget 
für das kommende Jahr. Es enthält den voraus-
sichtlichen Mittelbedarf der NAMMA für 1980. 
Der Mittelbedarf ist aufgrund der Bedarfsanfor-
derung der Industrie von der NAMMA ermittelt 
worden, wobei nach Aussage der NAMMA ein 
sehr strenger Maßstab angelegt wurde. In keinem 
Fall wurden die Ansätze der Industrie übernom-
men. 

Nach den Berechnungen der NAMMA werden in 
1980 voraussichtlich folgende Beträge benötigt: 

— Beschaffung einschl. 
In-Service Support 	1 482,8 Mio. DM 

In diesen Beträgen ist der Bedarf der nationalen 
Beschaffungen noch nicht enthalten. Dieser be-
läuft sich voraussichtlich auf: 
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— für Beschaffung 	 80 Mio. DM. 

Der voraussichtliche Gesamtbedarf beträgt da-
mit: 

— bei Beschaffung 	1 552,8 Mio. DM. 

Diese Beträge liegen erheblich über den Ansätzen 
im Haushaltsentwurf 1980 und im 13. Finanz-
plan. 

Ich beabsichtige, die Bedarfsforderungen der In-
dustrie in der kommenden Woche mit den Firmen 
MBB, MTU und PANAVIA nochmals kritisch zu 
überprüfen. Ab 20. August stehe ich dann zu einer 
gemeinsamen Erörterung des Operational Budget 
zur Verfügung." 

Am 13./16. August 1979  fanden Besprechungen von 
SBWS-MRCA 2 mit den Firmen MBB, MTU und PA-
NAVIA über den MRCA-Mittelbedarf 1980 statt. Im 
Ergebnisvermerk des SBWS-MRCA 2 heißt es: 

„Die Besprechungen mit der Industrie dienten 
dem Zweck, den von der NAMMA aufgrund der 
Bedarfsanforderungen der Industrie ermittelten 
voraussichtlichen Mittelbedarf für 1980 zu über-
prüfen. 

Die nachstehend aufgeführten Beträge in Mio. 
DM basieren auf dem Preisstand Mitte 1980, d. h. 
es wurde eine durchschnittliche Eskalation von 
1979 auf 1980 in Höhe von 6 % berücksichtigt. Die 
anfallende MWSt ist nicht enthalten ... 

2. Beschaffung Industrie

-

forderung 

Ansatz im 
Op.Budget 

80 

2.1 Production 
Investment 

MBB .. . 
MTU... 
PANAVIA .. . 
Zwischensumme 
PI ohne 
PAN-Profit, 
Mauser usw. 213,5— 247,7  172,7 

2.2 Serie 
MBB .. . 
MTU .. . 
PANAVIA .. . 
Zwischensumme 
Serie ohne PAN- 
Profit, Mauser, RR 
usw. 930,4— 980,4  829,2  

Summe PI und 
Serie 1 143,9-1 228,1  1 001 ,9 

2.3 In-Service 
Support 

MBB 
MTU 
PANAVIA 146,6— 	181,0  

Die Fa. PANAVIA machte zum Schluß der Bespre-
chung die Aussage, daß ihre Zahlen um + /1. 10 % 
schwanken können." 

Am 28. August 1979  fand eine Besprechung auf Refe-
rentenebene zum NAMMA Operational Budget 1980 
statt, an der SBWS-MRCA 2 sowie H II 1 und 4 teil-
nahmen. Ober das Ergebnis heißt es in einem Ver-
merk des SBWS-MRCA 2: 

„Produktion 

— Das voraussichtliche Fehl im laufenden Haus-
haltsjahr muß mit möglichen Steuerungsmaß-
nahmen überbrückt werden (Stillhalten der In-
dustrie, genaueste Prüfung der vorgelegten 
Rechnungen). 

— Die Bewertung der NAMMA für den Mittelbe-
darf im Haushaltsjahr 1980 bewegt sich an der 
unteren Grenze; sich abzeichnende neue Pro-
bleme bei der rechtzeitigen Triebwerksauslie-
ferung bedingt durch Streiks in UK könnten 
eine Unsicherheit von  ca. 10 bis 12 % enthalten, 
so daß sich möglicherweise nur ein Mittelbe-
darf in Höhe von ca. 1 350 Mio. DM ergeben 
könnte; der dann gegenüber dem derzeitigen 
Haushaltsansatz von 1200 Mio. DM noch nicht 
abgedeckte Betrag von 150 Mio. DM müßte 
durch — allenfalls in sehr geringem Umfang zu 
erwartende — zusätzliche Mittelzuweisungen 
sowie erneut durch Steuerungsmaßnahmen 
des SBWS überbrückt werden. Die Bespre-
chungsteilnehmer waren sich einig, daß Über-
brückungsmaßnahmen nur über höchstens 
zwei folgende Jahre hinweg möglich sein wer-
den. 

Sonstiges 

— H II 4 bestätigte, daß mit der Darstellung der 
Verpflichtungsstände für die bisherige Pro-
duktion nachvollziehbare Unterlagen vorlie-
gen, die Darstellung jedoch fortgeschrieben 
und im Rahmen der Vergabe des 4. Loses noch 
verbessert werden müsse. (Vorlage eines auf-
bereiteten Cost Status Report). 

— Für die Entwicklung wurde eine entspre-
chende Darstellung zugesagt (NAMMA hat 
bisher eine solche nicht erstellt)." 

In einem handschriftlichen Vermerk des Referates 
H II 4 heißt es über die gleiche Besprechung am 
28. August 1979: 

„MRCA 2 macht wegen verschiedener Unsicher-
heiten (Triebwerkzulauf, fortbestehende Pro-
bleme in Großbritannien beim Fertigen des 
Rumpfvorderteils) weitere Abstriche und glaubt, 
mit 1 350 Mio. DM auskommen zu können. 

Auf Hinweis H II 4, daß 1979 — wenn überhaupt! 
— der Mehrbedarf von 100 Mio. DM nur mit höch-
stens 20 bis 30 Mio. DM gedeckt und auch der An-
satz 1980 nicht aufgestockt werden könne, sieht 
MRCA 2 aufgrund von Steuerungsmaßnahmen 
die Möglichkeit auszukommen. MRCA 2 wird da-
her dem OB 1980 zustimmen." 

Unter dem 13. September 1979  legt der Bundesmini

-

ster der Verteidigung an das Parlament einen „Be- 
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richt über die laufenden Rüstungsbeschaffungen 
der Bundeswehr (Kostenentwicklung, Finanzierung, 
Beschaffungsablauf)" vor (sog. „BIEHLE-Bericht"). 
Zweck des Berichtes war die Vorbereitung der Bera-
tungen im Haushalts- und Verteidigungsausschuß 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan. In dem Bericht 
heißt es im Ergebnis: 

„Zusammenfassend 

kann festgestellt werden, 

daß die den Ausschüssen des Deutschen Bundes-
tages vorgetragenen Rüstungsbeschaffungen 
nicht aus finanziellen Gründen gestreckt oder ver-
schoben worden sind. 

Stückzahlen dieser Beschaffungen sind — abgese-
hen von einer Bedarfsanpassung bei Kraftfahr-
zeugen — nicht reduziert worden. 

Die künftige Finanzierung der von den Ausschüs-
sen des Deutschen Bundestages beratenen Vorha-
ben der neuen Waffengeneration ist sicherge-
stellt." 

Im Protokoll der 123. Sitzung des NAMMA-Board of 
Directors am 19./20. September 1979 heißt es: 

„Das Board nahm zur Kenntnis, daß 

— der Streik in England sowohl das Zellen- als 
auch das Triebwerksproduktionsprogramm 
gleichermaßen beeinflusse; 

— vor Streikbeginn die Situation des Rumpfvor-
derteiles begonnen habe sich zu stabilisieren; 

— obwohl sich eine wesentliche Verzögerung ge-
genüber dem PANAVIA-Programm 19 P erge-
ben habe, diese Verzögerung jedoch noch in-
nerhalb der von NAMMA eingeplanten Tole-
ranz zu 19 N liege." 

Mit Schreiben vom 2. Oktober 1979 teilte SBWS-
MRCA 2 an das Referat H II 4 mit: 

„Betr.: Mittelabfluß 1979 bei Kap./Tit. 1419/ 
55402 

Bezug: Fü L/SBWS-MRCA 2 ... v. 25. Juni 1979 

Mit Bezugsschreiben hatte ich Ihnen mitgeteilt, 
daß sich beim Beschaffungstitel für 1979 eine vor-
aussichtliche Unterdeckung von 114,5 Mio. DM er-
geben wird. 

Nachdem nun der Mittelabruf der NAMMA für 
das 4. Quartal 1979 vorliegt, ergibt sich ein Mehr-
bedarf von 117,2 Mio. DM. 

Da der allgemeine Flugzeugbeschaffungstitel 
(Kap./Tit. 1419/55401) und der MRCA Beschaf-
fungstitel (Kap./Tit. 1419/55402) gegenseitig dek-
kungsfähig sind, bitte ich um Mitteilung, ob aus 
dem allgemeinen Flugzeugbeschaffungstitel Mit-
tel für das MRCA-Programm bereitgestellt wer-
den können und ggf. in welcher Höhe. 

Aus Informationen der Luftwaffe habe ich erfah-
ren, daß beim allgemeinen Flugzeugtitel mögli-
cherweise Minderausgaben in Höhe von 80 Mio. 
DM eintreten werden, da das Fertigungspro- 

gramm beim Verbindungs- und Panzerabwehr-
hubschrauber nicht wie vorgesehen abläuft. 

Sollte es nicht möglich sein, mir Mittel aus dem 
allgemeinen Flugzeugtitel zuzuweisen, so besteht 
die Gefahr, daß die NAMMA November- und De-
zember-Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. 
Mit der Möglichkeit, daß die Industrie dann die 
Verzögerungskosten in Rechnung stellt, muß ge-
rechnet werden. Hinzu kommt, daß der Titelan-
satz für 1980 mit 1 200 Mio. DM außerordentlich 
niedrig ist. Dieser würde sich um die Mehrausga-
ben des Jahres 1979 noch verringern, so daß nur 
noch 1 100 Mio. DM für 1980 zur Verfügung stehen. 
Sofern das TORNADO-Programm keine gravie-
rende Verzögerung erfährt, was trotz der derzeiti-
gen englischen Streiks noch nicht der Fall ist, muß 
damit gerechnet werden, daß die NAMMA ab dem 
4. Quartal 1980 die von der Industrie vorgelegten 
Rechnungen nicht mehr bezahlen kann." 

In einer Vorlage des GenInsp an den Minister vom 
9. Oktober 1979 betreffend den Abschluß der Arbei-
ten am FJP 84 heißt es: 

„3 Bewertung 

1— Das vorliegende Planungsergebnis hat seinen 
Zweck als Grundlage für die Forderungen an den 
13. Finanzplan, für die Bewertung des Ressortver-
handlungsergebnisses zum Verteidigungshaus-
halt 1980 und den 13. Finanzplan sowie für die 
NATO-Erhebung 1979 (DPQ 79) erfüllt. 

2 — In der vorliegenden Form ist es Referenz-
größe für die weiteren Planungsarbeiten und da-
mit eine Grundlage für die Bewertung von erfor-
derlichen Änderungen der Planung. 

3 — Die im FJP 84 dokumentierte Investitionspla-
nung der Bundeswehr ist an der vom 12. Finanz-
plan abgeleiteten oberen Grenze der Finanzer-
wartung ausgerichtet. Da der 13. Finanzplan nie-
driger liegt als das so erzielte Planungsergebnis, 
werden bei der Fortschreibung der Planung er-
hebliche Schwierigkeiten zu überwinden sein. 

Es muß versucht werden, durch entsprechende 
Dotierungen im 14. Finanzplan die Schwierigkei-
ten zu mildern. 

Eine uneingeschränkte Aufgabenerfüllung durch 
die Streitkräfte in den 80er Jahren wird nur bei 
Aufstockung des Einzelplanes 14 im Bereich der 
verteidigungsinvestiven Ausgaben sicherzustel-
len sein. 

4 — Um die zeitgerechte Erarbeitung des FJP 85 
als Grundlage für die Forderungen an den 14. Fi-
nanzplan nicht zu behindern, müssen die Arbeiten 
am FJP 84 mit dem nunmehr erreichten Bearbei-
tungsstand abgeschlossen werden. 

4 Empfehlung 

Ich bitte, das vorliegende Planungsergebnis zur 
Kenntnis zu nehmen." 

Mit Schreiben vom 11. Oktober 1979 erwiderte Refe-
rat H II 4 auf das Schreiben von SBWS-MRCA 2 vom 
2.Oktober 1979: 
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„Betr.: Mittelabfluß 1979 bei Kapitel 1419 Ti-
tel 554 02 .. . 

Ihr Schreiben vom 2. Oktober 1979 habe ich zur 
Kenntnis genommen. 

Im Hinblick auf die Notwendigkeit, den erhebli-
chen Mehrbedarf bei der Heizöl- und Betriebs-
stoffversorgung zu decken, kann nicht damit ge-
rechnet werden, daß dem MRCA-Beschaffungs-
programm freiwerdende Haushaltsmittel anderer 
Titel zur Verfügung gestellt werden. 

Es bleibt daher nur die mit Ihnen bereits am 
28. August 1979 erörterte Möglichkeit, die sich 
durch die Jahreswende bietende Flexibilität voll 
zu nutzen." 

Am 23./24. Oktober 1979 fanden im BMVg Bespre-
chungen mit den Berichterstattern des Haushalts-
ausschusses des Bundestages zum Haushaltsent-
wurf 1980/Einzelplan 14 statt. Teilnehmer seitens 
des BMVg waren u. a.: Parlamentarischer Staatsse-
kretär, Staatssekretäre Dr. Hiehle und Dr. Schnell, 
Inspekteur der Luftwaffe, Abteilungsleiter Haushalt 
und Systembeauftragter MRCA. Zu Hinweisen auf 
eventuelle Finanzierungsprobleme bei dem vorgese-
henen MRCA-Ansatz von 1 200 Mio. DM kam es 
nicht. Vielmehr hatte die Besprechung gemäß Er-
gebnisprotokoll folgenden Inhalt: 

„Titel 554 02 — Beschaffung des Waffensystems 
MRCA — 

MdB Haase möchte wissen, ob der vorgesehene 
Ansatz von 1,2 Mrd. DM auch abfließen wird und 
wie der Stand der Triebwerksprobleme ist. 

MinDir Dr. Padberg bestätigt, daß der Ansatz in 
voller Höhe benötigt wird. 

Fü L/SBWS-MRCA führt aus, für das Triebwerk 
sei eine dreijährige Nachentwicklung eingeleitet 
worden mit dem Ziel, Zuverlässigkeit, Schub, Reg-
lersystem und Kraftstoffverbrauch zu verbes-
sern. 

Die derzeitige Verzögerung betrage 14 Monate. 
Streiks in Großbritannien machten eine Überprü-
fung der Auslieferungstermine erforderlich. Die 
ersten Flugzeuge seien für die Ausbildung in Cot-
tesmore vorgesehen. Das erste Geschwader (der 
Marine) soll ab Frühjahr 1982, die Luftwaffe ab 
1983 umrüsten. 

MdB Würtz bittet um Erläuterung der Kostenstei-
gerung und der Veranschlagung von Ausbildungs-
kosten bei der Beschaffung. 

MdB Haase fragt, ob die Ausbildungskosten nicht 
in den Ausbildungstitel umgesetzt werden müs-
sen. 

UAL H II erläutert, daß es sich hier um Investitio-
nen zur Vorbereitung und um Kosten des Betriebs 
der Ausbildung handele. Der Ausbildungstitel in 
Kap. 1402 werde nicht entlastet, wohl aber Titel 
Beiträge zu den Kosten der von der Bundeswehr 
mitbenutzten militärischen Anlagen im Ausland 
(Kap. 1422 Tit. 686 07). 

Fü L/SBWS-MRCA führt aus, daß die gesamten 
Kosten der Ausbildung in Cottesmore für zehn 
Jahre 2,7 Mrd. DM betragen und entsprechend 
den Anteilen an der Beschaffung von den drei 
Partnern zu tragen seien. Hiervon seien Kosten in 
Höhe von 424 Mio. DM industriellen Leistungen 
vergleichbar, so daß sie in die Bewertung der Ar-
beitspakete der Beschaffung einbezogen worden 
seien. In entsprechender Höhe sei daher ein Ar-
beitsüberhang, der in der Bundesrepublik 
Deutschland zu Lasten Großbritanniens in Höhe 
von rd. 1 Mrd. DM bestehe, abgebaut worden. Der 
Vorteil liege darin, daß insoweit keine Arbeiten 
von Deutschland nach Großbritannien verlagert 
zu werden brauchten. 

GenLt Obleser erläutert die Kostensteigerung und 
geht hierbei auf die Preisentwicklung seit Beginn 
des Vorhabens ein." 

Mit Schreiben vom 2. November 1979 teilte Refe-
rat H II 4 an SBWS-MRCA 2 folgendes mit: 

„In der Vorbesprechung der Berichterstatter des 
Haushaltsausschusses am 24. Oktober 1979 hat 
Fü L/SBWS-MRCA ausgeführt, gegenüber der 
bisherigen Planung betrage die Programmverzö-
gerung nunmehr 14 Monate. Während mögliche 
Auswirkungen derzeitiger Streiks in Großbritan-
nien auf die Liefertermine noch überprüft würden, 
sei ein Aufholprogramm im Hinblick auf die bis-
herigen Verzögerungen bereits trilateral verein-
bart. 

Einem Lieferplan, der gegenüber der bisher ver-
einbarten Monatshöchstrate von neun Flugzeu-
gen eine Steigerung vorsieht, hat die Abteilung H 
nicht zugestimmt. 

Von H II 4 wurde noch am 11. Juni 1979 darauf 
hingewiesen, daß Grundlage des Vertrages über 
das 3. Los nur der bisherige Lieferplan, allenfalls 
mit der Möglichkeit einer Option auf eine Erhö-
hung der Monatsproduktion, sein könne. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf 
die der Haushaltsabteilung gegebene Zusicherung 
von Al Rü (T) vom 30. April 1979, daß ein zeitweili-
ges Aufholprogramm lediglich die notwendige 
Planungsgrundlage für die Fertigung darstelle. 
Eine endgültige Entscheidung über ein Aufhol-
programm zusammen mit der Prüfung der Finan-
zierbarkeit wurde für das 3. Quartal 1980 in Aus-
sicht gestellt, wenn der Vertrag über das 4. Los zu 
vergeben ist." 

Über den von der NAMMA überarbeiteten Entwurf 
des Operational Budget für 1980 wurde in einem 
Schreiben des SBWS-MRCA 2 an die Referate Rü-
stungsplanung 3, Haushalt II 1 und 4 (nachrichtlich 
an die Referate der Führungsstäbe der Streitkräf-
te VI 4, der Luftwaffe VI 2 und der Marine VI 3) vom 
2. November 1979  mitgeteilt: 

„Betr.: MRCA/TORNADO Operational Budget 
1980 

... Als Anlage übersende ich das von der NAMMA 
überarbeitete und dem 99. LCC vorgelegte Opera

-

tional Budget für das Jahr 1980... Das LCC hat 
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dem Operational Budget 1980, soweit es den 1. und 
2. Mittelabruf betrifft, zugestimmt. Die endgültige 
Verabschiedung erfolgt im BoD nach Verabschie-
dung der Haushaltsgesetze in den drei Partner-
staaten. 

Das Operational Budget 1980 weist für die Bun-
desrepublik Deutschland folgende Beträge aus: 

— Beschaffung einschließlich 
Systemzuschlag 	1 469,5 Mio. DM. 

— Beschaffung über TTTE Cottesmore 
26,8 Mio. DM 

... Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 
Mittelbedarfs für die nationalen Beschaffungen 
durch Rü VI und BWB in Höhe von 

.. — Beschaffung 	 70 Mio. DM 

ergibt sich ein voraussichtlicher Gesamtbedarf 
von 
... — Beschaffung einschließlich 

Systemzuschlag 	1 539,5 Mio. DM 
— Beschaffung über TTTE Cottesmore 

26,8 Mio. DM 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf mein 
Schreiben vom 5. Februar 1979 (Anmeldung zum 
Haushalt 1980 ...), in dem ich den Gesamtbedarf 
für die Beschaffung in 1980 auf 1 440 Mio. DM be-
ziffert habe. Das von der NAMMA aufgrund der 
neuesten Erkenntnisse überarbeitete Operational 
Budget 1980 bestätigt, daß, wie mehrmals in den 
Besprechungen erwähnt, meine damalige Schät-
zung an der unteren Grenze lag. 

Unter Berücksichtigung der in 1979 zu erwarten-
den Unterdeckung in Höhe von ca. 100 Mio. DM 
und eines Mittelbedarfs in 1980 von nur 1 440 Mio. 
DM bewegt sich die zum Jahresende 1980 zu er-
wartende Unterdeckung in der Größenordnung 
zwischen 300 und 350 Mio. DM. Den in 1979 und 
1980 auftretenden Engpässen werde ich durch hin-
haltende Bezahlung der vorgelegten Industrie-
rechnungen begegnen." 

Am 8. November 1979 wurde der Haushalt 1980/Ein-
zelplan 14 im Haushaltsausschuß des Bundestages 
ohne Änderung der im Regierungsentwurf vorgese-
henen MRCA-Ansätze beraten. 

Am 14. Dezember 1979 wurde der Bundeshaushalt 
im Bundestag verabschiedet und am 28. Dezember 
1979 im Bundesgesetzblatt verkündet. 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

1. Ebene des Systembeauftragten, 
der Abteilungsleiter und Inspekteure 

Auf dieser Ebene ist die Zeit von Juni 1979 bis zum 
Jahresende gekennzeichnet durch drei Schwer-
punkte: 

— die infolge der Minderbewilligung durch den 
BMF erforderlich gewordene Neuschichtung der 
Rüstungsplafonds im Haushalt 1980/13. Finanz-
plan 

— die fortbestehende Ungewißheit über Umfang 
und Auswirkungen des im Zusammenhang mit 
dem 3. Los zwischen NAMMA und Industrie ver-
einbarten neuen Produktions- und Lieferpro-
gramm sowie 

— der sich nach und nach abzeichnende Mehrbe-
darf in 1980. 

a) Den infolge der Minderbewilligung durch den 
BMF vom Abteilungsleiter Haushalt neuge-
schichteten Rüchtungsplanfonds — für MRCA 
eine Ansatzminderung für 1980 um 100 Mio. (auf 
1200 Mio.), für 1981 um 50 Mio. (auf 1 350 Mio.) — 
stimmen Beschaffer und Planer zu: 

— der Systembeauftragte erklärt Anfang Juni 
auf telefonische Anfrage des Abteilungslei-
ters Haushalt, er werde wegen der bestehen-
den Ungewißheit über den 1980 tatsächlich zu 
erwartenden Mittelabfluß „nicht auf die Bar-
rikaden gehen", 

— dem neugeschichteten Gesamtplafond im 
Haushalt 1980/13. Finanzplan FJP 84 stimmt 
der Stellv. GenInsp. — nach Abstimmung mit 
Abteilungsleiter Rüstung — zu (Schreiben 
vom 15. Juni 1979). 

b) Der Dissens zwischen Haushaltsabteilung einer-
seits und SBWS/Rüstungsabteilung andererseits 
über das Wesen und die Auswirkungen der zwi-
schen NAMMA und Industrie mit dem 3. Los be-
reits vereinbarten neuen Produktions- und Lie-
ferplanung setzt sich fort: 

— Mit Schreiben vom 11. Juni 1979 an SBWS-
MRCA 2 weist Referat H II 4 nochmals darauf 
hin, daß er einem Programm mit einer Auslie-
ferungsrate von mehr als neun Flugzeugen/ 
Monat („Aufholprogramm") nicht zustimmen 
könne. Eben diesem war bereits am 6. Juni 
1979 durch Abteilungsleiter Rüstungstechnik 
gegenüber der NAMMA zugestimmt wor-
den. 

— Abteilungsleiter Rüstungswirtschaft erklärt 
gegenüber Staatssekretär Dr. Schnell (Vor-
lage vom 18. Juni 1979), daß der derzeitige Lie-
ferplan ein Aufholprogramm vorsehe, nach 
dem die gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung eingetretene Verzögerung von 14 Mona-
ten um sechs Monate aufgeholt werden solle, 
eine endgültige Beurteilung indes erst Mitte 
1980 möglich sei. 

— Auf einen entsprechenden Vortrag des SBWS 
während der Berichterstatterbesprechung 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan (24. Okto-
ber 1979), macht Referat H II 4 nochmals 
deutlich, daß die Haushaltsabteilung einem 
Lieferplan, „der gegenüber der bisher verein-
barten Monatshöchstrate von neun Flugzeu-
gen eine Steigerung vorsieht", nicht zuge-
stimmt habe. 

c) Die sich abzeichnenden ersten Auswirkungen 
des neuen Produktions- und Lieferplans auf den 
Mittelabfluß der Jahre 1980 ff. werden nicht er-
kannt: 
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— Die Differenz zwischen der von der Industrie 
und der von der NAMMA für 1980 geschätzten 
Bedarfssumme bleibt im August 1979 unge-
klärt. 

— Der Systembeauftragte geht zu diesem Zeit-
punkt (28. August 1979) von einem Mehrbe-
darf in 1980 von etwa 150 Mio. DM aus; da er 
diesen Mehrbedarf als über die Jahreswende 
steuerbar einschätzt, stimmt er dem NAMMA 
Operational Budget für 1980 zu. 

— Den Berichterstattern des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages wird 
noch im Oktober 1979 versichert, der Haus-
haltsansatz von 1200 Mio. DM für 1980 werde 
benötigt und reiche aus. 

— Demgegenüber weist das Operational Budget 
der NAMMA vom November 1979 — mit dem 
die NAMMA entsprechend ihrer Lieferschät-
zung 19.N um ca. 200 Mio. DM hinter der Mit-
telbedarfsschätzung der Industrie zurückge-
blieben war (vgl. NAMMA Finance DL vom 
November 1980) — für 1980 einen Mehrbedarf 
von 300 bis 350 Mio. DM aus. 

2. Ebene der Staatssekretäre 

— Mit Vorlage des Abteilungsleiters Rüstungswirt-
schaft vom 18. Juni 1979 wird Staatssekretär Dr. 
Schnell im Hinblick auf eine Sitzung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages 
über das mit der Industrie vereinbarte Aufhol-
programm unterrichtet. Eine Reaktion des 
Staatssekretärs ist nach den dem Untersu-
chungsausschuß vorliegenden Dokumenten 
nicht ersichtlich. 

— Der Aussage des sog. „BIEHLE-Berichtes", wo-
nach die Beschaffungsvorhaben der neuen Waf-
fengeneration — und damit von TORNADO — 
mit den Ansätzen im Haushalt 1980/13. Finanz-
plan finanzierbar sind, wird von Staatssekretär 
Dr. Schnell nicht widersprochen. 

3. Ebene des Ministers 

Den Minister erreicht ausweislich der dem Aus-
schuß vorliegenden Unterlagen in diesem Zeitpunkt 
einzig die Vorlage des GenInsp. vom 9. Oktober 
1979. 

Er kann dieser Vorlage nur entnehmen, daß 

— die Arbeiten mit dem vorgelegten Planungser-
gebnis zum FJP 84, das seinen Zweck u. a. als 
Grundlage für die Forderungen an den 13. Fi-
nanzplan und für den Verteidigungshaushalt 
1980 erfüllt habe, abgeschlossen werden, um eine 
zeitgerechte Erarbeitung des FJP 85 nicht zu be-
hindern 

— der 13. Finanzplan niedriger liegt als die am 
12. Finanzplan ausgerichteten Finanzerwartun-
gen des FJP 84 und das deshalb 

— die hierdurch für eine Fortschreibung der Pla-
nung entstehenden erheblichen Schwierigkeiten 

durch eine entsprechende Aufstockung der ver-
teidigungsintensiven Ausgaben des Epl. 14 im 
14. Finanzplan ausgeräumt werden sollten. 

Zusammenfassung 

1. Die Neuschichtung der Gesamtplafonds im 
Haushalt 1980/13. Finanzplan wurde vom Gene-
ralinspekteur nach Abstimmung mit den übrigen 
Beteiligten mitgetragen. 

Der Dissens zwischen Haushaltsabteilung und 
SBWS/Rüstungsabteilung über Wesen und Aus-
wirkungen der zwischen NAMMA/Industrie mit 
dem 3. Los vereinbarten neuen Produktions- und 
Lieferplanung dauert fort. Die sich daraus erge-
benden Auswirkungen auf den Mittelabfluß der 
Jahre 1980 ff. werden, auch vom SBWS, nicht er-
kannt. 

2. Auf Staatssekretärsebene bleiben hiernach et-
waige Probleme und Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung von TORNADO in den Jahren 1980 ff. 
verborgen. 

3. Der Minister wird mit der Vorlage des Stellv. 
Genlnsp. vom 9. Oktober 1979 lediglich über das 
Ergebnis des FJP 84 sowie die beabsichtigte Fort-
schreibung der Planung im FJP 85 unterrichtet. 

Iv. MRCA-Planung und -Haushaltsfinanzierung 
im 1. Halbjahr 1980 

Die chronologische Darstellung der MRCA-Planung 
und -Finanzierung im Jahre 1980 erfolgt unterteilt 
nach erstem Halbjahr (Zeitraum der Nachtrags-
haushaltsberatungen) und zweitem Halbjahr sowie 
gesondert nach den beiden paralellen Entwicklungs-
linien des laufenden Haushalts 1980 (im folgenden 
zu 1.) sowie der Aufstellung des FJP 85 und des 
Haushalts 1981/14. Finanzplan (im folgenden zu 2.). 

1. Entwicklung der MRCA-Finanzierung hinsichtlich 
des laufenden Haushalts '80 im Zeitraum der Nach-
tragshaushaltsberatungen *) (Januar bis Juni 1980) 

(1) Sachverhalt 

Im ersten Halbjahr 1980 fanden Nachtragshaus-
haltsberatungen zum Bundeshaushalt 1980 statt. 
Diese führten im Ergebnis u. a. — gemäß dem bünd-
nispolitischen Ziel einer Steigerung des deutschen 
Verteidigungsbeitrages um real 3% — zu einer Auf-
stockung der Verteidigungsausgaben nach NATO-
Kriterien um insgesamt rd. 1 Mrd. DM. Zusätzliche 
Mittel für MRCA/TORNADO wurden in den Nach-
tragshaushaltsberatungen der Bundesregierung 
vom Bundesminister der Verteidigung nicht bean-
tragt und waren im verabschiedeten Nachtrags-
haushalt nicht enthalten. 

*) Zur Thematik „Nachtragshaushalt" siehe auch die Wer-
tungen aus der Sicht des Zeugen Dr. Apel und der SvZ 
Dr. Hiehle, Dr. Schnell, Ambos, Dr. Padberg und 
Obleser (unten B.  II. 2). 
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a) Zeitraum der Nachtragshaushaltsberatungen 
auf Regierungsebene 
(Januar-April 1980) 

aa) Ausgangslage: Dezember 1979 

Im Dezember 1979 hatte sich folgende Ausgangslage 
für den ab Januar 1980 beginnenden Zeitraum der 
Nachtragshaushaltsberatungen entwickelt: 

Das im Dezember 1979 verabschiedete und verkün-
dete Bundeshaushaltsgesetz 1980 enthielt für die Be-
schaffung von MRCA/TORNADO einen Haushalts-
ansatz von 1200 Mio. DM. 

Zu diesem Zeitpunkt lagen der überarbeitete Ent-
wurf des NAMMA Operational Budget vom Stand 
Oktober 1979 vor sowie die Vorauschätzungen eines 
voraussichtlichen Mehrbedarfs von 300 bis 350 Mio. 
DM für 1980 gegenüber dem Haushaltsansatz im 
Schreiben des SBWS-MRCA 2 vom 2. November 
1979 (siehe im einzelnen oben A.  III. 2. c unter dem 
Datum 2. November 1979). 

Mit Schreiben vom 10. Dezember 1979 übersandte 
der SBWS-MRCA 2 an die Referate der Führungs-
stäbe der Luftwaffe VI 2 und der Marine VI 3 (nach-
richtlich an die Referate Rüstungsplanung 3 und 
Haushalt II 4) eine MRCA-Mittelbedarfsanmeldung 
zum Haushalt 1981/14. Finanzplan. In diesem 
Schreiben war u. a. auch ein Hinweis auf einen ge-
schätzten Mehrbedarf für MRCA im laufenden 
Haushalt 1980 von ca. 370 Mio. DM gegenüber dem 
Haushaltsansatz enthalten. Im Wortlaut des Schrei-
bens heißt es unter Hinweis auf den Produktionsver-
lauf: 

„... Erkenntnisse zum jetzigen Zeitpunkt 

... Der anhand des derzeitigen Standes des Pro-
duktionsablaufes geschätzte Rechnungseingang 
für 1980 beläuft sich auf 1 570 Mio. DM (Preisstand 
Mitte 1980). 

Es hat sich damit erwiesen, daß es sich bei meinen 
Schätzungen vom Februar dieses Jahres (Anm.: 
Anmeldung von 1 440 Mio. DM für 1980 zum Preis-
stand 31. Dezember 1978) um Mindestansätze han-
delte." 

Nach den Erkenntnissen über den Produktionsver-
lauf sei davon auszugehen, „daß die meiner Schät-
zung vom Februar zugrundeliegende achtmonatige 
Programmverschiebung weiterhin richtig ist und 
der Mindestmittelbedarf bezogen auf den Preis-
stand 31. Dezember 1978 meiner Schätzung entspre-
chen wird". 

Bei der in dem Schreiben enthaltenen Anmeldung 
bestimmter Mittelbedarfsansätze zum Haushalt 
1981/14. Finanzplan ist der für 1980 geschätzte 
Mehrbedarf von ca. 370 Mio. DM nicht als Zusatzbe-
darf bei der Bedarfsermittlung für 1981 bis 1984 mit-
berücksichtigt, sondern bis ca. 1985 jeweils zum Jah-
resende eine Bereitschaft der deutschen Industrie 
zur Zwischenfinanzierung einer eventuellen Unter-
deckung unterstellt. Im Wortlaut des Schreibens 
heißt es hierzu: 

Der von ihm — dem Referenten SBWS-MRCA 2 — 
zum Haushalt 1981/14. Finanzplan angemeldete 

MRCA-Mittelbedarf ergebe sich „unter dem Vorbe-
halt, daß bis Mitte der 80er Jahre zum Ende des je-
weiligen Haushaltsjahres eine Unterdeckung von 
maximal mehreren 100 Mio. DM eintritt und die 
deutsche Industrie bereit ist, diese Lücke zu über-
brücken". Bei den angemeldeten Ansätzen sei er 
„davon ausgegangen, daß zum Ende des jeweiligen 
Haushaltsjahres finanzielle Engpässe auftreten, die 
dazu führen, daß in bestimmtem Umfang Rechnun-
gen erst im nächsten Haushaltsjahr beglichen wer-
den können". 

bb) Januar 1980 
Am 9. Januar 1980 fand eine Sitzung des Abteilungs-
leiterausschusses für Bundeswehrplanung zur Bera-
tung des Entwurfs FJP 85 statt. Im Rahmen dieser 
Sitzung wurde vom Abteilungsleiter Rüstung auf ei-
nen voraussichtlichen vorgezogenen Mehrbedarf 
für MRCA/TORNADO im Programmzeitraum 1981 
bis 1985 von 1 Mrd. DM (siehe hierzu im einzelnen 
unten zu A. IV. 2 abb) und bei dieser Gelegenheit 
auch auf einen möglichen Mehrbedarf für MRCA im 
laufenden Haushalt 1980 von ca. 370 Mio. DM hinge-
wiesen. Der genannte Mehrbedarf wurde vom Füh-
rungsstab der Streitkräfte und vom Abteilungsleiter 
Haushalt aufgrund von früheren Erfahrungen beim 
Mittelabfluß in Zweifel gezogen. 

Mit Schreiben vom 16. Januar 1980 wandte sich der 
Systembeauftragte MRCA an den Inspekteur der 
Luftwaffe mit einer Vorlage: „Betr.: MRCA/TOR-
NADO — hier: Vorgezogener erhöhter Mittelbedarf 
im Haushalt 1981 und 14. Finanzplan". Eine in dieser 
Vorlage enthaltene Darstellung und Bewertung des 
Sachstands beinhaltete u. a. auch einen Hinweis auf 
einen vorausgeschätzten MRCA-Mehrbedarf in 1980 
in folgender Form: 

„... Mit dem ... erwarteten Rechnungseingang im 
Jahre 1980 in Höhe von 1 570 Mio. DM (Preisstand 
Mitte 1980) bestätigt sich, daß die Schätzungen des 
SBWS-MRCA vom 5. Februar 1979 realistisch wa-
ren. 
... Angesichts eines Haushaltsansatzes von 1200 
Mio. DM für das Jahr 1980 ist je nach Programm-
ablauf mit einer Unterdeckung in 1980 von mehre-
ren 100 Mio. DM zu rechnen, zu deren Finan-
zierung die deutsche Industrie bereit sein 
müßte ..." 

Im Laufe des Januar 1980 begannen die Beratungen 
über eine Aufstockung der Verteidigungsausgaben 
im Rahmen eines Nachtragshaushalts 1980. Mit Vor-
lage an den Minister über Staatssekretär Dr. Hiehle 
(nachrichtlich an Parlamentarischen Staatssekretär 
und Staatssekretär Dr. Schnell) vom 22. Januar 1980  
übersandte der Abteilungsleiter Haushalt zur Vor-
bereitung der Kabinettsitzung am gleichen Tage ei-
nen Vorschlag über die Verwendung zusätzlicher 
Mittel im Fall einer Erhöhung des Verteidigungs-
haushalts 1980. Unter Hinweis darauf, daß durch 
eine Erhöhung um 1 Mrd. DM in 1980 ein realer Zu-
wachs der Verteidigungsausgaben nach NATO-Kri-
terien um 3 % erreicht würde, enthielt die Vorlage 
folgende Prioritätenliste: 

„Betr.: Erhöhung des Verteidigungshaushalts 
1980 
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Für den Fall, daß die Verteidigungsausgaben 1980 
erhöht werden sollen, berichte ich: 

Es sind vordringliche zusätzliche Ausgaben in 
Höhe von 1 Mrd. DM möglich. 

In der Reihenfolge der Priorität ergibt sich fol-
gende Aufteilung: 

Betriebsstoff/Heizöl 	250 Mio. DM 
Nach dem Preisstand 31. De- 
zember 1979 beträgt der 
ungedeckte Bedarf 250 Mio. DM ... 

Munition 	 250 Mio. DM 
Verbesserung der Bevorratung 
an Gefechtsmunition .. . 

Militärische Beschaffungen 
Zusätzliche Mittel für die 
Beschaffung 	 350 Mio. DM 
der neuen Waffengeneration, 
insbesondere für MRCA, Kampf- 
und Kraftfahrzeuge sowie 
Fernmeldematerial. 1980 sind 
Preissteigerungen von rd. 
7 % auszugleichen. 

Entwicklung ... 	 50 Mio. DM 

Infrastruktur ... 	 100 Mio. DM."  

Über das Ergebnis der Nachtragshaushaltsberatun-
gen in der Kabinettsitzung der Bundesregierung am 
gleichen Tage — 22. Januar 1980 — gab der Bundes-
minister der Verteidigung in einem handschriftli-
chen Vermerk an Staatssekretär Dr. Hiehle folgende 
Information: 

„Bundeskanzler hat in heutiger Kabinettsitzung 
zugestimmt, daß POL (Anm.: Petroleum/Oil/Lub-
rication = Betriebsstoff/Heizöl/Schmierstoffe) — 
aber nur das — im Nachtragshaushalt 1980 gelöst 
wird." 

Staatssekretär Dr. Hiehle übersandte daraufhin — 
ebenfalls noch am  22. Januar 1980  — ein von ihm un-
terzeichnetes Schreiben des Bundesministers der 
Verteidigung an den Bundesminister der Finanzen 
mit dem Antrag, im Nachtragshaushalt 1980 den 
Verteidigungsetat um 250 Mio. DM für Mehrauf-
wand bei Betriebsstoff und Heizöl zu erhöhen. Das 
Schreiben enthielt den Hinweis, 

„daß auch in anderen Bereichen des Verteidi-
gungshaushalts ein dringender Bedarf 1980 nicht 
berücksicht werden konnte. Dies gilt insbeson-
dere für die Verbesserung der Munitionsvorräte, 
die Vorhaben der neuen Waffengeneration, aber 
auch für die Infrastruktur. Für den Fall, daß die 
Verteidigungsausgaben weiter erhöht werden sol-
len, werde ich Ihnen diesen zusätzlichen Bedarf in 
einer Größenordnung bis zu 750 Mio. DM näher 
begründen." 

Am 31. Januar 1980 fand beim Inspekteur der Luft-
waffe eine in der Vorlage des Systembeauftragten 
MRCA vom 16. Januar 1980 vorgeschlagene Bespre-
chung zur Erörterung der Mitteleinplanung für 
MRCA/TORNADO im Entwurf FJP 85 statt (Bespre- 

chungsgegenstand laut Protokoll: „Erörterung von 
Möglichkeiten, die Mittelabflüsse für TORNADO im 
FJP 85 um 1000 Mio. DM zu erhöhen"). An dieser Be-
sprechung nahmen u. a. die Abteilungsleiter Haus-
halt, Rüstung (Wirtschaft), Rüstung (Technik), der 
Stellv. Inspekteur der Marine und der Systembeauf-
tragte MRCA teil. (Einzelheiten zum Besprechungs-
gegenstand TORNADO-Mittelplanung im FJP 81 bis 
85 siehe unten A. IV. 2 a unter dem Datum 31. Januar 
1980). In der Besprechung wurden seitens des Sy-
stembeauftragten MRCA bestimmte Prokis zur Er-
läuterung des Mittelbedarfs 1980 bis 1985 gezeigt 
(siehe die diesem Bericht beigefügten Anhänge Nrn. 
10 bis 13). Im Rahmen der Besprechung wurde durch 
den Systembeauftragten u. a. auch auf Vorausschät-
zungen eines Mehrbedarfs für MRCA von ca. 370 
Mio. DM im laufenden Haushalt 1980 hingewiesen. 
Hierzu hat Sachverständiger Zeuge Ambos in der 
Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuß fol-
gendes ausgesagt: 

„In der Besprechung ... haben wir gesagt: Es gibt 
keine Indizien dafür, daß das Programm jetzt 
nicht so läuft wie geplant. Auf Grund dieser Indi-
zien waren diese Zahlen das Minimum. Wir haben 
damals auch gesagt: Das sind die Minimumzah-
len." (Prot. 14, S. 50) 

Der Abteilungsleiter Haushalt erklärte in der Be-
sprechung am 31. Januar, daß im Bedarfsfall eine be-
grenzte Erhöhung des MRCA-Ansatzes für 1980 um 
rd. 170 Mio. DM wegen eines vorhandenen und für 
MRCA verwendbaren Haushaltsrestes aus 1978 
möglich sei. Im übrigen äußerte er — wie schon in 
der Planungsbesprechung am 9. Januar 1980 — 
Zweifel am vorgetragenen Mittelbedarf*). 

cc) Februar 1980 

Ein weiteres Schreiben des SBWS-MRCA 2 an das 
Referat des Führungsstabes der Luftwaffe V 3 
(nachrichtlich an die Referate der Führungsstäbe 
der Luftwaffe VI 2, der Marine VI 3, der Streitkräfte 
VI 4, Rüstungsplanung 3, Haushalt II 4) vom 5. Fe-
bruar 1980 hatte die Aktualisierung der „Anmeldung 
zum Haushalt 1981/14. Finanzplan für MRCA/TOR-
NADO" zum Gegenstand. In diesem Schreiben war 
u. a. auch ein erneuter Hinweis auf einen vorausge-
schätzten Mehrbedarf im laufenden Haushalt 1980 
enthalten und — wie bereits im Schreiben des 
SBWS-MRCA 2 vom 10. Dezember 1979 — für den 
Fall einer Unterdeckung eine Bereitschaft der deut-
schen Industrie zu einer mehrjährigen Zwischenfi-
nanzierung unterstellt: 

„Außerdem habe ich noch auf folgendes hinzuwei-
sen: 

... Das Ist bis zum Jahr 1979 (Anm.: Unterdeckung 
1979 von 31 Mio. DM) und der Ansatz für das Jahr 
1980 unterstellen, daß die deutsche Industrie be-
reit ist, in 1979 und 1980 fällig gewordene bzw. fäl-
lig werdende Rechnungen in Höhe von 350 bis 400 

*) Siehe zum Inhalt der Besprechung am 31. Januar 1980 
auch die Wertungen aus der Sicht der Sachverständigen 
Zeugen Ambos, Obleser und Dr. Padberg (unten 
B. I. 3). 
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Mio. DM der Bundesrepublik bis 1987 zu stun-
den."  

Diese Textpassage wurde durch das Zahlenwerk in 
einer dem Schreiben als Anlage beigefügten Tabelle 
— hier auszugsweise wiedergegeben — unter An-
nahme einer vorausgeschätzten Unterdeckung in 
1980 von 342 Mio. DM (31 Mio. DM aus 1979 plus 311 
Mio. DM) wie folgt erläutert: 

„FüL/SBWS-MRCA 2 	Stand: Januar 1980 

Beschaffung — Preisstand 31. 12. 1979 — 
in  Mio. DM 

Ist bis 	1980 	1981 	1982 1979 ... 	... 	1987 

Gesamt- 
bedarf 3 085 	1 511 	... 	... ... 	... 	1 778 
Langfristig 
von dt. In- 
dustrie zu 
finanzieren %. 31 %  311 	— 	— — — + 342 

Finanzplan 3 054 	1 200 	... 	... ... 	... 	2 120 

Der am 7./8. Februar 1980  vom Systembeauftragten 
MRCA ministeriumsintern zur Mitzeichnung vorge-
legte erste Entwurf des TORNADO-Jahresberichts 
1979 enthielt ebenfalls einen Hinweis auf Voraus-
schätzungen eines Mehrbedarfs in 1980 in Höhe von 
ca. 350 bis 400 Mio. DM. Eine Einigung zwischen den 
Beteiligten innerhalb des Ministeriums über den 
wirtschaftlich-finanziellen Teil des Berichtsent-
wurfs wurde damals und auch im weiteren Verlauf 
des Jahres 1980 nicht erzielt. 

Am 8. Februar 1980  fand unter Leitung von Staatsse-
kretär Dr. Schnell eine weitere Planungsbespre-
chung über den Entwurf FJP 85 statt (Bespre-
chungsgegenstand laut Protokoll: „Erörterung der 
Rüstungsplanung im FJP 85 — Diskussion von Kür-
zungsmöglichkeiten"). Als Ergebnis der Bespre-
chung erteilte Staatssekretär Dr. Schnell ausweis-
lich des Protokolls u. a. die Weisung, die „Mehrforde-
rung für TORNADO von 300 Mio. DM für das Jahr 
1981 zu überprüfen". Am Schluß der Besprechung 
traf Staatssekretär Dr. Schnell u. a. die Feststellung, 
daß für das laufende Haushaltsjahr 1980 noch 300 
Mio. DM zusätzliche Mittel für Munition benötigt 
würden. Dagegen haben sich aufgrund der Beweis-
aufnahme vor dem Untersuchungsausschuß keine 
Anhaltspunkte dafür ergeben, daß im Rahmen die-
ser Besprechung auch das Thema eines MRCA-
Mehrbedarfs im laufenden Haushalt 1980 angespro-
chen worden sei. 

Aufgrund der von Staatssekretär Dr. Schnell in der 
Planungsbesprechung am 8. Februar 1980 erteilten 
Weisung zur Überprüfung der Mehrforderung für 
TORNADO von 300 Mio. DM für das Jahr 1981 über-
sandte SBWS-MRCA 2 am 11. Februar 1980 einen 
entsprechenden Vermerk an die Planungsreferate 
der Führungsstäbe der Luftwaffe VI 2 und der Ma-
rine  VI 3 (nachrichtlich an die Referate des Füh-
rungsstabes der Streitkräfte VI 4, Rüstungsplanung 
III und Haushalt II 4). Dieser Vermerk enthielt im 

Rahmen einer Begründung des MRCA-Mittelbe-
darfs für 1981 u. a. auch Hinweise auf Vorausschät-
zungen eines MRCA-Mehrbedarfs im laufenden 
Haushalt 1980. Zum Gegenstand, Anlaß und Zweck 
dieses — später im Rahmen einer Vorlage von 
Staatssekretär Dr. Schnell vom 29. Februar 1980 
auch an den Minister gelangten — Vermerks heißt 
es im Betreff sowie in der Einleitungspassage: 

„Betr.: MRCA/TORNADO 

hier: Anmeldung zum Haushalt 1981/ 
14. Finanzplan ... 

. .. Aus heutiger Sicht ergibt sich, daß die Mittelbe-
darfsanmeldung vom 5. Februar 1979 (Anm.: zum 
Haushalt 1980/13. Finanzplan) richtig war. Die ab 
1981 geforderten Zahlen wurden deshalb in der er-
sten Anmeldung zum Haushalt 1981/14. Finanz-
plan (Anm.: vom 10. Dezember 1979) wiederholt. 

In der Abt.Ltr.-Konferenz für Planung vom 9. Ja-
nuar 1980 ist der von Fü L/SBWS-MRCA angemel-
dete Bedarf leicht korrigiert worden. Abt.Ltr.Rü 
hat in dieser Sitzung den vorgezogenen Mittelbe-
darf für das MRCA für die Jahre 1980*) bis 1985 
mit 1 Mrd. DM beziffert. Der Betrag von 1 Mrd. 
DM ist auf die Haushaltsjahre wie folgt aufzutei-
len: 

1981 300 Mio. DM 
1982 300 Mio. DM 
1983 200 Mio. DM 
1984 150 Mio. DM 
1985 50 Mio. DM. 

In der Planungsbesprechung unter Leitung von 
Staatssekretär Dr. Schnell am 8. Februar 1980 ist 
die Höhe des vorgezogenen Mittelbedarfs für das 
MRCA erneut bezweifelt und entschieden worden, 
daß der Bedarf nochmals eingehend geprüft und 
unter die Lupe genommen werden muß. 

Zur Begründung des Mittelbedarfs trage ich fol-
gendes vor:..: '' 

Nach dieser Einleitung folgen in dem Vermerk Aus-
führungen zur Begründung des MRCA-Mittelbe-
darfs für den Haushalt 1981/14. Finanzplan mit den 
folgenden beiden Begründungspunkten: 

1. eine Begründung des Mittelbedarfs zum Haus-
halt 1981/14. Finanzplan aufgrund einer Ein-
schätzung des Produktionsverlaufs mit dem Er-
gebnis, daß sich das TORNADO-Programm nach 
den Anlaufschwierigkeiten von 1976 bis 1978 im 
Jahr 1979 zunehmend stabilisiert habe und die 
für 1980 bis 1982 vorgesehene Produktionspla-
nung bedeute, 

„... daß in den kommenden Jahren ein weit

-

aus höherer Mittelbedarf als z. B. im Jahre 
1979 und im Jahre 1980 benötigt werden wird 

Die in der Abteilungsleiter-Konferenz für Pla

-

nung am 9. Januar 1980 aufgestellte Forde- 

*) Offenbares Versehen: Statt „1980" ist „1981" gemeint ent-
sprechend der im nächsten Satz folgenden zutreffenden 
Einzelaufgliederung des „vorgezogenen Mittelbedarfs". 



Drucksache 9/1465 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

rung stellt bereits einen Kompromiß dar. Der 
tatsächliche Bedarf wird, sofern das Pro-
gramm planungsgemäß verläuft, höher lie-
gen." 

2. eine zusätzliche Begründung der Mittelbedarfs-
anmeldung zum Haushalt 1981 von 1 961 Mio. DM 
speziell unter dem Gesichtspunkt der Berück-
sichtigung von Vorausschätzungen einer Unter-
deckung im laufenden Haushalt 1980 in Höhe 
von ca. 350 Mio. DM mit folgendem Wortlaut: 

„Im Haushaltsgesetz 1980 sind für das MRCA 
1 200 Mio. DM vorgesehen. Nach den Berech-
nungen der NAMMA und der nationalen Be-
schaffungsstellen wird der Mittelbedarf in 
1980 auf rd. 1 525 Mio. DM geschätzt. Hinzu 
kommen die unbezahlten Rechnungen aus 
1979 in Höhe von 31 Mio. DM, so daß der ge-
schätzte Mittelbedarf sich auf 1 556 Mio. DM 
beläuft ... Sollten die Mittelbedarfsschätzun-
gen der NAMMA bzw. der nationalen Dienst-
stellen zutreffen, so ergäbe sich für 1980 eine 
Unterdeckung von mehr als 350 Mio. DM "). 

Bei diesem Unterdeckungsbetrag sind Mehr-
ausgaben, die sich aus dem Umsatzsteuerän-
derungsgesetz 1980 ergeben, noch nicht be-
rücksichtigt. Nach der bisherigen Regelung 
war ein Teil der Produktionskosten (PI) von 
der Mehrwertsteuer ausgenommen. Diese un-
terliegen ab 1. Januar 1980 nunmehr der Steu-
erpflicht. Da nach der grundsätzlichen Ver-
einbarung die Steuern jeweils von dem Land, 
das sie erhebt, bezahlt werden müssen, geht 
die Änderung voll zu Lasten der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

... Aktualisiert auf den Preisstand 31. Dezem-
ber 1979 ergibt sich unter Berücksichtigung 
der Planungszahlen der Abteilungsleiter

-

Konferenz für 1981 ein Mittelbedarf von 1 961 
Mio. DM ... Berücksichtigt man hierbei den 
aus 1980 zu erwartenden Unterdeckungsbe-
trag, so bleiben für 1981 lediglich noch 1 600 
Mio. DM. Diese stellen nach erneuter Bewer-
tung das unterste Limit des Mittelbedarfs 
dar." 

Unter Beifügung des vorstehend zitierten Vermerks 
des SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1980 über-
sandte der Stellv. Inspekteur der Luftwaffe an 
Staatssekretär Dr. Schnell auf dem Dienstweg eine 
vom gleichen Tage — 11. Februar 1980 — datierte 
Vorlage mit folgendem Wortlaut: 

„Betr.: FJP 85 — Materialinvestitionen für 1981 

Bezug: Planungsbesprechung am 8. Februar 
1980 

Anlg.: — 4 — 

*) Siehe zu dieser Formulierung auch die Wertungen aus 
der Sicht des Zeugen Dr. Apel und des sachverständigen 
Zeugen Dr. Schnell, Ambos, Dr. Padberg und Obleser 
(unten 3. Teil B. I. 1 b). 

Gemäß Bezug lege ich die Besprechungsunterla-
gen und zusätzlich einen Vermerk über den Mehr-
bedarf TORNADO vor: 

Anlage 1: Einführung und Problemdarstellung 
(3 Blatt) 

Anlage 2: Rechnerische Auflistung 	(8 Blatt) 
Anlage 3: Zusammenfassung 	(1 Blatt) 
Anlage 4: Mehrbedarf TORNADO 	(5 Blatt)." 

Bei dem in dieser Vorlage sog. „Vermerk über den 
Mehrbedarf TORNADO" handelt es sich um den — 
vorstehend dargestellten und zitierten — Vermerk 
des SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1980. Mit der 
Vorlage dieses Vermerks entsprach der Stellv. In-
spekteur der Luftwaffe als einer der Teilnehmer der 
Planungsbesprechung am 8. Februar 1980 der dort 
von Staatssekretär Dr. Schnell erteilten Weisung, 
„die Mehrforderung für TORNADO von 300 Mio. DM 
für das Jahr 1981 zu überprüfen". 

Die Vorlage des Stellv. Inspekteurs der Luftwaffe 
vom 11. Februar 1980 wurde auf dem Dienstweg über 
den Stellv. Generalinspekteur an Staatssekretär Dr. 
Schnell vorgelegt. Ferner wurde die Vorlage am 
20. Februar 1980 gemäß einer von Staatssekretär Dr. 
Schnell erteilten Weisung auch den Abteilungslei-
tern Rüstung und Haushalt zur Kenntnis und Aus-
wertung übersandt. 

Am 22. Februar 1980 fand ein Telefongespräch zwi-
schen dem Referat VI 4 des Führungsstabes der 
Streitkräfte und dem SBWS-MRCA 2 über eine 
eventuelle Berücksichtigung von MRCA/TORNADO 
in den Nachtragshaushaltsberatungen 1980 statt. 
Unter Bezugnahme auf dieses Telefongespräch 
sandte SBWS-MRCA 2 an das Referat VI 4 des Füh-
rungsstabes der Streitkräfte mit Schreiben vom glei-
chen Tage — 22. Februar 1980 — folgende Angaben 
über einen vorausgeschätzten MRCA-Mehrbedarf in 
1980: 

„Betr.: Mittelbedarf Kap. 14 19 Titel 554 02 in 
1980 

Bezug: 1. Telefongespräch Fü S VI 4 — Fü L/ 
SBWS - MRCA 2 vom 22. Februar 
1980 

2. Meine Anmeldung zum Haushalt 1981 
vom 5. Februar 1980 

Gemäß Anlage 2 meines Bezugsschreibens wer

-

den für den Beschaffungstitel TORNADO in 1980 
1 511 Mio. DM 

benötigt. Unter Berücksichtigung 
der zum 31. Dezember 1979 
unbezahlt gebliebenen 
Rechnungen in Höhe von 	31 Mio. DM 
erhöht sich der Betrag auf 	1 542 Mio. DM. 
Für Preissteigerungen ist mit 	50 Mio. DM 
zu rechnen. Die Auswirkungen 
der neuen Umsatzsteuer

-

bestimmungen sind noch 
nicht erfaßt. 
Es stehen zur Verfügung 	1 200 Mio. DM. 
Ich rechne mit einer Unter

-

deckung von 	 300 bis 400 Mio. DM. 
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Selbst wenn unvorhergesehene Programmeinbrü-
che auftreten sollten, ist mit Sicherheit davon aus-
zugehen, daß 250 Mio. DM Mittel zusätzlich abflie-
ßen würden, wenn diese zusätzlich zum Haus-
haltsansatz bereitgestellt werden sollten." 

Am 25. Februar 1980 führte der Unterabteilungslei-
ter Haushalt II mit dem stellv. Stabsabteilungsleiter 
der Abteilung VI des Führungsstabes der Streit-
kräfte ein Telefongespräch über die Berücksichti-
gung des Verteidigungsetats im Nachtragshaushalt 
1980. Gemäß einem Vermerk des Referates VI 4 des 
Führungsstabes der Streitkräfte vom gleichen Tage 
hatte dieses Telefongespräch folgenden Inhalt: 

„UAL H II hat mitgeteilt . . ., daß Abteilung H kurz-
fristig untersucht, wie zusätzliche Mittel im Falle 
einer Aufstockung des Verteidigungshaushalts 
1980 aufgeteilt werden sollen. 

Im einzelnen stellt UAL H II fest: 

— BM (Anm.: Bundesminister) beabsichtigt, 
an zusätzlichen Mitteln gegenüber 
BMF zu fordern für 
POL (Anm.: Betriebsstoff/Heizöl) 

— ca. 300 bis 350 Mio. DM 
(planerisch nicht disponibel) 
Munitionsbeschaffungen — ca. 300 Mio. DM 
Allgemeine Beschaffungen— ca. 150 Mio. DM 

— Fü S VI 4 wird um eine Aussage aus planeri-
scher Sicht, insbesondere zur Festlegung von 
Prioritäten gebeten. 

— UAL H II bittet um Gegenzeichnung der Aus-
sage Fü S VI 4 durch StvGenlnsp." 

Aufgrund dieses Telefongesprächs übersandte der 
Referent VI 4 des Führungsstabes der Streitkräfte 
am gleichen Tage — 25. Februar 1980 — folgenden 
Aktenvermerk an den Stellvertretenden Generalin-
spekteur auf dem Dienstweg: 

„Unter dem Vorbehalt, daß die erbetene Aussage 
sehr kurzfristig (Bearbeitungszeit ein bis zwei 
Stunden) und ohne eingehende Mitprüfung durch 
die TSK erfolgt, wird folgendes Vorgehen empfoh-
len: 

a) Aufteilung zusätzlicher Mittel für Munition 
(ca. 300 Mio. DM) auf TSK 
— Heer: 	 66 % 
— Luftwaffe: 	 22 
— Marine: 	 12 % 

b) Zusätzliche Mittel für Allgemeine Beschaffun

-

gen (ca. 150 Mio. DM) für WS TORNADO. 

Mit dieser Aufteilung wird in etwa der bisherigen 
Aufteilung des Beschaffungsvolumens auf die 
TSK entsprochen; mit den Aufwendungen für 
TORNADO werden bekannte Finanzierungspro-
bleme gemildert." 

Dieser Aktenvermerk wurde am gleichen Tage —
25. Februar 1980 — dem Stabsabteilungsleiter VI des 
Führungsstabes der Streitkräfte vorgelegt und von 
diesem abgezeichnet. Anschließend — ebenfalls am 
gleichen Tage des 25. Februar 1980  — wurden die in 
dem Vermerk enthaltenen Empfehlungen vorbe-
haltlich der Zustimmung des Stellvertretenden Ge- 

neralinspekteurs telefonisch an das Haushaltsrefe-
rat H II 1 durchgegeben. 

Am 26. Februar 1980 legte der Abteilungsleiter 
Haushalt dem Minister über Staatssekretär Dr. 
Hiehle (nachrichtlich an Parlamentarischen Staats-
sekretär und Staatssekretär Dr. Schnell) zur Vorbe-
reitung der Beratungen über den Nachtragshaus-
halt 1980 in den Sitzungen des Bundeskabinetts und 
des Bundessicherheitsrates am 27. Februar 1980 ei-
nen neuen Vorschlag für eine Aufteilung zusätzli-
cher Mittel im Falle einer Erhöhung der Verteidi-
gungsausgaben um 1 Mrd. DM vor. In der Vorlage ist 
— nach Beträgen für Türkeihilfe, Einkommensver-
besserungen im öffentlichen Dienst, Betriebsstoff/ 
Heizöl und Munition — ein Mehrbedarf für militäri-
sche Beschaffungen in Höhe von 350 Mio. DM aufge-
führt mit der Begründung, daß mit zusätzlichen Mit-
teln der Zulauf der neuen Waffengeneration — u. a. 
MRCA/TORNADO — beschleunigt werden könne. 

Im Wortlaut heißt es: 

„Betr.: Nachtragshaushalt 1980 .. . 

Zur Vorbereitung der Beratungen im Kabinett 
und im Bundessicherheitsrat am 27. Februar 1980 
trage ich folgendes vor: 

... Um einen realen Aufwuchs von 3 % zu errei-
chen, müßten die Verteidigungsausgaben rechne-
risch um  rd. 1 Mrd. DM auf rd. 48,6 Mrd. DM erhöht 
werden. 

Unter der Voraussetzung, daß 1980 zusätzlich ge-
leistet werden 

— nach NATO-Kriterien anrechenbare Hilfe für 
die Türkei 	 200 bis 300 Mio. DM 

— über die bisherige Annahme hinausgehende 
Einkommensverbesserungen 	50 Mio. DM 

können im Epl. 14 folgende weitere Maßnahmen 
realisiert werden, um das 3 %-Ziel zu erreichen: 

Mehrbedarf für 
Betriebsstoff/Heizöl 	 300 Mio. DM 

... Nach dem letzten Preisstand vom 1. Februar 
1980 ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf von 
mindestens 300 Mio. DM. Dabei ist eine mengen-
mäßige Einsparung von 5 % berücksichtigt. Wei-
tere Einsparungsmöglichkeiten bestehen im Hin-
blick auf die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
nicht. 

Erhöhung der Munitionsvorräte 	300 Mio. DM 

Die Waffen der neuen Generation sind noch nicht 
ausreichend mit Munition bevorratet. Das Zwi-
schenziel von 20 Kampftagen ist noch nicht er-
reicht. Auch die NATO drängt auf eine Aufstok-
kung der Munitionsvorräte . . 

Mehrbedarf für militärische Beschaffungen 
350 Mio. DM 

Die Bundeswehr hat zur Modernisierung ihrer 
Waffensysteme eine neue Generation mit Gesamt-
kosten von rd. 55 Mrd. DM in Auftrag gegeben. 
Hiervon sind 15 Mrd. DM bezahlt. 
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Mit zusätzlichen Mitteln kann der Zulauf der 
neuen Generation beschleunigt werden. Dies gilt 
für MRCA/TORNADO, die Kampfwertsteigerung 
des Schützenpanzers Marder und die Kfz-Folge-
generation." 

In der Kabinettsitzung der Bundesregierung am 
27. Februar 1980  wurde der Beschluß gefaßt, im Rah-
men des Nachtragshaushalts 1980 die Verteidi-
gungsausgaben nach NATO-Kriterien um reale 3 % 
— d. h. rd. 1 Mrd. DM — zu erhöhen. 

Anschließend fand am gleichen Tage —  27. Februar 
1980 — eine Sitzung des Bundessicherheitsrates 
statt, bei der u. a. Beschlüsse über eine Befürwor-
tung von Rüstungssonderhilfen zugunsten der Tür-
kei und Griechenlands gefaßt wurden. In dieser Sit-
zung trug der Bundesminister der Verteidigung — 
unter Bezugnahme auf die vorangegangene Kabi-
nettsentscheidung über eine 3 %ige Aufstockung der 
Verteidigungsausgaben im Nachtragshaushalt 1980 
— folgende Vorschläge vor, mit welchen Einzelbe-
trägen die 3 %ige Steigerung erreicht werden kön-
ne: 

— Rüstungssonderhilfen an Türkei und 
Griechenland (Anteil 1980) 	ca. 300 Mio. DM 

— Besoldungserhöhung 	ca. 50 Mio. DM 
— Ausgleich Preissteigerung Betriebsstoff 

ca. 300 Mio. DM 
— Munitionsbevorratung 	ca. 250 Mio. DM. 

Der Bundesminister der Finanzen äußerte hierzu, 
daß er andere Vorstellungen habe, ohne dies auszu-
führen. 

Am 28. Februar 1980 erfolgte im Board of Directors 
der NAMMA die endgültige Beschlußfassung über 
das Operational Budget 1980. Der Entwurf des Ope-
rational Budget 1980 wies zu diesem Zeitpunkt einen 
Stand der Zahlungsverpflichtungen der Bundesre-
publik Deutschland für 1980 in Höhe von 1 496 Mio. 
DM ( = 296 Mio. DM über dem Haushaltsansatz von 
1 200 Mio. DM) aus. Der Systembeauftragte MRCA 
als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im 
Board of Directors stimmte dem Operational Budget 
1980 in dieser Fassung zu. 

Mit Schreiben vom 29. Februar 1980 übersandte 
Staatssekretär Dr. Schnell an den Minister eine Vor-
lage betreffend den Haushaltsvoranschlag des 
BMVg für 1981 und das Fünfjahresprogramm der 
Bundeswehr 1981 bis 1985, die am 4. März 1980 vom 
Minister mit seiner Paraphe abgezeichnet wurde. 
Das Schreiben von Staatssekretär Dr. Schnell an 
den Minister lautete im nachstehend wiedergegebe-
nen vollständigen Wortlaut: 

„Betr.: Haushalt 1981 und FJP 85 

Zu Ihrer Orientierung lege ich Ihnen in der An-
lage vor: 

1. Weisung an den Generalinspekteur über den 
weiteren Fortgang der Behandlung des 
— FJP 85 
— FJP 86 
— Streitkräfteplan 93 

2. Die in einer gemeinsamen Besprechung mit 
AL H und den Inspekteuren am 8. Februar 1980 

behandelten möglichen Kürzungsvorschläge 
und ihre möglichen Auswirkungen. Wie Ihnen 
bekannt ist, erarbeitet der Abteilungsleiter 
Haushalt zusammen mit den TSK den Entwurf 
der Vorlage Haushalt 81 an den BMF. Erst 
nach Fertigstellung dieser Unterlagen und 
nach Berücksichtigung evtl. aus einem Nach-
tragshaushalt für 1980 noch zufließender Mit-
tel (z. B. für Munition) kann beurteilt werden, 
inwieweit die am 8. Februar eruierten Kür-
zungsvorschläge noch relevant sind. 

Eine vom Inspekteur Heer vorgeschlagene 
Streckung des LEOPARD 2-Zulaufs ist — auch 
im Hinblick auf die holländische Beteiligung 
an der Fertigung — nicht möglich." 

Dieser Vorlage an den Minister waren 54 Blatt Anla-
gen, sämtlich mit Betreff „FJP 85" oder „Haushalt 
1981/14. Finanzplan", beigefügt. Im einzelnen han-
delte es sich dabei um folgende Unterlagen: 

1. Schriftwechsel zwischen Staatssekretär Dr. 
Schnell und Generalinspekteur betreffend Ent-
wurf FJP 85 von Ende Februar 1980: 

— Generalinspekteur an Staatssekretär Dr. 
Schnell vom 21. Februar 1980 („Betr.: Pla-
nungsbesprechung am 8. Februar 1980 zum 
FJP 85; hier: Vorlage der Planungsunterlagen 
der TSK"; Inhalt: Bewertung der Kürzungs-
möglichkeiten der Teilstreitkräfte im Ent-
wurf FJP 85 aus gesamtplanerischer Sicht); 

— Staatssekretär Dr. Schnell an Generalinspek-
teur vom 29. Februar 1980 („Betr.: Planungs-
besprechung am 8. Februar 1980 zum FJP 85; 
hier: Vorlage der Planungsunterlagen der 
TSK"; Inhalt: „Weisung über den weiteren 
Fortgang der Behandlung des FJP 85/FJP 86/ 
Streitkräfteplan 93"); 

2. „Ergebnisprotokoll zur Besprechung über die Rü-
stungsplanung des Fünfjahresprogramms der 
Bundeswehr 1981 bis 1985 am 8. Februar 1980"; 

3. Planungsunterlagen der Führungsstäbe der Teil-
streitkräfte über die in der Planungsbespre-
chung am 8. Februar 1980 erörterten Kürzungs-
möglichkeiten im Entwurf FJP 85 (46 Blatt), 

darunter die Vorlage des stellv. Inspekteurs der 
Luftwaffe vom 11. Februar 1980 („Betr.: FJP 
85-Materialinvestitionen für 1981/Bezug: Pla-
nungsbesprechung am 8. Februar 1980") 

mit als Anlage 4 beigefügtem Vermerk des 
SBWS-MRCA 2 vom gleichen Tage („Betr.: 
MRCA/TORNADO — hier: Anmeldung zum 
Haushalt 1981/14. Finanzplan") 

(Texte der beiden letztgenannten Dokumente in 
allen wesentlichen Teilen vollständig im Wort-
laut zitiert oben unter dem Datum 11. Februar 
1980). 

In dem Vermerk des SBWS-MRCA 2 vom 11. Fe-
bruar 1980 waren — wie oben dargestellt — im 
Rahmen einer Begründung des MRCA-Mittelbe-
darfs für 1981 u. a. auch Hinweise auf Voraus-
schätzungen eines MRCA-Mehrbedarfs im lau- 
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fenden Haushalt 1980 in Höhe von ca. 350 Mio. 
DM enthalten (im einzelnen siehe Wortlaut des 
Dokuments oben unter dem Datum 11. Februar 
1980). 

dd) März 1980 

Mit Schreiben vom 25. März 1980 legte der Abtei-
lungsleiter Rüstung (Wirtschaft) an Staatssekretär 
Dr. Hiehle gemäß dessen Weisung zur Vorbereitung 
der Kabinettsitzung der Bundesregierung am 
26. März 1980 eine Vorlage über die Erhöhung der 
Verteidigungsausgaben im Nachtragshaushalt 1980 
vor. Diese Vorlage, die sich im wesentlichen mit der 
Türkeihilfe beschäftigte, enthielt keine Forderung 
für die MRCA-Beschaffung. In der Vorlage heißt es 
u. a.: 

„Betr.: Nachtragshaushalt 1980 

hier: Kabinettsitzung der Bundesregie-
rung am 26. März 1980 ... 

1. Haushaltsmäßige Gesamtbetrachtung 

... In der Sitzung des Bundessicherheitsrates am 
27. Februar 1980 hat BM Dr. Apel folgende auf den 
Epl. 14 bezogene Vorstellungen zum Nachtrags-
haushalt vorgetragen: 

— Ausgleich der Preissteigerung 
für Betriebsstoff/Heizöl ... ca. 300 Mio. DM 

— Munitionsbevorratung ... 	ca. 250 Mio. DM 
— Höhere Einkommensverbesserungen 

im öffentlichen Dienst 
für 1980 ... 	 ca. 50 Mio. DM 

2. Bewertung der Steigerungsrate 

Damit würden mit weiteren rd. 400 Mio. DM für 
die Sonderrüstungshilfe Türkei die angestrebte 
3 %ige reale Steigerung erreicht werden ... 

Rüstungssonderhilfe im einzelnen 

Im Rahmen dieses Hilfsprogramms ist eine ein-
malige, auf mehrere Jahre verteilte Rüstungsson-
derhilfe für die türkischen Streitkräfte vorgese-
hen. 

Das Finanzvolumen liegt noch nicht fest ..." 

Mit Schreiben vom 31. März 1980 legte der Abtei-
lungsleiter Haushalt an Staatssekretär Dr. Hiehle 
(nachrichtlich an Parlamentarischen Staatssekretär 
und Staatssekretär Dr. Schnell) zur Vorbereitung 
der Sitzung des Bundessicherheitsrates am 2. April 
1980 eine weitere Vorlage zum Nachtragshaushalt 
1980 vor. In dieser Vorlage ist — nach den Positionen 
Türkeihilfe, Einkommensverbesserungen im öffent-
lichen Dienst, Betriebsstoff/Heizöl und Munition — 
ein Mehrbedarf für militärische Beschaffungen — 
u. a. MRCA/TORNADO — bis zu 350 Mio. DM aufge-
führt mit der Begründung, daß durch zusätzliche 
Mittel Preis- und Kostensteigerungen leichter ver-
kraftet und die Beschaffungen beschleunigt werden 
könnten. Im einzelnen heißt es: 

„Betrifft: Nachtragshaushalt 1980 

hier: Sitzung des Bundessicherheits-
rates am 2. April 1980 

... Zur Vorbereitung der Beratung im Bundessi-
cherheitsrat trage ich folgendes vor: 

1. ... Mit dem Nachtragshaushalt sollen ver-
stärkt werden 
— der Verteidigungshaushalt (Epl. 14), 
— die Hilfsmaßnahmen für die Türkei und 

Griechenland (Epl. 05). 

Im Hinblick auf den Tarifvertragsabschluß 
1980 für den öffentlichen Dienst erhöhen sich 
ferner die bei den Verteidigungsausgaben 
nach NATO-Kriterien anrechenbaren Perso-
nalverstärkungsmittel (Epl. 60). 

2. Im Epl. 14 sind — wie in der Sitzung des Bun-
dessicherheitsrates vom 27. Februar 1980 vom 
BM Dr. Apel bereits vorgetragen — folgende 
zusätzliche Ausgaben vorrangig: 
— Ausgleich für Preissteigerung 

für Betriebsstoff/Heizöl 	300 Mio. DM 

Nach dem inzwischen vorliegenden Preisstand 
vom 1. Februar 1980 erhöht sich der finanzielle 
Mehrbedarf auf rd. 330 Mio. DM ... 
— Munitionsbevorratung 	ca. 250 Mio. DM 

Mit dem zusätzlichen Betrag könnte der Muni-
tionsvorrat für die neuen Waffensysteme auf-
gefüllt werden ... 

Darüber hinaus bestehen folgende weitere 
Ausgabemöglichkeiten in Epl. 14, denen eine 
hohe Priorität zukommt: 
-- Militärische Beschaffungen 

bis zu 350 Mio. DM 

... Zusätzliche Mittel würden es erleichtern, 
Preis- und Kostensteigerungen zu verkraften. 
Die eingeleiteten Beschaffungen könnten be-
schleunigt fortgeführt werden. Dies gilt für 
MRCA/TORNADO, die Kampfwertsteigerung 
des Schützenpanzers Marder und die Kfz-Fol-
gegeneration .. . 
— Infrastruktur ... 	ca. 100 Mio. DM 
— Entwicklung ... 	ca. 50 Mio. DM 

3. ... Nunmehr ist zusätzlich eine einmalige, auf 
mehrere Jahre verteilte Rüstungssonderhilfe 
für die türkischen Streitkräfte beabsichtigt, 
deren Finanzvolumen jedoch noch nicht fest-
liegt .. . 

Höhere Einkommensverbesserungen im öf-
fentlichen Dienst für 1980 ... 

ca. 50 Mio. DM." 
ee) April 1980 

In der Sitzung des Bundessicherheitsrates am 
2. April 1980 trug der Bundesminister der Finanzen 
folgende vom Vorschlag des Bundesministers der 
Verteidigung abweichenden Überlegungen zur Er-
höhung der Verteidigungsausgaben im Nachtrags-
haushalt 1980 vor: 

Betriebsstoff/Heizöl (Epl. 14) 
ca. 310 bis 330 Mio. DM 

Rüstungssonderhilfe für die Türkei und Griechen-
land (Epl. 05) 	ca. 150 bis 170 Mio. DM 
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Mehrkosten der Stationierung der 
Allierten in Berlin (Epl. 35) 	70 Mio. DM 

Über die vom Bundesministerium 
der Finanzen bisher veranschlagten 
Mittel hinausgehende Einkommens-
verbesserungen 1980 im 
öffentlichen Dienst (Epl. 60) 	350 Mio. DM  
Gesamtvolumen 	 900 Mio. DM. 

Der Antrag des Bundesministers der Verteidigung 
zur Verbesserung der Munitionsbevorratung in 
Höhe von 250 Mio. DM war im Vorschlag des Bun-
desministers der Finanzen nicht berücksichtigt. 

Zu den abweichenden Vorstellungen des Bundesmi-
nisters der Finanzen nahm der Abteilungsleiter 
Haushalt mit einer Vorlage vom 11. April 1980 an 
den Bundesminister der Verteidigung über Staats-
sekretär Dr. Hiehle (nachrichtlich an Parlamentari-
schen Staatssekretär und Staatssekretär Dr. 
Schnell) wie folgt Stellung: 

„Betr.: Nachtragshaushalt 1980; 

hier: Sitzung des Bundessicherheitsrats 
am 15. April 1980 

... Zur Vorbereitung der weiteren Beratung des 
Nachtragshaushalts 1980 im Bundessicherheits-
rat trage ich vor: 

... Bewertung 

Das vom BMF vorgesehene Volumen des Nach-
tragshaushalts von 900 Mio. DM reicht nicht aus, 
um die deutschen Verteidigungsausgaben nach 
NATO-Kriterien im Jahre 1980 real um 3 % zu stei-
gern ... Für einen realen Aufwuchs von 3 % wären 
... weitere 123 Mio. DM erforderlich ... 

Mit dem Vorschlag des BMF würde der Epl. 14 nur 
von den Preissteigerungen für Betriebsstoff und 
Heizöl entlastet ... Die Bundeswehr hat jedoch ein 
dringendes Interesse, die Waffen der neuen Gene-
ration ausreichend mit Munition zu bevorraten. 
Der Zulauf der Munition konnte bisher mit den 
Waffenlieferungen nicht Schritt halten. Das gilt 
besonders für Panzerabwehr, Flugabwehr, Artille-
rie und die modernen Lenkwaffensysteme. Auch 
die NATO drängt darauf, die Munitionsvorräte in 
diesem Bereich beschleunigt aufzustocken ... 

Vorschlag 

Ich schlage vor, die unbefriedigende Munitionsbe-
vorratung mit einem zusätzlichen Betrag von 
250 Mio. DM im Nachtragshaushalt 1980 zu ver-
bessern." 

Beim Chefgespräch zwischen dem Bundesminister 
der Verteidigung und dem Bundesminister der Fi-
nanzen am 21. April 1980 wurde schließlich folgen-
des Ergebnis über die Aufstockung der Verteidi-
gungsausgaben im Nachtragshaushalt 1980 erzielt: 

Betriebsstoff/Heizöl (Epl. 14) 	250 Mio. DM 
Munitionsbevorratung (Epl. 14) 	140 Mio. DM 

Über den bisherigen Ansatz hinausgehende 
Einkommensverbesserungen 1980 
im öffentlichen Dienst (Epl. 60) 	330 Mio. DM 

Rüstungssonderhilfen für die Türkei 
und Griechenland (Epl. 05) 	170 Mio. DM 
Mehrkosten des Aufenthalts 
alliierter Streitkräfte (Epl. 35) 	70 Mio. DM  
Gesamtvolumen 	 960 Mio. DM. 

Dieses Ergebnis ist dann am  30. April 1980 unverän-
dert in den Kabinettsbeschluß der Bundesregierung 
über den Nachtragshaushalt eingegangen. 

Am 23. April 1980  hielt der Minister auf der Interna-
tionalen Luftfahrtausstellung in Hannover eine 
Rede, in der auch die Kostensteigerungen bei TOR-
NADO angesprochen wurden. Im Redetext heißt es 
in diesem Zusammenhang: 

„Der Verteidigungshaushalt hat in den Jahren 
1970 bis 1979 einschließlich nominell rund 90 % zu-
genommen. Wir sind damit in der Vergangenheit 
dem heutigen Ziel einer durchschnittlichen jährli-
chen realen Zunahme der Verteidigungsausgaben 
von 3 % schon immer nahe gewesen. Unsere Ver-
teidigungsfähigkeiten sind enorm gewachsen. Ge-
rade aus dieser Sicht machen mir die Kostenstei-
gerungen speziell beim TORNADO Sorge. Bei 
Rückrechnung auf Mai 1970 belief sich der Geräte-
systempreis auf rund 28 Mio. DM. Er beträgt heute 
67 Mio. DM. Das ist eine Zunahme von 140 %. Im 
gleichen Zeitraum stiegen der Preisindex beim 
Bruttoinlandsprodukt auf der Basis 100 für 1970 
lediglich um 59 Punkte, der Index der industriel-
len Erzeugerpreise um 54 Punkte. 

Wir stehen damit vor einer den Verteidigungsetat 
belastenden Kostenexplosion für das Waffensy-
stem TORNADO. Das Problem der Finanzierung, 
das sich daraus für den Verteidigungsminister er-
gibt, ist unübersehbar. Diese Entwicklung kann so 
nicht weitergehen. Wir müssen ihr Einhalt gebie-
ten. Eben weil wir unsere reale Verteidigungs-
kraft aufrechterhalten und ausbauen wollen, sind 
wir dazu gezwungen. Auch der Verteidigungsmini-
ster kann nicht alles bezahlen, was gefordert 
wird. 

Es muß daher der Industrie stärker als bisher ge-
lingen, die Kostenverläufe in den Griff zu bekom-
men." 

b) Zeitraum der Nachtragshaushaltsberatungen auf 
Parlamentsebene (Mai/Juni 1980) 

Mit Schreiben vom 9. Mai 1980 teilte SBWS-MRCA 2 
an das Haushaltsreferat H II 4 (nachrichtlich an das 
Referat Rüstungsplanung III) über den Inhalt eines 
Fernschreibens der NAMMA vom  7. Mai 1980  und 
ein anschließend mit der NAMMA geführtes Tele-
fongespräch über die Prognose des MRCA-Mittelbe-
darfs im Jahre 1980 folgendes mit: 

„Betr.: MRCA/TORNADO 

hier: Mittelbedarf für 1980 

... Im Betriebshaushalt der NAMMA für 1980 
sind für die Beschaffung des MRCA rd. 1 490 Mio. 
DM vorgesehen. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/1465 

Mit obigem Fernschreiben ... weist die NAMMA 
darauf hin, daß der von ihr für 1980 geforderte Be-
darf nach oben korrigiert werden muß. Einen Be-
trag gibt die NAMMA in dem Fernschreiben noch 
nicht an. Fernmündliche Rückfragen haben je-
doch ergeben, daß der höhere Bedarf bei 200 Mio. 
DM liegen kann. 

Sobald mir die NAMMA nähere Zahlen mitgeteilt 
hat, werde ich Sie umgehend unterrichten. Sollte 
die NAMMA-Prognose jedoch zutreffen, so würde 
sich der gegenüber dem Titelansatz 1980 vorgese-
hene Mehrbedarf auf mehr als 400 Mio. DM belau-
fen."  

Am 20. Mai trug auf Veranlassung und in An-
wesenheit des Ministers der Systembeauftragte 
MRCA in der Abteilungsleiter-Konferenz einen Be-
richt über die Preis- und Kostenentwicklung des 
Waffensystems MRCA/TORNADO vor (Einzelhei-
ten zu diesem Vortrag siehe 2. TEIL II.). Laut Aussa-
gen der Zeugen Ambos, Obleser und Dr. Padberg vor 
dem Untersuchungsausschuß ist im Rahmen dieser 
Konferenz das Thema eines Mehrbedarfs für MRCA 
im laufenden Haushalt 1980 nicht angesprochen 
worden. 

Im Protokoll der Sitzung heißt es: 

„Sachstandsbericht MRCA 

Nach kurzer Einführung durch AL Rü führt MR 
Ambos u. a. aus, daß 
— keine programmbedingte Preisexplosion auf 

Grund von Mißmanagement festzustellen ist 
— die Eskalationsrate insgesamt jedoch sehr 

hoch ist 
— 1979 die nominale Steigerungsrate mit 12,5 % 

doppelt so hoch wie die durchschnittliche Stei-
gerungsrate bei der Beschaffung von Rü-
stungsgütern war 

— Hauptgründe dafür in den Inflationsraten der 
Partnerländer und den überdurchschnittlichen 
Preissteigerungen bei den verwendeten Mate-
rialien, z. B. Titan, zu suchen sind. 
AL H führt aus, daß diese Mehrkosten im Au-
genblick noch nicht zu Buche schlagen, da eine 
Gesamtabrechnung / ein Gesamtausgleich mit 
den Partnerländern erst zum Abschluß der 
Produktion bzw. zu bestimmten Checkpoints 
vorgenommen wird, daß diese Mehrkosten sich 
jedoch in der mittelfristigen und langfristigen 
Finanzplanung negativ auswirken werden. 
BM ( = Minister) nimmt den Vortrag zur 
Kenntnis und ordnet an, daß der Verteidi-
gungsausschuß durch den MRCA-Jahresbe-
richt über die Problematik zu informieren 
ist."  

Am  22. Mai 1980 wurde die Aufstockung der Vertei-
digungsausgaben im Nachtragshaushalt 1980 im 
Verteidigungsausschuß und im Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages beraten. Änderungen 
des Regierungsentwurfs wurden dabei nicht be-
schlossen. Am 19. Juni 1980 wurde der Nachtrags-
haushalt vom Deutschen Bundestag verabschiedet 
und am 12. Juli 1980 im Bundesgesetzblatt verkün-
det. 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

I. Die dem Untersuchungsausschuß vorgelegten 
Dokumente führen — bezogen auf den Informa-
tionsstand und die Maßnahmen der Beteiligten 
hinsichtlich der MRCA-Unterdeckung im Haus-
halt 1980 im Zeitraum des ersten Halbjahres 1980 
— zu folgender Würdigung: 

1. Ebene des Systembeauftragten 

Auch im ersten Halbjahr 1980 machte der Systembe-
auftragte nicht deutlich, daß die von der NAMMA 
mit Operational Budget vom November 1979 mitge-
teilte Bedarfsschätzung für die Jahre 1980 ff. auf 
dem mit der Industrie vereinbarten neuen losüber-
greifenden Lieferplan 19 P und der darauf basieren-
den NAMMA-Lieferprognose 19 N beruhte: 

— Er bezeichnet seine Bedarfsmeldungen aus-
drücklich nur als Schätzungen, die ihrerseits auf 
NAMMA-Schätzungen zum Programmverlauf 
beruhen (Vgl.: Schreiben des Wirtschaftsreferen-
ten MRCA vom 10. Dezember 1979: „Geschätzter 
Rechnungseingang 1980"; Schreiben vom 16. Ja-
nuar 1980: „... ist je nach Programmablauf ... zu 
rechnen"; Vermerk vom 11. Februar 1980: „Soll-
ten die Mittelbedarfsschätzungen der NAMMA 
bzw. der nationalen Dienststellen zutreffen, so 
ergäbe sich ..."). 

— Er läßt sowohl bei seiner Anmeldung zum Haus-
halt 1981/14. Finanzplan vom 10. Dezember 1979 
als auch bei seinen späteren Bedarfsmeldungen 
während des ersten Halbjahres 1980 den von ihm 
geschätzten Mehrbedarf von 350 bis 400 Mio. DM 
für das Haushaltsjahr 1980 außer Ansatz, geht 
durchgängig davon aus, ,,... daß in bestimmtem 
Umfang Rechnungen erst im nächsten Haus-
haltsjahr beglichen werden können ..." (Schrei-
ben vom 10. Dezember 1979) und unterstellt dem-
entsprechend die Bereitschaft der deutschen In-
dustrie zu einer Zwischenfinanzierung dieses 
Mehrbedarfs „ggf. bis 1985 jeweils zum Jahresen-
de" (Schreiben vom 10. Dezember 1979; vgl. auch 
Schreiben vom 16. Januar 1980 und vom 5. Fe-
bruar 1980/hier: Stundung bis 1987). 

Auf dieser Argumentationslinie des Systembeauf-
tragten liegt es, wenn er in seinem Vermerk vom 
11. Februar 1980 seine Haushaltsmehrforderung von 
300 Mio. DM für 1981 in erster Linie mit dem ge-
schätzten Produktionsfortschritt im Jahre 1981 be-
gründet und den geschätzten Mehrbedarf des Jah-
res 1980 demgegenüber nur hilfsweise für den Fall 
heranzieht, daß die Produktion 1981 entgegen seiner 
Einschätzung „das unterste Limit des Mittelbedarfs" 
nicht übersteigen sollte. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der im Jahr 
1980 auftretende Mehrbedarf 1980 bereits auf der 
Ebene des Systembeauftragten nicht zweifelsfrei 
belegt werden konnte. 

2. Inspekteure/Abteilungsleiter 

— Der vom Systembeauftragten für 1980 geschätzte 
Mehrbedarf wurde aufgrund früherer Erfahrun- 
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gen beim Mittelabfluß — im Jahre 1978 flossen 
mit 350 Mio. DM rd. ein Drittel des veranschlag-
ten Bedarfs nicht ab — sowohl vom Abteilungs-
leiter Haushalt als auch vom Führungsstab der 
Streitkräfte bezweifelt (vgl. ALA-Planung-Sit-
zung am 9. Januar 1980 und Besprechung beim 
Inspekteur der Luftwaffe am 31. Januar 1980). 
Diese Zweifel vermochte der Systembeauftragte 
nicht auszuräumen, insbesondere konnte er 
seine Mehrforderungen nicht auf nachweisbare 
Vertragspflichten gegenüber der Industrie stüt-
zen und durch Vorlage entsprechender Übersich-
ten über den Stand der eingegangenen und ein-
zugehenden Bindungen begründen. 

3. Staatssekretärsebene 

Eine auf vertraglich begründete Mehrforderungen 
der Industrie gestützte Bedarfsmeldung zum 
MRCA-Titel erreichte die Staatssekretärsebene 
nicht: 
— Staatssekretär Dr. Schnell erfuhr von der vom 

Systembeauftragten für 1980 geschätzten Unter-
deckung bei der Sitzung des Abteilungsleiteraus-
schusses Planung am 8. Februar 1980, wo sie im 
Zusammenhang mit dem für 1981 ff. erörterten 
Mehrbedarf angesprochen wurde. 

— Er ordnete indes nur eine Überprüfung des für 
1981 geltend gemachten Mehrbedarfs in Höhe 
von 300 Mio. DM an. 

— Diesem Auftrag entsprach der Vermerk des Re-
ferenten SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1980, 
der der Vorlage des Stellv. Inspekteurs der Luft-
waffe vom gleichen Tage zum Haushalt 1981/FJP 
85 beigegeben war. 

— Staatssekretär Dr. Schnell legte die Vorlage der 
Teilstreitkräfte zur militärischen Planung 
1981 ff. seinerseits dem Minister mit Vorlage vom 
29. Februar 1980 (Betr.: HH 81/FJP 85) mit dem 
Hinweis vor, zu den beigefügten Anlagen könne 
derzeit Verbindliches noch nicht gesagt werden, 
es bleibe die Vorlage der Abteilung Haushalt zum 
Haushalt 1981 und das Ergebnis der Nachtrags-
haushaltsberatungen, insbesondere zu einer Mit-
telaufstockung für Munition, abzuwarten. 

Die Frage eines Mehrbedarfs im laufenden 
Haushalt 1980 sprach Staatssekretär Dr. Schnell 
in seiner Ministervorlage nicht an. 

4. Minister-Ebene 

Den Minister erreichte als einzige mögliche Infor-
mationsquelle die Vorlage von Staatssekretär 
Dr. Schnell vom 29. Februar 1980. Diese bezieht sich 
nach Betreff, Anlaß, Zweck und Inhalt auf den Pla-
nungszeitraum 1981 ff. 

— In der Vorlage wird ausgeführt, daß dem Mini-
ster in der Anlage zur Orientierung vorgelegt 
werden: eine Weisung an den Generalinspekteur 
über den weiteren Fortgang der Fünfjahrespro-
gramme 85 und 86 sowie des Streitkräfteplans 93 
und weiter die in der Besprechung vom 8. Fe-
bruar 1980 behandelten Kürzungsvorschläge und 
ihre möglichen Auswirkungen. Zudem weist 

Staatssekretär Dr. Schnell darauf hin, daß erst 
nach Fertigstellung der in Arbeit befindlichen 
Vorlage der Haushaltsabteilung zum Haushalt 
1981 und nach Klarheit über einen möglichen 
Nachtragshaushalt Verbindlicheres gesagt wer-
den könne. 

— Im Einklang mit der Vorlage des Staatssekretärs 
Dr. Schnell bezog sich auch die insgesamt 52 
Blatt umfassende Anlage zu dieser Vorlage auf 
Planungsprobleme beim Fünfjahresprogramm 
85, die — dies steht aufgrund des Besprechungs-
protokolls und der Aussagen der vom Ausschuß 
gehörten Sachverständigen Zeugen fest — allei-
niger Gegenstand der Besprechung am 8. Fe-
bruar 1980 waren. Dies gilt fraglos für das anlie-
gende Protokoll der Besprechung über die Rü-
stungsplanung des FJP 85 am 8. Februar 1980. Es 
gilt in gleicher Weise für die Bewertung der Kür-
zungsmöglichkeiten der Teilstreitkräfte aus pla-
nerischer Sicht durch den Generalinspekteur 
(Vorlage an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
21. Februar 1980), für die Planungsunterlagen der 
Teilstreitkräfte Heer und Marine über die in der 
Planungsbesprechung am 8. Februar 1980 behan-
delten Kürzungsvorschläge und die Vorlage des 
Stellvertretenden Inspekteurs der Luftwaffe an 
Staatssekretär Dr. Schnell vom 11. Februar 1980 
(„Betr.: FJP 85/Materialinvestitionen für 1981/ 
Bezug: Planungsbesprechung am 8. Februar 
1980"). Weder Betreff, Bezug noch Inhalt dieser 
Anlagen sprechen Fragen des laufenden Haus-
haltsvollzugs 1980 an. 

— Einer dieser Anlagen, der Vorlage des Stellv. In-
spekteurs der Luftwaffe an Staatssekretär 
Dr. Schnell, ist — als Anlage 4 — ein Vermerk 
des Referenten SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 
1980 beigefügt. 

Unter dem Betreff „MRCA/TORNADO/hier: An-
meldung zum Haushalt 1981/14. Finanzplan" be-
gründet der Referent SBWS-MRCA 2 nach einer 
Kurzdarstellung des Produktionsfortschritts den 
von ihm zum Haushalt 1981 angemeldeten Mit-
telbedarf, der gegenüber dem 13. Finanzplan eine 
Mehrforderung von 300 Mio. DM enthält. 

Im Rahmen seiner Begründung dieses Mehrbe-
darfs für 1981 verweist er auch auf Berechnun-
gen der NAMMA und der „nationalen Beschaf-
fungsstellen", die den Mittelbedarf in 1980 auf rd. 
1 525 Mio. DM schätzten, wobei sich dieser Be-
trag um 31 Mio. DM für unbezahlte Rechnungen 
aus 1979 erhöhe, „so daß der geschätzte Mittelbe-
darf sich auf 1 556 Mio. DM beläuft". Er fährt fort: 
„Sollten die Mittelbedarfsschätzungen der 
NAMMA bzw. der nationalen Dienststellen zu-
treffen, so ergäbe sich für 1980 eine Unterdek-
kung von mehr als 350 Mio. DM." Diese konjunk-
tivische Aussage, die sich in einer Bezugnahme 
auf Schätzungen Dritter erschöpft und von einer 
eigenen Bewertung absieht, wird auch im Ergeb-
nis nur als Hilfsbegründung für die Mittelanfor-
derung 1981 angezogen. Der Betrag von 300 Mio. 
DM dient als Rückfallposition für die Rechtferti-
gung des Mittelbedarfs von 1 961 Mio. DM in 1981 
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für den Fall, daß nur 1 600 Mio. DM abfließen soll-
ten. 

Dies liegt auf der durchgängigen Argumenta-
tionslinie des Wirtschaftsreferenten MRCA, die 
von einer Stundung des geschätzten Mehrbe-
darfs durch die deutsche Industrie „jeweils zum 
Jahresende" bis 1985 bzw. 1987 ausgeht. 

Zusammenfassend ist hieraus zu folgern, daß 
dem Minister nach der Zielsetzung der Vorlage, 
dem Kontext der Anlagen sowie nach dem Inhalt 
des Referenten-Vermerks vom 11. Februar 1980 
die Aktualität und Tragweite des Problems „Un-
terdeckung bei TORNADO 1980" weder bewußt 
war noch klar sein konnte, zumal jeder Hinweis 
darauf in der Vorlage von Staatssekretär 
Dr. Schnell fehlte. 

II. Die dem Untersuchungsausschuß vorgelegten 
Dokumente zur Aufnahme zusätzlicher Mittel 
für TORNADO in den Nachtragshaushalt 1980 
führen zu folgender Würdigung: 

— Die insoweit relevanten Ministervorlagen der 
Haushaltsabteilung vom 22. Januar, 26. Februar 
und 31. März 1980 sprechen für den Fall einer Er-
höhung des Verteidigungshaushalts durch einen 
Nachtragshaushalt um 1 Mrd. DM die Möglich-
keit zusätzlicher Ausgaben für militärische Be-
schaffungen an, allerdings nach möglichen Aus-
gaben für Betriebsstoff/Heizöl und Munition erst 
mit dritter Priorität. 

In der Vorlage vom 22. Januar 1980 werden für 
militärische Beschaffungen 350 Mio. DM vorge-
schlagen als „zusätzliche Mittel für die Beschaf-
fung der neuen Waffengeneration, insbesondere 
für MRCA, Kampf- und Kraftfahrzeuge sowie 
Fernmeldematerial". Die Vorlage vom 26. Fe-
bruar nennt einen Mehrbedarf für militärische 
Beschaffungen ebenfalls in Höhe von 350 Mio. 
DM, den sie wie folgt begründet: „... Mit zusätzli-
chen Mitteln kann der Zulauf der neuen Genera-
tion beschleunigt werden. Dies gilt für MRCA/ 
TORNADO, die Kampfwertsteigerungen des 
Schützenpanzers Marder und die Kfz-Folgegene-
ration."  Den gleichen Betrag begründet die Vor-
lage vom 31. März wie folgt: „... zusätzliche Mit-
tel würden es erleichtern, Preis- und Kostenstei-
gerungen zu verkraften. Die eingeleiteten Be-
schaffungen könnten beschleunigt fortgeführt 
werden. Dies gilt für MRCA/TORNADO, die 
Kampfwertsteigerungen des Schützenpanzers 
Marder und die Kfz-Folgegeneration." 

— Die Erwähnung möglicher Zusatzausgaben für 
militärische Beschaffungen erst mit dritter Prio-
rität, die gleichrangige Bezugnahme auf mehrere 
Beschaffungsvorhaben der neuen Waffengenera-
tion sowie der allgemeine Hinweis auf eine mög-
liche Beschleunigung des Zulaufs bzw. ein besse-
res Verkraften der allgemeinen Kostensteige-
rung belegen, daß diese Vorlagen nicht von ei-
nem aktuellen Unterdeckungsproblem bei 
MRCA/TORNADO in 1980 ausgingen. Der sum-
marische Hinweis auf eine mögliche Beschleuni-
gung der genannten Beschaffungsvorhaben 

macht zudem deutlich, daß verbindliche Ver-
pflichtungen der Bundesrepublik zur Zahlung 
des vom Systembeauftragten geschätzten Mehr-
bedarfs in der Haushaltsabteilung unbekannt 
waren. 

— Von daher erklärt sich, daß der Adressat der Vor-
lagen — Bundesminister Dr. Apel — aus den Vor-
lagen keinen Hinweis auf eine mögliche Unter-
deckung bei TORNADO in 1980 entnehmen 
konnte. Dies wird erhärtet durch die Argumenta-
tion des Ministers zum Nachtragshaushalt 1980 
im Bundeskabinett, Bundessicherheitsrat und 
gegenüber dem Bundesminister der Finanzen. 

— Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht 
aufgrund des Schreibens des Systembeauftrag-
ten vom 22. Februar 1980 und des korrespondie-
renden Vermerkes von FüS VI 4 vom 25. Februar 
1980. Zwar wird in dem Schreiben des Systembe-
auftragten nochmals der Hinweis auf mögliche 
Unterdeckung von 300 bis 400 Mio. DM wieder-
holt, jedoch ohne eine zusätzliche Untermaue-
rung oder Begründung. Das Schreiben des Sy-
stembeauftragten wurde von FüS VI 4 dann auch 
nicht im Sinne einer unabweisbaren Zahlungs-
verpflichtung im Jahre 1980 verstanden. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Ein mit unab-
weisbaren rechtsverbindlichen Mehrforderungen 
begründeter Antrag auf Aufstockung des MRCA-An-
satzes durch einen Nachtragshaushalt erreichte we-
der die Haushaltsabteilung noch die Staatssekre-
tärsebene. 

2. Entwicklung der MRCA-Planung und -Finanzierung 
hinsichtlich FJP 85 und Haushaltsaufstellung '81/ 
14. Finanzplan im ersten Halbjahr 1980 

(1) Sachverhalt 

a) Vorgänge unterhalb der Ministerebene 

aa) Mittelbedarfsanmeldungen des Systembeauf-
tragten MRCA zum Haushalt 1981/14. Finanz-
plan (Dezember 1979 — Februar 1980) 

Mit Schreiben vom 10. Dezember 1979 meldete 
SBWS-MRCA 2 folgenden Mittelbedarf für die Be-
schaffung von MRCA/TORNADO zum Haushalt 
1981/14. Finanzplan an: 

1981 	1982 	1983 	1984 

Mio. DM 
— Preisstand 
31. Dezember 1978 — 	1 910 2 190 2 310 2 190 
Mio. DM 
— Preisstand 
31. Dezember 1979 — 	2 053 2 354 2 483 2 354 

Bei dieser Anmeldung war für die Hochrechnung 
der Ansätze vom Preisstand 31. Dezember 1978 auf 
31. Dezember 1979 ein vorläufig geschätzter Eskala- 
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tionssatz für Preis- und Kostensteigerungen des 
deutschen Produktionsanteils von 7,5 % angenom-
men, da endgültige Indices für 1979 noch nicht vorla-
gen. 

Die Anmeldung bedeutete eine Forderung auf Anhe-
bung der Ansätze gegenüber dem geltenden 13. Fi-
nanzplan der Bundesregierung um insgesamt 
1,25 Mrd. DM im Zeitraum 1981 bis 1984, davon 
360 Mio. DM in 1981. Im einzelnen betrug die gefor-
derte Anhebung (zum Preisstand 31. Dezember 
1978): 

1981 1982 1983 1984 ge -
samt 

Mio. DM 360 390 310 190 1 250 

Zur Begründung seiner Forderung nahm SBWS-
MRCA 2 Bezug darauf, daß die nunmehr von ihm 
zum Haushalt 1981/14. Finanzplan angemeldete 
Zahlenreihe — bezogen auf den Preisstand 31. De-
zember 1978 — mit seiner vorangegangenen Anmel-
dung zum 13. Finanzplan vom 5. Februar 1979 über-
einstimme, und trug — ebenfalls unter Bezugnahme 
auf die vorangegangene Anmeldung vom 5. Februar 
1979 — folgende Überlegungen und Einschätzungen 
zum Produktionsverlauf vor: 

„Dabei (Anm.: bei der Anmeldung zum 13. Finanz-
plan vom 5. Februar 1979) ging ich von folgenden 
Überlegungen aus: 

Die am Jahresende 1978 festgestellte Verzögerung 
des Produktionsprogramms um weitere acht Mo-
nate kann nicht mehr aufgeholt werden. Das Pro -

duktionsprogramm verzögert sich damit um die-
sen Zeitraum. Die monatliche Höchstausstoßrate 
von neun Flugzeugen wird erst im Laufe des Jah-
res 1982 und der höchste Mittelbedarf in 1983 er-
reicht. Bis zu diesem Termin läuft der Produk-
tionsprozeß kontinuierlich hoch, unter Berück-
sichtigung des enormen Aufwandes an Produk-
tionsvorbereitungen in den Vorjahren und der 
industriellen Kapazität. Die volle Ausnutzung der 
industriellen Möglichkeiten ist nicht nur aus wirt-
schaftlichen Gründen, sondern auch aus operatio-
nellen Gründen erforderlich, wenn die Umrüstpla-
nung wie vorgesehen zeitgerecht abgeschlossen 
werden soll .. . 

... Erkenntnisse zum jetzigen Zeitpunkt 

... Die jüngst überstandene Streiksituation in 
Großbritannien hat zu der Erkenntnis geführt, 
daß ein Aufholprogramm — wie es trinational an-
gestrebt wurde — kaum realisierbar ist. Das be-
deutet, daß die meiner Schätzung vom Februar zu-
grundeliegende 8monatige Programmverschie-
bung weiterhin richtig ist und der Mindestmittel

-

bedarf bezogen auf den Preisstand 31. Dezember 
1978 meiner Schätzung entsprechen wird. 

Eine absichtliche Bremsung des Produktionspro-
zesses durch Anpassung der Produktion an die 
Mittelansätze des 13. Finanzplans würde eine Ver-
zögerung des Programms um mindestens zwei 
Jahre zur Folge haben und zu geschätzten Mehr-
kosten von 1,5 Mrd. DM führen. Eine solche Maß-
nahme wäre aufgrund der trilateral eingegange- 

nen Verpflichtungen ohne Zustimmung der Part-
nerstaaten auch nicht möglich." 

Mit Schreiben vom 10. Januar 1980 korrigierte 
SBWS/MRCA 2 seine ursprüngliche Anmeldung 
zum Haushalt 1981/14. Finanzplan vom 10. Dezem-
ber 1979 aufgrund der Ergebnisse der Abteilungslei-
ter-Planungskonferenz vom 9. Januar 1980 (s. hierzu 
folgenden Abschnitt bb) wie folgt: 

1981 	1982 	1983 	1984 
ge-samt 

Mio. DM 
— Preisstand 
31. Dezember 1978 — 1 850 2 100 2 200 2 150 
Erhöhung 
gegenüber 
13. Finanzplan 	300 	300 	200 	150 950 

Damit wurde die vom SBWS/MRCA 2 ursprünglich 
geforderte Anhebung der Ansätze gegenüber dem 
13. Finanzplan — bezogen auf den Preisstand 31. De-
zember 1978 — für den Haushalt 1981 von 360 auf 
300 Mio. DM und für den Zeitraum 1981 bis 1984 ins-
gesamt von 1 250 auf 950 Mio. DM reduziert. 

Mit weiterem Schreiben vom 5. Februar 1980  aktu-
alisierte SBWS/MRCA 2 seine Anmeldung vom 
10. Januar 1980 unter Zugrundelegung eines Preis-
eskalationssatzes für 1979 von 6 % für den deutschen 
Produktionsanteil auf den Preisstand 31. Dezember 
1979 wie folgt: 

1981 	1982 	1983 	1984 

Mio. DM 
— Preisstand 
31. Dezember 1979 — 1 961 2 226 2 332 2 279 

In den vorstehend aufgeführten Zahlenreihen der 
Anmeldungen des SBWS-MRCA 2 zum Haushalt 
1981/14. Finanzplan vom 10. Dezember 1979, 10. Ja-
nuar und 5. Februar 1980 waren jeweils Mehrausga-
ben aufgrund des Umsatzsteueränderungsgesetzes 
1980 noch nicht berücksichtigt. 

Hierzu hieß es in dem Schreiben vom 10. Dezember 
1979: 

„... Im Gegensatz zur bisherigen Regelung soll 
künftig schon für die Abschlagszahlungen die 
Mehrwertsteuer fällig werden, was ein Vorziehen 
dieser Zahlungen bedeuten würde. Da die Auswir-
kungen im einzelnen noch nicht absehbar sind, 
werde ich ergänzend berichten." 

Ferner wurden in den vorstehend genannten Anmel-
dungen des SBWS-MRCA 2 die in diesem Zeitraum 
vorliegenden Schätzungen eines MRCA-Mehrbe-
darfs im laufenden Haushalt 1980 von ca. 350 Mio. 
DM nicht als Zusatzbedarf bei der Bedarfsermitt-
lung für 1981 bis 1984 mitberücksichtigt, sondern für 
den Fall einer Unterdeckung eine Bereitschaft der 
deutschen Industrie zur mehrjährigen Zwischenfi-
nanzierung jeweils zum Jahresende bis ca. 1985 bis 
1987 unterstellt (Einzelheiten hierzu siehe oben 
A. IV. 1.). 
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bb) Beratungen über den MRCA-Mittelbedarf im 
Entwurf FJP 85 und Haushalt 1981/14. Finanz-
plan auf der Ebene Staatssekretäre, Inspekteure 
und Abteilungsleiter (Januar/Februar 1980) 

Am 9. Januar 1980 fand eine Sitzung des Abteilungs-
leiterausschusses für Bundeswehrplanung unter 
Leitung des stellv. Generalinspekteurs zur Fortset-
zung der Beratungen über den Entwurf FJP 85 statt. 
Bei dieser Besprechung erklärte der Abteilungslei-
ter Rüstung, daß für die Beschaffung von MRCA/ 
TORNADO im Programmzeitraum 1981 bis 1985 ein 
Mehrbedarf von 1 Mrd. DM gegenüber der bisheri-
gen — den Finanzvorgaben des 13. Finanzplanes 
entsprechenden — Planung im Entwurf FJP 85 zu 
berücksichtigen sei. Der genannte Bedarf wurde 
vom Führungsstab der Streitkräfte und vom Abtei-
lungsleiter Haushalt in Zweifel gezogen. Der Abtei-
lungsleiter Rüstung erläuterte, daß eine verbindli-
che Klarheit über die zukünftige Entwicklung nicht 
vor April 1980 zu erwarten sei. Ausweislich des Pro-
tokolls wurde bei der Besprechung „beschlossen, die 
Mehrkosten von 1,0 Mrd. DM (Preisstand 31. Dezem-
ber 1978) entsprechend der von SBWS-MRCA vorzu-
nehmenden Aufteilung in die Planung des FJP 85 
einzustellen." Wegen der fehlenden Sicherheit über 
den vom Abteilungsleiter Rüstung genannten Mit-
telbedarf ordnete der stellv. Generalinspekteur an, 
die genannte Mehrforderung nicht in den Zahlenteil 
(Tabellenteil), sondern lediglich in den Textteil des 
Entwurfs FJP 85 aufzunehmen. Wörtlich heißt es 
hierzu im Protokoll: 

„Stellv. Genlnsp. stellte ... zusammenfassend 
fest: 

. Mehrforderungen WS-TORNADO (1981 
300 Mio. DM, bis 1985 insgesamt 1,0 Mrd. DM bei 
Preisstand 31. Dezember 1978) werden im Text des 
FJP 85 ausgewiesen." 

Die entsprechend dem Beschluß der Abteilungslei-
terkonferenz am Tage nach der Besprechung von 
SBWS-MRCA 2 vorgenommene Aufteilung des ge-
nannten Mehrbedarfs von 1 Mrd. DM auf den Pro-
grammzeitraum 1981 bis 1985 lautete wie folgt: 

1981 1982 1983 1984 1985 	gesamt 

Mio. DM 	300 200 200 150 50 	1 000 

Hinsichtlich des Zusammenhangs der Planung für 
MRCA-TORNADO mit der Gesamtplanung für mili-
tärische Beschaffungen hatte die Abteilungsleiter-
konferenz am 9. Januar folgendes Ergebnis: 

Gegenstand der Besprechung war insbesondere 
eine Prüfung der Möglichkeiten eines Abbaues der 
Überhänge der Beschaffungsplanung im Entwurf 
FJP 85 gegenüber der Finanzvorgabe des Plan-
kostenrahmens, die im Dezember 1979 von ur-
sprünglich „13. Finanzplan + 1,5 %" auf den 13. Fi-
nanzplan zurückgenommen worden war. Im Ergeb-
nis stellte der stellv. Generalinspekteur fest, daß bei 
der Beschaffungsplanung im Entwurf FJP 85 fol-
gende nicht auszugleichende Überhänge gegenüber 
dem Plankostenrahmen bestanden: 

— im Programmzeitraum 1981 bis 1985 insgesamt 
ca. 2 Mrd. DM — davon 1 Mrd. DM Mehrforde-
rung für MRCA/TORNADO —; 

— im Planjahr 1981 ca. 635 Mio. DM — davon 
300 Mio. DM Mehrforderung für MRCA/TOR-
NADO —. 

Der Abteilungsleiter Haushalt wies darauf hin, daß 
im Haushalt 1981 die Beschaffungsmittel um 19 % 
gesteigert werden müßten, wenn das Planungser-
gebnis in den Haushalten umgesetzt würde. Er er-
klärte, daß demgegenüber in 1981 nur mit einer Stei-
gerung von ca. 12 % gerechnet werden könne und die 
Planung daher aus Haushaltssicht als nicht finan-
zierbar bewertet werden müsse. 

Ein Einvernehmen über den Gesamtentwurf FJP 85 
kam in der Sitzung wegen des Einspruchs des Abtei-
lungsleiters Haushalt nicht zustande. Über das Ge-
samtergebnis der Besprechung heißt es im Proto-
koll: 

„StvGenInsp stellte zusammenfassend fest, daß 
bei einer Finanzerwartung 13. Finanzplan plus 6 % 
und bei Einplanung der von den betreffenden Ab-
teilungsleitern als unabweisbar genannten Mehr-
kosten (Personal, POL/Heizöl, Lärmschutz, WS 
TORNADO) erhebliche Eingriffe in die Beschaf-
fungsplanung einschließlich laufender Vorhaben 
erforderlich sind. Diese Auffassung wurde auch 
von den Inspekteuren vertreten. 

AL H stellte fest: ,H hält ein FJP 85, das die Ober-
grenze der von H mitgeteilten Finanzerwartung 
überschreitet, finanziell nicht für realisierbar. H 
schlägt vor, im FJP 85 eine Alternative auszupla-
nen, die sich im Rahmen der realistischen Finanz-
erwartung hält.' 

Das bedeutet, daß das Programmergebnis FJP 85 
nicht einvernehmlich vorgelegt werden kann." 

Das Schreiben des Systembeauftragten MRCA an 
den Inspekteur der Luftwaffe vom 16. Januar 1980 
enthielt — unter Bezugnahme auf den in der Abtei-
lungsleiterkonferenz am 9. Januar 1980 gefaßten Be-
schluß zur Aufnahme eines Mehrbedarfs für MRCA 
von 1 Mrd. DM in den Textteil des Entwurfs FJP 85 
— den Vorschlag, in einer gemeinsamen Bespre-
chung mit dem Generalinspekteur, dem Inspekteur 
der Marine sowie den Abteilungsleitern Haushalt 
und Rüstung die Finanzierungsmöglichkeiten des 
MRCA zu erörtern mit dem Ziel, „vorgezogene Ein-
planungen von 1 Mrd. DM für das FJP 85 sicherzu-
stellen". Zur Begründung dieses Mehrbedarfs heißt 
es in diesem Schreiben u. a.: 

„... Heute ... läuft das Programm wegen finanziel-
ler Engpässe im deutschen Haushalt Gefahr, emp-
findlich aufgehalten zu werden .. . 

. 	Angesichts eines Haushaltsansatzes von 
1 200 Mio. DM für das Jahr 1980 ist je nach Pro-
grammablauf mit einer Unterdeckung in 1980 von 
mehreren 100 Mio. DM zu rechnen, zu deren Fi-
nanzierung die deutsche Industrie bereit sein 
müßte. Wenn weder eine Aufstockung der Mittel-
ansätze des 13. Finanzplans vorgenommen wird, 
noch ein offizieller Eingriff in das Programm 
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stattfindet, würde sich die zu erwartende Unter-
deckung in einigen Jahren auf einen Jahresbedarf 
kumulieren. Die Industrie dürfte nicht in der Lage 
sein, in einem solch hohen Maße vorzufinanzie-
ren. 

Ein Eingriff in das Programm zur Anpassung an 
den gültigen Finanzplan würde 

— die vorgesehene Umrüstplanung der Luftwaffe 
der drei Partnerstaaten verhindern und 

— bis zu 1,5 Mrd. DM Mehrkosten wegen unwirt-
schaftlicher Fertigung hervorrufen ..." 

Am 31. Januar 1980 fand beim Inspekteur der Luft-
waffe die vom Systembeauftragten MRCA mit 
Schreiben vom 16. Januar 1980 vorgeschlagene Be-
sprechung statt, an der u. a. die Abteilungsleiter 
Haushalt, Rüstung (Wirtschaft), Rüstung (Technik), 
der stellv. Inspekteur der Marine und der Systembe-
auftragte MRCA teilnahmen. Gegenstand der Be-
sprechung war ausweislich des Protokolls die „Erör-
terung von Möglichkeiten, die Mittelabflüsse für 
TORNADO im FJP 85 um 1 000 Mio. DM zu erhöhen, 
um den Programmbedürfnissen gerecht zu werden." 
Der Inspekteur der Luftwaffe gab einen „einführen-
den Überblick über Planungs- und Finanzsituation 
Luftwaffe und bat die Teilnehmer, bei der Lösung 
des aktuellen Problems des unzureichenden Mittel-
ansatzes bei TORNADO behilflich zu sein". Der Sy-
stembeauftragte MRCA berichtete über den „Ent-
scheidungsgang hinsichtlich Mittelbereitstellung im 
13. bis zum 14. Finanzplan" und stellte die „Konse-
quenzen bei Lösung innerhalb des TORNADO-Pro-
gramms" — d. h. die Konsequenzen bei einer Brem-
sung des Produktionsprozesses zur Anpassung des 
TORNADO-Programms an die Mittelansätze des 13. 
Finanzplans — dar, „insbesondere Kostenerhöhung 
um 1,5 Mrd. DM, wenn die Mittelabflüsse nicht den 
Programmbedürfnissen entsprechend erfolgen kön-
nen". 

Der für Planung zuständige Stabsabteilungslei-
ter VI des Führungsstabes der Luftwaffe führte in 
der Sitzung aus: Falls die notwendige Verstärkung 
des Mittelansatzes TORNADO im FJP 85 von 1 Mrd. 
DM — davon Anteil Luftwaffe: 652 Mio. DM — in-
nerhalb des Plankostenrahmens für Beschaffungen 
der Luftwaffe gelöst werden müsse, seien Konse-
quenzen u. a. eine „Verdrängung ROLAND bis 1985, 
d. h. Gefährdung des Programms bis zum Verzicht", 
„erhebliche Eingriffe in die Bewaffnung" und „zu-
mindest im Jahr 1981 auch Eingriffe in bereits vom 
Parlament gebilligte Vorhaben". 

Der Abteilungsleiter Haushalt führte aus, seitens 
der Haushaltsabteilung sei „kein Patentrezept ab-
sehbar". Die Finanzierung des TORNADO-Pro-
gramms — als eines der Vorhaben, deren Finanzier-
barkeit dem Parlament im sog. BIEHLE-Bericht 
dargelegt wurde — müsse auf jeden Fall sicherge-
stellt, „die Deckung des erneut geforderten und für 
eine wirtschaftliche Fertigung benötigten Mittelan-
satzes" jedoch „innerhalb der Ansätze für militäri-
sche Beschaffungen gesucht werden". Weiter heißt 
es im Protokoll: 

„AL H führte sinngemäß aus:... Von 1970 bis 1978 
sind Mittel für militärische Beschaffungen um 

insgesamt 120 % aufgestockt worden. Bei Beurtei-
lung künftiger Möglichkeiten ist realistische, eher 
pessimistische Betrachtungsweise angebracht. 

... Zur mittelfristigen Finanzerwartung prognosti-
ziert AL H als obere optimistische Annahme ge-
genüber dem 13. Finanzplan eine Steigerung von 
5,6 % zuzüglich einer Preisstandsanpassung von 
6 %, so daß 1981 bei militärischen Beschaffungen 
12 % mehr zur Verfügung stehen würden. Demge-
genüber beträgt der derzeitige Überhang 19 %. Es 
ist den Streitkräften unbenommen, eine optimisti-
schere Alternative anzunehmen. Dies berührt 
nicht die Haushaltsabteilung, sondern Verhältnis 
Streitkräfte—Leitung." 

In einer Protokollberichtigung vom 22. Februar 1980 
erklärte der Abteilungsleiter Haushalt, er habe nicht 
generell eine „eher pessimistische Betrachtungswei-
se" für angebracht gehalten. In seinen Ausführun-
gen habe er es „als fraglich bezeichnet, ob in den 
nächsten acht Jahren ähnlich hohe Steigerungsra-
ten für die militärischen Beschaffungen wie in den 
Jahren 1970 bis 1978 (+ 120 % nominal, + 34 % real) 
zu erreichen sein werden". Die „pessimistische Be-
trachtungsweise" habe sich nur auf diesen Teil-
aspekt bezogen. Ferner sei die Protokollpassage — 
„Dies  berührt nicht die Haushaltsabteilung, sondern 
Verhältnis Streitkräfte—Leitung" — mißverständ-
lich. Er habe zum Ausdruck gebracht, daß es den 
Streitkräften unbenommen sei, der Leitung ein 
Fünfjahresprogramm vorzulegen, das die Finanz-
perspektive der Abteilung H überschreitet. Die 
Haushaltsabteilung könne allerdings eine solche 
Programmalternative nicht als finanziell realisier-
bar bewerten. 

Als Ergebnis der Besprechung ordnete der Inspek-
teur der Luftwaffe die „Erarbeitung einer Leitungs-
vorlage zur Finanzierungsproblematik bei Luftwaf-
fenvorhaben und den absehbaren Konsequenzen bei 
Nichtfinanzierbarkeit für die Auftragserfüllung der 
Luftwaffe an." *) 

Am 8. Februar 1980 fand eine Abteilungsleitersit-
zung unter Leitung von Staatssekretär Dr. Schnell 
zur „Besprechung über die Rüstungsplanung des 
Fünfjahresprogramms der Bundeswehr 1981 bis 
1985" statt, an der u. a. der Generalinspekteur und 
der stellv. Generalinspekteur, der Inspekteur der 
Marine, der stellv. Inspekteur der Luftwaffe sowie 
die Abteilungsleiter Rüstung und Haushalt teilnah-
men. Gegenstand dieser Besprechung war ausweis-
lich des Protokolls die „Diskussion von Kürzungs-
möglichkeiten" in der Beschaffungsplanung im Ent-
wurf FJP 85 zur Anpassung an die Finanzvorgaben 
des 13. Finanzplans, insbesondere in bezug auf das 
Planjahr 1981. Aus den von Staatssekretär 
Dr. Schnell seinerzeit gefertigten und dem Untersu-
chungsausschuß vorgelegten handschriftlichen Auf-
zeichnungen geht hervor, daß er bei der Sitzung am 
8. Februar einleitend u. a. folgendes vortrug: 

*) siehe zum Inhalt der Besprechung am 31. Januar 1980 
hinsichtlich des Mittelbedarfs 1980 oben A. IV. 1. a; siehe 
ferner insgesamt zu der Besprechung die Wertungen 
aus der Sicht der Sachverständigen Zeugen Ambos, Ob-
leser und Dr. Padberg (unten B. I. 3) 
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„Das nun vorgetragene Planungsergebnis liegt im 
Bereich der militärischen Beschaffungen für 1981 
noch um 755 Mio. DM über der Finanzvorgabe, wo-
bei allerdings unerwarteterweise 300 Mio. DM 
Mehrkosten für MRCA aufgetreten sind. 

... Wir müssen uns zunächst darauf einrichten, 
daß Plankostenrahmen und Finanzvorgabe in 
etwa in Deckung gebracht werden. Die Finanzer-
wartung der Finanzabteilung H liegt bei einer 
Rate von 12 % auf dem Materialsektor. Wenn ich 
die Planforderungen der Teilstreitkräfte berück-
sichtige, macht das eine Steigerung von 20 % 
aus ... 

Deshalb habe ich Teilstreitkräfte gebeten, eine 
Plan-Alternative zu erarbeiten, die die Obergrenze 
einer realistischen Finanzerwartung nicht über-
schreitet (und) die nach Möglichkeit nicht in die 
vom Parlament gebilligten Großvorhaben ein

-

greift .. . 

Es kommt also in der heutigen Sitzung darauf an, 
folgende Plan-Überhänge für 81 zu reduzieren: 

— Heer: 	355 Mio. 
— Luftwaffe: 307 Mio. (davon 195 für MRCA 

1981) 
— Marine: 	105 Mio. (nur für MRCA 1981) 
— andere: 	8 Mio.  

775 Mio. 

... Die Sitzung soll auch dazu dienen, dem Abtei-
lungsleiter Haushalt die Basis für seine Anmel-
dung des Haushalts 1981 beim Bundesminister 
der Finanzen zu geben ..." 

Alle Teilstreitkräfte trugen in der Besprechung vor, 
daß vertretbare Kürzungen nicht möglich seien. Im 
einzelnen heißt es über das Ergebnis der Bespre-
chung im Protokoll: 

„Die Führungsstäbe der Teilstreitkräfte trugen 
theoretisch mögliche Kürzungen/Veränderungen 
der Materialbeschaffungsplanung und daraus re-
sultierende Einschränkungen für Ausbildung und 
Einsatzbereitschaft vor. Die Vorträge machten 
deutlich, daß unter den Prämissen 

— Einhalten der vorgegebenen finanziellen Be-
grenzungen, 

— kein Eingriff in Vorhaben, zu denen dem Ver

-

teidigungsausschuß berichtet worden ist, 

— kein Eingriff in andere laufende Vorhaben, 
wenn dies zu Mehrkosten führt, 

keine von den Planungsverantwortlichen vertret-
baren Planungsalternativen möglich sind, Kür-
zungen müßten insbesondere bei Beschaffungen 
von Munition und Fernmelde-Gerät vorgenom-
men werden; dies wird als nicht tragbar angese-
hen. 

... Nach vertraulicher Erörterung der Kürzungs-
überlegungen erteilte Staatssekretär Weisung, 

— die Mehrforderung für TORNADO von 
300 Mio. DM für das Jahr 1981 zu überprüfen, 

— der Leitung die von den Führungsstäben der 
Teilstreitkräfte für die Besprechung erarbeite- 

ten Unterlagen einschließlich Bewertung und 
eine Bewertung aus der Gesamtsicht durch Ge-
neralinspekteur vorzulegen . . 

Staatssekretär hält es für erforderlich zu überprü-
fen, ob zum Haushalt 1981 für Militärische Be-
schaffungen ein höherer Betrag als ,HH 1980 
+ 12 %' angemeldet werden könnte. Diese Forde-
rung sei insbesondere durch notwendige Muni-
tionsbeschaffungen begründet." 

Aus den Besprechungsunterlagen der Führungs-
stäbe der Teilstreitkräfte für die Planungsbespre-
chung am 8. Februar 1980 — die gemeinsam mit dem 
vorstehend zitierten Ergebnisprotokoll später im 
Rahmen der Vorlage von Staatssekretär Dr. Schnell 
vom 29. Februar 1980 auch dem Minister zur Kennt-
nis gegeben wurden — ergeben sich folgende wei-
tere Einzelheiten über die von den Teilstreitkräften 
in der Besprechung gehaltenen Vorträge: 

Die Besprechungsunterlagen des stellv. Inspekteurs 
der Luftwaffe enthielten folgende Zahlen über die 
Planüberhänge der Luftwaffe im Entwurf FJP 85 ge-
genüber den Finanzvorhaben des 13. Finanzplanes, 
in denen der auf die Luftwaffe entfallende Anteil des 
in die Planung aufgenommenen Mehrbedarfs für 
MRCA/TORNADO (652 Mio. DM in 1981 bis 1985, da-
von 195 Mio. DM in 1981) mitenthalten war: 

1981 1982 1983 1984 1985 1981/85 

Planungs-
überhang 
Luftwaffe 
— Mio. DM — • 320 273 235 50 96 947. 

In den Besprechungsunterlagen — „Problemdarstel-
lung"/„Zusammenfassung" — heißt es u. a.: 

„Der Weisung vom 1. Februar gemäß habe ich die 
Beschaffungsplanung des FJP 85 mit Schwer-
punkt 1981 . .. erneut überprüfen lassen ... 

Ein rein theoretisches, rechnerisches Ergebnis 
wird Ihnen heute vorgetragen werden. Es ist eine 
Auflistung, welche die geforderte Summe von 
320 Mio. DM in 1981 ausweist. Eine realisierbare 
Planungsalternative scheint dies nicht zu 
sein ... 

Schließlich mußte im Januar 1980 eine Mrd. DM 
für TORNADO zusätzlich aufgenommen werden, 
was zu der Gesamtüberplanung von ca. 950 Mio. 
DM in den Jahren 1981 bis 1985 führte; allein 320 
Mio. DM davon in 1981 ... 

Das Problem beschränkt sich also nicht auf das 
Jahr 1981. Es gilt vielmehr für das ganze FJP 85, 
allerdings mit fallender Tendenz (1982 = 273 Mio. 
DM; 1983 = 235 Mio. DM; 1984 = 50 Mio. DM; 1985 
= 69 Mio. DM). Für ein „Nur-Verschieben" des 
Problems 1981 kann ich daher keine plausible Be-
gründung finden ... 

Die derzeitige Beschaffungsplanung hat die unte-
re, gerade noch vertretbare Grenze erreicht. We-
der Bedrohung noch Auftrag erlauben weitere Re-
duzierungen. Sonst wird der Einsatzwert der Luft-
waffe entscheidend verringert. 
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Es fehlen also in 1981 320 Mio. DM. Da in diesem 
Jahr nur für 29 Mio. DM Neuvorhaben geplant 
sind und in 2 000 Mio. DM für beschlossene Groß-
vorhaben nicht eingegriffen werden darf, wird ein 
Eingriff in andere, laufende kleinere Vorhaben 
(insgesamt 960 Mio. DM) in einem Umfang erfor-
derlich, der konzeptionell und auch hinsichtlich 
der Ausgewogenheit der Lw-Planung nicht hin-
nehmbar ist. 

Auch technisch-wirtschaftliche Überlegungen 
(Vertragsänderung/Mehrkosten) lassen wohl 
keine wesentlichen Eingriffe zu .. . 

Die rein rechnerisch erforderlichen Streichungen 
in 1981 würden sich ... unmittelbar auf die Erfül-
lung des Auftrages und die Einsatzbereitschaft 
auswirken. Sie sind daher keine Alternative im 
Sinne einer ausgewogenen militärischen Planung. 
Das System Luftwaffe könnte durch einen sol-
chen Eingriff empfindlich gestört werden; einge-
schränkte Einsatzbereitschaft wäre die 
Folge ..." 

Die Besprechungsunterlagen des stellv. Inspekteurs 
der Marine für die Planungsbesprechung am 8. Fe-
bruar 1980 enthielten folgende Zahlen über die Plan-
überhänge der Marine in Entwurf FJP 85 gegenüber 
den Finanzvorgaben des 13. Finanzplans sowie über 
die auf einen Mehrbedarf für MRCA/TORNADO 
entfallenden Anteile dieser Überhänge: 

1981 1982 1983 1984 1985 1981/85 

Planungs- 
überhang 
Marine 
— Mio. DM — 136 143 103 90 55 527 
davon Anteil 
für Mehr- 
bedarf MRCA/ 
TORNADO 
— Mio. DM — 105 105 70 52 17 349 

Im Vortragsmanuskript des stellv. Inspekteurs der 
Marine für die Planungsbesprechung am 8. Februar 
1980 lautete die Bewertung von Kürzungsmöglich-
keiten des Planüberhangs der Marine von 136 Mio. 
DM in 1981 im Ergebnis wie folgt: 

„Nach Reduzierung des Plankostenrahmens auf 
das Niveau des 13. Finanzplans und Einbringen 
des Mehrbedarfs MRCA/TORNADO beträgt die 
Überplanung der Marine beim Preisstand 1978 im 
Programmzeitraum 527 Mio. DM. 

... Um den Auflagen zu entsprechen, müßte die 
Marine in diesem Jahr (1981) einen Überhang von 
136 Mio. DM abbauen . . 

Gerade die angesprochenen Eingriffe in kleinere 
Vorhaben . .. sind für die Marine sehr problema-
tisch. Unter der Fülle der hier zusammengefaßten 
Vorhaben verbirgt sich der dringend benötigte Be-
darf zum Sicherstellen des reibungslosen Betriebs 
und damit zur Aufrechterhaltung der Einsatz-
bereitschaft der vorhandenen Einheiten der 
Flotte ... 

Eingriffe in laufende Beschaffungen, die für 1981 
das größte Reduzierungsvolumen umfassen, ber-
gen vertragliche Probleme in sich und werden er-
hebliche Mehrkosten ... verursachen. 

Ein Teil der Überhänge 1981 könnte abgebaut wer-
den, evtl. unter Inkaufnahme wirtschaftlicher 
Mehrkosten, weil die Verschiebungen aus techni-
schen Gründen erfolgen. Der Abbau des Restüber-
hangs wird jedoch schwierig, weil hierdurch nach 
früheren Planungsreduzierungen die Fähigkeiten 
zur Auftragserfüllung nunmehr wesentlich beein-
trächtigt werden." 

Das Vortragskonzept des stellv. Inspekteurs des 
Heeres für die Planungsbesprechung am 8. Februar 
1980 enthielt im Ergebnis die Wertung, daß ein Ab-
bau des Planüberhangs des Heeres von 378 Mio. DM 
in 1981 lediglich teilweise und nur durch Eingriffe in 
ein laufendes Großvorhaben in Betracht komme 
(Streckung LEO 2), im übrigen jedoch nicht akzep-
tierbar sei: 

„Ein Abbau des planerischen Überhanges im 
Jahre 1981 und im Programmzeitraum unter den 
erteilten Auflagen kann wegen schwerwiegender 
negativer Auswirkungen auf Ausbildung, Kampf-
kraft und Einsatzbereitschaft der Truppe vom 
Heer nicht hingenommen  werden."  

Mitte Februar 1980 gingen bei Staatssekretär Dr. 
Schnell weisungsgemäß die — vorstehend zitierten 
— von den Führungsstäben der Teilstreitkräfte für 
die Planungsbesprechung am 8. Febraur 1980 erar-
beiteten Besprechungsunterlagen ein. Dabei umfaß-
te die entsprechende Vorlage des stellv. Inspekteurs 
der Luftwaffe an Staatssekretär Dr. Schnell vom 
11. Februar 1980 außer den Besprechungsunterlagen 
zusätzlich einen kommentarlos als Anlage 
beigefügten „Vermerk über den Mehrbedarf TOR-
NADO" entsprechend der von Staatssekretär 
Dr. Schnell am 8. Februar erteilten Weisung zur 
Überprüfung der Mehrforderung für TORNADO von 
300 Mio. DM für das Jahr 1981. Bei dieser beigefüg-
ten Anlage handelte es sich um den Vermerk des 
SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1980 — „Betr.: 
MRCA/TORNADO; hier: Anmeldung zum Haushalt 
1981/14. Finanzplan" — (beide Vorlagen im einzel-
nen dargestellt und im Wortlaut zitiert oben 3. Teil 
A. IV. 1. unter dem Datum 11. Februar 1980). 

Mit Schreiben vom 13. Februar 1980 übersandte 
der stellv. Generalinspekteur an Staatssekretär 
Dr. Schnell einen „Vermerk zur weiteren Vorgehens-
weise" hinsichtlich des Entwurfs FJP 85. Das Schrei-
ben enthielt Vorschläge, wie ohne einvernehmliche 
Verabschiedung des FJP 85 haushalts- und pla-
nungsmäßig weiterzuverfahren sei: 

„Ich gehe von Ihrem ,Einverstanden` zu meinem 
Vorschlag aus: Abt. H nimmt in Zusammenarbeit 
mit Abt. Rü und Bedarfsträgern nunmehr die An-
meldung für das HH-Jahr 1981 auf der Basis des 
Entwurfs FJP 85, der von den TSK als theoretisch 
vorgestellten — von den Inspekteuren nicht mit-
getragenen — Eingriffsmöglichkeiten und eigener 
haushaltstechnischer Eingriffe vor. 
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Ich sehe dann folgendes weitere Vorgehen: 

1. Der Entwurf des FJP 85 wird der Leitung in 
der vorliegenden nicht einvernehmlich verab-
schiedeten Form vorgelegt und gilt als grund-
sätzlicher Planungsanhalt. 

2. Auf der Grundlage des von Abt. H ,glattge-
machten' HH-Jahres 1981 wird das Planungs-
ergebnis des FJP 85 im Zusammenwirken von 
Abt. H, Abt. Rü und den Führungsstäben für 
die Jahre 1982 bis 1984 an die Haushaltsanmel-
dung ,angepaßt` und für das Jahr 1985 entspre-
chend fortgeschrieben. 

3. Dadurch entsteht ein Datenwerk mit Preis-
stand 31. Dezember 1979, auf dem sowohl der 
Streitkräfteplan 93 als auch das FJP 86 auf-
bauen können ... 

Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 
daß 

— der Streitkräfteplan für den mittelfristigen 
Zeitraum die Anmeldung zum 14. Finanzplan 
nicht überschreitet, 

— die Planung des FJP 86 an die Finanzerwar-
tung angepaßt ist, 

— die Programmplanung zur Billigung vorgelegt 
wird, bevor sie durch neue Erkenntnisse über 
Kosten-/Preissteigerungen als überholt gelten 
muß und 

— die Abt. H rechtzeitig sachgerechte und gebil-
ligte Planungsunterlagen erhält. 

Ich bitte um Ihr Einverständnis zu dieser Vorge-
hensweise." 

Mit Schreiben vom  21. Februar 1981 übersandte der 
Generalinspekteur an Staatssekretär Dr. Schnell 
weisungsgemäß eine Bewertung der von den Teil-
streitkräften dargestellten und bewerteten Kür-
zungsmöglichkeiten zum Entwurf FJP 85 aus ge-
samtplanerischer Sicht. Diese Gesamtbewertung 
enthielt u. a. folgende Feststellungen: 

„Die durch die TSK weisungsgemäß erarbeiteten 
Vorschläge stellen zunächst lediglich rechneri-
sche Auflistungen von Vorhaben dar, in die theo-
retisch eingegriffen werden könnte, um der aufer-
legten Kürzung des Programmvolumens (Entwurf 
FJP 85) auf die Vorgaben des 13. Finanzplanes 
nachzukommen. Die durch die Inspekteure vorge-
tragenen Stellungnahmen hierzu teile ich. Die auf-
gelisteten Verschiebungen und Streichungen sind 
weder planerisch noch konzeptionell vertretbar, 
da sie berechtigten Argumenten für eine bedro-
hungs- und auftragsgemäße Einordnung keinen 
Raum mehr lassen; dies erklärt die fast kategori-
sche Ablehnung durch die TSK .. . 

Die Tatsache, daß es trotz intensiver Detailarbeit 
auf allen Ebenen bisher nicht gelungen ist, insbe-
sondere den Übergang im Planjahr 1981 (839 Mio. 
DM) abzubauen, zeigt überdeutlich, daß sich die 
disponible Planungsmasse mittlerweile so weit 
verringert hat, daß weitere Umplanungen nicht 
mehr möglich sind, ohne auf alle sogenannten 
Neubeginner im Jahre 1981 zu verzichten und 

trotzdem noch in laufende Vorgaben eingreifen zu 
müssen. Damit ist eine sinnvolle, ausgewogene, 
konzeptionell abgesicherte und zukunftsorien-
tierte Bundeswehrplanung in Frage gestellt. Eine 
sinnvolle und sachgerechte Lösung des Problems 
erscheint derzeit nur in der Aufstockung der für 
militärische Beschaffungen vorgesehenen Haus-
haltsmittel zu liegen." 

Unter Bezugnahme auf die beiden Schreiben des 
stellv. Generalinspekteurs und des Generalinspek-
teurs vom 13. sowie 21. Februar 1980 zur Planungssi-
tuation beim Entwurf FJP 85 erteilte Staatssekretär 
Dr. Schnell mit Schreiben an den Generalinspekteur 
vom 29. Februar 1980  folgende Weisungen für das 
weitere Vorgehen. 

„Das weitere Verfahren bitte ich nach folgenden 
Grundsätzen auszurichten: 

Ich bin damit einverstanden, daß das FJP 85 nach 
Entscheidung der Leitung über die zum 14. Fi-
nanzplan anzumeldenden Plafonds der Anmel-
dung angepaßt, von Ihnen bewertet und der Lei-
tung vorgelegt wird ... 

Dabei bitte ich, aufgrund der zur Zeit laufenden 
technisch-wirtschaftlichen Detailüberprüfungen 
der einzelnen Vorhaben Sorge zu tragen, daß in 
vom Parlament gebilligte Vorhaben nach Möglich-
keit nicht eingegriffen wird. 

Das von der Leitung gebilligte FJP 85 kann dann 
als Vorgabe für den Streitkräfteplan 93 und das 
FJP 86 genutzt werden." 

cc) Vorlagen und Besprechungen im BMVg 
unterhalb der Ministerebene 
(März bis Juni 1980) 

Mit Schreiben des stellv. Generalinspekteurs vom 
13. März 1980 wurden u. a. die Inspekteure der Teil-
streitkräfte und der Abteilungsleiter Rüstung über 
eine Weisung von Staatssekretär Dr. Schnell zur 
Fortführung der Planungarbeiten zum FJP 85 wie 
folgt unterrichtet: 

„Betr.: Erarbeitung der Planungsdokumnente 
FJP 85 und SKP193 ... 

Mit diesem Schreiben unterrichte ich Sie über die 
durch Staatssekretär Dr. Schnell nach der Pla-
nungsbesprechung am 8. Februar 1980 getroffe-
nen Entscheidungen . . 

1. Die derzeitige Planungssituation einschließ-
lich der Überhänge gegenüber der Finanzer-
wartung im Bereich der militärischen Beschaf-
fungen ist dem Minister vorgetragen worden 
und im einzelnen bekannt. Auch die im An-
schluß an die Planungsbesprechung am 8. Fe-
bruar 1980 durch die Inspekteure gegebenen 
Berichte zur Beschaffungsplanung in den Teil-
streitkräften wurden dem Minister vorgelegt. 

2. In einer Besprechung am 11. März 1980 hat 
Staatssekretär Dr. Schnell meine Absicht ge-
billigt, im Jahre 1980 die Planungsdokumente 
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FJP und SKP1 auf der Grundlange „Finanzer-
wartung 14. Finanzplan", mit einem Lohn-, 
Preis- und Rechtsstand 31. Dezember 1979, 
zeitgleich so zu erarbeiten, daß beide Doku-
mente im November 1980 zur Billigung vorge-
legt werden. 

Hierzu ist vorgesehen, den Inhalt der vorlie-
genden Planung für den Zeitraum 1981 bis 1993 
zu überarbeiten und ein daraus resultierendes 
durchgehendes Datenwerk im September auf 
Abteilungsleiterebene zu beraten. Damit wird 
— nach Einvernehmen in der Beurteilung des 
Planungsinhalts — die einheitliche Grundlage 
für die Fertigstellung sowohl des Fünfjahres-
programms der Bundeswehr 1981 bis 1985 als 
auch des Streitkräfteplans 1981 bis 1993 gege-
ben sein ... 

Die Erfahrung aus der zurückliegenden Pla-
nungsarbeit zeigt, daß es unabdingbare Vor-
aussetzung für das Gelingen der Planungsar-
beit ist, aus allen Bereichen zeitgerechte, den 
finanziellen Begrenzungen genau entspre-
chende Planungsvorschläge und -beiträge zu 
erhalten; ich bitte hierzu um Ihre Unterstüt-
zung." 

Die im  April 1980 beginnenden Verhandlungen zwi-
schen dem Bundesminister der Verteidigung und 
dem Bundesminister der Finanzen auf Referenten- 
und Abteilungsleiterebene über den Verteidigungs-
haushalt 1981/14. Finanzplan zogen sich während 
des ersten Halbjahres 1980 ergebnislos hin. Eine Ei-
nigung kam nicht zustande, weil der Bundesmini-
ster der Finanzen an den Vorgaben des damals gülti-
gen 13. Finanzplanes festhielt. 

Am 10. April 1980 wurde — nach entsprechenden 
Vorarbeiten von NAMMA, Industrie und trinationa-
len Kostenexperten — ein weiterer NAMMA Cost 
Status Report betreffend die mittel- und langfristige 
Kostenplanung und Programmsteuerung vom 
NAMMO Board of Directors verabschiedet (Fort-
schreibung des vorhergehenden Cost Status Reports 
vom 18. November 1978). In dem neuen Cost Status 
Report wurde für das Jahr 1981 ein Mittelbedarf für 
die Bundesrepublik Deutschland — geplante Soll

-

Leistung ohne Mehrwertsteuer zum Preisstand 
Mitte 1979 — von 2 459 Mio. DM ausgewiesen. 

Am 14. April 1980 erteilte der stellv. Generalinspek-
teur unter Bezugnahme auf sein Schreiben vom 
13. März 1980 eine „Weisung für die Weiterführung 
der Planungsarbeiten am FJP 85 und SKP1 93 im 
Jahre 1980", in der es u. a. heißt: 

„Auftrag 

... FJP 85 und der ... SKPI 93 sind auf der Grund-
lage des Planungserlasses und nach den bisher 
angewandten Verfahren mit einem Lohn-, Preis- 
und Rechtsstand 31. Dezember 1979 durch Überar-
beitung fertigzustellen. 

Grundlage ist der Ergebnisstand Ende 1979 ... 
(Anmerkung: Tabellenteil Planungsergebnis 1980 
bis 1983 vom 15. November 1979; Tabellenteil Ent-
wurf FJP 85 vom 16. Januar 1980). Gesicherte Er-
kenntnisse aus den Ressortverhandlungen zum 

Haushalt 1981/14. Finanzplan sind zu berücksich-
tigen, soweit sie rechtzeitig für die Erarbeitung 
der Planungsvorschläge vorliegen. 

Das FJP 85 ist nach Billigung durch die Leitung 
Grundlage für den Haushaltsvoranschlag 1982 
und die Anmeldung zum 15. Finanzplan. 

Das Planungsergebnis ist ... im September 1980 
im Abteilungsleiterausschuß für Bundeswehrpla-
nung zu beraten. 

Auf dieser dann einvernehmlichen Grundlage 
sind bis Ende November 1980 FJP 85 und SKP1 93 
fertigzustellen. 

Durchführung/Planungsvorschläge 

... Die abgestimmten Entwürfe FJP 85 und 
SKP1 93 sind der Leitung bis Ende November 1980 
zur Billigung vorzulegen. 

Ich beabsichtige, das FJP 85 und den SKP1 93 nach 
Billigung durch die Leitung noch im Jahre 1980 zu 
erlassen .. . 

Rüstung/Materialinvestitionen 

Die Beschaffungsvorhaben sind mit Preisstand 
31. Dezember 1979 einzuplanen; Erkenntnisse aus 
den Haushaltsverhandlungen bei RüPl und bei 
den Systembeauftragten ... sind dabei zu berück-
sichtigen. 

Für die Überarbeitung der Beschaffungs-
planung im FJP 85 ist neben gebilligten Phasen-
dokumenten, Leitungsvorlagen und Parlaments-
vorlagen die ... Vorhabenliste mit Angabe der 
Nettoausgaben, der Zahlungsverpflichtungen und 
der Restrichtwerte, Stand 30. April 1980, 
Grundlage .. . 

Plankostenrahmen 

Für die Planung der Investitionen wird ein Plan-
kostenrahmen vorgegeben, der auf der Grundlage 
der in der Abteilung Haushalt als realistisch be-
werteten Finanzerwartung ermittelt wurde. 

Der Plankostenrahmen wird wie folgt festgelegt 
(in Mio. DM): 

1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	.... 

13 560 13 840 14 235 14 455 14 680 .. . 

Für die Erarbeitung der Planungsvorschläge stellt 
der Plankostenrahmen die obere Begrenzung der 
geplanten Kosten und Ausgaben dar ... '' 

In den vom Führungsstab der Streitkräfte Fü S VI 
ergänzend erlassenen „Bearbeitungsrichtlinien für 
die Erarbeitung des FJP 85 und des SKP1 93" vom 
21. April 1980 heißt es u. a. hinsichtlich des Planko-
stenrahmens: 

„Die Planung von ... Materialinvestitionen ... ist 
jeweils innerhalb der finanziellen Begrenzung 
(Plankostenrahmen) vorzunehmen. 

Die jeweils geltenden Plankostenrahmen wurden 
gemeinsam mit den Bedarfsträgern erarbei-
tet..." 
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Eine Anlage zu den genannten Richlinien enthielt 
folgende „Aufteilung des Plankostenrahmens für 
militärische Beschaffung (ohne AWACS) in Mio. DM 
— auszugsweise zitiert —: 

1981 1982 1983 1984 1985 	... 

Heer 	.. . 

Luftwaffe 	2 820 2 870 2 965 2 990 3 150 ... 
Marine 	1 940 1 970 2 025 2 035 2 155 ..." 

Mit Schreiben vom 21. April 1980 erklärte SBWS/ 
MRCA 2 gegenüber dem Planungsreferat des Füh-
rungsstabes der Luftwaffe Fü L VI 2: 

„Betr.: 	Mittelbedarf MRCA/TORNADO 

Bezug: 	1. Telefonische Rücksprache am 17. April 
1980 
2. StAL-Lage am 18. April 1980 
3. Fü L/SBWS-MRCA 2 v. 5. Februar 1980 

Mit Bezug 1) wurde ich darüber unterrichtet, daß 
es planerisch nicht möglich sei, den von mir ange-
meldeten Finanzbedarf für die Beschaffung des 
TORNADO in dem Plankostenrahmen der Luft-
waffe für die Jahre 1981 bis 1983 unterzubrin-
gen. 

Ich wies darauf hin, daß der von mir mit Bezug 3) 
angemeldeten Mittelbedarf für das MRCA/TOR-
NADO mit Korrekturen von Abt. H beim BMF an-
gemeldet und dort anerkannt wurde. Die Zahlen 
haben damit Eingang in den Haushaltsentwurf 
1981 und den 14. Finanzplan gefunden. 

Bei dieser Sachlage ist es mir nicht ganz verständ-
lich, daß neuerdings eine Diskrepanz zwischen Fi-
nanzbedarfsplanung und der Mittelbereitstellung 
besteht. Ich bin der Auffassung, daß die Haus-
haltsabteilung für die Finanzierbarkeit des TOR-
NADO-Programms verantwortlich ist und die da-
für benötigten Mittel einstellen muß. In diesem 
Sinne hat sich auch der Abteilungsleiter Haushalt 
bei der Besprechung beim Inspekteur Luftwaffe 
geäußert. 

Wäre die Finanzierbarkeit des TORNADO-Pro-
gramms in Frage gestellt, so müßten unverzüglich 
alle Maßnahmen über die Auftragsvergabe des 
vierten Fertigungsloses, das Mitte 1980 vergeben 
werden soll, eingestellt werden ..." 

Hierauf erwiderte Fü L VI 2 mit Schreiben an 
SBWS-MRCA 2 vom 22. April 1980: 

„Ihr Schreiben ... verschweigt wesentliche Sach-
verhalte und verzerrt daher Tatsachen: 

1. Bereits am 27. Februar 1980 ... wurde Fü L/ 
SBWS-MRCA ... im Zusammenhang mit dem 
Jahresbericht 1979 TORNADO mitgeteilt, daß 
die gegenüber dem 13. Finanzplan um mehr als 
6 % gesteigerten Anteile in den Jahresansätzen 
innerhalb des derzeitigen Plankostenrahmens 
der Luftwaffe nicht einplanbar sind. Diese 
Aussage haben Sie anscheinend nicht voll be

-

rücksichtigt .. . 

2. In der Sache selbst bleibt es bei der Aussage 
von Fü L VI/Fü L VI 2 vom 27. Februar 1980, 

die lediglich in den von Ihnen angegebenen Be-
zügen 1) und 2) wiederholt und präzisiert wur-
de..." 

b) Vorgänge auf Ministerebene betreffend Entwurf 
FJP 85, Haushaltsaufstellung '81/14. Finanzplan 

aa) Ministervorgänge im Zeitraum Februar/März 
1980 

Am 5. Februar 1980 fand beim Minister eine Bespre-
chung zur Erläuterung des Haushaltsvoranschlags 
für 1981 und der bisherigen Planungsergebnisse bei 
der Erstellung des FJP 85 statt. Teilnehmer der Be-
sprechung, bei der auch der Finanzbedarf für 
MRCA/TORNADO für 1981 ff. angesprochen wurde, 
waren — neben dem Minister — Staatssekretär Dr. 
Schnell, der stellv. Generalinspekteur und der Abtei-
lungsleiter Haushalt. 

Staatssekretär Dr. Schnell hat vor dem Untersu-
chungsausschuß über den Inhalt dieser Bespre-
chung hinsichtlich des Haushaltsvoranschlags 1981 
ausgesagt: 

„Am 5. Februar 1980 orientierte ich mit General-
leutnant Heinz und Dr. Padberg kurz den Minister 
über die voraussichtliche Entwicklung des Voran-
schlags für 1981 und erläuterte, warum die Pla-
nungsforderungen der Teilstreitkräfte für die Be-
schaffungen in 1981 rd. 750 Mio. DM höher waren 
als die Finanzerwartung — darunter ca. 300 Mio. 
DM ungewisse Mehrforderungen für das MRCA 
1981 —." 

In einem Gedächtnisvermerk des stellv. Generalin-
spekteurs — nachträglich erstellt am 12. Februar 
1981 — heißt es zum gleichen Thema, der Schwer-
punkt der Besprechung habe bei der Gestaltung des 
Haushalts 1981 gelegen, wobei als Basis vom Plan-
jahr 1981 des Entwurfs FJP 85 (Preisstand 31.12. 
1978) ausgegangen wurde. Das Planjahr 1981 des 
Entwurfs FJP 85 habe zu diesem Zeitpunkt für mill-
tärische Beschaffungen einen Überhang gegenüber 
dem Plankostenrahmen (13. Finanzplan) von 839 
Mio. DM — davon 300 Mio. DM Mehrforderung für 
MRCA — ausgewiesen. Er — der stellv. Generalin-
spekteur — habe Möglichkeiten eines Abbaues die-
ses Überhangs durch Eingriffe in Neuvorhaben und 
laufende Vorhaben erläutert, wobei die Mehrforde-
rung TORNADO von 300 Mio. DM für 1981 durch die 
vorgetragenen Kürzungsmöglichkeiten unberührt 
blieb. 

Hinsichtlich des zweiten Gegenstandes dieser Mini-
sterbesprechung — Erläuterung der Lage bei der Er-
stellung des FJP 85 — hat Staatssekretär Dr. Schnell 
ausgesagt: 

„Wir berichteten, daß der Planungsüberhang der 
Teilstreitkräfte im mittelfristigen Zeitraum ca. 2,5 
Mrd. DM höher wäre als die voraussichtliche Fi-
nanzerwartung." 

In dem Gedächtnisvermerk des stellv. Generalin-
spekteurs heißt es hierzu, dem Minister sei erläutert 
worden, das bisherige Planungsergebnis bei der Er-
stellung des FJP 85 liege um 3 Mrd. DM über dem 
Plankostenrahmen. Der Minister habe hierzu fest- 
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gestellt, „daß dieser Überhang nur im Rahmen des 
14. Finanzplanes abgebaut werden kann, wobei an 
den nominellen Aufwuchs keine zu hohen Erwartun-
gen geknüpft werden dürfen". Der Abteilungsleiter 
Haushalt habe erläutert, daß „seine Erwartungen 
beim 13. Finanzplan plus ca. 4 bis 6 % liegen (4 % un-
tere, 6 % obere Erwartung)". Speziell zu MRCA/ 
TORNADO heißt es: 

„Der Überhang von 1 Mrd. DM für MRCA im Ent-
wurf FJP 85 wurde zwar erwähnt, es wurde aber 
gleichzeitig darauf hingewiesen, daß dies noch 
keine verbindliche und für den Bund unabweis-
bare Forderung darstelle und daß nach Aussage 
von Abteilungsleiter Rüstung im Abteilungsleiter-
ausschuß Planung am 9. Januar 1980 nicht vor 
April 1980 Klarheit über die Verbindlichkeit der 
zukünftigen Entwicklung zu erwarten sei. Dies 
wurde ohne Diskussion zur Kenntnis genom-
men."  

Am 19. Februar 1980 fand beim Minister eine wei-
tere Besprechung zum Thema „Fortführung des FJP 
85" statt, an der Staatssekretär Dr. Schnell und der 
Generalinspekteur teilnahmen. Über das Thema 
dieser Besprechung und die inhaltliche Verbindung 
mit der vorangegangenen Ministerbesprechung am 
5. Februar heißt es in einem Schreiben von Staatsse-
kretär Dr. Schnell an den Generalinspekteur vom 
29. Februar 1980: 

„Die derzeitige Planungssituation wurde Herrn 
Minister in Anwesenheit Ihres Stellvertreters, des 
Abteilungsleiters Haushalt und mir am 5. Februar 
1980 im einzelnen vorgetragen. Auch in der Be-
sprechung am 19. Februar 1980, an der Sie teilge-
nommen haben, ist der Sachstand erneut disku-
tiert worden. Danach ist dem Herrn Minister das 
derzeitige Planungsergebnis einschließlich des 
Überhangs von rd. 800 Mio. DM für militärische 
Beschaffungen im Jahre 1981 und von rd. 2,3 Mrd. 
DM im mittelfristigen Zeitraum bekannt." 

Nach Aussage des Generalinspekteurs vor dem Un-
tersuchungsausschuß war die Ministerbesprechung 
am 19. Februar „ohne besondere Betonung der Pro-
blematik MRCA". Weitere Einzelheiten waren den 
Gesprächsteilnehmern bei ihrer Vernehmung vor 
dem Untersuchungsausschuß nicht mehr erinner-
lich. 

Mit Vorlage von Staatssekretär Dr. Schnell vom 
29. Februar 1980 wurde der Minister über den Bera-
tungsstand zum Haushalt 1981 und FJP 85 wie folgt 
informiert — Wortlaut wegen des Sachzusammen-
hangs hier nochmals zitiert —: 

„Betr.: Haushalt 1981 und FJP 85 

Zu Ihrer Orientierung lege ich Ihnen in der An-
lage vor: 

1. Weisung an den Generalinspekteur über den 
weiteren Fortgang der Behandlung des 
— FJP 85 
— FJP 86 
— Streitkräfteplan 93, 

2. die in einer gemeinsamen Besprechung mit 
AL H und den Inspekteuren am 8. Februar 

1980 behandelten möglichen Kürzungsvor-
schläge und ihre möglichen Auswirkungen. 

Wie Ihnen bekannt ist, erarbeitet der Abteilungs-
leiter Haushalt zusammen mit den TSK den Ent-
wurf der Vorlage Haushalt 1981 an den BMF. Erst 
nach Fertigstellung dieser Unterlagen und nach 
Berücksichtigung evtl. aus einem Nachtragshaus-
halt für 1980 noch zufließender Mittel (z. B. für 
Munition) kann beurteilt werden, inwieweit die 
am 8. Februar eruierten Kürzungsvorschläge 
noch relevant sind ..." 

Die dieser Ministervorlage informationshalber bei-
gefügten Anlagen beinhalteten eine Orientierung 
über die vorstehend im Abschnitt a) bb) dargestell-
ten Vorgänge des Februar 1980, nämlich: die Bespre-
chung zum FJP 85 mit Schwerpunkt Planjahr 1981 
am 8. Februar 1980 sowie die anschließenden Vorla-
gen verschiedener Beteiligter unter Bezugnahme 
auf diese Besprechung. Im einzelnen handelte es 
sich um folgende — sämtlich bereits unter dem je-
weiligen Datum dargestellten — Unterlagen: 

1. Schriftwechsel zwischen Staatssekretär Dr. 
Schnell und Generalinspekteur 

— Weisung Staatssekretär Dr. Schnell an den 
Generalinspekteur über den weiteren Fort-
gang der Behandlung des FJP 85/FJP 86 vom 
29. Februar 1980; 

— Vorlage des Generalinspekteurs an Staatsse-
kretär Dr. Schnell vom 21. Februar 1980 betr. 
Bewertung der Kürzungsmöglichkeiten der 
Teilstreitkräfte im Entwurf FJP 85 aus ge-
samtplanerischer Sicht (beide Dokumente im 
vorstehenden Abschnitt a) bb) dargestellt un-
ter den Daten 21. und 29. Februar 1980). 

2. Protokoll und Besprechungsunterlagen der Füh-
rungsstäbe der Teilstreitkräfte betreffend die 
Besprechung am 8. Februar 1980 über Kürzungs-
möglichkeiten im Entwurf FJP 85 (im vorstehen-
den Abschnitt a) bb) dargestellt unter dem Da

-

tum  8. Februar 1980) 

mit zusätzlichem Vermerk des SBWS-MRCA 2 
vorn 11. Februar 1980 („Betr.: MRCA/TORNADO; 
hier: Anmeldung zum Haushalt 1981/14. Finanz-
plan"), auf dessen Beifügung als Anlage in der 
Vorlage des stellv. Inspekteurs der Luftwaffe 
vom gleichen Tage kommentarlos hingewiesen 
wird (beide Dokumente dargestellt und im Wort-
laut zitiert unter dem Datum 11. Februar 1980 im 
3. Teil A. IV. 1). 

Am 19. März 1980 legte der Abteilungsleiter Haus-
halt über Staatssekretär Dr. Hiehle an den Minister 
eine Vorlage für die Anmeldung des BMVg gegen-
über dem BMF zum Haushalt 1981/14. Finanzplan 
vor, in der die Ansätze für MRCA/TORNADO von 
denen des SBWS-MRCA 2 vom 5. Februar 1980 wie 
folgt abwichen: für den Haushalt 1981 um minus 211 
Mio. DM, für 1982 um minus 26 Mio. DM, für 1983 um 
plus 68 Mio. DM und für 1984 um plus 121 Mio. DM. 
Die demgemäß in der Vorlage des Abteilungsleiters 
Haushalt aufgeführten Beträge für MRCA/TOR-
NADO zum Haushalt 1981/14. Finanzplan lauteten: 
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1981 	1982 	1983 	1984 

Mio. DM 
— Preisstand 
31. Dezember 1979 — 1 750 2 200 2 400 2 400 

Im Rahmen der Entscheidung über die Vorlage zum 
Haushalt 1981/14. Finanzplan fanden auch die vor-
stehend aufgeführten Ansätze für MRCA/TOR-
NADO die Billigung des Ministers. 

bb) Weitere Ministervorgänge betreffend FJP 85, 
Haushaltsaufstellung '81/14. Finanzplan: Zeit-
raum April bis Juni 1980 

Am 17. April 1980 trug Staatssekretär Dr. Schnell 
dem Minister im Beisein des stellv. Generalinspek-
teurs und des Abteilungsleiters Haushalt Probleme 
der Beschaffungsplanung vor. In diesem Vortrag 
stellte Staatssekretär Dr. Schnell — gemäß seiner 
Aussage vor dem Untersuchungsausschuß — die Ur-
sachen und Konsequenzen der seit dem Beginn der 
Beschaffung der zweiten Waffengeneration einge-
tretenen Finanz- und Planungsenge — ohne spe-
zielle Erwähnung von MRCA/TORNADO — wie 
folgt dar: 

— Ursachen: insbesondere Verminderung eines 
Planungsüberhangs der Teilstreitkräfte von ca. 
vier Mrd. DM in den letzten Jahren; höhere natio-
nale sowie überproportionale internationale In-
flationsraten in den Koproduktionsländern; 1980 
geringerer Zuwachs des Verteidigungshaushalts; 
nicht eingeplante Zusatzausgaben (z. B. für 
AWACS); 

— Konsequenzen: „In der Besprechung stellte ich 
aber fest, daß trotz der Finanzenge nach dem ge-
genwärtigen Stand die großen Beschaffungs-
programme im sog. ,BIEHLE-Papier' weiterhin 
finanzierbar seien, und bemerkte dazu: obwohl 
auch diese Projekte nicht sakrosankt bleiben 
sollten." (Wortlaut der Aussage SvZ Dr. Schnell 
vor dem Untersuchungsausschuß) 

Dieser Vortrag von Staatssekretär Dr. Schnell 
wurde auf Wunsch des Ministers am 21. April 1980  
vor dem Kollegium wiederholt. 

Im Rahmen der Abteilungsleiterkonferenz in Ge-
genwart des Ministers am 20. Mai 1980, deren 
Thema der Vortrag des Systembeauftragten MRCA 
zur Kostenentwicklung bei TORNADO war, wurden 
seitens des Inspekteurs der Luftwaffe auch MRCA-
Planungs-Probleme im Zeitraum des FJP 85 ange-
sprochen. Hierzu hat SvZ Ambos in seiner Verneh-
mung folgendes ausgesagt: 

„Mein Auftrag war nicht, über Finanzierungspro-
bleme zu berichten. Jedoch hat der Inspekteur der 
Luftwaffe die Gelegenheit benutzt, aktuelle Pla-
nungsprobleme anzusprechen. Neben TORNADO 
machte ihm die Finanzierbarkeit von ROLAND 
Sorge. Ich erinnere mich noch gut, daß der stell-
vertretende Generalinspekteur die Diskussion 
dem Minister gegenüber mit dem Hinweis been-
dete, daß dies alles Gegenstand der gegenwärtigen 
Finanzplanberatungen sei." (Prot. 12, S. 28) 

Zum gleichen Thema hat SvZ Obleser dem Untersu-
chungsausschuß in einer schriftlichen Ergänzung zu 
seiner Vernehmung folgendes mitgeteilt: 

„Ich habe auf den Aufwuchs für TORNADO im In-
vestitionsvolumen der Luftwaffe 1981 bis 1985 hin-
gewiesen. Ich habe vorgeschlagen, den Mehrbe-
darf 1981 bis 1985 einzuplanen und diese Überpla-
nung durch Unterplanung in den Folgejahren zu 
kompensieren." 

Im April 1980 kündigte der Minister auf der Korn-
mandeurstagung in Trier an, zu Beginn des Jahres 
1982 mit allen Verantwortlichen im BMVg eine 
Klausurtagung über die Gesamtplanung der Rü-
stungsbeschaffung durchzuführen. 

Der nächste Hinweis an den Minister über die Fi-
nanzenge im mittelfristigen Planungszeitraum kam 
in einem Schreiben des Generalinspekteurs über 
Staatssekretär Dr. Schnell vom 28. Mai 1980, in des-
sen Wortlaut es heißt: 

„Betr.: Weiterführung der Planungsarbeiten am 
FJP 85 und SKP1 93 

Bezug: Inspekteur der Luftwaffe ... vom 7. Mai 
1980. 

1. Zweck der Vorlage 
Unterrichtung über die Diskrepanz der für die 
mittelfristige Beschaffungsplanung erforderli-
chen und gemäß realistischer Finanzerwar-
tung voraussichtlich verfügbaren Mittel als 
Grundlage für die Chefgespräche über den 
Haushaltsvoranschlag 1981 und die Finanzpla-
nung des Bundes bis 1984. 

2. Sachstand 
Wie Ihnen bereits verschiedentlich — zuletzt 
mit Schreiben Staatssekretär Dr. Schnell vom 
29. Februar 1980 — vorgetragen, übersteigt die 
mittelfristige Beschaffungsplanung nach der-
zeitigem Erkenntnisstand die nach realisti-
scher Finanzerwartung in den Jahren 1981 bis 
1985 verfügbaren Mittel derart, daß es nicht 
mehr möglich ist, innerhalb des vorgegebenen 
Finanzrahmens eine zweckmäßige, durchführ-
bare und annehmbare (militärisch/politisch/ 
wirtschaftlich vertretbare) Planung zu bewerk-
stelligen. 

Den vom Inspekteur der Luftwaffe aufgezeig-
ten Auswirkungen der gegenwärtigen Pla-
nungsenge (Anlage) stimme ich zu ... 

Möglichkeiten und Alternativüberlegungen 
sind ausgeschöpft bzw. durchdiskutiert. Davon 
konnte sich auch Staatssekretär Dr. Schnell in 
der Sitzung des Abteilungsleiterausschusses 
für Bundeswehrplanung am 8. Februar 1980 
persönlich überzeugen. 

Ein Eingreifen auch in die vom Parlament be-
reits gebilligten Vorhaben ist demnach künftig 
nicht mehr auszuschließen. Dabei verkenne 
ich nicht, daß derartige Eingriffe großenteils 
— weder konzeptionell tragbar 
— noch technisch-wirtschaftlich realisierbar 
— noch politisch annehmbar 
sind ... 
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3. Bewertung 
... Festzustellen ist ..., daß sich immer mehr 
die Notwendigkeit zeigt, in der von Ihnen vor-
gesehenen tour d'horizont gegen Ende des Jah-
res sowohl die Gesamtplanung wie auch die 
einzelnen Beschaffungsvorhaben vom Grund-
satz her zu erörtern und hierbei ggf. neue Prio-
ritäten zu setzen ... 

4. Anmerkung 
Abteilungsleiter Haushalt ist über diese Vor-
lage an sie unterrichtet. Da er die vom Inspek-
teur Luftwaffe geschilderten Schwierigkeiten 
aus Sicht der Abteilung Haushalt anders beur-
teilt, wird er dazu getrennt Stellung nehmen. 

5. Empfehlung 
Kenntnisnahme als Hintergrundinformation 
für die Chefgespräche über HHV 81 und 14. Fi-
nanzplan ..." 

Das der Ministervorlage des Generalinspekteurs als 
Anlage beigefügte Schreiben des Inspekteurs der 
Luftwaffe vom 7. Mai 1980 lautete u. a.: 

„Betr.: Weiterführung der Planungsarbeiten am 
FJP 85/SKP1 93 ... 

Der ... mitgeteilte Plankostenrahmen reicht für 
die Fortschreibung der Beschaffungsplanung der 
Luftwaffe nicht aus. Die bestehende, zum größten 
Teil bereits vertraglich gebundene Beschaffungs-
planung übersteigt den Plankostenrahmen in den 
Jahren 1981 bis 1985 um 2 Mrd. DM ... 

Falls dieser Überhang nicht ausgeglichen wird, 
sind Eingriffe in laufende Vorhaben erforder-
lich .. . 

Im Zuge der Behandlung bei den Abteilungsleiter-
Ausschußsitzungen wurde am 9. Januar 1980 eine 
Änderung des Mittelabflusses für TORNADO fest-
gelegt, die die bereits bestehende Überplanung 
der Luftwaffe von 320 Mio. DM um 650 Mio. DM im 
Fünfjahreszeitraum erhöhte (Preisstand 1978). 

Die Planungsbesprechung am 8. Februar 1980 er-
gab keine Lösungsmöglichkeit, hat aber m. E. 
deutlich gemacht, daß bei der Lw im kritischen 
Zeitraum keine disponiblen Vorhaben in der nöti-
gen Größenordnung vorhanden sind. 

Die Aktualisierung und Fortschreibung der Pla-
nung (Preisbasis 31. Dezember 1979) verdoppeln 
den Planungsüberhang auf ca. 2 Mrd. Die Anpas-
sung des Mittelabflusses TORNADO an den be-
reits 1978 angemeldeten Bedarf sowie die — be-
sonders bei internationalen Vorhaben — gravie-
renden Preissteigerungen in einzelnen Jahren 
(Beispiel TORNADO mit UK/IT in 1979 12,5 %) 
können durch eine Plankostenrahmenerhöhung 
von nominal 6 % nicht abgedeckt werden ..." 

Am 29. Mai 1980 gab das Pressereferat des Bundes-
ministeriums der Verteidigung eine im Auftrag des 
Ministers vom Abteilungsleiter Haushalt gefertigte 
und vom Minister gebilligte Pressemitteilung „Fi-
nanzierung der Ausrüstung der Bundeswehr" her-
aus. In dieser Pressemitteilung heißt es über die 

künftige Finanzierung der neuen Waffengeneration 
— unter beispielhafter Erwähnung der wichtigsten 
Waffensysteme, darunter MRCA/TORNADO — 
u. a.: 

„In der Öffentlichkeit wie in der Presse wird im-
mer wieder die Frage gestellt, ob die Bundeswehr 
die in Auftrag gegebenen Waffensysteme bezah-
len und auch in der Zukunft die Finanzmittel für 
eine moderne Ausrüstung aufbringen kann. 

... Die Kosten dieser neuen Waffengeneration be-
tragen nach dem Preisstand vom 31. Dezember 
1978 rd. 55 Mrd. DM. Davon sind 15 Mrd. DM inzwi-
schen bezahlt, rd. 20 Mrd. DM entfallen auf den 
mittelfristigen Zeitraum von 1980 bis 1983, der 
Rest wird erst später fällig. 

Um die zeitgerechte Beschaffung der neuen Waf-
fengeneration zu ermöglichen, sind die Ausgaben 
für Rüstungsbeschaffungen von 1970 bis 1980 um 
rd. 120% erhöht worden. Dies entspricht einer 
jährlichen durchschnittlichen Erhöhung von 8%. 
Natürlich war damit auch die allgemeine Preis-
steigerung aufzufangen. Aber selbst unter Be-
rücksichtigung der Preisentwicklung ist ein realer 
Zuwachs von 35% erreicht worden. Im Verteidi-
gungshaushalt 1980 stehen für die Beschaffung 
von Rüstungsmaterial rd. 8,6 Mrd. DM zur Verfü-
gung. Bis 1983 sieht der geltende Finanzplan eine 
Steigerung auf rd. 10 Mrd. DM vor. 

Die neue Waffengeneration beansprucht von die-
sen Mitteln in den nächsten Jahren jährlich rd. 
60%. 1984 sinkt der Anteil bereits auf 50 % und 
spielt — von Jahr zu Jahr weitersinkend — im 
Jahre 1990 mit rd. 5% nur noch eine untergeord-
nete Rolle. 

Diese Zahlen ergeben, daß die Finanzierung der 
neuen Waffengeneration im Haushalt und in der 
Finanzplanung voll abgesichert ist. Es kann daher 
— entgegen Pressemeldungen — keine Rede da-
von sein, daß die Bundeswehr die neue Waffenge-
neration nicht bezahlen könne und diese Vorha-
ben aus finanziellen Gründen strecken müsse. 

Dennoch ist die Beschaffung nicht problemfrei. 
Das BMVg beobachtet mit großer Aufmerksam-
keit die allgemeine Preisentwicklung im In- und 
Ausland ... Die Preise für Rüstungsbeschaffung 
... weisen ... seit 1979 wieder steigende Tendenz 
auf. Wir müssen davon ausgehen, daß dies auch 
1980 so bleiben wird, wobei vor allem Auslandsbe-
schaffungen (z. B. ... Großbritannien, Italien) hö-
here Steigerungsraten aufzuweisen haben. Hier 
wird sichtbar, daß internationale Rüstungspro-
gramme besondere Probleme mit sich bringen ... 
Wir müssen daher mit allen zur Verfügung stehen-
den Mitteln auch das Risiko unserer Auslandsbe-
schaffungen unter Kontrolle behalten. Das BMVg 
versucht zu erreichen, daß die Preissteigerungen 
bei der jährlichen Fortschreibung der Finanzpla-
nung berücksichtigt werden. Dies ist in der Ver-
gangenheit stets gelungen." 

Auf die Vorlage des Generalinspekteurs vom 28. Mai 
antwortete der Minister mit folgendem Schreiben 
vom 30. Mai 1980: 
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„Betr.: Weiterführung der Planungsarbeiten am 
Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 
1981 bis 1985 . .. 

Mir ist bekannt, daß die Streitkräfte Planungseng-
pässe haben. Die von Ihnen dargestellte Möglich-
keit, daß auch Eingriffe in die vom Parlament be-
willigten Vorhaben nicht mehr auszuschließen 
sind, kann ich nicht billigen. 

Sie haben selbst darauf hingewiesen, daß derar-
tige Eingriffe konzeptionell, technisch-wirtschaft-
lich und politisch kaum tragbar sind. Ich muß 
daran erinnern, daß das BMVg gegenüber dem 
Parlament die Beschaffung der neuen Waffenge-
neration mit einer ersten Priorität begründet und 
dabei auch die Finanzierbarkeit dargelegt hat. Mir 
sind keine durchgreifenden Aspekte bekannt, die 
uns zwingen würden, diese Aussage zu ändern. 

Die Beschaffungsvorhaben sind im Haushalt 
1980/14. Finanzplan veranschlagt. Die Finanzer-
wartung, an der sich die Rüstungsplanung orien-
tiert, geht von einer erheblichen Steigerung der 
Beschaffungsmittel aus. Sie liegt für jedes Jahr 
um 6 % über den im geltenden Finanzplan vorgese-
henen realen Steigerungsraten und kommt damit 
beispielsweise allein für 1981 zu einem Mittelauf-
wuchs um 12 %. Diese Finanzerwartung muß aus-
reichen, um eingetretene Preissteigerungen aus-
zugleichen und vor allem die vom Parlament ge-
billigten Beschaffungsvorhaben der neuen Waf-
fengeneration planmäßig weiterzufinanzieren, zu-
mal die allgemeinen Preissteigerungen der gro-
ßen Vorhaben nicht wesentlich über 6 1)/0 liegen. 

Ich bitte daher, auf der Grundlage der Finanzer

-

wartung die Arbeiten zum FJP 85 fortzusetzen. 
Dabei ist insbesondere auf die Einbringung neuer 
Vorhaben zu Lasten der bereits bestellten Waffen-
systeme zu verzichten. Schließlich führt die Strek-
kung und Verschiebung von Vorhaben zu erhebli-
chen zusätzlichen Kosten, die ich für unvertretbar 
halte. 

Hinsichtlich der langfristigen Planung habe ich 
bereits auf der Kommandeurstagung in Trier an-
gekündigt, zu Beginn des nächsten Jahres mit al-
len Verantwortlichen eine Klausurtagung durch-
zuführen. Zur Vorbereitung hierzu bitte ich, zeit-
gerecht den Entwurf eines Streitkräfteplans 1993 
vorzulegen; ggf. bitte ich, mehrere Alternativen 
vorzulegen. 

Im übrigen halte ich es für zweckmäßig, die Vorbe-
reitungen für unsere gemeinsame Besprechung 
am 24. Juni im Anschluß an die ALK auf Hochtou-
ren laufen zu lassen und gründlich zu prüfen, um 
so zu einer Bestandsaufnahme zu kommen, die 
den Gegebenheiten entspricht. Deshalb ist es auch 
wenig zweckmäßig, im Vorwege bereits punktu-
elle Betrachtungen anzustellen, die zwangsläufig 
den vollen Umfang unserer Möglichkeiten, aber 
auch unserer Probleme nicht widerspiegeln kön-
nen und lediglich zu Mißverständnissen Anlaß ge-
ben." 

Mit Schreiben vom 30. Mai 1980 beantwortete der 
Generalinspekteur die Vorlage des Inspekteurs der 
Luftwaffe vom 7. Mai 1980: 

„Betr.: Weiterführung der Planungsarbeiten am 
FJP 85/SKP1 93 ... 

Sie haben mit Ihrem Schreiben vom 7. Mai 1980 
den Antrag gestellt, den Plankostenrahmen für 
die Luftwaffe aufzustocken. Obgleich ich Ihre 
Sorge um die Erhaltung der Einsatzbereitschaft 
der Luftwaffe teile, sehe ich in der gegenwärtigen 
Lage keine Möglichkeit, Ihrem Antrag nachzu-
kommen. 

Ich habe dem Herrn Minister unter Bezugnahme 
auf Ihr Schreiben erneut über die derzeitige Pla-
nungssituation berichtet. Dabei habe ich deutlich 
gemacht, daß Eingriffe in laufende, auch vom Par-
lament gebilligte Beschaffungsvorhaben künftig 
nicht mehr auszuschließen sind, um die Über-
hänge bei militärischen Beschaffungen (1981 bis 
1985) abzubauen. 

Der mit den Bearbeitungsrichtlinien aufgeteilte 
Plankostenrahmen basiert auf der von Abteilung 
Haushalt vorgegebenen realistischen Finanzer-
wartung, und es ist nicht damit zu rechnen, daß 
der 14. Finanzplan bei militärischen Beschaffun-
gen über diese Finanzerwartung hinausgeht. 

Ich bitte Sie deshalb, Ihre Planungsvorschläge 
entsprechend der Weisung für die Weiterführung 
der Planungsarbeiten zu erarbeiten und dabei den 
der Luftwaffe vorgegebenen Plankostenrahmen 
einzuhalten." 

Die in der Vorlage des Generalinspekteurs an den 
Minister vom 28. Mai 1980 angekündigte abwei-
chende Stellungnahme des Abteilungsleiters Haus-
halt erfolgte mit Schreiben an Staatssekretär Dr. 
Schnell (nachrichtlich an Parlamentarischen Staats-
sekretär, Staatssekretär Dr. Hiehle, Generalinspek-
teur und Abteilungsleiter Rüstung) vom 2. Juni  
1980: 

„Betr.: Weiterführung der Planungsarbeiten am 
Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 
1981 bis 1985 ... 

Bezug: Bericht des Generalinspekteurs ... vom 
28. Mai 1980 

Zweck der Vorlage 
Stellungnahme zu der vom Generalinspekteur Bw 
berichteten Beschaffungslage aus der Sicht des 
Haushalts .. . 

Bewertung 
Die Finanzerwartung für die Rüstungsplanung 
geht von einer wesentlichen Steigerung der Be-
schaffungsmittel aus. Sie liegt für jedes Jahr um 
6 % über den im geltenden Finanzplan vorgesehe-
nen Steigerungsraten und führt 1981 beispiels-
weise zu einem Mittelaufwuchs um 12 %. 

Die Preisfortschreibung der vom Parlament gebil-
ligten Vorhaben der neuen Waffengeneration um 
ein Jahr auf den 31. Dezember 1979 hat eine Ge-
samtkostenerhöhung von 55 Mrd. DM auf 59 Mrd. 
DM ergeben. Dies entspricht einer Kostensteige-
rung um + 6,5 %. Das Fortschreibungsergebnis 
wird auch durch die Berechnungen der Rüstungs-
abteilung bestätigt .. . 
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Bei dieser Sachlage erscheinen die Preissteige-
rungen in jedem Falle durch die Finanzerwartung 
ausgeglichen. Die vom Parlament gebilligten Be-
schaffungsvorhaben können planmäßig weiterfi-
nanziert werden. Von Eingriffen in die vertragli-
che Substanz, wie sie der Inspekteur der Luft-
waffe befürchtet, kann keine Rede sein .. 

Vorschlag 
Aus der Sicht der Haushaltsabteilung sollten die 
Planungsarbeiten am Fünfjahresprogramm der 
Bundeswehr 1981 bis 1985 im Rahmen der Finanz- , 
erwartung fortgesetzt und dabei Eingriffe in die 
vom Parlament gebilligten Vorhaben der neuen 
Waffengeneration unterlassen werden." 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

Aufgrund der dem Untersuchungsausschuß vorlie-
genden Dokumente ergibt sich im Hinblick auf den 
Informationsstand und die Maßnahmen der Betei-
ligten zur TORNADO-Finanzplanung im Rahmen 
der Haushaltsaufstellung 1981, des 14. Finanzplans 
und des Fünf-Jahres-Programms 85 im ersten Halb-
jahr 1980 folgende Wertung: 

1. Ebene des Systembeauftragten 

Die Angaben des Systembeauftragten für das Haus-
haltsjahr 1981, den 14. Finanzplan und das FJP 85 
waren im entscheidenden Zeitraum unsicher und 
schwankend: 

— Auf der Basis einer Kostenschätzung der trina-
tionalen Produktions- und Kostenexperten der 
NAMMA meldete der Systembeauftragte zu-
nächst am 10. Dezember 1979 den folgenden Mit-
telbedarf — ohne Angaben zur Mehrwertsteuer 
— an (in Mio. DM): 

Jahr 	 1981 	1982 	1983 	1984 

Preisstand: 
31. Dez. 1978 	1 910 	2 190 	2 310 2 190 
Preisstand: 
31. Dez. 1979 	2 053 	2 354 	2 483 2 354 

— Am 5. Februar 1980 verminderte er diese Anmel

-

dung mit Preisstand 31. Dezember 1978 auf 

Jahr 	 1981 	1982 	1983 	1984 

Mio. DM 	1 850 	2 100 	2 200 2 150 

— Durch eine Aktualisierung des Preisstands auf 
31. Dezember 1979 mit einem Eskalationssatz 
von 6 % für 1979 änderte der Systembeauftragte 
diese Zahlenreihe am 5. Februar 1980 auf 

Jahr 	 1981 	1982 	1983 	1984 

Mio. DM 	1 961 	2 226 	2 332 2 279 

— In dem bereits zitierten Vermerk des Systembe-
auftragten vom 11. Februar 1980 wurde — für 
1981 — schließlich auch dies modifiziert: Hier-
nach erschien dem Systembeauftragten auch ein 
Mittelbedarf von lediglich 1600 Mio. DM als „un-
terstes Limit" nicht ausgeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund betrug die Anmeldung 
des BMVg zum Haushalt 1981/14. Finanzplan an 
den BMF im März 1980: 

Jahr 	 1981 	1982 	1983 	1984 

Mio. DM 	1 750 	2 200 	2 400 2 400 

2. Inspekteure/Abteilungsleiter 

— Die Situation auf dieser Ebene ist im Januar/Fe-
bruar 1980 dadurch gekennzeichnet, daß der 
Plankostenrahmen für das FJP 85 im Zeitraum 
1981 bis 1985 um 2 bis 2,5 Mrd. DM überschritten 
wurde und nicht im Einklang mit der vom Abtei-
lungsleiter Haushalt prognostizierten Finanzer-
wartung des 14. Finanzplans stand. TORNADO 
war dafür mitursächlich, aber nicht ausschließ-
lich: der Mehrbedarf für TORNADO lag — nach 
Angaben des Systembeauftragten — für die 
Jahre 1981 bis 1985 bei ca. 1 Mrd. DM. 

Das Spannungsverhältnis zwischen Plankosten

-

rahmen einerseits und Mehrbedarf andererseits 
wurde — auch bezogen auf TORNADO — nicht 
gelöst; auf die Vorlage eines einvernehmlich ver-
abschiedeten FJP 85 an die Leitung des BMVg 
wurde verzichtet. 

— Bei der Vorbereitung des Haushalts 1981/14. Fi-
nanzplans im ersten Quartal 1980 blieb der für 
1981 bei TORNADO notwendige Mehrbedarf ge-
genüber dem 13. Finanzplan und seine Verbind-
lichkeit im Abteilungsleiterausschuß Planung 
ungeklärt: 

Er konnte in der Sitzung des Abteilungsleiteraus-
schusses Planung am 8. Februar 1980 und in den 
Folgemonaten nicht belegt werden; 

Er mußte vom Abteilungsleiter Haushalt und 
dem Führungsstab der Streitkräfte bezweifelt 
werden, da 

— ihnen Inhalt und Auswirkungen des mit dem 
Industrievertrag zum 3. Los vereinbarten 
neuen losübergreifenden Lieferplans (19 P) 
nicht bekannt waren, 

— sie davon ausgehen konnten, daß eine Ver-
tragsverpflichtung gegenüber der Industrie 
nicht ohne Deckung im 13. Finanzplan einge-
gangen wurde und 

— der Systembeauftragte zum Beleg seiner 
Mehrbedarfsforderungen nur auf NAMMA-
Schätzungen zum Produktionsfortschritt ver-
weisen konnte. 

— Für die militärische Planung trug die überra-
schende MRCA-Mehrforderung für die Jahre 
1981 ff. zusammen mit anderen Mehrforderun-
gen für POL, Munition u. a. dazu bei, daß das im 
Januar 1980 bereits weitgehend fertiggestellte 
FJP 85 wegen dieser Überhänge über den Plan-
kostenrahmen der Leitung des BMVg nicht ein-
vernehmlich vorgelegt werden konnte. Dieser 
Sachverhalt veranlaßte den Generalinspekteur 
zu seiner Ministervorlage vom 28. Mai 1980 zur 
„Unterrichtung über die Diskrepanz zwischen 
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mittelfristig erforderlichen und den voraussicht-
lich im Haushaltsvoranschlag 1981 verfügbaren 
Mitteln". 

Im Hinblick auf den von ihm für die Jahre 1981 
bis 1985 angeführten Mehrbedarf wies er auf die 
Notwendigkeit hin, „Ende des Jahres neue Priori-
täten zu setzen". 

3. Staatssekretärsebene 

— Staatssekretär Dr. Schnell wurde das Ergebnis 
der von ihm in der Sitzung des Abteilungsleiter-
ausschusses Planung am 8. Februar 1980 veran-
laßten Überprüfung des vom Systembeauftrag-
ten geforderten Mittelaufwuchses für 1981 um 
300 Mio. DM durch den Vermerk des Referenten 
SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1981 mitgeteilt, 
der einer Vorlage des stellv. Inspekteurs der 
Luftwaffe vom gleichen Tage als Anlage beige-
fügt war, zu dem indes weder der stellv. Inspek-
teur der Luftwaffe noch der Generalinspekteur 
Stellung genommen hatten. 

— In seiner Ministervorlage vom 29. Februar 1980 
sprach Staatssekretär Dr. Schnell einen Mehrbe-
darf für MRCA im Jahre 1981 nicht an und be-
schränkte sich auf einen Hinweis auf die Vorläu-
figkeit der seiner Vorlage beigefügten Kürzungs-
vorschläge der Teilstreitkräfte, auf die noch zu 
erstellende Vorlage der Haushaltsabteilung zum 
Haushalt 1981 sowie auf den noch offenen Stand 
der Beratungen zum Nachtragshaushalt 1980, 
insbesondere im Hinblick auf eine Mittelaufstok-
kung für Munition. 

4. Minister-Ebene 

Der Minister wurde über einen Mehrbedarf bei 
MRCA in den Jahren 1981 ff. nur global und unter 
Hinweis auf den ungesicherten Erkenntnisstand un-
terrichtet: 

— In den Besprechungen am 5. und 19. Februar 1980 
wurde er darauf hingewiesen, daß es sich bei den 
Mehrforderungen für MRCA um „ungewisse" 
Forderungen handele, deren Verbindlichkeit 
noch nicht feststehe; 

-- In der Ministervorlage des Staatssekretärs Dr. 
Schnell vom 29. Februar 1980 wurde ausgeführt, 
daß die als Anlagen beigefügten Stellungnahmen 
der Teilstreitkräfte zum Haushalt 1981/FJP 85 
nur als vorläufige zu bewerten seien; 

— Eine Vorlage zur Mittelbedarfsproblematik im 
mittelfristigen Planungszeitraum des Generalin-
spekteurs vom 28. Mai 1980, in der zugleich die 
von der des Generalinspekteurs abweichende 
Auffassung des Abteilungsleiters Haushalt er-
wähnt wird, enthält das Petitum, „Ende des Jah-
res neue Prioritäten zu setzen"; 

Da die Nachtragshaushaltsberatungen im Kabinett 
Ende Mai 1980 bereits abgeschlossen waren und die 
parlamentarische Beratung des Haushalts 1980/ 
14. Finanzplan vor Frühjahr 1981 nicht zu erwarten 
stand, sah der Minister zu diesem Zeitpunkt keinen 
Anlaß, den zwischen den Abteilungen seines Hauses 

noch ungeklärten Mehrbedarf für die Jahre 1981 ff. 
vor der für das Jahresende vorgesehenen Bestands-
aufnahme zu klären. Mit Schreiben vom 30. Mai 1980 
bezeichnete er es deshalb im Hinblick auf die im 
Herbst 1980 geplante Rüstungsklausur als wenig 
zweckmäßig, „im Vorwege bereits punktuelle Be-
trachtungen anzustellen". 

5. Zusammenfassend ist festzustellen: 

— Die Anmeldung des Systembeauftragten für den 
Haushalt 1981/14. Finanzplan im ersten Halb-
jahr 1980 erschien ungesichert. 

— Dies wirkte sich dahin aus, daß die Mehrforde-
rungen für TORNADO in das FJP 85 und in den 
Haushalt 1981/14. Finanzplan nicht im angemel-
deten Umfang eingeplant wurden. 

— Der Minister wurde nur global und unter Hin-
weis auf den ungesicherten Erkenntnisstand un-
terrichtet. 

V. MRCA-Planung und -Haushaltsfinanzierung im 
zweiten Halbjahr 1980 
Weitere Entwicklung hinsichtlich des laufenden 
Haushalts '80 und Haushaltsaufstellung '81 so-
wie hinsichtlich FJP 85 und 14. Finanzplan 

Bei der weiteren Entwicklung der MRCA-Planung 
und -Haushaltsfinanzierung im zweiten Halbjahr 
1980 lassen sich die folgenden drei Phasen unter-
scheiden: 

— Zeitraum Juni bis Juli 1980: Entwicklung bis zu 
den NAMMA Budgets von Ende Juli 1980 (im fol-
genden zu 1.); 

— Zeitraum August bis Mitte September 1980: 
Entwicklung vom Eingang NAMMA Revised 
Budget 1980/Entwurf Operational Budget 1981 
bis zur Besprechung Minister/Staatssekretär Dr. 
Schnell am 15. September 1980 (im folgenden 
zu 2.); 

— Zeitraum Mitte September bis Dezember 1980: 
Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres 
1980 (im folgenden zu 3.). 

1. Zeitraum Juni/Juli 1980: Entwicklung bis zum Ein-
gang des NAMMA Revised Budget 1980 und des Ent-
wurfs Operational Budget 1981 

(1) Sachverhalt 

Mit Schreiben vom 3. Juni 1980 bat SBWS-MRCA 2 
die Referate H II 4 und Rü Pl 3 um Zustimmung zu 
dem von der NAMMA vorgelegten Entwurf einer 4. 
Ergänzungsvereinbarung zum MoU Nr. 10 als 
Grundlage für die Vergabe des 4. Loses. Diese Vor-
lage enthielt folgende Einschätzungen des SBWS-
MRCA 2 für den Gesamtmittelbedarf MRCA in den 
Haushaltsjahren 1980 und 1981 (unter Einschluß der 
zusätzlichen für das 4. Los neu einzugehenden Ver-
pflichtungen/ohne Berücksichtigung der Auswir- 
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kungen der Mehrwertsteuer-Gesetzesänderung 
1980): 

— Mehrbedarf von 342 Mio. DM in 1980 gegenüber 
dem gesetzlichen Haushaltsansatz von 1 200 Mio. 
DM; 

— Mehrbedarf von 211 Mio. DM in 1981 gegenüber 
der damaligen BMVg-Haushaltsanmeldung von 
1 750 Mio. DM. 

Im einzelnen heißt es in dem Schreiben: 

„Betr.: MRCA/TORNADO 

hier: Ergänzung Nr. 4 zur Regierungsvereinba-
rung Nr. 10 ... 

Als Anlage übersende ich den auf der Ebene des 
Legal and Contractual Committee (LCC) und im 
Prinzip auch auf BoD-Ebene trinational abge-
stimmten Entwurf der 4. Ergänzung zum MoU 
Nr. 10 mit der Bitte um Zustimmung bis späte-
stens 24. Juni 1980 ... 

Die Ergänzung ist Grundlage für die Vergabe des 
4. Loses mit insgesamt 162 Flugzeugen (davon 64 
für die Bundesrepublik Deutschland) sowie wei-
tere Unterstützungsleistungen im Anschluß an die 
Ergänzung Nr. 2 zum MoU Nr. 10. 

Die auf der Basis der Ergänzung Nr. 4 neu einzu-
gehenden Verpflichtungen werden in den einzel-
nen Haushaltsjahren nach meiner Einschätzung 
— wie in der Anlage 2 dargestellt — fällig ... In 
Anlage 2 habe ich meine Erwartungen hinsicht-
lich der Fälligkeitsjahre für das gesamte Pro-
gramm dem 14. Finanzplan gegenübergestellt. Da-
nach ergibt sich aus heutiger Sicht, daß das Pro-
gramm finanzierbar ist, sofern die Überhänge in 
1980 und 1981 zum Jahresende kompensiert wer-
den ... Die Kompensation kann dabei auch in der 
Bereitschaft der Industrie liegen, die Fehlbeträge 
bis Ende 1984 selbst zu finanzieren. Ich möchte 
darauf hinweisen, daß die NAMMA-Planung er-
heblich höhere Fälligkeitsbeträge für 1980 bis 1982 
ausweist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
NAMMA die Verteilung der Programmkosten auf 
der Basis einer optimistischen Planerfüllung 
durch die Industrie errechnet und sie den Jahren 
zuordnet, in denen die Industrie die Leistung er-
bringt. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre 
heraus teile ich hingegen nicht den Optimismus 
der NAMMA und gehe von einem verlangsamten 
Hochlauf der industriellen Kapazitätsauslastung 
aus, der nur zu einer Spitzenleistung von neun 
Flugzeugen pro Monat (NAMMA 11/12 Flugzeuge 
pro Monat) führt." 

Aus der Tabelle in Anlage 1 des Schreibens — im fol-
genden auszugsweise zitiert — gehen u. a. folgende 
Einschätzungen des SBWS-MRCA 2 hinsichtlich der 
Fälligkeitsbeträge für das Gesamtprogramm in den 
Haushaltsjahren 1980 und 81 hervor: 

„Mittelbedarf für die lt. Ergänzungen Nr. 1 bis 3 zu 
MoU Nr. 10 eingegangenen Verpflichtungen und 
für die lt. Ergänzung Nr. 4 zu MoU Nr. 10 zusätz-
lich einzugehenden Verpflichtungen (ohne MWSt-
Veränderung 1980) unter Hinzurechnung der Ver

-

pflichtungen aus BWB/Rü-Verträgen — Deut-
scher Anteil/Mio. DM — Stand: Mai 1980 — Preis-
stand 31. Dezember 1979 — 

1980 1981 

Verpflichtungen aus 
Ergänzungen Nr. 1 bis 3 1 390 1 520 
BWB/Rü-Verträge 112 129 
Verpflichtungen aus 
Ergänzung Nr. 4 40 312  
14. Finanzplan 1 200  1 750  
.1. 342 211". 

1980 	1981 

Serienkosten 4. Los — 	180 Mio. DM 
Production Investment .. . 
zusätzlicher Umfang 40 	132 Mio. DM 
Gesamt 40 	312 Mio. DM 

Aus der Tabelle Anlage 2 des Schreibens ging fol-
gende Einschätzung des SBWS-MRCA 2 über die auf 
der Basis der Ergänzungsvereinbarung Nr. 4 neu 
einzugehenden Verpflichtungen mit Fälligkeit in 
den Haushaltsjahren 1980 und 1981 hervor: 

Am 9. Juni 1980 fand eine Besprechung des System-
beauftragten MRCA mit dem Unterabteilungsleiter 
H II betreffend die „Ergänzung Nr. 4 zu MoU Nr. 10" 
statt. In einer „Besprechungsnotiz" des Systembe-
auftragten MRCA vom 11. Juni 1980 heißt es über 
den Inhalt dieser Besprechung, bei der auch die all-
gemeine Finanz- und Planungssituation MRCA/ 
TORNADO in 1980 und 1981 erörtert wurde: 

„Betr.: Ergänzung Nr. 4 zu MoU Nr. 10 ... 

Als Ergebnis der Erläuterung des Schreibens 
MRCA 2 an H II 4 vom 3. Juni 1980 zu o. a. Betreff 
ist festzuhalten: 

1. Die Einschätzung der Finanz- und Planungssi-
tuation MRCA/TORNADO ist zwischen H II 
und SBWS-MRCA gleich, d. h. für 1980/81 wird 
mit einem erheblichen Fehl zu rechnen sein 
(für 1980 auch ohne Ergänzung des 4. Loses). 

2. H II 2 wird dem Abteilungsleiter H die Mit-
zeichnung der Ergänzung Nr. 4 zu MoU Nr. 10 
empfehlen. H wird dabei jedoch unterstellen, 
daß die Haushaltsmittel vom 14. Finanzplan in 
der Jahresverteilung hinreichend sind. 

3. Sollte die Prämisse unter 2. nicht eingehalten 
werden können, was bei der Entscheidung 
über das Operational Budget für 1981 festzu-
stellen sein wird, sind im Herbst d. J. erneute 
Besprechungen zwischen H II und SBWS-
MRCA erforderlich. 

4. Die Mitzeichnung durch H wird derzeit mög-
lich, weil 
— die von MRCA 2 vorgelegten Untervertei-

lungen Schätzwerte und keine direkt ver-
traglich gebundenen Jahresverpflichtun-
gen darstellen 

— die für 1980 erwartete Unterdeckung erst 
zum Jahresende feststeht 
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— eine Kompensation dieser Unterdeckung 
aus anderen nicht voll abschließenden Pro-
grammitteln erst im Herbst überschaubar 
wird. 

5. Sollte sich eine erhebliche Unterdeckung zum 
Jahresende ergeben, muß der deutsche Pro-
duktionslauf verlangsamt werden, d. h., der 
derzeitige deutsche Vorlauf bei MBB und MTU 
müßte abgebaut werden. Dann ist jedoch eine 
gemeinsame Vorlage an die Leitung des Hau-
ses erforderlich, da sich bei den genannten Fir-
men Kurzarbeit einstellen wird. 

Insofern kann dem zusätzlichen Produktions-
aufholprogramm (NAMMA-Plan 20) nicht zu-
gestimmt werden." 

Mit Schreiben an das Referat des Führungsstabes 
der Luftwaffe VI 2 vom 10. Juni 1980 wiederholte 
und belegte SBWS-MRCA 2 seine Auffassung, daß 
Mitteleinsparungen durch Kürzung oder Streckung 
des TORNADO-Programms kurzfristig — d. h. in 
den Jahren 1981 bis 1983 — wegen erheblicher un-
wirtschaftlicher Mehrkosten nicht realisierbar sei-
en: 

„Betr.: MRCA/TORNADO 

hier: Stellungnahme zur Erarbeitung eines 
Vorschlages der Luftwaffe zum Fünfjah-
resprogramm 1985 ... 

1. In den vergangenen Wochen und Monaten 
habe ich wiederholt zum Ausdruck gebracht, 
daß Mitteleinsparungen im MRCA/TORNA-
DO-Programm kurzfristig nicht möglich sind, 
da 
— die Aufträge über die Lieferlose 1 bis 3 er-

teilt und 
— auch die Langzeitteile für das 4. Los in Auf-

trag gegeben sind. 

... Ein Eingriff in das laufende Beschaffungs-
programm hätte schwerwiegende wirtschaftli-
che und finanzielle Nachteile für das gesamte 
Programm zur Folge. Die daraus resultieren-
den Mehrkosten müßten allein von der Bun-
desrepublik Deutschland getragen werden ... 

2. In den beiliegenden Anlagen sind die geschätz-
ten Auswirkungen, die sich aus 
— einer Kürzung der Stückzahl 
— einer Streckung des Programms 
ergeben, aufgeführt. 

Aus diesen ist eindeutig die Unwirtschaftlich-
keit einer solchen Entscheidung zu entneh-
men. 

3. Abschließend möchte ich nochmals hervorhe-
ben, daß kurzfristige Eingriffe in das Pro-
gramm wegen der unter Ziffer 1 bereits er-
wähnten Gründe nicht möglich sind. Das Ziel, 
Mitteleinsparungen für die kritischen Jahre 
1981 bis 1983 zu erreichen, ist daher im MRCA-
Programm nicht realisierbar." 

In einer dem Schreiben beigefügten Anlage sind die 
Mehrkosten bei Streckung des Beschaffungspro

-

gramms um zwei Jahre auf ca. 3,5 Mrd. DM ge-
schätzt (1,7 Mrd. DM zusätzliche Fixkosten durch 
längere Bereitstellung der vollen industriellen Ka-
pazität; 1,6 Mrd. DM zusätzliche Preissteigerungen; 
300 Mio. DM Auswirkungen durch verminderten 
Lerneffekt). 

Mit Schreiben vom 10. Juni 1980 beantwortete der 
Referent H II 4 das Schreiben des SBWS/MRCA 2 
vom 3. Juni 1980 wie folgt: 

„Gegen den mir übersandten Entwurf der Ergän-
zung Nr. 4 zur Regierungsvereinbarung Nr. 10 
sind aus meiner Sicht keine Einwände geltend zu 
machen. 

Dabei gehe ich davon aus, daß die Ihnen bekann-
ten Ansätze des Haushalts 1980 und der Anmel-
dungen zum Haushaltsvoranschlag 1981/14. Fi-
nanzplan die Obergrenze der jährlichen Mittelab-
flüsse darstellen ... 

Sollten sich insbesondere im laufenden und im 
kommenden Haushaltsjahr am Jahresende Ver-
pflichtungsüberhänge herausstellen, muß ver-
sucht werden, diese im Verlauf der Jahreswende 
auszugleichen. Hierbei wäre die Vereinbarung ei-
ner sog. Jahreswendeklausel, wie sie im BWB 
praktiziert wird, auch in den MRCA-Verträgen 
hilfreich. An eine Finanzierung etwaiger Fehlbe-
träge durch die Industrie kann aus meiner Sicht 
nicht gedacht werden." 

Mit Schreiben vom 30. Juni 1980 wandte sich der Ab-
teilungsleiter Haushalt an den Inspekteur der Luft-
waffe wegen der Auswirkungen des seit 1. Januar 
1980 geltenden neuen Mehrwertsteuerrechtes auf 
die MRCA-Finanzierung. In dem Schreiben heißt es 
u. a.: 

„Ich muß mich heute mit einer besonderen Sorge 
an Sie wenden. 

Das seit dem 1. Januar 1980 geltende neue Um-
satzsteuerrecht, über dessen mögliche Auswir-
kungen die Haushaltsabteilung erst nach der Ver-
abschiedung der Gesetzesänderung unterrichtet 
worden ist, führt nach einer Mitteilung des Sy-
stembeauftragten MRCA zu erheblichen zusätzli-
chen Kosten bei der MRCA — . .. Beschaffung von 
mindestens 230 Mio. DM. Die bis dahin gültigen 
Steuerbefreiungen sollen weggefallen sein. Alle 
erbrachten Leistungen sollen in der Bundesrepu-
blik der Steuer unterliegen, und zwar ohne Rück-
sicht darauf, ob sie für den englischen oder italie-
nischen Partner bestimmt sind. 

Die Steuerbeträge sind in der Bundeswehrpla-
nung bisher nicht berücksichtigt. Entsprechendes 
gilt für den Haushalt und den Finanzplan. 

Allerdings habe ich bislang nicht den Eindruck ge-
winnen können, daß von den dafür im BMVg zu-
ständigen Stellen hinreichend intensiv mit dem 
Bundesminister der Finanzen geprüft worden ist, 
ob und inwieweit die dargestellte Steuerverpflich-
tung unvermeidbar ist. 

... Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie die 
Angelegenheit aufgreifen würden. 
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Eine Vorabunterrichtung der Leitung halte ich für 
geboten." 

Unter Bezugnahme auf die Besprechung am 9. Juni 
1980 zum 4. Los und zur Gesamtfinanzierung MRCA 
und auf das Schreiben H II 4 vom 10. Juni 1980 
wandte sich der Systembeauftragte MRCA mit 
Schreiben vom 11. Juli 1980  erneut an den Unterab-
teilungsleiter H II wie folgt: 

„Betr.: MRCA/TORNADO; 
Ergänzung Nr. 4 zur Regierungsvereinba-
rung Nr. 10 (Eintritt in das 4. Los) ... 

In der Besprechung ... (Anm.: am 9. Juni 1980) 
hatte ich mit Ihnen die Gesamtfinanzierungspro-
blematik MRCA-TORNADO besprochen. Dabei 
hatten wir gemeinsam festgestellt, daß es nicht 
ausgeschlossen werden kann, daß in den Jahren 
1980 und 1981 Mehrforderungen im Rahmen des 
vereinbarten Programmablaufs eintreten können, 
die in den Jahresbeträgen der nationalen Haus-
haltsplanung evtl. nicht eingestellt sind. 

Wir waren uns weiterhin darüber einig, daß es in 
dieser Hinsicht mehrere Variablen gibt, die erst 
zum Jahresende richtig beurteilt werden können. 
Dabei gingen wir gemeinsam davon aus, daß die 
Anmeldungen zum Haushaltsvoranschlag '81/14. 
Finanzplan die Obergrenze der jährlichen Mittel-
abflüsse darstellen, wobei die Werte ab 1982 im 
Rahmen der Finanzplanfortschreibung als ver-
handlungsfähig gelten können. 

Mit Bezug 2 (Anm.: Schreiben vom 10. Juni 1980) 
hat Ihr Referat H II 4 der Ergänzung Nr. 4 zur Re-
gierungsvereinbarung Nr. 10 unter den o. g. Prä-
missen zugestimmt. Dabei wurde angeregt, für 
den fraglichen Zeitraum ggf. sogenannte Jahres-
wende-Klauseln — wie sie im BWB praktiziert 
.werden — zu vereinbaren. 

Ich habe diese Anregung zum Anlaß genom-
men, ... mit dem nationalen Hauptauftragnehmer, 
der Firma MBB eine entsprechende Vereinbarung 
zu treffen (Anlage). Mit dieser Vereinbarung, 
durch die der Eintritt in das 4. Los für die Finan-
zierungssituation in 1981 neutral gehalten wird, 
sehe ich die von H II 4 für die Unterzeichnung des 
4. Loses genannten Voraussetzungen als erfüllt 
an. Ich werde daher dem MRCA-Policy-Group-
Mitglied, Herrn Al Rü (T), die Unterschrift zu der 
Ergänzung Nr. 4 der Regierungsvereinbarung 
Nr. 10 am 4. August 1980 empfehlen. 

Sollten die bereits eingegangenen Verpflichtun-
gen vom 1. bis 3. Los bzw. die Long Lead Time 
Items (Anm.: Langläuferteile) für das 4. Los zu ei-
ner Finanzierungsproblematik führen, werde ich 
Sie — wie bei der Besprechung gemäß Bezug 1 
vereinbart — sofort informieren, um nach geeig-
neten Lösungen zu suchen." 

Diesem Schreiben war als Anlage ein von der Firma 
PANAVIA unterzeichnetes „Besprechungsproto-
koll" vom 10. Juli 1980  beigefügt. Aus diesem „Be-
sprechungsprotokoll" geht über den Inhalt einer 
zwischen BMVg und Firma MBB am gleichen Tage 

— 10. Juli 1980 — abgeschlossenen Jahreswende-
klausel-Vereinbarung für das 4. Los/Haushaltsjahr 
1981 sowie über den Informationsstand der Beteilig-
ten hinsichtlich des MRCA-Mittelbedarfs 1981 fol-
gendes hervor: 

„PANAVIA und TURBO UNION haben der 
NAMMA den Geldbedarf für das Haushaltsjahr 
1981 gemeldet. Dieser Geldbedarf, der sämtliche 
z. Z. laufenden Verträge und den zur Unterschrift 
anstehenden Vertrag für das 4. Flugzeuglos um-
faßt, geht von der trinational vereinbarten wirt-
schaftlichen Fertigung, d. h. von einem weiteren 
Hochlauf der Produktion im fraglichen Zeitraum 
aus. Dieser Geldbedarf wird von der NAMMA in 
die entsprechenden Zahlungspläne übernommen. 
Im Hinblick darauf, daß Verschiebungen im Geld-
bedarf, insbesondere um einen Stichtag wie dem 
Jahreswechsel, durch Unsicherheiten hinsichtlich 
des Hochlaufs der Fertigung eines einzelnen Lo-
ses nicht auszuschließen sind und daß die Abrufe 
der Leistungen innerhalb der „In-Service Sup-
port"-Tätigkeiten durch den Auftraggeber nicht in 
dem vollen geplanten Umfang erfolgen können, 
besteht hinsichtlich des von dem Generalunter-
nehmer PANAVIA angemeldeten Geldbedarfs für 
das Jahr 1981 eine gewisse Unsicherheit. Dement-
sprechend kann auch z. Z. noch nicht mit Sicher-
heit vorausgesagt werden, ob die deutschen pro-
grammbezogenen Haushaltsmittel für das Jahr 
1981, soweit sie den Beschaffungsteil des Einzel-
plans 14 betreffen, so bemessen sind, daß sie dem 
Geldbedarf innerhalb des Haushaltsjahres 1981 
entsprechen. 

Im Hinblick auf diese Situation geben die Firmen 
MBB ..., MTU und AEG-Telefunken folgende Er-
klärung ab: 

Unter der Voraussetzung, daß der von PANAVIA 
und TURBO UNION angemeldete Geldbedarf für 
den deutschen Programmanteil für das Jahr 1981 
höher sein sollte als die vom BMVg für dieses Jahr 
derzeit geplanten Haushaltsmittel, und die Bemü-
hungen des BMVg, zusätzliche Haushaltsmittel 
bereitzustellen, keinen Erfolg haben, erklären 
sich die genannten Firmen bereit, Zahlungen für 
ihre Leistungen im Jahr 1981 innerhalb des 4. Fer-
tigungsloses bis zu den in der Anlage genannten 
Werten an den Beginn des Jahres 1982 zu 
verlagern ... '' 

In der beigefügten „Anlage zum Besprechungsproto-
koll vom 10. Juli 1980" wird für die Mittelplanung 
1981 für das 4. Flugzeuglos ein Geldbedarf der Fir-
men MBB, MTU und AEG-Telefunken von insge-
samt 260 Mio. DM sowie eine evtl. Zahlungsverlage-
rung über die Jahreswende 1981 nach 1982 bis zu 
200 Mio. DM ausgewiesen. 

Mit Schreiben vom 14. Juli 1980  teilte der Inspekteur 
der Luftwaffe an den Abteilungsleiter Haushalt un-
ter Bezugnahme auf dessen Schreiben vom 30. Juni 
1980 hinsichtlich der Mehrwertsteuerproblematik 
folgendes mit: 

„Betr.: Haushaltsmäßige Regelung der finanziel-
len Auswirkungen des Umsatzsteuerge- 
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setzes 1980 ... auf laufende Projekte und 
Programme ... 

Dem Gesetz zur Neufassung des Umsatzsteuerge-
setzes vom 26. November 1979 (UStG 1980) hat im 
Hause die Abteilung VR unter Beteiligung von 
Rü I 4, Rü VIII 1 und U II 1 zugestimmt ... 

Erste Hinweise auf finanzielle Auswirkungen (Be-
steuerung der Leistungen der Entwicklung und 
Serienvorbereitung, vorgezogene Besteuerung bei 
Anzahlungen/Vorauszahlungen, Besteuerung der 
deutschen Zulieferungen an ausländische Her-
steller) erfolgten im Bereich des Programms 
MRCA-TORNADO im Dezember 1979 durch PA-
NAVIA. Diese Hinweise wurden durch Fü L/ 
SBWS-MRCA an VR III 2 (Ende Januar 1980) und 
Abteilung H (Mitte März 1980) weitergegeben. 
Ende März 1980 wurden der Abteilung H die er-
sten Schätzungen des sich aus dem UStG 1980 für 
das Programm MRCA-TORNADO ergebenden fi-
nanziellen Mehrbedarfs übermittelt. 

Zur weiteren Eingrenzung des zu erwartenden 
Mehrbedarfs wurde eine Reihe von Aktivitäten 
veranlaßt 

Aus der Tatsache, daß im Bereich des Programms 
MRCA-TORNADO die Analyse der finanziellen 
Auswirkungen des UStG 1980 bereits konkrete 
Formen angenommen hat, kann keine allgemeine 
Zuständigkeit der Luftwaffe für die Regelung der 
mit dem UStG 1980 verbundenen Haushaltsfragen 
abgeleitet werden. Die haushaltsmäßigen Auswir-
kungen des UStG 1980 werden für eine Vielzahl 
von Projekten und Programmen relevant und sind 
umfassend im Haushalt zu berücksichtigen. Nach-
dem bei der Vorbereitung des Gesetzes eine Be-
wertung der finanziellen Aspekte durch die Abtei-
lung H nicht erfolgen konnte, sollte nunmehr das 
Problem gegenüber der Leitung in der ganzen 
Breite aufgegriffen werden. 

Ich empfehle deshalb dringendst, die vorgeschla-
gene Unterrichtung der Leitung in eigener Zu-
ständigkeit wahrzunehmen." 

Der Abteilungsleiter Haushalt erwiderte dem In-
spekteur der Luftwaffe mit Schreiben vom 18. Juli 
1980 u. a.: 

„Betr.: Umsatzsteuer MRCA-TORNADO 

... Gleichwohl muß mit einer erheblichen Kosten-
steigerung für MRCA gerechnet werden. Die im 
Hinblick auf die Größenordnung gebotene Vorab-
unterrichtung der Leitung fällt damit in die Zu-
ständigkeit des Führungsstabes der Luftwaffe, 
nicht in die der Haushaltsabteilung. 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

Aufgrund der dem Untersuchungsausschuß vorlie-
genden Dokumente ergibt sich zum Informations-
stand und den Maßnahmen der Beteiligten hinsicht-
lich des laufenden Haushalts 1980 sowie der Haus-
haltsaufstellung 1981/14. Finanzplan für den Zeit-
raum Juni bis Juli 1980 folgende Würdigung: 

1. Ebene des Systembeauftragten 

a) Noch bis Ende Juli des Jahres 1980 ging der Sy-
stembeauftragte davon aus, die in der NAMMA-
Planung für die Jahre 1980 bis 1982 ausgewiese-
nen Fälligkeitsbeträge seien überhöht. Er teilte 
„aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre 
heraus ... nicht den Optimismus der NAMMA" 
und ging „von einem verlangsamten Hochlauf 
der industriellen Kapazitätsauslastung aus, der 
nur zu einer Spitzenleistung von neun Flugzeu-
gen pro Monat (NAMMA 11/12 Flugzeuge pro 
Monat) führt" (Schreiben vom 3. Juni 1980). 

b) Als fällig werdende Verpflichtungen aus den Lo-
sen 1 bis 3 gab der Systembeauftragte für 1980 
den Betrag von 1 502 Mio. DM, für 1981 den Be-
trag 1 649 Mio. DM an. 

Den hiernach für 1980 geschätzten Mehrbedarf 
über dem Haushaltsansatz (1 200 Mio. DM) von 
302 Mio. DM sah er — ebenso wie in seinen 
Schreiben vom 1. Halbjahr 1980 (vgl. Würdigung 
zu IV. 1) — einschließlich des für das 4. Los zu er-
wartenden zusätzlichen Bedarfs von 40 Mio. DM 
über eine Finanzierung durch die Industrie je-
weils zum Jahresende bis 1984 als finanzierbar 
an (Schreiben vom 3. Juni 1980). 

Für 1981 teilte der Systembeauftragte mit 1 649 
Mio. DM als voraussichtlich fällig werdende Ver-
pflichtungen aus den Losen 1 bis 3 einen Betrag 
mit, der um ca. 100 Mio. DM unter der damaligen 
Anmeldung zum Haushalt 1981 (1 750 Mio. DM) 
lag. 

Den zusätzlichen Bedarf für das 4. Los in 1981 in 
Höhe von 312 Mio. DM sah er zum einen durch 
den vorgenannten Differenzbetrag von 100 Mio. 
DM finanziert, zum anderen durch die mit den 
Firmen MBB, MTU und AEG-TELEFUNKEN ge-
troffene Vereinbarung über eine Verlagerung 
von bis zu 200 Mio. DM in das Jahr 1982 für 1981 
„neutral gehalten" (Schreiben vom 11. Juli 
1980). 

c) Basierend auf diesen Annahmen (niedrigere Fäl-
ligkeitsprognose als die NAMMA, Steuerung des 
geschätzten Mehrbedarfs für 1980 jeweils über 
den Jahreswechsel bis 1984 durch Zwischenfi-
nanzierung der Industrie und Neutralisierung 
des Mehrbedarfs in 1981 durch besondere Ver-
einbarung über eine Verlagerung in 1982) ver-
steht sich die Erwartung des Systembeauftrag-
ten, daß auch für das 4. Los die „Haushaltsmittel 
des 14. Finanzplanes in der Jahresverteilung hin-
reichend sein werden" (Besprechungsnotiz vom 
11. Juni 1980). 

Referent H II 4 stellte zudem in der Besprechung 
mit Referent MRCA 2 am 9. Juni 1980 (Bespre-
chungsvermerk vom 11. Juni 1980) unwiderspro-
chen fest, daß 

— „die von MRCA 2 vorgelegten Unterverteilun-
gen Schätzwerte und keine direkt vertraglich 
gebundenen Jahresverpflichtungen darstel-
len", 

— die für 1980 zu erwartende Unterdeckung erst 
zum Jahresende feststeht" und 
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— „dem zusätzlichen Produktionsaufholpro-
gramm (NAMMA-Plan 20) nicht zugestimmt 
werden" kann. 

Eine Zwischenfinanzierung etwaiger Fehlbeträ-
ge zum Jahresende durch die Industrie, wie sie 
der Systembeauftragte seit Jahresbeginn durch-
weg als taugliches Steuerungsinstrument unter-
stellte, lehnte der Referent H II 4 mit seinem 
Schreiben vom 10. Juni 1980 ab und empfahl statt 
dessen die Vereinbarung sogenannter Jahres-
wende-Klauseln, wie sie im BWB üblich seien. 

d) Der Systembeauftragte faßte mit seinem Schrei-
ben vom 11. Juli 1980 an den Unterabteilungslei-
ter H II das mit der Haushaltsabteilung erzielte 
Einvernehmen im wesentlichen wie folgt zusam-
men: 

— es kann „nicht ausgeschlossen werden", daß 
in den Jahren 1980 und 1981 „Mehrforderun-
gen im Rahmen des vereinbarten Programm-
ablaufs eintreten können ...", 

— Es gibt „in dieser Hinsicht mehrere Variablen, 
die erst zum Jahresende richtig beurteilt wer-
den können". 

— „die Anmeldungen zum Haushaltsvoran-
schlag '81/14. Finanzplan (stellen) die Ober-
grenze der jährlichen Mittelabflüsse dar ..." 
und 

— mit der Firma MBB wurde eine den soge-
nannten Jahreswende-Klauseln des BWB ent-
sprechende Vereinbarung getroffen, „durch 
die der Eintritt in das 4. Los für die Finanzie-
rungssituation in 1981 neutral gehalten 
wird". 

2. Ebene Abteilungsleiter Haushalt/Inspekteur 
Luftwaffe 

Auf dieser Ebene wurde — ausgehend vom Schrei-
ben des AL H vom 30. Juni 1980 — lediglich die 
Frage der Auswirkungen des Gesetzes zur Neufas-
sung des Umsatzsteuergesetzes vom 26. November 
1979 (UStG 1980) auf die TORNADO-Finanzierung 
erstmals näher erörtert. 

Während AL H in seinem Ausgangsschreiben unter 
Bezugnahme auf eine Mitteilung des Systembeauf-
tragten über zu erwartende Mehrkosten durch die 
Umsatzsteuer-Novelle anregte, mit dem BMF die 
Frage der Vermeidbarkeit dieser zusätzlichen Steu-
ermehrbelastung intensiver zu erörtern und die Lei-
tung vorab zu unterrichten, beschränkte sich der 
InspLw in seinem Antwortschreiben vom 14. Juli 
1980 auf die Feststellung, die Luftwaffe sei für diese 
Fragen unzuständig, die Auswirkungen der Umsatz-
steuer-Novelle seien „umfassend im Haushalt zu be-
rücksichtigen" und empfahl AL H, die Leitung in ei-
gener Zuständigkeit zu unterrichten. 

Mit Antwortschreiben vom 18. Juli 1980 wies AL H 
darauf hin, daß die Mehrwertsteuer durch die Um-
satzsteuer-Novelle zu einer erheblichen Kostenstei-
gerung des MRCA-Programms führe, die Unterrich-
tung der Leitung über solche Kostensteigerungen 
falle in die Zuständigkeit des Führungsstabs der 
Luftwaffe. 

3. Ebene Staatssekretäre/Minister 

Die Minister- und Staatssekretärebene wurde im 
Juni/Juli 1980 nicht mit Fragen der Finanzierung 
von TORNADO befaßt. 

4. Zusammenfassend ist festzustellen: 

a) Bis Ende Juli des Jahres 1980 sah der Systembe-
auftragte die aus den Losen 1 bis 3 und die zu-
sätzlich aus dem Los 4 in 1980 und 1981 fällig 
werdenden Beträge als mit dem Haushaltsansatz 
1980 und den Anmeldungen zum Haushalt 1981/ 
14. Finanzplan finanzierbar an, da er 

— höhere Fälligkeiten, wie sie die NAMMA-Pla-
nung auswies, als „zu optimistisch" ablehn-
te, 

— Überhänge aus 1980 jeweils über den Jahres-
wechsel (bis 1984) als von der Industrie zwi-
schenfinanzierbar erachtete, 

— durch Vereinbarung mit den Firmen MBB, 
MTU und AEG-TELEFUNKEN in Höhe von 
200 Mio. DM eine Jahreswende-Klausel für et-
waige Überhänge aus 1981 in 1982 vereinbart 
hatte. 

b) Auf der Ebene Abteilungsleiter Haushalt/In-
spekteur Luftwaffe spielten in den Monaten 
Juni/Juli 1980 nur die aufgrund der Umsatzsteu-
er-Novelle 1980 für TORNADO zu erwartenden 
Auswirkungen eine Rolle. 

c) Die Minister- und Staatssekretärs-Ebene er-
reichte in diesem Zeitraum keine Information zu 
Fragen der Finanzierung von TORNADO. 

2. Zeitraum August bis Mitte September 1980: Ent-
wicklung vom Eingang des NAMMA Revised Budget 
1980 und Entwurf Operational Budget 1981 bis zur 
Besprechung Minister/Staatssekretär Dr. Schnell 
am 15. September 1980 

(1) Sachverhalt 

Mit Schreiben vom 28. Juli 1980 unterrichtete SBWS-
MRCA 2 über RüP13 das Haushaltsreferat H  II 4, 
daß sich aufgrund aktueller Mitteilungen der 
NAMMA nunmehr folgende neue Situation hinsicht-
lich des MRCA-Mittelbedarfs für 1980/81 ergeben 
habe: 

— ein tatsächlicher „Mindestmittelbedarf in 1980 
von mehr als 1 800 Mio. DM" (NAMMA 1 760 Mio. 
DM plus nationale Beschaffungen 60 Mio. DM = 
insgesamt 1 820 Mio. DM = 620 Mio. DM über 
Haushaltsansatz von 1200 Mio. DM); 

— „für 1981... ein voraussichtlicher Mittelbedarf 
von mindestens 2 400 Mio. DM" ( = 650 Mio. DM 
über der damaligen BMVg-Haushaltsanmeldung 
von 1 750 Mio. DM). 

Zur Erläuterung und Erklärung dieser neuen Mittel-
bedarfs-Einschätzung für 1980/81 heißt es im Wort-
laut des Schreibens im einzelnen: 

„Betr.: MRCA-TORNADO; 
hier: Mittelbedarf für 1980/81 
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Bezug: 1. Besprechung H II/Fü L/SBWS-MRCA 
vom 9. Juni 1980 

2. Fü L/SBWS-MRCA vom 11. Juli 1980 

3. Fernschr. der NAMMA vom 18. Juli 
1980 

1. In der Besprechung zwischen H II und Fü L/ 
SBWS-MRCA am 9. Juni 1980 ... ist die Ge-
samtfinanzierungsproblematik MRCA/TOR-
NADO ausführlich erörtert worden. Dabei 
wurde festgestellt, daß für die Jahre 1980 und 
1981 mit der Möglichkeit eines höheren Mittel-
bedarfs, als er im Haushaltsgesetz 1980 einge-
setzt ist bzw. im Haushalt 1981 angemeldet 
wurde, gerechnet werden muß. 

In Bezug 2 hatte der Fü L/SBWS-MRCA darauf 
hingewiesen, daß er unverzüglich der Haus-
haltsabteilung berichten werde, wenn die be-
reits vor Abschluß des 4. Loses eingegangenen 
Verpflichtungen zu Finanzierungsschwierig-
keiten führen sollten. Diese Situation wird in 
Kürze eintreten. 

2. Im Haushaltsgesetz 1980 sind für die Beschaf-
fung des TORNADO 1200 Mio. DM eingesetzt. 
Von diesem Betrag sind 60 Mio. DM für die Be-
schaffung im nationalen Bereich vorgesehen, 
die voll benötigt werden, so daß 1 140 Mio. DM 
für die NAMMA zur Verfügung stehen. 

Durch drei Abrufe sind bisher der NAMMA 
1 122 Mio. DM überwiesen worden, so daß von 
dem Gesamttitelansatz nur noch ein Betrag 
von 18 Mio. DM für den Rest des Jahres zur 
Verfügung steht. 

3. Mit obigem Fernschr. teilt die NAMMA mir 
mit, daß die bisher bereitgestellten Mittel in 
Höhe von 1 122 Mio. DM in sehr naher Zukunft 
verbraucht sein werden. Sie sei deshalb gehal-
ten, schon in Kürze um die Zuweisung weiterer 
Mittel zu bitten. Über die Höhe der für 1980 
noch benötigten Mittel enthält das Fernschr. 
keine Angaben. 

Im Zusammenhang mit der Vorbesprechung 
über den Betriebshaushalt (operational Bud-
get) der NAMMA für 1981 hat die NAMMA den 
tatsächlichen Mittelbedarf für 1980 auf minde-
stens 1 760 Mio. DM beziffert. Unter Berück-
sichtigung der eingangs erwähnten 60 Mio. DM 
für Beschaffungen im nationalen Bereich er-
gibt sich damit ein Mindestmittelbedarf für 
1980 von mehr als 1 800 Mio. DM. Dieser Betrag 
liegt um 50 % höher als der Titelansatz. Der er-
höhte Mittelbedarf ist auf folgende Tatsachen 
zurückzuführen: 
— Die NAMMA hatte den Mittelbedarf sehr 

knapp bemessen; dieser ist von mir noch 
einmal um  ca. 10 % gekürzt worden. Die Pro-
duktionsschwierigkeiten konnten von der 
Industrie schneller überwunden werden, 
als bei der Bedarfsermittlung im vergange-
nen Jahr angenommen. 

— Die Preiseskalation in 1980 liegt mit ca. 
7,5 % um 1,5 % höher, als ursprünglich ange-
nommen. (Bei der Bedarfsermittlung für 

1980 war von einer Preiseskalation von 6 % 
ausgegangen worden .. . 

— Ab 1980 mußte zusätzlich die Mehrwert-
steuer für die Produktionsvorbereitungsko-
sten bezahlt werden. 

NAMMA hat angekündigt, daß sie bis Ende 
August einen revidierten Betriebshaushalt 
für 1980 vorlegen wird, in dem der erhöhte 
Mittelbedarf Eingang finden wird. Diesen 
werde ich Ihnen zusammen mit einer ab-
schließenden Bewertung vorlegen. 

Ich möchte nicht verkennen, daß die neuen 
NAMMA-Zahlen nunmehr wesentlich hö-
her liegen als der von mir für 1980 angemel-
dete Mittelbedarf. Ich hatte jedoch bei den 
Haushaltsverhandlungen zum Haushalt 
1980 immer wieder betont, daß die von mir 
ermittelten Bedarfszahlen den absoluten 
Mindestbedarf darstellen. 

4. Bei dieser Sachlage bitte ich bereits jetzt zu 
prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang die 
beim TORNADO zu erwartende Unterdeckung 
durch die Bereitstellung von Haushaltsresten 
der vergangenen Jahre oder Umschichtung 
von Mitteln aus anderen Programmen redu-
ziert werden kann. Bei der Größenordnung der 
zu erwartenden Unterdeckung kann das Pro-
blem durch die Verschiebung der Bezahlung 
der Rechnungen auf das Jahr 1981 nicht gelöst 
werden. 

5. Für 1981 zeichnet sich ein voraussichtlicher 
Mittelbedarf von mindestens 2 400 Mio. DM ab. 
Dieser Betrag liegt um 650 Mio. DM höher als 
der im Haushalt 1981 bisher eingeplante Be-
trag von 1 750 Mio. DM. Der Betriebshaushalt 
der NAMMA wird derzeit erstellt und soll Ende 
August/Anfang September den Nationen zur 
Prüfung/Genehmigung vorgelegt werden. 
Nach Eingang werde ich hierzu ergänzend be-
richten. 

Ich beabsichtige, den Mittelbedarf 1981 mit den 
Firmen PANAVIA, MBB und MTU am Freitag, 
dem 8. August 1980, in München zu erör-
tern ..." 

Mit Schreiben vom 31. Juli 1980 übersandte die 
NAMMA an das BMVg — SBWS-MRCA 2 — eine re-
vidierte Fassung des NAMMA-Betriebshaushalts 
1980 (Revised Operational Budget 1980) und einen 
ersten Entwurf des NAMMA-Betriebshaushalts für 
1981 (Entwurf Operational Budget 1981). Dieses 
Schreiben ging beim SBWS-MRCA 2 am 4. August 
1980 ein; die Referate RüP13 und H II 2 erhielten 
Kopien zur Kenntnis. Das NAMMA-Revised Budget 
1980 und der Entwurf NAMMA Operational Budget 
1981 enthielten folgende Zahlen für den Mittelbe-
darf MRCA der Bundesrepublik Deutschland (NAM

-

MA-Bedarf ohne nationale Beschaffung): 

1980: 1800 Mio. DM; 
1981: 2 430 Mio. DM. 

In dem Begleitschreiben der NAMMA heißt es u. a. 
(deutsche Übersetzung): 
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„Betr.: Operational Budget 1981 und Operational 
Budget Ergänzung („Supplementary") 
1980 

1. Die erste Fassung des Operational Budget 1981 
einschließlich Revision der vorgesehenen An-
sätze für 1980 sind zur Information und Beach-
tung beigefügt. Darin sind die bei den Bespre-
chungen zwischen der NAMMA und den natio-
nalen Kostenexperten am 15./16. Juli 1980 erör-
terten Ergänzungen enthalten. 

2. Das beigefügte Operational Budget wird die 
Basis für die endgültige Fassung, die die 
NAMMA Ende Oktober 1980 dem LCC/BoD 
zur Annahme vorlegen wird, und für ein Ergän-
zungs-Budget 1980 („Supplementary Budget 
for 1980"), das eine frühere Annahme durch 
den BoD erfordert ... 

4. Die Revision der Ansätze des Operational Bud-
get für 1980 beruht hauptsächlich auf: 
a) einer in 1979 erfolgten Abweichung von den 

normalen Rechnungs- und Zahlungsrege-
lungen, als deren Resultat einige Zahlun-
gen aus 1979 nach 1980 übertragen wur-
den; 

b) einer Mindereinschätzung der Zahlungs-
forderungen der Industrie für 1980, die teil-
weise auf Versäumnisse der Industrie bei 
der Eingrenzung der Lohn- und Betriebsko-
sten und teilweise auf einen beschleunigten 
Produktionsfortschritt der Industrie zu-
rückzuführen ist; und 

c) einem Versäumnis der Industrie, Zubehör- 
und Ersatzteile innerhalb eines mit den Be-
darfsterminen übereinstimmenden Zeit-
plans zu liefern." 

Über den Zusammenhang zwischen dem Revised 
Operational Budget der NAMMA vom Juli 1980 und 
dem zu diesem Zeitpunkt erreichten Produktions-
stand der Industrie geht aus einer vom Untersu-
chungsausschuß eingeholten Auskunft der NAMMA 
folgendes hervor: 

„Im Juli 1980 befand sich der Stand der Fertigung 
im Widerspruch zu allen früheren Schützungen 
beider Seiten und lag zwischen den Programmen 
19 (P) und 19 (N). Die Bauteilefertigung indessen, 
die etwa 90 % der Gesamtproduktionskosten aus-
macht, deckte sich in Deutschland noch immer na-
hezu mit dem ursprünglichen PANAVIA-Pro-
gramm 17/1. Das Revised Operational Budget vom 
Juli 1980 berücksichtigte alle diese Tatsachen." 

(Schriftl. Auskunft des Generalmanagers der 
NAMMA vom 7. Dezember 1981) 

In einem Schreiben des Referenten H II 4 an SBWS-
MRCA 2 vom 4. August 1980 wurde unter Bezug-
nahme auf die „Mittelbedarfsanforderungen im 
MRCA-Programm" und einen bis 1978 zurückrei-
chenden Schriftwechsel die „Notwendigkeit einer 
wirksamen Erfassung und Kontrolle bisher einge-
gangener Verpflichtungen zusammen mit der Vor-
lage prüf- und nachvollziehbarer Bedarfszahlen" an-
gemahnt. Im einzelnen heißt es in dem Schreiben: 

„Betr.: MRCA/TORNADO; 
hier: Übersicht über den Stand der Ver-
pflichtungen 

Bezug: 1. H II 4 vom 8. Dezember 1978 und 
19. Dezember 1978 ... 

2. Fü L/SBWS-MRCA 2 vom 11. Juni 
1979 ... 
vom 31. März 1980 .. . 
und vom 3. Juni 1980 ... 

Die Mittelbedarfsanforderungen im MRCA-Pro-
gramm geben Veranlassung, nochmals die Not-
wendigkeit einer wirksamen Erfassung und Kon-
trolle bisher eingegangener Verpflichtungen zu-
sammen mit der Vorlage prüf- und nachvollzieh-
barer Bedarfszahlen für die Haushaltsanmeldung 
in Erinnerung zu bringen. 

Nachdem festgestellt werden mußte, daß bei Fü L/ 
SBWS-MRCA 2 eine Übersicht über den Stand der 
Verpflichtungen bisher nicht geführt wurde, hatte 
ich mit meinem Schreiben vom 8. Dezember 1978 
eine solche Übersicht zur Kontrolle im Rahmen 
der Haushaltsführung erbeten. Diese Liste sämtli-
cher Verpflichtungen, die sich aus den von der 
NAMMA und dem BWB abgeschlossenen Verträ-
gen ergeben, sollte erstmalig zum 31. Januar 1979 
erstellt und alle zwei Monate fortgeführt werden. 
Ferner waren Sie von mir bereits am 19. Dezem-
ber 1978 im Zusammenhang mit dem Haushalts-
voranschlag 1980 darauf hingewiesen worden, daß 
nicht zuletzt im Hinblick auf die Ressortverhand-
lungen mit dem BMF nur noch prüf- und nachvoll-
ziehbare Bedarfszahlen übernommen werden 
können. 

Die mit Schreiben vom 11. Juni 1979 übersandte 
Liste der von der NAMMA abgeschlossenen Ver-
träge und Ist-Ausgaben bis 31. Dezember 1978 ent-
hält nur eine grobe Aufstellung von Verträgen mit 
verschiedenen Preisständen und ist zudem seither 
nicht fortgeführt worden. 

Damit fehlt eine nachvollziehbare Bestandsüber-
sicht sämtlicher Verpflichtungen aus den Verträ-
gen 1. bis 4. Los. 

Weiterhin werden die der Mittelbedarfsanmel-
dung vom 5. Februar 1980 zum Haushalt 1981/ 
14. Finanzplan beigefügten 7 Anlagen der Forde-
rung nach prüf- und nachvollziehbaren Unterla-
gen nicht gerecht. Sie lassen insbesondere eine 
Kontrolle des Bedarfs künftiger Jahre nicht zu. 

Die Kosten des Programms werden in der Auftei-
lung nach Fly-away-Preis, Produktionsvorlaufko-
sten, Systemzuschlag und Verpflichtungen aus 
bisher unterzeichneten MoU und BWB/Rü-Ver-
trägen ebensowenig nachvollziehbar dargestellt, 
wie aus den pauschal gehaltenen Anlagen, die an-
läßlich der Mitprüfung der Ergänzungsvereinba-
rung Nr. 4 (4. Los) am 3. Juni 1980 der Abteilung H 
übersandt wurden. 

Zu einer wirksamen Haushaltskontrolle bedarf es 
zunächst vielmehr einer genauen Aufstellung 
sämtlicher Verpflichtungen mit in sich verständli-
chen Daten aus den Verträgen über Zelle, Trieb-
werk, Avionik sowie Leistungen, die über den Sy- 
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stemzuschlag abgedeckt werden. Hierbei ist die 
für die Haushaltsplanung übliche Form zu wäh-
len 

Ich bitte eine solche Obersicht nunmehr zum 
30. September 1980 zu erstellen und mir bis zum 
10. Oktober 1980 zu übersenden. 

Die alle zwei Monate fortgeschriebene Liste ist 
H II 4 jeweils bis zum 10. des Folgemonats zuzulei-
ten und wird Grundlage für die Bedarfsermittlun-
gen künftiger Haushaltsvoranschläge sein. 

Darüber hinaus muß für den Haushaltsvoran-
schlag/Finanzplan auch der Teil des Finanzbe-
darfs nachvollziehbar erläutert werden, für den 
Verpflichtungen noch nicht bestehen. Hier muß 
insbesondere dargelegt werden, wie die Schätz-
zahlen zustande kommen, welche Parameter ih-
nen zugrundeliegen etc. 

Ich wäre dankbar, wenn die nunmehr seit Ende 
1978 ständig wiederholte Bitte, den Haushaltsmit-
telbedarf durch prüf- und nachvollziehbare Unter-
lagen zu belegen, endlich erfüllt würde. Für die 
Voranschläge zum Haushalt 1982/15. Finanzplan 
werde ich schon im Hinblick auf die dem BMF in 
der Ressortverhandlung Haushalt 1981/14. Fi-
nanzplan am 27. März 1980 gegebene Zusage 
keine ungeprüften Zahlen mehr übernehmen." 

Am 4. August 1980 fand eine Sitzung der Policy 
Group in Rom statt. Bei dieser Sitzung wurde die Er-
gänzungsvereinbarung Nr. 4 zum MoU Nr. 10 (Ein-
tritt in das 4. Los) als Regierungsrahmenvereinba-
rung unterzeichnet. Ausweislich eines BMVg-Proto-
kolls dieser Sitzung wies im Zusammenhang mit der 
Unterzeichnung die deutsche Seite auf die bestehen-
den deutschen Finanzierungsschwierigkeiten hin. 
Aus diesem Grunde sei es der deutschen Seite noch 
nicht möglich, der NAMMA die Ermächtigung zur 
Unterzeichnung des Vertrages über das 4. Los mit 
der Industrie zu erteilen. Dies müßte zurückgestellt 
werden, bis eine im Herbst des Jahres 1980 vorgese-
hene Überprüfung aller Beschaffungsprogramme 
im BMVg abgeschlossen sei. 

Mit Schreiben vom 7. August 1980 unterrichtete der 
Systembeauftragte MRCA den Inspekteur der Luft-
waffe über die neue Mittelbedarfssituation im TOR-
NADO-Programm für 1980/81 aufgrund des „erheb-
lich erhöhten Bedarfs der NAMMA" wie folgt: 

„Betr.: Mittelbedarf MRCA-TORNADO in den 
Haushaltsjahren 1980/81 ... 

Zu Ihrer Information übersende ich eine Aufstel-
lung über die Mittelbedarfssituation im TORNA-
DO-Programm für die Jahre 1980/81. 

Wegen des erheblich erhöhten Bedarfs der 
NAMMA ist auf Referentenebene bereits Verbin-
dung mit der Abteilung H aufgenommen worden. 
In der kommenden Woche wird gemeinsam mit 
der Abt. H auf Referentenebene eine Besprechung 
mit der Industrie (PANAVIA, MBB, MTU) stattfin-
den. Anschließend soll die Angelegenheit auf 
UAL-Ebene erörtert werden ... '' 

Dem Schreiben war eine Anlage 1 mit folgenden 
Zahlen beigefügt — auszugsweise zitiert —: 

„Mittelbedarfsplanung MRCA-Beschaffung 
1980/81 — Mio. DM —" 

HH-Grundlage 
Preis

-

stand 
1980 

Preis

-

stand 
1981 

31. De- 31. De- 
... zember zember 
HH-Gesetz 1978 1 200 1979 1 750 

(Ent- 
wurf) 

NAMMA-Neu- 
kalkulation 
i. lfd. Jahr 
(August) 
einschließlich 
nationaler Mitte Mitte 
Beschaffung 1980 1 958,3 1981 2 640,5 
HH-Gesetz ./. 
wirkliche 
NAMMA- 
Planung - 758,3 -890,5." 

Ferner war als Anlage 2 eine „Aufteilung des Ge-
samtdeltas zwischen Gesamtbedarf auf der Basis 
des NAMMA Operational Budgets und den HH-An-
sätzen — Mio. DM —" beigefügt, in der die in Anla-
ge 1 genannten Mehrbedarfszahlen für 1980/81 wie 
folgt aufgegliedert waren: 

„1980 	1981 

Bei der Planung in Kauf genom- 
mene Unterdeckung (für 1980 zum 
Preisstand 31. Dezember 1978; für 
1981 zum Preisstand 31. Dezember 
1979) 240,0 	211,0 
Aktualisierung des Mittelansatzes 
für 1980 auf Preisstand Mitte 1980/ 
für 	1981 	auf 	Preisstand 	Mitte 
1981 374,3 	331,0 
Geringere Programmverzögerung 
als ursprünglich befürchtet 214,4 	269,5 
Höhere Preiseskalation in 1980 als 
ursprünglich erwartet und Wech- 
selkurssteigerung des britischen 
Pfundes 23,0 	70,0 
Zusätzliche MWSt für Produk- 
tionsvorbereitung durch Änderung 
des Gesetzes 11,4 	10,0 
Vorgezogene MWSt für Abschlags- 
zahlungen wegen Änderung des 
Gesetzes 104,2 	150,0 
In 1980 zu bezahlende Unterdek- 
kung aus 1979 31 ,0 	— 
Gesamtdelta 758,3 	890,5." 

Am 8. August 1980 fand auf dem Flughafen Köln/ 
Wahn eine Pressekonferenz des BMVg zur Vorstel-
lung des ersten Serienflugzeugs TORNADO statt, an 
der u. a. der Parlamentarische Staatssekretär, die 
Inspekteure der Luftwaffe und Marine sowie der Sy- 
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stembeauftragte MRCA teilnahmen. Über die bei 
dieser Pressekonferenz angesprochenen Themen 
heißt es in einer vom Pressereferat des BMVg am 
12. August 1980 erstellten Zusammenstellung „Pres-
seecho TORNADO-Vorstellung am 8. August 1980": 

„Die Vorstellung des TORNADO zeitigte in der 
Presse ein breites Echo. Hauptdiskussionspunkt 
in der Presseberichterstattung war die Kosten-
steigerung des Projektes TORNADO. Flugeigen-
schaften und Einsatzfeld des MRCA wurden von 
der Presse zwar aufgegriffen, traten aber zugun-
sten der Finanzierungsprobleme in den Hinter-
grund. Beinahe alle Autoren nannten die von 
Staatssekretär von Bülow aufgezeigten Ursachen 
der Preisexplosion: Hohe Inflationsraten in den 
Partnerländern Italien und Großbritannien, 
Wechselkursschwankungen sowie massive Ko-
stensteigerungen bei Rohstoffen. 

Auf besondere Resonanz in der Presse stießen die 
offensichtlich von den Inspekteuren der Marine 
und der Luftwaffe angesprochenen möglichen 
Streckungen bei anderen Waffensystemen, die 
notwendig würden, um den TORNADO zu finan-
zieren ..." 

Die Presseschlagzeilen über die TORNADO-Presse-
konferenz lauteten beispielsweise: 

„Die Bundeswehr in Geldnot — 
Kosten des ,TORNADO` gefährden andere Pro-
jekte — 
Preis  des Kampfflugzeuges überdurchschnittlich 
gestiegen/Kaum Spielraum im Verteidigungsetat 
1984" (FAZ 9. August 1980); 

„TORNADO kommt die Bundeswehr sehr teuer — 
Preissteigerungen bei dem Mehrzweckkampfflug-
zeug für die 90er Jahre gefährdet andere Rü-
stungsvorhaben" 
(Süddeutsche Zeitung 9. August 1980). 

Am Tages der Pressekonferenz — 8. August 1980 — 
äußerte der Parlamentarische Staatssekretär im 
ZDF zur Kostenentwicklung und Finanzierung des 
TORNADO: 

„... Vorbericht zu dem Interview: ... Gesamtko-
sten des TORNADO-Programms alles in allem 
mindestens 42 Mrd. Mark. 

Frage: Wie können Sie das Programm im. Kosten-
rahmen halten ...? Tatsache ist, daß in den näch-
sten sechs, sieben Jahren, wenn das TORNADO

-

Programm bei der Luftwaffe zuläuft, allein an In-
flation mindestens 10 Mrd. zusätzlich auf Sie zu-
kommen. Wie wollen Sie das finanzieren? 

Antwort: Wir haben im Augenblick über die Jahre 
eine Inflationsrate von 8 % eingerechnet. Die wird 
einmal niedriger, einmal etwas höher liegen. Das 
ist bedauerlicherweise etwas höher als die deut-
sche Inflationsrate. Aber das läßt sich nicht än-
dern. 

Es gibt keine Möglichkeit, aus dem Programm 
auszusteigen. Es würde ökonomisch und auch mi

-

litärisch überhaupt keinen Sinn machen ... Es 

muß finanziert werden genauso, wie man einen 
Hausbau finanzieren muß, der etwas teurer wird, 
als man vielleicht vorausgesehen hat. Das hat ge-
wisse Verdrängungseffekte .. . 

Frage: Heißt das, es geht auf Kosten anderer Waf-
fensysteme? 

Antwort: Es geht auf Kosten der Streckung des ei-
nen oder anderen Waffensystems. Wir werden all 
das, was beschlossen worden ist vom Parlament, 
finanzieren können. Aber es gibt ja noch Waffen-
systeme, die nicht entschieden sind vom Parla-
ment, die natürlich die Teilstreitkräfte möglichst 
bald entschieden haben wollen. Da wird man das 
eine oder andere etwas in die Länge ziehen müs-
sen." 

Am 11. August 1980 wurde der Planungsbeauftragte 
der Rüstungsabteilung durch seinen Referenten Rü 
Pl 3 unterrichtet, daß erhebliche Mehrmittel für 
MRCA 1980 und 1981 benötigt würden. Auf Veranlas-
sung des Planungsbeauftragten Rü Pl wurde darauf-
hin am gleichen Tage — 11. August — eine schriftli-
che Vorlage mit Bewertung an die Leitung der Rü-
stungsabteilung vorgelegt. Die Vorlage hatte zum In-
halt, daß mit einem Mehrbedarf in 1980 von 758 Mio. 
DM und für 1981 von 890 Mio. DM zu rechnen sei. In 
Anbetracht der Größenordnung dieses Mehrbedarfs 
gab Rü  Pl 3 die Bewertung, daß dies nicht mehr ohne 
weiteres aus dem Einzelplan 14 beibringbar wäre, 
sondern daß man möglicherweise zusätzliche Mittel 
von außen bereitstellen müßte. Der Planungsbeauf-
tragte Rü Pl hatte daraufhin zur Erörterung der 
MRCA-Finanzierungsproblematik 1980/81 eine Be-
sprechung mit dem Abteilungsleiter Rüstung (Wirt-
schaft), in der dieser erklärte, daß eine kurzfristige 
Lösung nicht möglich sei und daß man sich mit dem 
MRCA längerfristig dem Finanzplan anpassen müs-
se. 

Am 14. August 1980 fand in Ottobrunn bei der Firma 
MBB eine Besprechung von Vertretern des BMVg 
mit Vertretern der NAMMA und der Industrie über 
den Finanzierungsbedarf MRCA 1980/81 statt. Für 
das BMVg nahmen SBWS-MRCA 2 sowie die Refe-
renten Rü Pl 3 und H II 4 teil. Die Industrie war mit 
Vertretern der Firmen PANAVIA, MBB und MTU 
vertreten. In dem Protokoll der Besprechung — er-
stellt von einem Vertreter der Firma MBB — heißt 
es: 

„Besprechungsthema: Mittelbedarf TORNADO 
Finanzierungsbedarf 
1980/81 

Tagesordnung: 

1. Darstellung der für die Ermittlung des Geld-
mittelbedarfs verwendeten Schätzmethode 
PANAVIA .. . 

2. Mittelbedarf 1980/81 
— geleistete Zahlungen, 
— PANAVIA-Anforderungen, 
— Operational Budget, 
— NAMMA Mittelbedarf, 
— Haushaltsansätze BMVg. 
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Zu TGO 1 
Die für die Mittelbedarfsplanung eingesetzten 
Planungsmethoden wurden vorgetragen ... 

Industrieseitig wurde erklärt, daß die eingesetz-
ten Planungsmethoden und die damit erreichten 
Planungsergebnisse zu einem vertretbaren Ge-
nauigkeitsgrad führen. MBB kommt in der Zeit 
von 1973 bis 1979 auf plus/minus 5 %, MTU hat 
nach größeren Problemen in 1977/78 nur noch Ab-
weichungen von 3 bis 5 %. In 1978/80 bei der Aus-
rüstung wird mit plus/minus 10 % geplant ..." 

Bei der nachfolgenden Diskussion wurden folgende 
Probleme herausgearbeitet: 

1. Planungstermine: Der Haushalt benötigt für die 
Haushaltsplanung spätestens im Januar des Jah-
res die Planung für das nächste Jahr. Die gegen-
wärtige Mittelbedarfsplanung der PANAVIA/ 
NAMMA kommt zu spät, so daß für die Haus-
haltsplanung abgeleitete Schätzwerte verwendet 
werden. Dies führt zu Differenzen zwischen Be-
darf- und Mittelansatz. 

PANAVIA/NAMMA wird Überlegungen anstel-
len, wie durch vorgezogene Planungsarbeiten un-
ter Beteiligung der Industrie ausreichend qualifi-
zierte Planungsaussagen jeweils zum Jahresen-
de für das übernächste Haushaltsjahr gemacht 
werden können. 

2. Begründung der Planwerte: Aufgrund verschie-
dener Ereignisse in der Vergangenheit besteht 
derzeit ein geringes Vertrauen seitens der Lei-
tung BMVg und Haushaltsabteilung, Finanzmi-
nisterium und Bundestagsausschüsse in die Mit-
telplanung TORNADO der Industrie. 

Als vertrauensbildende Maßnahme ist vorgese-
hen, die Begründung der künftigen Haushaltsan-
sätze detaillierter und ... verständlicher zu ge-
stalten. SBWS-MRCA 2 wird hierzu zusammen 
mit H II 4 ein Konzept vorschlagen. 

3. Fehlende Synchronität zwischen Mittelplanung 
und Mittelabfluß: Entsprechend der Bundes-
haushaltsordnung ist der Mittelbedarf zeitraum-
bezogen zu planen. 

Der Mittelabfluß hingegen richtet sich entspre-
chend den vertraglichen Zahlungsbedingungen 
nach technischen Ereignissen, die ihrer Natur 
nach ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr 
stattfinden. Die dadurch entstehenden, auf das 
Haushaltsjahr bezogenen Mehr- oder Minderab-
flüsse können nicht ausgeglichen werden. In der 
Praxis fehlen hierzu Regulierungsmöglichkei-
ten. 

Zu TGO 2 
Die Planzahlen für die Haushaltsjahre 1980/81 wur-
den, aufgeteilt auf die Planansätze der beteiligten 
Stellen, verglichen. 

Es ergab sich eine erhebliche Deckungslücke. Es 
wurde festgelegt, die Ansätze in der PANAVIA zu-
sammen mit MBB und MTU nochmals zu überprü-
fen. 

Problematisch bei den Zahlen ist der Ansatz der 
Mehrwertsteuer entsprechend den neuen gesetzli-
chen Regelungen ab 1. Januar 1980. PANAVIA wird 
hierzu eine Klärung mit den zuständigen Stellen 
herbeiführen. 

Die Höhe des Ansatzes für die Ersatzteilgrundaus-
stattung bedarf einer weiteren Klärung durch NAM-
MA/PANAVIA. 

Bei Erörterung der Frage, in welchem Zeitraum die 
mögliche Deckungslücke haushaltsmäßig kompen-
siert werden kann, ergab sich, daß dies allenfalls in 
einem mittelfristigen Zeitraum möglich sein wird 

Als Möglichkeiten für eine andere Mittelverteilung 
über den mittelfristigen Zeitraum 1981 bis 1985 wur-
den folgende Themen identifiziert und hinsichtlich 
ihrer Prioritäten diskutiert.: 

Prioritäten 
NAMMA/ Indu-

SBWS 	strie 

1. 4. Los-Verlegung des Mittelab- 
flusses ins Jahr 1982 über Sup- 
plement 4 MoU 10 3 	1 

2. NAMMA/PANAVIA-Zwischen- 
finanzierung außerhalb 1 (mit 
Zins-Verrechnung) 3 	2 

3. Zwischenfinanzierung durch 
Unterauftragnehmer/Lieferan- 
ten 4 	3 

4. Abgesprochene Verlegung von 
PANAVIA-Geldforderungen in 
das nächste Haushaltsjahr 2 	4 

5. Überarbeitung der Zahlungs- 
pläne/Bedingungen innerhalb 
der vereinbarten Maximum- 
preise 1 	5 

Zu Ziffer 5 wurde anhand eines Beispiels die Mög-
lichkeit erörtert, jeweils zu Beginn eines Haushalts-
jahres die gesamten verfügbaren Haushaltsmittel 
dem Auftragnehmer als „Abschlagszahlung" zur 
Verfügung zu stellen mit dem Ziel, hierdurch das zur 
Deckung des Geldbedarfs benötigte Geldvolumen zu 
reduzieren und eventuelle Spitzenausgleiche im 
nächsten oder einem der folgenden nächsten Haus-
haltsjahre vorzunehmen. Dieser Vorschlag wurde 
von den beteiligten Teilnehmern als untersuchens-
wert angesehen. 

Zur Beurteilung der Prioritäten für die verschiede-
nen Möglichkeiten sind detailliertere Informationen 
erforderlich. Es wurde festgelegt, daß ein Arbeits-
ausschuß, bestehend aus SBWS 2 ... , NAMMA ..., 

PANAVIA ... , MTU ... und MBB ... gebildet wird. 
Aufgabe dieses Ausschusses ist es, bis zur 40. Kalen-
derwoche (Anm.: Woche 29. September bis 3. Okto-
ber 1980) die Möglichkeiten zu benennen und die 
Konsequenzen einschließlich Kostenauswirkungen 
darzustellen ... 

In Abstimmung mit den Besprechungsteilnehmern 
wird für die 40. Kalenderwoche eine weitere Bespre-
chung organisiert." 
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Diesem Protokoll waren Anlagen mit aktualisierten 
Zahlentabellen beigefügt, aus denen folgende unter-
schiedliche Mittelbedarfseinschätzungen der Indu-
strie (PANAVIA) und der NAMMA für 1980/81 her-
vorgehen - Beträge in Mio. DM -: 

„Deutscher Anteil 
Mittelbedarf 1980 
PANA- NAMMA 

VIA 

Mittelbedarf 1981 
PANA- NAMMA 

VIA 

1) 	Serienreif- 
machung 295,1 274,3 232,6 211,5 

2) Serien- 
fertigung 1 257,8 1 220,3 1 454,5 1 505,6 

3) Logistik 152,6 170,3 444,2 527,0 
- 	Ersatzteil- 

Grundaus- 
stattung (41,7) (72,4) (110,3) (243,1) 

- Boden- 
dienst und 
Prüfgeräte (34,2) (25,8) (100,3) (88,4) 

- übrige 
Logistik 
(MoU 12) (76,7) (72,1) (232,6) (195,5) 

Summe 1 705,5 1 665,1 2 131,3 2 244,1 

Mehrwertsteuer 94,2 215,3 170,7 312,2 
1 799,7 1 880,4 2 302,0 2 563,3." 

Aus einem über die Sitzung am 14. August 1980 in 
Ottobrunn vom Referenten H II 4 erstellten Bespre-
chungsvermerk geht ergänzend folgendes hervor: 

„Unterdeckung 1980/1981 

Für 1980 besteht nach den Angaben der NAMMA 
eine Unterdeckung von rd. 600 Mio. DM. Der 
hierin enthaltene Teilansatz für Folgen der Um-
satzsteueränderung ab 1. Januar 1980 muß redu-
ziert werden, weil der NAMMA ebensowenig wie 
Fü L/SBWS-MRCA 2 bekannt war, daß wesentli-
che Teile des neuen Gesetzes auf vor dem 1. Ja-
nuar 1980 abgeschlossene Verträge - 1. bis 3. Los 
- nicht anwendbar sind. 

Insgesamt liegt die Unterdeckung um 158 Mio. DM 
unter der von Fü L/SBWS-MRCA 2 am 11. August 
1980 mitgeteilten Zahl von 758 Mio. DM. 

Für 1981 beträgt die Unterdeckung rd. 680 Mio. 
DM lt. Angaben der PANAVIA. NAMMA nennt 
790 Mio. DM, in denen aber Ausgaben zu Lasten 
anderer Titel enthalten sein sollen. 

Die genannten 680 Mio. DM liegen um 210 Mio. 
DM unter der von Fü L/SBWS-MRCA 2 mitgeteil-
ten Zahl von 890 Mio. DM ... 

Die Frage nach der Ausgleichsmöglichkeit in den 
Haushalten 1980, 1981 und/oder 1982 habe ich ne-
gativ beantwortet, zumal PANAVIA für 1982/83 
ohne diese Unterdeckung einen Jahresbedarf von 
2,7 bis 3 Mrd. DM nannte. 

Lösungsmöglichkeiten 

Folgende Lösungsmöglichkeiten wurden erör-
tert: 

- Anwendung der Moratoriumsklausel zum Jah-
resende (Zahlung von fälligen Rechnungen 
erst zu Beginn des neuen Jahres), 

- Überarbeiten der Zahlungspläne/-bedingun-
gen (z. Z. werden als Abschlagszahlungen bis 
zur Fertigstellung des Flugzeugs 90 % des Ma-
ximumpreises gezahlt ...), 

- Zwischenfinanzierung durch NAMMA, PANA

-

VIA und/oder Unterlieferanten mit zusätzli-
chen Zinskosten für die Bundesrepublik 
Deutschland, 

- Streckung des Gesamtprogramms. 

Unterzeichner hat in der Besprechung die beiden 
ersten Möglichkeiten favorisiert." 

Am 21. August 1980 fand beim Inspekteur der Luft-
waffe eine Besprechung zur Haushaltsmittelsitua-
tion MRCA 1980/81 statt. An der Besprechung nah-
men u. a. die Abteilungsleiter Haushalt und Rüstung 
(Wirtschaft) sowie der Systembeauftragte MRCA 
teil. In einem von SBWS-MRCA 2 gefertigten Ver-
merk über diese Besprechung heißt es u. a.: 

„SBWS-MRCA trug die Entwicklung der Finanzie-
rungssituation vom 11. bis zum 14. Finanzplan und 
die revidierten Zahlen aufgrund des neuesten 
Mehrbedarfs für die Jahre 1980/81 vor. Danach er-
gibt sich: 

- in 1980 gegenüber dem Haushaltsansatz von 
1 200 Mio. DM (Preisstand 31. Dezember 1978) 
ein voraussichtlicher Mehrbedarf von  ca. 600 
Mio. DM (Preisstand 31. Dezember 1979), 

- in 1981 ein voraussichtlicher Mehrbedarf von 
400 Mio. DM zwischen der Haushaltsvoranmel-
dung von 1 750 Mio. DM und dem sich abzeich-
nenden Bedarf (Preisstand 12/79). 

Eventuelle Auswirkungen des Umsatzsteuerge-
setzes 1980 sind dabei nicht berücksichtigt. Bei der 
Größenordnung dieser Unterdeckung müßte die 
Leitung des Hauses unverzüglich unterrichtet 
werden. 

AL Rü (W) wies auf die große Differenz zwischen 
den Haushaltsansätzen und dem tatsächlichen 
Bedarf hin. Bei der Höhe dieser Differenzbeträge 
sei der flexible Handlungsrahmen überschrit-
ten ... 

Der Systembeauftragte forderte nunmehr klare 
Weisungen, um das Programm steuern zu können. 
Entweder müsse sofort in das Programm einge-
griffen, Zwischenfinanzierungsmöglichkeiten ak-
zeptiert oder zusätzliche Haushaltsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden. 

AL H sprach in diesem Zusammenhang die An-
wendung der Jahreswendeklausel und die Mög-
lichkeit der Leistung geringerer Abschlagszahlun-
gen an. 

Der SBWS-MRCA erklärte hierzu, daß diese Maß-
nahmen nicht zum Null-Tarif abgewickelt werden 
könnten, sondern es sich hierbei um eine Zwi-
schenfinanzierung handele, die ebenfalls mit 
Mehrkosten verbunden sei. 

AL H erklärte, daß er grundsätzlich bereit sei, sich 
dafür einzusetzen, daß in 1981 ein höherer Mittel-
ansatz in den Haushalt eingesetzt werde ... 
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Es wurde beschlossen, Staatssekretär Dr. Schnell 
nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Anfang 
September unverzüglich mündlich zu unterrich-
ten. Nach diesem Gespräch müßten dann die ge-
meinsam zu tragenden Aktivitäten festgelegt wer-
den."  

Mit einem von der Haushaltsabteilung des BMVg 
unterzeichneten Schreiben vom 28. August 1980 
wurde beim Bundesminister der Finanzen die Frei-
gabe eines Ausgaberestes von rd. 171 Mio. DM zu-
gunsten von MRCA/TORNADO beantragt. In dem 
Schreiben heißt es u. a.: 

„Betr.: Kap. 14 19 Tit. 554 02 (Anm.: Beschaffung 
MRCA/TORNADO); 
hier: Freigabe des Ausgaberestes 

Ich bitte um Ihre Einwilligung .. zur Inanspruch-
nahme des bei Kap. 14 19 Tit. 554 02 in das Haus-
haltsjahr 1980 übertragenen Ausgaberestes von 
DM 171 477 000,—. 

... Die im Rahmen des Ausgaberestes zu leisten-
den Mehrausgaben werde ich an anderen Stellen 
innerhalb des Einzelplans 14 einsparen." 

Am 29. August 1980 wurde von der PANAVIA in Zu-
sammenarbeit mit der Finance Division der 
NAMMA eine „Untersuchung des Geldbedarfs für 
den Deutschen Programmanteil — Beschaffungsti-
tel — für die Jahre 1980 und 1981" vorgelegt. In die-
ser Untersuchung wurde der Mittelbedarf für 1980/ 
81 (NAMMA-Bedarf ohne nationale Beschaffungen) 
von der PANAVIA und der NAMMA wie folgt ange-
geben (— Beträge in Mio. DM —): 

Mittelbedarf für 1980 	Mittelbedarf für 1981 
PANAVIA NAMMA PANAVIA NAMMA 

1 800 	1 765 	2 300 	2 415. 

Die Untersuchung enthielt weiterhin eine Realisier-
barkeitsprüfung verschiedener Modelle zur Ober-
brückung der Finanzlücken in den Jahren 1980/81, 
die bereits in der Besprechung am 14. August in Ot-
tobrunn angesprochen worden waren. 

Mit Schreiben vom 27. August 1980 teilte SBWS-
MRCA 2 an die Referate Fü L VI 2 und Fü M VI 3 
über den Mittelbedarf für MRCA im Programmzeit-
raum des FJP 85 folgendes mit: 

„Betr.: MRCA/TORNADO; 
hier: Fünfjahresprogramm 1981 bis 1985 

Unabhängig von den auf Leitungsebene noch zu 
treffenden Entscheidungen über die Finanzierung 
des MRCA/TORNADO zeichnet sich zum Preis-
stand 31. Dezember 1979 nach heutigem Kenntnis-
stand und bei Einhaltung des derzeitig gültigen 
Umrüstplanes, jedoch ohne Berücksichtigung der 
Auswirkungen des Umsatzsteuergesetzes 1980, 
folgender Mittelbedarf ab: 

1981: 2 400 Mio. DM (mit teilw. Kompensation 
der Unterdeckung aus 
1980) 

1982: 2 580 Mio. DM 
1983: 2 600 Mio. DM 

1984: 2 600 Mio. DM 
1985: 2 600 Mio. DM. 

Ob sich die Gesamtbeschaffungskosten von 22 203 
Mio. DM (Preisstand 31. Dezember 1979) ändern 
und ggf. in welchem Umfang, läßt sich derzeit 
noch nicht übersehen. Dies hängt vom Umfang 
eventuell erforderlich werdender Zwischenfinan-
zierungen (insbes. für die Unterdeckung in 1980) 
ab." 

Mit Vorlage vom 28. August 1980 forderte der Sy-
stembeauftragte MRCA einen weiteren vorgezoge-
nen Mittelbedarf für MRCA in Höhe von  ca. 1,5 
Mrd. DM für die Jahre 1981 bis 1984 (Preisstand 
12/79). Außer einer entsprechenden Erhöhung der 
Haushaltsmittel für MRCA zeigte der Systembeauf-
tragte MRCA in dem Schreiben als weitere Lösungs-
möglichkeiten eine spätere Rechnungslegung bzw. 
Jahreswendeklausel bzw. Zwischenfinanzierung 
durch die Industrie oder eine Produktionsstreckung 
auf, die erhebliche Mehrkosten für das Gesamtpro-
gramm erfordern würden. 

In einem Vermerk des R.I.  L VI 2 vom 4. September 
1980 für den Inspekteur der Luftwaffe heißt es 
u. a.: 

„Betr.: TORNADO-Finanzierung 1981 bis 1985 

Bezug: Vorlage SBWS-MRCA ... vom 28. August 
1980 

Sachstand 

— Plankostenrahmen Lw für 81-85 beträgt 
14 795 Mio. DM; 

— Gemäß Anmeldung zum HH 81/14. Finanzplan 
sind davon 7 271 Mio. DM (= 49 %) für TOR-
NADO einzuplanen; 

— Gemäß Forderungen SBWS-MRCA vom 27. 
August 1980 ist diese Lw-Einplanung um 1 061 
Mio. DM auf 8 332 Mio. DM ( = 56 % des Plan-
kostenrahmens) zu erhöhen. 

Stellungnahme 

— Bei geltendem Plankostenrahmen und sonsti-
gen Planungsauflagen — kein Eingriff in ver-
traglich-politisch gebundene Vorhaben; vor-
rangige Munitionsbeschaffung — ist die neue 
TORNADO-Forderung nicht einplanbar .. . 

Empfehlung 

Feststellen, daß die neuen SBWS-MRCA-Forde-
rungen bei den z. Z. geltenden Planungsvorgaben 
und -auflagen nicht realistisch berücksichtigt wer-
den können." 

Aufgrund der Meldungen über die nunmehr entstan-
dene Haushaltsmittelsituation MRCA für 1980/81, 
die ihm nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub 
(29. August) vorgetragen wurden, berief Staatsse-
kretär Dr. Schnell für den 5. September 1980 eine 
Besprechung auf Abteilungsleiterebene über die Fi-
nanzierungsproblematik MRCA 1980/81 ein. Teil-
nehmer der Besprechung, die auch um die Einberu-
fung gebeten hatten, waren u. a. der Inspekteur der 
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Luftwaffe, die Abteilungsleiter Haushalt und Rü-
stung (Wirtschaft) sowie SBWS-MRCA 2. 

Ein schriftliches Protokoll dieser Sitzung am 5. Sep-
tember 80 liegt nicht vor. Hierzu hat Sachverständi-
ger Zeuge Dr. Schnell bei seiner Anhörung vor dem 
Untersuchungsausschuß ausgesagt: 

„Wegen der Sensitivität der Materie zu dieser Zeit 
wurde ein schriftliches Protokoll über die Sitzung 
nicht erstellt." (Prot. 5, S. 75) 

In einem handschriftlichen Vermerk des SBWS-
MRCA 2 vom 5. September 1980 heißt es: 

„StS Dr. Schnell hat in heutiger Besprechung ent-
schieden, daß in dieser Sache kein Protokoll ver-
schickt werden  soll."  

Auf die Frage, wer angeordnet habe, über die Abtei-
lungsleiterkonferenz am 5. September 1980 kein 
Protokoll zu erstellen, hat Sachverständiger Zeuge 
Dr. Schnell in der Vernehmung vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt: 

„Die Anordnung habe ich selbst gegeben." (Prot. 6, 
S.71) 

Auf den Vorhalt, ob die Anordnung nicht über den 
Adjutanten des Ministers gekommen sei, hat Sach-
verständiger Zeuge Dr. Schnell ausgesagt: 

„Es trifft nicht zu. Es ist vom Minister von Büro zu 
Büro folgendes mitgeteilt worden — ich kann es 
Ihnen genau sagen —: Der Minister hat die Bitte 
äußern lassen, ihm über die Sitzung keinen 
schriftlichen Bericht vorzulegen, sondern ihm 
mündlich vorzutragen." (Prot. 6, S. 71) 

Aus den von Staatssekretär Dr. Schnell seinerzeit 
gefertigten und dem Untersuchungsausschuß über-
gebenen persönlichen handschriftlichen Notizen 
geht über den Inhalt und die Ergebnisse der Bespre-
chung am 5. September 1980 folgendes hervor: 

„Sitzungsablauf zu AL-Besprechung wegen 
MRCA-Unterdeckung 

1. SBWS legte dar, daß 1980 eine Unterdeckung 
von knapp 600 Mio. DM vorliege. Ursachen 
— rasches Aufholen des Produktionsrück-

standes durch England; 
— zusätzlich anfallende Mehrwertsteuer; 
— zu vorsichtige Schätzung des Mittelabflus-

ses für 80 (Mittelansatz 1 200 statt 1 500 wie 
von SBWS gefordert). 

2. AL H 
— sprach sich dafür aus, z. Z. noch keine Ent-

scheidung über das MRCA-Programm zu 
fällen, da Erkenntnisse über voraussichtli-
che Unterdeckung noch nicht hinreichend 
seien; 

— plädierte dafür, die Untersuchungen voran-
zutreiben, um möglichst rasch das Material 
für eine Entscheidung zu erarbeiten. 

3. Dr. Schnell wies auf folgende Tatsachen hin: 
— in Jahren 1980 und 1981 bestände eine 

Haushaltsenge, die vorher nicht vorhanden 
war; 

— MRCA-Produktion verlaufe — entgegen 
den Erfahrungen der letzten Jahre ... — 
planmäßig; 

— bat um Diskussion der Lösungsmöglichkei-
ten. 

4. Als Lösungsansätze wurden diskutiert: 
a) Haushaltsumschichtung in Größenordnung 

100 bis 170 Mio. DM; 
b) verspätete Rechnungslegung; 
c) Produktionsstreckung. 

Zu a): Haushaltsumschichtung 
— AL H erklärte, daß eine formale Möglich-

keit bestehe, den Titel MRCA um ca. 170 
Mio. DM aufzustocken. Das Geld müsse je-
doch durch Umschichtung innerhalb des 
militärischen Etats genommen werden. 

— Staatssekretär Dr. Schnell gab an AL H die 
Weisung zu recherchieren, in welchem Um-
fang der MRCA-Titel aufgestockt werden 
könne. 

Zu b): Verspätete Rechnungslegung 
— SBWS wies darauf hin, daß bei der NAMMA 

z. Z. schon Rechnungen in der Größenord-
nung zwischen 170 und 200 Mio. DM vorlä-
gen, die in jedem Fall vorfinanziert werden 
müßten, was wiederum mit Kreditzinsen 
verbunden sei. 
Es sei jedoch dazu notwendig, daß die 
NAMMA zu diesem Schritt autorisiert 
werde. 

— SBWS: Die Industrie könne wahrscheinlich 
dazu bewegt werden, Rechnungen ... bis 
nach dem 31. Dezember 1980 zu verschie-
ben. Dazu sei notwendig, daß man mit der 
PANAVIA und den wichtigsten deutschen 
Industrieunternehmen spreche. 

— Dr. Schnell beauftragte AL Rü (W) ..., ent-
sprechende Briefe an 
— die deutsche Industrie (MBB/MTU) 
— die Policy Group zu schreiben, 
dies aber erst in einigen Wochen, nachdem 
im Hause die Recherchen zu den tatsächli-
chen Fakten vorliegen. 

Zu c): Produktionsstreckung 
— SBWS machte auf die Fertigungsprobleme 

und die damit anfallenden Kosten einer 
Streckung aufmerksam ... 

5. AL H macht auf die Mittelabflußbesprechung 
am 14. September aufmerksam, die u. U. zu ei-
ner gewissen Konkretisierung hinsichtlich der 
Kostendeckung führen könnte. 
— Er bat, das Ergebnis dieser Besprechung 

abzuwarten, 
— gleichzeitig aber die Vorarbeiten voranzu-

treiben. Nach Abschluß dieser Vorarbeiten 
sollten dann die Briefe an die Industrie und 
an das trilaterale Projektmanagement er-
folgen. 

6. AL Rü (W) regte an, in den Jahren 81 ff. bei 
Finanzengpässen der NAMMA finanzielle 
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Ceilings vorzugeben, nach denen dann die Pro-
duktion orientiert werden müsse. 

Entscheidungen 

1. AL H erhält Auftrag festzustellen, ob der 
MRCA-Titel (um ca. 170 Mio. DM) aufgestockt 
werden kann. 

2. AL Rü (W) bereitet in Zusammenarbeit mit 
SBWS Briefe an die maßgeblichen deutschen 
Industriefirmen vor, die erst ab Mitte Oktober 
nach Abschluß der Vorarbeiten abgesandt wer-
den (Streckung eruieren). 
— Tatsächliche Rechnungen überprüfen bzw. 

Verschiebung erreichen. 

3. AL Rü (W) bereitet entspr. Schreiben an das 
trinationale Projektmanagement und die Part-
nerstaaten vor, die zusammen mit den Schrei-
ben an Firmen abgeschickt werden." 

Ferner ist in der Besprechung am 5. September ent-
schieden worden, daß der TORNADO-Jahresbericht 
1979 wegen der noch offenen Fragen dem Parlament 
vorerst noch nicht vorgelegt werden soll. 

Sachverständiger Zeuge Dr. Padberg hat in seiner 
Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuß aus-
gesagt: 

„In der Besprechung vom 5. September 1980 unter 
dem Vorsitz von Staatssekretär Dr. Schnell wurde 
die MRCA-Situation erörtert. Die Rechtsverbind-
lichkeit*) der zusätzlich geltend gemachten For-
derung blieb unklar. Staatssekretär Dr. Schnell 
hat angeordnet, daß der Systembeauftragte 
MRCA seine Nachprüfungen zu dem geltend ge-
machten Mehrbedarf fortsetzen und das Ergebnis 
zu gegebener Zeit berichten solle." (Prot. 10, 
S. 31) 

In der Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-
schuß hat Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell seine 
seinerzeitigen Aufzeichnungen unter Bezugnahme 
auf den Minister, der sich zu dieser Zeit im Wahl-
kampf befand, wie folgt ergänzt: 

„... Besprechung am 5. September auf Abteilungs-
leiterebene über die Finanzenge MRCA ... Dem 
Minister war die Einberufung bekanntgeworden. 
Sein Büro ließ mein Büro bitten, dem Minister, der 
sich zu dieser Zeit im Wahlkampf befand, nach der 
Sitzung mündlich zu berichten ... Auf Wunsch des 
Ministers war vorsorglich eine entsprechende 
Presseerklärung vorbereitet worden, die dann 
aber nicht benötigt wurde." (Prot. 5, S. 75/76) 

In der Sitzung am 5. September wurde festgelegt, 
daß der Minister über den Verlauf und die Ergeb-
nisse der Besprechung durch Staatssekretär 
Dr. Schnell persönlich unterrichtet werden sollte. 
Diese Unterrichtung erfolgte 1 1 /2 Wochen nach der 

*) Zur Thematik der „Rechtsverbindlichkeit" der Mehrfor-
derungen — insbesondere im Zusammenhang mit der 
Besprechung am 5. September 1980 sowie mit den weite-
ren im folgenden dargestellten Besprechungen im 
BMVg am 9. Oktober, 27. Oktober und 17./18. November 
1980 — siehe auch die Wertungen aus der Sicht der SvZ 
Ambos und Dr. Padberg (unten B. I. 3). 

Besprechung (siehe unten unter dem Datum 15. Sep-
tember 1980). 

In einem Schreiben des Fü S VI an Fü L VI 2, Fü M 
VI 3 u. a. vom 9. September 1980 betreffend die 
„Überarbeitung der Beschaffungsplanung" (FJP 85/ 
SKPl 93) wurde u. a. mitgeteilt: 

„Betr.: Ergänzung der Bearbeitungsrichtlinien 
für die Weiterführung der Planungsarbei-
ten 1980; 
hier: Überarbeitung der Beschaffungs-

planung 

1. Die Planungsvorschläge der Bedarfsträger 
wurden vom 7.-20. August 1980 auf ihre tech-
nisch-wirtschaftliche Realisierbarkeit und ver-
tragliche Bindung hin untersucht. Dabei ergab 
sich, daß das Beschaffungsvolumen bei den Be-
darfsträgern Heer, Luftwaffe und Marine den 
Plankostenrahmen in den Jahren 1981-1983 
überschreitet, wobei der Plankostenrahmen 
der Jahre 1981 und 1982 allein schon durch die 
vertraglich gebundenen und die in Raffungen 
zusammengefaßten Beschaffungsvorhaben 
überschritten wird. Diese Überhänge werden 
aufgrund der sich abzeichnenden Mehrbela-
stung ... (Fiji  L/SBWS-MRCA 2 ... vom 27. B. 80) 
für das WS TORNADO noch anwachsen. 

2. Aufgrund der unveränderten Weisung, in ver-
traglich gebundene Vorhaben nicht einzugrei-
fen, und der Notwendigkeit, Mindestbeträge 
für Raffungen einzuplanen, zeichnet sich für 
die Jahre 1981 und 1982 ab, daß der Plankosten

-

rahmen nicht einzuhalten sein wird. 

3. Da einerseits in vertraglich gebundene Vorha-
ben nicht eingegriffen, andererseits die Grenze 
der realistischen Finanzerwartung nicht über-
schritten werden darf, kommt es nunmehr dar-
auf an, die Beschaffungsplanung so zu überar-
beiten, daß der Plankostenrahmen in den vor-
deren Jahren nur insoweit überschritten wird, 
wie diese Überhänge allein aus der Summe 
vertraglicher Bindungen und der Mindestbe-
träge für Raffungen entstehen. Die so ausge-
wiesenen Überhänge der vorderen Jahre sind 
durch Unterplanung in den unmittelbar an-
schließenden Jahren auszugleichen. 

Dieses Verfahren wurde am 25.8.1980 im MFR 
erörtert und im Einvernehmen mit den Inspek-
teuren von GenlnspBw gebilligt. 

Daraus ergibt sich im einzelnen: 

d) Vertraglich und durch die Mindestansätze für 
Raffungen bedingte Überhänge in den Jahren 
1981 und 1982 sind durch entsprechende Unter-
planungen in den unmittelbar anschließenden 
Jahren auszugleichen. 

Die erwähnten Mehrbelastungen für das Waf-
fensystem TORNADO sind bei diesem Aus-
gleich durch Fü L und Fü M anteilmäßig zu be-
rücksichtigen." 

Mit Schreiben vom 11. September 1980 erteilte der 
Bundesminister der Finanzen seine Einwilligung 
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zur Inanspruchnahme des beim Beschaffungstitel 
MRCA in das Haushaltsjahr 1980 übertragenen Aus-
gaberestes von rd. 171 Mio. DM mit der Auflage, daß 
Ausgaben in Höhe des Ausgaberestes innerhalb des 
Verfügungsrahmens des Einzelplans 14, Haushalts-
jahr 1980, eingespart werden. 

Mit Schreiben der NAMMA an das BMVg — SBWS-
MRCA 2 und RüP1 3 — vom 11. September 1980 
wurde der Mittelabruf für das IV. Quartal 1980 über-
sandt unter Hinweis darauf, daß nunmehr Firmen-
rechnungen nicht beglichen werden konnten. Das 
Schreiben enthielt auch einen Hinweis, daß das Re-
vised Budget der NAMMA für 1980 durch den deut-
schen Vertreter bisher nicht gebilligt worden sei. 

In einem Vermerk des SBWS-MRCA 2 vom 12. Sep-
tember 1980 heißt es u. a.: 

„Betr.: MRCA/TORNADO; 
hier: Mittelbedarf für 1980/81 

1. Gegenstand der Besprechung am 11.8. 1980 bei 
MRCA 2 war die Vorbereitung der Sitzung in 
München und die derzeitige Mittelbedarfssi-
tuation für die Jahre 1980/81. Dabei hatte 
MRCA 2 zwei Aufstellungen übergeben. In der 
1.Aufstellung waren die neuen Bedarfszahlen 
der NAMMA für die Jahre 1980 und 1981 er-
wähnt und die Differenzbeträge zu unserer 
Haushaltsanmeldung, zum Haushaltsgesetz 
und zur NAMMA-Planung aufgeführt. In der 
2. Aufstellung wurde das Gesamt-Delta zwi-
schen den Haushaltsansätzen und dem 
NAMMA Operational Budget detailliert darge-
stellt. Diese Zahlen basierten auf dem Entwurf 
des Nachtrags-Budgets für 1980 und dem ge-
schätzten Mittelbedarf für 1981 der NAMMA. 
Diese Unterlage wurde H II 4 am 8. 8. 1980 auf 
formlosem Wege zugeleitet. 

2. In der Besprechung in München am 14.8. 1980 
sind bei Ausklammerung der Mehrwertsteuer 
die NAMMA-Beträge im wesentlichen bestä-
tigt worden. 

3. Im 129. BoD hat die italienische Seite die Part-
nerstaaten davon unterrichtet, daß eine Zah-
lung des auf Italien entfallenden Anteils aus 
dem Supplementary Operational Budget 1980 
(Entwurf des Nachtrags-Budgets 1980) und 
dem Opertional Budget 1981 nur dann möglich 
ist, wenn das Supplementary Operational Bud-
get 1980 bzw. für 1981 der erste Zahlungsabruf 
genehmigt sind. Italien benötigt aufgrund in-
terner Regelungen vier Monate vom Eingang 
der Zahlungsaufforderung bis zur Leistung der 
Zahlungen. Aus diesem Grunde sei eine sofor-
tige Entscheidung des BoD erforderlich. 

Italien und England stimmten daraufhin ... 
dem Supplementary Budget 1980 und dem Ab-
ruf des ersten Calls für 1981 zu. Die deutsche 
Seite sah sich hierzu wegen der Haushaltsun-
terdeckung nicht in der Lage und erklärte, sich 
hierzu ex committee äußern zu wollen. 

4. Das Ergebnis der Diskussion bei StS 
Dr. Schnell am 5. 9. 1980 habe ich so verstan-
den, daß die deutsche Seite dem Supplemen

-

tary Operational Budget für 1980 nur unter 
Vorbehalt zustimmen kann. Dem 1. Call für 
1981 hingegen könne zugestimmt werden, da 
mit der Genehmigung des 1. Calls ein Präjudiz 
für die Genehmigung des Gesamtbudgets 1981 
nicht geschaffen werde. Die Details des Opera-
tional Budgets 1981 müssen erst in den zustän-
digen Gremien erörtert werden. Endgültig 
kann die Zustimmung erst erteilt werden, 
wenn das Haushaltsgesetz 1981 verabschiedet 
ist. 

Diese Entscheidung gibt der deutschen Seite 
die Möglichkeit, in den nächsten drei Monaten 
das Operational Budget 1981 eingehend zu prü-
fen, 

5. Unter Berücksichtigung des vorgenannten 
Sachverhalts beabsichtige ich, der NAMMA 
folgendes Fernschreiben zu schicken: 
Fernschreiben an NAMMA 
nachrichtlich: BoD-Mitglieder 

Subject: Supplementary Operational Budget 
Estimates 1980 und Operational Budget Esti-
mates 1981 
Ref.: 1. NAMMA ... 31. July 1980 

2. 129th BoD Meeting .. . 

Das Supplementary Operational Budget 1980 
weist gegenüber dem Operational Budget 1980 
einen Mehrbedarf von über 300 Mio. DM aus. 
Dieses Ergebnis muß als sehr bedenklich be-
zeichnet werden. Der hohe Betrag kann im 
Rahmen des vom Parlament verabschiedeten 
Haushaltsgesetzes nicht aufgebracht werden 
und eine Korrektur ist nach unserer Rechtssi-
tuation nicht möglich. Unter Ausschöpfung al-
ler Möglichkeiten muß deshalb versucht wer-
den, eine Lösung zu finden. Dies erfordert um-
fangreiche Untersuchungen, die noch nicht ab-
geschlossen sind. Die Bundesrepublik 
Deutschland kann deshalb dem Supplemen-
tary Operational Budget 1980 nur mit dem Vor-
behalt zustimmen, daß die zusätzlich benötig-
ten Mittel bereitgestellt werden können oder 
andere Lösungsmöglichkeiten gefunden wer-
den. 

Dem Abruf des 1. Calls für das Jahr 1981 
stimmt die Bundesrepublik Deutschland zu. 
Mit dieser Entscheidung ist eine Genehmigung 
des Gesamt-Budgets 1981 nicht verbunden, die-
ses bedarf vielmehr noch einer eingehenden 
Erörterung in den zuständigen trilateralen 
Gremien. Selbst wenn diese abgeschlossen ist, 
kann die Bundesrepublik Deutschland dem 
Operational Budget 1981 erst dann zustimmen, 
wenn das Haushaltsgesetz 1981 vom Parla-
ment verabschiedet ist."  

Die in dem vorstehend zitierten Vermerk unter 
Ziffer 5 vorgeschlagene Fassung des Fern-
schreibens an die NAMMA wurde vom Abtei-
lungsleiter Rüstung (Wirtschaft) gebilligt. 

Dem Vermerk des SBWS-MRCA 2 vom 12. Sep-
tember waren u. a. folgende Anlagen beige-
fügt: 
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„Fü L/SBWS-MRCA 

Lösungsvorschlag Preisstand 31.12. 1979 — 
Mio. DM — 

1980 1981 1982 	1983 	1984 

1. HH-Aufstockung 170 650 380 	200 	200 
2. Spätere Rech- 

nungslegung bzw. 
Jahreswendeklau- 
sel bzw. Zwischen- 
finanzierung 430 180 — — — 

3. Gesamt-Fehlbe- 
trag 	(ca.) *)Über-  
hang 600 400 200 	— 	— 

430 180 
830 380 

4. Gesamt-Planun- 
gen *) zum Preis- 
stand 	31. Dezem- 
ber 1979 (1 370) 2 400 2 580 2 600 2 600 

*) MWSt-Anderungsgesetz nicht berücksichtigt!" 

„Fü L/SBWS-MRCA 
14. Finanzplan Preisstand 31. Dezember 1979 
— Mio. DM — 

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 

SBWS-Forderungen 
zum 13. Finanzplan 1 550 	— 	— 	— 	— 
Anmeldung SBWS 
zum 14. Finanzplan — 1 961 2 226 2 332 2 279 
Anmeldung Abt. H 
zum 14. Finanzplan (1 200) 1 750 2 200 2 400 2 400 

Delta-Betrag ./. 350 ./. 211 	./. 26 	+ 68 + 121 
Mehrausgaben aus 
1979 31 	— 	— 	— 	— 

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 

Zusätzliche/vorgezo- 
gene MWSt aus Ge- 
setzesänderung — Betrag noch offen — 
Geringere Pro- 
grammverzögerung 
als ursprünglich 
befürchtet 215 	200 	200 	200 	200 

Fehlbetrag (Preis- 
stand 31. Dezember 
1979) 596 	411 	226 	200 	200 

Anpassung an aktu- 
elle Zahlungsbedin- 
gungen bei Rech- 
nungslegung (Preis- 
steigerungsrate je- 
weils 7,5%) 60 	240 
Fehlbetrag (jeweils 
aktueller Preisstand; 
Preissteigerungsrate 
jeweils 7,5%) 656 	651." 

Eine weitere dem Schreiben beigefügte Anlage ent-
hält eine Schätzung der gesamten Mehrkosten, die 
anfallen würden, wenn der Mehrbedarf in 1980 und 
1981 durch eine Produktionsstreckung und dadurch 
verminderten Geldbedarf in den Jahren 1981-83 ge-
löste werden würde. Die Schätzung weist als Ge-
samtmehrkosten ca. 700 Mio. DM (Fixkosten pro 
Jahr bei der deutschen Industrie) aus, wenn die 
Partnerländer sich an der Streckung beteiligen und 
die bei ihrer Industrie anfallenden Mehrkosten 
übernehmen. Wenn nur die Bundesrepublik 
Deutschland streckt und die entstehenden Mehrko-
sten allein tragen muß, dann beträgt die Schätzung 
der Mehrkosten ca. 1 500 Mio. DM (Fixkosten pro 
Jahr trinational). Eine weitere Anlage enthält eine 
„Darstellung der Vor- und Nachteile der möglichen 
Lösungen": 

„Vorteile Nachteile 

I. HH-Aufstockung für das Programm günstigste Auswirkungen auf andere Pro- 
Lösung: gramme 
— Umrüsttermine können 

gehalten werden 
— keine Mehrkosten für das 

Programm 
— keine Ansprüche der Partner 

II. Spätere Rechnungslegung Für das Programm zweit- Mehrkosten für Fremdfinanzie- 
bzw. Jahreswendeklausel günstigste Lösung: rung von Differenzen zwischen 
bzw. Zwischenfinanzierung — Umrüstpläne können NAMMA-Schätzung und Ansätzen 
durch Industrie gehalten werden 14. Finanzplan ... 

— wirtschaftlicher als Streckung 
— relativ einfach zu 

verwirklichen 
— ohne Einfluß auf andere 

Programme 
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Vorteile Nachteile 

III. Produktionsstreckung Einfluß auf andere Programme Für das Programm in jeder Hin- 
gering sicht ungünstigste Lösung: 

— Umrüsttermine der deutschen 
Verbände werden nicht einge- 
halten 

— Es entstehen Mehrkosten von 
ca. 700 Mio. DM bei gemeinsa- 
mer Streckung des Programms 
bzw. von ca. 1 500 Mio. DM bei 
Streckung nur durch Bundesre- 
publik Deutschland 

— Absprachen auf Leitungsebene 
erforderlich 

— Auswirkungen auf die Beschäf- 
tigungslage der deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie." 

Dem Schreiben war eine weitere Anlage beigefügt 
betreffend: „Mittelbedarf 1980 — Beträge in Mio. DM 
— Preisstand Mitte 1980 (PANAVIA/NAMMA-Zah-
len) — Ergebnis der Besprechung am 14.8. 1980": 

Deutscher Anteil PANAVIA NAMMA 

1. Serienreifmachung 295 275 
2. Serienfertigung 1 258 1 220 
3. Logistik 153 170 

— Ersatzteil-Grund- 
ausstattung (42) (72) 

— Bodendienst und 
Prüfgeräte (34) (26) 

— übrige Logistik 
(MoU Nr. 12) (77) (72) 

Zwischensumme 1.-3. 1 706 1 665 

5. Mehrwertsteuer 94 215 
6. Zwischensumme 1 800 1 880 
7. Nationale Zusatzleistung 40 40 

8. Gesamtbetrag 1 840 1 920." 

In einem Schreiben Fü L VI 2 an  Fiji  S VI vom 
12. September 1980 wurde u. a. mitgeteilt: 

„Betr.: Ergänzung der Bearbeitungsrichtlinien 
für die Weiterführung der Planungsarbei-
ten 1980; 
hier: Überarbeitung der Beschaffungs-

planung 

Zu dem in der Ergänzung zu den Bearbeitungs-
richtlinien vorgesehenen Vorgehen stelle ich 
fest: 

1. Das Einvernehmen Genlnsp mit InspLw im 
MFR am 25. August 1980 hinsichtlich des wei-
teren Vorgehens schloß nicht die Einplanung 
in den FJP-Zeitraum zusätzlich vorzuziehen-
der Mittelansätze für TORNADO ein, da diese 

erst am 27. August 1980 durch Fü L/SBWS-
MRCA bekanntgegeben wurden. 

2. Gegenüber Fü S VI wurde auf verschiedenen 
Ebenen wiederholt zum Ausdruck gebracht, 
daß die durch Einpassung der „Mehrbelastun-
gen" TORNADO bewirkte Überplanung nicht 
in den unmittelbar anschließenden Jahren 
auszugleichen ist." 

In einem auf diesem Schreiben angebrachten hand-
schriftlichen Vermerk des Fü L VI 2 heißt es: 

„Auf der Basisentscheidung InspLw bei der Pla-
nungsbesprechung 15. September 1980 wird dies-
bezügliche Formulierung zum Planungsvorschlag 
Luftwaffe lauten: 

,Die durch Mehrbelastung TORNADO (1 Milliarde 
DM in 81-85) bedingte Überplanung ist wei-
sungsgemäß durch Unterplanung in den unmittel-
bar anschließenden Jahren 86-88 ausgegli-
chen.'" 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

Die dem Untersuchungsausschuß vorliegenden Do-
kumente führen — bezogen auf den Informations-
stand und die Maßnahmen der Beteiligten hinsicht-
lich der MRCA-Unterdeckung im Haushalt 1980 und 
der Mittelanmeldung zum Haushalt 1981/14. Finanz-
plan im Zeitraum Ende Juli bis Mitte September 
1980 — zu folgender Würdigung. 

1. Ebene des Systembeauftragten 

a) Mit seinem Schreiben vom 28. Juli 1980 sieht 
sich der Systembeauftragte aufgrund des 
NAMMA-Fernschreibens vom 18. Juli 1980 zu 
einer völlig neuen Einschätzung der Finanzie-
rungssituation des TORNADO-Programms in 
den Jahren 1980 und 81 genötigt: 
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— Die Feststellung, daß der NAMMA nach 
dem dritten Mittelabruf für 1980 aus dem 
Titelansatz nur mehr 18 Mio. DM für den 
Rest des Jahres zur Verfügung stehen, ver-
anlaßt ihn erstmals, die — von ihm bis da-
hin als „zu optimistisch" abgelehnte — 
Mittelbedarfsplanung der NAMMA seiner 
eigenen Bedarfsschätzungen zugrunde zu 
legen und nunmehr einen Bedarf für 1980 
von 1 800 Mio. DM als Mindestbedarf, mit-
hin einen Mehrbedarf gegenüber dem 
Haushaltsansatz (1 200 Mio. DM) von min-
destens 600 Mio. DM, und für 1981 einen 
Mittelbedarf von 2 400 Mio. DM, d. h. einen 
Mehrbedarf von 650 Mio. DM über der 
Haushaltsanmeldung für 1981 (1 750 Mio. 
DM), zugrunde zu legen. 

— Er muß feststellen, daß seine bisherige 
Aussage, auch das 4. Los könne mit den 
Anmeldungen zum 14. Finanzplan über 
Jahreswende-Klauseln finanziert werden, 
„bei der Größenordnung der zu erwarten-
den Unterdeckung" nicht eingelöst werden 
kann. 

— Erstmals spricht er von „Finanzierungs-
schwierigkeiten" für die „bereits vor Ab-
schluß des 4. Loses eingegangenen Ver-
pflichtungen". 

— Erstmals bezeichnet er den von der 
NAMMA früher mitgeteilten Mittelbedarf, 
den er um 10 % zusätzlich gekürzt habe, als 
„sehr knapp bemessen", da „die Produk-
tionsschwierigkeiten ... von der Industrie 
schneller überwunden werden (konnten), 
als bei der Bedarfsermittlung im vergan-
genen Jahr angenommen". 

b) Die NAMMA-Mitteilungen vom Juli/August 
1980 führten bei allen Beteiligten der Arbeits-
ebene zu einer tiefgreifenden Unsicherheit 
über den in 1980 und 1981 nunmehr tatsäch-
lich zu erwartenden Bedarf und die Möglich-
keiten seiner Deckung: 
— Der mit Revised Operational Budget der 

NAMMA für 1980 geltend gemachte Indu-
striemehrbedarf von über 600 Mio. DM 
über dem Haushaltsansatz überstieg das 
Original Budget der NAMMA vom Novem-
ber 1979 um 350 Mio. DM, bereinigt um 
Forderungsüberhänge aus 1979 in Höhe 
von rd. 100 Mio. DM, netto um rd. 250 Mio. 
DM (vergl. NAMMA Finance DL vom No-
vember 1980). Die bei der NAMMA einge-
gangenen Industrie-Budgets hatten sich 
gegenüber denen vom Sommer 1979 um ca. 
150 Mio. DM erhöht (vergl. NAMMA-Fi-
nance DL vom November 1980). Mit die-
sem Revised Budget folgte die NAMMA 
erstmals dem tatsächlichen Produktions-
fortschritt, der sich anders als nach der — 
noch dem Original Operational Budget der 
NAMMA vom November 1979 zugrunde 
liegenden NAMMA-Lieferprognose 19 N 
und entsprechend dem mit der Industrie 
vereinbarten Lieferprogramm 19 P ent-
wickelt hatte (vergl. NAMMA-Auskunft). 

— Mit Schreiben vom 31. Juli und 7. August 
1980 geht der Systembeauftragte — im Ge-
gensatz zu seinem Schreiben vom 28. Juli 
1980 — von einem Mehrbedarf in 1980 von 
758,3 Mio. DM, und von einem Mehrbedarf 
in 1981 gegenüber der Haushaltsanmel-
dung (1 750 Mio. DM) von 890,5 Mio. DM, 
aus. 

— Die Besprechung in Ottobrunn am 14. Au-
gust 1980 ergab zwischen PANAVIA und 
NAMMA differierende Bedarf srechnun-
gen.  Während die PANAVIA für 1980 einen 
Mehrbedarf von knapp 600 Mio. DM veran-
schlagte, ging die NAMMA von einem 
Mehrbedarf von ca. 680 Mio. DM aus. Für 
1981 sah die PANAVIA einen Mehrbedarf 
von 602 Mio. DM, die NAMMA errechnete 
813 Mio. DM. 

— Erstmals in dieser Besprechung wurden 
auch grundsätzliche Schwierigkeiten im 
Verhältnis Industrie/NAMMA zum BMVg 
angesprochen: Das Verhältnis der mit der 
Industrie vereinbarten Fertigung nach Ar-
beitspaketen zu der nach Jahresschritten 
festgelegten deutschen Haushaltsplanung, 
die Notwendigkeit detaillierter Begrün-
dung von Haushaltsforderungen sowie 
Modelle zur Behebung der nunmehr evi-
denten Finanzierungsprobleme. 
Die allgemeine Ratlosigkeit führte zu der 
Vereinbarung, Ende September / Anfang 
Oktober die vielfältigen offengebliebenen 
Fragen erneut zu besprechen. 

— Die Untersuchung der PANAVIA in Zu-
sammenarbeit mit der Finance Division 
der NAMMA vom 29. August 1980 er-
brachte — abweichend von den am 14. Au-
gust 1980 ermittelten Zahlen — einen 
Mehrbedarf in 1980 von ca. 650 Mio. DM, 
für 1981 — gegenüber der Haushaltsan-
meldung — von ca. 700 Mio. DM. 

— Der Systembeauftragte selbst ging 
schließlich Anfang September (vgl. Schrei-
ben vom 12. September 1980 mit Anlagen) 
für 1980 und 81 von einem Mehrbedarf 
(ohne Mehrwertsteuer-Änderung) in Höhe 
von jeweils ca. 650 Mio. DM aus. 

— Die Haushaltsabteilung nahm diese Situa-
tion zum Anlaß, den Systembeauftragten 
mit Schreiben vom 4. August 1980 noch-
mals und nachdrücklich an die Notwendig-
keit der Vorlage genauer Verpflichtungs-
stände zu erinnern. 

c) Im Hinblick auf die militärische Planung 
1981 ff. führten die NAMMA-Mitteilungen zu 
folgenden Reaktionen der Beteiligten: 
— Mit Schreiben vom 28. August 1980 for-

derte der Systembeauftragte — über den 
zu Beginn des Jahres 1980 (vergl. oben 
IV.1.) geforderten vorgezogenen Mittelbe-
darf von 1 Mrd. DM hinaus — einen weite-
ren vorgezogenen Mittelbedarf für MRCA 
für die Jahre 1981 bis 1984 in Höhe von 
1,5 Mrd. DM. 
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— Ein Einvernehmen der militärischen Pla-
nungsstäbe über die Einplanung dieser zu-
sätzlich vorzuziehenden Mittelansätze 
konnte nicht erzielt werden (vergl. Schrei-
ben Fü L VI 2 an Fü S VI vom 12. Septem-
ber 1980). 

2. Ebene Inspekteur Luftwaffe/AL H, AL Rü (W), 
— Trotz der seit Ende Juli akuten und bekann-

ten Finanzierungsschwierigkeiten in 1980 
und im Hinblick auf die Anmeldungen zum 
14. Finanzplan unterzeichnete Abteilungslei-
ter Rüstung (T) am 4. August 1980 — abwei-
chend von den Auflagen der Haushaltsabtei-
lung (vgl. Schreiben vom 10. Juni 1980) — die 
Ergänzungsvereinbarung Nr. 4 zum MoU 
Nr. 10 über den Eintritt in das 4. Los. 

— Die Besprechung beim InspLw am 21. August 
1980 erbrachte keine Lösung des mit den 
NAMMA-Mitteilungen aufgeworfenen aku-
ten Finanzierungsproblems für die Jahre 1980 
und 81: 

Erst nach Rücksprache bei Staatssekretär Dr. 
Schnell nach dessen Urlaub am 5. September 
sollten die „gemeinsam zu tragenden Aktivi-
täten festgelegt werden". 

3. Staatssekretärsebene 
— In der Besprechung am 5. September 1980 bei 

Staatssekretär Dr. Schnell begründete der Sy-
stembeauftragte die für 1980 zu erwartende 
Unterdeckung von rd. 600 Mio. DM mit einem 
unerwartet raschen Aufholen des Produk-
tionsrückstandes, einer zu vorsichtigen 
Schätzung des Mittelabflusses für 1980 und 
der zusätzlich anfallenden Mehrwertsteuer. 

Diese Besprechung führte — mangels Klar-
heit über Höhe und Verbindlichkeit einer Un-
terdeckung in 1980 — ebenfalls nicht zu Ent-
scheidungen über die weitere Steuerung und 
Finanzierung des MRCA-Programms. Staats-
sekretär Dr. Schnell erteilte vielmehr fol-
gende interimistische Aufträge: 
— AL H solle feststellen, ob der MRCA-An-

satz 1980 um 170 Mio. DM aus Haushalts-
resten oder Umschichtungen aufgestockt 
werden könne, 

— AL Rü (W) und der Systembeauftragte 
sollten ab Mitte Oktober  mit den maßgeb-
lichen deutschen Industriefirmen die tat-
sächlichen Rechnungen sowie etwaige Lö-
sungsmöglichkeiten durch Verschieben 
und Strecken des Programms überprüfen 
und 

— AL Rü (W) und der Systembeauftragte 
sollten zudem die NAMMA und die Part-
nerstaaten entsprechend informieren. 

Weiter wurde entschieden, den TORNADO-
Jahresbericht 1979 wegen der offenen Fragen 
dem Parlament derzeit nicht vorzulegen. 
Staatssekretär Dr. Schnell übernahm es, den 
Minister über dieses Besprechungsergebnis 
alsbald zu informieren. 

— In der Pressekonferenz des Parlamentari-
schen Staatssekretärs Dr. von Bülow am 

8. August 1980 in Köln/Wahn ging es lediglich 
um die von Minister Dr. Apel in den Abtei-
lungsleiterkonferenzen am 22. April/20. Mai 
1980 angeordnete Erläuterung der Kosten- 
und Preissituation bei TORNADO und um ge-
nerelle Fragen der Rüstungs- und Finanzpla-
nung der kommenden Jahre. 

4. Ebene des Ministers 
In der Zeit von August bis Mitte September 
1980 wurde der Minister über Fragen der 
MRCA-Programmsteuerung und -Finanzie-
rung nicht informiert. 

5. Zusammenfassend ist festzustellen: 
a) Erstmals mit den NAMMA-Mitteilungen vom 

Ende Juli 1980 wurde dem Systembeauftrag-
ten deutlich, 
— daß die Industrie schneller produzierte als 

von ihm bislang angenommen und daß die 
NAMMA-Zahlungsplanung nicht als „zu 
optimistisch" zu bewerten war, und 

— daß bereits die mit dem 1. bis 3. Los einge-
gangenen Verpflichtungen für 1980 und 
1981 mit den Ansätzen des Haushalts 1980 
und den Anmeldungen zum 14. Finanzplan 
— entgegen seinen früheren Erwartungen 
— über Zwischenfinanzierungen jeweils 
zum Jahresende bis zum Jahre 1984 nicht 
finanzierbar waren. 

b) Erstmals nach Eingang der NAMMA-Mittei-
' lungen wurde der Industrie und der NAMMA 

mitgeteilt, 
— daß es detaillierter Begründungen zur 

Haushaltsanmeldung bedürfe, 
— daß das deutsche Haushaltsprinzip der 

Jährlichkeit zu Schwierigkeiten bei nach 
Arbeitspaketen vereinbarten Fälligkeiten 
führe und 

— daß die Zahlungspläne, die Produktions-
pläne und ggf. die Zahlungsmodalitäten 
geprüft werden müßten, um eine Lösung 
der nunmehr akuten Finanzschwierigkei-
ten zu finden. 

c) Zu Entscheidungen kam es im Zeitraum Au-
gust bis Mitte September nicht: 
— PANAVIA, NAMMA und der Systembe-

auftragte vereinbarten im August weitere 
Prüfungen und ein erneutes Gespräch An-
fang Oktober, 

— Staatssekretär Dr. Schnell ordnete am 
5. September ebenfalls die Prüfung der In-
dustrierechnungen und verschiedener Lö-
sungsmöglichkeiten mit der Industrie ab 
Mitte Oktober  an, 

— die vom Systembeauftragten geforderte 
zusätzliche Einplanung von nochmals 1,5 
Mrd. DM in die militärische Planung 1981 
bis 1984 wurde für nicht durchführbar er-
achtet. 
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d) Der Minister wurde im Zeitraum August bis 
Mitte September über das TORNADO-Pro-
gramm und seine Finanzierung nicht infor-
miert. 

3. Zeitraum Mitte September bis Dezember 1980: Ent-
wicklung von der Besprechung Minister/Staatsse-
kretär Dr. Schnell am 15. September 1980 bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 

(1) Sachverhalt 

Am 15. September 1980 wurde der Minister durch 
Staatssekretär Dr. Schnell persönlich über den Ver-
lauf der Besprechung am 5. September zur Haus-
haltsmittelproblematik TORNADO 1980/81 und die 
darin gefaßten Entschlüsse unterrichtet (siehe im 
einzelnen oben unter dem Datum 5. September 
1980). Ergänzend hat SvZ Dr. Schnell bei seiner Ver-
nehmung vor dem Untersuchungsausschuß ausge-
sagt: 

„Sicher ist aber — daran kann ich mich genau er-
innern —, daß ich dem Minister in dieser Bespre-
chung mitgeteilt habe, daß auch heute, also am 
15.9. und auch am 5. 9., die genaue Höhe der Rech-
nungen, die genauen Fälligkeitsdaten und auch 
die genaue Rechtsverbindlichkeit noch nicht vor-
gelegen haben." (Prot. 6, S. 11/12) 

Mit Schreiben Fü S VI an Fü L VI 2, Fü M VI 3 u. a. 
vom 23. September 1980 wurde — unter Bezug-
nahme auf das frühere Schreiben Fü S VI vom 
9. September 1980 — über die Weiterführung der 
Planungsarbeit 1980 sowie eine vorgesehene Son-
derbehandlung der MRCA-Mehrkosten folgendes 
mitgeteilt: 

„Betr.: Weiterführung der Planungsarbeit 1980 
Bezug: ... 2) Fü S VI ... vom 9. September 1980 

Gespräch: StvGenlnspBw-StAL Fü S VI vom 
19. September 1980 ... 

1. Nach Abschluß der Realisierbarkeitsuntersu-
chung und der Vorlage des neuen Datenwerks 
stellte Abt. H fest, daß die Überhänge in 1981/ 
82 aus „nichtdisponiblen" ... Vorhaben soweit 
über der Finanzerwartung liegen, daß das Pla-
nungsergebnis als nicht finanzierbar anzuse-
hen ist. 

2. RüPl 3 hat daher mit H II 1, H II 3 und H II 4 
unter Anlegung strengerer Kriterien den erfor-
derlichen Mittelansatz verschiedener Vorha-
ben erneut überprüft und für die in der Anlage 
aufgeführten Zeilen geänderte Werte vorgege-
ben. 

Damit wird der Überhang in 1981/82 soweit re-
duziert, daß die Abteilung H diesen tolerieren 
kann. Ein Ausgleich durch Unterplanung in 
den folgenden Jahren durch die BT ( = Be-
darfsträger) ist nicht mehr notwendig; ab 1983 
bis 1993 ist der PLKR auch in den Jahresschrit-
ten einzuhalten. 

3. Für die weitere Bearbeitung der Planungsvor-
schläge zum FJP 85-SKP1 93 wird daher fest-
gelegt: 

d) Die zu erwartenden MRCA-Mehrkosten 
sind entgegen bisheriger Festlegung (Be-
zug 2.) nicht innerhalb des PLKR zu be-
rücksichtigen." 

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des 
Deutschen Bundestages richtete an den Bundesmi-
nister der Verteidigung mit Schreiben vom 30. Sep-
tember 1980 — eingegangen am 1. Oktober 1980  — 
folgende Anfrage hinsichtlich Finanzierungsschwie-
rigkeiten bei MRCA in 1980/81: 

„Soeben erfahre ich aus verläßlicher Quelle, daß 
zur Deckung des Finanzbedarfs des ,TORNADO` 
im Haushalt dieses Jahres 700 Millionen DM und 
in der Finanzplanung des Jahres 1981 600 Millio-
nen DM fehlen sollen. 

Ich bitte ... dringend um unverzügliche Auskunft 
darüber, ob diese Angaben zutreffen ..." 

Im September 1980 übersandte der Abteilungsleiter 
Haushalt an Staatssekretär Dr. Schnell den Entwurf 
des TORNADO-Jahresberichts 1979 mit folgendem 
Begleitschreiben: 

„Betr.: 3. Jahresbericht an den Haushaltsaus-
schuß über die Preisfindung MRCA .. . 

Den Entwurf des 3. Jahresberichtes MRCA lege 
ich mit der Bitte um Billigung vor. Anschließend 
ist der Bericht mit dem BMF abzustimmen. Die 
Führungsstäbe der Streitkräfte, der Luftwaffe 
und der Marine wie Abt. Rü haben mitgezeich-
net." 

In dem diesem Schreiben beigefügten Entwurf des 
TORNADO-Jahresberichtes 1979 (Preisstand 31. De-
zember 1979) heißt es unter der Überschrift „Kosten 
der Beschaffung" u. a.: 

„Auswirkungen des geänderten Umsatzsteuerge-
setzes 

Das Gesetz zur Neufassung des Umsatzsteuerge-
setzes führt ab 1. Januar 1980 zu einer zusätzli-
chen Steuerbelastung des MRCA-Programms. So 
wird vor allem die Produktionsvorbereitung, die 
bisher von der Umsatzsteuer ausgenommen war, 
nunmehr steuerpflichtig. Leistungen aufgrund 
der von der PANAVIA erteilten Aufträge führen 
zu einer steuerlichen Mehrbelastung, die bei An-
nahme eines Steuersatzes von 6,5% mit rd. 230 
Mio. DM geschätzt wird. Die Untersuchungen 
über die Auswirkungen auf die Kosten des Pro-
gramms sind noch nicht abgeschlossen. Der steu-
erliche Mehrbetrag ist daher in den Beschaffungs-
kosten noch nicht enthalten. 

Haushaltsentwurf 1981/14. Finanzplan 

Unter Berücksichtigung der Preissteigerung erge-
ben sich folgende Beschaffungskosten — in Mio. 
DM —: 
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13. Finanzplan 

1980 	1981 1982 1983 1984 

1 200 	1 550 1 800 2 000 2 000 
Preisstei- 
gerung 1979 — 	200 400 400 400 

Summe 
insgesamt 1 200 	1 750 2 200 2 400 2 400." 

Unter dem Datum 3. Oktober 1980 legte der Leiter 
des Planungsstabes eine Mittel- und Langfriststudie 
mit dem Titel „Untersuchung des Planungsstabes zu 
den Bundeswehrproblemen der 80er und 90er 
Jahre" (Umfang: 98 Seiten — „Fakten — Stand Au-
gust 1980 —") vor. Auf dem Original der Studie ist 
der Eingangsvermerk des Ministerbüros vom 6. Ok-
tober 1980 angebracht; eine Paraphe des Ministers 
ist nicht vorhanden. Aus der Einleitung gehen fol-
gende Zwecke der Planungsstudie hervor: politische 
Bewertung der angesprochenen Problemfelder (Fi-
nanzen, NATO-Programm, Personal, Ausbildung, 
Soziales, Infrastruktur und Planung); Orientie-
rungspunkte für den Minister bei Koalitionsgesprä-
chen und Kabinettsberatungen; Vorschläge zur Vor-
bereitung der Klausurtagung über die Rüstungspla-
nung zum Zwecke der Bestandsaufnahme. 

Die Studie enthält in verschiedenen Zusammenhän-
gen an einzelnen Stellen u. a. folgende Hinweise auf 
MRCA/TORNADO: 

— Die Kostenexplosion bei Rüstungsgütern drohe 
„die gesamte Ausrüstungs-, Beschaffungs- und 
Entwicklungsplanung umzuwerfen". Vordringli-
ches Problem sei die Finanzierung der bereits 
bestellten neuen Waffengeneration (Beispiele 
MRCA/TORNADO, Fregatte 122, Leo „2"). (S. 3) 

— Eine Stagnation in der Entwicklung des Verteidi-
gungshaushaltes würde u. a. „sektoral eine be-
drohliche Auszehrung bedeuten (Beispiele: 500 
Mio. DM Schuldenvortrag im MRCA-Programm 
aus 1980 ...)". (S. 6) 

— Beschaffung und Zulauf von Waffensystemen 
müßten „der Zweckbestimmung des Waffensy-
stems tatsächlich gerecht werden (Negativbei-
spiele: ... MRCA/TORNADO ohne zugedachte 
Munition ...)". (S. 3) 

— „AL H sollte im einzelnen darlegen, welche Fi-
nanzierungsprobleme kurzfristig auftreten und 
wie sie mit den in dieser Zeit verfügbaren Haus-
haltsmitteln gelöst werden können. Was muß so-
fort entschieden werden? (Beispiel: zusätzliche 
MRCA-Forderungen — s. Rüstung Ziffer 118)." 
(S.22) 

— Rüstung (Ziffer 118): Mit Planungsstand 28. Au-
gust 1980 ergibt sich im Planungszeitraum 1981 
bis 1985 ein Mehrbedarf von 3 Milliarden DM. 
„Das Fehlen von 3 158 Mio. DM enthält auch die 
Unterdeckung für das MRCA/TORNADO. Vor-
dringlich erscheint die Klärung, wie die 500 Mio. 

DM Mehrforderungen für 1980 aufgebracht wer-
den können, einschließlich der damit verbunde-
nen Konsequenzen für die folgenden Jahre." 
(S. 76) 

— Bezugnahme und teilweise Wiedergabe der 
Schreiben des Fü S VI vom 9. und 23. September 
1980 hinsichtlich der planerischen Behandlung 
des MRCA-Mehrbedarfs. (S. 78) 

Am 5. Oktober 1980 wurde die Bundestagswahl zum 
9. Deutschen Bundestag durchgeführt. 

Mit Schreiben vom 7. Oktober 1980 übersandte das 
Referat H II4 an SBWS-MRCA 2 den Entwurf eines 
Antwortschreibens auf die Anfrage des Vorsitzen-
den des Verteidigungsausschusses vom 30. Septem-
ber 1980 mit folgendem Begleitschreiben: 

„Betr.: Anfrage MdB Wörner vom 30. September 
1980 zur Kostenentwicklung MRCA/ 
TORNADO ... 

Den anliegenden von AL H gebilligten Entwurf 
übersende ich als Beitrag der Haushaltsabtei-
lung." 

Auf dem Schreiben befindet sich folgender hand-
schriftlicher Vermerk von SBWS-MRCA 2: 

„Dieser Beitrag war bereits zwischen AL H, Sts. 
Dr. Schnell, InspLw u. mir abgestimmt." 

Der beigefügte Entwurf hatte folgenden Wortlaut: 

„Der Produktionsfortschritt des Waffensystems 
MRCA/TORNADO ist unerwartet gut. Insbeson-
dere sind die technischen Anlaufschwierigkeiten 
wesentlich schneller überwunden worden, als zu-
nächst angenommen werden konnte. Hinzu 
kommt das Aufholen des Produktionsrückstandes 
in Großbritannien, der in den letzten Jahren durch 
Streiks entstanden war. 

Diese positive Entwicklung hat allerdings zur Fol-
ge, daß die Finanzmittel schneller und in höherem 
Maße, als von Industrie und BMVg erwartet in An-
spruch genommen werden. 

Im Haushalt 1980 sind für das Vorhaben 1,2 Mrd. 
DM veranschlagt. Der Produktionsstand läßt ei-
nen Mehrbedarf erkennen, dessen Höhe noch 
nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststeht. 
In Schätzungen der Industrieseite werden rd. 600 
Mio. DM genannt. 

Zur Zeit wird im einzelnen geprüft, in welchem 
Umfang noch in diesem Jahr weitere Beträge auf-
gebracht werden können. Bis zu 170 Mio. DM kann 
der Haushaltsansatz 1980 überschritten werden 
im Rahmen einer noch zur Verfügung stehenden 
Haushaltsermächtigung, die wegen der Anlauf-
schwierigkeiten des MRCA in den vergangenen 
Jahren nicht voll in Anspruch genommen werden 
konnte. Auch für das folgende Jahr ist mit einem 
günstigen Produktionsverlauf zu rechnen. Es wird 
zur Zeit noch untersucht, in welcher Höhe sich 
dies auf den Geldbedarf für 1981 auswirkt und 
welche Maßnahmen des BMVg und der Industrie 
erforerlich sind, um Produktionsfortschritt und 
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Finanzplanung abzustimmen. Ich bitte deshalb 
um Verständnis, wenn ich Ihnen insoweit noch 
keine Zahlen nennen kann. 

Mir erscheint es jedoch wichtig, ausdrücklich zu 
bemerken, daß der schnellere Produktionsablauf 
die Höhe der Gesamtkosten des MRCA/TOR-
NADO nicht beeinflußt. Die derzeitigen Überle-
gungen sind daher auch nicht durch die Preisent-
wicklung im Flugzeugbau ausgelöst worden. Es 
geht vielmehr ausschließlich darum, die bisher 
vorgesehenen Jahresraten im Hinblick auf den 
Produktionsfortschritt zu überdenken ... '' 

Am 9. Oktober 1980 befaßte sich das Kollegium mit 
den am 5. September auf Abteilungsleiterebene be-
handelten und am 15. September von Staatssekretär 
Dr. Schnell dem Minister vorgetragenen MRCA-Fi-
nanzierungsproblemen 1980/81. Teilnehmer der Be-
sprechung waren außer dem Bundesminister, dem 
Parlamentarischen Staatssekretär und den Staats-
sekretären Dr. Hiehle und Dr. Schnell der Abtei-
lungsleiter Haushalt und der Stellvertreter des Ge-
neralinspekteurs. Üb er  das Ergebnis dieser Bespre-
chung hat SvZ Dr. Schnell vor dem Untersuchungs-
ausschuß folgendes ausgesagt: 

„In dieser Sitzung wurde festgestellt: 

— Die Industrie hat für 600 Mio. DM mehr produ-
ziert als ermächtigt; 

— 170 Mio. DM können vom BMVg aus Haus-
haltsresten aufgebracht werden; 

— der wirkliche Finanzbedarf sowie die Rechts-
natur der Zahlungsverpflichtungen sind im-
mer noch nicht geklärt; 

— die Frage der Mehrwertsteuerpflicht ist noch 
nicht gelöst. 

Staatssekretär von Bülow schnitt in dieser Sit-
zung noch die Frage an, ob das BMVg über die nö-
tige Preisprüfungskapazität verfüge. An die 
MRCA-Probleme schloß sich in dieser Sitzung die 
Besprechung des Haushalts 1981 an."  (Prot. 5, 
S.77) 

Auf die an den SvZ Heinz in der Vernehmung ge-
stellte Frage, ob er bestätigen könne, daß in der Be-
sprechung am 9. Oktober 1980 „keine Klarheit dar-
über bestand, ob der angelaufene Finanzbedarf die 
Bundesrepublik Deutschland rechtlich verpflichtet, 
und ebensowenig Klarheit über die endgültige Höhe 
und Wirksamkeit der Verpflichtungen", hat dieser 
ausgesagt: 

„Dies kann ich sehr gut, weil ich sowohl bei dieser 
als auch bei der nachfolgenden Besprechung da-
bei war."  Eine entsprechende ,klare Frage des  Mi-
nisters'  habe in der Kollegiumssitzung am 9. Okto-
ber 1980 nicht beantwortet werden können." 
(Prot. 18, S. 122) 

Am 9. Oktober 1980 fanden Koalitionsverhandlun

-

gen zum Haushalt 1981 statt. Dabei wurde eine 
Mehreinplanung für MRCA von 500 Mio. DM vorge

-

schlagen (Aussage SvZ Dr. Hiehle vor dem Untersu-
chungsausschuß). 

Mit Schreiben des Abteilungsleiters Rüstung (Wirt-
schaft) vom 10. Oktober 1980 wurden die Partner-
staaten auf Policy-Group-Ebene sowie die NAMMA 
über die deutsche Finanzenge unterrichtet und ein 
eventuelles Streckungsmodell zur Diskussion ge-
stellt. 

In einem vom gleichen Tage — 10. Oktober 1980 — 
datierten Schreiben des Abteilungsleiters Rüstung 
(Wirtschaft) an die deutschen Industriefirmen MBB 
und MTU heißt es u. a.: 

„Wie Ihnen bekannt sein wird, müssen die Rü-
stungsprogramme hinsichtlich ihres Finanzbe-
darfs in den nächsten Jahren überprüft werden. 
Dabei zeichnet sich schon jetzt ab, daß die Bun-
desrepublik Deutschland — entsprechend der ur-
sprünglichen Produktionsplanung — höchstens 
einen Produktionsausschuß von monatlich 9 Flug-
zeugen finanzieren kann. 

Ich bitte Sie, aufgrund Ihrer nationalen Verant-
wortung für das Programm ... zunächst intern .. 
alle Maßnahmen zu unterlassen, die zu einer Er-
höhung des derzeitigen Produktionsausstoßes 
führen, bis trinational eine Entscheidung über das 
weitere Vorgehen getroffen worden ist. Meine 
englischen und italienischen Kollegen habe ich 
bereits gebeten, das Board of Directors bzw. die 
NAMMA mit einer entsprechenden Untersuchung 
zu beauftragen. Außerdem bitte ich, die Konse-
quenzen einer Rückkehr zu der ursprünglichen 
Produktionsplanung im bezug auf eine Entlastung 
des deutschen Mittelbedarfs wie auch die Auslie-
ferungsplanung kurzfristig vorab zu untersu-
chen." 

Mit Schreiben vom 15. Oktober 1980 beantwortete 
der Minister die Anfrage des Vorsitzenden des Ver-
teidigungsausschusses des Deutschen Bundestages 
vom 30. September 1980 wie folgt: 

„...Ich teile Ihnen zu Ihren Bitten folgendes 
mit: 

Der Produktionsfortschritt des Waffensystems 
MRCA/TORNADO ist unerwartet gut. Insbeson-
dere sind die technischen Anlaufschwierigkeiten 
wesentlich schneller überwunden worden, als zu-
nächst angenommen werden konnte. Hinzu 
kommt das Aufholen des Produktionsrückstandes 
in Großbritannien, der in den letzten Jahren durch 
Streiks entstanden war. 

Diese positive Entwicklung hat allerdings zur Fol-
ge, daß die Finanzmittel schneller und in höherem 
Maße, als von Industrie und BMVg erwartet, in 
Anspruch genommen werden. 

Im Haushalt 1980 sind für das Vorhaben 1,2 Mrd. 
DM veranschlagt. Um jedoch der Industrie im 
Rahmen des Hochlaufens der Produktion einen 
gewissen Spielraum einzuräumen, hat sie ein ge-
nehmigtes Budget von 1,4 Mrd. DM erhalten. Das 
war möglich, weil durch Minderausgaben für 
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MRCA in den vergangenen Jahren noch Haus-
haltsermächtigungen von 170 Mio. DM zur Verfü-
gung stehen. Wir werden daher im Jahre 1980 1,4 
Mrd. DM für das MRCA-Vorhaben zahlen. 

Soweit das genehmigte Finanzvolumen über-
schritten wurde — nach Industrieangaben in 
Höhe von 400 Mio. DM —, sehe ich seitens des 
BMVg im Rahmen des Jahres 1980 keine Möglich-
keit zur Abhilfe. Es wird Aufgabe der Industrie 
sein, hier Lösungswege aufzuzeigen. 

Dies ist besonders vordringlich für das Jahr 1981. 
Es wird zur Zeit untersucht, wie sich der günstige 
Produktionsverlauf auf den Geldbedarf für 1981 
auswirkt und welche Maßnahmen des BMVg und 
der Industrie gegebenenfalls erforderlich sind, um 
die Forderungen der Industrie mit der Finanzpla-
nung in Einklang zu bringen. Ich bitte deshalb um 
Verständnis, wenn ich insoweit noch keine Zahlen 
nennen kann. 

Mir erscheint es jedoch wichtig, ausdrücklich zu 
bemerken, daß der schnellere Produktionsablauf 
die Höhe der Gesamtkosten des MRCA/TOR-
NADO nicht beeinflußt. Die derzeitigen Überle-
gungen sind daher auch nicht durch die Preisent-
wicklung im Flugzeugbau ausgelöst worden. Es 
geht vielmehr ausschließlich darum, die bisher 
vorgesehenen Jahresraten im Hinblick auf den 
Produktionsfortschritt zu überdenken ..." 

Dieses Schreiben des Ministers beruhte auf einem 
Antwortentwurf des Abteilungsleiters Haushalt, den 
dieser mit folgendem Begleitschreiben vom 15. Ok-
tober 1980 an Staatssekretär Dr. Schnell vorlegte: 

„Weisungsgemäß lege ich den überarbeiteten Ant-
wortentwurf vor. 

Er ist mit dem Systembeauftragten MRCA abge-
stimmt." 

(Zu den Entwürfen bei der Beantwortung der An-
frage des Vorsitzenden des Verteidigungsausschus-
ses vom 30. September 1980 siehe auch die Wertun-
gen aus der Sicht der SvZ Ambos und Dr. Padberg 
unten B. I. 3.) 

Am 15. Oktober 1980 fand eine Besprechung von 
Vertretern des BMVg, der NAMMA und der Indu-
strie (PANAVIA, MBB, MTU) in Ottobrunn statt. Das 
BMVg war durch den Systembeauftragten MRCA 
und die NAMMA u. a. durch ihren Generalmanager 
vertreten. Im Protokoll heißt es: 

„Gegenstand: Mittelbedarf 1980-1984 

3. 	PANAVIA und TURBOUNION haben wie 
in der Vergangenheit der NAMMA unter 
Berücksichtigung des heutigen Pro-
grammstandes den Geldbedarf, soweit er 
den Beschaffungsteil des BMVg-Einzel-
plans 14 betrifft, für die Jahre 1980-1984 
gemeldet. Dieser Geldbedarf umfaßt die 
Serienreifmachung, die Serienfertigung 
und bestimmte Leistungen im Bereich des 
In-Service-Support. 

Beim Vergleich dieses Geldbedarfs mit 
den Haushaltsansätzen BMVg im Entwurf 
zum 14. Finanzplan ergeben sich für den 
genannten Zeitraum Differenzen; im ein-
zelnen wird auf Anlage 2 verwiesen. Für 
diesen Vergleich wurde der PANAVIA-
Geldbedarf für die gleichen wirtschaftli-
chen Bedingungen (Dezember 1979), die 
den Haushaltsansätzen zugrundeliegen, 
zurückgerechnet. Unter Berücksichtigung 
einer bei den PANAVIA-Zahlen angenom-
menen Preiseskalation (ca. 7 % p. a.) und 
der derzeitigen Wechselkurse ergibt sich 
der aus Anlage 3 ersichtliche Geldbedarf. 
In dieser Anlage sind auch die Mehrauf-
wendungen ausgewiesen, die gegenüber 
den Haushaltsansätzen durch die Ände-
rung des Mehrwertsteuergesetzes verur-
sacht werden. 

	

4. 	Die Besprechungsteilnehmer sind sich 
darin einig bzw. nehmen zur Kenntnis, daß 
ein Ausgleich der Differenzen durch Maß-
nahmen im Programm- und Vertragsbe-
reich gefunden werden muß, um den Geld-
bedarf des Programms und die Haushalts-
ansätze in Übereinstimmung zu bringen. 
Hinsichtlich etwaiger vertraglicher Maß-
nahmen wurde der in Anlage 4 beigefügte 
Entwurf einer zwischen NAMMA und PA-
NAVIA abzuschließenden Rahmenverein-
barung besprochen und als Lösungsweg 
aufgezeigt. 

	

4.1 	Zum Jahr 1980: Unter Anwendung der im 
Entwurf der Rahmenvereinbarung (Anla-
ge 4) vorgesehenen Regeln werden 
NAMMA und PANAVIA eine Verlegung 
von Zahlungen der Serienphase in Höhe 
des Differenzbetrages bis zu 400 Mio. DM 
bis zum 20. Januar 1981 vereinbaren. 

Auf der Basis dieser geänderten Zahlungs-
regelung werden PANAVIA und TURBO-
UNION den Geldbedarf für das Jahr 1980 
anpassen und der NAMMA mitteilen, die 
ihrerseits das entsprechend geänderte 
Operational Budget den Regierungen zu-
leiten wird. 

	

4.2 	Zum Zeitraum 1981 ff.: Der SBWS unter- 
richtete die Besprechungsteilnehmer da-
von, daß das deutsche Mitglied der Policy

-

Group, Herr MD Eichhorn, seine engli-
schen und italienischen Policy-Group-Kol-
legen und die NAMMA darüber informiert 
hat, daß zur Harmonisierung des Geldbe-
darfs mit den Haushaltsansätzen im deut-
schen Bereich eine Modifizierung hin-
sichtlich der geplanten deutschen Flug-
zeugauslieferung und entsprechend der 
Fertigung notwendig sein wird und daß 
entsprechende Untersuchungen anlaufen 
sollen. Der SBWS hat denkbare Annah-
men zu einer solchen Modifizierung 
des Fertigungsprogramms zusammenge-
stellt . . 
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MBB/MTU haben sich bereit erklärt, auf der Ba-
sis dieser Vorgaben bis zum 14. November 1980 
eine vorläufige Stellungnahme zu erarbeiten, aus 
der Möglichkeit und resultierende Auswirkungen 
in bezug auf Fertigung, Flugzeuglieferung, Mittal-
abfluß und so weit wie möglich die damit verbun-
denen Kosten hervorgehen. Nachdem eine detail-
liertere Überprüfung nicht ohne Einschaltung der 
internationalen Regierungs- und Industriegre-
mien erfolgen kann, wird NAMMA GM PANAVIA 
schriftlich mit der Erstellung einer entsprechen-
den Untersuchung beauftragen. 

Wenn die vorgenannte Untersuchung zeigen soll-
te, daß sich eine solche Programmstreckung erst 
vom Jahre 1982 an in stärkerem Umfang auswirkt, 
sind unterstützende Maßnahmen im vertraglich

-

finanziellen Bereich erforderlich. Diese sollen in 
Zusammenarbeit zwischen NAMMA und PANA

-

VIA vorgeschlagen werden, sobald die Auswirkun-
gen des geänderten Fertigungsprogramms auf 
den Mittelabfluß erkennbar sind. 

Eine Untersuchung ähnlicher Art ist der NAMMA 
bereits durch BoD-Beschluß vom 2. September 
1980 in Auftrag gegeben worden. 

5. 	Zusammenfassend sind folgende Maßnah- 
men festgelegt worden: 

5.1.1 NAMMA und PANAVIA werden die Ände-
rung der Zahlungsregelung, soweit die 
Aussetzung der Zahlungen von Rechnun-
gen des Jahres 1980 bis Anfang 1981 be-
troffen ist, vereinbaren. 

5.1.2 PANAVIA wird auf der Basis der Verein-
barung unter Ziffer 5.1.1 den Gesamtgeld-
bedarf für das Jahr 1980 anpassen. 

5.1.3 NAMMA wird auf der Grundlage des ge-
änderten Geldbedarfs das Operational 
Budget für das Jahr 1980, soweit der deut-
sche Anteil betroffen ist, ändern und den 
Regierungen mitteilen. 

5.2.1 Die Überprüfung und Stellungnahme zu 
den BMVg-Programm-Streckungsvorga-
ben — soweit der deutsche Bereich betrof-
fen ist — einschließlich etwaiger angepaß-
ter Programmvorgaben und der daraus re-
sultierenden Auswirkungen (vorläufige 
Untersuchung) werden MBB/MTU bis 
14. November 1980 dem SBWS vorlegen. 

5.22 Der SBWS wird in seiner Eigenschaft als 
NAMMO BoD-Mitglied seine Kollegen bei 
den Partnerregierungen über die eingelei-
teten Untersuchungsmaßnahmen unter-
richten sowie deren Zustimmung zu der 
Maßnahme gem. 5.1.1 einholen. 

5.3.1 Auf der Basis des BMVg-Schreibens vom 
10. Oktober 1980 wird NAMMA GM PA-
NAVIA und TURBOUNION mit der Er-
stellung einer Untersuchung beauftra-
gen. 

5.3.2 PANAVIA wird die zu beteiligenden Fir-
men zur Erstellung der Untersuchungs-
beiträge auffordern sowie die Untersu-
chung mit TU koordinieren. 

5.3.3 Sobald das Ergebnis der PANAVIA/TU-
Untersuchung über die Programmanpas-
sung vorliegt, wird NAMMA das Untersu-
chungsergebnis überprüfen und dem 
NAMMO BoD zur Entscheidung vorle-
gen. 

5.3.4 NAMMA und PANAVIA werden Konzepte 
für Maßnahmen im finanziellen Bereich 
für das Jahr 1981 ff., die möglicherweise 
zusätzlich zu der Programmanpassung er-
forderlich werden, ausarbeiten und ggf. 
nach BoD-Zustimmung verwirklichen. So-
dann wird NAMMA ein entsprechend 
überarbeitetes Operational Budget vorle

-

gen. 

5.4 	Zeitplan: 
— Unterrichtung und Einholung der Zu-

stimmung der englischen und italieni-
schen NAMMO BoD-Mitglieder durch 
SBWS (52.2): 3. Oktober-Woche. 

— Vorlage des geänderten Operational 
Budgets NAMMA an SBWS (5.1.3): 
7. November 1980. 

— Vorläufige Untersuchung (5.2.1): 14. No-
vember 1980. 

— Unterrichtung der BoD-Mitglieder auf 
der Basis des vorläufigen Untersu-
chungsergebnisses zur Vorbereitung 
der BoD-Sitzung durch SBWS: 3. No-
vember-Woche. 

— Behandlung der Themen „Programm-
anpassung" und Freigabe des 4. Loses 
durch NAMMO BoD: 1. bis 4. Dezember 
1980. 

Die Besprechungsteilnehmer nehmen das Proto-
koll zustimmend zur Kenntnis und werden die 
dargelegten Maßnahmen ergreifen." 

Dem Protokoll war u. a. folgende Anlage 2 beigefügt 
— nachstehende auszugsweise zitiert —: 

„TORNADO-Programm — BRD — Mittelbedarf 
1980-1984 (Mio. DM) 

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 

1. PANAVIA 1 710 1 990 2 450 2 360 1 860 
2. Mehrwertsteuer 

(auf Ziffer 1) 80 	130 	270 	270 	240 
3. Nationale 

Verträge 
(einschl. MWSt.) 40 	130 	170 	150 	90 

4. Summe 1 830 2 250 2 890 2 780 2 190 
5. BMVg 1 370 1 750 2 200 2 400 2 400 

6. Differenz (4-5) 460 	500 	690 	380 –210 

Bemerkung: 

— PANAVIA-Zahlen beinhalten TURBOUNION 
Geldbedarf, 

— die In-Service-Support-Ansätze bedürfen nach 
Methode, Menge und Zeit einer weiteren Über-
prüfung durch die nationalen Behörden, 
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— eine Stundung von ca. Mio. DM 35 (MWSt. Mio. 
DM 80 — Mio. DM 45 bezahlte MWSt.) wird für 
das Jahr 1980 erwartet, so daß der Betrag unter 
Ziffer 6 ca. Mio. DM 425 beträgt, 

— MWSt geschätzt vor Novellierung, 

— Preisstand: 31. Dezember 1979." 

Dem Protokoll war ferner folgende Anlage 3 — 
nachstehend auszugsweise zitiert — beigefügt: 

„TORNADO-Programm — BRD — Mittelbedarf 
1980-1984 (Mio. DM) 

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 

1. PANAVIA 1 750 2 190 2 880 2 950 2 510 
2. Mehrwertsteuer 

(auf Ziffer 1) 140 	180 	350 	360 	340 
3. Nationale 

Verträge 
(einschl. MWSt.) 40 	140 	200 	200 	120 

4. Summe 1 930 2 510 3 430 3 510 2 970 
5. BMVg 1 370 1 940 2 600 3 040 3 250 

6. Differenz (4-5) 560 	570 	830 	470 – 280 

Bemerkung: 

— Eine Stundung von ca. Mio. DM 95 (MWSt. Mio. 
DM 140 — Mio. DM 45 bezahlte MWSt.) wird 
für das Jahr 1980 erwartet, so daß der Betrag 
unter Ziffer 6 ca. Mio. DM 465 beträgt. 

— MWSt. geschätzt nach Novellierung 

— Preisstand: Preissteigerungen angenommen 
mit ca. 7 % p. a. ab 12/79 jeweils Jahresmitte." 

Dem Protokoll war ferner als Anlage 4 der Entwurf 
einer „Rahmenvereinbarung" zwischen NAMMA 
und PANAVIA beigefügt, der u. a. folgendes vor-
sah: 

„I. Präambel 

3. NAMMA und PANAVIA stellen fest, daß es 
z. B. zur Vermeidung von Zahlungsspitzen 
aus der Kumulierung von Zahlungen aus 
verschiedenen Phasen oder einzelnen Lo-
sen der Serienfertigung sinnvoll und gebo-
ten sein kann, die Zahlungsregelungen der 
vorgenannten Verträge für bestimmte 
Zeiträume abzuändern. 

II. Die Parteien treffen daher hinsichtlich der 
von der Bundesrepublik Deutschland über die 
NAMMA zu bezahlenden Lieferungen und 
Leistungen für die Laufzeit des TORNADO-
Programms folgende, die unter Ziffer I 1 ge-
nannten Verträge abändernde Rahmenver-
einbarungen: 

1. NAMMA wird PANAVIA so frühzeitig wie 
möglich unterrichten, wenn Zahlungen zu 
anderen als den vereinbarten Terminen 
geboten erscheinen. 

2. PANAVIA verpflichtet sich, den von 
NAMMA vorgeschlagenen Verschiebun

-

gen von Zahlungsfälligkeiten auf der 
Grundlage wirtschaftlicher Durchführbar-
keit zuzustimmen. Bei den hierfür erfor-
derlichen Maßnahmen ist auch die jewei-
lige Finanzlage der betroffenen Firmen zu 
berücksichtigen. 

3.1. Die zusätzlichen tatsächlichen Auf-
wendungen/Belastungen der PANA

-V

IA für die Maßnahmen gemäß Zif-
fer 2 werden im Rahmen der Preisver-
einbarung für die von einer Ände-
rungsregelung betroffenen Verträge 
zusätzlich berücksichtigt ... '' 

Ferner war der Entwurf einer Vereinbarung zwi-
schen NAMMA und PANAVIA über eine Zahlungs-
regelung für 1980 beigefügt, in der es u. a. heißt: 

„Betreff: NAMMA/PANAVIA-Verträge; 
Zahlungsregelung 1980 

In Übereinstimmung mit der NAMMA/PANAVIA-
Rahmenvereinbarung vom ... haben NAMMA 
und PANAVIA die nachfolgende Anpassung der 
Zahlungsbedingungen für den deutschen Pro-
grammanteil vereinbart, soweit dieser in den ein-
schlägigen Verträgen für das Kalenderjahr 1980 
abgedeckt ist: 

Bis zu einer Höchstgrenze von Mio. DM ... ist 
NAMMA berechtigt, die entsprechenden Zahlun-
gen für den Zeitraum vom Januar bis Dezember 
1980 im Jahr 1981 zu leisten, jedoch nicht später 
als bis zum 20. Januar 1981 ... '' 

Am 17. Oktober 1980 unterrichtete der Minister u. a. 
Staatssekretär Dr. Schnell über sein Gespräch mit 
dem Bundeskanzler in Sachen Haushalt 1981 und 
MRCA. „In dieser Besprechung soll es ... im wesent-
lichen um die verschiedenen Alternativen der 
BMVg-Forderungen beim BMF zum Haushalt 1981 
gegangen sein." (Aussage SvZ Dr. Schnell vor dem 
Untersuchungsausschuß) 

Mit Schreiben vom 20. Oktober 1980 übersandte der 
Systembeauftragte MRCA an die Inspekteure der 
Luftwaffe und der Marine sowie die Abteilungsleiter 
Rüstung (Wirtschaft) und Haushalt das Bespre-
chungsprotokoll der TORNADO-Finanzierungs-
besprechung mit der NAMMA und den deutschen 
Industriefirmen in Ottobrunn am 15. Oktober 1980 
und teilte folgendes mit: 

„Betr.: TORNADO-Kosten; 
hier: Besprechung mit NAMMA und Firmen in 

München am 15. Oktober 1980 ... 

Die Produktions- und Kostensituation MRCA-
TORNADO ist im nationalen Rahmen mit 
NAMMA und den Firmen PANAVIA, MBB und 
MTU eingehend erörtert worden. Insofern bitte 
ich um Kenntnisnahme des beigefügten Proto-
kolls. 

Sie können den Anlagen entnehmen, daß der Lö

-

sungsansatz darin besteht, daß das Produktions

-

programm trilateral gestreckt wird. Da diese Maß- 
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nahme nicht sofort umgesetzt werden kann (u. a. 
steht die trilaterale Verständigung darüber noch 
aus) und eine volle Entlastung auch nur in Schrit-
ten erfolgen kann, werden kurzfristig zusätzlich 
Maßnahmen im Vertragsbereich erforderlich. Der 
Vorschlag einer entsprechenden Vereinbarung 
NAMMA/PANAVIA ist beigefügt. Die Zustim-
mung der Partner habe ich dazu erbeten, damit 
die NAMMA die Vereinbarung kurzfristig unter-
zeichnen kann. Diesbezüglich bitte ich um Billi-
gung hinsichtlich der Vorgehensweise. 

Die Kombination der ins Auge gefaßten Maßnah-
men wird einerseits einen noch wirtschaftlichen 
und volkswirtschaftlich sinnvollen Produktions-
verlauf erlauben und andererseits das Operatio-
nal Budget der NAMMA den Haushaltserforder-
nissen anpassen. Mit den Partnerländern erfolgt 
eine erste offizielle Abstimmung am 30. Oktober 
1980 in München. 

Die Höhe der jährlichen Haushaltszahlen ist hin-
sichtlich „In-Service-Support" unsicher. Sie bedarf 
nach Art, Umfang, zeitlicher und titelmäßiger Zu-
ordnung der nationalen Überprüfung. Dies ist ein-
geleitet ... '' 

Unter Bezugnahme auf diese Besprechung teilte der 
Referent H II 4 mit Schreiben vom 23. Oktober 1980 
an SBWS-MRCA folgendes mit: 

„Betr.: Anpassen des Finanzbedarfs MRCA an 
Haushalt/Finanzplan 

Bezug: Besprechung ... am 20. Oktober 1980 

Der Rahmenvereinbarung NAMMO/Fa. PANA

-

VIA zur Verschiebung von Zahlungen und ihrer 
Anwendung 1980 stimme ich zu. Hierbei gehe ich 
davon aus, daß entsprechend ihren Darlegungen 
in der Besprechung sich der Maximumpreis des 
Waffensystems nicht erhöht und Verbindlichkei-
ten der Bundesrepublik Deutschland nach den 
Verträgen über die im Operational Budget 1980 
der NAMMA enthaltenen 1 440 Mio. DM hinaus 
entstanden sind ... '' 

Am 27. Oktober 1980 fand eine weitere Kollegiums-
sitzung zur Besprechung des Haushalts 1981 statt 
(Teilnehmer: Minister, Parlamentarischer Staatsse-
kretär, Staatssekretäre, Dr. Hiehle und Dr. Schnell, 
Abteilungsleiter Haushalt und Rüstung, Stellv. Ge-
neralinspekteur). Der Minister berichtete, daß die 
Vorbesprechungen mit dem Bundeskanzler und 
dem BMF ergeben hätten, daß der Haushalt 1980 
etwa gleich dem Haushalt 1981 ohne Inflationsaus-
gleich sein solle; daß statt der vom BMVg geforder-
ten 2,2 Milliarden DM mehr das BMVg auch nicht 
die 1,2 Milliarden DM als äußerste Rückfallposition 
erhalten würde, sondern höchstens 300 bis 500 Mio. 
DM. In dieser Sitzung wurde Klarheit darüber er-
zielt, daß in den Beschaffungstiteln nicht mehr viel 
bewegt werden könne, da sie gebunden sind. Der Mi-
nister kündigte in dieser Sitzung an, daß am 19. No-
vember 1980 eine Klausur über den Haushalt 1981 
stattfinden solle. 

Hinsichtlich der Behandlung der Mehrforderungen 
für MRCA in der Kollegiumssitzung am 27. Oktober 

80 haben die SvZ Dr. Schnell, Heinz und Dr. Padberg 
in der Anhörung vor dem Untersuchungsausschuß 
folgendes ausgesagt: 

SvZ Dr. Schnell hat ausgesagt: 

„Auch in dieser Sitzung am 27. Oktober konnte 
eine volle Klarheit über die endgültige Höhe und 
die Wirksamkeit der Zahlungsverpflichtungen 
nicht erreicht werden." 
(Prot. 5, S. 78) 

SvZ Dr. Hiehle hat ausgesagt: 

„Am 27. Oktober 1980 wurde in einer weiteren Be-
sprechung beim Minister erneut über diese Pro-
blematik gesprochen. Ich stellte dabei die Frage, 
ob und in welcher Höhe Rechtsverpflichtungen zu 
zusätzlichen Zahlungen für MRCA vorlägen. 
Diese Frage konnte nicht beantwortet werden."  

Auf die ihm in der Anhörung gestellte Frage, ob er 
bestätigen könne, daß in der Besprechung am 9. Ok-
tober 1980 „keine Klarheit darüber bestand, ob der 
angelaufene Finanzbedarf die Bundesrepublik 
Deutschland rechtlich verpflichtet, und ebensowe-
nig Klarheit über die endgültige Höhe und Wirksam-
keit der Verpflichtungen", hat SvZ Heinz ausge-
sagt: 

„Dies kann ich sehr gut, weil ich sowohl bei dieser 
als auch bei der nachfolgenden Besprechung da-
bei war ... Weder am 9. noch am 27. Oktober war 
die Rüstungsabteilung in der Lage, diese klare 
Frage des Ministers zu beantworten." 
(Prot. 18, S. 122) 

SvZ Dr. Padberg hat ausgesagt: 

„In der Kollegiumssitzung am 27. Oktober 1980 
(hat) der Abteilungsleiter Rüstung ebensowenig 
wie der Abteilungsleiter Rüstungswirtschaft in 
der Besprechung am 6. November 1980 die Rechts-
verbindlichkeit der von der NAMMA zusätzlich 
geltend gemachten Forderung bestätigen kön-
nen." 
(Prot. 10, S. 34) 

Am 30. Oktober 1980 fand eine außerordentliche Sit-
zung des NAMMA-Board of Directors statt, bei der 
Maßnahmen zur Lösung der aufgetretenen Finan-
zierungsschwierigkeiten erörtert wurden. 

In einer weiteren Kollegiumssitzung am 31. Oktober 
1980 wurde bekanntgegeben, daß die Besprechun-
gen mit dem BMF eine Steigerung des Verteidi-
gungsetats für 1981 um 620 Mio. DM für 1981 erge-
ben hätten, d. h. real eine Steigerung um 1,5 %. 

Mit Schreiben vom 3. November 1980 teilte der 
Systembeauftragte MRCA den Abteilungsleitern 
Haushalt und Rüstungs(Wirtschaft) folgendes mit: 

„Betr.: Finanzbedarf MRCA/TORNADO 

Bezug: Meine Vorlage an Sie vom 20. Oktober 
1980 . . 

Das Ergebnis der BoD-Sitzung vom 30. Oktober 
1980 hatte ich Ihnen bereits mündlich vorgetra- 
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gen. Dabei habe ich auch eine Vorlage an Sts 
Dr. Schnell angekündigt, die ich in der Anlage bei-
gefügt habe. Ich bitte um Ihre Mitzeichnung, ins-
besondere zum Briefentwurf gem. Anl. 2 der hier-
mit vorgelegten Gesamtanlage. 

Mit Inspekteur Luftwaffe ist das weitere Vorge-
hen abgestimmt ... '' 

Ein diesem Schreiben als Anlage beigefügter Ver-
merk des Systembeauftragten MRCA mit Datum 
31. Oktober 1980 hat u. a. folgenden Wortlaut: 

„Betr.: Finanzbedarf MRCA/TORNADO 
Bezug: BoD-Sitzung in München vom 30. Okto-

ber 1980 ... 

2. Lösungsansatz 

Das früher vereinbarte Aufholprogramm wird 
eingestellt und die Produktion mit 9 Flugzeu-
gen pro Monat stabilisiert. Für drei Jahre wird 
zusätzlich zu Lasten Deutschlands die Produk-
tionsrate auf 8 Flugzeuge pro Monat reduziert. 
Die in Deutschland infolge der englischen 
Streiks auf Lager produzierten Komponenten 
werden innerhalb von 2 bis 3 Jahren ge-
baut 

Die Teileproduktion für Zelle und Triebwerk 
wird in Deutschland ab sofort auf der gegen-
wärtigen Produktionsrate eingefroren. 
Das Finanzproblem in 1980 und teilweise in 
1981 ist durch Produktionsmaßnahmen nicht 
zu lösen. Auch für 1982 ff. ist das Finanzpro-
blem durch Produktionseingriffe nur insoweit 
zu lösen, als die Maßnahmen nicht völlig un-
wirtschaftlich bzw. industriepolitisch proble-
matisch sind. Die Finanzierungslücke dürfte 
daher nur durch industrielle Vorleistungen 
kompensiert werden können. Dazu ist eine Er-
mächtigung der NAMMA mit nachrichtlicher 
Beteiligung der Partnernationen erforderlich, 
um das jährlich im voraus vorzulegende Ope-
rational Budget ... „haushaltsgerecht" vorle-
gen zu können ... 

3. Eingeleitete Maßnahmen 

Die Konsequenzen aus der Programmstrek-
kung nach Finanzierungsbedarf, Produktions-
ablauf, Flugzeugzulauf und Programmkosten 
werden trilateral durch NAMMA/PANAVIA 
untersucht. Erste Ergebnisse werden auf der 
BoD-Sitzung am 2./3. Dezember 1980 bespro-
chen. Eine nationale Untersuchung läuft paral-
lel, woraus erste Ergebnisse am 14. November 
1980 in Bonn vorgelegt werden. Der BMWi wird 
dabei über Rü IV beteiligt. Eine erste interne 
Abschätzung zeigt, daß der Finanzfluß um ma-
ximal 400 Mio. DM pro Jahr reduziert bzw. ver-
legt werden kann. 
NAMMA erteilt Weisung, ab sofort die deut-
sche Zellen- und Triebwerksproduktion auf 
dem erreichten Stand einzufrieren; Großbri-
tannien und Italien produzieren vorerst wie ge-
plant weiter. 
Die insbesondere für die Einsatzunterstützung 
nach Jahresschritten sehr unterschiedlichen 
Haushaltsansätze werden zwischen SBWS, Fü 

L V, NAMMA und PANAVIA harmonisiert, 
wozu in der kommenden Woche in München 
eine Besprechung stattfindet. 

4. Erforderliche Entscheidungen 

Es wird gebeten, die unter 3. aufgeführten, ein-
geleiteten und trilaterial abgestimmten Maß-
nahmen sowie die als Anlage 1 dargestellte 
Finanzproblematik zur Kenntnis zu nehmen. 

Es wird gebeten, die als Anlage 2 beigefügte 
Ermächtigung der NAMMA zur Lösung der 
Kurzfristproblematik zu billigen. 

Es wird gebeten, den SBWS-MRCA zu ermäch-
tigen, den durch Nichtunterzeichnung des Fer-
tigungsvertrages 4. Los sich evtl. in Teilberei-
chen ergebenden Produktionsstopp wegen er-
heblicher Progammnachteile in Abstimmung 
mit Abteilung H zu verhindern." 

Die dem vorstehend zitierten Vermerk des System-
beauftragten MRCA beigefügte Anlage 1 weist als 
Unterdeckung in 1980 533 Mio. DM aus (498 Mio. DM 
im Falle einer Zahlungsstundung von 35 Mio. DM 
bei der Mehrwertsteuer). Als Mehrbedarf für 1981 
wird ein Betrag von 803 Mio. DM ausgewiesen. Für 
die Folgejahre: 1982 Mehrbedarf von 653 Mio. DM, 
1983 Mehrbedarf von 476 Mio. DM, 1984 ein Minder-
bedarf von 99 Mio. DM. In einer Anmerkung zu den 
genannten Zahlen für 1981 ff. heißt es: „Im In-Ser-
vice-Support sind noch größere Unsicherheiten. Es 
erfolgt z. Z. eine Überprüfung." 

Ferner ist dem zitierten Vermerk des Systembeauf-
tragten MRCA als Anlage 2 der Entwurf eines 
Schreibens des Abteilungsleiters Rüstung (Wirt-
schaft) an die NAMMA beigefügt, in dem es u. a. 
heißt: 

„Betr.: NAMMA/PANAVIA-Verträge 
hier: Zahlungsregelung 

Bezug: Außerordentliche BoD-Sitzung am 30. 10. 
1980 

... Es (ist) zwingend geboten, die Zahlungsrege-
lungen bzw. -fälligkeiten aufgrund der vorgenann-
ten Verträge für bestimmte Zeiträume abzuän-
dern. 

Zu diesem Zweck bitte ich unverzüglich folgende 
Maßnahmen einzuleiten: 

PANAVIA wird aufgefordert, den von NAMMA 
vorgeschlagenen Verschiebungen von Zahlungs-
fälligkeiten auf der Grundlage wirtschaftlicher 
Durchführbarkeit und unter Zugrundelegung der 
... von der Bundesregierung gebilligten Kredit-
konditionen für den Air Bus zuzustimmen ..." 

Der vorstehend dargestellte Vermerk des Systembe-
auftragten MRCA vom 31. Oktober 1980 samt Anla-
gen 1 und 2 wurde — ohne Mitzeichnung durch die 
Abteilungsleiter Rüstung (Wirtschaft) und Haushalt 
— mit folgendem Begleitschreiben des Systembe-
auftragten MRCA vom 11. November 1980 an Staats-
sekretär Dr. Schnell vorgelegt: 

„Betr.: Finanzbedarf MRCA/TORNADO 

Bezug: Besprechung bei Ihnen am 5. September 
1980 ... 
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Wegen der Eilbedürftigkeit im Hinblick auf die 
Klausurtagung am 19. November 1980 lege ich den 
Anlagevermerk mit der Bitte um Kenntnisnahme 
vor. 

Die erforderliche Abstimmung mit der Haushalts-
abteilung und der Abteilung Rüstung ist bis ins 
Detail noch nicht erfolgt. Dabei geht es insbeson-
dere um solche Tatbestände, wie diese Situation 
entstehen konnte und wer ursächlich dafür Ver-
antwortung trägt. Um eine diesbezügliche Abstim-
mung werde ich mich bemühen. 

Wegen des Problemumfangs bin ich jedoch der 
Meinung, daß nunmehr eine sofortige Information 
der Leitung des Hauses erforderlich ist, nachdem 
Besprechungen seit Januar dieses Jahres nicht 
zum entsprechenden Erfolg geführt haben. 

Die im Anlagevermerk aufgezeigten Maßnahmen 
sind dringend, wenn das Problem nicht ein unkon-
trolliertes Öffentlichkeitsinteresse erfahren soll. 
Die nunmehr unvermeidbare Zwischenfinanzie-
rung durch die Industrie wird für 3 bis 4 Jahre eine 
jährliche Mittelhöhe von etwa 500 Mio. nehmen, 
woraus zwischen 150 Mio. und 200 Mio. DM Zinsen 
resultieren werden. Daneben sind die möglichen 
Streckungsmaßnahmen trilateral zu realisieren, 
deren Auswirkungen — insbesondere auch im 
deutschen industriellen Bereich — als erstes Un-
tersuchungsergebnis im Laufe dieses Monats vor-
liegen werden. 

Eine Erörterung der Problematik mit Analysen 
der Konsequenzen sowie Festlegung der einzulei-
tenden Maßnahmen halte ich für dringend gebo-
ten." 

SvZ Ambos hat in der Anhörung vor dem Untersu-
chungsausschuß zu den vorstehend zitierten Vor-
gängen vom 3. und 11. November 1980 ausgesagt: 

„Am 3. November 1980 habe ich Abteilungsleiter 
Rü(W) und Abteilungsleiter H um Mitzeichnung 
einer Vorlage an Staatssekretär Dr. Schnell gebe-
ten, mit der die Finanzierungsproblematik für 
1980 geregelt werden sollte. Da ging es um die 
Überbrückungsmaßnahmen, die wir dann später 
auch eingeleitet haben. 

Eine Mitzeichnung ist nicht erfolgt, worauf ich am 
11. November 1980 Staatssekretär Dr. Schnell — 
auch im Hinblick auf die am 19. November 1980 ge-
plante Klausur — direkt informiert habe ... 

Verunsichert war ich auch insofern, als ich am 
gleichen Tag Haushaltsunterlagen von einer am 
10. November 1980 abgehaltenen Klausurvorberei-
tungssitzung erhielt ... Darin waren die MRCA-
Ansätze für den 14. Finanzplan, wie sie im Früh

-

jahr verhandelt worden waren und auch mit dem 
BMF schon besprochen waren, ohne meine Betei-
ligung erneut reduziert, und die Fehlbeträge wa-
ren weder für 1980 noch für die Folgejahre aufge-
führt worden. In diesem Diagramm, das also für 
die Klausur vorbereitet war, war die Hauptmenge 
der Fehlgelder gar nicht drin. Nach Rücksprachen 
mit dem Abteilungsleiter Haushalt, dem Abtei-
lungsleiter Rüstung und dem Inspekteur der Luft- 

waffe gewann ich den Eindruck, daß die Fehlbe-
träge MRCA eventuell nicht Gegenstand der Klau-
sur seien. Vorsorglich habe ich deshalb alle Pla-
nungs- und Haushaltsverantwortlichen des BMVg 
am 12. November 1980 nochmals mit den notwen-
digen Hinweisen versorgt und um Ansprache auf 
der Klausur massiv gebeten." (Prot. 12, S. 29) 

SvZ Dr. Padberg hat in der Anhörung ausgesagt: 

„Am 3. November 1980 übersandte der Systembe-
auftragte MRCA, nachdem das vorsorglich erar-
beitete trilaterale Konzept für Zahlungsverschie-
bungen gescheitert war, der Haushaltsabteilung 
den Vorschlag für eine nationale Lösung. Danach 
sollte die NAMMA ermächtigt werden, Zahlungs-
verschiebungen mit der Firma PANAVIA für die 
Bundesrepublik zu vereinbaren. 

Ich habe gegenüber dem Systembeauftragten 
meine Zustimmung von dem Ergebnis einer Be-
sprechung mit dem Abteilungsleiter Rüstungs-
wirtschaft abhängig gemacht .. . 

Am 6. November 1980 fand die Besprechung zwi-
schen dem damaligen Abteilungsleiter Rüstungs-
wirtschaft und mir statt. Der AL Rü (W) äußerte 
zur Rechtsverbindlichkeit der NAMMA-Forderun-
gen Zweifel. Es wurde vereinbart, daß er diese 
Frage zunächst im Rahmen der fachlich zuständi-
gen Rüstungsabteilung klären müsse. Bis zu die-
sem Zeitpunkt habe ich die Entscheidung der 
Haushaltsabteilung zu dem nationalen Lösungs-
konzept zurückgestellt." 

Mit Schreiben vom 12. November 1980 teilte der Sy-
stembeauftragte MRCA an H II, RüPl, Fü S VI und 
Fü L VI folgendes mit: 

„Betr.: Finanzierung MRCA/TORNADO 

Bezug: Vorbereitungssitzung am 10. November 
1980 für die Klausurtagung vom 19. No-
vember 1980 ... 

Auf der Vorbereitungssitzung zur Klausurtagung 
sind seitens Abteilung H Haushaltsansätze für 
den 14. Finanzplan verteilt worden. Diese Ansätze 
weichen für die Jahre 1982 ff. von den bisherigen 
Planungsansätzen zum 14. Finanzplan erheblich 
ab. Bereits die vorher vereinbarten Ansätze zum 
14. Finanzplan lagen weit unterhalb der Anmel-
dung von MRCA 2. Darüber hinaus waren in der 
zweiten Hälfte dieses Jahres die revidierten NAM-
MA-Finanzansätze mitgeteilt worden, die die bis-
herigen Planungen erheblich überschritten, da 
sich der englische Produktionsverlauf im Jahre 
1980 nicht nur stabilisiert, sondern unerwartet gut 
aufgeholt hat. 

Wenn schon die bisherigen Planungsansätze den 
geplanten Programmverlauf unmöglich machten, 
so sind die neuerlichen Kürzungen völlig unver-
tretbar. Selbst bei optimistischster Einschätzung 
des sich aus der Produktionsstreckung ergeben-
den Finanzminderbedarfs ist solch eine erhebli-
che Unterdeckung mit einem sinnvollen Pro-
grammverlauf nicht mehr vereinbar. Die irrepa-
rable Unterdeckung im laufenden und in den 
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nächsten Haushaltsjahren kann nur aufgefangen 
werden, wenn spätestens ab 1983 im TORNADO-
Haushaltsansatz erhebliche Erhöhungen vorge-
nommen werden." 

Die beigefügte Anlage enthielt folgende „NAMMA-
Schätzung vom 30. Oktober 1980": 

Mittelbedarf von 1 823 Mio. DM in 1980 
Mittelbedarf von 2 260 Mio. DM in 1981. 

Diesen Zahlenangaben waren folgende Bemerkun-
gen hinzugefügt: 

„NAMMA-Schätzung berücksichtigt nur den Er-
satzteilerstbedarf für 89 Flugzeuge (erstes Ersatz-
teilpaket) einschließlich Kreislaufreserve. Der ge-
samte Bereich Systemunterstützung wird z. Z. 
überprüft." „Mehrwertsteuer ohne Berücksichti-
gung UStG 1980." 

Der NAMMA-Schätzung für 1981 war ferner fol-
gende Anmerkung hinzugefügt: 

„Der tatsächliche Bedarf ist um die Preissteige-
rungen höher." 

Mit Schreiben an die Abteilungsleiter Rüstung 
(Wirtschaft) und Haushalt vom 14. November 1980  
machte der Systembeauftragte MRCA darauf auf-
merksam, daß hinsichtlich der unbezahlten Rech-
nungen in 1980 von rd. 500 Mio. DM nunmehr sofor-
tige Entscheidungen unerläßlich seien: 

„Betr.: Finanzbedarf MRCA/TORNADO 

Bezug: Meine Vorlagen vom 20. Oktober, 3. No

-

vember sowie 11. November 1980 

Ergänzend zu meinen Bezugsvorlagen teile ich Ih-
nen nach einer gestrigen Besprechung mit den 
Firmen MBB und MTU folgendes mit: 

1. Die Firmen haben ein Streckungsprogramm 
nach den Vorgaben SBWS-MRCA durchge-
rechnet und kommen hinsichtlich Finanzstrek-
kung zu ähnlichen Ergebnissen wie der SBWS-
MRCA, d. h. im Jahr durchschnittlich 200 bis 
350 Mio. DM. Sie bestätigen ferner, daß Aus-
wirkungen im Jahre 1981 kaum zu erwarten 
sind, wenn nicht unüberwindbare industriepo-
litische Konsequenzen in Kauf genommen 
werden ... 

2. Hinsichtlich des Jahres 1980, d. h. der nicht be-
zahlten Rechnungen, die z. Z. 500 Mio. DM be-
tragen, sind aus Projektsicht sofortige Ent-
scheidungen nunmehr unerläßlich ... Mit mei-
ner Vorlage am 3. November hatte ich Sie nach 
der BoD-Sitzung gebeten, einen Briefentwurf 
an den General-Manager NAMMA auf Policy-
Group-Ebene zuzustimmen .. 

3. Die PANAVIA hat NAMMA zwischenzeitlich 
in Verzug gesetzt. Bisher ist es mir gelungen, 
die Firmen davon abzuhalten, diesen Verzug 
dringlich zu machen bzw. durchzusetzen ... 

4. Ich bitte Sie nunmehr dringend um Zustim-
mung, eine entsprechende Weisung an den Ge-
neral-Manager NAMMA geben zu können. 
Dies ist m. E. ohne Klärung des Gesamtpro-
blems auf Leitungsebene möglich. 

Die Industrie hat angekündigt, nach dem 
20. November 1980 anderenfalls mit ihrem Auf-
sichtsrat bei der Leitung des Hauses vorstellig 
zu werden. 

5. Die Analyse der Industrie zeigt im übrigen, 
daß, wenn das ins Auge gefaßte Streckungs-
programm realisiert wird, der Fehlbetrag von 
ca. 1 Milliarde DM lediglich Zinsen in Höhe 
von ca. 60 Mio. DM erfordern würde, sofern das 
BMVg stets am Jahresbeginn die ganze Schuld 
des Vorjahres begleicht. Bei der Überweisung 
des Gesamtbetrages eines Jahres am Anfang 
des Jahres würde sich wahrscheinlich Zins-
neutralität einstellen." 

Mit Schreiben vom 14. November 1980 teilte der Un-
ter-Abt. Leiter H II an den Systembeauftragten 
MRCA folgendes mit: 

„Betr.: Finanzierung MRCA/TORNADO 

Bezug: 1. Vorbereitungssitzung am 10. Novem-
ber 1980 für die Klausurtagung vom 
19. November 1980 

2. Ihr Schreiben vom 12. November 1980 

Zur Vorbereitung der Klausurtagung am 19. No-
vember 1980 hat Abteilung H ein Schichtungsmo-
dell für den Haushalt 1981 erarbeitet. Dabei kön-
nen für MRCA/TORNADO Ansätze nur innerhalb 
des insgesamt zur Verfügung stehenden Finanz-
rahmens vorgesehen werden. 

Bei den vorgeschlagenen Ansätzen handelt es sich 
nicht um Kürzungen, sondern um die im gegebe-
nen Rahmen bestmögliche Erhöhung der Ansätze 
des 13. Finanzplans. 

Für den Haushalt 1981 ist ein Aufwuchs der mili-
tärischen Beschaffungen insgesamt um 528 Mio. 
DM gegenüber 1980 vorgesehen. Für MRCA allein 
ist jedoch im Vergleich zu 1980 eine Erhöhung um 
550 Mio. DM erforderlich, um den vorgeschlage-
nen Ansatz von 1 750 Mio. DM erreichen zu kön-
nen. Auch 1982 ist für MRCA mehr als die Hälfte 
des gesamten Aufwuchses der militärischen Be-
schaffungen eingeplant. 

Abgesehen davon, daß Ihre Anmeldung zum 
Haushalt 1981/14. Finanzplan im jetzigen Finanz-
rahmen nicht voll gedeckt werden kann, ist es aus-
geschlossen, zusätzliche Beträge in der von Ihnen 
in den letzten Monaten angemeldeten Größenord-
nung unterzubringen ... '' 

Am 17. November 1980 fand eine Sitzung des erwei-
terten Kollegiums statt, an der neben dem Minister 
die Staatssekretäre Dr. Schnell und Dr. Hiehle, der 
Abteilungsleiter Haushalt und — im Laufe der Sit-
zung hinzugezogen — auch der Abteilungsleiter Rü-
stungswirtschaft und der Systembeauftragte MRCA 
teilnahmen. Hinsichtlich MRCA hatte diese Kollegi-
umssitzung laut Aussagen der SvZ Dr. Schnell, Dr. 
Hiehle, Dr. Padberg und Ambos folgenden Inhalt: 

SvZ Dr. Schnell hat ausgesagt: 

„In der erweiterten Kollegiumssitzung am 17. No

-

vember wurde die Vorlage des AL H zum Haus- 
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halt 1981 zur Vorbereitung der Klausurtagung am 
19. November durchgesprochen. Dabei wurden als 
voraussichtliche Unterdeckungen für das MRCA 
festgestellt: für 1980 533 Mio. DM, für 1981 800 Mio. 
DM." 
(Prot. 5, S. 78) 

SvZ Dr. Hiehle hat ausgesagt: 

„Für den 19. November 1980 war eine Klausurtagung 
der Abteilungsleiterkonferenz zum Haushalt 1980 
und zum 14. Finanzplan vorgesehen. Der Abteilungs-
leiter Haushalt legte mir dazu am 13. November 1980 
die notwendigen Unterlagen vor, die auch Gegen-
stand der Erörterungen im erweiterten Kollegium 
am 27. November 1980 waren. 

Daraus ergab sich, daß der unerwartet schnelle 
Produktionsfortschritt des Waffensystems MRCA/ 
TORNADO in den Jahren 1980 bis 1983 einen höhe-
ren Mittelbedarf zur Folge hatte als in der Finanz-
planung bisher vorgesehen war. Nach Mitteilung 
des SBWS sei folgender Mehrbedarf entstanden: 
1980 533 Mio. DM, 1981 803 Mio. DM, 1982 953 Mio. 
DM, 1983 626 Mio. DM. 

Nun erhielt ich vom Minister am 17. November 1980 
den Auftrag festzustellen, ob es sich dabei — bei den 
vom mir eben vorgelesenen Mehrbedarfszahlen für 
die Jahre 1980 und 1981, also 533 Mio. DM für 1980 
und 803 Mio. DM für 1981 — um fällige Rechtsver-
pflichtungen handelt. Dies wurde in einer Arbeits-
gruppe unter Leitung von Ministerialdirigent Wenz 
— das ist der Unterabteilungsleiter II in der Haus-
haltsabteilung — am 18. November 1980 festgestellt 
und bejaht." 
(Prot. 4, S. 28/29) 

SvZ Dr. Padberg hat ausgesagt: 

„Am 17. November 1980 fand zur Vorbereitung der 
für den 19. November 1980 geplanten Klausurta-
gung eine Sitzung des erweiterten Kollegiums 
statt. Bei dieser Gelegenheit habe ich den vom Sy-
stembeauftragten geltend gemachten MRCA-Be-
darf in folgender Höhe vorgetragen: 1980: 683 Mio. 
DM, bezogen auf die Grundlage des Haushaltsan-
satzes von 1 200 Mio. DM; 1981: 803 Mio. DM; 1982: 
653 Mio. DM; 1983: 476 Mio. DM. Ich habe dazu be-
richtet, daß es aus meiner Sicht ungeklärt sei, ob 
die geltend gemachten Mehrforderungen vertrag-
liche Verpflichtungen seien. 

Das Kollegium wurde dann um den Abteilungslei-
ter Rüstungswirtschaft und den Systembeauftrag-
ten MRCA erweitert. Nach einer eingehenden Dis-
kussion stellte sich heraus, daß die Frage der 
Rechtsverbindlichkeit nicht innerhalb des Kolle-
giums geklärt werden konnte. Bundesminister Dr. 
Apel beauftragte daraufhin den Unterabteilungs-
leiter H II, die Rechtsverbindlichkeit der Forde-
rungen kurzfristig zu klären. Der Unterabtei-
lungsleiter H II berichtete am 18. November 1980 
als Ergebnis, daß im Jahre 1980 zusätzliche 
Rechtsverbindlichkeiten in Höhe von 683 Mio. DM 
zu erfüllen seien." 
(Prot. 10, S. 32/33) 

SvZ Ambos hat ausgesagt: 

„Während der Kollegiumssitzung zur Vorberei-
tung der Klausur bin ich dann am 17. November 
1980 zwecks Erläuterungen der MCRA-Finanzie-
rung gerufen worden, also später hinzugezogen 
worden." 
(Prot. 12, S. 30) 

„Ich bin zu dieser Vorbesprechung später gerufen 
worden und habe ... festgestellt, daß offensicht-
lich eine gewisse Spannung im Raum lag und ich 
nun dort zum Rapport mußte. Denn ich hatte un-
terstellt, man weiß, daß ich — das sind mehrere 
Wochen gewesen — mich bemühe, dieses Schiff 
wieder in die richtigen Gefilde zu bringen. Dies 
habe ich dort dann erläutert. Das ist mir dann in 
der Besprechung durch den Herrn Minister bestä-
tigt worden, daß er das nicht wußte." 
(Prot. 12, S. 82) 

„Wenn man nicht weiß, ob etwas rechtsverbindlich 
ist oder nicht, dann ist das sicherlich unklar. Das 
ist am 17. geklärt worden, indem j a dann der Un-
terabteilungsleiter H II gebeten wurde, dies aufzu-
klären. Ich sagte schon: Er hat mit mir dann ge-
sprochen. Ich habe ihm die Unterlagen gezeigt 
und die Problematik erklärt. Er ist dann auch zu 
dem Schluß gekommen, am 18., also vom 17. auf 
den 18., daß dieses rechtsverbindlich ist."  
(Prot. 15, S. 22) 

Am 19. November 1980 fand in der Abteilungsleiter-
konferenz eine Klausur zum Haushalt 1981 unter be-
sonderer Berücksichtigung der MRCA-Finanzie-
rungsprobleme statt. Das Ergebnis der Klausur war, 
daß 
— der Plafonds für 1981 neu zu schichten sei; 

— für das MRCA für 1981 350 Mio. DM aus anderen 
Titeln zusätzlich freigemacht werden müssen; 

— ... versucht werden müsse, beim BMF für 1980 
noch Mittel zu erhalten und für 1981 eine Auf-
stockung zu erreichen. 

Das Protokoll der Klausurtagung vermerkt folgen-
den Vorschlag: 

— Mehrbedarf von 1,3 Mrd. DM in 1980/81 soll unter 
Inkaufnahme von Mehrkosten durch Streckung 
bzw. Umgestaltung der laufenden Verträge 
(Los 2 und 3) sowie des abzuschließenden Loses 4 
dadurch dem verfügbaren Finanzvolumen ange-
paßt werden, daß 700 bis 800 Mio. DM aus 1981 in 
die folgenden Haushaltsjahre verlagert werden. 
Voraussichtliche Verlängerung der Produktions-
dauer um ca. 1 1 /2 Jahre. 

Am 20. November 1980 ließ der Minister unter Lei-
tung von Staatssekretär Dr. Hiehle eine interne Un-
tersuchungskommission zur „Klärung der offenen 
Fragen zum Beschaffungsprogramm MRCA/TOR-
NADO, insbesondere zur Mittelanforderung, deren 
Grundlagen für die Haushaltsjahre 1979/1980/1981 
sowie zur Veranschlagung von Haushaltsmitteln" 
einsetzen mit dem Ziel festzustellen, wie die be-
trächtlichen Mehranforderungen entstanden sind. 
Am 20. November 1980 wurde dem Abteilungsleiter 
Haushalt vom BMF mitgeteilt, daß der BMF keine 
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Möglichkeit sehe, dem BMVg aus dem Gesamthaus-
halt für die Unterdeckung MRCA in 1980 überplan-
mäßige Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Mit Schreiben vom 21. November 1980 wandte sich 
der Bundesminister der Verteidigung an den Bun-
desminister der Finanzen wie folgt: 

„Betr.: Entwurf des Bundeshaushalts 1981 und 
14. Finanzplan 

Bezug: Chefgespräch zum Epl. 14 am 21. Novem-
ber 1980 ... 

In unserer heutigen Besprechung habe ich Ihnen 
die Problematik des Vorhabens MRCA dargelegt, 
wie ich sie nach einer Klausurtagung am 19. No-
vember 1980 sehe. Eine Darstellung des Sachver-
halts enthält der beigefügte Vermerk. 

Als Ergebnis bleibt festzustellen, daß nach den 
vorliegenden Rechnungen ein 1980 fälliger Betrag 
von 533 Mio. DM erst zu Beginn des Jahres 1981 
bezahlt werden kann. Da im Jahr 1981 ohnehin 
weitere 803 Mio. DM zusätzlich erforderlich sind, 
beträgt der Mehrbedarf 1981 dann 1,3 Mrd. DM. 
Um diesen Überhang soweit wie möglich zu redu-
zieren, könnten im Rahmen des Plafonds für 1981 
von 39,75 Mrd. DM äußerstenfalls rd. 350 Mio. DM 
aus anderen Bereichen des Verteidigungshaus-
halts zum MRCA-Titel umgeschichtet werden. 
Dies wird schwerwiegende Probleme zur Folge 
haben, die aber im Hinblick auf die geschilderte 
Situation in Kauf genommen werden müssen. Um-
schichtungen sind auch in den Folgejahren unver-
meidlich, wenn die Plafonds des Verteidigungs-
haushalts im Finanzplan nicht erhöht werden 
können. 

Es ergibt sich folgende Ausgangssituation: 

(1980) 1981 1982 1983 

Entwurf 	14. Finanz- 
plan 
(Vorstellung BMVg) (1 380) 1 750 1 900 2 250 
Mehrbedarf MRCA ( 	533) 803 953 626 
insgesamt: (1 883) 2 553 2 853 2 876. 

In die Überlegungen, zu einer noch tragbaren Lö-
sung zu kommen, habe ich auch die Streckung des 
MRCA-Programms und die Neuvereinbarung von 
Zahlungszielen einbezogen. Dabei bin ich mir be-
wußt, daß diese Maßnahmen im Endergebnis die Ge-
samtkosten des Vorhabens erhöhen. Vorgespräche 
mit den Partnerstaaten und der Industrie sind ein-
geleitet. 

Solange der eingetretene Mehrbedarf nicht durch 
Erhöhung der Plafonds des Verteidigungshaushalts 
realisierbar ist, sehe ich keine andere Lösungsmög-
lichkeit und bitte um Ihre Kenntnisnahme ... '' 

Mit Schreiben vom  22. November 1980 antwortete 
der Bundesminister der Finanzen: 

„Betr.: Entwurf des Bundeshaushalts 1981 und 
14. Finanzplan 

. Mir ist bewußt, daß Sie die Lösung des Pro-
blems vor große Schwierigkeiten stellt. 

Ich kann nur wiederholen, was nach dem beige-
fügten ,Ergebnisprotokoll' der Abteilungsleiter 
Haushalt des Bundesministeriums der Verteidi-
gung bereits in seinem Schreiben vom 15. Februar 
1979 ausgedrückt hat, nämlich, daß durch das Re-
gierungsabkommen der Titelansatz künftiger 
Haushalte und Finanzplanungen nicht präjudi-
ziert werden dürfe'. Bei der Abwicklung des Vor-
habens mußte der Ausgaberahmen des Haushalts 
und des geltenden Finanzplans zu jeder Zeit ge-
wahrt bleiben. 

Unter Berücksichtigung dieser Verpflichtung ist 
es nicht ausreichend, wenn nach Ihrem Schreiben 
von dem in Aussicht genommenen Plafonds des 
Einzelplans 14 für 1981 äußerstenfalls 350 Mio. 
DM zum MRCA-Titel umgeschichtet werden sol-
len, vielmehr muß dafür bei dem von Ihnen ge-
schilderten Bedarf mindestens der Betrag der 
Aufstockung gegenüber dem bisherigen Finanz-
plan, also 620 Mio. DM eingesetzt werden. Ent-
sprechendes gilt für 1982 und die folgenden 
Jahre. 

Die eingetretenen Finanzierungsengpässe wer-
den in der Ressortverantwortung des Bundesmi-
nisters der Verteidigung zu lösen sein. Ich kann 
daher von der geschilderten Lage . .. nur Kenntnis 
nehmen." 

Mit Schreiben vom 24. November 1980 wandte sich 
der Bundesminister der Verteidigung erneut an den 
Bundesminister der Finanzen: 

„Betr.: Entwurf des Bundeshaushalts 1981 und 
14. Finanzplan für Epl. 14 ... 

. .. Ich teile Ihre Auffassung, daß im Haushalt 1981 
und in den Folgejahren der Aufwuchs des Vertei-
digungshaushalts soweit wie möglich zur Finan-
zierung des MRCA verwendet werden muß. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist die kontinuierli-
che Steigerung des Plafonds des Verteidigungs-
haushalts in den Jahren 1982 bis 1984 von beson-
derer Bedeutung. Die bisher für den 14. Finanz-
plan vorgesehenen Mittel tragen dem bei einem 
Aufwuchs von je 620 Mio. DM in den Jahren 1981/ 
1982 noch nicht genügend Rechnung. Wie ich 
schon in unserem Gespräch am 21. November 1980 
dargelegt habe, halte ich für 1982 eine Steigerung 
um weitere 300 Mio. DM für dringend erforder-
lich. 

Zum Abbau der Finanzierungslücke im Jahre 1981 
werde ich durch erhebliche Eingriffe rd. 350 Mio. 
DM für MRCA gewinnen. Darüber hinaus sehe ich 
keine Möglichkeit, weitere Beträge umzuschich-
ten..." 

Am 24. November 1980 fand beim Minister eine Be-
sprechung mit den Staatssekretären Dr. Hiehle und 
Dr. Schnell statt. Gegenstand der Besprechung war 
eine Regelung der anstehenden Zahlungsverpflich-
tungen in 1980 durch ein Fernschreiben an die NAM

-

MA, das diese ermächtigen sollte, die in 1980 noch 
fälligen 533 Mio. DM auf Januar 1981 zu verschie-
ben. 
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In einem Vermerk des Systembeauftragten MRCA 
an den Inspekteur der Luftwaffe und den Abtei-
lungsleiter Rüstung (Wirtschaft) vom 26. November  
1980 heißt es: 

„Betr.: Finanzplanung MRCA/TORNADO 

Bezug: Anruf durch UAL H II vom 25. November 
1980 

UAL H II gab mir gestern telefonisch eine neue 
Finanzreihe als FJP 85 für MRCA/TORNADO 
durch. Er prüft z. Z., ob folgende Haushaltsmittel 
einplanbar sind: 

1981 	1982 	1983 	1984 	(1985) 

2,1 	2,3 	2,9— 	3,0 	(ca. 3,0) 
3,0 	Mrd. DM. 

Er bat um Prüfung, ob mit dieser Zahlenreihe zu-
sammen mit den in der Klausurtagung mit dem 
BM besprochenen weiteren Maßnahmen das Fi-
nanzierungsproblem zu lösen sei. 

Ich habe ihm telefonisch mitgeteilt, daß mit dieser 
Zahlenreihe eine wesentliche Problementlastung 
eintreten würde. Es sei jedoch ausgeschlossen, im 
Kurzfristbereich mit Streckungsmaßnahmen so-
wie Änderung der Zahlungspläne einen 100 %igen 
Ausgleich zu erzielen. Insbesondere werden sich 
die Fehlbeträge aus 1980 bis zum Ende des Jahres 
1983 auswirken ... '' 

Aus einem von der Finanzabteilung der NAMMA 
(DL Finance) am 26. November 1980 erstellten „Ver-
merk" geht über die Zusammenhänge zwischen den 
NAMMA-Budgets (Operational Budget und Revised 
Budget) für 1980 und den entsprechenden Industrie

-

Budgets folgendes hervor: 

„1. Das Operational Budget wurde im Juni 1979 
auf der Grundlage der von der Industrie ein-
gereichten Geldbedarfspläne für das Haus-
haltsjahr 1980 (PAN [TU] — Budgets) von der 
NAMMA erarbeitet. Es ist in Sitzungen am 5., 
9. und 19. Juli 1979 mit der Industrie und den 
Spezialisten der Regierungen erörtert wor-
den. 

... Recherchen haben ergeben, daß die deut-
schen und britischen Regierungsvertreter 
eine Tendenz befürwortet haben, die Ansätze 
gegenüber dem von der Industrie angemelde-
ten Bedarf zu senken. 

2. Wegen des zum damaligen Zeitpunkt noch 
fehlenden Finanz-Kontroll-Systems — die Fi-
nanzabteilung wurde erst im Herbst 1979 ge-
schaffen —, war es der NAMMA objektiv 
nicht möglich, den Haushalt 1980 nach dem 
kumulativen Finanzbedarf der Einzelver-
träge aufzustellen. Statt dessen diente als Ar-
beitsgrundlage namentlich der letzte Cost 
Status Report; das war zum damaligen Zeit-
punkt das Dokument BoD 118/1 B, erstellt im 
Jahre 1978. Da der Cost Status Report an den 
Schätzungen des Finanzbedarfs des Gesamt

-

programmes — Cost to Completion — ausge

-

richtet ist, nicht aber an dem aus den Verträ-
gen entstehenden präzisen Geldbedarf für die 
einzelnen Haushaltsperioden, ist der durch 
Ermessen auszufüllende Spielraum relativ 
groß. Entsprechend groß fällt die Bandbreite 
zwischen Soll und Ist aus. 

3. Der als Anlage 1 beigefügte Vergleich der 
maßgeblichen Finanzdokumente — Cost Sta-
tus Reports BoD 118/1 B (1978/79) und 
BoD 127/1 (1980), die Industrie-Budgets und 
das NAMMA Original Budget 1980 — beweist, 
daß die Bandbreite eingehalten worden ist. 

So erreicht das Original NAMMA Budget mit 
1143 Mio. DM für Serienvorbereitung und Se-
rienproduktion 

82% des in BoD 118/1 B 
85% des in BoD 127/1 
86% des in den Industrie-Geldbedarfsplä-
nen 

ausgedrückten Geldbedarfs ... 

Tatsächlich ist heute unbestritten, daß sich 
das Programm schneller als noch vor 18 Mo-
naten erwartet von den Rückschlägen und 
Verzögerungen der Anfangsphase erholt 
hat. 

Aus der Anlage 1 geht ferner hervor, daß sich 
der revidierte Geldbedarf der Industrie um 
rund 12 % oder 165 Mio. DM gegenüber dem 
im Juni 1979 gemeldeten Bedarf erhöht 
hat ... 

4. Das revidierte NAMMA-Budget, vorgelegt im 
September 1980, entspricht der Höhe nach na-
hezu exakt dem revidierten Industriebedarf. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß am Jahres-
anfang Rechnungen in Höhe von rd. 110 Mio. 
DM vor allem infolge Mangels an Haushalts-
mitteln offenstanden. Dieser Betrag ist in 
dem revidierten Budget enthalten. Der Zu-
wachs des Budgets setzt sich im wesentlichen 
aus folgenden Elementen zusammen: 

— Rechnungen in Höhe von 110 Mio. DM, die 
am Jahresanfang wegen Mangels an 
Haushaltsmitteln des Vorjahres (1979) 
oder aus vertraglichen Gründen (abate-
ments) offenstanden. 

— Der in Ziff. 4 dargelegte zusätzliche Geld-
bedarf in Höhe von 165 Mio. DM. 

— Die Summe der bei der Budget-Aufstel-
lung im Jahre 1979 unberücksichtigt ge-
bliebenen Einzelpositionen des Industrie

-

Geldbedarfs, darunter 40 Mio. DM für das 
Triebwerk. 

Insgesamt übersteigt das revidierte NAMMA 
Budget 1980 das Original Budget um rd. 30 % 
oder 352 Mio. DM. 

Abgesehen von den in  Ziff. 4 behandelten 
Mehrforderungen der Industrie, die insge-
samt 12% des 1979 von der Industrie geforder-
ten Geldbedarfs oder 47 % des Budgetzuwach- 
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ses 1980 ausmachen, ist der Hauptgrund für 
die Anpassung des Budgets 1980 in dem in 
diesem Jahr festzustellenden Zahlungstrend 
(Mittelabfluß) zu sehen. Die Trendanalyse hat 
ergeben, daß keine Abstriche von dem revi-
dierten Industriebedarf vertretbar erschei-
nen. Damit hat sich die vor 18 Monaten vor-
herrschende pessimistische Programmerwar-
tung nicht bewahrheitet." 

Dem NAMMA-Dokument DL Finance vom 26. No-
vember 80 ist als Anlage 1 eine Aufstellung der An-
sätze der Industrie-Budgets und der NAMMA-Bud-
gets und Revised Budgets für 1980 beigefügt — im 
folgenden auszugsweise zitiert — (in Mio. DM; Preis-
stand Mitte 1980): 

„NAMMA 
CSR BoD 

118/1 B 
Jan. 78 

NAMMA 
CSR BoD 
127/1 
mid 79 
EC/ER 

Industries' Inputs 
- 

NAMMA-Budget 

1980 
Budget Rev 

Budget 
1980 1980 

Revised 

1 400,1 1 340,9 1 334,3 1 499,2 1 142,6 1 494,7." 

(Diese Budgetzahlen enthalten nicht: Mehrwert-
steuer, nationale Beschaffungskosten und den Geld-
bedarf des In-Service-Supports.) 

Nach einer Rücksprache des Ministers beim Bun-
deskanzler wurde Staatssekretär Dr. Schnell am 
27. November 1980 mitgeteilt, daß die NAMMA ge-
mäß den Vorschlägen des Systembeauftragten 
MRCA informiert werden könne. Daraufhin er-
mächtigte Staatssekretär Dr. Schnell den Systembe-
auftragten MRCA, mit dem General Manager der 
NAMMA persönlich Verbindung aufzunehmen, um 

— über eine Verschiebung der Zahlungsfälligkeiten 
von Ende 1980 nach Anfang 1981 zu sprechen; 

— eine unkontrollierte/unwirtschaftliche Kredit-
aufnahme der Industrie zu vermeiden. Für ent-
sprechende Maßnahmen wurde ein finanzieller 
Rahmen vorgegeben. 

In einem vom Abteilungsleiter Haushalt mit Schrei-
ben vom 26. November 1980 an den Generalinspek-
teur, die Inspekteure der Luftwaffe und der Marine 
und den Abteilungsleiter Rüstung übersandten Ent-
wurf des TORNADO-Jahresberichtes 1979 heißt es 
in einer Anmerkung zur Unterdeckung von 533 Mio. 
DM in 1980: „Der Mehrbedarf 1980 in Höhe von 533 
Mio. DM wird im Rahmen der Steigerungsbeträge 
1981 bis 1984 in Höhe von insgesamt 3 050 Mio. DM 
abgebaut." 

Mit Schreiben vom 28. November 1980 schlug der Sy-
stembeauftragte MRCA vor, diese Anmerkung wie 
folgt zu fassen: 

„Der Mehrbedarf 1980 in Höhe von 533 Mio. DM 
wird — unter Berücksichtigung flankierender 
Maßnahmen in Form einer Überarbeitung der 
Zahlungsregelungen und, nach Abstimmung mit 
den Partnern, einer Streckung des Programms — 
im Rahmen der Steigerungsbeträge 1981 bis 1984 
in Höhe von insgesamt 3 050 Mio. DM abge-
baut." 

Am 1. Dezember 1980 fand eine Besprechung des Mi

-

nisters mit dem Inspekteur der Luftwaffe über die 

Gesamtproblematik der Planung der Luftwaffe 
statt. 
Am 1. Dezember 1980 legte Fregattenkapitän Tie-
mann vom Planungsstab das Ergebnis der vom Mi-
nister eingesetzten Untersuchungskommission mit 
einer Aufschlüsselung der Hauptgründe für die Un-
terdeckung in 1980 und den Mehrbedarf in 1981 vor 
(sog. Tiemann-Bericht; Einzelheiten siehe unter 
B. II. 1— Anhang —). Auf Weisung von Staatssekre-
tär Dr. Hiehle wurde die Kommissionsarbeit in den 
ersten beiden Dezemberwochen 1980 ergänzend 
fortgesetzt („Zusatzauftrag zur Klärung der offenen 
Fragen zum Beschaffungsprogramm MRCA/TOR-
NADO, insbesondere zur Produktionsplanung 3. Los, 
zum Aufholprogramm ... und zur Anmeldung 13. Fi-
nanzplan"). 

Mit Schreiben vom 8. Dezember 1980 wandte sich 
der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär 
Dr. von Bülow — inzwischen Bundesminister für 
Forschung und Technologie — mit folgendem 
Schreiben an Minister Dr. Apel: 

„Aus den Wochenendzeitungen entnehme ich, daß 
Du als Folge des „TORNADO-Debakels" beabsich-
tigst, den TORNADO-Systembeauftragten Ambos 
und den zuständigen Abteilungsleiter Rüstungs-
wirtschaft Eichhorn von ihren Funktionen abzulö-
sen. Als Begründung, so steht es in den wohl ein-
heitlich informierten Zeitungen, wird angeführt, 
beide hätten die Leitung nicht ausreichend über 
die anstehenden Finanzprobleme informiert und 
den Entscheidungsgang der NAMMA nicht ener-
gisch genug im Sinne der deutschen Haushalts-
lage beeinflußt. 
Ich kann nur aus meiner Sicht der Dinge sagen, 
daß ich seit Beratung des Einzelplans 14 für 1980 
im Haushaltsausschuß des Bundestages über die 
anstehenden Probleme voll informiert war. Dies 
fing damit an, daß sowohl der Finanzminister als 
auch der Haushaltsausschuß davon ausging, man 
könne eine durch Streiks in England bedingte 
Minderausgabe bei 1979 auch 1980 erneut veran-
schlagen, was sich als völlige Fehleinschätzung er-
wiesen hat. 
Sowohl der Inspekteur der Luftwaffe als auch die 
zuständigen Abteilungsleiter für Haushalt und 
Rüstungswirtschaft wußten m. E. voll Bescheid 
und äußerten ihre Sorgen. Ich halte es daher völlig 
ausgeschlossen, daß der zuständige Staatssekre-
tär nicht informiert gewesen sein soll. 
Die NAMMA hatte sich wohl vorgenommen, den 
streikbedingten Arbeitsrückgang wieder aufzuho-
len. Daran hätte sie aufgrund der deutschen 
Finanzplanung gehindert werden müssen. Aller-
dings war wohl vor dem 5. Oktober 1980 kaum ei-
ner bereit, das Räderwerk der TORNADO-Ferti-
gung massiv abzubremsen. Ich habe seinerzeit 
von mir aus das Thema nicht zum Gesprächs-
thema der Leitung erhoben, weil ich davon aus-
ging, daß dies von den zuständigen Staatssekretä-
ren nötigenfalls getan würde. Die ganze Füh-
rungsproblematik auf die Personen Ambos und 
Eichhorn abzuladen, halte ich ohne Kenntnis zu 
haben von den Recherchen, die insbesondere 
Staatssekretär Dr. Hiehle angestellt hat, nicht für 
gerechtfertigt." 
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(Zum Inhalt dieses Schreibens siehe auch die Wer-
tung aus der Sicht des SvZ Dr. von Bülow unten 
B. I.2.) 

Am 10. Dezember 1980 fand eine außerordentliche 
Sitzung des NAMMA Board of Directors statt. Die 
Sitzung hatte u. a. das Ergebnis, daß Vertragsumge-
staltung bzw. Änderung der Zahlungsziele die ange-
strebte Umwandlung der Industriepreise in Fest-
preise gefährde, da die Industrie auf der Basis voller 
Produktionsauslastung kalkuliert habe. 

Am 15. Dezember 1980 wurden die Gesamtergeb-
nisse der vom Minister eingesetzten Untersu-
chungskommission zur Klärung der Entstehung der 
MRCA-Mehrbedarfsforderungen vorgelegt (sog. 
2. Tiemann-Bericht; Einzelheiten siehe unten B. II. 1 
— Anhang). Im 2. Tiemann-Bericht ist die Höhe der 
Unterdeckung 1980 mit 512 Mio. DM, der Mehrbe-
darf 1981 mit 803 Mio. DM beziffert. 

Am 16. Dezember 1980 beschloß das Bundeskabinett 
den Entwurf des Haushaltsansatzes 1981 und den 
14. Finanzplan. Dabei wurde eine Aufstockung des 
Haushaltsansatzes des Epl. 14 1981 um 700 Mio. DM 
zugunsten von MRCA beschlossen. Die darüber hin-
aus vom BMVg geforderten Aufstockungen für 1981 
(insgesamt 1 Mrd. DM) und für 1982 (500 bis 600 Mio. 
DM) wurden nicht erfüllt. 
Am 18. Dezember 1980 fand eine gemeinsame Sit-
zung des Haushaltsausschusses und des Verteidi-
gungsausschusses des Deutschen Bundestages statt. 
In dieser Sitzung trugen der Minister und Staatsse-
kretär Dr. Hiehle die Finanzierungsproblematik bei 
MRCA/TORNADO in 1980/81 vor. Gegenstand des 
Vortrags des Ministers und von Staatssekretär Dr. 
Hiehle waren insbesondere: 

— die Maßnahmen zur Deckung des Fehlbedarfs 
von 512 Mio. DM in 1980 und 803 Mio. DM in 1981 
(700 Mio. DM durch Aufstockung des Epl. 14 im 
Haushalt 1981; 350 Mio. DM durch Kürzungen in-
nerhalb der Haushaltsansätze des Epl. 14 für 
1981, insbesondere bei Betriebsstoff, Materialer-
haltung, Forschung und Entwicklung; 265 Mio. 
DM sollen durch entsprechende Vertragsgestal-
tung bei Los 4 nach 1982 verschoben werden); 

— Haushalte 1982 ff. sollen bei der Rüstungs

-

klausur im März 1981 besprochen werden; 

— teilweise Berichtigung des Schreibens des Mini-
sters an den Vorsitzenden des Verteidigungsaus-
schusses vom 15. Oktober 1980; 

— Auskünfte des Ministers über die Entwicklung 
seines Kenntnisstandes hinsichtlich der Unter-
deckung 1980/Mehrbedarf 1981. 

Zur Erläuterung der in der Sitzung des Haushalts-
und Verteidigungsausschusses am 18. Dezember 
1980 angekündigten Einsparungen in Höhe von 350 
Mio. DM innerhalb der Haushaltsansätze des Epl. 14 
für 1981 zugunsten von MRCA übersandte der Mini-
ster mit Schreiben an den Verteidigungsausschuß 
vom 15. Januar 1981 die folgende Aufstellung: 

„Aufstellung und Erläuterung der Ansatzvermin-
derungen in Höhe von 350 Mio. DM zugunsten des 
MRCA-Ansatzes im Haushaltsentwurf 1981 

Im Rahmen der Vorarbeiten zum Haushalt 1981 
mußte der zunächst für MRCA vorgesehene An-
satz von 1 750 Mio. DM erhöht werden. Deshalb 
war es notwendig, die Ansätze in anderen Berei-
chen niedriger als zunächst beabsichtigt zu dotie-
ren. 

Es handelt sich um 

Material- 92 Mio. DM Kein Aufwuchs ge- 
erhaltung genüber 1980. 

Betriebsko- 83 Mio. DM Davon 80 Mio. DM 
sten Betriebsstoff. 

Zwang zu sparsa- 
merem Verbrauch 
in allen Bereichen, 
einschl. militäri- 
schen Übungen. 

Forschung 100 Mio. DM Neue Entwick- 
und lungsvorhaben für 
Entwicklung eine künftige Waf- 

fengeneration der 
90er Jahre können 
nur begrenzt be- 
gonnen werden. 

Umschichtung 50 Mio. DM Kürzung bei Fern- 
innerhalb Mil.- meldematerial (40 
Beschaffungen Mio. DM), Quar- 

tiermeistermate- 
rial (5 Mio. DM), 
allgemein. Flug- 
zeugtitel (5 Mio. 
DM). 

Grunderwerb 25 Mio. DM Einschränkung 
beim Erwerb von 
Grundstücken. 

350 Mio. DM." 

(2) Zwischenwürdigung des Ausschusses 

Die dem Untersuchungsausschuß vorliegenden Do-
kumente führen — bezogen auf den Informations-
stand und die Maßnahmen der Beteiligten hinsicht-
lich der MRCA-Unterdeckung im Haushalt 1980 und 
der Mittelanmeldung zum Haushalt 1981/14. Finanz-
plan im Zeitraum Mitte September bis Ende Dezem-
ber 1980 — zu folgender Würdigung. 

1. Ebene des Systembeauftragten 

a) Die Maßnahmen der Arbeitsebene in diesem 
Zeitraum konzentrieren sich auf die Überprü-
fung der Industriemehrforderungen und die 
Suche nach Möglichkeiten zur Lösung der mit 
den NAMMA-Mitteilungen von Ende Juli für 
die Jahre 1980 ff. aufgeworfenen Finanzie-
rungsprobleme, wie sie am 14. August mit der 
Industrie vereinbart und am 5. September von 
Staatssekretär Dr. Schnell angeordnet wur-
den: 
— In der Besprechung am 15. Oktober 1980 

mit der NAMMA und der Industrie (PA-
NAVIA, MBB, MTU) in Ottobrunn ging 
man einvernehmlich von folgendem Mehr-
bedarf gegenüber den deutschen Haus- 
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haltsansätzen bzw. Anmeldungen zum 
Haushalt 1981 (Preisstand 31. Dezember 
1979 und ohne Auswirkungen der UStG-
Novelle) aus: 

	

1980: 	460 Mio. DM 

	

1981: 	500 Mio. DM. 
Hochgerechnet auf den Preisstand 1980 
und unter Einbeziehung der geschätzten 
Auswirkungen der UStG-Novelle wurde 
als Mehrbedarf angesetzt: 

	

1980: 	560 Mio. DM 

	

1981: 	570 Mio. DM. 
Hinsichtlich der Ansätze für In-Service-
Support-Leistungen (gem. Bespr. Proto-
koll vom 14. August 1980 — Anlage — s. o. 
V 2: 150 bis 170 Mio. DM für 1980 und 440 
bis 530 Mio. DM für 1981) bestand dabei 
noch Unsicherheit: Hierzu wurde bemerkt, 
diese bedürften „nach Methode, Menge 
und Zeit einer weiteren Überprüfung 
durch die nationalen Behörden" (Bespre-
chungsprotokoll vom 15. Oktober 1980, An-
lage 2). 
Auf dieser Basis wurden mit der Industrie 
folgende Regelungen besprochen: 
— Für 1980: die Bereitschaft der Industrie 

zu einer Verlagerung von Zahlungen 
der Serienphase bis zu 400 Mio. DM aus 
1980 in 1981 (bis zum 20. Januar 1981) 
sowie eine entsprechende Anpassung 
des NAMMA-Operational Budgets, 

— für 1981 ff.: eine vorläufige Untersu-
chung der Auswirkungen etwaiger 
Streckungsvorhaben durch die Indu-
strie bis zum 14. November 1980 und 
anschließende Überprüfung durch die 
NAMMA. 

— In dem von der Arbeitsebene vorgelegten 
Briefentwurf an den Vorsitzenden des 
Verteidigungsausschusses, der am 15. Ok-
tober 1981 vom Minister unterzeichnet 
wurde, wurde dagegen von nicht geneh-
migten Industriemehrforderungen von 
400 Mio. DM ausgegangen. 

— In der Sitzung des NAMMA-Board of Di-
rectors vom 30. Oktober 1980 wurden die 
beabsichtigten Untersuchungen bestätigt. 
„Lösungsansatz war dabei die Einstellung 
des vereinbarten Aufholprogrammes." Zu 
diesem Zeitpunkt schätzte die NAMMA 
die deutsche Unterdeckung — abweichend 
von den Ergebnissen der Besprechung am 
15. Oktober 1980 — in 1980 auf 533 Mio. 
DM, den Mehrbedarf für 1981 auf 803 Mio. 
DM. In einer Vorlage über diese Sitzung 
vom 3. November 1980 weist der System-
beauftragte erneut auf die Unsicherheiten 
beim In-Service-Support und hierzu lau-
fende Überprüfungen hin. 

b) Die interne Erörterung der Finanzierungs-
schwierigkeiten im BMVg zwischen System-
beauftragtem und der Haushaltsabteilung in 
den folgenden Wochen auf Arbeitsebene zeigt 
deutlich die in der Haushaltsabteilung beste- 

hende Ungewißheit über tatsächliche Höhe 
und Rechtsverbindlichkeit des Haushalts-
mehrbedarfs in 1980. So stimmt der Referent 
H II 4 mit Schreiben vom 23. Oktober 1980 der 
vom Systembeauftragten vorgeschlagenen 
Verlagerung von Zahlungen aus 1980 in 1981 
mit dem bezeichnenden Zusatz zu: „Hierbei 
gehe ich davon aus, daß entsprechend Ihren 
Darlegungen ... Verbindlichkeiten der Bun-
desrepublik Deutschland nach den Verträgen 
über die im Operational Budget 1980 der 
NAMMA enthaltenen 1 440 Mio. DM hinaus 
entstanden sind ..." 

Auf der Arbeitsebene zwischen Systembeauf-
tragten und der Haushaltsabteilung zeigen 
sich bei der Lösung der Finanzierungsschwie-
rigkeiten auch die grundsätzlich unterschied-
lichen Positionen: Die programmorientierte 
Sichtweise des Systembeauftragten einer-
seits und die an den Finanzvorgaben orien-
tierte Betrachtungsweise der Haushaltsabtei-
lung andererseits schließen eine einvernehm-
liche Regelung der in der zweiten Jahres-
hälfte 1980 aufgeworfenen Finanzierungs-
probleme aus: 
— So spricht der Systembeauftragte in sei-

nem Schreiben vom 12. November 1980 
„neuerliche Kürzungen" der Ansätze zum 
14. Finanzplan an. Zugleich überschritten 
die in der zweiten Jahreshälfte von der 
NAMMA revidierten Finanzansätze „die 
bisherige Planung erheblich, da sich der 
englische Produktionsverlauf im Jahre 
1980 nicht nur stabilisiert, sondern uner-
wartet gut aufgeholt" habe. Dieses Zusam-
mentreffen sei „selbst bei optimistischster 
Einschätzung des sich aus der Produk-
tionsstreckung ergebenden Finanzmin-
derbedarfs" mit einem „sinnvollen Pro-
grammverlauf nicht mehr vereinbar". „Die 
irreparable Unterdeckung im laufenden 
und in den nächsten Haushaltsjahren" 
könne nur aufgefangen werden, „wenn 
spätestens ab 1983 im TORNADO-Haus-
haltsansatz erhebliche Erhöhungen vorge-
nommen" würden. Zugleich weist der Sy-
stembeauftragte auch hier wieder darauf 
hin, daß „der gesamte Bereich Systemun-
terstützung ... zur Zeit überprüft" werde. 

— Demgegenüber stellt H II in seinem Ant-
wortschreiben vom 14. November 1980 dar-
auf ab, daß 
— es sich nicht um „Kürzungen" der An-

sätze zum 14. Finanzplan handele, son-
dern um die „bestmögliche Erhöhung 
der Ansätze des 13. Finanzplans", 

— Ansätze für MRCA/TORNADO „nur in-
nerhalb des insgesamt zur Verfügung 
stehenden Finanzrahmens vorgesehen 
werden" können, 

— im Haushalt 1981 gegenüber 1980 für 
militärische Beschaffungen ein Auf-
wuchs von insgesamt 528 Mio. DM vor-
gesehen ist, der vorgeschlagene 
MRCA-Ansatz 1 750 Mio. DM indes al- 
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leine schon eine Erhöhung um 550 Mio. 
DM erforderlich mache, 

— es ausgeschlossen sei, „zusätzliche Be-
träge in der von Ihnen (SBWS) in den 
letzten Monaten angemeldeten Grö-
ßenordnung unterzubringen". 

2. Abteilungsleiter-Ebene 

a) Im Hinblick auf die vom Minister bereits im 
ersten Halbjahr angekündigte (vgl. o. IV 2) 
Klausurtagung zum Zwecke der Bestandsauf-
nahme sowie um dem Minister „Orientie-
rungspunkte bei Koalitionsgesprächen und 
Kabinettsberatungen" zu geben, schloß der 
Leiter des Planungsstabes am 3. Oktober 1980 
eine „Untersuchung des Planungsstabes zu 
den Bundeswehrproblemen der 80er und 90er 
Jahre" ab. Im Rahmen eines für den militäri-
schen Planungszeitraum 1980 bis 1985 ange-
sprochenen Mehrbedarfs von 3 Mrd. DM wer-
den in der Studie u. a. auch 500 Mio. DM 
Mehrforderungen für MRCA in 1980 ange-
sprochen, wobei die Klärung dieser Mehrbe-
darfsdeckung und der damit verbundenen 
Konsequenzen für die folgenden Jahre als 
vordringlich bezeichnet werden. Die Studie 
übernahm die aus den Abteilungen des BMVg 
zum Stand August 1980 verfügbaren Daten. 
Sie trägt nur den Eingangsvermerk des Mini-
sterbüros vom 6. Oktober 1980. Eine Paraphe 
oder sonstige Anhaltspunkte dafür, ob und 
wann die Studie dem Minister oder anderen 
Beteiligten vorgelegt worden ist, gehen aus 
dem Dokument nicht hervor. 

b) Erstmals im Zeitraum ab Mitte September 
1980 — als Folge der Besprechung bei Staats-
sekretär Dr. Schnell am 5. September 1980 — 
sind Maßnahmen der Rüstungsabteilung auf 
Abteilungsleiter-Ebene festzustellen. Mit 
Schreiben vom 10. Oktober 1980 schlug der 
Abteilungsleiter Rüstung (Wirtschaft) den 
Partnerstaaten und der NAMMA zur Lösung 
der Finanzprobleme eine Programmstrek-
kung vor und bat die Industrie, „die Konse-
quenzen einer Rückkehr zu der ursprüngli-
chen Produktionsplanung ... kurzfristig 
vorab zu untersuchen" und „alle Maßnahmen 
zu unterlassen, die zu einer Erhöhung des 
derzeitigen Produktionsausstoßes füh

-

ren ...". 

Zusammen mit den Inspekteuren der Luft-
waffe und der Marine sowie dem Abteilungs-
leiter Haushalt wurde der Abteilungsleiter 
Rüstung (Wirtschaft) mit Vorlage des System-
beauftragten vom 20. Oktober 1980 über die 
Ergebnisse der Besprechung des Systembe-
auftragten mit der NAMMA und der Industrie 
am 15. Oktober in Ottobrunn dahin infor-
miert, daß zur Lösung der Finanzierungspro-
bleme 
— das Produktionsprogramm trilateral ge-

streckt werden solle, die erforderliche Ver-
ständigung mit den beteiligten Nationen 
zunächst am 30. Oktober 1980 erfolgen 
solle, 

— kurzfristig zusätzliche Maßnahmen im 
Vertragsbereich erforderlich würden (Ver-
einbarung über Zahlungsverschiebung zur 
Jahreswende), 

— „die Höhe der jährlichen Haushaltszah-
len" hinsichtlich In-Service-Support „unsi-
cher" sei und daß sie „nach Art, Umfang, 
zeitlicher und titelmäßiger Zuordnung der 
nationalen Überprüfung" bedürfe. 

— Am 3. November 1980 legte der Systembe-
auftragte den Abteilungsleitern Rüstung 
(Wirtschaft) und Haushalt den Entwurf 
einer mit Inspekteur der Luftwaffe ab-
gestimmten Vorlage an Staatssekretär 
Dr. Schnell über die NAMMA-Board of Di-
rectors-Sitzung vom 30. Oktober 1980 vor, 
in der darauf hingewiesen wurde, daß 

— die NAMMA den längerfristigen Lö-
sungsansatz in der Einstellung des 
„früher vereinbarten Aufholpro

-

gramms" sehe, 

— das Finanzproblem 1980/1981 nicht 
durch Produktionsmaßnahmen, son-
dern nur durch industrielle Vorleistun-
gen kompensiert werden könne, 

— die Konsequenzen aus einer Pro-
grammstreckung nach Finanzbedarf, 
Produktionsablauf ... und Programm-
kosten durch NAMMA/PANAVIA un-
tersucht würden, wobei erste Ergeb-
nisse am 2./3. Dezember 1980 zu erwar-
ten seien. Erste Ergebnisse einer natio-
nalen Prüfung könnten am 14. Novem-
ber 1980 vorgelegt werden, 

— die „sehr unterschiedlichen Haushalts-
ansätze für die Einsatzunterstützung" 
in der kommenden Woche mit der In-
dustrie besprochen werden sollten. 

Mit der Vorlage sollte insbesondere die Zu-
stimmung von Staatssekretär Dr. Schnell 
eingeholt werden, zur Lösung der Finan-
zierungsproblematik Zahlungen an die In-
dustrie bis 20. Januar 1981 aus dem Jahre 
1980 zu verlagern. 

Nachdem bis 14. November 1980 keine 
Entscheidung getroffen war, drängte der 
Systembeauftragte mit Schreiben vom 
14. November 1980 an den Abteilungsleiter 
Rüstung (Wirtschaft) und den Abteilungs-
leiter Haushalt auf sofortige Entscheidun-
gen: 

— Die unbezahlten Rechnungen aus 1980 
betrügen z. Z. 500 Mio. DM; er bitte er-
neut, den General-Manager der 
NAMMA auf Policy-Group-Ebene an-
zuschreiben, dies sei „ohne Klärung 
des Gesamtproblems auf Leitungs-
ebene möglich", 

— anderenfalls wolle die Industrie nach 
dem 20. November mit ihrem Auf-
sichtsrat bei der Leitung des BMVg 
vorstellig werden. 
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3. Ebene der Staatssekretäre und des Ministers 

Der Minister und die Staatssekretäre waren im 
Bezugszeitraum mit wachsender Intensität — 
vornehmlich in Kollegiumssitzungen — mit dem 
Problem der MRCA-Finanzierung befaßt: 

a) Erste Unterrichtung des Ministers. 
Am 15. September 1980 unterrichtete Staats-
sekretär Dr. Schnell den Minister mündlich 
und in Kürze über das Ergebnis der Bespre-
chung vom 5. September (vgl. o. V. 2) dahin, 
daß für MRCA in 1980 eine Mehrforderung in 
Höhe von ca. 600 Mio. DM im Raum stehe, de-
ren genaue Höhe und Rechtsverbindlichkeit 
indes unklar seien und deren Prüfung er 
(Schnell) veranlaßt habe, 

b) Aufklärungsbemühungen und Schritte zur 
Lösung. 
Am 9. Oktober 1980 wurde, nachdem am 1. Ok-
tober 1980 ein Schreiben des Abg. Dr. Wörner 
vom 30. September mit Fragen zu einem mög-
lichen MRCA-Bedarf in 1980/81 eingegangen 
war, die Finanzierungsproblematik bei 
MRCA erstmals im Kollegium unter Leitung 
des Ministers mit folgendem Ergebnis erör-
tert: 

„— Die Industrie hat für 600 Mio. DM mehr 
produziert als ermächtigt; 

— zusätzlich zu dem MRCA-Haushaltsan-
satz von 1200 Mio. DM können 170 Mio. 
DM vom BMVg aus Haushaltsresten 
aufgebracht werden; 

— der wirkliche Finanzbedarf sowie die 
Rechtsnatur der Zahlungsverpflichtun-
gen sind immer noch nicht geklärt; 

— die Frage der Mehrwertsteuerpflicht 
ist noch nicht gelöst." 

Das Antwortschreiben des Ministers an 
den Abg. Dr. Wörner vom 15. Oktober 1980 
entsprach diesem Kenntnisstand der Lei-
tungsebene. 

— Die Koalitionsverhandlungen am 9. Okto-
ber 1980 und die Besprechung des Mini-
sters mit dem Bundeskanzler am 17. Okto-
ber 1980 hatten die Haushaltsentwicklung 
1981  zum Gegenstand. In der Koalitions-
besprechung wurde u. a. auch eine Erhö-
hung des MRCA-Ansatzes 1981 um 
500 Mio. DM angesprochen. 

— In der Kollegiumssitzung am 27. Oktober 
1980 gab der Minister das Ergebnis dieser 
Besprechung dahin gehend bekannt, daß 
das BMVg anstatt der für 1981 geforderten 
2,2 Mrd. DM mehr höchstens 300 bis 500 
Mio. DM mehr (zuzüglich Inflationsaus-
gleich) erhalten werden. Die Erkenntnis, 
daß gleichwohl in den Beschaffungstiteln 
wegen langfristiger Bindungen wenig be-
wegt werden könne, veranlaßt den Mini-
ster für den 19. November 1980 eine Klau-
sur zum Haushalt 1981 anzukündigen. 
Volle Klarheit über die Höhe und Rechts-
verbindlichkeit der MRCA-Mehrforderun-
gen für 1980/81 konnte auch auf dieser Sit

-

zung nicht erzielt werden. Entsprechende 
Fragen des Ministers konnten von der Rü-
stungsabteilung auch in dieser Sitzung 
nicht beantwortet werden. 

— Am 11. November 1980 wurde Staatssekre-
tär Dr. Schnell die Vorlage des Systembe-
auftragten vom 3. November (s. o. 2. b) mit 
einem Anschreiben vorgelegt, in dem dar-
auf hingewiesen wurde, „daß nunmehr 
eine sofortige Information der Leitung des 
Hauses erforderlich" sei. 

— Erst in der Kollegiumssitzung am 17./18. 
November konnte, nachdem der Unterab-
teilungsleiter H II mit dem SBWS festge-
stellt hatte, daß die Industrie Leistungen 
in Höhe ihrer Mehrforderungen für das 
Jahr 1980 tatsächlich auch erbracht hatte, 
für 1980 eine voraussichtliche Unterdek-
kung von 533 Mio. DM als fällige Zahlungs-
verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland und für 1981 ein voraussicht-
licher Mehrbedarf von 800 Mio. DM ein-
vernehmlich festgestellt werden. 
Staatssekretär Dr. Schnell erhielt den Auf-
trag, die Entstehung dieser Mehrforde-
rung zu klären. 

— Die Klausurtagung am 19. November hatte 
zum Ergebnis, daß 
— „für MRCA in 1981 aus anderen Titeln 

zusätzlich 350 Mio. DM freigemacht 
werden müssen, 

— versucht werden solle, beim BMF eine 
Mittelaufstockung sowohl für 1980 als 
auch für 1981 zu erreichen, 

— vorgeschlagen wurde, durch Streckung 
der Lose 2 und 3 sowie des — noch ab-
zuschließenden — Loses 4 etwa 700 bis 
800 Mio. DM aus 1981 in das Jahr 1982 
zu verlagern. 

c) Lösung der Finanzierungsschwierigkeiten 
1980/1981 
— auf ein Schreiben des Ministers vom 

21. November, mit dem er darauf hinwies, 
daß er ohne Erhöhung der Plafonds nur 
die Möglichkeit einer Programmstrek-
kung bei MRCA und damit erhöhte Ge-
samtkosten des Programms sehe, erklärte 
der Bundesminister der Finanzen mit 
Schreiben vom 22. November 1980, offen-
bar sei mit dem Abschluß der Regierungs-
vereinbarungen zum 3. Los im Frühjahr 
1979 der Ausgaberahmen des geltenden 
Finanzplanes nicht gewahrt worden, die 
eingetretenen 	Finanzierungsengpässe 
seien daher in der Ressortverantwortung 
des BMVg zu lösen. 

— Nachdem ein weiteres Schreiben des Mini-
sters an den Bundesminister der Finanzen 
vom 24. November 1980 keine Wirkung 
zeigte, besprach der Minister den Vor-
schlag des Systembeauftragten zu einer 
Verschiebung von Zahlungsfälligkeiten 
bei MRCA von Ende 1980 nach Anfang 
1981 am 27. November 1980 mit dem Bun- 
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deskanzler. Hiernach konnte die NAMMA 
durch den Systembeauftragten entspre-
chend informiert werden. 

— Am 16. Dezember beschloß das Bundeska-
binett, den Entwurf des Haushaltsgesetzes 
1981 und dabei eine Aufstockung des Epl. 
14 um 700 Mio. DM. 

— Der MRCA-Ansatz im Haushaltsjahr 1981, 
wie er vom Parlament im September 1981 
beschlossen wurde, weist den Betrag von 
3 065 Mio. DM aus. 

Zusammenfassung 

a) Auf der Ebene des Systembeauftragten blieben 
Höhe und Verbindlichkeit der Industriemehrfor-
derungen 1980 und 1981 — insbesondere wegen 
der Unterstützungsleistungen — bis in den No-
vember 1980 unsicher. Die Lösungsmöglichkei-
ten konzentrierten sich auf die Verlagerung von 
Zahlungen von 1980 nach 1981 und eine Strek-
kung des Programms. Zwischen dem Systembe-
auftragten und der Haushaltsabteilung gab es 
aufgrund unterschiedlicher Betrachtungsweisen 
auf Arbeitsebene keinen Konsens. 

b) Auf Abteilungsleiter-Ebene wurde auf die Vorla-
gen des Systembeauftragten vom 20. Oktober, 
3. November und 14. November 1980 keine Ent-
scheidung zur Lösung der Finanzierungsschwie-
rigkeiten getroffen. 

c) Nach der ersten Unterrichtung des Ministers 
über Finanzschwierigkeiten 1980/81 durch 
Staatssekretär Dr. Schnell am 15. September 
1980 waren die Kollegiumssitzungen am 9. Okto-
ber, 27. Oktober und 17./18. November 1980 not-
wendig, um Klarheit über Verbindlichkeit und 
Höhe der in 1980 und 1981 fälligen Zahlungsver-
pflichtungen für TORNADO zu schaffen. 

Die Lösung der Finanzierungsschwierigkeiten 
1980 erfolgte am 27. November 1980 durch den 
Minister. Die für 1981 benötigten Haushaltsmit-
tel konnten endgültig erst mit Verabschiedung 
des Bundeshaushalts 1981 im September 1981 be-
reitgestellt werden. 

Vl. MRCA-Haushaltsfinanzierung im Jahr 1981 

1. Parlamentarische Beratung des MRCA-Haushalts 
'81 

Sachverhalt 

Der im Januar 1981 beim Deutschen Bundestag ein-
gebrachte Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 
1981 enthielt einen Titelansatz für MRCA von 
2 800 Mio. DM. Damit blieb von dem voraussichtli-
chen Gesamtmittelbedarf in 1981 von 3 065 Mio. DM 
— wie er seit November 1980 vom BMVg angenom-
men wurde — ein Rest in Höhe von 265 Mio. DM un-
gedeckt. 

Im Juni 1981 wurden vom Deutschen Bundestag auf 
Empfehlung des Verteidigungs- und Haushaltsaus-
schusses Beschlüsse zur Aufstockung des Einzel-
plans 14 gegenüber dem Regierungsentwurf um ins

-

gesamt 816 Mio. DM gefaßt. In dieser Gesamtauf-
stockung des Einzelplans 14 waren u. a. folgende Er-
höhungen einzelner Titel enthalten: 

— eine Erhöhung des Titelansatzes „Beschaffung 
MRCA" von 2 800 Mio. DM um 265 Mio. DM auf 
3 065 Mio. DM zur Deckung des im Regierungs-
entwurf noch ungedeckten Restbedarfs; 

— eine Erhöhung der Titelansätze für „Materialer-
haltung" um 210 Mio. DM und für „Betriebsstoff" 
um 155 Mio. DM. 

Die Erhöhung der letztgenannten Titel „Materialer-
haltung" und „Betriebsstoff" durch das Parlament 
steht in folgendem Zusammenhang mit der Finan-
zierung des TORNADO-Mehrbedarfs 1980/81: Durch 
diese parlamentarischen Erhöhungen bei „Material-
erhaltung" und „Betriebsstoff" wurden die im 
Schreiben des Ministers an den Verteidigungsaus-
schuß vom 15. Januar 1981 genannten, im Regie-
rungsentwurf gemäß BMVg-Vorschlag vorgesehe-
nen Einsparungen zugunsten des MRCA-Mehrbe-
darfs in den Titelbereichen „Materialerhaltung" in 
Höhe von 92 Mio. DM und „Betriebskosten" in Höhe 
von 83 Mio. DM (s. o. A. V. 3 unter dem Datum 15. Ja-
nuar 1981) in vollem Umfang rückgängig gemacht. 

Damit reduzierte sich der Gesamtbetrag der in dem 
Schreiben des Ministers vom 15. Januar 1981 ge-
nannten zugunsten des MRCA-Mehrbedarfs vorge-
sehenen Einsparungen von 350 Mio. DM auf fol-
gende 175 Mio. DM: 

Einsparungen bei Forschung 
und Entwicklung 	 100 Mio. DM 

Umschichtung zu Lasten anderer 
Milit. Beschaffungen — insbes. 
Fernmeldematerial — 	 50 Mio. DM 

Einschränkung beim Erwerb von 
Grundstücken 	 25 Mio. DM  

175 Mio. DM. 

2. Durchführung des MRCA-Haushalts '81 

Sachverhalt 

Der vom Parlament verabschiedete MRCA-Haus-
haltsansatz von 3 065 Mio. DM entsprach den seit 
November 1980 unveränderten Annahmen über den 
voraussichtlichen tatsächlichen Mittelbedarf in 
1981. Im April/Mai des Jahres kam es zwar zu einer 
vorübergehenden Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung des tatsächlichen Mittelbedarfs in 
1981, als von seiten der Industrie Schätzungen über 
Mehrforderungen in Höhe von ca. 200 Mio. DM ge-
genüber der bisherigen Annahme von 3 065 Mio. DM 
mitgeteilt wurden. Diese Mehrforderungen wurden 
jedoch in einer Stellungnahme des Systembeauf-
tragten MRCA an den Minister vom 12. Mai 1981 als 
unberechtigt bewertet. Zusammenfassend heißt es 
in dem Schreiben: 

„Die industrielle Schätzung von Mehrkosten ... ist 
durch Fa. PANAVIA und MBB nicht verifizierbar 
... Die Mehrforderung konnte auch von der 
NAMMA auf der Basis des bisherigen Mittelab-
flusses 1981 trendmäßig nicht bestätigt werden. 
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Die zwischenzeitlich trilateral eingeleiteten Maß-
nahmen zur generellen Begrenzung des jährli-
chen Mittelabflusses werden sicherstellen, daß die 
bisherigen Planzahlen für 1981 eingehalten wer-
den können ... 

Die erneute TORNADO-Mehrkosten-Diskussion 
ist im wesentlichen auf inakzeptable Planungs-, 
Koordinierungs- und Führungsfehler bei MBB 
und PANAVIA zurückzuführen .. . 

Die trilaterale Durchführungsbehörde NAMMA 
bestätigt, daß der bisher in 1981 absehbare Zah-
lungsverlauf dem im Oktober 1980 mit der Indu-
strie gemeinsam abgeschätzten Mittelbedarf für 
1981 entspricht . . 

Unabhängig von den nicht zu verhindernden 
Schätzungenauigkeiten in einem Großprojekt wie 
TORNADO ist zwischenzeitlich trilateral be-
schlossen worden, pro Nation eine jährliche Fi-
nanzobergrenze vorzugeben, die Verträge ent-
sprechend anzupassen und das Programm dem-
entsprechend zu steuern. Geringfügige Korrektu-
ren sind durch zu vereinbarende Jahreswende-
klauseln möglich. 

Damit kann weiterhin von der bisherigen Haus-
haltsplanung ausgegangen werden ..." 

3. Zwischenwürdigung des Ausschusses zu 1. und 2. 

— Die Unterdeckung des MRCA-Ansatzes im Haus-
halt 1980 von 512 Mio. DM und der Mehrbedarf 
für 1981 von 803 Mio. DM, zusammen 1 315 Mio. 
DM, wurden im Jahre 1981 vollumfänglich ge-
deckt: 

— durch Einsparungen und entspr. 	DM 
Minderanmeldungen des BMVg 
bei den Ansätzen für Forschung 
und Entwicklung (100 Mio. DM), 
für den Erwerb von Grundstücken 
(25 Mio. DM) sowie durch Um-
schichtung militärischer Beschaf-
fungen (insbesondere bei Fern-
meldematerial — 50 Mio. DM) 	175 Mio. 

— durch den vom Bundestag be-
schlossenen Ansatz für MRCA im 
Epl. 14 des Haushaltsplans 1981 
(3 065 Mio. DM) in Höhe von 	1 140 Mio.  

1 315 Mio. 

— Durch die vom Bundestag auf Empfehlung des 
Haushaltsausschusses beschlossene Erhöhung 
der Titelansätze für „Materialerhaltung" um 
210 Mio. DM und für „Betriebsstoffe" um 155 Mio. 
DM konnte 

— eine zunächst vom BMVg beabsichtigte Ein-
sparung bei diesen Titeln zugunsten des 
MRCA-Mehrbedarfs um 175 Mio. DM („Mate-
rialerhaltung": 92 Mio. DM, „Betriebskosten": 
83 Mio. DM) vermieden und darüber hinaus 

— ein Aufwuchs dieser Titel gegenüber der 
BMVg-Anmeldung um 190 Mio. DM (für Ma-
terialerhaltung: 118 Mio. DM, für Betriebs-
stoffe: 72 Mio. DM) erzielt werden. 

— Mit den Ansätzen für das Beschaffungspro-
gramm MRCA im Haushalt 1981/14. Finanzplan 
sind nach den Feststellungen des Systembeauf-
tragten im BMVg künftig Haushaltsfinanzie-
rungsprobleme wie in den Jahren 1980/81 nicht 
zu befürchten. Anhaltspunkte für eine anderwei-
tige Beurteilung durch den Ausschuß hat die Be-
weisaufnahme nicht ergeben. 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht 
zudem zur Überzeugung des Ausschusses fest, 
daß der in 1980/81 infolge des beschleunigten 
Flugzeugzulaufs nach dem Aufholprogramm 
19 P angefallene Haushaltsmehrbedarf 

— die Haushalte künftiger Jahre entsprechend ent-
lastet und 

— Probleme und Kosten einer langsameren Umrü-
stung der Luftwaffe durch den schnelleren 
MRCA-Zulauf zumindest vermindert hat. 

VII. Finanzierungsmaßnahmen zur Deckung des 
Mehrbedarfs für MRCA in den Haushalten '80 
und '81 (Zusammenfassung) 

Der Finanzierungsmehrbedarf für MRCA in den 
Haushalten 1980 und 1981 betrug: 

Mehrfachbedarf 1980 
gegenüber Haushaltsansatz 	683 Mio. DM 
Mehrbedarf 1981 
gegenüber ursprünglicher 
BMVg-Anmeldung 	 803 Mio. DM  

1 486 Mio. DM. 

Dieser Finanzierungsmehrbedarf ist größtenteils 
durch eine Aufstockung des Verteidigungshaushalts 
1981 zugunsten von MRCA (unten zu 1.) und teil-
weise durch Einsparungsmaßnahmen in anderen 
Bereichen der Verteidigungsetats 1980 und 1981 (un-
ten zu 2.) gedeckt worden. 

Im Rahmen der Gesamtdeckungsmaßnahmen hat 
die Verschiebung der Finanzierung der MRCA-Un-
terdeckung aus 1980 ins Haushaltsjahr 1981 Kosten 
in Form von Kreditzinsen verursacht (unten zu 3.). 

1. Aufstockung des Verteidigungsetats 1981 zugun-
sten des MRCA-Mehrbedarfs 

Der Verteidigungsetat 1981 wurde zugunsten des 
MRCA-Mehrbedarfs '80 und '81 insgesamt um fol-
gende Beträge aufgestockt: 

Aufstockung des Regierungsent-
wurfs zum Einzelplan 14 zugun-
sten des MRCA-Beschaffungsti-
tels durch Kabinettsbeschluß 
(16. 12. 80) 700 Mio. DM 
Aufstockung des Epl. 14 zugun

-

sten des MRCA-Beschaffungsti

-

tels durch das Parlament 	265 Mio. DM  
965 Mio. DM. 
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2. Einsparungsmaßnahmen in den Verteidigungshaus-
halten '80 und '81 zugunsten des MRCA-Mehrbe-
darfs 

Die Einsparungsmaßnahmen in den Verteidigungs-
haushalten 1980 und 1981 zugunsten des MRCA-
Mehrbedarfs betrugen: 

Einsparungen 
— im Verteidigungshaushalt '80 	171 Mio. DM 
— im Verteidigungshaushalt '81 	175 Mio. DM  

346 Mio DM. 

Durch Einsparungen im Verteidigungshaushalt '80 
in Höhe von 171 Mio. DM war es möglich, einen vor-
handenen Haushaltsrest aus 1978 zur Aufstockung 
des MRCA-Haushalts '80 von 1 200 auf 1 371 Mio. DM 
zu verwenden (siehe oben A. V. 3 unter dem Datum 
11. September 1980). 

Die im Schreiben des Ministers an den Verteidi-
gungsausschuß vom 15. Januar 1981 genannten und 
im Regierungsentwurf zum Haushalt 1981 ursprüng-
lich vorgesehenen Einsparungen zugunsten von 
MRCA in Höhe von 350 Mio. DM wurden im Juni 
1981 durch das Parlament auf 175 Mio. DM reduziert. 
Von diesen Einsparungen waren folgende Bereiche 
betroffen: 100 Mio. DM Kürzung bei Forschung und 
Entwicklung; 50 Mio. DM Umschichtung Militäri-
sche Beschaffungen; 25 Mio. DM Einschränkung 
beim Grunderwerb (Einzelheiten s. o. A. VI. 1 unter 
dem Datum Juni 1981) 

3. Kreditzinskosten für Verschiebung der Haushalts-
finanzierung der MRCA-Unterdeckung von 1980 
nach 1981 

Für die Verschiebung der Haushaltsfinanzierung 
der MRCA-Unterdeckung 1980 von 512 Mio. DM 
durch eine Zwischenfinanzierung der Industrie bis 
Januar 1981 sind Kreditzinskosten in Höhe von ins-
gesamt rd. 6,5 Mio. DM angefallen. Über das Ergeb-
nis und die Einzelheiten einer entsprechenden 
durch das Bundeswehrbeschaffungsamt durchge-
führten Prüfung hat das BMVg dem Untersuchungs-
ausschuß folgendes mitgeteilt: 

„Das BWB hat als zuständige Preisprüfungsbe-
hörde die preisrechtlichen Auswirkungen der 1980 
fällig gewordenen und im Januar 1981 vom Bund 
beglichenen Forderungen der Firmen MBB und 
MTU untersucht. Die Auswirkungen bestehen in 
einer Erhöhung des betriebsnotwendigen Kapi-
tals, das wiederum die Grundlage für die Rech-
nung der kalkulatorischen Verzinsung als Kosten-
element der Selbstkostenkalkulation ist. 

Nach dem Prüfungsergebnis hat die Bundesrepu-
blik an zusätzlichen Kosten zu tragen bei 

— MBB 	 4 636 898 DM 
— MTU 	 1 092 150 DM  
zusammen 	 5 729 039 DM. 

Außerdem sind der Firma PANAVIA zusätzliche 
Kosten in Höhe von 723 628 DM entstanden. 

Die Firmen haben ihr Einverständnis zum Prü-
fungsergebnis erklärt." 

VIII. Künftige MRCA-Planung und -Haushalts-
finanzierung 

1. 	Industrievertrag über das vierte Los (1981) 

Am 4. August 1981 hat der deutsche Vertreter im 
NAMMA-Board of Directors mit Ermächtigung der 
Bundesregierung der Vergabe des 4. Loses an die In-
dustrie zugestimmt (Produktion von 162 weiteren 
Flugzeugen MRCA, davon 64 für die Bundesrepublik 
Deutschland). Am 5. August 1981 ist die entspre-
chende vertragliche Vereinbarung zwischen 
NAMMA und Fa. PANAVIA geschlossen worden. 
Mit Schreiben an den Untersuchungsausschuß vom 
29. September 1981 hat Staatssekretär Dr. Hiehle für 
das BMVg hierzu folgende Einzelheiten mitgeteilt: 

„Die Bundesregierung hat nach eingehenden Be-
ratungen Ende Juli 1981, als der Rahmen des Ein-
zelplans 14 für den Haushalt 1982 und den 15. Fi-
nanzplan feststand, den Abschluß des Industrie-
vertrags über das 4. Los MRCA freigegeben. 

Diese Entscheidung war unaufschiebbar gewor-
den, nachdem das grundlegende Regierungsab-
kommen (Zusatzvereinbarung Nr. 4 zum MoU Nr. 
10) bereits im August 1980 abgeschlossen worden 
war. Italien und Großbritannien hatten erklärt, 
ohne gültigen Industrievertrag keine Zahlungen 
mehr an die NAMMA leisten zu können. 

Bei dieser Sachlage hätte das weitere Hinauszö-
gern der Entscheidung eine Programmunterbre-
chung mit Kurzarbeit in der beteiligten deutschen 
Industrie und Mehrkosten für den Bundeshaus-
halt in einer geschätzten Höhe von rd. 300 Mio. 
DM zur Folge gehabt. 

Um diese Konsequenzen zu vermeiden, hat der 
deutsche Vertreter im Board of Directors am 
4. August 1981 in Erfüllung der mit der 4. Zusatz-
vereinbarung eingegangenen Verpflichtung der 
Vergabe des 4. Loses zugestimmt. Am 5. August 
1981 hat die NAMMA den Vertrag mit der Fa. PA-
NAVIA abgeschlossen. 

Mit dem Vertrag ist die Produktion von weiteren 
162 Flugzeugen vereinbart worden, davon 64 für 
die Bundesrepublik Deutschland. Die auf die Bun-
desrepublik Deutschland entfallenden Kosten be-
tragen nach dem Preisstand 30. Juni 1982 rd. 3,1 
Mrd. DM. 
Sie teilen sich wie folgt auf: 
— (in Mio. DM) — 

1981 	1982 	1983 	1984 	1985 

287 	900 	930 	960 	35 

Diese Mittel sind im Haushalt 1981 und im Haus-
haltsentwurf 1982 sowie im 15. Finanzplan vorge-
sehen." 

2. MRCA-Planung und -Finanzierung hinsichtlich 
Haushalt '82/15. Finanzplan und FJP 87 

Im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 1982 
wurde gemäß Anmeldung SBWS-MRCA und Haus- 
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haltsvoranschlag BMVg ein Titelansatz für die Be-
schaffung MRCA von 3 150 Mio. DM veranschlagt. 
Diesem Ansatz ist vom BMVg in Abstimmung mit 
dem BMF erstmals — entgegen den allgemeinen Re-
gelungen für Haushaltsanmeldungen — ein aktuali-
sierter Preisstand 6/82 zugrunde gelegt worden. (Zur 
Aktualisierung des Preisstandes bei künftigen 
MRCA-Haushaltsanmeldungen siehe auch 5. Teil 
A. II.) 

Im verabschiedeten 15. Finanzplan der Bundesregie-
rung sind gemäß Anmeldung SBWS-MRCA und Vor-
schlag BMVg folgende Ansätze für die Beschaffung 
MRCA vorgesehen (in Mio. DM/Preisstand 6/82): 

1982 	1983 	1984 	1985 1986ff. 

3 150 3 350 3 200 2 650 5 957 

Ein Schreiben des SBWS-MRCA an das Büro Staats-
sekretär Dr. Hiehle vom 30. September 1981 enthält 
folgende Erläuterungen hinsichtlich der Aufteilung 
der Ansätze des 15. Finanzplans auf die Kostenan-
teile des MRCA-Programms nach Jahren und Lo-
sen: 

„Betr.: MRCA/TORNADO; 
hier: Aufteilung 15. Finanzplan (Preis-

stand 6/82) auf die Kostenanteile ... 

Anbei die telefonisch erbetene Aufgliederung des 
15. Finanzplanes auf die Kostenanteile. 

Wie bereits mündlich dargelegt, sind die Einzelan-
gaben nicht konkret übernommene Werte, weil 
entsprechende Dokumente, aus denen die Auftei-
lung des Finanzbedarfs nach Jahren und Losen 
hervorgeht, nicht vorliegen. Die Aufgliederungs-
elemente mußten durch parametrische Überle-
gungen wie Extra- und Intrapolation gewonnen 
werden." 

(Nähere Einzelheiten zu den vom BMVg im Jahre 
1981 getroffenen Maßnahmen betreffend die Verbes-
serung der Erfassung der Verpflichtungsstände im 
MRCA-Programm s. u. 5. Teil A. I. 1. c.) 

Die oben aufgeführten Mittelbedarfsansätze für 
MRCA im 15. Finanzplan stimmen mit den Ansätzen 
in der aktualisierten Bundeswehrplanung — Fünf-
jahresprogramm der Bundeswehr 1983 bis 1987 
(FJP 87) — überein. 

B. Wertungen — incl. innere Annahmen und Beweggründe — zum Geschehensablauf aus 
der Sicht der sachverständigen Zeugen 

Ergänzend zur chronologischen Darstellung des 
Sachverhalts (oben zu A.) werden in diesem Ab-
schnitt folgende Aussagen der sachverständigen 
Zeugen in den Vernehmungen vor dem Untersu-
chungsausschuß nach Beweisthemen zusammenge-
faßt: 

— Wertungen zum Geschehensablauf aus der Sicht 
des jeweiligen Zeugen; 

— Aussagen der Zeugen über ihre eigenen inneren 
Annahmen und Beweggründe während des Ge-
schehensablaufs. 

I. Zeugenwertungen zu: Entwicklung des Infor-
mationsstandes und Maßnahmen der Beteilig-
ten hinsichtlich von MRCA-Planungs- und Fi-
nanzierungsproblemen in den Jahren 1979/80 
(Beweisthemen 1 und 2 CDU/CSU) 

1. Zeugenwertungen zu: 
Informationsstand und Maßnahmen des Ministers 
(Beweisthemen 1.1. und 2 CDU/CSU) 

a) Zu Vorgängen im Jahr 1979 

Zeuge Dr. Apel hat zu seinem Informationsstand im 
Jahr 1979 ausgeführt: 

Die an den Minister gerichtete Vorlage des Gene-
ralinspekteurs vom 1. Juni 1979 sei nachweislich 
von Staatssekretär Dr. Hiehle nicht an ihn weiter-
geleitet worden. Im übrigen werde aus den Akten 

des Jahres 1979 deutlich, daß sich für ihn „aus den 
Vorlagen zur Aufstellung des Bundeshaushalts 
1980 keinerlei Anzeichen für ein später eintreten-
des Fehl beim Titel MRCA/TORNADO ergeben 
konnten". 
(Prot. 3, S. 22) 

b) Zu Vorgängen im Jahr 1980 

aa) Zeuge Dr. Apel hat über die Entwicklung seines 
Informationsstandes im 1. Halbjahr 1980 folgen-
des ausgeführt: 

„Niemand bestreitet, daß bereits Anfang des Jah-
res 1980 für den mittelfristigen Planungszeitraum 
— das ist der Zeitraum 1981 bis 1985 — Finanzie-
rungsprobleme an mich herangetragen worden 
sind. Ich habe daraus und aus den mir bis zum 
Herbst 1980 zugegangenen Informationen jedoch 
nicht erkannt, daß sich noch für das Haushalts-
jahr 1980 ein Fehl ergeben würde. Inzwischen 
habe ich viel darüber nachgedacht, ob meine Ein-
schätzung falsch war und ob ich das sich anbah-
nende Fehl hätte früher erkennen können. Ich 
muß allerdings darauf hinweisen, daß ... keiner 
meiner verantwortlichen und von mir als zuver-
lässig geschätzten Mitarbeiter für den Nachtrags-
haushalt 1980 im Frühjahr 1980 eine konkrete For-
derung gestellt hat. Heute bin ich sicher, daß ich 
weder Sorgfaltspflichten noch sonstige Vorkeh-
rungen außer acht gelassen habe ... 
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Unbestritten ist ..., daß es für den Planungszeit-
raum 1981 bis 1985 Planungsprobleme generell ge-
geben hat, die mir und damit der politischen Lei-
tung bereits Anfang 1980 bekannt waren. Sie wa-
ren Gegenstand einer Reihe von Erörterungen. 
Sie wurden mir auch schriftlich, so am 29. Februar 
1980 durch eine Vorlage des Staatssekretärs Dr. 
Schnell und durch eine Vorlage des Generalin-
spekteurs der Bundeswehr vom 28. Mai 1980, vor-
getragen. Es ging dabei um Planungsprobleme 
schwerwiegender Art, nämlich die Bundeswehr-
planung wirklichkeitsnäher zu gestalten. Der ge-
forderte Mehrbedarf für 1981 ff. für TORNADO 
wurde nicht eingeplant. Da der Haushaltsplan 
1981 wegen des Wahljahres nicht im Sommer 1980 
durch das Bundeskabinett beschlossen wurde und 
es damit zu diesem Zeitpunkt auch keinen neuen 
Finanzplan gab, waren von der Haushaltsseite her 
keine Daten verfügbar, die es möglich machten, 
die Arbeiten an der Bundeswehrplanung zu kon-
kretisieren und abzuschließen. 

Wir waren uns allerdings durchaus im klaren, daß 
wir für 1981 ff. in ernste Finanzprobleme dann 
kommen könnten, wenn der Haushalt 1981 be-
scheiden ausfallen sollte und damit auch der 14. 
Finanzplan. Deshalb hatte ich bereits im Frühjahr 
1980 auf der Kommandeurstagung in Trier die Rü-
stungsklausur der ersten Märzwoche 1981 ange-
kündigt. Der Generalinspekteur der Bundeswehr 
nimmt darauf in seiner Vorlage vom 28. Mai 1980 
Bezug. In diesem Zusammenhang — Fünf-Jahres-
Programm 1985 und mittelfristige Finanzplanung 
— war von Haushaltsproblemen bei MRCA/TOR-
NADO für 1980 keine Rede. 

Diese Feststellung wird auch nicht dadurch einge-
schränkt, daß der Vorlage von Staatssekretär Dr. 
Schnell vom 29. Februar 1980 mit dem Betreff 
,Haushalt 1981 und Fünf-Jahres-Plan '85', also zur 
Bundeswehrplanung, eine Anlage von 48 Seiten 
beigefügt war, der wiederum im Fach ,Luftwaffe` 
neben anderen Unterlagen ein Aktenvermerk ei-
nes Referenten aus der Stabsabteilung ,Systembe-
auftragter MRCA' beigefügt war, in dem u. a. dar-
auf hingewiesen wird, daß es unter bestimmten 
Annahmen, sollten die Schätzungen der NAMMA 
und des Systembeauftragten MRCA/TORNADO 
zutreffen, bereits im Jahre 1980 zu einer Unter-
deckung bei TORNADO in Höhe von 350 Millionen 
DM kommen könnte. Niemand nimmt die hier ge-
äußerte Vermutung auf, weder der Inspekteur der 
Luftwaffe noch die Rüstungsabteilung noch 
Staatssekretär Dr. Schnell noch die Haushaltsab-
teilung und trägt sie in seinen schriftlichen Äuße-
rungen vor, die mir mit der Vorlage von Dr. 
Schnell vom 29. Februar 1980 vorgelegt werden. Es 
werden anschließend dann auch von niemandem 
der oben Genannten für den Nachtragshaushalt 
1980, der j a erst danach, am 30. April, im Kabinett 
beschlossen wurde, Nachforderungen für MRCA/ 
TORNADO geltend gemacht . .. Selbst bei ge-
nauer Lektüre war es damals objektiv nicht mög-
lich, das Finanzierungsloch für 1980 zu erkennen. 
Das war ja auch dem zuständigen Staatssekretär 
und dem Haushaltsdirektor und anderen, die ich 
genannt habe, nicht möglich ... Hinlängliche, 

plausible Hinweise über das sich anbahnende 
Fehl für 1980 wurden zu dieser Zeit und auch Mo-
nate später mir nicht zur Kenntnis gebracht. 

Ich unterstreiche deshalb meine Aussagen vor 
dem Verteidigungsausschuß vom 18. Dezember 
1980 und 22. Januar 1981: Auf Grund der Akten-
lage und der an mich herangetragenen Informa-
tionen konnte ich das sich anbahnende Fehl für 
TORNADO im Jahre 1980 vor Herbst letzten Jah-
res nicht erkennen. Ich habe dabei weder leicht-
fertig gehandelt noch eigene Erkenntnisse unter-
drückt." 
(Prot. 3, S. 11/12; 24-26) 

„Und dann, Herr Vorsitzender, gibt es die von uns 
bereits in zwei Ausschußsitzungen behandelte Ak-
tennotiz des Referenten, eines Referenten der 
Stabsabteilung MRCA (Vermerk SBWS-MRCA 2 
vom 11. Februar 1980), die beigefügt ist. Und die 
sagt allerdings — dies habe ich in meinem Ein-
gangsstatement wörtlich übernommen —: Sollten 
die Mittelbedarfsschätzungen der NAMMA bzw. 
der nationalen Dienststellen zutreffen — das ist 
MRCA —, so ergäbe sich — im Konjunktiv — für 
1980 eine Unterdeckung von mehr als 350 Mio. 
DM." 
(Prot. 9/3, S. 60) 

„Für Vermutungen, für konjunktivische Formulie-
rungen — ich habe es Ihnen vorgelesen — gibt es 
nichts. Der alte Finanzminister Hans Apel sagt: 
Mit ,vermuten` und ,könnte` und ,würde` — und 
dann noch auf Referentenebene und nicht auf der 
Ebene, auf der auch politische Verantwortung ge-
tragen wird, in der Rüstungsabteilung, beim In-
spekteur der Luftwaffe, beim Staatssekretär —, da 
kann es nichts geben. Wir haben lange darüber be-
raten. Der Haushaltsdirektor war der einzige, der 
sagte: Für den schnelleren Zulauf könnten wir 
Geld gebrauchen. Nach langen Beratungen haben 
wir uns, auch auf den Rat der Rüstungsabteilung, 
auch auf den Rat der Inspekteure hin, auf das kon-
zentriert, was in der damaligen Sicht ein besonde-
res Problem war: Treibstoff und Munition." 
(Prot. 9/3, S. 143) 

Zeuge Dr. Apel hat ferner über die Entwicklung sei-
nes Informationsstandes im 2. Halbjahr 1980 folgen-
des ausgeführt: 

„Am 15. September findet ein mündliches Ge-
spräch zwischen Staatssekretär Dr. Schnell und 
mir auf Grund einer Besprechung auf der Arbeits-
ebene am 5. September 1980 über mögliche Finan-
zierungsschwierigkeiten des Waffenssystems 
TORNADO noch im Haushaltsjahr 1980 statt. — 
Ich darf hier einschieben: Zu diesem Zeitpunkt 
war inzwischen bei uns das ,Revised operational 
budget` der NAMMA und das ,Operational budget` 
der NAMMA für 1981 eingegangen, und zwar 
Ende Juli .. . 

Bei diesem Gespräch zwischen Dr. Schnell und 
mir sind Rechtsnatur und Größenordnung der 
möglicherweise fälligen Beträge noch nicht hin-
reichend klar. Ich bitte Staatssekretär Dr. Schnell 
um weitere Klärung, da ich selbst wegen des 
Wahlkampfs derzeit nicht tätig werden konn

-

te. .. 
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Wir benötigen auf der Hardthöhe weitere Sitzun-
gen des Ministers mit den Staatssekretären und 
den zuständigen Abteilungsleitern, bis wir am 
18. November 1980 völlige Klarheit über Umfang, 
Rechtsnatur und Fälligkeit der fehlenden Beträge 
für das Jahr 1980 und 1981 haben." 
(Prot. 3, S. 26/27) 

bb) SvS Dr. Schnell hat in seiner Vernehmung auf 
den Vermerk des SBWS-MRCA 2 vom 11. Fe-
bruar 1980 ( = Anlage zur Vorlage Staatssekre-
tär Dr. Schnell an Minister vom 29. Februar 
1980) Bezug genommen und die darin enthal-
tene Passage — „Sollten die Mittelbedarfsschät-
zungen der NAMMA bzw. der nationalen 
Dienststellen zutreffen, so ergäbe sich für 1980 
eine Unterdeckung von mehr als 350 Mio. DM" 
— wie folgt kommentiert: 

„Zu diesem Zeitpunkt waren dies nur Vermutun-
gen des SBWS, die ... auch durch das Drängen der 
Abteilung H auf Zahlungshöhe, Fälligkeiten und 
Rechtsnatur nicht vor August 1980 geklärt bzw. er-
härtet werden konnten." 
(Prot. 5, S. 72) 

„Ich darf aber darauf hinweisen, daß der System-
beauftragte selbst in seinem Schreiben im Kon-
junktiv gesprochen hat. Ich darf zitieren. Er 
schreibt: ,Sollten die Mittelbedarfsschätzungen 
der NAMMA bzw. der nationalen Dienststellen zu-
treffen, so ergäbe sich für 1980 eine Unterdeckung 
von mehr als 350 Mio.' Das heißt also, der System-
beauftragte war zwar beauftragt, festzustellen, ob 
es eine Unterdeckung gegeben hat, aber selbst 
dies noch in den Konjunktiv gesetzt." 
(Prot. 13/6, S. 38 u. 39) 

„Dieses Papier vom 11. Februar des MRCA-Sy-
stembeauftragten, Herrn Böck ... Aus seiner 
Sorge heraus hat er dann diesen ominösen Satz — 
er ist langsam ominös geworden — mit dem soge-
nannten Konjunktiv hineingesetzt, weil er sich 
Sorge machte, daß, wenn die Schätzungen der 
NAMMA und der nationalen Industrie zutreffen 
sich dann eine Unterdeckung von mehr als 350 
Mio. ergeben würde. Aber zu diesem Zeitpunkt lag 
auch beim SBWS die Zahl überhaupt noch nicht 
klar. Wenn sie schon im Februar festgestanden 
hätte, hätten wir viel stärker versucht, im Nach-
tragshaushalt ... sicher dieses nachzuschieben." 
(Prot. 13/6, S. 77 u. 78) 

Zu der sich im ersten Halbjahr 1980 abzeichnenden 
Finanzenge bei MRCA und allgemein bei militäri-
schen Beschaffungen im Mittelfristzeitraum — d. h. 
für die Jahre 1981 bis 1983 — führte SvZ Dr. Schnell 
aus: 

„Diese Finanzenge, d. h. die Divergenz zwischen 
den Planungsansätzen der Teilstreitkräfte und 
dem zu erwartenden Finanzrahmen führten zu 
eingehenden Abteilungsleiterbesprechungen am 
9. Januar, 31. Januar, 8. Februar, zu meiner Vor-
lage vom 29. Februar und zur Vorlage des General-
inspekteurs vom 28. Mai an den Minister, dem zu-
gleich auch mit den Vorlagen der Abteilung H mit 

den Ansätzen für 1981 die aufkommende Finanz-
enge und die sich daraus ergebenden Probleme 
für die Bundeswehr aufgezeigt wurden." (Prot. 5, 
S. 79/80) 

SvZ Dr. Schnell hat ferner ausgeführt: 

„Die Reaktion des Ministers auf das Schreiben 
vom Generalinspekteur am 28. Mai war eine Mit-
teilung des BMVg an die Presse über die Finanzie-
rung der Ausrüstung vom 29. Mai und das Ihnen 
bekannte Schreiben des Ministers an den Gene-
ralinspekteur vom 30. Mai. Damit war nach mei-
ner Ansicht mehr oder weniger die weitere De-
batte über Einzelbeschaffungsvorhaben, unter die 
auch das MRCA fiel, abgeblockt. Gestatten Sie mir 
eine subjektive Bemerkung: Vielleicht warfen bei 
dieser Weisung die Bundestagswahlen ihre Schat-
ten voraus." 
(Prot. 11/5, S. 74) 

cc) SvZ Dr. Padberg hat ausgeführt, die im Vermerk 
des SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1980 ent-
haltenen Vorausschätzungen eines Mehrbe-
darfs von ca. 350 Mio. DM in 1980 seien aus der 
Sicht der Haushaltsabteilung wie folgt zu be-
werten gewesen: 

„Die allgemein gehaltenen Vermutungen einer 
möglichen Unterdeckung 1980 (konnten) kein An-
laß sein, Maßnahmen zu ergreifen, zumal MRCA 2 
nur eine Auffassung der NAMMA ohne eigene Be-
wertung vortrug. Erfahrungsgemäß wird auf diese 
Weise eine gewisse Distanzierung des Verfassers 
verdeutlicht. Die Ausführungen des SBWS hätten 
eine wesentlich höhere Bedeutung gehabt, wenn 
sich der SBWS — auch für die Haushaltsabteilung 
sichtbar — mit der Auffassung der NAMMA iden-
tifiziert hätte bzw. eine eigene Bewertung ange-
fügt hätte. Das ist jedoch nicht geschehen. Der 
SBWS hat nur eine Prognose der NAMMA mitge-
teilt und es vermieden, für das Jahr 1980 hieraus 
eigene Konsequenzen gegenüber der Haushalts-
abteilung zu ziehen. Aus der Sicht der Haushalts-
abteilung mußte daher die Prognose der NAMMA 
als ungesichert angesehen werden. 

Im übrigen war für die Haushaltsabteilung von 
Bedeutung, daß ein Haushaltsrest von 171 Mio. 
DM zur Verfügung stand, der zur Abdeckung ei-
nes Mehrbedarfs hätte verwendet werden kön-
nen. 

Aber ganz entscheidend ist: Der Vermerk des 
SBWS diente nicht zur Begründung eines Mehrbe-
darfs für 1980, sondern vielmehr der von Staatsse-
kretär Dr. Schnell geforderten Begründung des 
Bedarfs für 1981." Im Rahmen dieser Begründung 
komme SBWS-MRCA 2 in dem Vermerk zum Er-
gebnis, daß für 1981 ein „Finanzbedarf von 1 961 
Mio. DM einschließlich der befürchteten Unter-
deckung" aus 1980 bestehe. 
(Prot. 10. S. 16/17) 

SvZ Dr. Padberg hat ferner ausgeführt: 

„Wenn Sie den Indikator besonders herausheben, 
ALK, Mai, Vortrag des Systembeauftragten zu 
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dem Waffensystem MRCA, dann denke ich doch: 
Wenn die Beteiligten dies mit Sicherheit, mit Ge-
wißheit, mit annähernder Gewißheit gewußt hät-
ten, dann wäre es doch geradezu unverständlich 
gewesen, daß wir im Verteidigungsministerium 
unter dem Vorsitz des Ministers in der Abteilungs-
leiterkonferenz sitzen, und es wird über MRCA ge-
sprochen, und keiner der Anwesenden sagt: Aber 
Herr Minister, das ist alles ganz gut und schön, 
was hier vorgetragen wird; aber das wirkliche Pro-
blem MRCA ist eine Unterdeckung im Jahre 1980 
in der Größenordnung von 300 bis 350 Mio. DM. 
Das geschah aber gerade nicht." 
(Prot. 22/10, S. 151 u. 152) 

„In der Vorlage sowie beim Vortrag in der Abtei-
lungsleiterkonferenz (vom 20. Mai 1980) ist von 
keinem der Anwesenden auf eine etwaige Unterfi-
nanzierung im Jahre 1980 hingewiesen worden. 
Ich muß aber davon ausgehen, daß dies geschehen 
wäre, wenn einer der Beteiligten insoweit hinrei-
chend konkrete Kenntnisse gehabt hätte." 

(Prot. 22/10, S. 19) 

dd) SvZ Ambos hat auf die Frage, ob er in dem im 
Vermerk seines Referenten SBWS-MRCA 2 
vom 11. Februar 1980 enthaltenen Satz — „Soll-
ten die Mittelbedarfsschätzungen der NAMMA 
bzw. der nationalen Dienststellen zutreffen, so 
ergäbe sich für 1980 eine Unterdeckung von 
mehr als 350 Mio. DM" — eine „vage Formulie-
rung" sehe, folgendes ausgeführt: 

„Aus meiner Sicht ist der (Vermerk), der aus mei-
nem Zuständigkeitsbereich kommt, eindeutig, und 
zwar nicht, daß ich gesagt habe: Die 350 Mio. DM 
sind es nun und keine Mark mehr. Das habe ich ja 
erläutert, daß da Möglichkeiten drin sind. Die sind 
... vertragsbedingt ... So sind nun mal eben die 
Verträge abgeschlossen, und insofern war dieser 
Spielraum immer drin ... 

Insofern — ... da gibt es offenbar unterschiedliche 
Interpretationen —, wenn ich vom Januar auf den 
Dezember schließe, dann ist ja ganz klar, daß ich 
sage: wenn ..., dann ... 

Denn es wäre völlig falsch, wenn ich sage: im De-
zember sind es 350 Mio. Dies wäre mit Sicherheit 
eine falsche Aussage gewesen, weil die Vertrags-
bedingungen dies nicht hergeben, daß man sowas 
sagen kann. Ich muß sagen: unter diesen Randbe-
dingungen ist, wenn dieses eintritt, das. — Und So 
ist der Vermerk zu verstehen. Da sind natürlich 
auch Eventualitäten drin, wie Streiks und andere 
Problematiken." 
(Prot. 12, S. 147/148) 

SvZ Ambos hat ferner ausgeführt: 

„Ich habe die Probleme vorgetragen (September 
1980) ... Ich habe Lösungsvorschläge vorgetragen, 
Alternativen, Kombinationen von Alternativen. 
Ich habe das Mandat erhalten, dieses nunmehr ex-
tern mit der Industrie wie mit den Partnern zu 
verhandeln; denn dazu brauchte ich j a eine Lei-
tungsgenehmigung. Dr. Schnell hat mitgeteilt, daß 
er darüber, über dieses Ergebnis unserer Bespre

-

chung, den Minister unterrichten würde." 
(Prot. 26/12, S. 155) 

„Während der Kollegiumssitzung zur Vorberei-
tung der Klausur bin ich dann am 17. November 
1980 zwecks Erläuterungen der MRCA-Finanzie-
rung gerufen worden, also später hinzugezogen 
worden. Der Minister schien über den Tatbestand 
und über das Ausmaß völlig überrascht zu sein. 
Ich hatte den Eindruck, daß er über die seit Wo-
chen von mir eingeleiteten Maßnahmen nicht un-
terrichtet war."  
(Prot. 26/12, S. 30 u. 31) 

ee) SvZ Oberleser hat ausgeführt: 

„Der Konjunktiv (im Vermerk des SBWS-MRCA 2 
vom 11. Februar 1980) bezieht sich eben aus-
schließlich auf die Tatsache, daß die Rechnungen 
nicht auf dem Tisch liegen, hat aber nach meiner 
Ansicht keinerlei Auswirkungen auf den Wahr-
heitsgehalt oder auf die Sicherheit, daß diese 
Dinge eintreten. Sie sind nach bestem Wissen und 
Gewissen in dieser Form gefertigt worden."  
(Prot. 21/9, S. 64) 

SvZ Obleser hat ferner ausgeführt: 

„Alle Vorlagen, die von der Luftwaffe, von mir un-
terschrieben, an die Leitung gegeben worden sind, 
beinhalten auch den Hinweis auf die TORNADO-
Problematik." 
(Prot. 21/9, S. 19) 

„Da meine Vorlagen (im Jahre 1979) an die Lei-
tung über den Staatssekretär gehen mußten, gehe 
ich davon aus, daß sie dort auch bekannt gewesen 
sind. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, daß die 
Vorlagen, die auf dem Dienstwege — wie vorge-
schrieben — über den Generalinspekteur an den 
Staatssekretär gehen, bewußt wissentlich dem Mi-
nister vorenthalten wurden. Ich glaube das auch 
heute nicht. Ich sah also von mir aus keinen Anlaß, 
selbst im persönlichen Gespräch dem Minister de-
tailliert vorzutragen, da ich j a immer davon ausge-
hen mußte, daß die Vorlagen an die Leitung, an 
den Minister — über die Staatssekretäre ihr Ziel 
entsprechend erreichen." 

Frage: „Sie konnten also den Eindruck haben, 
Herr General, daß der Minister über diese Pro-
blemlage entsprechend der Aufgabenstruktur Ih-
res Hauses — unterrichtet war?" 

Antwort SvZ Obleser: „Ich mußte zumindest den 
Eindruck haben, daß er die Möglichkeit dazu ge-
habt hat." (Prot. 21/9, S. 43 und 44) 

Oktober 1979 (ist) der Systembeauftragte zu mir 
gekommen ... und (hat) gesagt: Wir müssen dies 
jetzt klären. Die Indikationen sind eindeutig; wir 
laufen hier in eine Unterdeckung. Das war der 
Grund, der mich dazu gebracht hat, diese Koordi-
nationskonferenz (am 31. Januar 1980) einzuberu-
fen." 
(Prot. 21/9, S. 45) 

Frage: „Ich darf also wiederholen: Sie haben auf 
Grund Ihrer Kompetenz damit (Schreiben vom 
11. Februar 1980) den Minister schlüssig im Rah-
men dieser Vorlage über den zu erwartenden 
Fehlbetrag unterrichtet?" Antwort SvZ Obleser: 
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„Nicht den Minister, sondern die Leitung und zwar 
auftragsgemäß über Staatssekretär Dr. Schnell, 
wobei ich davon ausgehe: Die Leitung ist für mich 
die Spitze des Hauses." 
(Prot. 21/9, S. 49) 

„Ich hatte schon die Auffassung, daß der Minister 
bei den Gesprächen, die ich mit ihm — zwar nicht 
speziell in diesem Zusammenhang, aber im erwei-
terten — geführt habe, über die Problematik TOR-
NADO in zunehmendem Maße informiert war. 
Nur muß ich dazu natürlich sagen, daß der direkte 
Berater des Ministers in diesen Fragen der Rü-
stungsstaatssekretär und der Haushaltsdirektor 
sind. Meines Wissens sind in diesem Kreis auch 
viele Gespräche darüber geführt worden, an de-
nen ich allerdings nicht teilnahm. Mein Interesse 
war natürlich: Ist der Minister informiert: Diese 
Frage habe ich dem Generalinspekteur gestellt; 
diese Frage habe ich dem Staatssekretär Dr. 
Schnell gestellt. Und den Antworten mußte ich 
entnehmen, daß dieses Problem — genau wie ver-
schiedene andere, die sich in der Zwischenzeit aus 
dem Haushaltsgebiet abzeichneten mit dem Mini-
ster natürlich besprochen wird. Ich habe auch 
nicht aus meinen Gesprächen mit dem Minister 
absehen können, daß er, sagen wir einmal, in Un-
wissenheit des Problems — ich habe mit ihm im 
Detail darüber zwar nicht gesprochen, aber daß er 
über das Problem TORNADO insgesamt infor-
miert ist und daß da ein Problem ist, das, glaube 
ich, ist eindeutig. Denn seine Begrüßung lautete 
immer: Na, was gibt's denn schon wieder bei TOR-
NADO?" 
(Prot. 21/9, S. 52) 

2. Zeugenwertungen zu: 
Informationsstand und Maßnahmen der Staats-
sekretäre 

a) Zum Jahr 1979 
Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell erläuterte seine 
Entscheidung vom 1. März 1979 über die MRCA-An-
sätze zum Haushaltsvoranschlag 1980/13. Finanz-
plan zusammenfassend wie folgt: 

„Die Lage bei den Besprechungen über den  An

-

satz des Haushalts 1980 stand ... unter dem 
Schock aus 1978 einerseits und der Entscheidung 
für Freigabe des 3. Loses andererseits .. . 
Der Schock der Minderausgaben in 1978 in Höhe 
von 350 Mio. DM und die Unmöglichkeit des 
SBWS, die zukünftigen Verpflichtungen aus dem 
1. bis 3. Los anzugeben, führten Anfang 1979 zu ei-
ner Reduzierung der vom SBWS für 1980 ff. gefor-
derten MRCA-Ansätze für 1980 von 1 440 auf 1 300, 
für 1981 von 1 910 auf 1 600 und für 1982 von 2 190 
auf 1 800 Mio. DM, also insgesamt zu einer Redu-
zierung um 840 Mio. DM in den drei Jahren .. . 
Am 1. März 1979 entschied ich nach mehreren 
Rücksprachen mit dem Generalinspekteur und 
der Abteilung Haushalt ...: ,Die von Abteilung H 
vorgeschlagene Zahlenreihe bildet zunächst die 
Planungsgrundlage`. Meine Gründe dafür waren: 
Der Inspekteur der Luftwaffe hatte keine Lösung 
angeboten; der SBWS war nicht in der Lage, An-
fang 1979 die tatsächlich anfallenden Kosten zu 
ermitteln; der Abteilungsleiter Haushalt legte als 

einziger einen Finanzvorschlag vor, der sich am 
Machbaren, d. h. an der noch disponiblen Finanz-
masse orientierte." 
(Prot. 5, S. 53, 54 und 59) 

Auch im „Resümee des Jahres 1979" wird insbeson-
dere auf die „Ungewißheit über die Zahlungsver-
pflichtungen und Produktionsfortschritte" hinge-
wiesen. 
(Prot. 5, S. 59) 

b) Zum Jahr 1980 
aa) Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell führte aus, 

der Systembeauftragte und die Rüstungsabtei-
lung hätten sich „bis August 1980 nicht in der 
Lage (gesehen), die tatsächliche Höhe, die Fäl-
ligkeiten und Rechtsverbindlichkeiten der Zah-
lungen eindeutig gegenüber der Abteilung H 
und der Leitung aufzuzeigen". „Erstmals in 
1980" seien Ende Juli/Anfang August „von der 
NAMMA mit dem Revised Budget und von der 
Rüstungsplanungsabteilung 3 konkrete Zahlen 
für einen über die Haushaltsansätze 1980 und 
1981 hinausgehenden Bedarf für das MRCA an-
gegeben" worden (Mehrforderung für 1980 von 
ca. 600 bis 700 Mio. DM und für 1981 von ca. 680 
bis 890 Mio. DM). Aufgrund „dieser nunmehr 
alarmierenden Meldungen" habe er die Bespre-
chung am 5. September 1980 auf Abteilungslei-
terebene über die Finanzenge MRCA einberu-
fen und über deren Ergebnis den Minister am 
15. September mündlich unterrichtet. 
(Prot. 5, S. 75 und 80) 

Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell hat ferner aus-
geführt: 

„Die Rechtsverbindlichkeiten waren uns in der 
Leitung nicht bekannt, daß der SBWS trotz Drän-
gens der Haushaltsabteilung und selbst bis in den 
Sommer hinein nicht hat sagen können: Im April 
ist das fällig, im Mai das, im Juni das und im Juli 
das." 
(Prot. 13/6, S. 105) 

„Konkret bin ich auch erst nach Rückkehr aus 
meinem Urlaub — Ende August habe ich die Mel-
dung über den Abteilungsleiter Rüstung bekom-
men vom SBWS, das Revised Budget der NAMMA 
und auch die ersten Zahlen von RüPl 3, die j a noch 
in sich differierten. Das war die erste offizielle 
Kenntnisnahme meinerseits von einer tatsächli-
chen Unterdeckung, wobei die genaue Höhe, die 
genaue Fälligkeit noch nicht feststand." 
(Prot. 13/6, S. 46 und 47) 

„Die tatsächliche Höhe, die tatsächlichen Fällig-
keiten und Zahlungsverpflichtungen waren aber 
auch in der Sitzung am 5. September noch nicht 
genau bekannt." 
(Prot. 13/6, S. 34) 

„Der unerwartet gute Produktionsfortschritt 
MRCA 1979 veranlaßte, SBWS, Inspekteur der 
Luftwaffe und Abteilung Rü Anfang 1980, auf die 
in 1980 und 1981 wahrscheinlich entstehenden 
Mehr-Zahlungsverpflichtungen — nicht Mehrko-
sten —, die die Titelansätze übersteigen, aufmerk-
sam zu machen. Der SBWS und die Abteilung Rü 
sahen sich aber bis August 1980 nicht in der Lage, 
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die tatsächliche Höhe, die Fälligkeiten und 
Rechtsverbindlichkeiten der Zahlungen eindeutig 
gegenüber der Abteilung H und der Leitung aufzu-
zeigen. 

Erst im August wurden von der NAMMA durch 
das Revised Budget die hohen Zahlungsverpflich-
tungen bekannt, allerdings immer noch nicht die 
genaue Höhe ihrer Fälligkeiten und die Rechts-
verbindlichkeit." 
(Prot. 11/5, S. 80) 

„Auch in dieser Sitzung am 27. Oktober konnte 
eine volle Klarheit über die endgültige Höhe und 
die Wirksamkeit der Zahlungsverpflichtungen 
nicht erreicht werden." 
(Prot. 11/5, S. 78) 

bb) Sachverständiger Zeuge Dr. Hiehle hat ausge-
führt: 

„In einer Besprechung beim Minister am 9. Okto-
ber 1980 zum Schreiben des Abgeordneten Dr. 
Wörner vom 30. September 1980 habe ich, der hier 
vor Ihnen sitzt, zum erstenmal von einer aktuellen 
Finanzierungsproblematik bei MRCA/TORNADO 
erfahren. Es war dabei die Rede von einem aufge-
laufenen Finanzbedarf." 

cc) Sachverständiger Zeuge Dr. von Bülow hat aus-
geführt: 

„Während in meiner Erinnerung der Systembe-
auftragte, die Rüstungsabteilung und die Luft-
waffe ab Jahresbeginn 1980 die Auffassung vertra-
ten, der Programmfortschritt bedinge einen grö-
ßeren Mittelbedarf als im Haushalt 1980 vorgese-
hen, stellte sich die Abteilung Haushalt auf den 
Standpunkt, ein derartiger Mittelabschluß sei 
eher unwahrscheinlich auf Grund der Erfahrun-
gen der Vorjahre. 

... Worum es einzig und allein ging, war die Ein-
schätzung des infolge des Programmfortschritts 
tatsächlich anfallenden Mittelbedarfs. 

Bei dem Rollenverhalten in der Diskussion zwi-
schen mittelanfordernden Stellen und der Haus-
haltsabteilung ist es letztlich bis in den Herbst 
1980 hinein geblieben: Die Fachabteilungen er-
warteten einen höheren Mittelbedarf als veran-
schlagt, die Haushaltsabteilung stellte sich auf 
den Standpunkt, dies könne nicht hinreichend be-
legt werden. Staatssekretär Dr. Schnell kam in 
seinen internen Besprechungen offensichtlich zu 
keinem anderen Ergebnis. 

Wie die Dinge auf Staatssekretärsebene aufgear-
beitet worden waren, ergab sich bis hin zu einer 
Kollegiumssitzung im Oktober 1980, die angesetzt 
worden war, um die Diskussion um den Wörner-
Brief durchzuführen, ein Nicht-Feststehen der 
Verpflichtung. Dies war das von der übrigen Lei-
tung wahrnehmbare Ergebnis wohl zahlreicher 
Besprechungen. An eine einvernehmliche Fest-

, stellung des tatsächlichen und nicht mehr be-
streitbaren Bestehens einer rechtlichen Verpflich-
tung zur Zahlung von Mehrkosten noch in 1980 
kann ich mich in meiner Zeit nicht erinnern ... 

Mein Schreiben an Hans Apel vom 8. Dezember 
würde sicher überinterpretiert, würde man meine 

darin enthaltene Aussage, ich sei seit der Bera-
tung des Haushalts 1980 im Haushaltsausschuß 
über die anstehenden Probleme voll informiert, 
dahin verstehen wollen, als sei mir — anders als 
dem Kollegium im übrigen — bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt klar gewesen, daß es sich bei 
den im Raume stehenden Mehrforderungen der 
Industrie um unbestreitbare rechtliche Verpflich-
tungen handelte. 

Was ich mit meinem Schreiben zum Ausdruck 
bringen wollte, war allein dies: Ich wußte von der 
langdauernden Diskussion zwischen Beschaffern 
und Haushältern; soweit war ich informiert und 
hatte allen Grund zu der Annahme, daß hierüber 
auch der zuständige Staatssekretär informiert 
war. 

Dies zu meinem Informationsstand über die im 
Haushaltsjahr 1980 eingetretene Unterdeckung." 
(Prot. 14, S. 154 und 155) 

3. Informationsstand und Maßnahmen der sonstigen 
Beteiligten im BMVg 

a) Sachverständiger Zeuge Ambos hat ausgeführt: 

Der Nichtabfluß von Haushaltsmitteln im Jahr 1978 
habe bei der Fortschreibung der 12. Finanzplanung 
bei allen Beteiligten zu einer Überreaktion geführt, 
indem 1,6 Mrd. DM aus den mittelfristigen Planun-
gen gestrichen worden seien. Eine hinreichende 
Korrektur für die Haushaltsjahre 1980 ff. im Rah-
men der 13. Finanzplanung sei bei allgemein ange-
spannter Haushaltslage im Frühjahr 1979 nicht 
durchzusetzen gewesen. Über die Möglichkeit, in das 
Produktionsprogramm eingreifen zu können, hätten 
unterschiedliche Auffassungen bestanden. Eine evtl. 
notwendige Korrektur sollte gemäß Staatssekretär

-

Entscheidung im Rahmen der 14. Finanzplanung 
vorgenommen werden. 

Ab Herbst 1979 sei vom Systembeauftragten zuneh-
mend auf die finanzielle Unterdeckung für 1980 ff. 
hingewiesen worden. Die für 1980 mit 350 bis 400 
Mio. DM kalkulierte Unterdeckung sei auf Abtei-
lungsebene am 31. Januar 1980 hinreichend erläu-
tert worden. 

Die in seinem Schreiben vom 11. Juli 1980 an die 
Haushaltsabteilung genannten, von dieser offen-
sichtlich mißverstandenen „Variablen" bezögen sich 
einerseits auf Planungsungenauigkeiten und ande-
rerseits auf die zum Jahresende bei anderen Titeln 
nicht verbrauchten Haushaltsmittel. 

Die derzeitige Vertragsstruktur lasse eine gewisse 
Schätzungenauigkeit von etwa 10 % hinsichtlich der 
jährlich erforderlichen Haushaltsmittel zu, ohne daß 
dabei Rechtsverbindlichkeiten verletzt würden. In-
soweit hätten über die Rechtsnatur von Zahlungs-
verpflichtungen keine Zweifel bestehen können. 
Dem Systembeauftragten gegenüber seien Zweifel 
an der Rechtsnatur der Verpflichtungen niemals 
vorgetragen worden, weder schriftlich noch münd-
lich. Entsprechende Zweifel, ob über diesen Sachver-
halt Einvernehmen bestehe, seien ihm bei der Be-
antwortung der Anfrage des Abgeordneten Dr. Wör- 
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ner vom 30. September 1980 gekommen. Nachdem 
noch bis zum 7. Oktober 1980 ein einvernehmlicher 
Entwurf mit der Haushaltsabteilung erarbeitet wor-
den sei, habe er nach Rückkehr von einer Dienst-
reise eine in diesem industriepolitisch relevanten 
Punkt veränderte Antwort vom 15. Oktober 1980 vor-
gefunden, die dann auch abgegangen sei. 

Mit Vorlage des Revised Budget der NAMMA im Au-
gust 1980 habe sich der Mehrbedarf für MRCA in 
1980 gegenüber den bisherigen Voraussetzungen 
des SBWS allerdings auf über 600 Mio. DM erhöht. 
Diese Erhöhung sei auch für den Stab des Systembe-
auftragten unerwartet gekommen. 
(Prot. 12, S. 22, 26, 30 und 31) 

Sachverständiger Zeuge Ambos hat ferner im Wort-
laut ausgeführt: 

„Diese ganze Problematik fand ich im August 1979 
vor, als ich anfing. Ich fand Verpflichtungen auf 
Grund der MoUs und der Vertragslage vor, dann 
ein Operational Budget, darauf basierend für 1980, 
mit ca. 1,5 Mrd. Verpflichtungen für die Bundesre-
publik Deutschland und einen Haushaltsansatz 
von nur 1,2. Dies war der Anlaß, daß ich sagte: Wir 
müssen dem nachgehen, wie es in den Folgejah-
ren aussieht. In den Folgejahren 1981, 1982, 1983 
sah es genauso schlimm oder noch schlimmer aus, 
so daß ich zu dem Schluß kam: Hier fehlen Milliar-
denbeträge. Nun müssen alle Beteiligten — das 
hatte ich, was Sie mir vorhin entgegenhielten, mit 
,kollegial` bezeichnet — —. Wenn dieses Problem 
aufbereitet wird in aller Form, mit Prokis, dann 
habe ich unterstellt, daß alle Zuständigen kollegial 
handeln in dem Sinne, daß sie sagen: Hier haben 
wir ein gemeinsames Problem, wir müssen dieses 
Problem lösen." 
(Prot. 29/15, S. 33) 

„Wir hatten schon im Januar gesagt: rund 400 .. . 
Ich mußte doch unterstellen, daß die Haushaltsab-
teilung diese 170 Mio. DM dann schon verfügbar 
macht und daß der Nachtragshaushalt vielleicht 
doch irgendwo Früchte trägt. Ich habe ja nie eine 
Response bekommen." 
(Prot. 29/15, S. 40) 

Sachverständiger Zeuge Ambos hat ferner ausge-
führt: 

„Wir haben in dieser Besprechung (31. Januar 
1980) nicht nur Planung besprochen, sondern — 
das war j a hauptsächlich der Sinn der Sache — die 
aktuelle Problematik TORNADO. Da sind alle 
Prokis, die ich hier zum Teil beigefügt habe *), ge-
zeigt worden. Dort ist im Detail erklärt worden, 
wie die Bindungsstände sind, wie es dazu gekom-
men ist, was eine Streckung ausmacht und und 
und. Das ist also im Detail vorgetragen worden." 

 (Prot. 28/14, S. 49 und 50) 

„Ab Herbst 1979 wurde vom Systembeauftragten 
zunehmend auf die finanzielle Unterdeckung für 
1980 ff. hingewiesen. Die für 1980 mit 350 bis 400 

*) siehe unten Anhänge Nr. 10 bis 13 

Mio. DM kalkulierte Unterdeckung war dabei auf 
Abteilungsleiterebene Ende Januar 1980 hinrei-
chend erläutert worden." 
(Prot. 26/12, S. 31) 

„Die vielen Prokis, die ich Ihnen hier vorgelegt 
habe, beweisen zumindest den Versuch, daß wir 
die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt ha-
ben, nach Losen aufgeteilt, über der Zeit, für die 
Ersatzteile, für den Systemzuschlag, für diese vie-
len Sachen."  
(Prot. 29/15, S. 88) 

„Die Abstimmung auf Referentenebene zeigte, 
daß die Fortschreibung des 13. Finanzplanes so-
wie der Jahresbericht 1979 in einem Maße unzu-
reichend bleiben werden, daß eine Programmfüh-
rung auf der Basis der gültigen Regierungsverein-
barungen unmöglich ist. Es zeigte sich mir, daß die 
Weisung von Staatssekretär Dr. Schnell vom 
3. April 1979, in der er dem 13. Finanzplan zuge-
stimmt hatte mit der Bemerkung, eine Korrektur 
gegebenenfalls im 14. Finanzplan vorzunehmen, 
kaum zu verwirklichen sein wird. Wegen der Grö-
ßenordnung und um einen ähnlich zeitraubenden, 
wenig ergiebigen Schriftverkehr wie im Frühjahr 
1979 zu vermeiden, trug ich die Gesamtproblema-
tik im Dezember 1979 dem Inspekteur der Luft-
waffe sowie der Rüstungsleitung vor und bat mit ei-
ner Sachstandsbeschreibung vom 16. Januar 1980 
um eine Besprechung auf Abteilungsebene, um 
mit der Haushaltsabteilung nach Lösungen zu su-
chen. Diese Besprechung fand am 31. Januar 1980 
statt. Unter dem Eindruck einer bereits festge-
stellten — zwar noch handhabbaren Unterdek-
kung in 79 von ca. 280 Mio. und einer sich abzeich-
nenden Unterdeckung in 1980 von mindestens 370 
Mio. DM wünschte ich eine langfristige Strategie 
zu erörtern. Bedrückend war besonders die Aus-
sicht, daß gegenwärtige Unterdeckungen mittel-
fristig nicht zu kompensieren waren und daß sich 
die Planungsverhandlungen auf Preisstand De-
zember 1978 abspielten ... Ich habe analysiert, 
was es bedeutet, das Programm zu strecken oder 
in Teilbereichen zu streichen, welche Mehrkosten 
das sind und auf die volle Problematik hingewie-
sen. Nachdem ein Ausweg nicht gefunden werden 
konnte, beauftragte der Inspekteur der Luftwaffe 
seinen Planungsverantwortlichen, eine Leitungs-
vorlage zu erstellen. Dies geschah — das ging 
Hand in Hand mit den Planungsbesprechungen, 
die gleichzeitig liefen, man muß das immer kombi-
niert sehen: Planungsbesprechung und dann diese 
konkreten Projektbesprechungen — am 11. Fe-
bruar 1980, wo in Anlage 4 die MRCA-Problematik 
dargestellt worden ist. 

Neben dieser übergeordneten Maßnahme gibt es 
vom 8. August 1979 bis zum 3. Juni 1980 zehn 
Schreiben bzw. Aktivitäten meines Stabes an die 
Planungs- und Haushaltsverantwortlichen, worin 
für 1980 jeweils eine Unterdeckung zwischen 350 
und 400 Mio. DM vorhergesagt wird. Mit Vorlage 
des ,Revised Budget'  der NAMMA hat sich dieser 
Fehlbetrag ab August 1980 allerdings auf über 600 
Mio. DM erhöht. Diese Erhöhung kam auch für 
uns unerwartet in dieser Höhe. Wir wußten zwar, 
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daß wir immer an der untersten Grenze waren mit 
unserer Prognose, aber daß das nun so hoch war, 
das wußten wir vorher auch nicht." 
(Prot. 26/12, S. 24 bis 26) 

Sachverständiger Zeuge Ambos hat ferner ausge-
führt: 

„Mir ist natürlich auch bewußt, daß es sehr 
schwierig ist, in einem laufenden Haushaltsjahr 
plötzlich Riesensummen einzustellen, und inso-
fern war die Intention in dieser Besprechung 
(31. Januar 1980) mit allen Beteiligten in voller 
Kollegialität, Strategien zu entwickeln: Wie bringe 
ich dieses Problem zu einem Null-Problem. Da 
gibt es wieder die Variablen, wie ich sie immer 
nenne. Entweder lege ich einen Haushalt drauf. 
Das geht normalerweise höchstens etwas, aber 
nicht allzusehr. Dann kann ich das Programm ab-
brechen, ich kann es strecken, mit den Konse-
quenzen. Das habe ich alles vorgeführt. Aber zu al-
lem brauche ich Entscheidungen von Vorgesetz-
ten, weil dies nicht zum Nulltarif geht und weil das 
alles im politischen Raum irgendwie vereinbart 
werden muß: denn es basiert j a alles auf Regie-
rungsvereinbarungen. Eine dritte Variable ist in 
meinen Augen nach wie vor eine Jahreswende-
klausel, die besagt: Laßt die Rechnung einmal 
zwei Monate später zur Kasse kommen. Dann 
muß ich sicher sein, daß in den Jahren danach 
auch die Finanzmittel zur Verfügung stehen. Ich 
habe gefragt: Ist es möglich, dieses Planjahr so 
aufzustocken, daß wir in diesem Jahr dann hin-
kommen? Die Antwort war: Dies ist völlig unmög-
lich. Da wurde mir immer vorgehalten, das sind 
Kostenexplosionen. Ich habe gesagt: Hier geht es 
erstmal um die Reparatur von Planungsfehlern, 
und dann geht es um die Fortschreibung der 
Preise. Ich kann auch kein Patentrezept anbieten, 
hat der Haushaltsdirektor gesagt. Dies war für 
den Systembeauftragten unbefriedigend, weil ich 
das Programm natürlich nicht führen kann, ich 
brauche irgendwelche Entscheidungen. Darauf-
hin die Entscheidung des Inpekteurs, nunmehr 
eine Leitungsvorlage, um Entscheidungen zu krie-
gen, entweder Priorität dieses Programms unter 
Vernachlässigung anderer Programme oder 
Streckung des Programms, dann möglichst 
schnell Verhandlungen mit den Partnern oder 
Streichung. Ich habe bloß immer darauf hingewie-
sen: Alle Maßnahmen, die man macht — möglich 
sind alle —, bedürfen Vereinbarungen, und sie 
greifen nicht sofort ... 

Für mich war das Ergebnis unbefriedigend, weil 
ich keine Hilfe bekommen habe." 
(Prot. 26/12, S. 95 und 96) 

„Also ich persönlich in meinem Aufgabenbereich 
habe voll den Eindruck, pflichtgemäß gehandelt 
zu haben. Insofern — das ist wie mit den Varia-
blen, da gibt es offenbar unterschiedliche Inter-
pretationen —, wenn ich vom Januar auf den De-
zember schließe, dann ist ja ganz klar, daß ich 
sage: Wenn ..., dann ..." 
(Prot. 26/12, S. 148) 

„Dort (31. Januar 1980) ... ist ein Tableau gezeigt 
worden, wie sich eine Streckung oder Kürzung auf 
die Kosten auswirkt. Das sind diese Mehrkosten 
in Milliardenhöhe. Das ist im Detail vorgeführt 
und besprochen worden. Ich weiß nicht, was man 
noch mehr machen soll. Bezüglich der Nachprüf-
barkeit, das ist so eine Frage. Ich weiß nicht, wer 
da nachprüfen muß. Ich bin der Systembeauf-
tragte und muß diese Dinge vertreten. Ich muß, 
wenn sie falsch sind, dafür geradestehen. Dann 
gibt es die Haushaltsabteilung, die mir dabei hel-
fen soll, die Haushaltsmittel dafür bereitzustel-
len 

Das war völlig eindeutig, daß es hier Verträge gibt, 
die bei uns haushaltsmäßig nicht abgesichert sind. 
Sie sehen es auch daran, das Operational Budget 
für das Jahr 1980 war bereits etwa 1,5 Mrd. DM, 
und der Haushalt war nur 1,2 Mrd. DM." 
(Prot. 26/12, S. 98 und 99) 

„Ich hatte ja immer angenommen, daß wir im 
Frühjahr 1980 zu irgendeinem Entscheidungspro-
zeß kommen. Wir hatten auch im Januar wieder 
die Sitzungen — es gab j a mehrere Sitzungen —: 
daß wir uns irgendwo vernünftig einigen und ar-
rangieren, daß wir dieses Programm vernünftig 
fahren. Ich brauche für alle diese Dinge, wenn ich 
abweiche, irgendeine politische Weisung: daß ich 
z. B. die Produktion einstelle oder daß ich die Lose 
streiche oder oder. Wenn Sie nichts kriegen, ir-
gendwo sind Sie ja — Sie können als Manager ei-
nes Programms j a nicht zur Industrie gehen und 
sagen: Nun haltet einmal alles an. Dafür brauche 
ich auch wieder eine trilaterale Abstimmung. Und 
die Partner denken j a gar nicht daran, die Produk-
tion einzustellen ... Wie kann ich da zum Staatsse-
kretär hinlaufen? Ich wäre schneller draußen ge-
wesen als drin. Die erste Frage wäre doch gewe-
sen: Mit wem haben Sie das abgestimmt? Ich habe 
das mit den zuständigen Leuten abgestimmt und 
mußte unterstellen, daß alles so läuft, wie man es 
erwarten darf, wenn jeder seine Pflicht tut." 
(Prot. 28/14, S. 44 bis 46) 

„Ich erwartete von dieser Sitzung (31. Januar 1980) 
eine Strategie. Und wenn mir dann der Haushalts-
direktor sagt: Also das ist ein Traum zu glauben, 
daß da plötzlich ein Delta-Sprung von 100 % 
kommt, weil das das Parlament und der Finanzmi-
nister nie mitmachen und sagen: Das sind Preis-
steigerungen, da muß ich sagen: Das ist unbefrie-
digend für mich; denn es sind keine Preissteige-
rungen, sondern es ist eine Reparatur herausge-
nommenen Geldes. Und das war das eigentliche 
Problem. Das macht einen Systembeauftragten 
natürlich unruhig, wenn man sagt: Man geht nicht 
nur unter, sondern so ganz langsam fährt man da 
immer weiter unter Wasser." 
(Prot. 26/12, S. 152 und 153) 

„Diese monatlichen Rechnungslegungsberichte 
kriegen wir über die Produktion, wo bis runter zu 
den Einzelteilen, nach Firmen aufgegliedert, wie-
der steht: Soll, Ist. Wo sollen wir nach den Verträ-
gen für die einzelnen Lose in der Produktion von 
Schaufeln oder irgendwelchen Komponenten ste-
hen, wo stehen wir? Dies ist natürlich furchtbar 
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einfach in Geld umzurechnen; denn bei jedem Pro-
duktionsteil weiß ich, was es kostet, und das rech-
net die Firma in Geld um. Daraus resultiert Pla-
nung und Kontrolle, Soll, Ist." 
(Prot. 26/12, S. 110 und 111) 

„Ja, daß man ihm (Böck) offenbar immer sagte: Ich 
glaube das nicht, und ihr habt damals auch zuviel 
eingeplant; das wird wohl wieder der Fall sein; das 
stimmt alles nicht. — Für mich stellte sich das im-
mer dar als Glaubensfragen. Ich habe in einer Sit-
zung mal gesagt: Glauben tue ich in der Kirche. 
Ich kann das hier entweder belegen und kann hier 
nur Zahlen nennen, und die kann man auch noch 
prüfen; aber ich weiß nicht, was ich noch prüfen 
soll. Man muß mir ganz konkret sagen: Was will 
man noch haben? Das, muß ich sagen, ist nie ge-
schehen." 
(Prot. 28/14, S. 12 und 13) 

Sachverständiger Zeuge Ambos hat ferner zur The-
matik der „Rechtsverbindlichkeit" der Mehrforde-
rungen der Industrie ausgeführt: 

„Nach der derzeitigen Vertragsstruktur sind 
Schwankungen im jährlichen Finanzbedarf mög-
lich, ohne daß dabei Rechtsverbindlichkeiten ver-
letzt werden. Seit Ende vorigen Jahres werden mit 
der Industrie Zusatzvereinbarungen angestrebt, 
die sicherstellen sollen, daß die Produktions- und 
Lieferraten der Finanzvorgabe folgen. Dabei muß 
es sich jedoch im Sinne einer wirtschaftlichen 
Produktion um realistische Finanz- oder Haus-
haltsvorgaben handeln, wenn die vereinbarten 
Preise nicht gefährdet werden sollen. Insoweit 
konnten weder über die Rechtsnatur von Zah-
lungsverpflichtungen noch über die jährliche Vor-
aussagemöglichkeit Zweifel bestehen. Ich nehme 
an, daß sonst auch dem Systembeauftragten diese 
Frage gestellt worden wäre. Mir ist sie nie gestellt 
worden, weder schriftlich noch mündlich. 

Entsprechende Zweifel, ob über diese Sachver-
halte Einvernehmen besteht, kamen mir bei der 
Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Dr. 
Wörner vom 30. September 1980. Nachdem noch 
bis zum 7. Oktober 1980 ein einvernehmlicher Ent-
wurf mit der Haushaltsabteilung erarbeitet wor-
den war, fand ich nach Rückkehr von einer Dienst-
reise eine in diesem Punkt, also in diesem indu-
striepolitisch relevanten Punkt, veränderte Ant-
wort vom 15. Oktober 1980 vor, die dann auch ab-
gegangen ist. Mein Vertreter zu dieser Zeit hatte 
jedoch bei der Mitzeichnung den mißverständlich-
sten Sachverhalt korrigiert ... Da ging es haupt-
sächlich um die ..., die der Industrie vorwerfen, 
daß sie also aus eigenem Antrieb mehr produziert 
hat und damit keine Rechtsverbindlichkeiten zu-
stande gekommen wären." 
(Prot. 26/12, S. 22) 

„Dem Systembeauftragten gegenüber sind Zwei-
fel an der Rechtsnatur der Verpflichtungen nie-
mals vorgetragen worden, noch ist er um eine Stel-
lungnahme ersucht worden. Die gegenwärtige 
Vertragsart läßt eine gewisse Schätzungenauig

-

keit hinsichtlich der jährlich erforderlichen Haus-
haltsmittel zu; sie liegt bei etwa 10 %." 
(Prot. 26/12, S. 31) 

„Es ist aus meiner Sicht schon notwendig, daß ich 
die Unterlagen vorlege. Dies ist von meiner Amts-
führung her dann aus meiner Sicht völlig schlüs-
sig geschehen. Ich hatte keine Schwierigkeiten, 
diese Zahlen für die Verpflichtungsstände — nach 
Losen aufgegliedert — zu bekommen. Ich habe sie 
in der Besprechung im Januar j a dann auch vorge-
tragen." 
(Prot. 26/12, S. 35 und 36) 

„Der größte Unsicherheitsfaktor sind die Verträge 
für den sogenannten in-service-support. Das ist 
also die Ersatzteilbeschaffung. Dies, der zweite 
Teil der vertragsrechtlichen Beziehung ist eigent-
lich der Wesentliche. Da komme ich zu dem 
Schluß, daß es im Grunde, sobald etwas geliefert 
ist, vertragskonform und damit auch rechtens ist, 
daß gezahlt werden muß. Denn es muß nach Liefe-
rung gezahlt werden, und dies kann schwanken. 
Ich komme etwa auf 10 %, aber das ist alles rechts-
verbindlich. Ich war überrascht, daß darüber 
Zweifel bestehen: Einmal bei der Beantwortung 
des Briefes an den Abgeordneten Wörner, weil 
der, als ich von der Dienstreise zurückkkam, ver-
ändert war, speziell in diesen Punkten. Und dann 
habe ich es noch einmal bei der Vorbereitung der 
Klausur gehört, daß da nach wie vor Schwierigkei

-

ten bestanden, dieses Problemfeld irgendwie zu 
umreißen. Ich kann nur sagen, ich bin dazu nicht 
gefragt worden. Denn dann hätte ich sicherlich 
Aufklärung betreiben können. Denn die ist ja in 
der Nacht vom 17. zum 18. (November 1980), wie 
Sie den Akten entnehmen, dann geschehen." 
(Prot. 26/12, S. 39 und 40) 

„Wir kriegen pro Monat, das nennt sich Rapid Re-
port. Daraus geht immer hervor — bis auf Kompo-
nentenebene der einzelnen Firmen in den einzel-
nen Ländern — die Soll-Kurve, die j a aus den Ver-
trägen genommen wird; das sind diese Lieferra-
ten, die da drinstehen auf der Zeitachse, mit dem 
Ist. Und da sieht man sehr wohl: Liege ich darüber, 
liege ich darunter. Also insofern kann ich mir 
überhaupt nicht vorstellen, wo etwas nicht recht-
mäßig sein soll. Bloß, eins muß ich immer wieder 
sagen: Eine auf die Mark genaue Planung einein-
halb Jahre im voraus ist unmöglich, dies geht ein-
fach gar nicht bei dieser Vertragsstruktur." 
(Prot. 26/12, S. 43) 

„Für mich war es überhaupt keine Frage, daß 
Rechtsverpflichtungen bestehen. Ich weiß gar 
nicht, wie man zu der Auffassung kommen kann, 
daß keine Rechtsverpflichtungen bestehen; denn 
die Tatsache, daß die Haushaltsmittel national 
vielleicht nicht eingestellt sind, hat ja doch nichts 
damit zu tun, daß durch einen rechtmäßig abge-
schlossenen Vertrag namens der Bundesrepublik 
Deutschland Rechtsverpflichtungen entstehen. 
Der Vertrag der NAMMA wird im Auftrag der Na-
tionen mit der Industrie abgeschlossen, und er be-
gründet Rechtsverpflichtungen. Es ist eine völlig 
andere Sache, ob man Haushaltsmittel hat oder 
nicht. Ich sehe das mehr wie einen Kaufvertrag: 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache  9/1465 

Wenn ich ein Auto kaufe und hinterher das Geld 
nicht habe, sind das auch zwei Paar Schuhe. Die 
Rechtsverpflichtung ist damit trotzdem eingegan-
gen worden." 
(Prot. 28/14, S. 42 und 43) 

„Die Rechtsverbindlichkeit ergibt sich aus dem 
Vertrag zwischen den Vertragsparteien. Die Ver-
träge werden dann auf der Basis der MoU namens 
der Nationen durch den General Manager mit der 
Industrie abgeschlossen. Das sind also im Grunde 
Verträge der Regierungen mit den Firmen." 
(Prot. 28/14, S. 63) 

„Es ist meine Aufgabe festzustellen, ob es Rechts-
verpflichtungen sind oder nicht, denn ich kann 
überhaupt keine Haushaltsrelevanz darin sehen, 
ob etwas eine Rechtsverpflichtung ist oder nicht. 
Ich muß dafür geradestehen, wenn die NAMMA 
,sachlich richtig' zeichnet; denn ich kriege diese 
Berichte hinterher als Board of Director zur Ge-
nehmigung vorgelegt." 
(Prot. 28/14, S. 66 bis 70) 

„Wenn man nicht weiß, ob etwas rechtsverbindlich 
ist oder nicht, dann ist das sicherlich unklar. Das 
ist am 17. November 1980 geklärt worden, indem 
ja dann der Unterabteilungsleiter H II gebeten 
wurde, dies aufzuklären. Ich sagte schon: Er hat 
mit mir dann gesprochen. Ich habe ihm die Unter-
lagen gezeigt und die Problematik erklärt. Er ist 
dann auch zu dem Schluß gekommen, am 18., also 
vom 17. auf den 18., daß dieses rechtsverbindlich 
ist."  
(Prot. 29/15, S. 22) 

„Ich sage schon dauernd, daß es hier um Rechts-
verbindlichkeiten ging, die ich vorgefunden habe. 
Ich habe Ihnen noch einmal den ganzen Akt der 
Entscheidungen hier vorgetragen. Ich habe 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen der 
NAMMA, sprich den drei Nationen, und den Fir-
men und daraus abgeleitet ein Operational Budget 
und einen Haushalt vorgefunden, der nicht korre-
spondierte. Das war das Problem. Mir war nur 
klar, daß wir einen Haushalt fahren, der mit unse-
ren Verpflichtungen nicht übereinstimmt. Das ist 
so ähnlich, als wenn man sich ein Auto kauft und 
hinterher, wenn es geliefert wird, hat man das 
Geld für etwas anderes ausgegeben." 
(Prot. 29/15, S. 45) 

„Am 20. Oktober 1980 war diese Besprechung, und 
dabei habe ich nun auch erklärt, wie denn nun 
Zahlungsverpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland zustande kommen. Und da hat er 
(Padberg) mir gesagt: Jetzt habe ich das verstan-
den, wie das eigentlich geht. Offenbar war vorher 
— das weiß ich nicht, aber ich hatte den Eindruck 
— der Eindruck, man könnte durch Haushaltsvor-
gaben diese Dinge regulieren. Und ich habe da-
mals auch gesagt: Dies ist im Prinzip möglich, 
aber mit anderen Vertragsstrukturen. Dies ist 
nicht möglich von heute auf morgen, sondern ich 
brauche eine Abstimmung, ich brauche eine Ände-
rung der Verträge, und ich kann dann vor allem 
die Produktionspreise nicht einhalten; das muß 
man also ganz klar sehen." 
(Prot. 26/12, S. 48)  

„Das MoU beinhaltet materiell den Umfang der 
Flugzeuge, die Zahlung, also die Gelder, die Lauf-
zeit, also der Zeitraum, wo es gilt. Lediglich der 
Vertrag hinterher füllt noch aus die Anzahl der 
Flugzeuge auf der Zeitachse, und da wird dann 
Rechtsverbindlichkeit gegenüber privaten Gesell-
schaften wie einer Firma geschaffen." 
(Prot. 29/15, S. 9) 

„Ein MoU ist zu werten wie ein völkerrechtlicher 
Vertrag. MoUs haben, wie meine Juristen mir er-
klärt haben, die Rechtsnatur eines Verwaltungs-
abkommens. Damit sind sie ihrer Qualität nach 
wie völkerrechtliche Verträge zu behandeln." 
(Prot. 29/15, S. 60) 

„Diejenigen (MoUs), von denen ich hier spreche, 
beinhalten Verpflichtungen nach Inhalt, Umfang 
und Zeit." 
(Prot. 28/14, S. 62) 

b) Sachverständiger Zeuge Dr. Padberg hat ausge-
führt: 

Er habe am 15. Februar dem Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik mitgeteilt, daß durch die Zusatzver-
einbarung zum 3. Los der Titelansatz künftiger 
Haushalte und Finanzplanungen nicht präjudiziert 
werden kann. Die von der NAMMA einzugehenden 
Bindungen nach Jahresbeträgen müssen sich an 
den Möglichkeiten der jeweiligen Haushalte und Fi-
nanzplanungen ausrichten. 

Staatssekretär Dr. Schnell habe diese Forderung der 
Haushaltsabteilung bei seiner Zustimmung vom 
19. Februar 1979 zum 3. Los gegenüber dem Abtei-
lungsleiter Rüstungstechnik zur Auflage gemacht. 
Ein Widerspruch der Rüstungsabteilung oder des 
Führungsstabes der Luftwaffe oder des Systembe-
auftragten gegen diese „Haushaltsauflage" von 
Staatssekretär Dr. Schnell sei der Haushaltsabtei-
lung nicht bekanntgeworden. Daher habe er davon 
ausgehen müssen, daß die Auflage durch die deut-
schen Vertreter in den NAMMA-Gremien an die 
NAMMA weitergegeben und von dieser zur Grund-
lage ihres weiteren Handelns gemacht worden ist. 
Daß die Haushaltsauflagen an die NAMMA nicht 
weitergegeben worden sind, habe er erst am 17. No-
vember 1980 erfahren. Deutscherseits hätte im 
NAMMA-Direktorium eine Zustimmung zu Arbeits-
paketen nicht gegeben werden dürfen, wenn dies 
nicht durch die Mittelansätze im nationalen deut-
schen Haushalt finanziell abgesichert war; davon sei 
die Haushaltabteilung stets ausgegangen. 

Die Aussage des Abteilungsleiters Rüstungstechnik 
im Schreiben vom 30. April 1979, das 3. Los sei 1980 
mit dem Haushaltsansatz von 1 300 Mio. DM voll fi-
nanziert, habe sich als unzutreffend erwiesen. Die 
Fehlschätzung des Abteilungsleiters Rüstungstech-
nik habe 583 Mio. DM betragen — seines Erachtens 
eine Folge der Tatsache, daß der Abteilungsleiter 
Rüstungsstechnik und der Systembeauftragte eine 
Haushaltsforderung geltend gemacht haben, ohne 
daß sie, worauf sie selbst mehrfach nachhaltig hin-
gewiesen haben, einen Überblick über die bestehen-
den vertraglichen Verpflichtungen hatten. 

Aufgrund des Ergebnisses des Chefgesprächs am 
5. Juni 1979 zum Haushalt 1980 hätte bei den militä- 
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rischen Beschaffungen Forderungen in Höhe von 
363 Mio. DM gekürzt werden müssen. Dies habe die 
Haushaltsabteilungen gezwungen, alle Beschaf-
fungsvorhaben zu reduzieren, bei denen der Mittel-
bedarf unsicher war bzw. finanzielle Einschränkun-
gen in Kauf genommen werden konnten. Unter dem 
Aspekt der Unsicherheit des Mittelbedarfs habe er 
die MRCA-Forderung mit 100 Mio. DM einbeziehen 
müssen. Bei dem insgesamt knappen Haushaltsan-
satz 1980 wäre es unvertretbar gewesen, eine er-
neute Minderausgabe bei MRCA zu Lasten anderer 
Beschaffungsvorhaben zu riskieren. 

Die Haushaltsabteilung habe ab Ende 1979 immer 
wieder unbestimmte Hinweise erhalten, daß 1980 
Haushaltsmittel fehlen könnten. Es wurden aller-
dings stets nur Möglichkeiten oder Vermutungen 
mitgeteilt. Auch in der Besprechung am 31. Januar 
habe der Systembeauftragte keine nachprüfbaren 
und detaillierten Unterlagen vorgetragen oder über-
geben, sondern den angeblichen Bedarf pauschal im 
wesentlichen mit einer Programmbeschleunigung 
begründet und den behaupteten Fehlbetrag anson-
sten aus den früheren Finanzplänen rechnerisch ab-
geleitet. Darüber hinaus sei er — der Abteilungslei-
ter Haushalt — stets davon ausgegangen, daß es sich 
um eine steuerbare Größenordnung handeln würde, 
da ein Haushaltsrest von 171 Mio. DM zur Verfü-
gung stand. 

Für das Verhalten der Haushaltsabteilung sei auch 
von besonderer Bedeutung, daß der Systembeauf-
tragte noch am 11. Juli 1980 schriftlich mitteilte, daß 
es hinsichtlich einer möglichen Unterdeckung 1980 
„mehrere Variablen gibt, die erst zum Jahresende 
richtig beurteilt werden können". 

Erstmals mit Schreiben des SBWS-MRCA 2 vom 
28. Juli 1980 seien bei der Haushaltsabteilung kon-
krete Mehrforderungen angemeldet worden. Über 
den Rechtscharakter dieser Mehrforderungen habe 
bei der Haushaltsabteilung Unklarheit bestanden. 
Die Haushaltsabteilung habe keine Tatsachen er-
fahren, die sie befähigt hätte, die Rechtsnatur der 
NAMMA-Forderung richtig beurteilen zu können. 
Die Haushaltsabteilung sei der Auffassung gewesen, 
daß diese erheblichen Mehrforderungen nur durch 
ein eigenmächtiges zu schnelles Hochfahren der 
Produktion durch die Industrie entstanden sein 
konnte. Das Antwortschreiben des Ministers an 
MdB Dr. Wörner vom 15. Oktober 1980, dem dieser 
Sachverhalt zugrunde liege, sei einvernehmlich zwi-
schen dem Systembeauftragten und der Haushalts-
abteilung verfaßt worden. Klarheit über die Rechts-
verbindlichkeit habe erst am 18. November 1980 be-
standen. 
(Prot. 10, 9/11-14/32-34) 

Sachverständiger Zeuge Dr. Padberg hat ferner im 
Wortlaut ausgeführt: 

„Wichtig ist aber für das Verhalten der Haushalts-
abteilung, daß für MRCA ein Haushaltsrest von 
171 Mio. DM zu Verfügung stand, der notfalls in 
Anspruch genommen werden konnte. Ein darüber 
hinausgehendes Risiko, das haushaltsmäßig nicht 
steuerbar gewesen wäre, ist für mich nicht sicht-
bar geworden." 
(Prot. 22/10, S. 13)  

„Zumindest bis zum 11. Juli 1980 hat auch der Sy-
stembeauftragte MRCA für das Jahr 1980 keine 
hinreichend konkrete Kenntnis einer Unterdek-
kung gehabt. Sonst hätte er nicht von mehreren 
Variablen sprechen können, die erst zum Jahres-
ende richtig beurteilt werden können." 
(Prot. 22/10, S. 20) 

„Hier geht es also nur um zukünftigen Fortschrei-
bungsbedarf (Vermerk 11. Februar 1980), Rück-
schlüsse auf das Jahr 1980 sind in diesem Zusam-
menhang überhaupt nicht möglich. Das ist ein 
ganz anderer Sachverhalt, der im Laufe des Jah-
res mal hochkommt, dann wieder heruntergeht, 
mal wieder hochkommt, am 11. Juli dann wieder 
zu den Akten gelegt wird — nach dem Motto: da 
gibt es zwar was, aber da sind j a mehrere Variable, 
die erst zum Jahresende beurteilt werden können. 
Bis dann im August auf einmal ein anderer Sach-
verhalt war. Wir als Haushälter (waren) doch in ei-
ner Situation, die uns einen anderen Handlungs-
spielraum überhaupt nicht gegeben hat. Was hätte 
ich denn eigentlich machen sollen, wenn ich zum 
Finanzminister gekommen wäre und hätte gesagt: 
ich brauche Geld, es gibt da mehrere Variable; ich 
kann es zwar noch nicht genau sagen, aber der Sy-
stembeauftragte hat so das Gefühl...?" 
(Prot. 22/10, S. 54) 

„Die Haushaltsabteilung hat die geäußerten Ver-
mutungen nicht akzeptiert. Sie hat sie bewertet, 
wie ich das hier vorgetragen habe. Wir haben den 
weiteren Gang gesehen. Dann kommen all diese 
Schritte und da war wirklich für die Haushaltsab-
teilung kein Anlaß, weitere Recherchen anzustel-
len, sondern wir sind in unserer Bewertung durch 
den weiteren Verlauf des Geschehens bis zum 
11. Juli immer wieder neu bestätigt worden." 
(Prot. 22 /10, S. 160) 

„Dort (31. Januar 1980) sind keine detaillierten zu-
sätzlichen Informationen gegeben worden. Der 
SBWS ging her, nahm die alten, noch ungekürzten 
Finanzpläne und rechnete uns vor, daß das ja da-
mals schon so vorgesehen gewesen wäre und daß 
das reduziert worden sei, daß das aber der richtige 
Bedarf gewesen sei. Das ist natürlich keine haus-
haltsmäßige Begründung." 
(Prot. 22/10, S. 56 und 57) 

„In der Besprechung am 31. Januar hat der Sy-
stembeauftragte zu meiner Überzeugung nicht 
vermitteln können, daß ein zusätzlicher Bedarf 
nachgewiesen sei." 
(Prot. 23/11, S. 158 und 159) 

„Es mußte in der Tat aus der Sicht der Haushalts-
abteilung erstaunlich sein, daß am 11. Juli 1980 der 
Systembeauftragte konkrete Angaben nicht ma-
chen konnte, er von mehreren Variablen sprach, 
und dann auf einmal in so kurzer Zeit definitiv, 
ohne daß der Haushaltsabteilung nun mal Unter-
lagen übersandt worden wären, gesagt werden 
konnte: Wir brauchen also rund 600 Millionen DM 
mehr. Das hätte doch aus der Sicht der Haushalts-
abteilung wirklich nur Sinn abgegeben, wenn man 
jetzt mal wirklich Sachverhalte erfahren hätte, die 
nun zwischen dem 11. Juli — von da stammt die- 
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ses Schreiben mit den Variablen — bis zum Au-
gust eine andere Erkenntnis ergeben hätten. Das 
habe ich vermißt." 
(Prot. 22/10, S. 62 und 63) 

„Ich sollte noch einmal auf die Aussage des Abtei-
lungsleiters Rüstung und des Systembeauftragten 
vom 30. April 1979 verweisen. Dort wird nämlich 
von diesen zwei Stellen klipp und klar gesagt, daß 
das 3. Los mit den Ansätzen des Haushalts 1980 
voll finanziert ist. Vor diesem Hintergrund hat die 
Abteilung H die zunächst geäußerte Vermutung 
einer Unterdeckung natürlich als nicht realistisch 
angesehen. Es kommt noch hinzu, daß ja der Sy-
stembeauftragte selbst bei verschiedenen Gele-
genheiten — ich zitiere einmal das Schreiben vom 
2. November 1979 . — eine etwaige Unterdek-
kung, sollte sie eintreten, als steuerbar bezeichnet 
hat." 
(Prot. 22/10, S. 76) 

„Im BMVg (wurde) ein Schriftverkehr auf 
Referentenebene geführt, der Hinweise auf mögli-
che Unterdeckungen enthält. Ich nenne beispiel-
haft die Schreiben vom 8. August 1979, vom 2. Ok-
tober 1979 und vom 2. November 1979. Dennoch 
konnte eine Unterdeckung nicht mit hinreichen-
der Sicherheit vom Bedarfsträger nachgewiesen 
werden ... Im Rahmen der Besprechung (vom 
31. Januar 1980) ist von der Luftwaffe auch auf 
eine mögliche Unterdeckung im Jahre 1980 hinge-
wiesen worden. Ich konnte dazu letztlich im Rah-
men der Diskussion nur auf unseren Haushalts-
rest von 171 Mio. DM hinweisen, denn der System-
beauftragte hat in der Besprechung keine nach-
prüfbaren und detaillierten Unterlagen vorgetra-
gen oder übergeben. Er hat den angeblichen Be-
darf pauschal im wesentlichen mit einer Pro-
grammbeschleunigung begründet und den be-
haupteten Fehlbetrag ansonsten aus den früheren 
Finanzplänen rechnerisch abgeleitet ... 

Entgegen seinem Schreiben vom 5. Februar 80, in 
dem er über den Finanzbedarf von 1961 Mio. DM 
(für 1981) hinaus zusätzlich eine Unterdeckung 
von 350 bis 400 Mio. DM befürchtete, sah er 
(SBWS-MRCA 2) nunmehr — nur sechs Tage spä-
ter! (im Vermerk vom 11. Februar 80) — für 1981 
einen Finanzbedarf von 1961 Mio. DM einschließ-
lich der befürchteten Unterdeckung. Von einem 
Überhang, der von der deutschen Industrie bis 
1987 zu finanzieren sei, war keine Rede mehr ... 
Entscheidend ist, daß keiner der Beteiligten auf zu 
erfüllende Rechtsverpflichtungen im MRCA-Pro-
gramm aufmerksam gemacht hat."  
(Prot. 22/10, S. 13 bis 17) 

„Der Referent H II 4 hat mir (nach Gesprächen 
mit Firmen in München im August 1980) berichtet, 
daß weder über die Rechtsverbindlichkeit noch 
über die Höhe der Forderungen Klarheit gewon-
nen werden konnte." 
(Prot. 22/10, S. 20) 

„Das Schreiben vom 15. Oktober 1980 an MdB Dr. 
Wörner geht davon aus, daß die geltend gemach-
ten Mehrforderungen der NAMMA keine Rechts-
verpflichtungen sind. Dies entsprach auch einer 

Erörterung im erweiterten Kollegium vom 9. Ok-
tober 1980, an der ich teilgenommen habe. 

Am 20. Oktober 1980 trug der Systembeauftragte 
MRCA in einer Besprechung bei der Haushaltsab-
teilung unter anderem mir als Ergebnis seiner 
Feststellungen folgenden Mehrbedarf vor (in Mio. 
DM): 

1980 1981 

Neuer Bedarf 1 830 2 250 
Haushaltsansatz 1980 1 200 — 
Forderung SBWS 
5. Februar 1980 — 1 961 

Mehr 630 289 

Ober den Rechtscharakter dieser Mehrforderun-
gen bestand bei der Haushaltsabteilung weiterhin 
Unklarheit, denn die Haushaltsabteilung erfuhr 
keine neue Tatsachen, die sie befähigt hätten, die 
Rechtsnatur der NAMMA-Forderung richtig beur-
teilen zu können. Abteilung H war der Auffassung, 
daß diese erhebliche Mehrforderung nur durch 
ein eigenmächtiges zu schnelles Hochfahren der 
Produktion durch die Industrie entstanden sein 
konnte." 
(Prot. 22/10, S. 31 bis 33) 

„Bereits mit Schreiben vom 8. Dezember 1978 hat 
H II 4 von SBWS-MRCA verlangt, eine Übersicht 
über den Stand der Verpflichtungen zum 31. Ja-
nuar 1979 zu erstellen und diese alle zwei Monate 
fortzuschreiben und zu berichten. Der SBWS hat 
jedoch stets darauf hingewiesen, daß ihm die Er-
füllung dieser Forderung nicht möglich sei." 
(Prot. 23/11, S. 9) 

„Wenn wir eine perfekte Übersicht über das ge-
habt hätten, was an Bindungen vorhanden gewe-
sen wäre, wäre es nicht möglich gewesen, daß hö-
here Verpflichtungen entstanden wären, als wir 
Haushaltsmittel gehabt hätten." 
(Prot. 22/10 S. 82) 

„Ich denke, wenn man nur einen einzigen Punkt 
nimmt, dann ist das Entscheidende, glaube ich, 
daß die ständige Bitte der Haushaltsabteilung, ei-
nen genauen Überblick über den Verpflichtungs-
stand zu haben, daß das letztlich das entschei-
dende Ereignis hier ist ... 

Dabei genügt es natürlich nicht — das will ich 
gleich hier dazu sagen —, daß der Bindungsstand 
in der schlichten Zahl mitgeteilt wird, sondern um 
das als Haushälter nachzuvollziehen, möchten wir 
natürlich dann auch gerne das aufgelistet haben, 
wie sich das im einzelnen zusammensetzt. Wir ha-
ben einmal im Programm diese Übersicht erhal-
ten, nämlich zu dem Verpflichtungsstand — das 
ist offenbar gesondert aufbereitet worden — beim 
ersten und zweiten Los. Später haben wir noch 
zweimal Verpflichtungsstände erhalten, aber im-
mer nur in pauschaler Form. Ich denke, wenn wir 
dies gehabt hätten, dann wäre es möglicherweise 
soweit nicht gekommen." 
(Prot. 22/10, S. 52) 
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„Ich habe vom SBWS den monatlichen Nachweis 
von bezahlten oder nicht bezahlten Rechnungen 
nicht erhalten ... Wie war das eigentlich in 1980? 
Für die Beschaffung von MRCA (waren) bis 
30. Juni 1980 insgesamt 877 Mio. von dem Ansatz 
in Höhe von 1 200 Mio. DM zugewiesen. Das waren 
genau 73 % des Ansatzes. Wir mußten annehmen, 
daß das Geld für die ersten drei Jahresquartale 
zeitgerecht in Anspruch genommen war. Wir wa-
ren also auf der Zeitachse im Jahre 1980 voll in 
dem drin, was normalerweise hätte abfließen müs-
sen: 3 Quartale — 73 %. Erst Mitte August 1980 
ging vom BMF die Mitteilung zu, daß nunmehr 
insgesamt 1 434 Mio. DM — oder 95 % — des An-
satzes abgeflossen waren. Zu diesem Zeitpunkt la-
gen der Haushaltsabteilung aber bereits die Mel-
dungen des SBWS-MRCA vom 28. Juli und 11. Au-
gust über eine mögliche Unterdeckung vor. Wir 
waren der Meinung im Hinblick auf die Sachver-
halte, daß dies nicht vertragsgerecht sein könne 
und daß dies, das Hochfahren der Produktion über 
die Haushaltsansätze hinaus, so nicht in Ordnung 
sei und deswegen dies nicht rechtsverbindlich 
sein könne." 
(Prot. 22/10, S. 132 und 133) 

„Ich denke, wenn man dieses Schreiben an Herrn 
Abgeordneten Dr. Wörner liest, kann man nur zu 
dem Schluß kommen, daß jedenfalls die Verfasser 
der Meinung gewesen sind, der geforderte Mehr-
bedarf sei nicht vertragskonfrom und deswegen 
von uns aus nicht als rechtsverbindlich zu bewer

-

ten. ''  

(Prot. 23/11, S. 28 bis 35) 

„Es ging in dem Gedächtnisvermerk (vom 25. No-
vember 1980) konkret um die Frage, wieso dieses 
Verfahren nicht in der Lage sei, verläßliche Daten 
zum Stand der Zahlungsverpflichtungen zu lie-
fern, um sicherzustellen, daß nicht die verfügba-
ren Haushaltsmittel überschritten würden. 
Hierzu habe ich in der Besprechung am 20. Okto-
ber 1980 — um die geht es ja — vom Systembeauf-
tragten keine befriedigende Erklärung erhalten." 
(Prot. 22/10. S. 50) 

„Denn im Jahr 1980 bestanden letztlich Rechtsver-
bindlichkeiten in Höhe von 1883 Mio. DM. Der Bin-
dungsstand war mit 1502 Mio. DM vom SBWS am 
3. Juni um rund 400 Mio. DM zu niedrig angege-
ben. Und da hat man es in der Tat, denke ich, dann 
nicht schwer, zu der Aussage zu kommen, daß er-
hebliche Unsicherheiten vorhanden waren und 
daß es hier an dem nötigen Überblick gefehlt 
hat." 
(Prot. 23/11, S. 37) 

c) Sachverständiger Zeuge Obleser hat zu der von 
ihm einberufenen Besprechung am 31. Januar 
1980 ausgeführt: 

„Ich selbst habe ... 1979 von dem neuen Systembe-
auftragten, Herrn Ambos, nachdem ich die Auf-
gabe des Inspekteurs übernommen habe, in einem 
längeren Fachgespräch ... die Überzeugung ge-
wonnen, daß die Bedarfsvorhersagen, die die 

Fachleute in seinem Bereich, beim SBWS, ange-
stellt haben und mehrfach bereits in den Pla-
nungsbesprechungen der Luftwaffe eingebracht 
haben, korrekt sind. Ich muß allerdings hinzufü-
gen: Ich war auch vom ersten Augenblick an nicht 
der Meinung, daß dies auf Heller und Pfennig so 
sein muß, da auch ich natürlich diesen Schock der 
nicht abgeflossenen 350 Mio. DM erst einmal noch 
im Nacken sitzen hatte. Ich bin sehr vorsichtig 
vorgegangen, mußte mich dann allerdings im De-
tail davon überzeugen, daß die Berechnungen des 
Referenten für die Mittelanforderung einen gro-
ßen Wahrscheinlichkeitsgehalt haben. Es ist im-
mer eine Vorhersage. Es ist nicht ein Nachrech-
nen, sondern eine Vorhersage und ist immer mit 
einem gewissen Maß an Unsicherheit verbun-
den. 

Ich habe dann ... in einem längeren Abstim-
mungsprozeß alle Beteiligten zu einem intensiven 
Gespräch zusammengebracht bei mir, beim Füh-
rungsstab der Luftwaffe ... 

Das war eine Besprechung, die am 31. Januar 1980 
stattgefunden hat. Diese Besprechung hatte einen 
einzigen Zweck, dem SBWS die Möglichkeit zu ge-
ben, seine Argumente, die mir zu diesem Zeit-
punkt stichhaltig erschienen, so darzulegen, daß 
auch die anderen Verantwortung Tragenden erse-
hen konnten, daß der Mittelansatz, wie er bis da-
hin existierte, nicht in vollem Umfang zur Dek-
kung der Verbindlichkeiten ausreichen wird. Das 
war der ganze Zweck, da der Systembeauftragte 
offensichtlich Schwierigkeiten hatte, sich im ein-
zelnen den Herren der Rüstungsabteilung oder 
des Haushalts so verständlich zu machen, daß ent-
sprechende Entschlüsse gefaßt werden konnten. 

Diese sehr ausführliche Besprechung, an der alle 
Bedarfsträger und alle Verantwortung Tragenden 
teilnahmen ... hat dann in sehr detaillierter Form 
den Mittelbedarf analysiert. Der Bedarfsträger 
selbst konnte dazu wenig beitragen; es war ein 
Dialog zwischen dem Systembeauftragten und 
seinen Referenten, seinem Haushaltsreferenten 
und vor allem dem Abteilungsleiter Haushalt. 
Dies führte letztlich nicht zu einer Übereinsti-
mung. Es war nach wie vor so, daß der Systembe-
auftragte aus seiner Sicht — ich mußte ihn hier 
und habe ihn hier voll und ganz unterstützt — 
schlüssig bewiesen hat, daß der Mittelansatz nicht 
ausreicht. Die Frage der Höhe war natürlich sehr 
vage darzustellen. Es kommt darauf an, was man 
alles hineinrechnet; das ist eine sehr komplizierte 
Art und Weise. Es wurde jedenfalls auch den Un-
beteiligten oder nur den Bedarfsträgern — es war 
z. B. auch der Inspekteur der Marine mit dabei — 
auch mir völlig klar, daß jedenfalls eine Unterdek-
kung für das laufende Haushaltsjahr gegeben sein 
wird. Dieses wurde nur zum Teil vom Haushaltsdi-
rektor akzeptiert, der natürlich immer wieder auf 
die Fehlkalkulation der 350 Mio. DM hinwies und 
ganz klar zum Ausdruck brachte, daß ihm so et-
was nicht noch einmal passieren würde, und dafür 
haben wir auch alle sehr großes Verständnis ge-
habt; auch wir waren darüber nicht sehr glück-
lich. 
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Das war eigentlich der letzte Versuch, den der In-
spekteur der Luftwaffe machen konnte, eigentlich 
nur in koordinierender Funktion, die unterschied-
lichen Standpunkte zusammenzubringen. Von 
diesem Zeitpunkt war die weitere Behandlung von 
Finanzfragen eine Angelegenheit des SBWS, der 
zuständigen Haushaltsabteilung und des fachlich 
vorgesetzten Rüstungsdirektors." 
(Prot. 21, S. 12 bis 14) 

„In meinen Augen und auch in den Augen des ver-
antwortlichen Systembeauftragten war die Vor-
hersage — es handelte sich ja um eine Vorhersage 
für den voraussichtlichen Mittelbedarf für dieses 
Jahr — ausreichend präzisiert. Dies wurde von 
mir in der Besprechung auch klar zum Ausdruck 
gebracht." 
(Prot. 21/9, S. 64) 

„Für mich war also — zumindest für diesen überv

-

blickbaren Zeitraum — die Unterdeckung eigent-
lich ohne Zweifel." 
(Prot. 21/9, S. 50) 

d) Sachverständiger Zeuge Heinz hat ausgeführt: 

Frage: 

„In der Sitzung der ALA Planung am 9. Januar 
1980 bezifferte der Abteilungsleiter Rüstung den 
Mehrbedarf bei TORNADO im Zeitraum 1981 bis 
1985 auf 1 Mrd. DM. Sie ordneten die Aufnahme 
der Aussage über diesen Mehrbedarf im Textteil 
des FJP 1985 an und gaben eine entsprechende 
Bewertung ab. Welche Bedeutung hat die Auf-
nahme in den Textteil, und welche Bewertung ga-
ben Sie ab?" 

Antwort SvZ Heinz: 

„Die Aufnahme in den Textteil hatte nur den 
Zweck, quasi als Erinnerungsposten aufgenom-
men zu werden. In den Tabellenteil konnte das 
nicht aufgenommen werden, weil das j a keinen 
verbindlichen Charakter hatte — wie ich mehr-
fach hier vorgetragen habe —, sondern eine vor

-

läufige Anmeldung war, über deren Rechtsver-
bindlichkeit im Laufe des Jahres Klarheit erlangt 
werden sollte. Damit das wenigstens der Form ge-
nügt und die Leitung bei Vorlage des Fünfjahres-
programms zu einem sehr frühen Zeitpunkt dar-
auf hingewiesen werden konnte: Achtung, hier 
kommt noch etwas auf uns zu, was wegen der Un-
verbindlichkeit in dem Tabellenteil, in dem Zah-
lenteil nicht enthalten sein kann, was aber er-
wähnt werden muß, habe ich verfügt, daß diese 
Mehrforderung im Textteil abgehandelt wird." 

 (Prot. 18, S. 78) 

II. Zeugenwertungen zu: Ursachen der MRCA-
Finanzierungsprobleme in den Haushalten 
1980 und 1981 

1. Ursachen des Mehrbedarfs für MRCA gegenüber 
dem Haushaltsansatz 1980 und gegenüber der ur-
sprünglichen BMVg-Anmeldung für '81 
(Beweisthema 3.2 SPD/FDP) 

a) Unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse über 
die Ursachen des MRCA-Mehrbedarfs in 1980 
und 1981 im sog. „Tiemann-Bericht" (siehe unten 
zu d) nannte Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell 
folgende „fünf Hauptgründe für den Mehrbe-
darf": 

„Erstens. Der Schock der Überdeckung von 
350 Mio. DM im Jahr 1978 führte zu niedrige-
ren Ansätzen ... für 1980. Noch Anfang 1980 
war es für Fü S, für H und die Leitung unklar, 
ob die Produktionsverzögerung voll aufgefan-
gen würde. 

Zweitens. Schnellerer Zulauf von Rechnungen 
durch größeren Produktionsfortschritt. 

Drittens. Das Mehrwertsteuergesetz wurde 
Anfang 1980 beschlossen und wirksam, war 
aber bei der Aufstellung ... des Haushalts 1980 
Ende 1978 noch nicht bekannt. Daher Fehl in 
1980 von 60 Mio. DM, in 1981 von 45 Mio. 
DM. 
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Viertens. Die Defizite in der Fehleinschätzung 
der NAMMA:... 1980 eine Fehleinschätzung 
von 217 Mio. DM und 1981 von 356 Mio. DM. 
(Diese Zahl kann ich selbst nicht genau nach-
prüfen, da ich nicht mehr über die Unterlagen 
verfüge.) 

Fünftens. Das Defizit aus Ansatz Haushaltsti-
tel und Zeitpunkt der anfallenden Rechnun-
gen."  

Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell gab folgende 
Aufschlüsselung des Mehrbedarfs der Jahre 1980 
und 1981— mit dem Bemerken, mangels vollständi-
ger Unterlagen handele es sich um grobe Zahlen —: 

Der Mehrbedarf in 1980 von 683 Mio. DM gegenüber 
dem Haushaltsansatz von 1 200 Mio. DM setzte sich 
wie folgt zusammen: 

166 Mio. DM Defizit aus dem Preisstandszeit-
punkt des Haushaltstitelansatzes 
(31. Dezember 1978) und dem Zeit-
punkt der anfallenden Rechnungen 
(6/81) (Preissteigerung von 11,5 
für eineinhalb Jahre) 

217 Mio. DM Fehleinschätzung der NAMMA 

240 Mio. DM Minderansätze durch die Haus-
haltsabteilung gegenüber der For-
derung des SBWS-MRCA 

60 Mio. DM Mehrwertsteuer 
683 Mio. DM als Summe 

Der Mehrbedarf in 1981 gegenüber der ursprüngli-
chen BMVg-Haushaltsanmeldung, vom Sachver-
ständigen Zeugen Dr. Schnell mit 838 Mio. DM bezif-
fert (Tiemann-Bericht: 803 Mio. DM), setzte sich wie 
folgt zusammen: 

266 Mio. DM Defizit aus dem Preisstandszeit-
punkt des Haushaltstitelansatzes 
(31. Dezember 1979) und dem Zeit-
punkt der anfallenden Rechnungen 
(Juni 1981) 

356 Mio. DM Fehleinschätzung der NAMMA über 
Produktionsfortschritt 

211 Mio. DM Minderansatz der Haushaltsabtei-
lung gegenüber der Forderung des 
SBWS-MRCA 

45 Mio. DM Mehrwertsteuer 
838 Mio. DM als Summe. 

Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell äußerte ab-
schließend: 

„Ich glaube, daß es für die Entstehung der Finanz-
enge keine Einzelschuldigen gibt. Aber alle Betei-
ligten tragen eine Mitverantwortung." 
(Prot. 5, 81-84/104) 

b) Sachverständiger Zeuge Dr. Padberg hat die 
Hauptursache des Mehrbedarfs für MRCA in 
1980 und 1981 wie folgt dargestellt: 

„Entscheidend ist ..., daß der Bedarfsträger 
selbst den Finanzbedarf für das MRCA-Pro

-

gramm — aus welchen Gründen auch immer 
— wesentlich zu niedrig eingeschätzt hat. Nach 
dem letzten Erkenntnisstand liegt die Haus-
haltsanmeldung des SBWS für den Haushalt 
1980 sowie für den Zeitraum des 14. Finanz-
plans um insgesamt 2 668 Mio. DM unter dem 
tatsächlichen Bedarf. Das ergibt ein rechneri-
sches Fehl von rund 500 Mio. DM im Jahr. Fehl-
schätzungen in dieser Größenordnung können 
aber nicht mehr im Wege der Haushaltsfüh-
rung ausgeglichen werden. 

Ich habe in einer Tabelle . .. den Bedarf gegen-
übergestellt (in Mio. DM): 

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 

Bedarf 1 883 2 553 2 853 2 876 2 700 
Forderung 1 400 
vom 2. März 1979 
vom 5. Febr. 1980 1 961 2 226 2 332 2 279 

Differenz 483 	592 	627 	544 	421 

Diese Zahlen beweisen, daß der Fehlbedarf 
MRCA nicht von der Haushaltsabteilung zu 
vertreten ist. Der Bedarf ist in der von mir vor-
getragenen Größenordnung vom Bedarfsträ-
ger weder im Rahmen der Haushaltsaufstel-
lung noch im Rahmen der militärischen Fünf-
j ahrespläne gefordert worden. 

Zu der Forderung des Abteilungsleiters Rü-
stungstechnik vom 2. März 1979 — Mittelbe-
darfsanmeldung für 1980 von 1 400 Mio. DM sei 
noch zusätzlich anzumerken: Der Inspekteur 
der Luftwaffe habe bei der Aufstellung der mi-
litärischen Planung in den Entwurf FJP 84 ei-
nen um 100 Mio. DM niedrigeren Ansatz von 
1 300 Mio. DM eingebracht." 
(Prot. 10, 34/35) 

„Demgegenüber habe sich die Haushaltsabtei-
lung wie folgt verhalten: Der MRCA-Ansatz 
der Haushaltsabteilung für 1980 habe zunächst 
mit der militärischen Planung des Inspekteurs 
der Luftwaffe — Entwurf FJP 84 — exakt über-
eingestimmt (1 300 Mio. DM). Dieser Ansatz 
habe dann allerdings aufgrund des Ergebnis-
ses des Chefgespräches mit dem BMF am 
5. Juni 1979 um 100 Mio. DM auf 1 200 Mio. DM 
herabgesetzt werden müssen." 
(Prot. 10, 13/35/36) 

Die Schwierigkeiten sind j a deswegen entstan-
den, weil diejenigen, die das Programm steu-
ern, dann die Finanzplanungsansätze, die hin-
terher vom Haushaltsgesetzgeber schließlich 
auch eingesegnet worden sind, nicht beachtet 
haben. 
(Prot. 23/11, S. 74 und 75) 

c) Sachverständiger Zeuge Ambos hat ausgeführt: 

„Der Fehler ist gemacht worden vom 11. zum 
12. Finanzplan, daß man dort eben nicht ver-
schoben hat, sondern daß man da radikal ge-
kürzt hat. Dies hätte einhergehen müssen mit 
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der Entscheidung, nunmehr das Programm 
herunterzufahren oder irgend so etwas." 
(Prot. 28/14, S. 29) 

„Im Jahr 1980 hatte die Industrie eine Produk-
tion. Sie hatte ja immer viel höhere Zahlen ge-
nannt. Unser Haushalt war derart unterer-
nährt, daß ich dem nachgegangen bin. Da kam 
ich zu dem Schluß: Es liegt j a an uns. Unsere 
Probleme auf die Industrie zu transferieren, 
würde ich nicht tun." 
(Prot. 28/14, S. 54) 

Frage: 

„War die gesamte Verpflichtungslage im Früh-
sommer 1979 allen Beteiligten klar?" 

Antwort Ambos: 

„Sie muß klar gewesen sein beim Abschluß des 
MoU 10 ... Da war ganz offensichtlich eine un-
terschiedliche Auffassung, daß die eine Seite 
glaubte, durch MoU 10 sei im Grunde der ge-
samte Zug abgefahren, und die andere Seite 
glaubte, daß das MoU 3 den Entscheidungs-
spielraum ja/nein erlaubt, ohne zu kündigen. 
Das ist der Grund. Da ist meiner Meinung nach 
wohl der Fehler, wenn ich das so sehe. 
Man muß dann entweder kündigen, ansonsten 
sind es Rechtsverpflichtungen, die man einge-
gangen ist."  
(Prot. 29/15, S. 10 und 11) 

d) Anhang zu den Zeugenwertungen: „Tiemann-Be-
richt" über die Ursachen des Mehrbedarfs für 
MRCA in den Haushalten 1980/81 

Die vom Minister zur Untersuchung der Ursa-
chen des Mehrbedarfs für MRCA in den Haus-
halten 1980/81 eingesetzte ministeriumsinterne 
„Unabhängige Kommission Dr. Hiehle" hat unter 
Leitung von Fregattenkapitän Dipl.-Kaufm. Tie-
mann am 1. und 15. Dezember 1980 ihre Untersu-
chungsergebnisse vorgelegt (sog. „Tiemann-Be-
richt"). Die zusammengefaßten Ergebnisse die-
ses „Tiemann-Berichts" lauten: 

„1. Die finanzielle Unterdeckung im Jahr 1980 
beträgt 512 Mio. DM, im Jahr 1981 803 Mio. 
DM. 

Die Unterdeckung ist auf vier Größen zu-
rückzuführen: 

1980 	1981 
in Mio. DM 

— Minderansätze in Planung 
und Haushalt entgegen den 
Anmeldungen des System- 
beauftragten 	MRCA/TOR- 
NADO 69 303 

— Preissteigerungen 	für 	ein- 
einhalb Jahre 166 237 

— Mehrbedarf Umsatzsteuer 60 45 
— Fehleinschätzung des Pro- 

grammfortschritts 217 218 

512 803 

2. Die unterschiedlichen Preisstände zwi-
schen NAMMA Operational Budget (Juni 
1980) und Haushaltsansatz BMVg (Dezem-
ber 1978), mithin eine Differenz von ein-
einhalb Jahren, führen dazu, daß der 
NAMMA-Operational-Budget-Ansatz um 
die in diesem Zeitraum eingetretenen 
Preissteigerungen um 11,5 % höher liegt. 

3. Im Haushaltsgesetz nicht berücksichtigte 
Gesetzesänderungen haben das Pro-
gramm verteuert. Es handelt sich um die 
Auswirkungen der Novelle des Umsatz-
steuergesetzes vom 26. November 1979 
(UStG 80). 

4. Gegenstand der 3. Zusatzvereinbarung 
zum MoU Nr. 10 (3. Los) ist das Produk-
tionsprogramm der Industrie (sogenann-
tes 	PANAVIA-Produktionsprogramm 
19 P). Im Gegensatz dazu orientierten sich 
die Anmeldungen zum 13. Finanzplan/ 
Haushalt 1980 und zum 14. Finanzplan/ 
Haushalt 1981 an den eher pessimisti-
schen Schätzungen der NAMMA über die 
Fähigkeiten der Industrie, mit den Pro-
duktionsschwierigkeiten beim MRCA/ 
TORNADO fertigzuwerden: Zugrundege-
legt wurde also ein von der NAMMA erar-
beitetes Produktionsprogramm (soge-
nanntes NAMMA-Produktionsprogramm 
19 N), das von allen drei Nationen als reali-
stisch bewertet wurde. 

5. Im Revised Operational Budget vom Sep-
tember 1980 finden die Fehlschätzungen 
der NAMMA und der drei Nationen über 
den Programmfortschritt der Industrie ih-
ren Ausdruck. 

6. Das Aufholprogramm (Recovery-Pro-
gramme) hat keinen Einfluß auf die Fi-
nanz-Unterdeckung MRCA TORNADO in 
den Jahren 1980 und 1981. Die Gesamt-Zu-
satzkosten für das Aufholprogramm be-
laufen sich auf 62 Mio. DM, aufgeteilt auf 
die Jahre 1982, 1983 und 1984, wovon rd. 25 
Mio. DM auf die Bundesrepublik Deutsch-
land entfallen. 

7. Das internationale Kooperationsvorhaben 
MRCA/TORNADO erschwert die Einhal-
tung des § 34 BHO. Die finanzielle Größen-
ordnung des MRCA/TORNADO verlangt 
daher, daß bei der Produktions- und Fi-
nanzplanung dem Entscheidungskrite-
rium ,Risiko-Minimierung` Bedeutung zu-
gemessen wird. Zeichnet sich im Pro-
gramm eine risikohafte Entwicklung ab, 
dann sind zeitgerecht entsprechende Kor-
rekturmaßnahmen einzuleiten. 

8. Zur Beurteilung der Vorgänge hat die Un-
tersuchungskommission dem Bundesmi-
nister der Verteidigung zwei Kriterien for-
muliert: 

Erstens: Die komplexe Abwicklungsstruk

-

tur des internationalen MRCA/TORNA- 
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DO-Programms macht hinlängliches Wis-
sen über die Konsequenzen von Entschei-
dungen zum MRCA/TORNADO unabding-
bar. 

Zweitens: Der Festlegung der Mittelan-
sätze muß rationales Entscheidungsver-
halten zugrundeliegen." 

2. Ursachen der Nichtbeantragung zusätzlicher 
Mittel für MRCA durch das BMVg im 
Nachtragshaushalt '80 
(Beweisthema 6.1 SPD/FDP) 

a) Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell hat zusam-
menfassend ausgeführt: 

„Die Möglichkeit, im Haushaltsnachtrag 1980 
nachzufordern, wurde nicht genutzt, weil zu Be-
ginn der Verhandlungen über den Nachtrags-
haushalt im Frühjahr 1980 bei SBWS, der Abtei-
lung Rü, der Abteilung Haushalt und der Leitung 
verbindliche Angaben über mögliche Unterdek-
kungen, Zahlungsfähigkeiten und Rechtsver-
bindlichkeiten noch nicht vorlagen." 
(Prot. 5, 103) 

Im einzelnen hat der sachverständige Zeuge Dr. 
Schnell folgende Gründe angegeben, warum keine 
Forderungen für MRCA im Nachtragshaushalt ge-
stellt wurden: 

„Erstens. Mehrfach sind die Anträge des BMVg, 
im Nachtragshaushalt 1980 Mittel für Beschaf-
fungen, darunter auch für MRCA einzusetzen, 
vom BMF abgelehnt worden. 

Zweitens. In den ersten Anträgen — ... am 22. Ja-
nuar, 26. Februar, 31. März — sind zwar von Ab-
teilung H Mittel für Beschaffungen, darunter 
auch für MRCA, gefordert worden. Vom SBWS 
und von der Abteilung Rü lagen jedoch keine di-
rekten Forderungen zum Ausgleich etwaiger Un-
terdeckungen zu diesem Zeitpunkt vor. 

Drittens. In der Zeit der Nachtragshaushaltsver-
handlungen — Februar bis April — bestanden 
bei Abteilung H, beim Generalinspekteur und bei 
mir Ungewißheiten und Zweifel über einen bzw. 
den tatsächlichen Mehrbedarf, wie sich das auch 
in den Sitzungen ... ergeben hat. Der SBWS war 
zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, trotz 
Drängens der Abteilung H dieser verbindliche 
Daten vorzulegen. 

Fünftens. Der vom SBWS am 11. Februar 1980 als 
möglich angekündigte Betrag von 350 Mio. DM, 
der allgemein bezweifelt wurde, war im Frühjahr 
1980 noch nicht so hoch, daß er nicht, wie auch in 
1979, durch Umschichtungen hätte aufgefangen 
werden können." 
(Prot. 5, 86) 

Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell zog hinsicht-
lich der Verantwortlichkeit folgendes „Fazit": 

„Nach dem Kirchgang ... ist jeder weiser. Auch 
ohne Kenntnis der genauen Verpflichtungen 
hätte man angesichts des Produktionsfort-
schritts 1979 den Vorwarnungen des SBWS und 
der Rü mehr Glaubwürdigkeit schenken müssen 
und z. B. auf eine Erhöhung der Munitionsvor-
räte verzichten sollen, um die MRCA-Zahlungs-
forderungen mit der vorhandenen Finanzmasse 
in Übereinstimmung zu bringen. 

Ich darf in Abwandlung des lateinischen Sprich-
wortes sagen: Nostra culpa — maxima culpa" 
(„Unsere Schuld — allzu große Schuld"). Aber 
trotzdem . wäre es fraglich gewesen, ob wir zu 
diesem Zeitpunkt ohne verläßliche Unterlagen 
über die tatsächlichen Zahlungsverpflichtungen 
beim Bundesfinanzminister 300 Mio. DM zusätz-
lich für das MRCA durchgebracht hätten." 
(Prot. 5, S. 87). 

b) Sachverständiger Zeuge Dr. Hiehle führte aus: 

„Einer meiner mit der Überprüfung der 
Gründe für das Fehl in 1980/81 befaßt gewese-
nen Mitarbeiter formulierte in diesem Zusam-
menhang auf meine konkrete Frage wie 
folgt ...: Hinreichende Kenntnis über das Aus-
maß des Fehls konnte erst nach Verabschie-
dung des Nachtragshaushalts 1980 gewonnen 
werden ... 

Eine spezielle oder gar förmliche Anforderung 
eines Mehrbedarfs für MRCA gab es .. . 
nicht ... 

Im vorliegenden Fall, bei dem es um einen auf 
Rechtsverpflichtungen beruhenden Mehrbe-
darf an Haushaltsmittel für die Serienferti-
gung MRCA in 1980 geht, hätte jedenfalls der 
Bedarfsträger seinen Bedarf für den Nach-
tragshaushalt 1980 anmelden und, wie dies im 
Haushaltsverfahren nun einmal üblich und 
auch notwendig ist, hartnäckig und mit Über-
zeugung als auf Rechtsverpflichtungen beru-
hend vertreten müssen. Das geschah jedoch 
nicht ... '' 
(Prot. 4, 31/35) 

„Zum Nachtragshaushalt 1980 wurde der da-
mals sich abzeichnende Mehrbedarf nicht gel-
tend gemacht ... Man hätte den Bedarf, den er-
kannten Bedarf, geltend machen müssen für 
eine Anforderung für den Nachtragshaushalt 
1980 ... Ich beantworte das aber so, daß dieje-
nigen, die beteiligt waren, das Instrument, auf 
dem sie spielten, aus welchen Gründen auch 
immer, im konkreten Fall, wo die letzte Chance 
bestand, nicht richtig gespielt haben. 
(Prot. 10/4, S. 93 und 94) 

„Innerhalb des Jahres 1980 gibt es keine Punk-
te, wo jemand umschnallt oder mit anderen 
Andeutungen zu mir gekommen ist, wo ich ein-
haken konnte. Sonst hätte ich das gebracht. 
Und es ist tatsächlich so: Das Eckdatum ist für 
mich der 9. Oktober 1980, wo es darum ging, 
eine Antwort auf das Schreiben des Abgeord-
neten Dr. Wörner zu entwerfen. Da habe ich, 
wie ich mich vorhin wörtlich ausdrückte, zum 
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erstenmal von einer aktuellen Finanzierungs-
problematik bei MRCA erfahren." 
(Prot. 10/4, S. 87) 

„Wenn man einen Bedarf geltend macht, be-
darf es nicht nur eines dialogischen Prinzips 
zwischen dem Bedarfsträger und dem Bedarfs

-

decker, sondern derjenige, der Bedarfsträger 
ist, der etwas geltend macht, muß auch seinen 
Bedarf überzeugend und hartnäckig mit Un-
terlagen und sonstigen Dingen vertreten. Und 
da gab's eben diesen Punkt nicht. Wenn man 
einen Bedarf hat, von dem man überzeugt ist, 
den man haben muß, und ein anderer sagt: Sie 
bekommen ihn nicht, ich glaube Ihnen nicht 
oder: ich habe nicht soviel Geld oder so, dann 
schnallt man um und geht den Weg, den ich 
meine." 
(Prot. 10/4, S. 85) 

c) Sachverständiger Zeuge Ambos hat zur Thema-
tik „Nachtragshaushalt" ausgeführt: 

„Nachtragshaushalt 1980. Die Größenordnung 
der Unterdeckung von 350 bis 400 Mio. DM war 
in der fraglichen Zeit allen Haushalts- und Pla-
nungsverantwortlichen bekannt. Jedenfalls 
mußten die Mitteilungen meines Stabes seit 
August 1979 als Anträge aufgefaßt werden. Ge-
stützt wird dies durch eine telefonische Anfor-
derung des Fü S VI 4 vom 22. Februar 1980, wo 
die oben genannte Unterdeckung von meinem 
Stab nochmals bestätigt worden ist. Fü S VI 4 
hat daraufhin am 25. Februar 1980 unter Ab-
stimmung mit dem stellvertretenden General-
inspekteur gegenüber der Haushaltsabteilung 
für MRCA einen Nachtrag in Höhe von 150 
Mio. DM für 1980 gefordert. Im Vermerk dazu 
— das ist ein interner Fü S-Vermerk; da ist ver-
merkt, daß das telefonisch der Haushaltsabtei-
lung auf Anforderung durchgegeben worden 
ist — heißt es: „mit den Aufwendungen für Tor-
nado werden bekannte Finanzierungsproble-
me gemildert. In anderer Form bin ich an der 
Erstellung des Nachtragshaushalts nicht betei-
ligt worden. Inwieweit der für die Beantragung 
eines Nachtragshaushalts zuständige Titelver-
walter RüP13 ... beteiligt worden ist, entzieht 
sich meiner Kenntnis." 
(Prot. 26/12, S. 27) 

„Nachhaltigst habe ich alle zuständigen Pla-
nungs- und Haushaltszuständigen des BMVg 
seit August 1979, mit Erhöhen der Nachhaltig-
keit bis zur Klausur des Jahres 1980, hingewie-
sen auf die Problematik und alle Schritte ein-
geleitet, damit jeder seine Pflichten tun 
kann." 
(Prot. 29/15, S. 81 bis 82) 

„Ich bin also nie auf die Idee gekommen, sogar 
bis heute nicht, daß ich also ein Formblatt be-
nutzen muß, um meine Probleme als System-
beauftragter kundzutun, sondern dazu reicht 
ja die Schriftform an die Zuständigen, und das 
ist aus meiner Sicht in ausreichender Form ge-
schehen. Zusätzlich bin ich — — Der Füh-
rungsstab Lw hat das prüfen lassen, wer denn 
nun formal eine solchen Antrag zu stellen hat. 

Und da hat man mir gesagt; eindeutig der Titel-
verwalter oder die Haushaltsabteilung selbst. 
Denn ein Nachtragshaushalt ist ja ein Global-
antrag über viele Problembereiche. Und sie ist 
natürlich darauf angewiesen, dann die Fak-
ten ... von den jeweiligen Bedarfsträgern zu 
bekommen. Diese Fakten haben wir geliefert 
— unaufgefordert, aufgefordert — in jeder 
Form. Insofern bin ich der Meinung: Es war auf 
keinen Fall meine Aufgabe, in irgendeinem 
Formblatt — Ich kenne auch gar kein Form-
blatt. So ein Verfahren gibt es gar nicht; mir ist 
es nicht bekannt. Zusätzlich muß ich sagen: 
Der Titelverwalter — das habe ich vorhin 
schon ausgeführt — kriegt j a monatlich die 
Mittelabflußbelege der NAMMA. Die NAMMA 
schickt also monatlich einen Vergleich des 
Operational Budget zum Soll — Ist. Und das ist 
aufgefieselt nach Losen." 
(Prot. 26/12, S. 52 und 53) 

„Wenn ich aber die Problematik voll aufdecke 
und lade die Zuständigen ein, dann ist es für 
mich unvorstellbar, daß ich da ein Formblatt 
ausfüllen muß. Ich habe das alles dargelegt, 
was das ist, und bin zu jeder Diskussion bereit 
und auch fähig gewesen, damals wie heute. 
Dann ist für mich die Frage, wie ich das nun 
machen soll auf den Weg bringen rein for-
mal ... Außerdem liegt die formelle Verpflich-
tung, einen Nachtragshaushalt zu stellen, nicht 
bei dem Projektmanagement, sondern bei dem, 
der für die Titelverwaltung zuständig ist; denn 
er hat den Überblick über den gesamten Ti-
tel." 
(Prot. 26/12, S. 98) 

„Ich habe nicht 150 Mio. DM (zum Nachtrags-
haushalt) beantragt, sondern der Fü S hat noch 
einmal die Unterdeckung von uns abgefragt. 
Die hat er wieder in der gleichen Höhe schrift-
lich bekommen, zwischen 350 und 400 Mio. DM. 
Der Fü S selbst hat daraus offensichtlich in Ab-
stimmung mit der Abteilung Haushalt 150 Mio. 
DM mit dem Bemerken gefordert — da liegt 
ein Vermerk vor —, um die bekannten Finan-
zierungsprobleme zu mildern. Also waren sie 
a) bekannt und b) wurden sie nur gemildert, 
d. h.: es war nicht die gesamte Summe, die man 
eigentlich hätte haben müssen ... Ansonsten 
bin ich bei dem Nachtragshaushalt nicht betei-
ligt worden. Ich habe hier meine Anmeldungen 
in der Form gemacht. Ich bin gar nicht in dem 
Loop des Nachtragshaushalts drin. Das ist mir 
auch noch nie passiert ... Ich glaube, ich habe 
deutlich gemacht, daß ich meine, wir haben mit 
der gebotenen Deutlichkeit, mit den nachvoll-
ziehbaren Unterlagen die Sachen den Zustän-
digen vorgetragen .. . 

Sie können unterstellen, daß das, was ich über 
die Nachvollziehbarkeit, über die Kommunika-
tion mit dem Fü S IV, der für den Haushalt zu-
ständig war, aus meiner Sicht völlig korrekt 
verlaufen sind und aus meiner Sicht völlig 
schlüssige Ergebnisse geliefert haben, um dar- 
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aus einen Haushaltsansatz für Tornado abzu-
leiten." 
(Prot. 26/12, S. 100 bis 102) 

„Ich habe keinen Nachtragshaushalt zu stellen. 
Ich habe nur zu beantworten, wenn ich gefragt 
werde: Ist da eine Unterdeckung? Dies ist ge-
schehen." 
(Prot. 29/15, S. 14). 

„Ich würde aus der heutigen Sicht genau wie-
der so agieren; denn ich habe das genauso ge-
macht, meine Vorgesetzten aufmerksam ge-
macht, hingewiesen. Ich kann überhaupt 
nichts anderes machen." 
(Prot. 29/15, S. 46) 

„Außerdem ist Antrag zum Nachtragshaushalt 
gestellt worden. Durch den Fü S, und der Fü S 
ist darauf auch noch einmal nachhaltig durch 
meinen Referenten hingewiesen worden, mit 
den gleichen Summen." 
(Prot. 29/15, S. 81 und 82) 

d) Sachverständiger Zeuge Obleser hat zur Thema-
tik „Nachtragshaushalt" ausgeführt: 

„Die Frage, wer eigentlich den Nachtragshaus-
halt zu stellen hat, ist eigentlich erst danach 
(31. Januar 1980) aufgekommen, sicherlich 
nicht die Luftwaffe ... Ich muß gestehen, auf 
den Gedanken, daß ich einen Nachtragshaus-
halt selbst zu stellen habe, obwohl ich dem 
Haushaltsdirektor vorher meine Aufgaben und 
die meines Systembeauftragten klipp und klar 
beweisbar auf den Tisch gelegt habe, bin ich 
tatsächlich nicht gekommen." 
(Prot. 21/9, S. 39) 

„Der Inspekteur Luftwaffe ist nicht der Fi-
nanzbeauftragte, Haushaltsbeauftragte, son-
dern er ist der organisatorische Chef des Füh-
rungsstabs der Luftwaffe, zu dem der System-
beauftragte gehört. Die Zuständigkeiten für 
die fachliche Führung der Finanzen liegen 
nicht beim Inspekteur der Luftwaffe. Mein En-
gagement für das Programm Tornado habe ich 
durch Maßnahmen — aus meiner Sicht gese-
hen — ausreichend zum Ausdruck gebracht, 
die weit über das hinausgehen, was man mir 
zubilligt und was sicherlich irgendwo festge-
schrieben ist. Ich habe darüber hinaus keinen 
Zweifel gehabt, daß durch die vielen Gespräche 
mit dem Staatssekretär, mit dem Generalin-
spekteur, mit dem Planungsbeauftragten die 
Problematik der Finanzierung klar werde, so 
wie sie sich mir darstellte und so wie sie für 
viele andere Leute genauso sichtbar gewesen 
ist — das ist ja kein Geheimnis gewesen; die 
Zeitungen waren ja voll davon —, daß das dazu 
führen wird, daß die Verantwortlichen dafür — 
ich sehe in erster Linie den Haushaltsaus-
schuß als verantwortlich dafür — die notwen-
dige Klärung herbeiführen."  
(Prot. 21/9, S. 144) 

„Meine Bemühungen mußten sich auf den 
Mann konzentrieren, der mir zugänglich war, 
und das ist die Rüstungsabteilung und das ist 

der Haushalt gewesen. Das ist in ausreichen-
dem Maße geschehen." 
(Prot. 21/9, S. 96) 

e) Sachverständiger Zeuge Dr. Padberg hat zur 
Thematik „Nachtragshaushalt" ausgeführt: 

„Die Auffassung der Haushaltsabteilung, daß 
im MRCA-Programm 1980 eine konkrete Un-
terdeckung nicht erkennbar war, entspricht 
auch dem Verhalten der Beteiligten bei der Er-
arbeitung des Nachtragshaushalts 1980 ... We-
der der Inspekteur der Luftwaffe noch der Sy-
stembeauftragte MRCA noch die Rüstungsab-
teilung haben zum Nachtragshaushalt unter 
Hinweis auf Rechtsverpflichtungen einen fi-
nanziellen Mehrbedarf für MRCA geltend ge

-

macht .. . 

Allerdings hat die Haushaltsabteilung erwo-
gen, im Nachtragshaushalt 1980 auf zusätzli-
che Mittel für die Rüstungsbeschaffungen der 
neuen Waffengeneration — darunter auch 
MRCA — zu fordern. Der gedankliche Aus-
gangspunkt der Überlegungen war dabei nicht 
ein ungedeckter MRCA-Bedarf, sondern aus-
schließlich das Ziel, im Haushalt 1980 eine 
reale Steigerung von 3% zu erreichen ... Die 
Überlegungen bezogen sich nicht darauf, einen 
im Haushalt 1980 nicht abgedeckten Mehrbe-
darf zu fordern, sondern es ging ausschließlich 
darum, die reale Erhöhung von 3 % zu errei-
chen und dadurch eingeleitete Beschaffungen 
zu beschleunigen. 

Ich bin ganz sicher, daß sich eine andere Beur-
teilung ergeben würde, wenn der Bedarfsträ-
ger seinerzeit der Leitung oder der Haushalts-
abteilung klargelegt hätte, daß über den Haus-
haltsansatz 1980 hinaus im MRCA-Programm 
weitere Rechtsverpflichtungen zu erfüllen sei-
en. Dazu ist es jedoch ... nicht gekommen. 

Im übrigen ist zu bemerken, daß es ... auch zu 
einem Verstärkungsbetrag in Höhe von 140 
Mio. DM für Munition gekommen ist. Eine gel-
tend gemachte und nachgewiesene Rechtsver-
pflichtung für MRCA hätte ganz sicher eine 
noch höhere Priorität erhalten als die Aufstok-
kung des Munitionstitels." 
(Prot. 10, 17 bis 19) 

„Die Haushaltsabteilung hat ja keinen Antrag 
gekriegt, wobei ich gar nicht auf dem Wort „An-
trag" herumreite, sondern mit „Antrag" meine 
ich detaillierte und eingehende Begründungen, 
die ich in den Ausschüssen des Deutschen 
Bundestages hätte vortragen können, die ich in 
eine Finanzvorlage hätte ummünzen kön-
nen." 
(Prot. 22/10, S. 54) 

„(Der Systembeauftragte) hat die Anträge zu 
stellen ... 

Das hat er im Laufe der Jahre ja auch immer 
wieder getan. Die ganzen Haushaltsmeldun-
gen für die Jahre 1979, 1980, 1981 stammen ja 
immer von dem Referat SBWS-MRCA 2. Wer 
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für den ordentlichen Haushalt zuständig ist, 
der ist doch sicher auch für den Nachtrags-
haushalt zuständig. Von daher fällt es mir 
schwer, die Ausführungen des Inspekteurs der 
Luftwaffe nachzuvollziehen." 
(Prot. 22/10, S. 85 und 86) 

„Wenn der Inspekteur der Luftwaffe in diesem 
Zusammenhang auf den 31. Januar und das 
Gespräch, was wir dort bei ihm geführt haben, 
verweist, dann, denke ich, ist es ganz wichtig, 
daß in diesen Zusammenhang hineinfallen: er-
stens die Diskussion zum Nachtragshaushalt, 
zweitens — von ganz besonderer Wichtigkeit 
— auch die Erörterungen in den Abteilungslei-
terbesprechungen unter dem Vorsitz des Mini-
sters, wo in der Tat im Nachtragshaushalt kei-
nerlei Aktivität vom verantwortlichen Inspek-
teur gemacht worden ist. Da hätte es doch sehr 
nahegelegen, statt also nun diese Diskussion 
(über Munitionsanteile) zu führen, die Aktivi-
täten -- wenn das die beteiligten Herren da-
mals so gewußt haben — auf MRCA zu konzen-
trieren. Deswegen sehe ich hier in der Tat ein 
widersprüchliches Verhalten des Inspekteurs 
der Luftwaffe. Denn dann hätte er in der Tat ei-
nen Antrag im Nachtragshaushalt stellen müs-
sen. (Dann) hätte es natürlich sehr nahegele-
gen, mit der gebotenen Nachhaltigkeit nicht 
nur die Haushaltsabteilung, sondern auch die 
Leitung des BMVg darauf hinzuweisen. Und 
dies ist nicht geschehen. Wenn man dazu noch 
die Besprechung Mai in der Abteilungsleiter-
konferenz nimmt ... Da ist diskutiert worden, 
hin und her, aber nicht ein einziges Wort ist zu 
dem Thema gefallen: Aber wir haben hier ei-
nen rechtsverbindlichen Bedarf, der (nicht) ab-
gedeckt worden ist." 
(Prot. 22/10, S. 64 und 65) 

„Sie gehen von dem Vermerk am 11. Februar 
1980 aus, den Sie anders als ich bewerten. Ich 
sage: Das sind Vermutungen, damit kann ein 
Haushälter nichts Hinreichendes anfangen .. . 
Der Vermerk hat eine hinreichende Basis für 
eine Haushaltsmehrforderung nicht ergeben." 
(Prot. 22/10, S. 159) 

„Die Haushaltsabteilung hat doch nicht die 
Pflicht, wenn jemand mit Anträgen kommt, 
wenn jemand — sage ich — Vermutungen äu-
ßert, vage Sachverhalte darstellt, nun ihrer-
seits Recherchen und Untersuchungen anzu-
stellen." 
(Prot. 23/11, S. 107) 

„Es ist Aufgabe der Fachabteilung, wenn der 
Haushälter dies bezweifelt, die Unterlagen bei-
zubringen, der Haushaltsabteilung nachprüf-
bare, nachprüffähige Unterlagen vorzulegen." 
(Prot. 23/11, S. 107) 

„Versetzen Sie sich einmal in meine Lage. Und 
es erscheinen Leute die sagen: Es könnte ja 
sein, da ist was. Eigene Bewertungen, Vermerk 
11. Februar, werden j a gar nicht gegeben, da 
wird die NAMMA reflektiert .. . 

Aber dies ist wirklich eine Interpretation, die 
ich nicht mehr nachvollziehen kann, daß derje-
nige, der Vermutungen geäußert hat, die er bis-
lang nicht abgenommen gekriegt hat — das 
wußte er j a —, daß der, wenn in der ALK 
(20. Mai 1980) Gelegenheit ist, darüber zu spre-
chen — das ist nicht runtergehaspelt worden, 
sondern wir haben eine Diskussion über 
MRCA gehabt, und es ist über alles Mögliche 
gesprochen worden —, daß derjenige, der diese 
Vermutung geäußert hat, die er noch nicht ho-
noriert erhalten hat, nun sagt: Die wissen das 
ja alle. Das wirklich Essentielle, das ihm auf 
den Nägeln brennt, kann er verschweigen. Das 
kann doch wohl nicht wahr sein. 

Deswegen sage ich: Auch der Systembeauf-
tragte hat in dieser Zeit und darüber hinaus 
nur Vermutungen gehabt, die er nicht bewei-
sen konnte ... Was soll ich denn machen, wenn 
derjenige, der die Vermutungen äußert, nichts 
anderes und nichts Besseres weiß, als daß es 
sich um Variable handelt?" 
(Prot. 22/10, S. 154 und 155) 

„Der Systembeauftragte ist derjenige, der fe-
derführend ist für alle Aktivitäten. Der Sy-
stembeauftragte ist derjenige, der die Anträge 
zu stellen hat für den Haushaltsbedarf. Der Sy-
stembeauftragte ist derjenige, der diesen Be-
darf im einzelnen zu begründen hat und der die 
Beteiligten an einen Tisch zu bringen hat .. . 

Der Inspekteur (trägt) gemeinsam mit dem Sy-
stembeauftragten die volle Verantwortung für 
das System, das er zu managen hat. Er ist fe-
derführend, er hat die Anträge zu stellen zum 
Finanzbedarf bei der Haushaltsabteilung. Er 
hat sie zu begründen. Und wenn er mit diesem 
Bedarf bei der Haushaltsabteilung nicht das 
erhält, was er glaubt haben zu müssen, dann 
obliegt ihm nach dem Management-Erlaß die 
Verpflichtung, zu dem Vorgesetzten des Abtei-
lungsleiters Haushalt zu gehen und dem vorzu-
tragen, daß er bei mir nicht das bekommen hat, 
was er glaubt haben zu müssen." 
(Prot. 22/10, S. 57 und 58) 

„Die Haushaltsabteilung ist natürlich nicht die 
Endstation. Wenn ich nein sage, muß eben wei-
ter nach oben gegangen werden. Dann muß 
eben der Staatssekretär, der dafür zuständig 
ist, eingeschaltet werden. Das ist eben nicht ge-
schehen." 
(Prot. 22/10, S. 88) 

Zeuge Dr. Apel hat zum Thema „Nachtragshaushalt" 
ausgeführt: 

„Kann der Bundesminister der Verteidigung hin-
sichtlich der Produktionsentwicklung und damit 
des Finanzbedarfs für MRCA/TORNADO besser 
informiert sein als die zuständigen Staatssekre-
täre und Abteilungsleiter sowie der Haushaltsdi-
rektor des BMVg? Mir wachsen meine Erkennt

-

nisse über mein Ressort normalerweise über 
meine Mitarbeiter zu. Keiner der hier besonders 
Verantwortlichen hat für den Nachtragshaushalt 
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1980 einen Antrag gestellt, zusätzliche Mittel zur 
Finanzierung des MRCA/TORNADO zu gewäh-
ren. Im Gegenteil, es wird auf den dringlichen 
Nachholbedarf bei Munition und auf einen Mehr-
bedarf zur Finanzierung des teurer gewordenen 
Treibstoffs hingewiesen. Lediglich die Haushalts-
abteilung erwägt, vorsorglich 350 Mio DM zur Fi-
nanzierung eines schnelleren ... Zulaufs der gro-
ßen Waffensysteme, so auch des MRCA/TORNA-
DO, vorzusehen. Die Mehrausgaben des Nach-
tragshaushalts für Verteidigung werden ohne Wi-
derspruch der Fachleute zugunsten von Muni-
tion,Treibstoff und Militärhilfe für die Türkei be-
schlossen." 
(Prot. 3, S. 18) 

3. Zeugenwertungen zu: 
Organisationsmängel und MRCA-Finanzierungs-
probleme 1980/81 
(Beweisthema 3.1 CDU/CSU) 

a) SvZ Dr. Schnell hat ausgeführt: 

„Aus meiner Sicht gibt bzw. gab es Organisa-
tionsschwächen aus folgenden sieben Sekto-
ren: 

Erstens. Die Zuständigkeit im Bereich des 
Haushalts war in der Leistung geteilt. Der für 
die Administration zuständige Staatssekretär 
hatte die formelle Gesamtverantwortung für 
den Haushalt. Daher die allgemeine Unterstel-
lung des Abteilungsleiters H unter ihn. Der 
Staatssekretär für Rüstung . trägt die mate-
rielle Verantwortung für die Einzelbeschaffun-
gen. Tangiert aber die materielle Einzelverant-
wortung dem Gesamthaushalt, dann wird der 
Staatssekretär für Administration wieder zu-
ständig. Trotz einer guten Zusammenarbeit 
zwischen Staatssekretär Dr. Hiehle und mir 
über die drei Jahre war diese Aufteilung der 
Zuständigkeiten keine optimale Lösung .. . 

Zweitens. Der Systembeauftragte hat — . .. im 
wesentlichen aus Beförderungsgründen zum 
Nachteil für das MRCA, für die Kontinuität zu 
oft gewechselt. Seine bivalente Unterstellung 
—.. . dem Al Rü ... und andererseits dem In-
spekteur Luftwaffe ... ist schwierig und gibt zu 
Reibungsverlusten Anlaß. 

Drittens. Die Organisation in der Führungs-
spitze in der Abteilung Rü war durch bisher 
drei gleichberechtigte Ministerialdirektoren 
... nicht optimal hinsichtlich eines Gesamtma-
nagements und einer Gesamtverantwortlich-
keit .. . 

Fünftens. In der Zusammenarbeit des System-
beauftragten mit der Abteilung Rü und der Ab-
teilung H gibt es sicherlich organisatorische 
Mängel, wodurch eine Fortschreibung der Ver-
pflichtungen und die Feststellung der Zah-
lungshöhen unübersichtlich wurden und der 
Produktionsfortschritt mit dem Finanzplafond 
nicht in Einklang gebracht wurde. 

Sechstens. Das Gesamtplanungssystem inner-
halb des BMVg bedarf der Verbesserung und 
Überprüfung auf seine Wirksamkeit. In den 
letzten Jahren wurden die Planer immer mehr 
gezwungen, von der bedrohungsorietierten 
Planung auf eine finanzorientierte Planung 
über- bzw. zurückzugehen. Dies führte zwangs-
weise zu immer stärkere Auseinandersetzun-
gen zwischen den Teilstreitkräften mit dem 
Generalinspekteur und der Abteilung H ... Es 
wird bei fortschreitender Finanzenge notwen-
dig, dem Generalinspekteur als Gesamtplaner 
die Autorität zu geben, bedrohungs- und strate-
gieorientierte Prioritäten setzen zu können. 

Siebtens . .. Eine so große Behörde wie das 
BMVg, die jährlich 40 Mrd. DM umsetzt, (benö-
tigt) ähnlich wie bei größeren Industriefirmen 
eine eigene größere Revisionsabteilung. Ein 
Referat für diese Aufgabe genügt m. E. 
nicht." 
(Prot. 5, S. 88 bis 90) 

b) Sachverständiger Zeuge Dr. Hiehle führte zum 
Thema „Organisationsmängel" aus: 

„Der entscheidende Mangel, daß der wirkliche 
Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für das Jahr 
1980 nicht spätestens bis zur Verabschiedung 
des Nachtragshaushalts 1980 aufgrund der er-
forderlichen Anschreibungen und Meldungen 
und unter Ausschöpfung des für Haushaltsan-
forderungen vorgeschriebenen Verfahrens er-
mittelt und geltend gemacht worden ist, beruht 
nicht auf Fehler in der Organisation des 
BMVg. Die Untersuchung organisatorischer 
Bezüge des festgestellten Mangels hat jedoch 
die Notwendigkeit der ... (folgenden) Maßnah-
men ergeben .. . 

Wer ... Aufgaben nicht hinreichend oder nicht 
richtig wahrgenommen, ist dies stets ein Si-
gnal auch für die Organisation. Aus diesem 
Grunde ist es notwendig, die beim Großprojekt 
MRCA/TORNADO festgestellten Schwierig-
keiten ... in der zeitgerechten Feststellung und 
dann in der Geltendmachung des wirklichen 
Bedarfs an Haushaltsmitteln, zum Anlaß zu 
nehmen, auch nach organisatorischen Fehler-
quellen zu suchen. 

Als Untersuchungsfelder ergeben sich: die Auf-
gabenteilung im Bereich der Leitung des Hau-
ses, die Leitungs- und sonstige Struktur im Rü-
stungsbereich, eine Nutzbarmachung indu-
striellen Sachverstands für ein Rüstungskon-
troll- und -Steuerungssystem im BMVg, die 
Wiedereinrichtung einer internen Kontrolle, 
nämlich eines Kontrollinstruments der Lei-
tung des BMVg, Revision genannt, die Verant-
wortlichkeit insbesondere für die Bewirtschaf-
tung der Haushaltsmittel im Rüstungsbereich 
..., die Erfassung und Fortschreibung von Zah-
lungsverpflichtungen bei internationalen Ent-
wicklungs- und Beschaffungsvorhaben und 
schließlich die personelle Kontinuität auch im 
Management für derartige Waffensysteme." 
(Prot. 4, S. 36, 40, 41) 
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Für die Einzelheiten der organisatorischen An-
derungen in den genannten Bereichen verwies 
Sachverständiger Zeuge Dr. Hiehle auf den 
Katalog der „Organisatorischen Konsequen-
zen" des Ministers vom 15. Januar 1981 (siehe 
unten 5. TEIL) und insbesondere auf die von 
ihm — Staatssekretär Dr. Hiehle — erteilte 
Weisung vom 15. Januar 1981 betreffend die 
Erfassung und Fortschreibung der Zahlungs

-

verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land bei der Abwicklung internationaler Be-
schaffungsvorhaben (siehe unten 5. TEIL zu 
I.3.). 

c) SvZ General a. D. Wust führte zur Bundeswehr-
planung unter Beschränkung auf den Zeitraum 
seiner Dienstzeit als Generalinspekteur der Bun-
deswehr, das heißt bis zu seinem Ausscheiden im 
Dezember 1978, folgendes aus: 

Der Bundeswehrplanungserlaß von 1968, der 
sog. Blankeneser Erlaß von 1970 und der Rü-
stungsrahmenerlaß von 1971 seien der Rah-
men für die Bundeswehrplanung. Für den 
größten Teil der 70er Jahre hätten sie den Pla-
nungsablauf im BMVg bestimmt. Sie legten 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
und die Zeitabläufe und Interdependenzen des 
Planungsgeschehens fest. Auf folgende we-
sentliche Merkmale des Planungssystems als 
Organisationsmittel sei hinzuweisen: 

„Der Planungsablauf ist festgelegt. Er führt zu 
Entscheidungs- und Informationszwängen, de-
nen sich jeder, der in der Planung tätig ist — 
bis hin zu den Entscheidungsträgern —, zuzu-
ordnen hat. Geschieht dies nicht, wird die Pla-
nung unwirksam. ... Das Planungssystem be-
ruht auf dem sog. dialogischen Prinzip. Nur auf 
der Grundlage des Dialogs, der Konsultation, 
wird jenes Maß an Information gewährleistet. 
das für sachgerechte und rechtzeitige Ent-
scheidungen und Maßnahmen notwendig 
ist..." 
Das Planungssystem der Bundeswehr habe 
sich in der Planungspraxis als brauchbares 
Führungsmittel so lange bewährt, wie sich Pla-
nungsverantwortliche und Entscheidungsträ-
ger dem System und seinen Sachzwängen zu-
ordneten und auf der Grundlage des Dialogs 
gewährleistet war, daß alle wesentlichen Vor-
gänge bekannt und im Griff waren. 

„Aus der praktischen Erfahrung (kann) festge-
stellt werden, daß das Planungssystem seit sei-
ner Einführung bis Anfang 1978 im jeweils vor-
gegebenen Rahmen funktioniert hat. 

Zu einem Bruch in der Planungskontinuität, j a 
im Grunde zu einer Auflösung des Planungssy-
stems ist es dann nach dem Ministerwechsel 
Anfang 1978 gekommen. Gründe dafür waren 
— und ich beschränke mich hier nur auf die 
Darstellung der wesentlichen —: 

Erstens. Die nach den Planungsgrundlagen zu-
geordneten Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten wurden vom Minister nicht akzep-
tiert. Neue wurden aber nicht festgelegt. 

Zweitens. Planungsentscheidungen wurden 
nicht auf der Grundlage von Planungen, son-
dern häufig neben der Planung getroffen, und 
zum Teil sehr weitgehende Entscheidungen 
waren nicht vorbereitet durch Planung. 

Drittens. Die Konsultation zwischen dem Mini-
ster und dem Planungsverantwortlichen 
( = Generalinspekteur) wurde aufgehoben. 

Viertens. Durch Verlagerung auf die Finanz-
planung veränderte sich die auftragsorien-
tierte Planung zu einer finanzorientierten. 

Das Planungssystem der Bundeswehr war mit 
diesen Einzelmaßnahmen, die nicht angeord-
net, sondern praktiziert wurden, substantiell 
aufgehoben. Eine der tiefgreifendsten Folgen 
war aus meiner Sicht sicherlich, daß die auf-
tragsorientierten Planungsdokumente, insbe-
sondere der Fünfjahresplan ..., nicht mehr 
zeitgerecht fortgeschrieben werden konnten. 
Und damit waren Flexibilität und Kontinuität 
der Planung nicht mehr gegeben. Gerade sie 
aber wären in den Jahren des kaum noch 
wachsenden — wenn ich jetzt in realen Größen 
rechne — Verteidigungsetats dringend gebo-
ten gewesen, weil Eingriffe in die Planungs-
substanz vorhersehbar und unvermeidbar wa-
ren." 
(Prot. 20, S. 55 bis 59) 

Sachverständiger Zeuge Wust hat ferner ausge-
führt: 

„Die Planung umfaßt ... nicht nur das Entwicklen 
des Fünfjahresplans oder des Streitkräfteplans, 
sondern sie umfaßt ebenso die Erarbeitung der 
Konzeption und die Verantwortung für die Reali-
sierung der Konzeption. Nicht die Genehmigung 
der Konzeption — damit ich nicht mißverstanden 
werde! Die Genehmigung der Konzeption liegt in 
der Hand des Ministers und nur bei ihm. Aber die 
Erarbeitung der Konzeption, der Vorschlag für die 
Konzeption und die Realisierung liegt in der Ver-
antwortung des Generalinspekteurs. Dies ist im 
Rahmen der Gesamtplanungsverantwortung mit-
zusehen. 

Hier hat es erhebliche Brüche gegeben auch in der 
Zusammenarbeit zwischen Generalinspekteur 
und Minister, weil der Minister in diesen Berei-
chen am Generalinspekteur vorbei durch direkten 
Zugriff in Stabsabteilungen oder Referate gear-
beitet hat. Das ist das, was u. a. — es gab weitere 
Punkte — zu meiner Bitte um Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand geführt hat." 
(Prot. 20, S. 69) 

(Zum Wortlaut des Rücktrittsschreibens des Gene-
ralinspekteurs Wust an den Minister siehe oben Ab-
schnitt A. II. 4 unter dem Datum 28. November 
1978.) 

„(Das Planungssystem) ist in seinem wesentlichen 
Gehalt nie verändert worden. Die Planungsab-
läufe sind exakt formuliert und die Zuständigkei-
ten für die Erarbeitung, für die Entscheidung 
ebenfalls festgelegt worden. In dem Moment, wo 
sich einer, der in der Planung steht, vor allem die 
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Entscheidungssträger, nicht mehr diesen Sach-
zwängen zuordnet, kann es nicht mehr zu einem 
kontinuierlichen Planungsablauf kommen, und 
daher ist die Planung so, wie sie vorgegeben ist, 
aufgehoben. Das Problem ist aber, daß für Berei-
che, die außerhalb des Hauses liegen, Grundlagen 
zu erarbeiten sind. Ich denke hier insbesondere an 
die Finanzplanung — es gibt auch weitere Berei-
che. Hierfür müssen zeitgerecht die entsprechen-
den Unterlagen vorliegen, damit dann in den 
Sachbearbeiter- bzw. Berichterstattersitzungen, 
damit in den Haushaltsberatungen auf der Grund-
lage auftragsorientierter Planung die Finanzpla-
nung erläutert werden kann. 
Hier ist folgendes geschehen. Das bezieht sich auf 
(die) letzte Frage: Da muß es doch auch noch et-
was anderes gegeben haben? — Jawohl, das ist 
richtig. Hier hat es dann nur noch eine Finanzpla-
nung gegeben, die sich nur noch sehr roh an Un-
terlagen aus dem militärischen Bereich gehalten 
hat. Mir hat einmal der Haushaltsdirektor — und 
er hat das gar nicht irgendwie böse gesagt — ge-
sagt: Sie können ja im Grunde planen, was Sie 
wollen, das stimmt sowieso nicht; die Planung ma-
chen die Haushälter." 
(Prot. 20, S. 70) 

d) Sachverständiger Zeuge Brandt hat ausgeführt: 

„Ich glaube nicht, daß die Bedrohung den alleini-
gen Gradmesser dargestellt hat, seit wir eine Bun-
deswehr haben. Ich wage zu behaupten ..., daß 
auch der Umfang der Bundeswehr nicht nach der 
Frage der Bedrohung orientiert wurde, sondern 
nach dem, was man so für möglich hielt." 
(Prot. 15/7, S. 46) 

e) Sachverständiger Zeuge Poeppel hat ausge-
führt: 

„Bei restriktiver Finanzerwartung ist es natürlich 
so, daß man die Orientierung an der Bedrohung 
natürlich behalten muß, daß das, was möglich ist, 
geringer anzusetzen ist, daß das Risiko, das der 
Politiker zu tragen hat ..., also entsprechend grö-
ßer ist. Die Orientierung erfolgt nach wie vor an 
der Bedrohung, aber das Risiko, das in Kauf ge-
nommen werden muß, ist ein politisch zu tragen-
des Risiko." 
(Prot. 30/16, S. 105) 

„Es kann keine Rede davon sein, daß wir einen 
Wandel von einer bedrohungsorientierten zu einer 
finanzorientierten Planung vollzogen haben. Es 
ist richtig ..., daß das Nichtvorhandensein von ge-
nehmigten Fünfjahresprogrammen dazu geführt 
hat, daß die Finanzperspektive eine stärkere Do-
minanz in der Durchführung der Planung bekom-
men hat. Das sind Dinge, die man eigentlich letzt-
lich genau niemandem vorwerfen kann oder die 
man nur mit einigen Konstruktionen vorwerfen 
könnte. Daß der Haushaltsdirektor letztlich dazu 
da ist, dafür zu sorgen, daß nicht mehr Geld ausge-
geben wird, als da ist, das ist sicher allgemein an-
erkannt, und dem können wir uns ganz bestimmt 
nicht entziehen. Es ist auch nicht so gewesen ..., 
daß etwa in der Rüstungsklausur keine Gelegen-
heit gewesen wäre, den Bedrohungsaspekt darzu-
legen. Ich habe für mein Teil in meinen sehr aus

-

führlichen, eingehenden Bemerkungen bei der 
Rüstungsklausur gerade diesem Punkt erhebliche 
Bedeutung beigemessen." 
(Prot. 17, S. 18 bis 19) 

Auf den Vorhalt, der Minister selbst habe in einer 
Formulierung gesagt: — Was sind die Gründe für die 
bisherige großzügige Plankostenrahmenfortschrei-
bung im Langfristraum? Immerhin vollzogen sich 
Veränderungen von einer bedrohungs- zu einer 
finanzorientierten Planung seit 1975 — äußerte sich 
sachverständiger Zeuge Poeppel wie folgt: 

„Herr Abgeordneter, ich kann den Minister 
schlecht interpretieren. Sie wollen aber bitte auch 
dahinter folgendes sehen. Dies ist natürlich sehr 
gestrafft dargestellt und formuliert. Wenn wir 
Jahre hindurch — und in den 60er Jahren gilt das 
ganz bestimmt — keine größeren Schwierigkeiten 
gehabt haben, das, was bedrohungsgerecht not-
wendig ist, mit dem Haushalt in Einklang zu brin-
gen, dann ist diese Entwicklung j a nun ganz an-
ders in der Gegenwart und erst recht für die Zu-
kunft. Man kann es sicher so interpretieren, wie 
Sie es auslegen, Herr Abgeordneter. Ich kann 
darin aber auch sehen, daß damit gemeint ist, daß 
der Freiraum sehr viel enger geworden ist, aus 
dem heraus geplant werden kann, und daß deswe-
gen die Einflüsse, die beengenden Einflüsse der 
Finanzvorgaben im Planungsbereich nun außer-
ordentlich spürbar werden." 
(Prot. 17, S. 20) 

f) Sachverständiger Zeuge Heinz hat ausgeführt: 

„Es ist nur ein Programm abgebrochen worden. 
Das war das FJP 1984. Ich darf das erläutern .. 

Das FJP 1983 ist das letzte offiziell gebilligte Do-
kument. Es ist am 28. Februar 1979 gebilligt wor-
den. Dieses FJP ist im Abteilungsleiterausschuß 
Planung im August 1978 gebilligt worden. Nur der 
Billigungsprozeß hat also gedauert. Warum, kann 
ich nicht nachvollziehen; das spielt auch keine 
Rolle. Es ist aber bereits 1977 erstellt worden, d. h. 
als das FJP 1983 erlassen wurde, waren wir schon 
mitten im FJP 1984. 

Wenn ich damals verantwortlich gewesen wäre, 
hätte ich vorgeschlagen, das 84er gar nicht zu ma-
chen, sondern gleich in das 85er zu gehen, weil wir 
schon wieder bei einem völlig anderen Lohn-, 
Preis- und Rechtsstand waren und auch die an-
dere Finanzplanung, die 13., bereits erlassen war. 
Das ist nicht gemacht worden. 

Nun bedeutet das aber nicht, daß das, was wir un-
ter dem FJP 1984 gemacht haben, etwa nicht ge-
nutzt werden könnte; denn das, was wir mit dem 
FJP 1984 zweiter Teil und vor allen Dingen mit 
dem FJP 1985 gemacht haben, baute ja darauf auf. 
Außerdem darf ich in aller Form erklären, daß der 
Haushälter ohne eine Planung sein nächstes Jahr 
von sich aus gar nicht gestalten kann. Insofern hat 
er selbstverständlich das erste Planjahr des FJP 
1984 — das ist das Jahr 1980 — aus dem nicht ver-
abschiedeten und nicht gebilligten Plan entnom-
men. Er hat ihn dann nach Haushaltskriterien — 
das war gar nicht so viel — so umgestaltet, daß er 
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haushaltsfähig war. Die Tatsache, daß einmal ab-
gebrochen worden ist und wir gesprungen sind, 
darf also bitte nicht etwa so gedeutet werden, als 
wenn wir planungslos gewesen wären. Das ist in 
der Tat nicht der Fall." 
(Prot. 18, S. 87 und 88) 

Frage: 

„Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, daß der 
Fünfjahresplan nicht aufgestellt wurde?" 

Antwort des sachverständigen Zeugen Heinz: 

„Es wurden immer Fünfjahrespläne aufgestellt. 
Nur wurde in einem Fall ein Fünfjahresprogramm 
überrollt, weil mittlerweile der neue Finanzplan 
des Bundes, wobei wir ja in Zeitverzögerungen ge-
kommen waren, weil wir eben nicht in der Lage 
waren, innerhalb des Plankostenrahmens zu blei-
ben — — Wir hatten Zeitverzögerungen, und 
durch die Zeitverzögerungen sind wir in den näch-
sten Finanzplan des Bundes geraten, so daß das, 
was wir erarbeitet hatten, eigentlich keine ge-
sunde Basis mehr hatte. Deswegen wurde der 
FJP 84 überrollt. Das war aber der einzige. 

Ich habe vorgetragen, daß wir auf Grund vieler 
Umstände bei der Bearbeitung des FJP 84 in Zeit-
verzug gekommen sind ... Zum Beispiel deswe-
gen, weil es uns nicht möglich war, im vorgegebe-
nen Plankostenrahmen zu bleiben; und wir haben 
in drei Abteilungsleiterausschußsitzungen ver-
sucht, dennoch unter den vorgegebenen Plafond 
zu kommen, darunter zu bleiben oder im Rahmen 
dieses Plafonds zu bleiben. Das ist uns nicht ge-
lungen. Mittlerweile war die nächste Finanzpla-
nung des Bundes da, so daß es völlig sinnlos war, 
nun an diesem Fünfjahresprogramm weiterzuar-
beiten ... 

Ich wiederhole: Es ist nicht gelungen, weil die Teil-
streitkräfte auf Grund der ihnen zugewiesenen 
Anteile bei militärischen Beschaffungsvorhaben 
nicht in der Lage waren, mit ihren Ansätzen im 
Rahmen der Vorgaben zu bleiben. Das heißt, sie 
bordeten über, und eine überbordende Planung 
wird von der Leitung nicht gebilligt, weil sie nicht 
vorgelegt werden kann, und sie kann nicht vorge-
legt werden, weil nicht alle Abteilungen des Hau-
ses, die am Abteilungsleiterausschuß Planung be-
teiligt sind, dieses nicht dem Plankostenrahmen 
entsprechende Planungsgebilde mittragen." 
(Prot. 18, S. 143 bis 145) 

g) Sachverständiger Zeuge Eulig hat ausgesagt: 

„... Ich möchte die Frage „bedrohungs- oder 
finanzorientierte Planung" eigentlich so nicht un-
bedingt gelten lassen, weil die Planung sicherlich 
vom Auftrag und der Bedrohung her ansetzt, aber 
natürlich ihre Grenzen dort findet, wo die finanz-
orientierte Basis Grenzen gibt, in dem, was plane-
risch möglich und in den Finanzbereich umzuset-
zen ist." 
(Prot. 44/20, S. 25) 

4. Zeugenwertungen zu: 
Internationale Kooperation (NAMMO/NAMMA) und 
MRCA-Finanzierungsprobleme 1980/81 
(Beweisthema 4 SPD/FDP) 

a) Zeuge Dr. Apel hat ausgeführt: 

„Es stellt sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, ob sich das internationale Management 
für MRCA/TORNADO bewährt hat. Sicherlich 
bin ich hier auch subjektiv befangen; ich will 
das zugeben. Es gibt sicherlich Fachleute mit 
besseren Detailkenntnissen. Aber gerade die 
Arbeiten und Untersuchungen der letzten Mo-
nate zeigen mir, daß es besser ist, bei einer in-
ternationalen Rüstungskooperation einem 
Land die Pilotaufgabe der Durchführung des 
Projektes zu geben." 
Bei der Zusammenarbeit zwischen der trina-
tionalen Behörde NAMMA und den Partner-
länder gebe es im Rahmen der vielen direkten 
und informellen Kontakte Reibungsverluste. 
(Prot. 5, S. 16) 

b) Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell hat ausge-
führt: 

„Sicherlich ist auch die Gesamtorganisation 
des trinationalen MRCA-Managements zu 
überprüfen. Dazu gehört u. a. die Zusammen-
setzung der Policy Group; die Zusammenset-
zung des Board of Directors und die Regelung 
ihrer Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-
ten; die Synchronisierung der NAMMA, der in 
der PANAVIA zusammengeschlossenen Indu-
striefirmen mit dem Ministerium, um Produk-
tionsverlauf und Bereitstellung nationaler 
Finanzmittel besser in Übereinklang zu brin-
gen... 

Der Nichtüberblick über die voraussichtlich 
anfallenden Mittel, d. h. die Nichtsynchronisie-
rung zwischen Produktionsverlauf und vorge-
gebenen Finanzansätzen, beruht sicher auch 
auf Organisationsmängeln im Gesamtbereich 
der internationalen Behörde, der NAMMA, der 
Industrie, dem SBWS, und der Abteilung Rü, 
der Abteilung H und der Leitung ... Ein wirk-
sames Kontrollinstrument für diese notwen-
dige Synchronisierung gab es nicht." 
(Prot. 5, S. 103) 

c) Sachverständiger Zeuge Ambos hat ausgeführt: 

„Wir haben diesen Bereich zum Jahresende 
mit einer extra board-of-director-Sitzung un-
tersucht, ob dort Mängel im Bereich der 
NAMMA vorliegen. Wir kamen eindeutig zu 
dem Ergebnis: Nein, auch nicht im Bereich der 
Industrie. Diese Kosten (600 Mio. DM) waren 
rechtsverbindlich, die sind eben angefallen. 
Daß da etwas nicht fällig wäre oder so, ist bei 
mir nie angekommen. Daß man sagte, da 
stimmt irgend etwas nicht, mag immer sein; 
aber mich hat man konkret nicht gefragt. Das 
hätte ich jedem erklären können, wie Verträge 
zustande kommen; denn Haushaltsrecht und 
Vertragsrecht sind zwei paar Schuhe." 
(Prot. 26/12, S. 103 bis 105) 
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d) Sachverständiger Zeuge Heyden hat ausge-
führt: 

„Die Probleme im Zusammenhang mit dem 
MRCA, wie ich sie sehe, sind die, daß zwar über 
Forderungen und über einen evtl. Mehrbedarf 
gesprochen worden ist, daß aber im Vergleich 
zu anderen Vorhaben ... der Nachweis, wie 
hoch diese Mehrforderungen sein werden ..., 
nicht entsprechend gebracht werden konnte. 

. Bei den anderen Vorhaben ... werden jähr-
lich Programmbesprechungen vom Titelver-
walter abgehalten, in denen der Bedarf ermit-
telt wird. Für diese Bedarfsermittlung ist es 
unbedingt erforderlich, daß der Vorhabensver-
antwortliche uns nachweist, wie bei seinem je-
weiligen Vorhaben der Verpflichtungsstand 
ist, wie die Zahlungen laufen und daß er uns 
eine Prognose abgibt ..., wie voraussichtlich 
die Zahlung aufgrund der durch Vertrag einge-
gangenen Bindungen laufen wird ... Im Hin-
blick auf die Beurteilung — damit alle großen 
Vorhaben, die überhaupt laufen, auch unge-
stört laufen — (ist es) unbedingt wichtig, daß 
wir Verpflichtungsstand und Zahlungen genau 
kennen. 

Beim MRCA war dies — das ist meine persönli-
che Bewertung — nicht möglich ... (Der Sy-
stembeauftragte) war nicht in der Lage, die 
Verpflichtungen nachzuweisen. Das liegt nicht 
an der Institution MRCA, sondern an der völlig 
anderen Verfahrensweise und an der anderen 
Organisation, mit der dieses Vorhaben durch-
geführt wird. Bei den nationalen Vorhaben ha-
ben wir ein BWB. Das ist unser Amt. Von die-
sem BWB bekommen wir die Verpflichtungser-
mächtigung und die Zahlungsstände; wir kön-
nen sie täglich abrufen, täglich kontrollieren. 
Im Falle des MRCA steht für das Bundesamt 
für Wehrtechnik und Beschaffung ... eine in-
ternationale Behörde, NAMMA, auf die wir gar 
keinen direkten Einfluß haben. Insofern 
konnte auch der Titelverwalter in diesem Falle 
Haushaltsanmeldungen des Systembeauftrag-
ten nur hernehmen und ohne eigene Beurtei-
lungsmöglichkeit . .. an H weitergeben. Das ist 
der ganz grundlegende Unterschied im Ver-
hältnis des Titelverwalters zu dem Vorhabens-
verantwortlichen MRCA, im Gegensatz zu an-
deren nationalen Vorhaben und auch noch im 
Gegensatz zum Fall „Alpha-Jet", wo sie also 
eine Pilotnation haben, die dieses Vorhaben 
führt. 

Mit dieser Schwierigkeit kämpft natürlich 
auch — das hat sich aus den Akten ergeben — 
der  Systembeauftragte. Wie ich festgestellt 
habe, sind ja verschiedene Anläufe gemacht 
worden, die NAMMA dahin zu bringen, nun 
endlich die Verpflichtungsstände zu nen-
nen... 

Es ist meines Wissens bis heute noch nicht 
möglich, den wirklichen Verpflichtungsstand 

NAMMA/Industrie aufzuzeigen und nachzu-
weisen." 
(Prot. 20, S. 153 bis 155 und 157) 

Sachverständiger Zeuge Heyden hat in diesem 
Zusammenhang auf einige Schreiben des SBWS/ 
MRCA aus dem Jahre 1981 verwiesen, aus denen 
die Schwierigkeiten hervorgehen, eine Überwa-
chung des Verpflichtungsstandes MRCA durch 
eine Umstellung des Berichtswesens der 
NAMMA herbeizuführen (siehe unten 5. Teil A. 
I. 1. c: Stand der Maßnahmen aufgrund der „Wei-
sung zur Verbesserung der Transparenz von 
Haushaltsverpflichtungen aus internationalen 
Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben"). 

Sachverständiger Zeuge Heyden erläuterte wei-
ter: 

Aus den Monatsberichten der NAMMA, den 
sog. NAMMA account Booking Statements, 
könnten, da es sich dabei lediglich um Konto-
stände handele, keine Verpflichtungsstände 
und keine Prognose über den wirklichen Mit-
telbedarf abgeleitet werden. 
(Prot. 20, S. 160) 

„Durch ... Aktenstudium habe ich von Ende 
1979 bis zum 8. November 1980 die unterschied-
lichsten Zahlen über Mehrforderungen bekom-
men, und ich darf ... erklären, wo der große Un-
terschied zwischen MRCA und den anderen 
Vorhaben liegt. Bei den anderen großen Waf-
fensystemen ... können wir uns vom tatsächli-
chen vertraglichen Verpflichtungsstand über-
zeugen, und zwar durch täglichen Abruf über 
EDV. Das ist der sog. EMIR, das Haushaltsin-
formationssystem. Wir können uns täglich 
über den wirklichen Zahlungsstand informie

-

ren ... 

Ich habe gelernt — und ich betone: gelernt —, 
daß wir erst dann zur Haushaltsabteilung und 
die zum Bundesfinanzminister gehen können, 
wenn wir die Zahlen mit bestem Wissen und 
Gewissen und auch nachweislich untermauern 
können. Meine Beurteilung ist, daß wir dies 
bis August 1980 in vollem Umfange nicht 
konnten ... 

Damit will ich auch sagen, daß ich glaube, daß 
der Systembeauftragte MRCA es auch nicht 
konnte, und zwar wegen dieser organisatori-
schen Zusammenhänge nicht konnte. RüPl 3, 
der Titelverwalter, hat des öfteren an den 
SBWS-MRCA geschrieben und hat gesagt: Gib 
mir bitte zur Beurteilung Deiner Anmeldung 
den wirklichen Verpflichtungsstand, gib mir 
den wirklichen Zahlungsstand. — Es gibt Ant-
worten des SBWS-MRCA, daß er das nicht 
konnte." 
(Prot. 20, S. 169 und 170) 

„Ich darf ... noch einmal versuchen, zu erklä-
ren — ich sehe ein, das ist ... sehr schwierig —, 
welche Unterlagen normalerweise vorhanden 
sein müssen, um tatsächlich für den Titelver-
walter, der j a die Verantwortung hat, Mehrfor- 
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derungen in Richtung H und von H in Richtung 
BMF geltend zu machen, welche Unterlagen 
tatsächlich vorhanden sein müssen, damit er 
dies auch wirklich beurteilen kann. Man muß 
ihm klarmachen können: Wie ist der vertragli-
che Verpflichtungsstand, wie ist der Stand der 
abgeschlossenen Verträge? Das muß man ein-
deutig nachweisen können. Man muß ihm 
nachweisen können: Wie ist der wirklich gelei-
stete Zahlungsstand? Und er muß in der Lage 
sein, festzustellen, wie dieser Zahlungsstand 
sich entwickelt, wenn auch nicht täglich, was 
wir — das habe ich schon des öfteren gesagt, 
bei anderen Vorhaben können. Und man muß 
ihn auch bewerten können, was es heißt, wenn 
ich heute einen Vertrag über Leistungen ... ab-
schließe, ob diese Leistungen auch tatsächlich 
in D-Mark-Abflüssen zur Kasse treten. Das ist 
j a das ganz schwierige Problem. 

Diese Unterlagen und diese Aussagen hat mei-
nes Wissens der Systembeauftragte nicht bei-
bringen können. Er kann sie auch gar nicht 
beibringen — das ist das Ergebnis meines 
nachträglichen Studiums —, weil er diesen di-
rekten Eingriff auf die NAMMA gar nicht ge-
habt hat, sondern er konnte j a immer nur über 
diesen Board of Directors steuern. Die 
NAMMA ist keine Bundesbehörde; es ist eine 
NATO-Behörde. Für die NAMMA gilt das 
NATO-Haushaltsrecht, nicht das deutsche 
Haushaltsrecht, und sie kann sich selbstver-
ständlich verweigern. Ich habe auch aus dem 
Aktenstudium gelernt, daß sich der Systembe-
auftragte über lange Zeit sehr heftig darum be-
müht hat, da auch eine Finanzabteilung einzu-
richten. Auch der Systembeauftragte hat sich 
in vielen Schreiben an die NAMMA gewandt, 
um selber diesen Verpflichtungsstand heraus-
zukriegen. Ich kann nur sagen, daß es ihm bis-
her nicht gelungen ist. Dafür kann aber der Sy-
stembeauftragte überhaupt nichts, sondern 
das liegt an dieser Sonderorganisation, und 
das liegt in der Problematik, daß er nicht den 
direkten Zugriff hat." 
(Prot. 20, S. 175 und 176) 

„Ich möchte ... nicht bewerten, an wem es gele-
gen hat. Ich habe . .. zu erklären versucht, daß 
— das ist jetzt allerdings meine Bewertung — 
aufgrund der Konstruktion „Systembeauftrag

-

ter/NAMMA/Industrie/Titelverwalter/Kapi

-

telreferent" das Problem gegeben ist." 
(Prot. 20, S. 177) 

Sachverständiger Zeuge Heyden antwortete auf 
die Frage nach Vorschlägen — auch organisatori-
scher Art —, wie künftig derartige Finanzie-
rungsprobleme zu verhindern sind, u. a.: 

„Ich würde bei einem solch riesigen Vorhaben, 
wie es das MRCA ist, versuchen, dies nicht 
mehr trilateral zu machen, sondern wenigstens 
versuchen, eine Pilotnation zu bekommen. Ich 
würde versuchen, zu verhindern, eine NATO

-

Agentur wie die NAMMA einzurichten, son-
dern andere Organisationen. Wenn das nicht 

möglich ist, muß allerdings auf seiten des 
Haushalts oder aber auf seiten der zu schlie-
ßenden Verträge etwas getan werden." 
(Prot. 20, S. 196) 

5. Zeugenwertungen zu: 
Deutsches Haushaltsrecht und MRCA-Finanzie-
rungsprobleme 1980/81 
(Beweisthemen 5.1 und 5.2 SPD, FDP) 

a) Sachverständiger Zeuge Dr. Schnell hat ausge-
führt: 

„Theoretisch reichen die haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen aus. Die praktische Anwen-
dung und die Wirklichkeit sehen jedoch anders 
aus und führen vor allem bei Projekten in Mil-
liardenumfang, die sich von der Entwicklung 
bis zur abgeschlossenen Einführung über z. T. 
15 Jahre erstrecken und die darüber hinaus 
noch mit anderen Staaten gemeinsam erstellt 
werden, zu Friktionen, wie wir sie beim TOR-
NADO gerade erleben. Schwächen unserer 
Haushaltsgesetzgebung für solche Projekte — 
und ich meine nur solche Großprojekte — sind 
u. a.: 

Erstens. Da die Haushaltsansätze immer rund 
eineinhalb Jahre hinter dem tatsächlich einge-
henden Rechnungszeitpunkt herhinken, ist es 
schwer, mit den Inflationsraten fertig zu wer-
den. Es sollte ernsthaft geprüft werden, ob — 
wie in anderen Ländern, z. B. England und Ita-
lien — die Preiserhöhungen nicht jährlich 
durch entsprechende Nachtragshaushalte am 
Ende des Haushaltsjahres aufgefangen wer-
den können. 

Drittens. Da es keine besonderen Fonds oder 
Rücklagen zum Auffangen solcher Inflations-
raten gibt, der Ausgleich aber bei enger wer-
dendem Gesamthaushalt immer schwieriger 
und die Manövriermasse immer kleiner wird, 
sollte sondiert werden, ob in der Bundesrepu-
blik nicht eine Rücklagenbildung für große, in-
ternationale Beschaffungsprojekte gefunden 
werden kann. 

Viertens. Auch sind die Bedingungen über die 
Verwendung von Ausgaberesten unbefriedi-
gend ... Die Bestimmungen, daß man über die 
eingesparten Mittel nur dann verfügen kann, 
wenn bei anderen Titeln des Einzelplans 14 ein 
entsprechender Betrag eingespart wird, sind 
keine Hilfe. Kein Industriebetrieb könnte bei 
seinen langfristigen Investitionen so verfah-
ren. Die Forderung lautet also, daß zumindest 
bei langfristigen und vor allem internationalen 
Großbeschaffungen in einem Titel eingesparte 
Mittel in das nächste Jahr oder die nächsten 
Jahre übertragen werden können." 
(Prot. 5, S. 90 und 91) 

b) Sachverständiger Zeuge Dr. Hiehle hat zu den 
Schwierigkeiten des haushaltsrechtlichen Stich-
tagsprinzips ausgeführt: 
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„Nach dieser . .. Regelung sind für die nächsten 
Haushaltspläne und die Fortschreibung des Fi-
nanzplans antizipierte Inflationsraten weder 
zu schätzen noch den Haushaltsansätzen und 
Finanzplanungsbeträgen zuzuschlagen. Ein 
Ausgleich, z. B. durch Nachbewilligung von 
Mitteln, erfolgt auch nicht im Laufe des näch-
sten Jahres . .. Bei derartigen auf das Haus-
haltsrecht zurückgehenden Regelungen wird 
es ... auch ... künftig bleiben. Hier gehen wirt-
schafts- und finanzpolitische Erwägungen vor. 
Und die Schwierigkeiten sind wie folgt zu lö-
sen: Es bleibt der Haushaltspraxis überlassen, 
sich selbst einen Ausweg zu suchen. Das fällt 

jedoch besonders schwer, wenn der Ansatz 
im verabschiedeten Haushalt auch aus ande-
ren Gründen nicht ausreicht, wie hier bei 
MRCA in 1980." 
(Prot. 10/4, S. 32) 

„Die Möglichkeiten des deutschen Haushalts-
rechts reichen für die reibungslose Finanzie-
rung auch eines Vorhabens wie MRCA/TOR-
NADO aus, wenn sie mit Erfolg genutzt werden 
können." 
(Prot. 10/4, S. 35) 

III. Zeugenwertungen zu: 
Künftige MRCA-Planung und -Finanzierung — 
Haushalt 1982/15. Finanzplan und FJP 87 — 
(Beweisthemen 3.3 CDU/CSU und 3.3 SPD/ 
FDP) 

Zur Frage, ob die finanzielle Abwicklung des Be-
schaffungsprojekts MRCA für die Zukunft gesichert 
ist, hat Sachverständiger Zeuge Heinz ausgeführt: 

„Nach allen Informationen, die ich als der Pla-
nungsbevollmächtigte für die Bundeswehrpla-
nung zum heutigen Zeitpunkt habe, glaube ich sa-
gen zu können, daß diese Abwicklung für die Zu-
kunft gesichert ist. In das Fünfjahresprogramm 
1987, das j a als Konsequenz aus der Rüstungs-
klausur Anfang dieses Jahres z. Z. unter meiner 
Leitung erarbeitet wird, sind nach meinem Kennt-
nisstand ausreichend Mittel eingestellt; ,nach mei-
nem Kenntnisstand' heißt, daß die Mittel, die mir 
durch den Materialverantwortlichen vorgegeben 
werden, die in die Planung einzubringen sind, von 
mir als ausreichend beurteilt werden, um die Fi-
nanzierung des TORNADO zu gewährleisten." 

C. Gesamtwürdigung des Ausschusses zum 3. Teil 

1. Abschnitt: Informationsstand und Maßnahmen der Beteiligten 

I. Die Vorgeschichte: das Jahr 1978 

1. Die im MRCA-Programm eingetretene Liefer-
verzögerung 

Die mit Abschluß des Industrievertrages zum 2. Fer-
tigungslos am 31. Mai 1977 vereinbarte Iosübergrei-
fende Lieferplanung 16/1 ging bereits von einer für 
alle Partnerländer gleichmäßigen Produktionsver-
zögerung von acht Monaten gegenüber dem mit dem 
Industrievertrag zum 1. Fertigungslos am 1. Juni 
1976 vereinbarten ursprünglichen Gesamtlieferplan 
15/1 aus. 

Wegen einer erneuten Verzögerung der Komponen-
tenfertigung in Großbritannien in den Jahren 1977/ 
1978 um weitere sechs Monate konnte auch dieser 
Lieferplan 16/1 nicht eingehalten werden: Zwar pro-
duzierte die Industrie in Deutschland und Italien 
ihre Komponenten ohne diese Verzögerung — nach 
Maßgabe eines vertraglich nicht vereinbarten Pro-
duktionsprogrammes 17/1 — weiter, wegen der 6mo-
natigen Verzögerung der britischen Komponenten-
fertigung mußte sich indes die Endmontage und da-
mit die Lieferrate insgesamt ebenfalls um sechs Mo-
nate verzögern. Die deutsche und italienische Indu-
strie produzierte insoweit auf Halde, als die britische 
Komponentenfertigung nachhinkte. 

Da die Industrie zu Forderungen nur nach Maßgabe 
ihrer Lieferung berechtigt ist, verringerten sich im 
Jahre 1978 infolge der eingetretenen Lieferverzöge

-

rung die Zahlungen der NAMMA und damit der Mit-
telbedarf derart, daß der Titelverwalter und der Sy-
stembeauftragte mit 350 Mio. DM etwa ein Drittel 
des damaligen deutschen Haushaltsansatzes zu-
rückmelden mußten. 

2. Auswirkungen dieser Lieferverzögerungen auf 
den 12. Finanzplan 

Am 25. Januar 1978 hatte der Systembeauftragte den 
von ihm auf der Basis des Lieferplans 16/1 (17/1) ge-
schätzten Mittelbedarf (zum Preisstand: 31. Dezem-
ber 1977) wie folgt angemeldet: 

1979 	1980 	1981 	1982 

1 100 1 440 1 600 1 700 Mio. DM 

Im Juni 1978 reduzierte er einvernehmlich mit dem 
Titelverwalter diese Ansätze wegen der eingetrete-
nen Lieferverzögerungen um sechs Monate auf 

1979 	1980 	1981 	1982 

950 1 230 1 450 1 600 Mio. DM 

— insgesamt um 610 Mio. DM. 

Die endgültigen Ansätze des 12. Finanzplanes ent-
hielten mit 
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1979 	1980 	1981 	1982 

900 1 100 1 300 1 500 Mio. DM 

eine weitere Kürzung im insgesamt 430 Mio. DM. 

II. Das Jahr 1979 

1. Zeitraum Januar 1979 bis zur ersten Einschal-
tung des Ministers am 5. März 1979 

a) Informationsstand und Maßnahmen außerhalb 
des BMVg und im BMVg unterhalb der Lei-
tungsebene 

aa) Die NAMMA-Entscheidung zugunsten eines 
neuen Lieferplans 19 P 

Im Januar 1979 beriet die Policy-Group-Ebene der 
NAMMA über die 1977/1978 eingetretene Lieferver-
zögerung um sechs Monate (s. o. I) und die daraus zu 
ziehenden Konsequenzen. Dabei wurde eine Anpas-
sung der deutschen und italienischen Komponen-
tenfertigung an die um sechs Monate verzögerte bri-
tische Komponentenfertigung wegen befürchteter 
Mehrkosten von ca. 350 Mio. DM abgelehnt. Statt 
dessen wurde eine Anpassung der britischen Kom-
ponentenfertigung an die nicht verzögerte deutsche 
und italienische Fertigung befürwortet und damit 
zugleich über eine Erhöhung der Endmontagerate 
eine Erhöhung der Lieferungen gegenüber der Lie-
ferrate des Jahres 1978. 

Dieses Konzept sollte — mit Vertragsstrafen sank-
tioniert — einem Lieferplan 19 P zugrunde gelegt 
werden, der im Rahmen der Industrieverträge zum 
3. Fertigungslos abgeschlossen und entsprechend 
seiner Zielsetzung zwei Aufholkomponenten enthal-
ten sollte: 

— für die Jahre 1979 (Rest), 1980, 1981 die Anpas-
sung der um sechs Monate verzögerten briti-
schen Komponentenfertigung nach oben an die 
deutsche und italienische Fertigungsrate und da-
mit zugleich ein Aufholen der verzögerten Liefer-
rate ebenfalls um sechs Monate; 

— für die Jahre 1982 ff., im Fertigungszeitraum des 
3. Loses, ein großes Aufholprogramm („Recove-
ry"), in dem die von der deutschen und italieni-
schen Industrie wegen des britischen Rückstan-
des zuvor auf Halde produzierten Komponenten 
über eine auf bis zu 13 Flugzeugen monatlich er-
höhte Endmontage- und Lieferrate abgebaut 
werden sollte. 

Den aus diesem neuen Lieferplan 19 P erwachsen-
den Mittelbedarf schätzte die NAMMA indes niedri-
ger ein als vertraglich mit der Industrie verein-
bart: 

Aus Skepsis gegenüber der Leistungsfähigkeit der 
Industrie legte sie ihrer Bedarfsschätzung und da-
mit ihren späteren Mittelanforderungen an die Na-
tionen ein Lieferprogramm 19 N zugrunde, das um 
mehrere Monate variierend gegenüber dem Pro-
gramm 19 P zeitlich nach hinten versetzt war. 

bb) Die Diskussion des neuen MRCA-Lieferplans 
im BMVg 

Im BMVg konnte über die Frage, ob das TORNADO-
Programm entsprechend den — auf einer 6monati-
gen Lieferungsverzögerung beruhenden — Ansät-
zen des 12. Finanzplans oder aber über eine Ände-
rung der Finanzplanung zugunsten eines „kontinu-
ierlichen Fertigungshochlaufs" (Abteilungsleiter 
Rüstungstechnik) nach Maßgabe des neuen Liefer-
plans 19 P gesteuert werden sollte, kein Einverneh-
men erzielt werden. Weder der Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik als Mitglied der MRCA Policy Group 
noch der Systembeauftragte machten deutlich, daß 
über dieses neue Lieferprogramm — durch eine An-
passung der britischen Komponentenfertigung an 
die deutsche und italienische — die Lieferrate ge-
genüber dem Stand des Jahres 1978 erhöht werden 
sollte, um so die eingetretene Verzögerung um sechs 
Monate wieder aufzuholen. 

Nachdem in der Sitzung der Policy-Group am 22. Ja-
nuar 1979 bereits zugunsten des Aufholkonzepts 
nach Maßgabe des neuen Lieferplans 19 P — und da-
mit über einen künftigen Mehrbedarf über die An-
sätze des 12. Finanzplans hinaus von etwa 1,5 Mrd. 
DM — entschieden worden war, stellte Abteilungs-
leiter Rüstungstechnik mit Vorlage vom 9. Februar 
1979 an die Staatssekretäre Dr. Schnell und Dr. 
Hiehle folgende Alternativen zur Diskussion: 

— Anpassung des Programms an die Finanzpla-
nung: 

Diese Alternative, die bedeute, daß „sofort das 
kontinuierliche Hochfahren der Produktion ab-
zubremsen sei", lehnte er wegen zu erwartender 
Unwirtschaftlichkeit durch steigende Kosten in-
folge Programmverlängerung ab; 

— Verlagerung von Arbeitspaketen von Deutsch-
land nach Großbritannien: 

Auch diese Alternative sei wegen einer zu be-
fürchtenden Einbuße von ca. 2 000 deutschen Ar-
beitsplätzen zu verwerfen; 

— Änderung der Finanzplanung zugunsten eines 
kontinuierlichen Fertigungshochlaufs, ggf. auch 
durch Eingriff in andere Vorhaben: 

Diese Alternative sei zu befürworten. 

Die hierzu von Staatssekretär Dr. Schnell erbetenen 
Stellungnahmen machen die unterschiedlichen Po-
sitionen deutlich: 

— Inspekteur Luftwaffe teilte die Auffassung des 
Abteilungsleiters Rüstungstechnik: 

Bei einem Eingriff in das Produktionskonzept 
der NAMMA würden die Kosten unvermeidbar 
außer Kontrolle geraten; 

— Der Generalinspekteur empfahl hingegen, die 
MRCA-Beschaffung an den mittelfristigen Fi-
nanzrahmen anzupassen: 

Der vom Abteilungsleiter Rüstungstechnik gel-
tend gemachte Mehrbedarf für die Jahre 1979 bis 
1983 setzte voraus, daß die bisher eingetretenen 
Produktionsverzögerungen bis 1983 aufgeholt 
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werden könnten. Dies erscheine zweifelhaft. Der 
tatsächliche Mittelbedarf und -abfluß sei zu über-
prüfen. Die von Abteilungsleiter Rüstungstech-
nik empfohlene Umplanung durch Eingriffe in 
andere Vorhaben zugunsten von MRCA scheide 
aus. 

— Abteilungsleiter Haushalt erklärte mangels 
nachgewiesener Verpflichtungsstände eine Auf-
stockung des 12. Finanzplanes in den Jahren 1980 
bis 1982 allenfalls um 800 Mio. DM für realistisch, 
wie er sie zur Anmeldung des BMVg zum Haus-
halt 1980/13. Finanzplan vorschlage. 

cc) Die Zustimmung zum 3. Ergänzungsabkom-
men 

Anfang 1979 stand der Abschluß des 3. Ergänzungs-
abkommens zum MoU Nr. 10 durch den Abteilungs-
leiter Rüstungstechnik an. Eine Mitprüfung und 
-zeichnung zum Abschluß dieses Abkommens, das 
der Abteilungsleiter Rüstungstechnik als „entschei-
dende wirtschaftliche Grundlage des Gesamtpro-
gramms" bezeichnete, lehnte die Haushaltsabtei-
lung ab, da sich der Systembeauftragte nicht in der 
Lage sah, den Stand der gegenüber der Industrie mit 
den Losen 1 und 2 eingegangenen und der nunmehr 
mit dem 3. Los einzugehenden weiteren Verpflich-
tungen nachzuweisen. 

Abteilungsleiter Haushalt wies zudem darauf hin, 
daß 

— durch die Zusatzvereinbarung künftige Haus-
halte und Finanzplanungen nicht präjudiziert 
werden dürften und 

— die von der NAMMA einzugehenden Bindungen 
nach Jahresbeträgen sich an den Möglichkeiten 
der jeweiligen Haushalte und Finanzplanungen 
ausrichten müssen, wie dies auf der Basis der 
geltenden Bestimmungen bei allen Beschaf-
fungsprogrammen geschehe. 

dd) Die Anmeldung zum Haushalt 1980/13. Finanz-
plan 

Unter dem 5. Februar 1979 meldet SBWS/MRCA 2 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan folgenden Mittel-
bedarf an: 

1980 	1981 	1982 	1983 

1 440 1 910 2 190 2 310 Mio. DM 

— Gegenüber den Ansätzen des 12. Finanzplanes 
bedeutete dies eine Aufwuchsforderung von 1 640 
Mio. DM, unter Berücksichtigung einer Preis-
standsanpassung um 7% (1977 auf 1978 = rd. 270 
Mio. DM) von 1 370 Mio. DM. 

— Gegenüber seiner letzten Anmeldung zum 12. Fi-
nanzplan vom Juni 1978 in Höhe von 

1980 	1981 	1982 

1 230 1 450 1 600 Mio. DM  

forderte der Systembeauftragte damit einen Auf-
wuchs von 1 260 Mio. DM, unter Berücksichti-
gung einer Preisstandsanpassung um 7 % (1977 
auf 1978 = rd. 300 Mio. DM) von 960 Mio. DM. 

— Diese Mittelanforderung entsprach der Bedarfs-
schätzung der NAMMA auf der Basis ihrer Lie-
ferprognose nach Maßgabe ihres Planes 19 N 
(s. o. aa). 

Sie wurde indes nicht mit dem vertraglich zu ver-
einbarenden neuen Lieferplan 19 P, sondern 
ohne weiteren Hinweis mit einer gegenüber dem 
Lieferstand des Jahres 1978 um weitere zwei Mo-
nate verzögerten Lieferprognose („Programm 
17/1 + acht Monate") begründet. 

— Diese Begründung war ohne Hinweis auf die 
durch ein Aufholen um sechs Monate bezweckte 
Liefererhöhung gegenüber dem Lieferstand des 
Jahres 1978 vor dem Hintergrund der mit einer 
6monatigen Verzögerung begründeten letzten 
Anmeldung des Systembeauftragten zum 12. Fi-
nanzplan unschlüssig. 

— Sie erschien zudem unsicher und konnte nicht 
belegt werden: 

— Mit Schreiben vom 5. Dezember 1978 hatte 
SBWS-MRCA 2 die im NAMMA Cost Status 
Report ausgewiesenen Fälligkeitsbeträge von 
1 876 Mio. DM für 1980 und 2 375 Mio. DM für 
1981 als „insgesamt überhöht" und überprü-
fungsbedürftig bezeichnet. 

— Genaue Übersichten über die eingegangenen 
und einzugehenden Verpflichtungen, wie sie 
die Haushaltsabteilung forderte, konnte der 
Systembeauftragte nicht vorlegen. 

Abteilungsleiter Haushalt bat angesichts dieser un-
schlüssigen und nicht zureichend begründeten Auf-
wuchsforderung des Systembeauftragten die Staats-
sekretäre Dr. Schnell und Dr. Hiehle am 1. März 
1979 um Zustimmung zu folgender Haushaltsanmel-
dung: 

1980 	1981 	1982 	1983 

1 300 1 600 1 800 2 000 Mio. DM 

— Mit diesen Ansätzen wurde gegenüber den An-
sätzen des 12. Finanzplans für die Jahre 1980 bis 
1982 ein Aufwuchs von 800 Mio. DM, unter Be-
rücksichtigung einer Preisstandsanpassung um 
7 % von rd. 530 Mio. DM gefordert. 

— Die Ansätze entsprachen im wesentlichen der 
um eine 7 %ige Preisfortschreibung erhöhten An-
meldung des Systembeauftragten zum 12. Fi-
nanzplan vom Juni 1978 von 

1980 	1981 	1982 

1 230 1 450 1 600 Mio. DM 

— Mit der Forderung eines Aufwuchses von real rd. 
530 Mio. DM gegenüber den Ansätzen des 12. Fi-
nanzplans in den Jahren 1980 bis 1982 wurde zu-
gleich die im Jahre 1978 vorgenommene Kürzung 
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der letzten Anmeldung des Systembeauftragten 
zum 12. Finanzplan um 430 Mio. DM (1979 bis 
1982) wieder ausgeglichen. 

— Der vom Systembeauftragten über die Anmel-
dung des Abteilungsleiters Haushalt hinaus ge-
forderte Aufwuchs um weitere 840 Mio. DM (1980 
bis 1982) war nach Auffassung des Abteilungslei-
ters Haushalt nicht realisierbar. 

Die durch Abteilungsleiter Rüstungstechnik hierauf 
nach unten korrigierte Anmeldung lag mit 

1980 	1981 	1982 	1983 

1 400 1 800 1 800 2 000 Mio. DM 

für die Jahre 1980 bis 1982 noch um 300 Mio. DM 
über der Anmeldung des Abteilungsleiters Haushalt 
und um 1,2 Mrd. DM über dem 12. Finanzplan. 

b) Informationsstand und Maßnahmen auf der 
Ebene der Staatssekretäre 

Auf die von Abteilungsleiter Rüstungstechnik als 
dringlich und unabweisbar vorgetragene Forderung 
nach Abschluß des 3. Ergänzungsabkommens zur 
Regierungsvereinbarung (MoU) Nr. 10 — der völker-
rechtlichen Grundlage für das spätere 3. Fertigungs-
los und damit auch für den neuen losübergreifenden 
Lieferplan 19 P — entschied Staatssekretär Dr. 
Schnell angesichts der divergierenden Haushalts-
vorschläge des Abteilungsleiters Haushalt und des 
Abteilungsleiters Rüstungstechnik und der von den 
Inspekteuren eingeholten Stellungnahmen wie 
folgt: 

— Dem Abschluß des 3. Ergänzungsabkommens 
steht kein Hindernis entgegen, „vor allem dann", 
wenn eine Präjudizierung künftiger Haushalte 
und Finanzpläne vermieden werden könne; 

— Die Anmeldung des Abteilungsleiters Haushalt 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan wird gebil-
ligt; 

— Diese Anmeldung ist zugleich als Planungs-
grundlage innerhalb des vorgegebenen Finanz-
rahmens (12. Finanzplan + 7 %) bei der Erarbei-
tung des FJP 84 zu berücksichtigen. 

c) Kenntnisstand und Maßnahmen auf der Mi-
nisterebene 

Den Minister erreicht im Zeitraum Januar bis März 
1979 nur der Vorschlag des Abteilungsleiters Haus-
halt zur Anmeldung des BMVg für den Haushalt 
1980/13. Finanzplan, den Staatssekretär Dr. Schnell 
und Staatssekretär Dr. Hiehle gebilligt hatten. 

In der Abteilungsleiterkonferenz am 5. März 1979 
billigt auch der Minister diesen Vorschlag; zu Ein-
wänden der Abteilung Rüstung oder des Inspek-
teurs Luftwaffe kommt es nicht. 

2. Die Erörterung des Plankostenrahmens zum 
FJP 84 und das Chefgespräch mit dem BMF zum 
Haushalt 1980/13. Finanzplan 

a) Informationsstand und Maßnahmen unterhalb 
der Leitungsebene 

— Im März und April 1979 weisen die Inspekteure 
der Teilstreitkräfte darauf hin, daß ihre Planun-
gen den von Staatssekretär Dr. Schnell gebillig-
ten Plankostenrahmen (12. Finanzplan + 7 %) 
übersteigen; die für MRCA von Staatssekretär 
Dr. Schnell vorgegebene Zahlenreihe (entspre-
chend der Haushaltsanmeldung des Abteilungs-
leiters Haushalt zum 13. Finanzplan) könnte nur 
durch Umplanung anderer Vorhaben aufge-
bracht werden (im einzelnen vergleiche Teilwür-
digung zu A III 2 b). 

— Dem hält Abteilungsleiter Haushalt entgegen, 
daß 

— ungeachtet seiner Haushaltsanmeldung zum 
13. Finanzplan der Plankostenrahmen (12. Fi-
nanzplan + 7 %) nach wie vor die Obergrenze 
der Finanzerwartungen darstelle, deren Er-
füllung durch den BMF fraglich sei, und 

— bei dieser Sachlage einer Erhöhung des Plan-
kostenrahmens nur zu größeren späteren An-
passungsschwierigkeiten an den endgültigen 
13. Finanzplan führen müsse. 

— Mit Ministervorlage über Staatssekretär Dr. 
Schnell vom 1. Juni 1979 faßt der Generalinspek-
teur die Ausführungen der Inspekteure zum 
Zwecke der Vorbereitung des Ministers auf das 
Chefgespräch mit dem BMF zum Haushalt 1980/ 
13. Finanzplan in der Forderung zusammen, daß 
die Verwirklichung der im FJP 84 geplanten In-
vestitionen die Bereitstellung von Mitteln in 
Höhe der Haushaltsanmeldung des BMVg vor-
aussetze. Er, der Generalinspekteur, sei sich al-
lerdings bewußt, daß die Anliegen der Teilstreit-
kräfte „aus übergeordneten Gründen nur unter 
Schwierigkeiten und entsprechenden Abstri-
chen" erfüllt werden könnten. 

Der Generalinspekteur empfiehlt anzustreben: 

— eine Steigerung des 12. Finanzplans bei mili-
tärischen Beschaffungen um 7 % (entspre-
chend dem Plankostenrahmen zum FJP 84), 

— die Bereitstellung zusätzlicher zur Deckung 
des über 7 % liegenden Mehrbedarfs bei meh-
reren Vorhaben, darunter MRCA ( + 1,2 Mrd 
= + 22 %). 

— Am 31. Mai 1979 hatte Abteilungsleiter Haushalt 
mit Ministervorlage über die Staatssekretäre Dr. 
Hiehle, Dr. Schnell und den Parlamentarischen 
Staatssekretär das Ergebnis der auf Arbeits-
ebene mit dem BMF zum Haushalt 1980/13. Fi-
nanzplan geführten Verhandlungen dahin zu-
sammengefaßt, daß 

— der BMF den Epl. 14 auf den 12. Finanzplan 
beschränken wolle, 

— mit dem BMF für Rüstungsbeschaffung strei-
tig geblieben sind: 
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1980 	1981 	1982 	1983 

733 1 092 1 199 1 739 Mio. DM, 
— ohne die streitigen Beträge Vorhaben des Ge-

nerationswechsels gestreckt werden müssen 
und eine Verbesserung der Munitionsbevor-
ratung im vorgesehenen Zeitraum nicht erfol-
gen kann. 

b) Informationsstand und Maßnahmen auf Staats-
sekretärsebene 

— Auf die Bitten der Inspekteure um Erhöhung des 
Plankostenrahmens zum FJP 84 entschied 
Staatssekretär Dr. Schnell am 3. April 1979, es 
gäbe z. Z. keine Veranlassung, die von ihm am 
1. März 1979 gebilligte Bedarfsmeldung für 
MRCA zum 13. Finanzplan sowie den festgeleg-
ten Plankostenrahmen zum FJP 84 zu verän-
dern. 

— Die Vorlage des Generalinspekteurs vom 1. Juni 
1979 bewertet der Staatssekretär Dr. Schnell mit 
Vorlage an den Minister über Staatssekretär Dr. 
Hiehle vom 5. Juni 1979: 

— Die Fortsetzung der vom Parlament beschlos-
senen Beschaffungsvorhaben ist sicherge-
stellt; 

— die planerische Sicht des Generalinspekteurs 
gibt naturgemäß ein zu negatives Bild; 

— soweit der Generalinspekteur auf „überpro-
portionale Preissteigerungen" verweist, sind 
auch Planungschätzpreiskorrekturen und Sy-
stemverbesserungen miteingerechnet; 

— soweit der Generalinspekteur von Verzichten 
spricht, ist über die Vorhaben noch nicht ent-
schieden. 

Von einer Weiterleitung der Vorlage des Generalin-
spekteurs und ihrer Bewertung durch Staatssekre-
tär Dr. Schnell an den Minister sah Staatssekretär 
Dr. Hiehle ab: Sie erübrigte sich, da die mit dem Mi-
nister am 5. Juni 1979 abgestimmte Leitlinie für das 
Chefgespräch mit dem BMF den Forderungen des 
Generalinspekteurs voll entsprach. 

c) Informationsstand und Maßnahmen auf der Mi-
nisterebene 

— Den Minister erreicht einzig die Vorlage des Ab-
teilungsleiters Haushalt vom 31. Mai 1979. 

— Im Chefgespräch mit dem BMF am 5. Juni 1979 
entsprach der BMF der Forderung des Ministers 
nach Aufstockung der Rüstungsplafonds im 
13. Finanzplan um 

1980 	1981 	1982 

1 000 1 400 1 500 Mio. DM 

nur zu rd. 35 % mit 

1980 	1981 	1982 

364 	500 	500 Mio. DM.  

3. Der Zeitraum von Juni 1979 bis zum Jahres-
ende 

a) Informationsstand und Maßnahmen unterhalb 
der Leitungsebene 

— Am 6. Juni 1979 — einen Tag, nachdem der BMF 
im Chefgespräch zum Haushalt 1980/13. Finanz-
plan die BMVg-Forderung nach Erhöhung der 
Rüstungsplafonds zu ca. 65 % abgelehnt hatte — 
ermächtigt der Abteilungsleiter Rüstungstech-
nik die NAMMA, die Industrievereinbarung zum 
3. Los und damit zugleich die neue Iosübergrei-
fende Lieferplanung 19 P abzuschließen. 

Der Abteilungsleiter Haushalt, vom Systembe-
auftragten und dem Abteilungsleiter Rüstungs-
technik dahin unterrichtet, daß das vorgezogene 
Aufholprogramm „lediglich die notwendige Pla-
nungsgrundlage für die Fertigung" darstelle, 
endgültige Entscheidungen erst im 3. Quartal 
1980 erforderlich mache und eine „von Regie-
rungsseite beeinflußte Verzögerung um sechs 
Monate" vermeide, hatte am 10. Mai 1979 die Fi-
nanzierbarkeit dieses Vertrages ausdrücklich 
nicht bestätigt, da 

— noch völlig ungewiß sei, welche Ansätze der 
13. Finanzplan für den Epl. 14 tatsächlich ent-
halten werde, 

— der BMF 410 Mio. DM der BMVg-Anmeldung 
zum MRCA-Ansatz nachträglich zum Streit-
punkt erklärt habe und 

— die fragliche Finanzierbarkeit eines etwaigen 
Aufholprogramms noch sorgfältig geprüft 
werden müsse. 

— Den infolge der Minderbewilligung durch den 
BMF vom Abteilungsleiter Haushalt neuge-
schichteten Rüstungsplafonds — für MRCA eine 
Ansatzminderung für 1980 um 100 Mio. DM auf 
1 200 Mio. DM, für 1981 um 50 Mio. DM auf 1 550 
Mio. DM — stimmen Beschaffer und Planer zu: 

— Der Systembeauftragte erklärt Anfang Juni 
auf telefonische Anfrage des Abteilungslei-
ters Haushalt, er werde wegen der bestehen-
den Ungewißheit über den 1980 tatsächlich zu 
erwartenden Mittelabfluß „nicht auf die Bar-
rikaden gehen". 

— Der stellv. Generalinspekteur stimmt nach 
Abstimmung mit Abteilungsleiter Rüstung 
dem neugeschichteten Gesamtplafonds im 
Haushalt 1980/13. Finanzplan und im FJP 84 
zu. 

— Noch immer bleiben der Inhalt und die Auswir-
kungen des zwischen NAMMA und Industrie mit 
dem 3. Los vereinbarten neuen Lieferplans un-
klar: 

— Mit Schreiben vom 11. Juni 1979 an SBWS-
MRCA 2 weist Referat H II 4 nochmals darauf 
hin, daß es einem Aufholprogramm nicht zu-
stimmen könne. Eben diesem war bereits am 
6. Juni 1979 durch den Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik gegenüber der NAMMA zuge-
stimmt worden. 
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— Abteilungsleiter Rüstungswirtschaft erklärt 
gegenüber Staatssekretär Dr. Schnell (Vor-
lage vom 18. Juni 1979), daß der derzeitige Lie-
ferplan ein Aufholprogramm vorsehe, nach 
dem die gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung eingetretene Verzögerung von 14 Mona-
ten um sechs Monate aufgeholt werden solle, 
eine endgültige Beurteilung indes erst Mitte 
1980 möglich sei. 

— Auf einen entsprechenden Vortrag des Sy-
stembeauftragten während der Berichterstat-
terbesprechung zum Haushalt 1980/13. Fi-
nanzplan am 24. Oktober 1979 macht Referat 
H II 4 nochmals deutlich, daß die Haushalts-
abteilung einem Lieferplan mit einem Aufhol-
programm nicht zugestimmt habe. 

— Die sich abzeichnenden ersten Auswirkungen 
des neuen Lieferplans auf den Mittelabfluß der 
Jahre 1980 ff. werden nicht erkannt: 

— Die Differenz zwischen der von der Industrie 
und der NAMMA für 1980 geschätzten Be-
darfssumme bleibt im August 1979 unge-
klärt. 

— Der Systembeauftragte geht zu diesem Zeit-
punkt (28. August 1979) von einem Mehrbe-
darf in 1980 von etwa 150 Mio. DM aus; da er 
diesen Mehrbedarf als über die Jahreswende 
steuerbar einschätzt, stimmt er dem NAM-
MA-Operational-Budget für 1980 zu. 

— Den Berichterstattern des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages wird 
noch im Oktober 1979 versichert, der Haus-
haltsansatz von 1 200 Mio. DM für 1980 werde 
benötigt und reiche aus. 

— Demgegenüber weist das Operational-Budget 
der NAMMA vom November 1979 — mit dem 

. die NAMMA entsprechend ihrer Lieferschät-
zung 19 N um ca. 200 Mio. DM hinter der Mit-
telbedarfsschätzung der Industrie zurückge-
blieben war (vgl. NAMMA Finance DL vom 
November 1980) — für 1980 einen Mehrbedarf 
von 300 bis 350 Mio. DM aus. 

b) Informationsstand und Maßnahmen auf der 
Ebene der Staatssekretäre 

— Wiewohl der Abteilungsleiter Haushalt die Fi-
nanzierbarkeit des vorgesehenen Vertrags-
schlusses mit der Industrie nicht bestätigen 
konnte, wurde die Leitungsebene des BMVg 
nicht unterrichtet: 

Die zentrale Ursache der späteren Haushaltsun-
terdeckung im Jahre 1980 und des Haushalts-
mehrbedarfs im Jahre 1981 — der neue losüber-
greifende Lieferplan 19 P, der die Industrie zu ei-
ner gegenüber dem Stand des Jahres 1978 erhöh-
ten Lieferrate und zu entsprechenden Mehrfor-
derungen berechtigte, der indes weder durch die 
Ansätze des geltenden 12. Finanzplans noch 
durch die Ansätze des späteren 13. Finanzplans 
gedeckt war — lief an der Leitung vorbei. 

— Mit Vorlage des Abteilungsleiters Rüstungswirt-
schaft vom 18. Juni 1979 wurde Staatssekretär 

Dr. Schnell im Hinblick auf eine Sitzung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges über das mit der Industrie vereinbarte Auf-
holprogramm unterrichtet. Eine Reaktion des 
Staatssekretärs ist nach den dem Ausschuß vor-
liegenden Unterlagen nicht ersichtlich. 

— Der Aussage des sog. „Biehle-Berichtes", wonach 
die Beschaffungsvorhaben der neuen Waffenge-
neration — und damit auch MRCA — mit den An-
sätzen im Haushalt 1980/13. Finanzplan finan-
zierbar sind, wird von Staatssekretär Dr. Schnell 
nicht widersprochen. 

c) Kenntnisstand und Maßnahmen auf der Mini-
sterebene 

Den Minister erreicht ausweislich der dem Aus-
schuß vorliegenden Unterlagen in diesem Zeitraum 
einzig die Vorlage des Generalinspekteurs vom 
9. Oktober 1979. 

Er kann dieser Vorlage nur entnehmen, daß 

— die Arbeiten mit dem vorgelegten Planungser-
gebnis zum FJP 84, das seinen Zweck u. a. als 
Grundlage für die Forderungen an den 13. Fi-
nanzplan und für den Verteidigungshaushalt 
1980 erfüllt habe, abgeschlossen werden, um eine 
zeitgerechte Erarbeitung des FJP 85 nicht zu be-
hindern, 

— der 13. Finanzplan niedriger liegt, als die am 12. 
Finanzplan ausgerichteten Finanzerwartungen 
des FJP 84 und daß deshalb 

— die hierdurch für eine Fortschreibung der Pla-
nung entstehenden erheblichen Schwierig-
keiten durch eine entsprechende Aufstok-
kung der verteidigungsintensiven Ausgaben 
des Epl. 14 im 14. Finanzplan ausgeräumt wer-
den sollten. 

III. Das erste Halbjahr 1980 

1. Die Beratungen über einen Nachtragshaushalt 
1980 

a) Informationsstand und Maßnahmen unterhalb 
der Leitungsebene 

— Auch im ersten Halbjahr 1980 macht der System-
beauftragte nicht deutlich, daß die von der 
NAMMA mit Operational Budget vom November 
1979 mitgeteilte Bedarfsschätzung für die Jahre 
1980 ff. auf dem mit der Industrie 1979 vereinbar-
ten neuen Lieferplan 19 P und der darauf basie-
renden NAMMA-Prognose 19 N beruhte: 

— Er bezeichnet die NAMMA-Bedarfsmeldung 
als vom Programmverlauf abhängige Schät-
zung; 

— Er geht durchgängig davon aus, daß der von 
ihm — unter Einbeziehung der Preissteige-
rung vom Haushaltsstichtag (31. Dezember 
1978) auf Mitte 1980 — auf 300 bis 400 Mio. DM 
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geschätzte Mehrbedarf durch die Industrie 
„jeweils zum Jahresende ggf. bis 1985" zwi-
schenfinanziert werden könne (vgl. im einzel-
nen Würdigung zu A IV 1). 

— Der vom Systembeauftragten für 1980 geschätzte 
Mehrbedarf wurde aufgrund der im Jahre 1978 
gemachten Erfahrungen beim Mittelabfluß so-
wohl vom Abteilungsleiter Haushalt als auch 
vom Führungsstab der Streitkräfte in der Sit-
zung des Abteilungsleiterausschusses Planung 
am 9. Januar 1980 und in der Besprechung beim 
Inspekteur Luftwaffe am 31. Januar 1980 bezwei-
felt. Diese Zweifel vermochte der Systembeauf-
tragte nicht auszuräumen; insbesondere konnte 
er seine Mehrforderungen nicht auf nachweis-
bare Vertragspflichten gegenüber der Industrie 
stützen und durch Vorlage entsprechender Bin-
dungsstände begründen. 

— Die zu einem Nachtragshaushalt 1980 von der 
Haushaltsabteilung erstellten Ministervorlagen 
(22. Januar, 26. Februar und 31. März 1980) gin-
gen offensichtlich nicht von einem rechtverbind-
lichen Mehrbedarf bei MRCA aus: 

Diese Vorlagen 

— sprachen mögliche Zusatzausgaben für mili-
tärische Beschaffungen erst mit dritter Prio-
rität an, 

— nahmen auf MRCA ebenso wie auf andere Be-
schaffungsvorhaben der neuen Waffengene-
ration gleichrangig Bezug und 

— beschränkten sich auf den allgemeinen Hin-
weis auf eine mögliche Beschleunigung des 
Zulaufs bzw. ein besseres Verkraften der all-
gemeinen Kostensteigerung (vgl. im einzel-
nen Würdigung zu A IV 1). 

b) Informationsstand und Maßnahmen auf der 
Ebene der Staatssekretäre 

Eine auf vertraglich begründete Mehrforderungen 
der Industrie gestützte Bedarfsmeldung zum 
MRCA-Titel erreichte die Staatssekretärsebene 
nicht: 

— Staatssekretär Dr. Schnell erfuhr von der vom 
Systembeauftragten für 1980 geschätzten Unter-
deckung bei der Sitzung des Abteilungsleiteraus-
schusses Planung am 8. Februar 1980, wo sie im 
Zusammenhang mit dem für 1981 ff. erörterten 
Mehrbedarf angesprochen wurde. 

— Er ordnete indes nur eine Überprüfung des für 
1981 geltend gemachten Mehrbedarfs in Höhe 
von 300 Mio. DM an. 

— Diesem Auftrag entsprach der Vermerk des Re-
ferenten SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1980, 
der der Vorlage des stellv. Inspekteurs der Luft-
waffe vom gleichen Tage zum Haushalt 1981/FJP 
85 beigegeben war. 

— Staatssekretär Dr. Schnell legte die Vorlage der 
Teilstreitkräfte zur militärischen Planung 1981 
ff. seinerseits dem Minister mit Vorlage vom 
29. Februar 1980 (Betr.: HH 81 FJP 85) mit dem 

Hinweis vor, zu den beigefügten Anlagen könne 
derzeit Verbindliches noch nicht gesagt werden, 
es bleibe die Vorlage der Abteilung Haushalt zum 
Haushalt 1981 und das Ergebnis der Nachtrags-
haushaltsberatungen, insbesondere zu einer Mit-
telaufstockung für Munition, abzuwarten. Die 
Frage eines Mehrbedarfs im laufenden Haushalt 
1980 sprach Staatssekretär Dr. Schnell in seiner 
Ministervorlage nicht an. 

— Anhaltspunkte dafür, daß dem Staatssekretär die 
Frage einer aktuellen Haushaltsunterdeckung 
im Jahre 1980 als Problem bewußt war, hat die 
Beweisaufnahme durch den Ausschuß nicht er-
bracht. Staatssekretär Dr. Schnell hat vor dem 
Ausschuß vielmehr ausgeführt, nach seinem Ver-
ständnis habe der Referent MRCA 2 in seinem 
Vermerk vom 11. Februar 1980 lediglich seine 
Sorge zum Ausdruck gebracht, die er auch später 
habe nicht belegen können. Er hat zudem erklärt, 
man hätte sicher beim Nachtragshaushalt viel 
stärker statt der Munition eine Nachforderung 
für MRCA durchzusetzen versucht, wenn eine 
Unterdeckung schon im Februar festgestanden 
hätte. 

— Zur Kenntnis des Staatssekretärs Dr. Hiehle ka-
men nur die zum Nachtragshaushalt 1980 rele-
vanten Ministervorlagen der Haushaltsabteilung 
(22. Januar, 26. Februar, 31. März 1980). Ihr Inhalt 
gibt keinen Anhaltspunkt dafür, daß Staatssekre-
tär Dr. Hiehle der mit dritter Priorität angeführ-
ten Möglichkeit, durch zusätzliche Mittel einen 
schnelleren Zulauf oder ein besseres Verkraften 
der allgemeinen Kostensteigerungen bei der 
neuen Waffengeneration ermöglichen zu können, 
einen Hinweis auf ein bei MRCA sich anbahnen-
des aktuelles Haushaltsproblem hätte entneh-
men können. 

c) Informationsstand und Maßnahmen auf der 
Ebene des Ministers 

Auch dem Minister wurde während des gesamten 
Zeitraums der Beratungen zum Nachtragshaushalt 
1980 die Notwendigkeit einer Titelerhöhung für 
MRCA nicht vorgetragen und begründet: 

— An Vorlagen, die sich ausdrücklich auf den Haus-
halt 1980 bezogen, erreichten den Minister im er-
sten Halbjahr 1980 nur die Vorlagen der Haus-
haltsabteilung zum Nachtragshaushalt 1980. 
Eine Information über ein für 1980 drohendes ak-
tuelles Haushaltsproblem bei MRCA/TORNADO 
konnte er diesen Vorlagen — ebenso wie vor ihm 
Staatssekretär Dr. Hiehle — nicht entnehmen. 

— Die Vorlage des Staatssekretärs Dr. Schnell vom 
29. Februar 1980 bezog sich ausdrücklich auf den 
Haushalt 1981 und das FJP 85. Weder diese Vor-
lage noch ihre Anlagen enthielten gesicherte In-
formationen über eine in 1980 aktuell drohende 
Haushaltsunterdeckung bei MRCA: 
— Weder in der Vorlage des Staatssekretärs 

noch in den mitvorgelegten Stellungnahmen 
der Teilstreitkräfte und der Gesamtbewer-
tung des Generalinspekteurs zum FJP 85 war 
die Frage einer Haushaltsunterdeckung 1980 
angesprochen. 
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— Der als Anlage der Stellungnahme des stellv. 
Inspekteurs der Luftwaffe beigefügte Ver-
merk des Referenten MRCA 2 vom 11. Fe-
bruar 1980 bezog sich auf dessen Bedarfspro-
gnose 1981,  zu deren Begründung in konjunk-
tivischer Bezugnahme ohne eigene Stellung-
nahme auch NAMMA-Mehrbedarfsschätzun-
gen für das Jahr 1980 Erwähnung fanden. Die 
Unsicherheit des Systembeauftragten über 
diesen Mehrbedarf ergibt sich insbesondere 
daraus, daß er den Mehrbedarf für 1980 nur 
hilfsweise für seine Begründung zu 1981 her-
anzog. 

— Die Unkenntnis des Ministers von einer drohen-
den Haushaltsunterdeckung im Jahre 1980 wird 
zudem belegt durch seine Argumentation zum 
Nachtragshaushalt 1980 im Bundeskabinett, im 
Bundessicherheitsrat und gegenüber dem Bun-
desminister der Finanzen: 

Nichts hätte ihn gehindert, alles hätte dafür ge-
sprochen, eine ihm bewußte konkrete Unterdek-
kungsgefahr bei MRCA über die zur Aufstockung 
des Verteidigungshaushaltes durch den Nach-
tragshaushalt 1980 verfügbaren Mittel aufzufan-
gen. 

2. Die Bedarfsermittlung zum Haushalt 1981/ 
14. Finanzplan und zum FJP 85 

a) Informationsstand und Maßnahmen unterhalb 
der Leitungsebene 

Der vom Systembeauftragten für den Haushalt 
1981/14. Finanzplan und das FJP 85 angemeldete 
Mehrbedarf zu den Ansätzen des 13. Finanzplans in 
Höhe von 1 Mrd. DM (für die Jahre 1981 bis 1984), für 
1981 von 300 Mio. DM, war unsicher: 

— Er konnte in der Sitzung des Abteilungsleiteraus-
schusses Planung am 8. Februar 1980 und in den 
Folgemonaten nicht belegt werden; 

— Er mußte von Abteilungsleiter Haushalt und dem 
Führungsstab der Streitkräfte bezweifelt wer-
den, da 

— ihnen Inhalt und Auswirkungen des mit dem In-
dustrievertrag zum 3. Los vereinbarten neuen 
Iosübergreifenden Lieferplans (19 P) nicht be-
kannt waren, 

— sie davon ausgehen konnten, daß eine Vertrags-
verpflichtung gegenüber der Industrie nicht 
ohne Deckung im 13. Finanzplan eingegangen 
wurde und 

— der Systembeauftragte zum Beleg seiner Mehr-
bedarfsforderungen nur auf NAMMA-Schätzun-
gen zum Produktionsfortschritt verweisen konn-
te. 

— Für die militärische Planung trug die überra-
schende MRCA-Mehrforderung für die Jahre 
1981 ff. zusammen mit anderen Mehrforderun-
gen für POL, Munition u. a. dazu bei, daß das im 
Januar 1980 bereits weitgehend fertiggestellte 
FJP 85 wegen dieser Überhänge über den Plan-
kostenrahmen der Leitung des BMVg nicht ein

-

vernehmlich vorgelegt werden konnte. Die wei-
tere Behandlung des Haushaltsentwurfs 1981/14. 
Finanzplans veranlaßten den Generalinspekteur 
zu seiner Ministervorlage vom 28. Mai 1980 zur 
„Unterrichtung über die Diskrepanz zwischen 
mittelfristig erforderlichen und den voraussicht-
lich im Haushaltsvoranschlag 1981 verfügbaren 
Mitteln". 

Im Hinblick auf den von ihm für die Jahre 1981 
bis 1985 angeführten Mehrbedarf wies er auf die 
Notwendigkeit hin, „Ende des Jahres neue Priori-
täten zu setzen". 

b) Informationsstand und Maßnahmen auf der 
Ebene der Staatssekretäre 

— Staatssekretär Dr. Schnell wurde das Ergebnis 
der von ihm in der Sitzung des Abteilungsleiter-
ausschusses Planung am 8. Februar 1980 veran-
laßten Überprüfung des vom Systembeauftrag-
ten geforderten Mittelaufwuchses für 1981 um 
300 Mio. DM durch den Vermerk des Referenten 
SBWS-MRCA 2 vom 11. Februar 1981 mitgeteilt, 
der einer Vorlage des stellv. Inspekteurs der 
Luftwaffe vom gleichen Tage als Anlage beige-
fügt war, zu dem indes weder der stellv. Inspek-
teur der Luftwaffe noch der Generalinspekteur 
Stellung genommen hatten. 

— In seiner Ministervorlage vom 29. Februar 1980 
sprach Staatssekretär Dr. Schnell einen Mehrbe-
darf für MRCA im Jahre 1981 nicht an und be-
schränkte sich auf einen Hinweis auf die Vorläu-
figkeit der seiner Vorlage beigefügten Kürzungs-
vorschläge der Teilstreitkräfte, auf die noch zu 
erstellende Vorlage der Haushaltsabteilung zum 
Haushalt 1981 sowie auf den noch offenen Stand 
der Beratungen zum Nachtragshaushalt 1980, 
insbesondere im Hinblick auf eine Mittelaufstok-
kung für Munition. 

c) Informationsstand und Maßnahmen auf der Mi-
nisterebene 

Der Minister wurde über einen Mehrbedarf bei 
MRCA in den Jahren 1981 ff. nur global und unter 
Hinweis auf den ungesicherten Erkenntnisstand un-
terrichtet: 

— In den Besprechungen am 5. und 12. Februar 1980 
wurde er darauf hingewiesen, daß es sich bei den 
Mehrforderungen für MRCA um „ungewisse" 
Forderungen handele, deren Verbindlichkeit 
noch nicht feststehe; 

— In der Ministervorlage des Staatssekretärs Dr. 
Schnell vom 29. Februar 1980 wurde ausgeführt, 
daß die als Anlagen beigefügten Stellungnahmen 
der Teilstreitkräfte zum Haushalt 1981/FJP 85 
nur als vorläufig zu bewerten seien; 

— Eine Vorlage zur Mittelbedarfsproblematik im 
mittelfristigen Planungszeitraum des Generalin-
spekteurs vom 28. Mai 1980, in der zugleich die 
von der des Generalinspekteurs abweichende 
Auffassung des Abteilungsleiters Haushalt er-
wähnt wird, enthält das Petitum „Ende des Jah-
res neue Prioritäten zu setzen"; 
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Da die Nachtragshaushaltsberatungen im Kabinett 
Ende Mai 1980 bereits abgeschlossen waren und die 
parlamentarische Beratung des Haushalts 1981/ 
14. Finanzplan vor Frühjahr 1981 nicht zu erwarten 
stand, sah der Minister zu diesem Zeitpunkt keinen 
Anlaß, den zwischen den Abteilungen seines Hauses 
noch ungeklärten Mehrbedarf für die Jahre 1981 ff. 
vor der für das Jahresende vorgesehenen Bestands-
aufnahme zu klären. Mit Schreiben vom 30. Mai 1980 
bezeichnete er es deshalb im Hinblick auf die im 
Herbst 1980 geplante Rüstungsklausur als wenig 
zweckmäßig, „im Vorwege bereits punktuelle Be-
trachtungen anzustellen". 

IV. Das zweite Halbjahr 1980 

1. Informationsstand und Maßnahmen der Betei-
ligten bis Ende Juli 1980 

a) Unterhalb der Leitungsebene 

Wie im ersten Halbjahr 1979 vor Abschluß der drit-
ten Ergänzungsvereinbarung zur Regierungsverein-
barung Nr. 10 war der Systembeauftragte in der Zeit 
von Juni bis Ende Juli 1980 bemüht, die Finanzier-
barkeit auch der vierten Ergänzungsvereinbarung 
mit der Finanzplanung darzulegen. Noch im Juni/ 
Juli 1980 bezeichnet er nicht nur die in 1980/1981 fäl-
lig werdenden Verbindlichkeiten aus den Losen 1 bis 
3, sondern darüber hinaus auch die aus dem 4. Los in 
diesen Jahren fällig werdenden Industrieforderun-
gen als mit dem Haushaltsansatz 1980 und der An-
meldung zum 14. Finanzplan finanzierbar: 

— Im Hinblick auf 1980 fällig werdende Verpflich-
tungen aus den Industrieverträgen zu den Losen 
1 bis 3 

— gab er mit Schreiben vom 3. Juni 1980 den Be-
trag von 1 502 Mio. DM an, der den Haushalts-
ansatz um 302 Mio. DM überstieg, indes unter 
Einbeziehung eines verfügbaren Haushalts-
ausgaberestes aus 1978 in Höhe von 171 Mio. 
DM zu einer Haushaltsunterdeckung allen-
falls in Höhe von 132 Mio. DM hätte führen 
können, 

— bezeichnete er höhere Fälligkeitsraten, wie 
sie die NAMMA-Planung für die Jahre 1980 
bis 1982 auswies, „aus den Erfahrungen der 
vergangenen Jahre heraus" ausdrücklich als 
zu optimistisch 

— ging er entsprechend seiner durchgängigen 
Annahme in den Vermerken des ersten Halb-
jahres 1980 davon aus, daß der von ihm mitge-
teilte Mehrbedarf für die Lose 1 bis 3 jeweils 
zum Jahresende (bis 1985) durch die Industrie 
zwischenfinanzierbar sei (vgl. Schreiben vom 
3. Juni 1980). 

— Auch für 1981 war nach den Meldungen des Sy-
stembeauftragten eine Unterdeckung nicht zu 
befürchten: 

Er wies für fällig werdende Verpflichtungen aus 
den Losen 1 bis 3 den Betrag von 1 649 Mio. DM 
aus; 

— Dieser Bedarf lag um ca. 100 Mio. DM unter 
der damaligen Anmeldung des BMVg zum 
Haushalt 1981 (1 750 Mio. DM); 

— Den aus dem 4. Los in 1981 zusätzlich fällig 
werdenden Betrag von 302 Mio. DM sah er 
(Schreiben vom 11. Juli 1980) in Höhe von 200 
Mio. DM dadurch für 1981 „neutral gehalten", 
daß er mit den Firmen MBB, MTU und AEG

-

Telefunken die Verlagerung der Fälligkeit 
dieses Betrages (200 Mio. DM) aus 1981 in 
1982 vereinbart hatte; 

— Die verbleibenden 100 Mio. DM für das 4. Los 
in 1981 waren durch die Haushaltsanmeldung 
des AL H (1 750 Mio. DM), der Fälligkeiten für 
die Lose 1 bis 3 nur in Höhe von 1 649 Mio. DM 
gegenüberstanden, gedeckt. 

— Von der des Systembeauftragten abweichende 
Prognosen wurden von der Beschafferseite im 
Juni/Juli 1980 nicht geäußert. 

b) Ebene der Staatssekretäre und des Ministers 

Diese Ebene erreichte im Juni/Juli 1980 zu Fragen 
der MRCA-Finanzierung keine Information. 

2. Informationsstand und Maßnahmen der Betei

-

ligten von Ende Juli bis Mitte September 1980 

a) Unterhalb der Leitungsebene 

— Das Fernschreiben der NAMMA vom 18. Juli 
1980, nach dem für das Jahr 1980 nach dem drit-
ten Mittelabruf nurmehr 18 Mio. DM zur Verfü-
gung stünden, nötigte den Systembeauftragten, 
mit Schreiben vom 28. Juli 1980 seine bislang ge-
äußerten Prognosen abrupt und grundsätzlich zu 
revidieren. 

Erstmals legte er die bislang als „zu optimistisch" 
abgelehnte NAMMA-Planung seinen Mittelbe-
darfsprognosen zugrunde und bezeichnet selbst 
die NAMMA-Bedarfsplanung als „sehr knapp be-
messen", da die Industrie ihre Produktions-
schwierigkeiten schneller überwunden habe als 
im Jahre 1979 bei der Bedarfsermittlung ange-
nommen; 

— Nunmehr gelangt er zu einem Mindestbedarf in 
1980 von 1 800 Mio. DM, also einem Mehrbedarf 
von 600 Mio. DM über dem Haushaltsansatz 1980 
(1 200 Mio. DM), und zu einem Mittelbedarf von 
1981 von 2 400 Mio. DM, mit dem die Haushalts-
anmeldung für 1981 (1 750 Mio. DM) um 650 Mio. 
DM überschritten wird; 

— Jetzt erst stellt er fest, daß seine bisherige An-
nahme, auch das 4. Los könne — wenn auch über 
Jahreswendeklauseln — mit den Anmeldungen 
zum 14. Finanzplan finanziert werden, „bei der 
Größenordnung der zu erwartenden Unterdek-
kung" nicht mehr haltbar ist. 

— Gleichwohl wird am 4. August 1980 das 4. Ergän-
zungsabkommen zur Regierungsvereinbarung 
Nr. 10 abgeschlossen. Die einvernehmliche Auf-
lage der Haushaltsabteilung, daß die Ansätze des 
14. Finanzplans die absolute Obergrenze der 
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jährlichen Mittelabflüsse darstellen müßten, 
wird nur insoweit beachtet, als der Abschluß des 
Industrievertrages zum 4. Fertigungslos wegen 
der z. Z. bestehenden Finanzierungsschwierig-
keit zurückgestellt wird. 

Der mit Revised Operational Budget der 
NAMMA für 1980 geltend gemachte Industrie-
mehrbedarf von über 600 Mio. DM über dem 
Haushaltsansatz überstieg das Original Budget 
der NAMMA vom November 1979 um 350 Mio. 
DM, bereinigt um Forderungsüberhänge aus 
1979 in Höhe von rd. 100 Mio. DM, netto um rd. 
250 Mio. DM (vgl. NAMMA Finance DL vom No-
vember 1980). Die bei der NAMMA eingegange-
nen Industrie-Budgets hatten sich gegenüber de-
nen vom Sommer 1979 um  ca. 150 Mio. DM erhöht 
(vgl. NAMMA-Finance DL vom November 1980). 
Mit diesem Revised Budget folgte die NAMMA 
erstmals dem tatsächlichen Produktionsfort-
schritt, der sich, anders als nach der — noch dem 
Original Operational Budget der NAMMA vom 
November 1979 zugrunde liegenden NAMMA-
Lieferprognose 19 N, entsprechend dem mit der 
Industrie vereinbarten Lieferprogramm 19 P ent-
wickelt hatte (vgl. NAMMA-Auskunft). 

Eine Besprechung mit NAMMA und Industrie im 
August 1980 führte zu keiner einvernehmlichen 
Klärung des geltend gemachten Mehrbedarfs. 

— Eine Besprechung zu den aktuen Finanzierungs-
problemen 1980/81 beim Inspekteur der Luft-
waffe am 21. August 1980 endete damit, daß die 
„gemeinsam zu tragenden Aktivitäten" erst nach 
Rücksprache bei Staatssekretär Dr. Schnell nach 
dessen Urlaub am 5. September festgelegt wer-
den sollten. 

b) Auf der Ebene der Staatssekretäre 

In der Besprechung am 5. September 1980 bei 
Staatssekretär Dr. Schnell begründete der System-
beauftragte eine für 1980 zu erwartende Unterdek-
kung von ca. 600 Mio. DM mit einem unerwartet ra-
schen Aufholen des Produktionsrückstandes, einer 
zu vorsichtigen Schätzung des Mittelabflusses für 
1980 und der zusätzlich anfallenden Mehrwertsteu-
er. Auch diese Besprechung führte nicht zu Ent-
scheidungen. Staatssekretär Dr. Schnell erteilte 
vielmehr Auftrag 

— an den Abteilungsleiter Haushalt: zu prüfen, ob 
der MRCA-Ansatz 1980 um 170 Mio. DM aus 
Haushaltsresten oder Umschichtungen aufge-
stockt werden könne, 

— an den Abteilungsleiter Rüstung (Wirtschaft) 
und den Systembeauftragten: ab Mitte Oktober 
mit der deutschen Industrie die tatsächlichen 
Rechnungen sowie etwaige Lösungsmöglichkei-
ten zu überprüfen. 

Die am 8. August 1980 in Anwesenheit des Parla-
mentarischen Staatssekretärs Dr. von Bülow durch-
geführte Pressekonferenz auf dem Flughafen Köln/ 
Wahn diente der Erläuterung der Kosten- und Preis-
situation bei MRCA. Angesprochen wurden weiter 
generelle Fragen der Rüstungs- und Finanzplanung 

der kommenden Jahre. Aktuelle Haushaltsprobleme 
1980/1981 fanden indes keine Erwähnung. 

c) Auf der Ministerebene 

Der Minister wurde in der Zeit von August bis Mitte 
September 1980 über Fragen der MRCA-Finanzie-
rung nicht informiert. 

3. Informationsstand und Maßnahmen der Betei-

ligten von Mitte September bis Dezember 1980 

a) Unterhalb der Leitungsebene 

— In einer weiteren Besprechung mit der Industrie 
am 15. Oktober 

blieben die Ansätze für In-Service-Support-
Leistungen „nach Methode, Menge und Zeit" 
ungeklärt, 

— wurde die Verlagerung von Zahlungsfälligkei-
ten der Serienphase bis zu 400 Mio. DM aus 
1980 in 1981 erörtert und 

wurde als Lösung der Finanzproblematik der 
Jahre 1981 ff. die Aufhebung des mit der Indu-
strie zum 3. Los vereinbarten Aufholpro-
gramms 19 P und die Rückkehr zur „ur-
sprünglichen Fertigungsplanung" empfoh-
len. 

— Die BMVg-interne Erörterung zwischen dem Sy-
stembeauftragten und der Haushaltsabteilung 
im November 1980 zeigt, daß 

— den seit Ende Juli vom Systembeauftragten 
erhobenen Mehrforderungen keine entspre-
chend höheren Deckungsmittel im 14. Finanz-
plan gegenübergestellt werden können und 

— die Haushaltsabteilung in ihrem Bemühen, 
den 13. Finanzplan wenigstens entsprechend 
der BMVg-Anmeldung zum 14. Finanzplan zu 
erhöhen, beim BMF nicht durchzudringen 
vermag. 

— In einer Untersuchung zu den Bundeswehr-
problemen der 80er und 90er Jahre vom 3. Ok-
tober 1980 faßt der Leiter des Planungsstabs 
die im BMVg verfügbaren Daten zum Stand 
August 1980 zusammen und bezeichnet im 
Rahmen eines für den militärischen Pla-
nungszeitraum 1980/1985 angesprochenen 
Mehrbedarfs von 3 Mrd. DM auch die Klärung 
einer Mehrbedarfsdeckung für MRCA in 1980 
von 500 Mio. DM als vordringlich. Diese Un-
tersuchung, die dem Minister „Orientierungs-
punkte bei Koalitionsgesprächen und Kabi-
nettsberatungen" im Hinblick auf die seit län-
gerem angekündigte Klausurtagung zum 
Zwecke der Bestandsaufnahme geben wollte, 
ging beim Ministerbüro am 6. Oktober 1980 
ein. 

Anhaltspunkte für eine Kenntnisnahme 
durch die Leitungsebene sind nicht ersicht-
lich. 
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b) Ebene der Staatssekretäre und des Ministers 

Der Minister und die Staatssekretäre waren im Be-
zugszeitraum mit wachsender Intensität — vor-
nehmlich in Kollegiumssitzungen — mit dem Pro-
blem der MRCA-Finanzierung befaßt: 

a) Erste Unterrichtung des Ministers 

Am 15. September 1980 unterrichtete Staatsse-
kretär Dr. Schnell den Minister mündlich und in 
Kürze über das Ergebnis der Besprechung vom 
5. September (vgl. o. V. 2) dahin, daß für MRCA 
in 1980 eine Mehrforderung in Höhe von ca. 
600 Mio. DM im Raum stehe, deren genaue Höhe 
und Rechtsverbindlichkeit indes unklar seien 
und deren Prüfung er (Schnell) veranlaßt habe, 

b) Aufklärungsbemühungen und Schritte zur Lö-
sung 

Am 9. Oktober 1980 wurde, nachdem am 1. Okto-
ber 1980 ein Schreiben des Abg. Dr. Wörner vom 
30. September mit Fragen zu einem möglichen 
MRCA-Bedarf in 1980/81 eingegangen war, die 
Finanzierungsproblematik bei MRCA erstmals 
im Kollegium unter Leitung des Ministers mit 
folgendem Ergebnis erörtert: 

„— Die Industrie hat für 600 Mio. DM mehr pro-
duziert als ermächtigt; 

— zusätzlich zu dem MRCA-Haushaltsansatz 
von 1 200 Mio. DM können 170 Mio. DM vom 
BMVg aus Haushaltsresten aufgebracht 
werden; 

— der wirkliche Finanzbedarf sowie die 
Rechtsnatur der Zahlungsverpflichtungen 
sind immer noch nicht geklärt; 

— die Frage der Mehrwertsteuerpflicht ist 
noch nicht gelöst." 

— Das Antwortschreiben des Ministers an den 
Abg. Dr. Wörner vom 15. Oktober 1980 ent-
sprach diesem Kenntnisstand der Leitungs-
ebene. 

— In der Kollegiumssitzung am 27. Oktober 
1980 gab der Minister das Ergebnis dieser 
Besprechung dahin gehend bekannt, daß das 
BMVg anstatt der für 1981  geforderten 2,2 
Mrd. DM mehr höchstens 300 bis 500 Mio. 
DM mehr (zuzüglich Inflationsausgleich) er-
halten werden. Zugleich kündigt der Mini-
ster für den 19. November 1980 eine Klausur 
zum Haushalt 1981 an. Volle Klarheit über 
die Höhe und Rechtsverbindlichkeit der 
MRCA-Mehrforderungen für 1980/81 konnte 
auch auf dieser Sitzung nicht erzielt werden. 
Entsprechende Fragen des Ministers konn-
ten von der Rüstungsabteilung auch in die-
ser Sitzung nicht beantwortet werden. 

— Am 11. November 1980 wurde Staatssekretär 
Dr. Schnell die Vorlage des Systembeauf-
tragten vom 3. November (s. o. 2 b) mit einem 
Anschreiben vorgelegt, in dem darauf hinge-
wiesen wurde, „daß nunmehr eine sofortige 
Information der Leitung des Hauses erfor-
derlich" sei. 

— Erst in der Kollegiumssitzung am 17./18. No-
vember konnte, nachdem der Unterabtei-
lungsleiter H II mit dem SBWS festgestellt 
hatte, daß die Industrie Leistungen in Höhe 
ihrer Mehrforderungen für das Jahr 1980 tat-
sächlich auch erbracht hatte, für 1980 eine 
voraussichtliche Unterdeckung von 533 Mio. 
DM als fällige Zahlungsverpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland und für 1981 
ein voraussichtlicher Mehrbedarf von 800 
Mio. DM einvernehmlich festgestellt wer-
den. Staatssekretär Dr. Schnell erhielt den 
Auftrag, die Entstehung dieser Mehrforde-
rung zu klären. 

— Die Klausurtagung am 19. November hatte 
zum Ergebnis, daß 
— „für MRCA in 1981 aus anderen Titeln zu-

sätzlich 350 Mio. DM freigemacht werden 
müssen, 

— versucht werden solle, beim BMF eine 
Mittelaufstockung sowohl für 1980 als 
auch für 1981 zu erreichen, 

— vorgeschlagen wurde, durch Streckung 
der Lose 2 und 3 sowie des — noch abzu-
schließenden — Loses 4 etwa 700 bis 800 
Mio. DM aus 1981 in das Jahr 1982 zu 
verlagern. 

c) Lösung der Finanzierungsschwierigkeiten 1980/ 
1981 

— Auf ein Schreiben des Ministers vom 21. No-
vember, mit dem er darauf hinwies, daß er 
ohne Erhöhung der Plafonds nur die Möglich-
keit einer Programmstreckung bei MRCA 
und damit erhöhte Gesamtkosten des Pro-
gramms sehe, erklärte der Bundesminister 
der Finanzen mit Schreiben vom 22. Novem-
ber 1980, offenbar sei mit dem Abschluß der 
Regierungsvereinbarungen zum 3. Los im 
Frühjahr 1979 der Ausgaberahmen des gel-
tenden Finanzplanes nicht gewahrt worden, 
die eingetretenen Finanzierungsengpässe 
seien daher in der Ressortverantwortung des 
BMVg zu lösen. 

— Nachdem ein weiteres Schreiben des Mini-
sters an den Bundesminister der Finanzen 
vom 24. November 1980 keine Wirkung zeigte, 
besprach der Minister den Vorschlag des Sy-
stembeauftragten zu einer Verschiebung von 
Zahlungsfälligkeiten bei MRCA von Ende 
1980 nach Anfang 1981 am 27. November 1980 
mit dem Bundeskanzler. Hiernach konnte die 
NAMMA durch den Systembeauftragten ent-
sprechend informiert werden. 

— Am 16. Dezember beschloß das Bundeskabi-
nett den Entwurf des Haushaltsgesetzes 1981 
und dabei eine Aufstockung des Epl. 14 um 
700 Mio. DM. 

V. Die Deckung des Mehrbedarfs: Das Jahr 
1981 

— Die Unterdeckung des MRCA-Ansatzes im Haus-
halt 1980 von 512 Mio. DM und der Mehrbedarf 
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für 1981 von 803 Mio. DM, zusammen 1 315 Mio. 
DM, wurden im Jahre 1981 vollumfänglich ge-
deckt: 

— durch Einsparungen und ent

-

sprechende Minderanmeldun-
gen des BMVg bei den Ansät-
zen für Forschung und Ent-
wicklung (100 Mio. DM), für 
den Erwerb von Grundstücken 

DM 

(25 Mio. DM) sowie durch Um

-

schichtung militärischer Be

-
schaffungen (insbesondere bei 
Fermeldematerial — 50 Mio. 
DM) 175 Mio. 

— durch den vom Bundestag be-
schlossenen Ansatz für MRCA 
im Epl. 14 des Haushaltsplans 
1981 (3 065 Mio. DM) in Höhe 
von 1 140 Mio. 

1 315 Mio. 

— Durch die vom Bundestag auf Empfehlung des 
Haushaltsausschusses beschlossene Erhöhung 
der Titelansätze für „Materialerhaltung" um 
210 Mio. DM und für „Betriebsstoffe" um 155 Mio. 
DM konnte 

— eine zunächst vom BMVg beabsichtigte Ein-
sparung bei diesen Titeln zugunsten des 

MRCA-Mehrbedarfs um 175 Mio. DM („Mate-
rialerhaltung": 92 Mio. DM, „Betriebskosten": 
83 Mio. DM) vermieden und darüber hinaus 

— ein Aufwuchs dieser Titel gegenüber der 
BMVg-Anmeldung um 190 Mio. DM (für Mate-
rialerhaltung: 118 Mio. DM, für Betriebsstoffe: 
72 Mio. DM) erzielt werden. 

— Mit den Ansätzen für das Beschaffungsprog-
ramm MRCA im Haushalt 1981/14. Finanzplan 
sind nach den Feststellungen des Systembeauf-
tragten im BMVg künftig Haushaltsfinanzie-
rungsprobleme wie in den Jahren 1980/81 nicht 
zu befürchten. Anhaltspunkte für eine anderwei-
tige Beurteilung durch den Ausschuß hat die Be-
weisaufnahme nicht ergeben. Nach dem Ergeb-
nis der Beweiaufnahme steht zudem zur Über-
zeugung des Ausschusses fest, daß der in 1980/81 
infolge des beschleunigten Flugzeugzulaufs nach 
dem Aufholprogramm 19 P angefallene Haus-
haltsmehrbedarf 

— die Haushalte künftiger Jahre entsprechend 
entlastet und 

— Probleme und Kosten einer langsameren 
Unmrüstung der Luftwaffe durch den schnel-
leren MRCA-Zulauf zumindest vermindert 
hat. 

2. Abschnitt: Ursachen der Haushaltsunterdeckung 1980 und des Haushaltsmehrbedarfs 1981 

Im Herbst 1980 stand fälligen Industrieforderungen 
in Höhe von 1 883 Mio. DM ein Haushaltsansatz von 
1 200 Mio. DM gegenüber. Der Mehrbedarf in Höhe 
von 683 Mio. DM konnte durch Inanspruchnahme ei-
nes Haushaltsausgaberestes aus dem Jahre 1978 in 
Höhe von 171 Mio. DM auf eine Haushaltsunterdek-
kung von 512 Mio. DM zurückgeführt werden. 

Für das Jahr 1981 stand erkennbar fällig werdenden 
Industrieforderungen in Höhe von 2 553 Mio. DM 
ein Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes 1981 in 
Höhe von 1 750 Mio. DM gegenüber: 

Es ergab sich ein voraussichtlicher Mehrbedarf von 
803 Mio. DM. 

A. 

Im Jahre 1979 wurden folgende Umstände ursäch-
lich für den in 1980 fälligen Mehrbedarf von 683 Mio. 
DM: 

— der Abschluß des im Industrievertrag zum 3. Los 
enthaltenen neuen Lieferplans 19 P zwischen 
NAMMA und Industrie ohne Deckung im Haus-
halt 1980/13. Finanzplan; 

— der Haushaltsaufstellungserlaß des BMF, der als 
maßgeblichen Preisstand für die Haushaltsan-
meldungen der Ressorts den Preisstand 31. De-
zember 1978 vorschrieb;  

— die Nichtberücksichtigung der Auswirkungen 
der UStG-Novelle 1980 auf den Mehrwertsteuer

-

bedarf; 

— die Nichtberücksichtigung eines Restfehlbetra-
ges aus 1979 in Höhe von 31 Mio. DM. 

I. 

Der Abschluß des neuen Lieferplans 19 P ohne Dek-
kung im Haushalt 1980/13. Finanzplan 

1. Die Ursächlichkeit des neuen Lieferplans 19 P 
für die in 1980 fällig gewordenen Industrieforde-
rungen 

a) der zwischen NAMMA und Industrie im Rah-
men der Verträge zum 3. Fertigungslos ver-
einbarte neue losübergreifende Lieferplan 
19 P erhöhte die Auslieferungsrate und damit 
den Mittelbedarf gegenüber dem Stand des 
Jahres 1978: 
— Seit dem Jahre 1977 war der Gleichlauf 

zwischen der Komponentenfertigung der 
nationalen Industrien gestört: 
— Die mit Abschluß des Industrievertra-

ges zum 2. Fertigungslos am 31. Mai 
1977 vertraglich vereinbarte Gesamt-
lieferungsplanung 16/1, die bereits eine 
für alle Partnerländer gleichmäßige 
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Verzögerung von acht Monaten gegen-
über dem mit dem Industrievertrag 
zum 1. Fertigungslos am 1. Juni 1976 
vereinbarten Lieferplan 15/1 enthielt, 
konnte infolge einer erneuten Verzöge-
rung der Komponentenfertigung in 
Großbritannien um weitere sechs Mo-
nate in den Jahren 1977/1978 nicht ein-
gehalten werden (2. Tiemann-Bericht, 
Erläuterung zu Anlage 4). 

— Ungeachtet dieser infolge des briti-
schen Produktionsrückstandes einge-
tretenen Lieferverzögerung der Indu-
strie insgesamt um sechs Monate pro-
duzierte die Industrie in Deutschland 
und Italien ihre Komponenten ohne 
Verzögerung weiter (NAMMA-Aus-
kunft, 2. Tiemann-Bericht). Die Indu-
strieproduktion dieser Länder beruhte 
auf einer vertraglich nicht vereinbar-
ten Produktionsplanung 17/1 (NAM

-

MA-Auskunft; 2. Tiemann-Bericht). 
— Die Folgen dieser Störung waren: 

— Die deutsche und italienische Industrie 
produzierte ihre Komponenten in so-
weit auf Halde als die britische Kompo-
nentenfertigung nachhinkte. 

— Die hierdurch verzögerte Lieferung der 
nach den Meilensteinplänen die Indu-
strie zu Zahlungen berechtigenden 
montierten Komponenten führte zu ei-
nem verminderten Mittelabfluß aus 
dem MRCA-Titel im Jahre 1978 um 
350 Mio. DM. 

— Das neue losübergreifende Lieferpro-
gramm 19 P sollte den Gleichlauf der briti-
schen mit der deutschen und italienischen 
Fertigung wieder herstellen (NAMMA-
Auskunft), um damit die Lieferrate der 
montierten Komponenten auf den Stand 
der deutschen und italienischen Kompo-
nentenfertigung anzuheben. Zu diesem 
Zwecke enthielt das Programm zwei 
Hauptbestandteile: 
— Eine Anpassung der britischen Produk-

tion und damit der Gesamtlieferrate 
um sechs Monate an den deutschen 
und italienischen Fertigungsrhytmus 
(„Aufholprogramm" im Sinne der Vor-
lage des Abteilungsleiters Rüstungs-
wirtschaft an Staatssekretär Dr. 
Schnell vom Juni 1979: „Das derzeitige 
Produktionsprogramm enthält ein Auf-
holprogramm, mit dem die eingetre-
tene Verzögerung von 14 Monaten um 
sechs Monate reduziert werden soll"). 

— Ein eigentliches Aufholprogramm 
(„Recovery") in den Jahren 1982 ff., mit 
dem über eine Endmontage- und Lie-
ferrate von bis zu 13 Flugzeugen mo-
natlich im Zeitraum der Fertigung des 
3. Flugzeugloses zugleich die von der 
deutschen und italienischen Industrie 
zuvor auf Halde produzierten Kompo

-

nententeile zusätzlich montiert und ge-
liefert werden sollten. 

b) Die in 1980 fällig gewordenen Industrieforde-
rungen beruhten auf diesem neuen Liefer-
plan 19 P: 
— Die Industrie ist zu Forderungen berech-

tigt nach dem Produktionsfortschritt, den 
sie nach Maßgabe der von den Nationen 
gebilligten Meilensteinplänen erreicht 
(NAMMA-Auskunft). 

— Nach Abschluß des 3. Loses entsprach im 
Jahre 1980 der Meilensteinplan dem im 
Lieferprogramm 19 P erzielten Fortschritt 
(NAMMA-Auskunft). 

— Die im Revised Operational Budget der 
NAMMA im Juli 1980 geltend gemachten 
Industrieforderungen beruhten auf die-
sem Programm 19 P, wiewohl die hiernach 
mögliche Lieferrate nicht voll erreicht 
wurde (NAMMA-Auskunft). 

2. Abschluß des neuen Lieferplans 19 P ohne Haus-
haltsdeckung 

a) Der Lieferplan 19 P, der die Industrie im 
Jahre 1980 zu Forderungen in Höhe von 1 883 
Mio. DM und im Jahre 1981 zu Forderungen in 
Höhe von 2 553 Mio. DM berechtigen sollte, 
war zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
über das 3. Fertigungslos, dessen Bestandteil 
der neue Lieferplan wurde, weder durch die 
damals geltenden Ansätze des 12. Finanz-
plans noch durch die Ansätze der Anmeldun-
gen des BMVg zum 13. Finanzplan gedeckt: 
— Der 12. Finanzplan wies folgende Ansätze 

aus: 

1980 1981 1982 

1 100 1 300 1 600 Mio. DM 

— Die Anmeldung des BMVg zum 13. Finanz-
plan sah vor: 

1980 

1 300 

1981 

1 600 

1982 

1 800 

1983 

2 000 Mio. DM 

— Der Abteilungsleiter Haushalt hatte dem 
Abteilungsleiter Rüstungstechnik am 
10. Mai 1979 zudem mitgeteilt, daß es ange-
sichts der restriktiven Haltung des BMF 
völlig ungewiß sei, ob der Mittelanmel-
dung des BMVg zum 13. Finanzplan letzt-
lich entsprochen werde. 

— Einen Tag vor Vertragsschluß hatte der 
BMF die Forderung des BMVg nach Auf-
wuchs der Rüstungsplafonds zu 65 % ver-
worfen. 
Das in dem neuen Lieferplan 19 P liegende 
Risiko einer Haushaltsunterdeckung ging 
der Abteilungsleiter Rüstungstechnik vor 
dem Hintergrund folgender Leitungsent-
scheidungen ein: 
— Entscheidung des Staatssekretärs Dr. 

Schnell zum Abschluß des 3. Ergän- 
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zungsabkommens zum MoU Nr. 10 
(„der wirtschaftlichen Grundlage des 
Gesamtprogramms" — Abteilungslei-
ter Rüstungstechnik —) vom 19. Fe-
bruar 1979: Kein Hindernis für den Ab-
schluß des Ergänzungsabkommens zu 
sehen, „vor allem dann" wenn die For-
derung des Abteilungsleiters Haushalt 
(keine Präjudizierung künftiger Haus-
halte und Finanzpläne) „berücksichtigt 
werden kann"; 

— Entscheidung des Staatssekretärs Dr. 
Schnell vom 1. März 1979: Billigung der 
Zahlenreihe des Abteilungsleiters 
Haushalts zum 13. Finanzplan; 

— Entscheidung des Ministers auf Vor-
schlag des Staatssekretärs Dr. Hiehle 
in der AL K am 5. März 1979: Billigung 
der Zahlenreihe des Abteilungsleiters 
Haushalt als BMVg-Anmeldung zum 
13. Finanzplan. 

— Spätestens seit der Entscheidung des 
Staatssekretärs Dr. Schnell vom 
1. März 1979, mit der er die Haushalts-
anmeldung des Abteilungsleiters 
Haushalt billigte und zugleich den 
Plankostenrahmen für das FJP 84 be-
stätigte, muß dem Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik klar gewesen sein, daß 

— sich der anstehende Industrievertrag 
zum 3. Los an den getroffenen Ent-
scheidungen orientieren mußte oder 

— die Vereinbarung des im Industriever-
trag zum 3. Los enthaltenen neuen Lie-
ferplans 19 P und der daraus folgende 
Haushaltsbedarf für 1980/13. Finanz-
plan zum Gegenstand einer besonde-
ren Entscheidung von Staatssekretär 
Dr. Schnell gemacht werden mußte. 

b) Das mit der vertraglichen Vereinbarung des 
neuen losübergreifenden Lieferplanes 19 P 
für den Haushalt 1980 durch den Abteilungs-
leiter Rüstungstechnik eingegangene Haus-
haltsrisiko ist ihm indes nur insoweit zuzu-
rechnen, als er angesichts der NAMMA-
Schätzungen dieses Deckungsrisiko selbst er-
kennen konnte, im übrigen der Industrie und 
der NAMMA: 
— Die NAMMA ging bei ihrer Schätzung des 

nach dem neuen Lieferplan 19 P anfallen-
den Mittelbedarfs von einer geringeren als 
der in 19 P vereinbarten Lieferrate aus: 
— Aus Skepsis gegenüber der Leistungs-

fähigkeit der Industrie legte sie ihrem 
Mittelbedarfsplan ein Programm 19 N 
zugrunde, das gegenüber 19 P um meh-
rere Monate zeitlich nach hinten ver-
setzt war; der Abstand schwankte zwi-
schen 4,8 und drei Monaten (NAMMA-
Auskunft). 

— Auf dieser Lieferschätzung der 
NAMMA beruhte auch die Bedarfs-
schätzung im NAMMA Operational 
Budget vom November 1979, das die 

NAMMA ihren Mittelanforderungen 
an die Bundesrepublik zugrunde legte 
(NAMMA-Auskunft). 

— Der Umfang der auf 19 N basierenden 
Fehlschätzung ergibt sich aus der Dif-
ferenz zwischen dem Revised Operatio-
nal Budget der NAMMA vom 31. Juli 
1980 und dem Original Operational 
Budget vom November 1979: Er beträgt 
— bereinigt um Forderungsüberhänge 
aus dem Jahre 1979 — ca. 250 Mio. DM 
(NAMMA-Finance DL vom November 
1980). 

— In dieser Fehlschätzung eingeschlos-
sen ist eine Fehlschätzung der Indu-
strie in Höhe von 150 Mio. DM, die sich 
aus der Differenz der Industrie — In-
puts vom Sommer 1980 zu denen des 
Sommers 1979 ergibt (NAMMA-Fi-
nance DL vom November 1980 — An-
lage —). 

— Dem Abteilungsleiter Rüstungstechnik 
und dem Systembeauftragten, die von der 
Mehrbedarfsschätzung der NAMMA auf 
der Basis ihrer Lieferprognose 19 N aus-
gingen, ist das mit dem Abschluß des 
neuen Lieferplans 19 P für das Jahr 1980 
begründete Haushaltsrisiko insoweit zu-
zurechnen, als der von ihnen geschätzte 
Bedarf von 1 440 Mio. DM den um 7 % fort-
geschriebenen Ansatz des 12. Finanzplans 
(rd. 1 200 Mio. DM) überstieg. 

3. Nichtberücksichtigung des aus 19 P folgenden 
Mehrbedarfs in den Ansätzen des Haushalts 
1980/13. Finanzplan 
Der Haushalt 1980/13. Finanzplan hätte den aus 
dem neuen Lieferplan 19 P folgenden Mehrbe-
darf überhaupt nur insoweit berücksichtigen 
können, als er vom Abteilungsleiter Rüstungs-
technik und dem Systembeauftragten geltend ge-
macht worden war. 
Die Nichtberücksichtigung dieses Mehrbedarfs 
von 240 Mio. DM über dem um 7 % erhöhten An-
satz des 12. Finanzplans für 1980 ist zurückzufüh-
ren auf 

— die Nichtberücksichtigung dieses Mehrbe-
darfs in der von Staatssekretär Dr. Schnell ge-
billigten Haushaltsanmeldung des Abtei-
lungsleiters Haushalt (unten a) 

— die Reduzierung der BMVg-Anmeldung zum 
Haushalt 1980/13. Finanzplan durch den BMF 
(unten b). 

a) Die Anmeldung des Abteilungsleiters Haus-
halt zum Haushalt 1980/13. Finanzplan folgte 
der auf einer sechs monatigen Produktions-
verzögerung gegenüber dem Lieferplan 17/1 
beruhenden Anmeldung des Systembeauf-
tragten zum 12. Finanzplan aus dem Jahre 
1978, der gegenüber die Aufwuchsforderung 
des Systembeauftragten vom 5. Februar 1979 
unschlüssig und nicht zureichend begründet 
war. 
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aa) Die Haushaltsanmeldung des Abteilungs-
leiters Haushalt folgte der Bedarfsmel-
dung des Systembeauftragten zum 12. Fi-
nanzplan aus dem Jahre 1978: 
Die in den Jahren 1977/78 eingetretene 
Lieferverzögerung um sechs Monate ver-
anlaßte den Systembeauftragten, im Juni 
1978 zugleich mit einer Rückmeldung von 
350 Mio. DM nicht abfließender Mittel we-
gen des weiterhin zu erwartenden Minder-
abflusses seine ursprüngliche Anmeldung 
zum 12. Finanzplan vom 25. Januar 1978 
(Preisstand: 31. Dezember 1977) von 

1979 1980 1981 1982 

1 100 

auf 

1 440 1 600 1 700 Mio. DM 

1979 1980 1981 1982 

950 1 230 1 450 1 600 Mio. DM 

— insgesamt um 610 Mio. DM — zu redu-
zieren und so den zu erwartenden Bedarf 
ab 1980 um etwa ein Jahr nach hinten zu 
versetzen. Hiernach sah der Systembeauf-
tragte im Jahre 1978 eine auf Dauer um 
sechs Monate verzögerte Lieferung als 
realistisch an. (Die gleiche Auffassung ver-
tritt der Referent SBWS-MRCA 2 noch am 

8. Januar 1979 gegenüber dem Systembe-
auftragten). 

— Eine weitere Kürzung dieser vom Sy-
stembeauftragten korrigierten Anmel-
dung im endgültigen 12. Finanzplan 
auf 

1979 1980 1981 1982 

900 1 100 1 300 1 500 Mio. DM 

— insgesamt 430 Mio. — 
korrigierte die Haushaltsabteilung mit ih-
rer Anmeldung zum 13. Finanzplan (Preis-
stand: 31. Dezember 1978) auf: 

1980 1981 1982 

1 300 1 600 1 800 Mio. DM 

Diese Anmeldung lag für 1980 bis 1982 um 
800 Mio. DM über den Ansätzen des 12. Fi-
nanzplans; unter Einbeziehung einer 
Preisstandsanpassung um 7 % vom Stich-
tag 31. Dezember 1977 zum Stichtag 
31. Dezember 1978 beträgt die reale Auf-
stockung 530 Mio. DM und entspricht so 
wieder der vom Systembeauftragten korri-
gierten Anmeldung zum 12. Finanzplan, 
die auf einer Lieferverzögerung von sechs 
Monaten beruhte. 

bb) Die Anmeldung des Systembeauftragten 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan vom 
5. Februar 1979 war vor diesem Hinter-
grund nicht nachvollziehbar: 

Zum einen begründete der Systembeauf-
tragte seine Forderung mit einer gegen-
über 1978 weiteren Produktionsverzöge-
rung um zwei Monate (Programm 17/1 + 
acht Monate). 

Zum anderen forderte er mit 

1980 1981 1982 

1 440 1 910 2 190 Mio. DM 

einen Mittelaufwuchs gegenüber der von 
ihm 1978 selbst vorgeschlagenen Zahlen-
reihe: 

1980 

1 230 

1981 

1 450 

1982 

1 600 Mio. DM 

von insgesamt 1 260 Mio., unter Berück-
sichtigung der Preisstandsanpassung um 
7 % ( = rd. 300 Mio. DM) 960 Mio. DM. Ge-
genüber den Ansätzen des 12. Finanzplans 
bedeutet dies einen Mittelaufwuchs um 
1 640 Mio. DM, unter Berücksichtigung der 
Preisstandsanpassung ( = 270 Mio. DM) 
von 1 370 Mio. DM. 

Diese Aufwuchsforderung konnte — da sie 
nicht mit Verpflichtungen aus einem 
neuen Lieferplan, sondern mit dem Fort-
laufen der bisherigen Produktion begrün-
det wurde — nur den Schluß zulassen, den 
der Leiter der Haushaltsabteilung ebenso 
wie der Generalinspekteur der Bundes-
wehr zogen, das Programm müsse sich um 
1,2 Mrd. DM ( = + 22 %) verteuert haben. 
Die Basis der die Jahre 1979 und 80 beherr-
schenden Diskussion um eine „Kostenex-
plosion" bei MRCA/TORNADO war damit 
gelegt. 

cc) Die Mittelanmeldung des Systembeauf-
tragten zum Haushalt 1980/13. Finanzplan 
vom 5. Februar 1979 verschwieg, daß ihr — 
außer dem sog. Recovery-Programm — 
das im Januar auf Policy-Group-Ebene der 
NAMMA beschlossene Programm zur An-
passung der britischen an die deutsche 
und italienische Produktion und damit zu-
gleich zum Aufholen der bestehenden 
sechs monatigen Lieferungsverzögerung 
zugrunde lag. 
Die Erklärung des Abteilungsleiters Rü-
stungstechnik, mit seinen Mehrforderun-
gen werde ein „künstliches Abbremsen" 
der anlaufenden Produktion vermieden, 
die angestrebte Vertragsregelung mit der 
Industrie bilde eine bloße „Programm-
grundlage", die Mehrkosten nicht verursa-
che, geht am Kern der Vereinbarung vor-
bei: Dem Aufholen des britischen Produk-
tionsrückstandes um sechs Monate und 
damit dem Aufholen der bislang bestehen-
den Lieferverzögerung mit der Folge eines 
erhöhten Mittelbedarfs. 
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dd) Die von der Haushaltsabteilung ausge-
hend vom Spätjahr 1978 immer wieder ge-
forderten Übersichten über den Stand der 
gegenüber der Industrie eingegangenen 
und noch einzugehenden Verpflichtungen 
konnten nicht vorgelegt werden. 

b) Von der vom BMF im Chefgespräch am 
5. Juni 1979 global vorgegebenen Kürzungs-
auflage für die Beschaffungstitel des BMVg 
konnte der MRCA-Ansatz nicht ausgenom-
men werden, da 
— der genaue MRCA-Bedarf, anders als der 

Bedarf anderer Beschaffungsvorhaben 
durch den Nachweis eingegangener Ver-
pflichtungen nicht belegbar war, 

— eine Verschonung des MRCA-Ansatzes zu 
einem Eingriff in den belegten Bedarf an-
derer Vorhaben hätte führen müssen, 

— eine Minderung der BMVg-Anmeldung 
durch den BMF dem Abteilungsleiter Rü-
stungstechnik durch den Abteilungsleiter 
Haushalt bereits im Mai 1979 als möglich 
in Aussicht gestellt worden war, 

— der Systembeauftragte (MinDirig Eich-
horn) gegenüber dem Abteilungsleiter 
Haushalt telefonisch erklärt hatte, er 
werde gegen diese Umschichtung wegen 
der Ungewißheit über den weiteren Pro-
duktionsfortschritt nicht „auf die Barrika-
den gehen", 

— der Generalinspekteur der Bundeswehr 
diese Umschichtung billigte. 

II.  

Eine weitere Ursache der späteren Unterdeckung im 
Haushalt 1980/13. Finanzplan stellt der Haushalts-
aufstellungserlaß des BMF zum Haushalt 1980/13. 
Finanzplan dar. 

Hiernach waren die Ressorts verpflichtet, ihren Mit-
telbedarf zum Haushalt 1980/13. Finanzplan zum 
Preisstand 31. Dezember 1978 anzumelden und so 
etwa 11,5 % vorhersehbare Preissteigerungen vom 
31. Dezember 1978 bis Mitte 1980 außer Ansatz zu 
lassen. 

Bezogen auf den Haushaltsansatz 1980 von 1 200 
Mio. DM ergibt die so nicht veranschlagte Preisstei-
gerungsrate den Betrag von 138 Mio. DM. Dieses 
Deckungsrisiko ist auf den Haushaltsaufstellungs-
erlaß des BMF zurückzuführen. 

III.  

Im Haushaltsansatz 1980 waren zudem nicht veran-
schlagt die Auswirkungen der UStG-Novelle 1980 
auf den zu erwartenden Mehrwertsteuerbedarf. 

Sie wurde im BMVg seinerzeit noch nicht hinrei-
chend übersehen und ist bis heute in ihrer letzten 
Konsequenz noch offen. Verhandlungen mit den für 
die deutsche Industrieproduktion zuständigen Fi-
nanzbehörden im Freistaat Bayern sind noch nicht 
abgeschlossen. 

IV. 

Des weiteren konnte im Haushalt 1980/13. Finanz-
plan nicht veranschlagt werden ein in 1979 nicht ge-
deckter Fehlbetrag in Höhe von 31 Mio. DM: Dieser 
Fehlbetrag ist der Rest eines Mehrbedarfs im Haus-
halt 1979 von insgesamt 98 Mio. DM, der zu 67 Mio. 
DM dadurch gedeckt worden war, daß von der da-
mals noch zugelassenen gegenseitigen Deckungsfä-
higkeit des MRCA-Titels mit dem allgemeinen Flug-
zeugbeschaffungstitel Gebrauch gemacht wurde. 

Da sich diese Unterdeckung erst Ende des Jahres 
1979 herausstellte, konnte sie im Haushaltsentwurf 
1980, der im ersten Halbjahr 1979 erstellt wurde, 
nicht berücksichtigt werden. 

B. 

Der im Herbst 1980 erkennbar im Jahre 1981 fällig 
werdende Mehrbedarf von 803 Mio. DM über der 
Haushaltsanmeldung des BMVg (1 750 Mio. DM) 
hatte folgende Ursachen: 

— Der vom Systembeauftragten gegenüber der 
Haushaltsanmeldung des Abteilungsleiters 
Haushalt geltend gemachte Mehrbedarf von 
(1 961 Mio. ./. 1 750 Mio.) 211 Mio. DM 

— konnte durch Nachweise mit der Industrie 
eingegangener Verpflichtungen nicht belegt 
werden, 

— mußte vom Abteilungsleiter Haushalt und 
vom Führungsstab der Streitkräfte bezweifelt 
werden, da ihnen der Abschluß des neuen Lie-
ferplans 19 P, dessen Aufholkomponente ge-
genüber der Lieferrate 1977/1978 als mit den 
von Staatssekretär Dr. Schnell gebilligten An-
sätzen der BMVg-Anmeldung zum 13. Finanz-
plan nicht finanzierbar erklärt worden war, in 
seinen Auswirkungen unbekannt war, 

— wurde vom Systembeauftragten selbst als un-
gewiß angesehen und — hilfsweise — mit ei-
ner möglichen Unterdeckung im Jahre 1980 
begründet. 

— Infolge des Haushaltsaufstellungserlasses des 
BMF konnten die Preissteigerungen ab dem 
Stichtag 31. Dezember 1979 auf Mitte 1981 in die 
Haushaltsanmeldung nicht einbezogen werden. 

Bezogen auf die Haushaltsanmeldung (1 750 Mio. 
DM) ergibt sich hieraus bei 11,5 % Preissteige-
rung ein Betrag von 201 Mio. DM. 

— Die Auswirkungen der UStG-Novelle auf den 
Mehrwertsteuerbedarf 1981 waren im BMVg 
noch ungewiß. (Sie sollen hier gegriffen und in 
Übereinstimmung mit dem Tiemann-Bericht mit 
45 Mio. DM angesetzt werden.) 

— Der hiernach zum Gesamtbedarf noch verblei-
bende Mehrbedarf in Höhe von 346 Mio. DM ist 
der Fehlschätzung des Systembeauftragten auf 
der Basis der NAMMA-Schätzungen über den 
tatsächlich zu erwartenden Produktionsfort-
schritt nach dem 1979 vereinbarten neuen Liefer-
plan 19 P zuzurechnen. (Eine Aufschlüsselung 
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nach den von der Industrie und der NAMMA ei-
nerseits und dem Systembeauftragten anderer-
seits gesetzten Ursachen lassen die dem Aus-
schuß vorliegenden Dokumente nicht zu. Indes 
kann die Auskunft der NAMMA, nach der die auf 
der Lieferprognose 19 N basierende Fehlschät-
zung für 1981 keine Auswirkungen gehabt habe, 
da dem NAMMA-Operational Budget vom Juli 
1980 für 1981 der tatsächliche Produktionsfort-
schritt zugrunde gelegt worden sei, für den Zeit-
punkt der Haushaltsanmeldung des Systembe-
auftragten keine Geltung beanspruchen: Diese 
erfolgte ein halbes Jahr vor der Herausgabe des 
NAMMA Budgets.) 

C. Zusammenfassung 

Der Haushaltsmehrbedarf 1980 ist in seinen Ursa-
chen wie folgt zuzuordnen: 

I. Mit dem Abschluß des neuen Lieferplans 19 P 
für den Haushalt 1980/13. Finanzplan einge-
gangene Risiken 

1. Außerhalb des BMVg 
a) Industriefehlschätzung 

(Inputs 1980 ./. Inputs 
1979 nach NAMMA Fi-
nance DL vom Novem-
ber 1980) 

b) Zusätzliche 	NAMMA

-

Fehlschätzungen 

c) Summe a) + b) 
( = Fehlschätzung NAM

-

MA Revised Operational 
Budget 1980 ./. Original 
Operational Budget 1979 
— bereinigt um Forde-
rungsüberhänge aus 1979 
— nach NAMMA-Finance 
DL vom November 1980) 

2. Innerhalb des BMVg vom Ab-
teilungsleiter Rüstungstech-
nik/Systembeauftragten ein-
gegangenes Deckungsrisiko 

150 Mio. DM 

100 Mio. DM 

250 Mio. DM 

240 Mio. DM 

II. Mehrbedarf infolge des Haus-
haltsaufstellungserlasses des 
BMF (11,5% Preissteigerungen 
auf den Stichtag 31. Dezember 
1978 bezogen auf den Haushalts-
ansatz — 1 200 Mio. DM —) 

III. Restfehlbetrag aus dem Jahre 
1979 

IV. Nichtberücksichtigte Auswirkun-
gen der UStG-Novelle auf den 
Mehrwertsteuerbedarf (bezogen 
auf den Haushaltsansatz, als Dif-
ferenz gegriffen) 

138 Mio. DM 

31 Mio. DM 

24 Mio. DM 

V. Summe Mehrbedarf 

VI. Abzüglich Haushaltsausgaberest 
aus 1978 	 ./. 

683 Mio. DM 

171 Mio. DM 

VII. Haushaltsunterdeckung 1980 

Der Haushaltsmehrbedarf 1981 ist in 
chen wie folgt zuzuordnen: 

I.  Mehrbedarf aufgrund des 1979 
abgeschlossenen neuen Liefer-
programms 19 P 
1. Fehlschätzung des Produk

-

tionsfortschritts nach dem 
Lieferplan 19 P durch den Sy-
stembeauftragten auf der Ba-
sis der NAMMA-Schätzun-
gen 

2. Mangelnde Nachweise des 
vom Systembeauftragten auf-
grund des Lieferplans 19 P er-
warteten Mittelbedarfs 

II. Mehrbedarf infolge des Haus-
haltsaufstellungserlasses des 
BMF (11,5% Preissteigerungen 
auf den Stichtag 31. Dezember 
1979 bezogen auf die Haushalts-
anmeldungen — 1 750 Mio. 
DM —) 

III. Nichtberücksichtigte Auswirkun-
gen der UStG-Novelle auf den 
Mehrwertsteuerbedarf (über-
nommen aus Tiemann-Bericht) 

512 Mio. DM 

seinen Ursa- 

346 Mio. DM 

211 Mio. DM 

201 Mio. DM 

45 Mio. DM 

IV. Summe Mehrbedarf 1981 803 Mio. DM 

3. Abschnitt: Ursachen der Nichtbeantragung zusätzlicher Mittel für MRCA 
zum Nachtragshaushalt 1980 

Für die im Jahre 1980 eingetretene Unterdeckung 
wurde neben den im Jahre 1979 gesetzten Ursachen 
ein weiterer Umstand aus dem Jahre 1980 ursäch-
lich: 

Die unterlassene Bereinigung der Deckungslücke 
im Rahmen des Nachtragshaushaltes 1980. 

Daß das BMVg keinen Antrag stellte, den — später 
eingetretenen — Mehrbedarf in Höhe von 683 Mio. 
DM über den Nachtragshaushalt 1980 auszuglei-
chen, hatte folgende Ursachen: 

— Der Mehrbedarf in Höhe von 250 Mio. DM, der 
erst durch das NAMMA-Revised Operational 
Budget vom Juli 1980 evident wurde, war im er-
sten Halbjahr 1980 im BMVg unbekannt; 

— Der von Abteilungsleiter Rüstungstechnik 1979 
mit Abschluß des neuen Lieferplans 19 P in Kauf 
genommene Mehrbedarf von 240 Mio. DM, den 
der Systembeauftragte unter Einbeziehung der 
allgemeinen Preissteigerung vom 31. Dezember 
1978 bis Mitte 1980 mit 350 bis 400 Mio. DM veran-
schlagte, 
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— war durch Nachweise über mit der Industrie 
eingegangene Verpflichtungen nicht belegt, 

— mußte vom Abteilungsleiter Haushalt ebenso 
wie vom Führungsstab der Streitkräfte be-
zweifelt werden, da er nur auf der Grundlage 
eines Lieferplans hätte zustande kommen 
können, dessen Finanzierbarkeit auf der Ba-
sis der von Staatssekretär Dr. Schnell gebil

-

ligten Anmeldung zum Haushalt 1980/13. Fi-
nanzplan verneint worden war, 

— wurde vom Systembeauftragten selbst im er-
sten Halbjahr 1980 als jeweils über die Jah-
reswende bis 1984 steuerbar erklärt. 

— Die Auswirkungen der UStG-Novelle 1980 auf 
den Mehrwertsteuerbedarf waren im BMVg im-
mer noch ungewiß. 

4. Abschnitt: Schwachstellen in Organisation und Planung im Zusammenhang 
mit dem Beschaffungsvorhaben MRCA 

1. Mitursächlich für die Finanzierungsprobleme, 
die beim Beschaffungsvorhaben MRCA in den 
Jahren 1980/81 auftraten, waren folgende organi-
satorische Schwachstellen: 

— fehlende Erfassung der von der NAMMA zu 
Lasten des deutschen Haushaltes gegenüber 
der Industrie eingegangenen Verpflichtungen 
(unten a); 

— mangelnde personelle Kontinuität bei der 
Projektsteuerung im Amt des Systembeauf-
tragten und Schwierigkeiten aus seiner biva-
lenten Unterstellung unter den Inspekteur 
der Luftwaffe einerseits und die Abteilungs-
leiter Rüstung andererseits (unten b); 

— unklare Zuständigkeitsabgrenzung in der 
Leitung der Abt. Rüstung (unten c); 

— fehlende Zuordnung der einzelnen Organisa-
tionseinheiten im BMVg zu bestimmten 
Staatssekretären (unten d). 

a) Die von der NAMMA mit den Industrieverträ-
gen zu den einzelnen Beschaffungslosen zu 
Lasten des deutschen Haushalts eingegange-
nen Verpflichtungen wurden bei der NAMMA 
nicht überwacht. Eine entsprechende Ver-
pflichtung der NAMMA war zwischen den 
Partnerländern nicht vereinbart, die NAMMA 
verfuhr allein nach ihren „rules and regula-
tions". 

Die fehlende Erfassung der zu Lasten des 
deutschen Haushalts eingegangenen Ver-
pflichtungen durch die NAMMA hatte zur 
Folge, daß 
— die Finanzierbarkeit des Abschlusses 

neuer Industrieverträge im BMVg nicht 
ordnungsgemäß geprüft und vor ihrem je-
weiligen Abschluß bestätigt werden konn-
te, 

— die auf Schätzungen der NAMMA zum 
Produktionsfortschritt der Industrie beru-
henden Mittelanmeldungen des System-
beauftragten nicht zureichend begründet 
werden konnten und 

— die Haushaltsanmeldungen des BMVg 
zum MRCA-Titel gegenüber dem BMF 
nicht mit rechtsverbindlichen Vertrags-
pflichten belegbar waren. 

b) In der Funktion des Systembeauftragten wa-
ren drei Schwachstellen angelegt: 

— Es kam zum Wechsel im Amt des System-
beauftragten mitten in der Beschaffungs-
phase, so daß die notwendige Kontinuität 
der Programmsteuerung nicht gewährlei-
stet war: 
— Der derzeitige Systembeauftragte fand 

bei seinem Amtsantritt im Sommer 
1979 die Situation vor, daß die kurz vor 
seinem Amtsantritt gegenüber der In-
dustrie eingegangenen Verpflichtun-
gen (Vertrag zum 3. Fertigungslos mit 
losübergreifendem neuen Lieferplan 
19 P), durch die vom BMF bewilligten 
Ansätze nicht gedeckt waren. 

— Die Folgen der vor seinem Amtsantritt 
eingegangenen Verpflichtungen haben 
ihn angesichts des mit den NAMMA-
Budgets vom Juli 1980 geltend gemach-
ten Mehrbedarfs nach seiner eigenen 
Aussage vor dem Ausschuß „völlig 
überrascht". 

— Die Unterstellung des Systembeauftrag-
ten TORNADO unter den Inspekteur der 
Luftwaffe einerseits und die Abteilungslei-
ter Rüstung andererseits beeinträchtigte 
eine klare Abgrenzung der Verantwortung 
auf Vorgesetztenebene und damit zugleich 
der Zuständigkeit zwischen dem Inspek-
teur der Luftwaffe und den Abteilungslei-
tern Rüstung gegenüber der Leitung. 

— Die fehlende Einbindung des WS TOR-
NADO — in bezug auf Verfahren und Ma-
nagement-Organisation — in die Regelun-
gen des Rüstungsrahmenerlasses haben 
dazu geführt, daß der Systembeauftragte 
weitgehend nicht an die für Rüstungsvor-
haben geltenden Vorschriften gebunden 
war. Damit entfiel zum Teil (z. B. beim Ab-
schluß des Industrievertrags zum 3. Los) 
die Einschaltung der fachlich zuständigen 
Stellen. 

c) Die zwischen den drei Leitern der Abteilung 
Rüstung bestehende Zuständigkeitsabgren-
zung im Hinblick auf das Beschaffungsvorha-
ben MRCA war unklar: 
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— im Vorfeld des Vertragsschlusses zum 3. 
Fertigungslos im Frühjahr 1979 wird al-
lein Abteilungsleiter Rüstungstechnik tä-
tig, und zwar gegenüber Abteilungsleiter 
Haushalt ebenso wie gegenüber dem für 
Rüstung zuständigen Staatssekretär (Dr. 
Schnell); 

— über Produktionsstand und Finanzierung 
des MRCA-Programms wird Staatssekre-
tär Dr. Schnell zum Zwecke eines Vortra-
ges vor dem Haushaltsausschuß des Deut-
schen Bundestages im Juni 1979 durch den 
Abteilungsleiter Rüstungswirtschaft in-
formiert; 

— koordinierende oder sonstige Entschei-
dungen des Abteilungsleiters Rüstung zu 
Fragen der MRCA-Beschaffung sind aus 
den dem Ausschuß vorliegenden Vorgän-
gen der Jahre 1979/80 nicht ersichtlich. 

d) Die fehlende Zuordnung der einzelnen Orga-
nisationseinheiten im BMVg zu bestimmten 
Staatssekretären führte bei bereichsübergrei-
fenden Fragen, insbesondere Haushaltsfra-
gen, zu Informations- und Abstimmungsdefi-
ziten auf der Leitungsebene. 

Dadurch traf Staatssekretär Dr. Schnell Ent-
scheidungen (insbesondere die Entscheidung 
über die Zustimmung zum 3. Ergänzungsab

-

kommen zur Regierungsvereinbarung — 
MoU — Nr. 10) ohne Abstimmung mit dem für 
den Haushalt zuständigen Staatssekretär Dr. 
Hiehle. 

2. Der Ausschuß hat zudem Unzulänglichkeiten bei 
der zeitlichen Koordination zwischen der militä-
rischen Fünfjahresplanung und der Haushalts-
und Finanzplanung im BMVg sowie Schwierig-
keiten bei der sachlichen Koordination der Teil-
streitkräfteplanungen mit der Haushaltsplanung 
erörtert und insoweit festgestellt, daß 

— die militärische Fünfjahresplanung dann in 
ihrer Funktion weitgehend beeinträchtigt 
wird, wenn sie aus zeitlichen Gründen durch 
eine abgeschlossene Finanzplanung der Bun-
desregierung überrollt wird, 

— die Teilstreitkräfteplanungen integrierender 
Vorgaben bedürfen, die ein zu weites Ausein-
anderklaffen ihrer Beschaffungsplanung mit 
der Haushalts- und Finanzplanung verhin-
dern. 

3. Zu dem vom Bundesminister der Verteidigung 
zur Behebung der angesprochenen Schwachstel-
len in Organisation und Planung Veranlaßten 
s. u. Teil 5. Die vom Bundesminister der Verteidi-
gung insoweit angeordneten Maßnahmen er-
scheinen dem Ausschuß angemessen und ausrei-
chend. 

5. Abschnitt: Auswirkungen des deutschen Haushaltsrechts auf den beim Beschaffungsvorhaben 
MRCA in den Jahren 1980/1981 eingetretenen Mehrbedarf 

1. Mitursächlich für die in den Jahren 1980/81 ein-
getretenen Finanzierungsschwierigkeiten wur-
den: 

— das durch Haushaltsaufstellungserlaß des 
BMF den Ressorts zu ihren Anmeldungen 
zum Haushalt 1980/13. Finanzplan und zum 
Haushalt 1981/14. Finanzplan ausnahmslos 
vorgegebene Stichtagsprinzip (unten a); 

— die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Er-
fassung und Fortschreibung unter Inan-
spruchnahme von Verpflichtungsermächti-
gungen eingegangener Verpflichtungen (§ 34 
Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 BHO) (unten b). 

a) Das vom BMF durch Haushaltsaufstellungs-
erlaß zum Haushalt 1980/13. Finanzplan und 
zum Haushalt 1981/14. Finanzplan den Res-
sorts vorgegebene Stichtagsprinzip verpflich-
tete diese, ihren Haushaltsanmeldungen zum 
Haushalt 1980/13. Finanzplan den 31. Dezem-
ber 1978, zum Haushalt 1981/14. Finanzplan 
den 31. Dezember 1979 als für den Preis- und 
Rechtsstand maßgeblichen Stichtag zu-
grunde zu legen: Hierdurch wurde durch die 
allgemeinen Preissteigerungen zum Jahres-
schnitt des Haushaltsjahres ein Haushaltsri-
siko für 1980 in Höhe von 138 Mio. DM, für 
1981 in Höhe von 201 Mio. DM, (jeweils bezo-
gen auf die Haushaltsanmeldung des BMVg) 
begründet (vgl. o. Abschnitt 2). 

Der Ausschuß ist zu der Überzeugung gelangt, 
daß von diesem Stichtagsprinzip bei Großbe-
schaffungsvorhaben wie MRCA im Interesse 
der Minimierung von Haushaltsrisiken abge-
gangen werden sollte. Er begrüßt deshalb die 
vom BMVg einvernehmlich mit dem BMF bei 
der Anmeldung zum Haushalt 1982/15. Fi-
nanzplan angewandte Praxis, bei TORNADO 
die auf das Veranschlagungsjahr hochgerech-
neten Preisstände zugrunde zu legen. Dieses 
Verfahren sollte nach Überzeugung des Aus-
schusses künftig bei der Anmeldung von 
Großbeschaffungsvorhaben angewandt wer-
den. 

b) Anders als das Haushaltsrecht der Partner-
staaten beim Beschaffungsvorhaben MRCA 
— Großbritannien und Italien — läßt das 
deutsche Haushaltsrecht die Bildung zweck-
gebundener Rücklagen nicht zu. Da der in ei-
nem Haushaltsjahr voraussichtlich fällig wer-
dende Bedarf jährlich mit dem Haushaltsvor-
anschlag neu angemeldet und nachgewiesen 
werden muß, kommt der Erfassung und Fort-
schreibung eingegangener Verpflichtungen 
bei Beschaffungsprojekten, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken und für die zu Be-
ginn der Maßnahme entsprechende Ver-
pflichtungsermächtigungen eingestellt sind, 
erhöhte Bedeutung zu: 
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Die Nichterfassung und -fortschreibung der 
zu Lasten des deutschen Haushalts gegen-
über der Industrie eingegangenen Verpflich-
tungen durch die NAMMA war daher ein Or-
ganisationsmangel (s. hierzu Abschnitt 5), der 
zugleich zwingendes deutsches Haushalts-
recht verletzte. 

Der Ausschuß geht davon aus, daß dieser 
Mangel durch die NAMMA aufgrund der Wei-
sung des Ministers vom Januar 1981 alsbald 
behoben wird (vgl. hierzu Teil 5). 

Der Ausschuß geht zudem davon aus, daß 
künftig die Haushaltsabteilung bereits zu Be-
ginn bei der Vertragsgestaltung (auch zur Si-
cherstellung der Haushaltsüberwachung) in-
ternationaler Rüstungsprogramme einzu-
schalten ist. 

2. Zur künftigen Vermeidung von Haushaltsunter-
deckungen bei Beschaffungsgroßvorhaben wie 
MRCA hat der Ausschuß zudem folgende Ge-
sichtspunkte an Abhilfemöglichkeiten erörtert: 

— grundsätzliche Herstellung der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel einer 
Gruppe: Dadurch könnten auftretende Finan-
zierungsspitzen über geeignete Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen aufgefangen werden, 

— Bewirtschaftung gleichartiger Großvorhaben 
(z. B. MRCA, Alpha-Jet) in einem einzigen Ti

-

tel: Auch dadurch könnte der Mehr- oder Min-
derbedarf durch Planabweichung einzelner 
Vorhaben jedenfalls teilweise kompensiert 
werden, 

— volle Übertragbarkeit von Haushaltsausgabe-
resten bei Beschaffungsgroßvorhaben auf die 
folgenden Haushaltsjahre ohne Verpflich-
tung zum Ausgleich im Einzelplan 14: Da-
durch könnte das Verbot der Bildung zweck-
gebundener Rücklagen gemildert werden und 
unvermeidlichen Schwankungen im Produk-
tionsverlauf Rechnung getragen werden. 
(Beispiel: Die in 1978 nicht abgeflossenen 350 
Mio. DM hätten auf diese Weise vollumfäng-
lich zur Deckung des in 1980 eingetretenen 
Mehrbedarfs zur Verfügung gestanden — 
ohne daß sie, wie der Haushaltsausgaberest 
von 171 Mio. im Epl. 14 an anderer Stelle ein-
zusparen waren!) 

Der Ausschuß geht davon aus, daß diese Ge-
sichtspunkte vom Haushaltsausschuß sorgfältig 
geprüft werden. 

3. Der Ausschuß empfiehlt, bei künftigen Großvor-
haben das Modell einer verantwortlichen Pilot

-

nation, das sich beim Beschaffungsvorhaben Al-
pha-Jet offensichtlich bewährt hat, gegenüber 
der bei TORNADO gewählten Organisations-
form zu bevorzugen. 

4. Teil: Auswirkungen der Abwicklung des Beschaffungsprojekts MRCA/TORNADO auf den 
Gesamtstreitkräfteplan, andere Rüstungsvorhaben, Kampffähigkeit und Einsatzbereitschaft 
der Bundeswehr 

A. Sachverhalt 

Gegenstand des 4. Teils sind die Ergebnisse des Un-
tersuchungsverfahrens zu den Beweisthemen 4 
(CDU/CSU), 7.1 und 7.2 (SPD/FDP), deren gemeinsa-
mer Ausgangspunkt die Aufklärung der Auswirkun-
gen der Abwicklung bzw. Finanzierung des Beschaf-
fungsvorhabens MRCA auf andere Beschaffungs-
vorhaben, die Kampfbereitschaft und Einsatzfähig-
keit der Bundeswehr ist. 

Zudem werden hier behandelt das Beweisthema 4 
(CDU/CSU), soweit es Auswirkungen der Abwick-
lung des Beschaffungsvorhabens MRCA auf den Ge-
samtstreitkräfteplan der Bundeswehr zum Gegen-
stand hat, und das Beweisthema 5 (CDU/CSU), das 
nach den Auswirkungen auf künftige Beschaffungs-
vorhaben fragt, insoweit als die militärischen Planer 
allgemeine Vorschläge über das Verfahren bei künf-
tigen Großbeschaffungsvorhaben unterbreitet ha-
ben (speziell für das MRCA-Programm zu ziehende 
organisatorische Konsequenzen sind Gegenstand 
des 5. Teils). Schließlich soll hier auch die Bewertung 
der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr durch die mili-
tärischen Planer wiedergegeben werden. 

I. Verdrängungswirkung der Abwicklung des 
MRCA-Beschaffungsprogramms auf andere 
Rüstungsvorhaben 

1. Nach der Aussage des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr trägt MRCA zur finanziellen Enge 
bei der Rüstung der Bundeswehr wesentlich, und 
zwar auf zweierlei Weise bei: 

,, ... einmal durch die Preissteigerung dieses 
Waffensystems selbst, ... Zum anderen ver-
schärft das aktuelle Haushalts- und Finanz-
deckungsproblem die Finanzlage bei der Rü-
stung, und zwar dadurch, daß bis an die äußer-
sten Grenzen gegangen werden mußte um den 
Finanzrahmen des Einzelplans 14 zu finanzie-
ren" (Prot. 15/7, 7). 

Es sei indes nicht möglich, 

„eine eindeutige bzw. quantitative Zuordnung 
von Verdrängungen bei anderen Vorhaben 
zur Ursache TORNADO vorzunehmen" (Prot. 
17/7, 7). 

Man könne nur, wie dies auf der Rüstungs

-

klausur geschehen sei, die Auswirkungen der fi- 
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nanziellen Enge auf die Bundeswehr insgesamt 
feststellen. 

2. Der stellv. Generalinspekteur hat sich dieser 
Auffassung angeschlossen: 

„Selbstverständlich trägt TORNADO und hat 
zur finanziellen Enge bei der Rüstungsplanung 
und -beschaffung beigetragen; denn sowohl die 
Preissteigerungen des Systems als auch die 
aktuelle Finanzierung haben große Anstren-
gungen erforderlich gemacht, um das System 
im vorgesehenen Finanzrahmen zu finanzie -
ren ... 

Es lassen sich jedoch quantitative Auswirkun-
gen auf andere Waffensysteme durch die Ein-
planung des TORNADO nicht so ohne weiteres 
qualifizieren. Ich würde es nicht wagen, zu sa-
gen: dies oder dies oder dieses System oder 
Vorhaben mußte deswegen aufgegeben oder 
geschoben werden."  (Prot. 36/18, 19) 

Den derzeitigen Anteil des MRCA von 25 bis 30 % 
am gesamten Volumen militärischer Beschaffun-
gen hat er wie folgt bewertet: 

„Diese 25 bis 30 % stellen keinen Verdrän-
gungseffekt dar, ..., sondern das ist der Anteil 
des Waffensystems MRCA an den gesamten 
militärischen Beschaffungen in einem Haus-
haltsjahr. Er liegt zur Zeit nach der 15. Finanz-
planung im Jahre 1982 bei 3,15 Mrd. DM. Das 
ist etwas über 30 % ... 1983 werden es 3,35 Mrd. 
DM, 1984 3,2 Mrd. DM und 1985 2,6 Mrd. DM 
sein. Der Kulminationspunkt liegt nach unse-
rer Planung im Jahr 1983; ab dann fallend — 
weit unter 20 % —, natürlich gegen Null ... 

Das ist nichts Außergewöhnliches, wenn ich an 
vergangene Zeiten zurückdenke. Fliegende 
Waffensysteme sind überaus kostenintensiv. 
Auf dem Höhepunkt ihrer Beschaffung — 
wenn in einem Jahr das meiste an Großgerät 
und auch an Kleingerät kommt — ist das ein 
ganz erheblicher Anteil an den Investitionen 
insgesamt. Aber das ist ein Auf und  Ab." 

 (Prot. 36/18, 98/99) 

3. Auch der Inspekteur des Heeres verneint die 
Möglichkeit, quantitative Auswirkungen des 
MRCA-Programms auf andere Vorhaben eindeu-
tig zu qualifizieren. Er stellt insoweit fest, 

„daß TORNADO bei den Eingriffen in die Hee-
resplanung eine Teilrolle einnimmt, also nicht 
für alle Einschränkungen allein oder haupt-
sächlich verantwortlich gemacht werden 
kann" (Prot. 30/16, 13). 

Die Frage, um wieviel oder mit welchem Anteil 
das Heer das Beschaffungsprogramm MRCA 
mittragen müsse, könne „nur sehr annähernd be-
antwortet werden". Pauschal könne man feststel-
len: 

„Der Einzelplan 14 gibt eine definierte Menge 
Geldes her; alles, was davon für TORNADO ge-
braucht wird, steht an anderer Stelle nicht zur 
Verfügung; alles, was jetzt mehr gebraucht 
wird oder zusätzlich speziell für TORNADO be

-

willigt wurde, natürlich auch nicht ..." 
(Prot. 30/16, 13) 

Vor diesem Hintergrund habe eine MRCA-Ver-
drängung im Wert von 1 022 Mio. DM für das 
Heer etwa folgende Auswirkungen: 

— „weniger Munition als erforderlich; ... 
— Verzögerung der Versorgungsreife und da-

mit der Verfügbarkeit eines Teiles der zu-
laufenden Waffensysteme. 

— Die Verdrängung entspricht dem Wert von 
etwa 212 PAH 1 oder — auf Leopard 2 um-
gerechnet — von 200 Kampfpanzern oder 
200 Panzerhaubitzen 155-1, um nur die Grö-
ßenordnung darzustellen ..." 
(Prot. 30/16, 13) 

4. Der Inspekteur der Marine hat zur Frage einer 
Verdrängung anderer Vorhaben durch MRCA 
angemerkt: 

„Eine eindeutige Trennung, Planungsände-
rung aufgrund MRCA und Planungsänderung 
aufgrund anderer Beschaffungsvorhaben, läßt 
sich nicht vornehmen." (Prot. 27/13, 12) 

5. Die gleiche Auffassung vertrat der Referatsleiter 
Fü H VI 4: 

„... ich glaube nicht, daß es möglich ist, irgend-
ein Projekt, welches verschoben, gestreckt 
oder in irgendeiner Weise planerisch bear-
beitet worden ist, präzis auf den Einfluß des 
TORNADO-, wie wir sagen: -Verdrängungsef-
fekt zurückzuführen. Das ist ein vielfältiger 
Planungsprozeß, der, wie gesagt, mit anderen 
Komponenten zusammenhängt. Daraus ergibt 
sich eine Fortschreibung und Veränderung der 
Planung. Aber Kausalzusammenhänge zwi-
schen TORNADO und einem bestimmten Be-
schaffungsprojekt kann ich nicht herstellen" 
(Prot. 44/20, 32, 33). 

6. Der Stabsabteilungsleiter Fü M VI stellte in sei-
ner Aussage den Kampfkraftzuwachs der Ma-
rine durch MRCA der durch die Verstärkung des 
MRCA-Planungsvolumens bewirkten Einschrän-
kung des Planungsvolumens beim Schiffbau ge-
genüber: 

„Obwohl die Marine mit dem Zulauf der in Be-
schaffung befindlichen Großprojekte zunächst 
eine Teilmodernisierung und einen bemer-
kenswerten Kampfkraftzuwachs erhält — 
nicht zuletzt auch durch das Mehrzweckflug-
zeug TORNADO —, kann nicht daran vorbeige-
gangen werden, daß in einigen Bereichen das 
Fortschreiten der Veralterung und das Nach-
lassen der Kampfkraft in Relation zur Bedro-
hung und zur Ausgewogenheit der Flotte nur 
schwer aufgefangen werden kann." 
(Prot. 39/19, 8) 

II. Auswirkungen der Abwicklung des Beschaf-
fungsvorhabens MRCA auf die Kampffähigkeit 
und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 

1. Auswirkungen der für die Finanzierung von 
MRCA in den Haushaltsjahren 1980 und 1981 er-
forderlich gewordenen Einsparungen. 
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Zugunsten von MRCA wurden im Jahre 1980 
171 Mio. DM, im Jahre 1981 175 Mio. DM im Ein-
zelplan 14 an anderer Stelle eingespart. 

Der BMF hatte zur Abdeckung des Mehrbedarfs 
beim MRCA-Titel im Jahre 1980 einen Haus-
haltsausgaberest aus dem Jahre 1978 in Höhe 
von 171 Mio. DM nur mit der Maßgabe freigege-
ben, daß diese Summe im Einzelplan 14 ander-
weitig eingespart wird (s. o. Teil 3, A. V 2 unter 
dem Datum: 11. September 1980). 

Zu dieser Einsparung wurden 171 Mio. DM der 
im Materialbereich des Verteidigungshaushaltes 
erwirtschafteten oder sonst zustande gekomme-
nen Minderausgaben in Höhe von 325 Mio. DM 
verwendet. 

Die im Haushalt 1981 zugunsten des MRCA-
Mehrbedarfs vorgenommenen Einsparungen 
von 175 Mio. DM betrafen mit 100 Mio. DM For-
schung und Entwicklung, mit 50 Mio. DM militä-
rische Beschaffungen, insbesondere Fernmelde-
material und mit 25 Mio. DM den Erwerb von 
Grundstücken (s. o. Teil III. A VI 1). 

Nach der schriftlichen Auskunft des stellv. Gene-
ralinspekteurs vom 22. Oktober 1981 haben diese 
Einsparungen aus militärischer Sicht 1980 und 
1981 zu einer geringen, nach Inhalt und Auswir-
kung nicht näher bestimmbaren Einschränkung 
der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ge-
führt. 

2. Sonstige Auswirkungen der Abwicklung des Be-
schaffungsvorhabens MRCA auf Kampffähigkeit 
und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 

a) Der Beitrag von MRCA zur Aufgabenerfül-
lung, Kampffähigkeit und Einsatzbereit-
schaft wurde von den Inspekteuren und den 
Planungsoffizieren durchweg positiv bewer-
tet: 

Der Generalinspekteur hat ausgeführt: 
„Das Waffensystem TORNADO wird diese 
erforderlichen Fähigkeiten haben, nämlich 
große Reichweite mit hoher Navigationsge-
nauigkeit, Allwetterkampffähigkeit, Durch-
setzungsvermögen und Überlebensfähig-
keit durch Geländefolgeflug, anpassungsfä-
hige, hohe Waffenzuladung und hohe Ver-
fügbarkeit. Bis heute ist zu TORNADO aus 
der Sicht des Generalinspekteurs keine Al-
ternative in Sicht, die zu vergleichbaren Ko-
sten die nötige Kombination von techni-
schen Leistungen erbringt. Eben von diesen 
Leistungen des TORNADO geht sein wich-
tiger Abschreckungseffekt aus. 
Mein Fazit ist: TORNADO paßt unverän-
dert in das Konzept des Bündnisses. Es 
wird gebraucht, und es wird seine Aufgabe 
erfüllen können. Fazit also: Es ist sinnvoll." 
(Prot. 15/7, 6, 7) 

und 
„Ich habe mich zu der Frage der gegenwär-
tigen Bewaffnungsmöglichkeiten für ein 
solches Flugzeug eingehend mit dem ame-
rikanischen Luftwaffenchef vor vierzehn 

Tagen, als ich die Gelegenheit hatte, den 
Bundesminister der Verteidigung nach Wa-
shington zu begleiten, unterhalten. Seine 
Antwort war: Er wollte, er hätte es, dieses 
Flugzeug nämlich, mit den Waffen, die ihm 
heute zur Verfügung stehen" (Prot. 15/7, 
105). 

Nach der Aussage des Inspekteurs des Hee-
res erwartet das Heer 

„von der Luftwaffe und speziell vom Waf-
fensystem TORNADO einen wichtigen Bei-
trag zur Erfüllung des gemeinsamen Auf-
trages für die Vorneverteidigung der Bun-
desrepublik Deutschland" (Prot. 30/16, 12). 

Der Inspekteur der Luftwaffe hat aus seinem 
Schreiben an den Minister vorn 17. November 
1980 wie folgt zitiert (Prot. 21/9, 10): 

„Die Abstimmungsgespräche zur Vorberei-
tung der Klausurtagung, aber auch die im-
mer dramatischer werdende Darstellung in 
der Öffentlichkeit über unsere Investitions-
mittel könnten den Eindruck entstehen las-
sen, daß bestimmte, teure Beschaffungsvor-
haben dem übersteigerten technischen 
oder militärischen Anspruch auf Perfektion 
allein zuzuordnen seien. Ich bin mir dar-
über im klaren, daß dies ganz besonders für 
das Waffensystem MRCA/TORNADO zu-
trifft. Ich bin mir auch im klaren darüber, 
daß der Mittelbedarf für dieses System 
schwerwiegende Einbußen und Einschrän-
kungen in anderen, ebenfalls verteidi-
gungswichtigen Bereichen nach sich zieht. 
Ich halte es jedoch für meine Pflicht und es 
ist mir ein aufrichtiges Anliegen, klar fest-
zustellen, daß ich auch heute, zehn Jahre 
nach der Entwicklungsentscheidung, die 
Richtigkeit der bisherigen militärischen 
Entschlüsse und politischen Entscheidun-
gen unterstreiche und bestätige ... 

Die Finanzierung dieses Programms ist 
durch mehrere Fehler in der Finanzierung 
belastet. Die Luftwaffe mit ihren gesamten 
Beschaffungsvorhaben ist dabei in hohem 
Maße selbst betroffen. In voller Erkenntnis, 
daß es keine machbare Alternative dazu 
gibt, bitte ich Sie, meine Ausführungen und 
mein Eintreten für das Programm und das 
Projekt, wo immer ich dies zu diesem 
Thema sagen muß und ich gefordert werde, 
dies in diesem Sinne zu verstehen." 

Auch der Inspekteur der Marine hat die Aus-
wirkungen des Beschaffungsvorhabens 
MRCA auf die Kampfkraft der Marine positiv 
bewertet: 

„Für die Aufgabenerfüllung der Marine 
sind unterschiedliche Seekriegsmittel er-
forderlich, die aufeinander abgestimmt und 
den Besonderheiten des eigenen Opera-
tionsgebietes angepaßt sein müssen. Die 
kurzen Entfernungen des Einsatzgebietes 
und das maritime Potential des Warschauer 
Paktes erfordern dabei für die eigenen 
Seekriegsmittel die Fähigkeit zur schnellen 
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Reaktion und Schwerpunktbildung, starkes 
Durchsetzungsvermögen und Allwetter-
kampffähigkeit. 
Unter diesen Aspekten kommt dem MRCA/ 
TORNADO, insbesondere in Verbindung 
mit dem Seeziellenkflugkörper Kormoran 
— der einsatzfähig bei der Truppe ist —, 
eine besondere Rolle im Operationsgebiet 
der deutschen Marine zu. Das MRCA/TOR-
NADO wird als optimales Einsatzmittel 
diese Aufgabe erfüllen ... 

Bleibt zu diesem Themenkomplex noch an-
zumerken, daß die Marine in Zusammenar-
beit mit der IABG im Zeitraum 1970 bis 1974 
alle auf dem Markt befindlichen Flugzeuge 
untersucht hat, inwieweit sie den Lei-
stungsforderungen der Marine an ein See-
luftkriegsmittel entsprechen würden. Kein 
anderer Flugzeugtyp erfüllte die gestellten 
Anforderungen in ihrer Gesamtheit, so daß 
die Marine ab Frühjahr 1974 von weiteren 
Alternativuntersuchungen absah." (Prot. 
27/13, 6, 7) 

und: 
„Zunächst erfährt die Marine mit Zulauf 
der in Beschaffung befindlichen Großpro-
jekte 112 MRCA/TORNADO, ... einen er-
heblichen Kampfkraftzuwachs. Dieser ver-
bessert die Fähigkeit zur Auftragserfüllung 
auch angesichts der gewachsenen mariti-
men Bedrohung" (Prot. 27/13, 13). 

Der ehemalige Stabsabteilungsleiter Fü L VI 
hat ausgeführt: 

„Das TORNADO gewährleistet erstmals 
auch mit konventionellen Waffen die 
Kampfbereitschaft rund um die Uhr und 
auch weitgehend unabhängig vom Wetter, 
also auch bei Schlechtwetter. Es gewährlei-
stet ebenfalls die Fähigkeit zur Erfüllung 
von Aufgaben, die auch durch die anderen 
Teilstreitkräfte für wichtig erachtet wer-
den, z. B. die Abriegelung der zweiten Wel-
len angreifender feindlicher Landstreit-
kräfte; denn TORNADO hat ein beträcht-
liches Durchsetzungsvermögen gegenüber 
anderen verfügbaren Flugzeugen." 
(Prot. 36/18, 168) 

Der Stabsabteilungsleiter Fü M VI hat festge-
stellt: 

„Das allwetterfähige Mehrzweckflugzeug 
TORNADO ist organischer Bestandteil der 
Seekriegsmittel der Flotte, um die genann-
ten Ziele zu erreichen. Insbesondere mit 
der Flugkörperbewaffnung gegen Seeziele 
Typ KORMORAN verfügt das Waffensy-
stem TORNADO im Operationsraum der 
Marine über eine hohe Kampfkraft. Ich 
möchte hier hinzufügen, daß diese Waffe 
bereits für die F-104-Verbände der See-
Luft-Streitkräfte einsatzbereit in der 
Truppe ist und nahtlos in die Ausrüstung 
der TORNADOs übergeht." 
(Prot. 39/19, 6, 7)  

b) An Mängeln wurden bei MRCA insbesondere 
das Problem des Allwetterschutzes und die 
noch nicht voll verfügbare Bewaffnung ange-
sprochen: 

Der Inspekteur der Luftwaffe hat hierzu aus-
geführt: 

„Dieser Allwetterschutz, nämlich das Sy-
stem Roland zusammen mit der 2-cm-Ka-
none und mit der ursprünglichen Flieger-
faust — sie wurde von mir heute schon ein-
mal erwähnt: eine Ein-Mann-Waffe ähnlich 
wie der SA 7 bei den Warschauer-Pakt-
Streitkräften und der Red Eye bei den  Ame-
rikanern —, dieser Verbund sollte durch Zu-
sammenfassung der Feuerkraft, geleitet 
durch ein ebenfalls geplantes Kampffüh-
rungssystem, eine Kampfführungsanlage 
für Roland, den maximalen Schutz unter 
Allwetterbedingungen für unsere Einsatz-
streitkräfte darstellen. 
Die haushaltsmäßigen Vorgaben zwangen 
in verschiedenen Schritten einmal zu einer 
Reduzierung der ursprünglich vorgesehe-
nen Anlagen für Roland; sie erzwangen 
ferner die Streichung der — auch beim 
Heer eingeführten — Fliegerfaust für die 
Luftwaffe, jedenfalls zum voraussehbaren 
Zeitpunkt; sie erzwangen in einem weiteren 
Schritt die Streichung der Kampfführungs-
anlage mit der damaligen Konsequenz ei-
ner nicht sehr ökonomischen Kampffüh-
rung der sowieso begrenzten, weil sehr teu-
ren Flugkörper, und sie erzwangen letztlich 
die volle Streichung des Roland-Systems 
für den Schutz der Luftwaffe, so daß diese 
Frage des Schutzes heute offen ist. Es gibt 
keine Patentlösung dafür. Die Luftwaffe 
ist dabei, Vorstellungen zu entwickeln." 
(Prot. 21/9, 126, 127) 

Zu solchen Vorstellungen der Luftwaffe hat 
der ehemalige Stabsabteilungsleiter Fü L VI 
ausgeführt: 

„Hier war eine Prioritätenentscheidung zu 
treffen zwischen ,Patriot` und ,Roland`. Der 
Inspekteur der Luftwaffe, natürlich in der 
Vorbereitung durch alle Stabsabteilungen 
des Fü L, hat dann die Prioritätenentschei-
dung zugunsten des Waffensystems ,Pa-
triot` gefällt. Mit ,Patriot` läßt sich ja im 
Gürtelprinzip im Rahmen der integrierten 
NATO-Luftverteidigung für einen größeren 
Bereich ein Schutz erzielen, allerdings 
nicht speziell und punktuell für die Basen 

Andererseits hat ein Raketengürtel in Ver-
bindung mit Jägern, etwa nach dem Prinzip 
,Zaun und Hund', durchaus sehr gute Aus-
sichten. Den Raketengürtel kann ich nicht 
ersetzen durch etwas anderes, was die hohe 
sofortige Verfügbarkeit und Einsatzbereit-
schaft angeht. Er kann aber, wenn dieser 
Gürtel durch nichts anderes, durch kein an-
deres Waffensystem überwacht wird, natür-
lich Breschen hineinschlagen, die wir so 
schnell nicht mehr schließen können. 
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Hierzu ist der Jäger erforderlich, der dann 
dort in einer sogenannten Kampfpatrouille 
versuchen muß, diese Bresche abzuriegeln, 
der ebenfalls versuchen muß, an den 
Flanken den einfliegenden Feind zu erwi-
schen, der dazu auch aufgrund der ra-
schen Schwerpunktbildung geeignet ist."  
(Prot. 36/18, 174, 175) 

und: 
„Hier ist eine Eigenschaft, die wir vom 
TORNADO gefordert haben: Das ist die 
Kurzstart- und -landefähigkeit. Ich will hier 
nicht den falschen Eindruck erwecken, als 
wäre ich begierig darauf, in die Planung ein 
Allwetterobjektschutzsystem einbauen zu 
können. Aber ich muß sagen, daß es nicht so 
ist, daß wir jetzt glauben, daß im ersten An-
flug mit Stumpf und Stiel alles auf unserer 
Seite ausgerottet werden kann." (Prot. 
36/18, 197) 

Zur Frage der derzeit verfügbaren Bewaff-
nung von MRCA hat der frühere Stabsabtei-
lungsleiter Fü L VI ausgeführt: 

„Natürlich haben wir im Bewaffnungskon-
zept, wo wir von den Zielen ausgegangen 
sind, Richtungen aufgezeigt, in die man 
künftig gehen muß. Wir sind heute — das 
können wir absehen — nicht in der Lage, 
zeitlich alles so zu verwirklichen, wie wir 
uns das einmal vorgestellt haben, sondern 
nur sehr gestreckt. 
Die Konsequenz daraus ist, daß wir pro 
Zielbekämpfung mit hoher Wahrscheinlich-
keit mehr Flugzeuge einsetzen müssen, als 
wir es mit moderner Bewaffnung täten, d. h. 
die Wirksamkeit des Gesamtwaffensy-
stems ist nicht so hoch, wie sie mit moder-
ner Bewaffnung wäre, wobei wir ja aller-
dings einen Teil der modernen Bewaffnung 
bekommen. 
Das heißt, wir können die ersten sorties 
oder einige wichtige sorties schon mit mo-
derner Bewaffnung führen. Wir müssen 
aber zurückgreifen auf die Waffen der 
zweiten Generation, die auch nicht schlecht 
sind, die eben nur nicht diesem letzten tech-
nologischen Stand entsprechen." (Prot. 
36/18, 196) 

III. Auswirkungen auf künftige Beschaffungsvor-
haben 

1. Auf die Frage nach Auswirkungen der Abwick-
lung des MRCA-Beschaffungsvorhabens auf 
künftige Beschaffungsvorhaben haben die In-
spekteure der Luftwaffe und der Marine vor-
nehmlich die trinationale Managementstruktur 
bei MRCA in Frage gestellt. 

Der Inspekteur der Luftwaffe hat ausgeführt: 

„Der Aufwand allerdings, bei drei gleichbe

-

rechtigten Partnern absolute Einstimmigkeit, 
notwendige Einstimmigkeit, um überhaupt zu 

einem Entschluß zu kommen, mit drei Indu-
striegruppen unterschiedlichster Zielrichtung, 
ist soweit gestreckt, daß ich glaube, daß die 
Aufwendungen dafür den Gewinn an Gemein-
samkeit, ... wieder aufhob, so daß ich für die 
Zukunft der Meinung bin, daß eine andere Ma-
nagementstruktur wirtschaftlicher, schneller 
und risikoloser arbeiten kann . .. 

Es sollten also nicht in einem Programm alle 
gleichmäßig das Sagen haben, sondern eine Pi-
lotnation, die fähigste, die beste, die kapital-
kräftigste, und an anderen Stellen mit anderen 
Programmen sollte ein Ausgleich stattfinden, 
um die ökonomischen Gesichtspunkte zu wah-
ren, ähnlich wie wir das beim Alpha-Jet ge-
macht haben." (Prot. 21/9, 20, 21) 

Der Inspekteur der Marine vertrat folgende Auf-
fassung: 

„Ich muß zunächst einmal davon ausgehen, 
daß bei den Verträgen, die gemacht werden, die 
Erfahrungen berücksichtigt werden, die wir 
jetzt mit dem TORNADO-Programm gewin-
nen. Die Organisation erscheint mir auch 
heute noch zu kompliziert, zu weit gefächert, 
obwohl ich der Überzeugung bin, daß ein Zu-
sammenfassen aller zuständigen Referate — 
aus der Rüstungsabteilung, zum Teil Haushalt 
und aus dem betroffenen Führungsstab — in 
ein System Management, wie es dem System-
beauftragten heute untersteht, richtig ist. 
Diese Aussage kann ich aber nur hinsichtlich 
solcher Vorhaben treffen, die mit mehreren 
Nationen durchzuziehen sind und Größenord-
nungen dieser Art aufweisen .. . 

Ich könnte mir vorstellen, daß die Nation, die 
die meisten Erfahrungen hat — auch im Mana-
gement dieser großen Vorhaben —, sicherlich 
geeignet wäre, ein solches System kosteneffek-
tiver und gesicherter durchzuführen. Aber das 
setzt voraus, daß die sehr unterschiedlichen 
Haushaltsstrukturen der einzelnen Länder 
vorher durch Verträge so geklärt werden müs-
sen, daß sie ineinander schnabeln. 

Selbst wenn eine Nation als Pilot-Nation beauf-
tragt wäre, wäre das, glaube ich, nicht automa-
tisch der Fall. Ich sehe also im Moment keine 
besonderen Vorzüge, ganz abgesehen davon, 
daß die Eigenständigkeiten der Nationen mei-
nes Erachtens eine derartige Pilotfunktion ver-
hindern würden." (Prot. 27/13, 34, 35) 

2. Der Inspekteur des Heeres sah in seiner Aussage 
künftige Auswirkungen vornehmlich in der Neu-
fassung des Bundeswehrplanungserlasses: 

„Die gestärkte Position des Generalinspek-
teurs in der Gesamtplanung wird von mir im 
vollen Umfange unterstützt. Sie ermöglicht 
endlich Bundeswehrplanungen nach teilstreit-
kräfteübergreifenden Prioritäten. Dieser neue 
Ansatz verfolgt sicherlich das Ziel, Fünfjahres-
programme und Streitkräftepläne — oder in 
der neuen Terminologie: den Bundeswehrplan 
— harmonisiert und zeitgerecht der Leitung 
vorzulegen. Damit wäre die Voraussetzung ge- 
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schaffen, daß der Haushalt mit gebilligtem 
Vorhaben der Planung innerhalb der zu erwar-
tenden finanzierbaren Möglichkeiten die 
Durchführung der Planung veranlaßt. Wech-
selnde Schwerpunkte in der Beschaffung 
könnten dabei vermeiden, daß — wie zur Zeit 
— die „Runderneuerung" aller drei Teilstreit-
kräfte zu gleicher Zeit erfolgt und damit natür-
lich an finanzielle Grenzen stößt." (Prot. 30/16, 
14). 

Demgegenüber hat der Generalinspekteur der 
Bundeswehr betont, daß die Neufassung des Pla-
nungserlasses keine unmittelbare Folge des Be-
schaffungsvorhabens MRCA darstelle: 

„Der Minister hat in der Zusammenfassung bei 
Beendigung der Klausur verschiedene Auf-
träge gegeben, die sich nicht nur mit Rüstungs-
dingen, sondern auch mit dem gegebenen Er-
laßstand befaßten, und hat den Auftrag gege-
ben, die seit langem in Arbeit befindliche Über-
arbeitung des ... alten Planungserlasses aus 
dem Jahre 1968 nun endlich mal fertig zu ma-
chen. Dabei hat er Anweisung gegeben — dar-
über gibt es auch ein besonderes Schreiben 
von ihm —, was aus seiner Sicht zur Stärkung 
der Position des Generalinspekteurs neu in 
diesem Planungserlaß zu verankern ist. Dies 
ist keine Angelegenheit, die sich etwa hier aus 
dem Tornado-Ausschuß ergeben hat, sondern 
aus der Rüstungsklausur." (Prot. 36/54) 

3. Der ehemalige Stabsabteilungsleiter Fü M VI 
vertrat die Auffassung, daß die Abwicklung von 
MRCA keine Auswirkungen auf künftige Be-
schaffungsvorhaben haben werde, weil MRCA 

„aus dem Rahmen der normalen Planungsfor-
men (fällt), die wir für die Beschaffung von 
Ausrüstungen und Gerät und von Waffensyste-
men haben". (Prot. 39/19, 92) 

IV. Auswirkungen der Abwicklung des Beschaf-
fungsvorhabens MRCA auf den Gesamtstreit-
kräftepian der Bundeswehr 

1. Die im 3. Teil im einzelnen zitierten Dokumente 
zur Bundeswehrplanung belegen: 

— Seit dem Fünfjahresprogramm (FJP) 83 be-
standen Schwierigkeiten, die Planungen der 
Streitkräfte mit dem an der Finanzerwartung 
orientierten Plankostenrahmen in Einklang 
zu bringen. 

So führt der Insp M zum FJP 1984 in seinem 
Schreiben vom 5. April 1979 aus: 

„Der derzeitige Stand der Arbeiten am 
Fünfjahresprogramm der Bundeswehr 
1980 bis 1984 (FJP 84) sowie der Verhand-
lungen zum Haushalt 1980 (HH V 80) wei-
sen eine unüberbrückbare Lücke zwischen 
dem tatsächlichen Mittelbedarf der Marine 
für militärische Beschaffungen und dem 
Plankostenrahmen aus." (Teil 3, A III 2) 

Ähnlich äußert sich am 24. April 1979 der 
InspLW: 

„Unter dem Zwang, die bedarfsorientierte 
Investitionsplanung in den mit der Pro-
grammleitlinie für das Fünfjahrespro-
gramm 1984 festgelegten Plankostenrah-
men einzupassen, muß die Luftwaffe ... 
weitere ... Planungen streichen bzw. redu-
zieren." (Teil 3, A III 2) 

Auch der GenInsp hebe in seiner Ministervor-
lage vom 1. Juni 1979 auf diesen Aspekt ab, in-
dem er darauf hinweist, daß „die Verwirkli-
chung der im FJP 84 geplanten Investitionen 
(... militärische Beschaffungen ...) voraus-
setzt, daß die Haushaltsmittel entsprechend 
der Anmeldung des Ressorts zum Haushalt 
1980 und zur Finanzplanung des Bundes bis 
1983 bereitgestellt werden. 
Aus dem umfangreichen Briefwechsel zwi-
schen dem Planungsverantwortlichen und 
den für die Planung innerhalb ihrer Teilstreit-
kräfte zuständigen Inspekteuren ist ersicht-
lich, daß durch den vorgegebenen Finanzrah-
men Eingriffe in lange geplante Vorhaben er-
zwungen werden." (Teil 3, A III 2) 

In der Sitzung des Abteilungsleiterausschus-
ses, Planung vom 8. Februar 1980 unter Vor-
sitz von Staatssekretär Dr. Schnell wird fest-
gestellt: 

„Die Vorträge machten deutlich, daß unter 
den Prämissen 

— Einhalten der vorgegebenen finanziel-
len Begrenzungen, 

— kein Eingriff in Vorhaben, zu denen dem 
Verteidigungsausschuß berichtet wor-
den ist, 

— kein Eingriff in andere laufende Vorha

-

ben, wenn dies zu Mehrkosten führt, 
keine von Planungsverantwortlichen ver-
tretbaren Planungsalternativen möglich 
sind, Kürzungen müßten insbesondere bei 
Beschaffungen von Munition und Fernmel-
degerät vorgenommen werden; dies wird 
als nicht tragbar angesehen." (Teil 3, 
A IV 2) 

Der GenInsp weist in seiner Vorlage vom 21. Fe-
bruar 1980 darauf hin, „daß es trotz intensiver 
Detailarbeit auf allen Ebenen bisher nicht ge-
lungen ist, insbesondere den Überhang im Plan-
jahr 1981 (839 Mio. DM) abzubauen;" dies zeige 
„überdeutlich, daß sich die disponible Planungs-
masse mittlerweile so weit verringert hat, daß 
weitere Umplanungen nicht mehr möglich sind, 
ohne auf alle sogenannten Neubeginner im 
Jahre 81 zu verzichten und trotzdem noch in lau-
fende Vorhaben eingreifen zu müssen." (Teil 3, 
A IV 2) 

In seinem Schreiben vom 7. Mai 1980 führt der 
InspLw gegenüber dem GenInsp aus: 

„Der ... mitgeteilte Plankostenrahmen reicht 
für die Fortschreibung der Beschaffungspla-
nung der Luftwaffe nicht aus. Die bestehende, 
zum größten Teil bereits vertraglich gebun- 
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dene Beschaffungsplanung übersteigt den 
Plankostenrahmen in den Jahren 1981 bis 
1985 um 2 Mrd. DM ..." (Teil 3, A IV 2) 

Ähnlich der GenInsp am 28. Mai 1980: 
„... die mittelfristige Beschaffungsplanung 
(übersteigt) nach derzeitigem Erkenntnis-
stand die nach realistischer Finanzerwartung 
in den Jahren 1981 bis 1985 verfügbaren Mit-
tel derart, daß es nicht mehr möglich ist, in-
nerhalb des vorgegebenen Finanzrahmens 
eine zweckmäßige, durchführbare und an-
nehmbare (militärisch/politisch/wirtschaft-
lich vertretbare) Planung zu bewerkstelligen." 
(Teil 3, A IV 2) 

— Der Mehrbedarf TORNADO ist nur eine der 
Ursachen für die Überschreitung des Planko-
stenrahmens. 

So führt der Inspekteur der Luftwaffe am 
20. März 1979 aus: 

„Bei Aufstellung des Programmvorschlages 
Luftwaffe zum Fünfjahresprogramm 1984 
ist bei mehreren Großvorhaben, insbeson-
dere TORNADO, Kostenaufwuchs in einer 
Größenordnung zu berücksichtigen, die um 
ein Mehrfaches über der in den Finanzvor-
gaben enthaltenen Steigerungsrate liegt." 
(Teil 3, A III 2) 

In seiner Vorlage vom 23. Mai 1979 an den 
GenInsp geht der Insp M auf die Ursachen 
wie folgt ein: 

„In den vergangenen Jahren mußten trotz 
nominal gestiegener Haushaltsansätze für 
Materialinvestitionen laufend Rück-
schnitte an den beabsichtigten Beschaf-
fungsvorhaben hingenommen werden. Dies 
hatte zwei Ursachen: 
Erstens bestand bis zum FJP 83 stets eine 
Differenz zwischen der Planungsabsicht 
und dem Ist der Durchführung ... Zweitens 
unterlagen in den vergangenen Jahren eine 
Anzahl von Vorhaben weit größeren Preis-
steigerungen als mit den Aufwüchsen 
selbst der Plankostenrahmen von Fünfjah-
resprogrammen und Streitkräfteplänen ab-
zudecken waren. Während z. B. vom FJP 80 
zum FJP 84 die Ansätze für Materialinvesti-
tionen Marine um durchschnittlich 15,4 % 
anstiegen, erreichten Preissteigerungen 
einzelner Vorhaben 24 %, 40 % und mehr. 
Die Preissteigerung von 66 % (FJP 80 zu 
FJP 84) bei dem Projekt TORNADO hat ei-
nen Mehrbedarf von 2,76 Mrd. DM allein für 
den Marineanteil zur Folge." (Teil 3, 
A III 2) 

In der Abteilungsleiterkonferenz vom 9. Ja

-

nuar 1980 stellte der stellv. GenInsp fest: 
„daß bei der Beschaffungsplanung im Ent-
wurf FJP 85 folgende nicht auszuglei-
chende Überhänge gegenüber den Planko-
sten bestanden: 
— Im Programmzeitraum 1981 bis 1985 ins-

gesamt ca. 2 Mrd. DM — davon 1 Mrd. 
DM Mehrforderung für MRCA/TOR-
NADO —; 

— im Planjahr 1981 ca. 635 Mio. DM — da-
von 300 Mio. DM Mehrforderung für 
MRCA/TORNADO —." (Teil 3, A IV 2) 

In seinem Beitrag zur Vorlage des GenInsp vom 
21. Februar 1980 gibt der stv. InspLw am 11. Fe-
bruar 1980 den Planungsüberhang der Luft-
waffe im Zeitraum 1981 bis 1985 mit 947 Mio. 
DM an, davon 625 Mio. DM für TORNADO. 
(Teil 3, A IV 2) 

Im gleichen Zusammenhang beziffert stv. 
Insp M den mittelfristigen Planungsüberhang 
der Marine mit 527 Mio. DM, davon 349 Mio. DM 
Anteil TORNADO. (Teil 3, A IV 2) 

— Obwohl die Fünfjahresprogramme 84 und 85 
aufgrund der Überschreitung des Plankosten-
rahmens nicht einvernehmlich verabschiedet 
werden konnten, dienten die erarbeiteten Pla-
nungsergebnisse als Planungsanhalt. 

In diesem Sinne führt der Genlnsp in seiner 
Ministervorlage vom 9. Oktober 1979 aus: 

„Das vorliegende Planungsergebnis hat sei-
nen Zweck als Grundlage für die Forderun-
gen an den 13. Finanzplan, für die Bewer-
tung des Ressortverhandlungsergebnisses 
zum Verteidigungshaushalt 1980 und den 
13. Finanzplan sowie für die NATO-Erhe-
bung 1979 (DPQ 79) erfüllt." (Teil 3, A III 2) 

In seinem Vermerk vom 13. Februar 1980 an 
Sts Dr. Schnell führt der GenInsp zum weite- 
ren Vorgehen hinsichtlich des FJP 85 als 
Grundlage für die Haushaltsanmeldung aus: 

„Abt. H nimmt in Zusammenarbeit mit 
Abt. Rü und Bedarfsträgern nunmehr die 
Anmeldung für das HH-Jahr 81 auf der Ba-
sis des Entwurfs FJP 85, der von den TSK 
als theoretisch vorgestellten — von den In-
spekteuren nicht mitgetragenen — Ein-
griffmöglichkeiten und eigener haushalts-
technischer Eingriffe vor. 
Ich sehe dann folgendes weitere Vorge-
hen: 
1. Der Entwurf des FJP 85 wird der Lei-

tung in der vorliegenden nicht einver-
nehmlich verabschiedeten Form vorge-
legt und gilt als grundsätzlicher Pla-
nungsanhalt ... 

Mit dieser Vorgehensweise wird sicherge-
stellt, daß 
— der Streitkräfteplan für den mittelfristi-

gen Zeitraum die Anmeldung zum 14. Fi-
nanzplan nicht überschreitet, ... 

— die Abt. H rechtzeitig sachgerechte und 
gebilligte Planungsunterlagen erhält." 
(Teil 3, A IV 2) 

— Es zeigt sich immer deutlicher, daß die Pro-
bleme der Bundeswehrplanung nur in einer 
umfassenden Bestandsaufnahme (der späte-
ren Rüstungsklausur) zu lösen sind: 
Hierzu der GenInsp am 28. Mai 1980: 

„... Festzustellen ist ..., daß sich immer 
mehr die Notwendigkeit zeigt, in der von Ih-
nen vorgesehenen tour d'horizont gegen 
Ende des Jahres sowohl die Gesamtpla- 
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nung wie auch die einzelnen Beschaffungs-
vorhaben vom Grundsatz her zu erörtern 
und hierbei ggf. neue Prioritäten zu set-
zen ..." (Teil 3, A IV 2) 

Der Minister in seiner Weisung vom 30. Mai 
1980: 

„Hinsichtlich der langfristigen Planung 
habe ich bereits auf der Kommandeursta-
gung in Trier angekündigt, zu Beginn des 
nächsten Jahres mit allen Verantwortli-
chen eine Klausurtagung durchzuführen. 
Zur Vorbereitung hierzu bitte ich, zeitge-
recht den Entwurf eines Streitkräfteplans 
1993 vorzulegen; ggf. bitte ich mehrere Al-
ternativen vorzulegen." (Teil 3, A IV 2) 

— Zu möglichen Kürzungen bei den Planungen 
wird auf den Vorrang der parlamentarisch ge-
billigten und vertraglich gebundenen Be-
schaffungsvorhaben abgehoben: 

Minister Dr. Apel am 30. Mai 1980: 
„Die  von  Ihnen dargestellte Möglichkeit, 
daß auch Eingriffe in die vom Parlament 
bewilligten Vorhaben nicht mehr auszu-
schließen sind, kann ich nicht billigen. Die 
Finanzerwartung muß ausreichen, um ein-
getretene Preissteigerungen auszugleichen 
und vor allem die vom Parlament gebillig-
ten Beschaffungsvorhaben der neuen Waf-
fengeneration planmäßig weiterzufinanzie-
ren, zumal die allgemeinen Preissteigerun-
gen der großen Vorhaben nicht wesentlich 
über 6 % liegen. 
Ich bitte daher, auf der Grundlage der Fi-
nanzerwartung die Arbeiten zum FJP 85 
fortzusetzen. Dabei ist insbesondere auf die 
Einbringung neuer Vorhaben zu Lasten der 
bereits bestellten Waffensysteme zu ver-
zichten. Schließlich führt die Streckung und 
Verschiebung von Vorhaben zu erheblichen 
zusätzlichen Kosten, die ich für unvertret-
bar halte." (Teil 3, A IV 2) 

Am 9. September 1980 führt Fü S VI hierzu 
aus: 

„Da einerseits in vertraglich gebundene 
Vorhaben nicht eingegriffen, andererseits 
die Grenze der realistischen Finanzerwar-
tung nicht überschritten werden darf, 
kommt es nunmehr darauf an, die Beschaf-
fungsplanung so zu überarbeiten, daß der 
Plankostenrahmen in den vorderen Jahren 
nur insoweit überschritten wird, wie diese 
Überhänge allein aus der Summe vertragli-
cher Bindungen und der Mindestbeträge 
für Raffungen entstehen ..." (Teil 3, A V 2) 

2. Bei ihrer Anhörung vor dem Ausschuß haben die 
militärischen Planer allein ursächlich zurechen-
bare Auswirkungen der MRCA-Abwicklung auf 
die Planung der Bundeswehr verneint. 

Der stellvertretende Generalinspekteur hat ein-
vernehmlich mit dem Generalinspekteur der 
Bundeswehr festgestellt, 

„daß es sich bei TORNADO nicht um ein Orga-
nisations- oder Planungsproblem handelt, son-
dern daß wir es vielmehr im wesentlichen mit 
einem Finanzierungsproblem, im wesentlichen 
mit einem Haushaltsproblem 1980, bezogen auf 
die Zeitachse zu tun haben." (Prot. 36/18, 18) 

Er hat weiter ausgeführt: 

„Selbstverständlich trägt TORNADO und hat 
zur finanziellen Enge bei der Rüstungsplanung 
und -beschaffung beigetragen; denn sowohl die 
Preissteigerungen des Systems als auch die 
aktuelle Finanzierung haben große Anstren-
gungen erforderlich gemacht, um das System 
im vorgesehenen Finanzrahmen zu finanzie-
ren ... 

Es lassen sich jedoch quantitative Auswirkun-
gen auf andere Waffensysteme durch die Ein-
planung des TORNADO nicht so ohne weiteres 
qualifizieren. Ich würde es nicht wagen zu sa-
gen: dies oder dies oder dieses System oder 
Vorhaben mußte deswegen aufgegeben oder 
geschoben werden. Die militärische Planung 
ist ein fortlaufender Prozeß, in dem immer wie-
der Planungsvorschläge und -absichten nach 
Prioritäten geordnet, der vorhandenen Finanz-
masse auf der Zeitachse zuzuordnen sind. Da-
mit will ich sagen, daß in diesem Prozeß Pla-
nungsaktivitäten ineinander übergehen, so 
daß man nicht ohne weiteres sagen kann, daß 
zum Beispiel der TORNADO das Waffensy-
stem X zu diesem oder zu jenem Zeitpunkt ver-
drängt hat. Schiebungen auf der Zeitachse 
haben vielfache Gründe, und wir hatten sie 
auch immer in der Planung — das ist nichts 
Neues —, auch dann, als TORNADO uns finan-
ziell, planungstechnisch noch keine Schwierig-
keiten bereitete. Ähnliche Preissteigerungen 
wie bei TORNADO gibt es ja, wie Sie wissen, 
auch bei anderen Waffensystemen." (Prot. 36/ 
18, 19) 

Demgegenüber haben die militärischen Planer 
durchweg auf die Problematik hingewiesen, die 
dadurch entstanden ist, daß die Beschaffungsvor-
haben der sog. „Biehle-Liste" in einer Zeit der all-
gemeinen Finanzenge zulaufen und so die Ein-
haltung des der Planung vorgegebenen Planko-
stenrahmens erheblich erschweren. Der stellver-
tretende Generalinspekteur hat insoweit ausge-
führt: 

„... ich darf bei dem FJP 1983 beginnen —: Die-
ses war das erste Fünfjahresprogramm, bei 
dem wir, die Planer, auf Grund einer Weisung 
der Leitung gezwungen waren, uns an die Fi-
nanzvorgaben zu halten, die uns durch die 
12. Finanzplanung gegeben war. Vorher haben 
wir ... lustig drauflos geplant. Wir haben Alter-
nativen gebildet; es kam nicht so sehr darauf 
an. Wir haben eine Kernplanung gemacht, von 
der wir sagten: Das muß unbedingt sein. Au-
ßerdem haben wir Alternativen gebildet." 
(Prot. 36/18, 93, 94) 

Der Inspekteur des Heeres hat hierzu ausge-
führt: 
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„Sicherlich ist es so gewesen, daß in Zeiten, als 
man noch mit elfenbeinernen Türmen rech-
nete — das war in den 50er Jahren —, der An-
satz für das, was in der Planung möglich ist, ein 
anderer als nach der Entwicklung, die wir in 
den letzten 15 Jahren hinter uns haben, gewe-
sen ist." (Prot. 30/16, 100) 

und 

„Wenn sich Bedarfsträger in ihrer Planung 
nicht oder nicht genau an die vorgegebenen Fi-
nanzleitlinien halten, sondern davon ausge-
hen, daß es schon Mittel und Wege geben wird, 
wenn das zeitlich soweit dann ist, um gewisse 
Vorhaben zu realisieren, dann wird natürlich 
dieser überbordende Anteil mit in den Pla-
nungsansatz hineingetragen, und er wird im-
mer höhergespielt: von der Referentenebene 
auf die der Stabsabteilungsleiter und dann auf 
die der Inspekteure, und wenn die es nicht 
mehr lösen können, eben in den Abteilungslei-
terausschuß Planung. Und da sitzt dann der zu-
ständige Staatssekretär, stellt fest, daß ein 
Überborden in einer Größenordnung von so-
undso vielen Milliarden nicht einzuplanen ist, 
nicht einplanbar ist im Fünfjahresprogramm, 
und hat dann gar keine andere Möglichkeit, als 
zu sagen: Dieses Ergebnis kann ich dem Mini-
ster nicht zur Billigung vorlegen, denn die 
Übereinstimmung der militärischen Planung 
mit der Finanzvorgabe ist nicht gegeben." 
(Prot. 32/17, 14, 15) 

Der Inspekteur der Luftwaffe hat sich wie folgt 
geäußert: 

„Das TORNADO-Programm ist wie ähnliche 
andere Vorhaben ..., die unter dem Begriff 
Biehle-Vorhaben laufen, festgeschrieben, d. h. 
sie sind eine Festgröße, die unabhängig vom 
Umfang und dem vorgegebenen Finanzrah-
men zu erfüllen sind, und sie nehmen natürlich 
aus diesem Rahmen, entsprechend der Aus-
dehnung des Rahmens, einen größeren oder 
kleineren Anteil in Anspruch ... 

Das führte dazu, daß in kleinen Bereichen die-
ses Streichen, Schieben, Strecken durchge-
führt wurde. Diese kleinen Bereiche sind aber 
das Schmalz im Getriebe. Das sind kleine Teile, 
die sicherlich nur in Beträgen von wenigen 
Millionen DM da sind. Das sind aber Teile, die 
für den Betrieb des Ganzen erforderlich sind. 
Die großen Waffensysteme sind die Pfeiler; 
aber inzwischen gibt es Bindeglieder, die erfor-
derlich sind, ob das Gerät der Kommunikation, 
des Führungsdienstes, all diese Dinge, sind. 
Diese sind erst einmal auf der Strecke geblie-
ben, als Sofortmaßnahme ... 

Aber das geschah immer in einem Umfang, 
daß der Betrieb sichergestellt war, allerdings 
natürlich Wünsche offengeblieben sind." 
(Prot. 21/9, 21, 22, 23) 

Auch der Inspekteur der Marine hat auf die Aus-
wirkungen des enger gewordenen Plankosten-
rahmens abgestellt: 

„Mit ,langjähriger Entwicklung' meine ich, daß 
die Plankostenrahmen, die jährlich erarbeitet 
werden, nicht mit den entsprechenden Finanz-
mitteln gefüllt werden konnten, so daß in soge-
nannten Harmonisierungsschritten und Ak-
tualisierungsschritten die Plankostenrahmen 
mehr und mehr den finanziellen Möglichkei-
ten angeglichen werden mußten. Diese Diskre-
panz war begründet in der Möglichkeit, die 
Plankostenrahmen in einer Größenordnung 
von etwa 20 % höher anzusetzen, als die eigent-
lichen finanziellen Möglichkeiten es auswie-
sen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, 
am Ende des Jahres Mittel zu haben, die nicht 
ausgegeben werden konnten, so daß man im-
mer einen Zugriff hatte auf eine gewisse Über-
planung. Dies wurde mit zunehmender Enge 
der Finanzsituation langsam abgebaut, und 
heute ist die Situation so, daß wir gehalten 
sind, den Plankostenrahmen gleich der finan-
ziellen Vorhersage der Bundeshaushaltspla-
nung anzupassen. Es waren also im wesentli-
chen die Harmonisierungsschritte und die Ak-
tualisierungen, die die Planung der Marine im-
mer mehr eingeengt hatten und schließlich zu 
dieser Lücke führten." (Prot. 27/13, 16). 

Die sich aus dem Zusammentreffen der aus den 
Vorhaben der sog. „Biehle-Liste" ergebenden 
langfristigen Verpflichtungen mit einem enger 
gewordenen Plankostenrahmen ergebenden Pla-
nungsschwierigkeiten haben insbesondere die 
mit der Planungsdurchführung beauftragten Of-
fiziere deutlich gemacht. 

So hat der ehemalige Stabsabteilungsleiter 
Fü L VI ausgesagt: 

„Ende 1979/Anfang 1980 trat für die Planung 
eine weitere Verschärfung der Situation da-
durch ein, daß der Plankostenrahmen auf den 
13. Finanzplan zurückgenommen wurde. Au-
ßerdem wurde zu diesem Zeitpunkt erneut ein 
vorgezogener Bedarf von etwa 1 Mrd. DM 
durch den SBWS/MRCA angemeldet. Dieser 
Bedarf bedeutete nicht Mehrkosten im Ge-
samtprogramm, sondern war darauf zurückzu-
führen, daß in der Vergangenheit die Ansätze 
zu niedrig gewesen waren ... 

Im Rahmen der weiteren Arbeiten am Fünf

-

jahresprogramm 1985 war ein Überhang in den 
ersten Planjahren beim besten Willen nicht ab-
zubauen. Das Problem bestand u. a. darin, daß 
auf der einen Seite in die parlamentarisch be-
handelten Vorhaben nicht eingegriffen werden 
durfte — „Eingreifen" heißt hier etwa im Sinne 
von Streichen oder Strecken, und dazu gehörte 
auch TORNADO —, auf der anderen Seite 
mußte der Plankostenrahmen eingehalten 
werden, und schließlich waren in den ersten 
Planjahren Vorhaben mit so festen Verpflich-
tungen schon behaftet, daß diese Vorhaben 
allein den Plankostenrahmen überstiegen. 
(Prot. 36/18, 164, 165, 166) 

Und: 
„TORNADO hat die Planungsprobleme, von 
denen ich gesprochen habe, nicht allein verur- 
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sacht. Es hat allerdings schon wegen des Um-
fangs des Programms natürlich eine besondere 
Stellung darin eingenommen. Ein relativ klei-
ner Ausschlag bei TORNADO hat für den 
Streitkräfteplan und die Rüstungsbeschaffung 
ganz andere Konsequenzen als die nie ganz zu 
vermeidenden Ausschläge bei anderen Vor-
haben. Zur Illustration: Der Anteil des 
TORNADO bei den Rüstungsbeschaffungen 
der Luftwaffe ist im Zeitraum 1982 bis 1984 
etwa 55 %. (Prot. 36/18, 167) 

Der Referatsleiter Fü H VI 4 hat sich wie folgt ge-
äußert: 

„Ich darf den Begriff ,Biehle-Liste’ aufneh-
men ... 
Sie hat für uns Vorteile insofern, als wir wis-
sen, was zur Zeit kommen kann und kommt, 
von der politischen Leitung für richtig befun-
den wird und offensichtlich auch finanzierbar 
ist. Das heißt, sie gibt uns auf der einen Seite 
durchaus ein gewisses Maß an Erkenntnissen 
über Beständigkeit in der Durchsetzung der 
Planung. Das ist der Vorteil. Da die Größenord-
nungen aber, die dort angesprochen sind, recht 
erheblich sind und weitestgehend den Pla-
nungsumfang ausfüllen, haben wir wenige 
Möglichkeiten, das viele kleine, gar nicht so 
teure Beiwerk in den Haushalt umzusetzen, 
das notwendig ist, um eine Planung rund zu 
machen und, ich möchte sagen Ungereimthei-
ten und oft auch unverständliche Dinge nicht 
geschehen zu lassen, die bei einem nur gerin-
gen Spielraum noch besser wären." (Prot. 44/ 
20, 18) 

V. Aussagen der Inspekteure zur Einsatzfähigkeit 
der Bundeswehr 

Der stellvertretende Generalinspekteur: 
„Ich darf in aller Form erklären, daß ich die Situa-
tion der Streitkräfte zum heutigen Zeitpunkt mit 
Sicherheit nicht als kritisch ansehe. Wir sind voll 
einsatzbereit. Das können Sie überall nachlesen, 
das kann Ihnen nachgewiesen werden." (Prot. 36/ 
18, 96, 97) 

Der Inspekteur des Heeres: 

„Voraus muß ich sagen, daß das Heer, so wie es 
heute strukturiert ist, wie es heute ausgerüstet ist, 
einen erfreulich hohen Stand der Modernisierung 
erreicht hat." (Prot. 30/16, 36) 

Und 
„Die Fähigkeit zur Verteidigung ist in Mitteleu-
ropa - ... — derzeit allgemein sichergestellt. Sie 
ist unterschiedlich in der Qualität." (Prot. 30/ 
16, 116) 

Der Inspekteur der Luftwaffe: 
„Ich glaube, ich muß feststellen, daß die Bewer-
tung der deutschen Streitkräfte — ich spreche 
jetzt primär von der Luftwaffe —, aus heutiger 
Sicht gesehen, vorzüglich ist. Einsatzwille, Ein

-

satzbereitschaft, Moral, Ausbildung sind vorzüg-
lich, sie sind im europäischen Raum mit an der 
Spitze. Ich kann das gleiche schon heute nicht 
mehr hinsichtlich der Ausrüstung sagen, und ich 
kann es schon gar nicht sagen, wenn ich an die Zu-
kunft denke." (Prot. 21/9, 23, 24) 
„Diese Einschränkungen, die die Luftwaffe in der 
Aufgabenerfüllung heute hinzunehmen hat, lie-
gen erst einmal in der Streichung bestimmter 
Ausbildungsvorhaben, die durch die Kraftstoff-
kürzung hervorgerufen worden sind. Sie wirken 
sich noch nicht unmittelbar  aus."  (Prot. 21/9, 33) 

Und: 
„Das Ergebnis der heutigen Überprüfung unserer 
Luftwaffe zeigt eindeutig, daß sie ihren Einsatz-
auftrag nach den vorgegebenen Aufgaben erfüllen 
kann." (Prot. 21/9, 73) 

Der Inspekteur der Marine: 
„Keine der Verschiebungen oder Streckungen ist 
für sich allein schwerwiegend genug, um die 
Kampf- und Überlebensfähigkeit der eigenen 
Seekriegsmittel entscheidend zu beeinträchti-
gen." (Prot. 27/13, 13) 

B. Würdigung des Ausschusses zum 4. Teil 

I. 

Das Beschaffungsvorhaben MRCA/TORNADO hat 
zusammen mit den übrigen Vorhaben der Rundum-
erneuerung der Bundeswehr angesichts der Finanz-
enge bei den Rüstungsbeschaffungstiteln im Einzel-
plan 14 zu Verdrängungen bei anderen Vorhaben 
mit beigetragen. 

Eine kausale und eindeutig quantitative Zuordnung 
der MRCA-Beschaffung zu bestimmten Verdrän-
gungen ist indes nicht möglich. 

Insgesamt läßt sich sagen: 
— Luftwaffe und Marine erhalten durch MRCA/ 

TORNADO einen deutlichen Kampfkraftzu-
wachs; es leidet indes die Ausgewogenheit ihrer 
Gesamtinvestitionen 

— Das Investitionsvolumen des Heeres, das von 
MRCA/TORNADO nur indirekt profitiert, wird 
mittelfristig zugunsten von MRCA reduziert. 

II. 

1. Kampffähigkeit und Einsatzbereitschaft der 
Bundeswehr werden durch die Einführung des 
Waffensystems MRCA/TORNADO trotz Abstri-
chen am Bewaffnungskonzept und am Allwetter-
schutz kurz- und mittelfristig erheblich verbes-
sert. 

Anhaltspunkte für langfristig mögliche negative 
Einflüsse auf Kampffähigkeit und Einsatzbereit-
schaft der Bundeswehr sind nicht ersichtlich. 

2. Die für die Finanzierung von MRCA in den Haus-
haltsjahren 1980 und 1981 erforderlich geworde- 
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nen Einsparungen von 171 Mio. DM und 175 Mio. 
DM haben aus militärischer Sicht in den Jahren 
1980/81 zu einer geringen, nach Inhalt und Aus-
wirkung nicht näher bestimmbaren Einschrän-
kung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
geführt. 

III.  

Die aus der Abwicklung des Beschaffungsvorhabens 
MRCA gewonnenen Erfahrungen sollten Anlaß ge-
ben, bei künftigen multinationalen Beschaffungs-
projekten eine überschaubarere Managementstruk-
tur zu wählen. Der Ausschuß teilt insoweit die Auf-
fassung der Inspekteure der Luftwaffe und der Ma-
rine, dem Modell einer Pilot-Nation, das sich beim 
Vorhaben Alpha-Jet offenbar bewährt hat, künftig 
vor einer multinationalen Managementsstruktur 
den Vorrang zu geben. 

Gleichwohl werden auch bei künftigen multinatio-
nalen Großprojekten Probleme der unterschiedli-
chen nationalen Haushaltssystematik die ökonomi-
sche Programmabwicklung erschweren. 

Der Ausschuß begrüßt insoweit die vom Minister im 
Hinblick auf das MRCA-Programm bereits veran-
laßten organisatorischen Maßnahmen (s. u. Teil 5): 
Sie erscheinen angemessen und ausreichend. 

IV. 

Auswirkungen des MRCA-Beschaffungsprogramms 
auf die Streitkräfteplanung ergeben sich vor dem 
Hintergrund der seitherigen Planungspraxis: 

— Bis zur Erstellung des Fünfjahresprogrammes 
1983 wurde alternativ und in einer Größenord-
nung von ca. 20 % über den der Planung vorgege-
benen Kostenrahmen hinaus geplant; 

— die Groß-Waffensysteme der neuen Waffengene-
ration wurden zusammen mit ihrer Peripherie 
auf diese Weise unter Voraussetzungen geplant 

(jährlicher realer Zuwachs bei den Rüstungspla-
fonds), die aufgrund der allgemeinen Haushalts-
lage heute nicht mehr zutreffen; 

— gleichwohl muß — mit wenigen Abstrichen — 
wegen langfristiger Vertragsbindungen an den 
Großbeschaffungsvorhaben festgehalten wer-
den. 

Dies hat zur Folge, daß 

— die „Kernplanung" (etwa identisch mit den Vor-
haben der „Biehle-Liste") seit dem Fünfjahres-
programm 1983 das Investitionsvolumen so stark 
beansprucht, daß die Planung durch Schieben, 
Strecken und Streichen an der Peripherie der 
Großvorhaben seither unausgewogen ist; 

— die Fünfjahresprogramme 1984 und 1985 entwe-
der nicht zeitgerecht oder nicht einvernehmlich 
der Leitung zur Billigung vorgelegt werden konn-
ten; 

— die Rüstungsklausur vom März 1981 erforderlich 
wurde. 

In diesem Zusammenhang der Vorhaben der neuen 
Waffengeneration ist auch  das Beschaffungsvorha-
ben MRCA/TORNADO einzureihen, das faktisch 
aufgrund seiner Größenordnung eine besondere 
Rolle spielt: 

Allein oder überwiegend jedoch können die Schwie-
rigkeiten bei der Streitkräfteplanung der MRCA-Be-
schaffung nicht angelastet werden. 

Der Ausschuß geht davon aus, daß die derzeitigen 
Schwierigkeiten der Teilstreitkräfte, Prioritäten aus 
der Sicht der Gesamtstreitkräfte und aus den Vorga-
ben der mittelfristigen Finanzplanung zu akzeptie-
ren und in der Planungspraxis mitzutragen, durch 
die vom Minister veranlaßte Neufassung und die An-
wendung des Bundeswehrplanungserlasses über die 
darin vorgesehene Stärkung des Generalinspek-
teurs zugunsten einer besseren Integration der Teil-
streitkräfteplanungen mit den Finanzvorgaben 
weitgehend behoben werden können. 

5. Teil: Maßnahmen und Vorschläge des Bundesministers der Verteidigung aufgrund von 
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Beschaffungsvorhaben MRCA/TORNADO 

A. Sachverhalt 

Der 5. Teil enthält das Untersuchungsergebnis zum 
Beweisthema 8 SPD, FDP und umfaßt „Organisato-
rische Maßnahmen" (unten zu I.) und „Haushalts-
maßnahmen" (unten zu II.). 

I. Organisatorische Maßnahmen 

Im folgenden wird dargestellt: 

— Maßnahmenkatalog „Organisatorische Konse-
quenzen" des Ministers vom 15. Januar 1981 (un-
ten zu 1. a); 

— Neufassung des Organisationserlasses „System-
management MRCA/TORNADO" (unten zu 
1.b); 

— Stand der Maßnahmen aufgrund der „Weisung 
zur Verbesserung der Transparenz von Haus-
haltsverpflichtungen aus internationalen Ent-
wicklungs- und Beschaffungsvorhaben" (unten 
zu 1.c); 

— Vorstellungen des vom Minister bestellten Wirt-
schaftsberaters über die „zukünftige Rüstungs-
planung, -durchführung und -kontrolle" (unten zu 
1.d); 

— Neufassung des Erlasses „Bundeswehrplanung 
im BMVg" (unten zu 2.). 
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1. Maßnahmen und Vorschläge aufgrund des Maßnah

-

menkatalogs des Ministers vom 15. Januar 1981 
a) Maßnahmenkatalog Organisatorische Konsequen-

zen" des Ministers vom 15. Januar 1981 

Gemäß seiner Ankündigung in der gemeinsamen 
Sitzung des Verteidigungs- und Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages am 18. Dezember 
1980 übersandte der Minister mit Schreiben vom 
15. Januar 1981 an den Verteidigungsausschuß einen 
Katalog „Organisatorische Konsequenzen". Hierzu 
erläuterte der Minister in der Sitzung des Verteidi-
gungsausschusses am 22. Januar 1981: In dem Kata-
log seien die im Ministerium eingeleiteten organisa-
torischen Maßnahmen aufgeführt, die aufgrund der 
Ergebnisse der ministeriumsinternen Untersuchun-
gen über die Ursachen der MRCA-Haushaltspro-
bleme 1980 und 81 (Ergebnisse der „Unabhängigen 
Kommission Dr. Hiehle" vom 1. und 15. Dezember 
1980; siehe dazu oben 3. Teil B. II. 1 — Anhang —) 
getroffen wurden. 

Der „Katalog der organisatorischen Maßnahmen" 
umfaßt folgende Bereiche: 

„(1) Neuordnung der Aufgabenverteilung im Be-
reich der Leitung 

(2) Straffung der Leitungsstruktur der Rüstungs-
abteilung 

(3) Unterstützung der Leitung des BMVg durch in-
dustriellen Sachverstand 

(4) Wiedereinrichtung einer Revision im Ministe-
rium 

(5) Prüfung der Organisation der Rüstungsabtei-
lung 

(6) Prüfung des Systems der Haushaltsverant-
wortlichkeiten für Wehrmaterial 

(7) Weisung zur Verbesserung der Transparenz 
von Haushaltsverpflichtungen aus internatio-
nalen Entwicklungs- und Beschaffungsvorha-
ben 

(8) Verbesserung der Kontinuität in der Steuerung 
der Entwicklung und Beschaffung von Waffen-
systemen." 

Im einzelnen wird zu den aufgeführten 8 Maßnah-
mebereichen folgendes ausgeführt: 

„(1) Neuordnung der Aufgabenverteilung im Be-
reich der Leitung des Ministeriums 

Die Ministerweisung vom 15. Februar 1974 zur 
Aufgabenabgrenzung im Leitungsbereich legte 
Verantwortungsbereiche fest und ordnete den 
Staatssekretären nach Funktionen gegliederte 
Arbeitsbereiche zu, d. h. den Staatssekretären 
wurden keine Organisationseinheiten des Mini-
steriums unterstellt. 

Bei der Überarbeitung dieser im Prinzip bewähr-
ten Abgrenzung sind, neben sonstigen im Laufe 
von fast sieben Jahren notwendig gewordenen An-
passungen, folgende Klarstellungen erfolgt: 

Den Staatssekretären sind nunmehr weitgehend 
in sich geschlossene Organisationseinheiten als 
Verantwortungsbereiche zugewiesen worden. 

Die Verantwortlichkeiten für bereichsübergrei-
fende Aufgaben, z. B. auf dem Gebiete des Haus-
halts, sind verdeutlicht worden. Beim Parlamenta-
rischen Staatssekretär steht die Vertretung des 
Ministers im Parlament und Kabinett und die Ver-
antwortung für den militärischen Bereich nach 
wie vor im Vordergrund. Auch die bisher den bei-
den beamteten Staatssekretären zugewiesenen 
Aufgabenbereiche konnten, trotz der anderen Zu-
sammenfassung, im wesentlich beibehalten wer-
den. 

(2) Straffung der Leitungsstruktur der Rüstungs-
abteilung 

Die Leitung der Rüstungsabteilung wurde dahin-
gehend geändert, daß nur noch ein Abteilungslei-
ter Rüstung den gesamten Rüstungsbereich führt, 
die Verantwortung für den Aufgabenbereich der 
Rüstungsabteilung gegenüber dem Minister trägt 
und die Rüstungsabteilung in der Abteilungslei-
terkonferenz vertritt. 

Die Abteilungsleiter Rüstungstechnik und Rü-
stungswirtschaft sind demzufolge dem Abtei-
lungsleiter deutlicher als bisher als Stellvertreter 
zugeordnet; sie nehmen ihre Aufgaben nach sei-
nen Weisungen wahr. 

(3) Unterstützung der Leitung des Ministeriums 
durch industriellen Sachverstand 

Die Entwicklung komplexer technischer Systeme 
birgt stets Risiken vielfacher Art in sich. Der Rü-
stungsrahmenerlaß diente bereits der Risikomin-
derung. 

Durch die Integration externen industriellen 
Sachverstandes sollen nunmehr auch noch die Er-
fahrungen der Industrie bei der Steuerung und 
Kontrolle von Großvorhaben nutzbar gemacht 
werden. 

Die entsprechenden Vorbereitungen sind weitge-
hend abgeschlossen. Mit der Aufnahme der Bera-
tertätigkeit kann in Kürze gerechnet werden. 

(4) Wiedereinrichtung einer Revision im Ministe-
rium 

Mit der Wiedereinrichtung einer Revision im Mi-
nisterium ist neben dem Referat ES ein zusätzli-
ches Kontrollinstrument der Leitung geschaffen 
worden. 

Die Revision erhält ihre Aufträge vorwiegend von 
der Leitung; ihr Leiter hat unmittelbares Vor-
tragsrecht beim Minister. Dadurch wird eine hohe 
Effizienz gesichert. 

Prüfaufträge werden sich insbesondere auf ko-
stenverursachende und bereichsübergreifende 
Aufgabengebiete beziehen (z. B. Entscheidungs-
abläufe bei der Entstehung und Nutzung von 
Wehrmaterial). Zunächst sollen die Haushaltsver-
antwortlichkeiten bei der Entwicklung, Beschaf-
fung und Nutzung von Wehrmaterial geprüft wer-
den. 
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Die bestehenden Prüfeinrichtungen, insbesondere 
in den Teilstreitkräften, werden durch die Einrich-
tung der Revision nicht berührt. 

(5) Prüfung der Organisation der Rüstungsabtei-
lung 

Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Lei-
tung der Rüstungsabteilung soll geprüft werden, 
ob und welche organisatorischen Konsequenzen 
sich für die Organisation der Rüstungsabteilung 
selbst ergeben. Bei dieser Gelegenheit sollen auch 
sonstige organisatorische Verbesserungsmöglich-
keiten aufgezeigt werden. 

Ein entsprechender Prüfauftrag ist erteilt wor-
den. 

(6) Prüfung des Systems der Haushaltsverant-
wortlichkeiten für Wehrmaterial 

Es hat sich gezeigt, daß die Haushaltsverantwort-
lichkeiten bei der Entwicklung, Beschaffung und 
Nutzung von Wehrmaterial zwar geregelt, aber 
nicht so transparent sind, daß sie allen Beteiligten 
jederzeit klar waren. 

Der bereits erteilte Prüfauftrag verfolgt das Ziel 

1. die formellen und materiellen Haushaltsver-
antwortlichkeiten im Rahmen der Entwick-
lung und Beschaffung von Wehrmaterial auf-
zuzeigen, 

2. die Haushaltsverantwortung im Rahmen der 
Materialerhaltung in der Nutzungsphase zu 
klären, 

3. das Zusammenwirken aller Bereiche im Sinne 
eines hausinternen Rüstungskontroll- und 
-steuerungssystems herbeizuführen. 

(7) Weisung zur Verbesserung der Transparenz 
von Haushaltsverpflichtungen aus internatio-
nalen Entwicklungs- und Beschaffungsvorha-
ben 

Wesentliche Grundlage für eine ordnungsgemäße 
Haushaltsführung ist die Erfassung aller Ausga-
ben und finanziellen Verpflichtungen. Beim inter-
nationalen Gemeinschaftsprogramm „TORNADO" 
sind insoweit Mängel festgestellt worden (Pro-
blem der NAMMA). 

Zur Behebung dieses Mangels ist angeordnet wor-
den, wie bei internationalen Entwicklungs- und 
Beschaffungsvorhaben Zahlungsverpflichtungen 
der Bundesrepublik Deutschland ab sofort erfaßt 
und fortgeschrieben werden. Das setzt allerdings 
voraus, daß die deutschen Vertreter in Aufsichts-
gremien für internationale Programme die ent-
sprechende Erfassung bei den ausführenden Stel-
len durchsetzen. Die Weisung der Leitung enthält 
auch insoweit Richtlinien. 

(8) Verbesserung der Kontinuität in der Steue-
rung der Entwicklung und Beschaffung von 
Wehrmaterial 

Systembeauftragte werden in den Führungsstä

-

ben über zehn Jahre eingesetzt. Sie begleiten die 

Entwicklung und Beschaffung von Waffensyste-
men. Das kann einen Zeitraum von über zehn Jah-
ren in Anspruch nehmen; so ist das Systemmana-
gement für MRCA bereits im August 1968 einge-
richtet worden. 

Es liegt auf der Hand, daß für einen so langen Zeit-
raum nicht die Identität von Person und Amt auf-
recht erhalten werden kann; auf der anderen Seite 
muß ein so häufiger Wechsel wie bei MRCA ver-
mieden werden. 

In diesem Interessenkonflikt zwischen personaler 
Kontinuität und Zwängen der Personalführung 
kann eine befriedigende Lösung nur im Beachten 
folgender Gesichtspunkte liegen: 

1. Auswahl besonders qualifizierter Soldaten 
oder Beamter (kurze Einarbeitungszeit, hohe 
Effizienz). 

2. Vermeiden von zu kurzen sogenannten Steh-
zeiten. 

3. Personalwechsel nach Möglichkeit nur in 
Übereinstimmung mit dem Abschluß eines Ab-
schnitts in der Systementwicklung. 

Entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung 
der Kontinuität in der Systemführung sind einge-
leitet." 

b) Neufassung des Organisationserlasses ,,Systemma-
nagement MRCA/TORNADO 

Am 30. November 1981  ist auf Weisung des Ministers 
von Staatssekretär Dr. Hiehle ein geänderter Orga-
nisationserlaß für das Systemmanagement MRCA/ 
TORNADO erlassen worden. Dieser neue Organisa-
tionserlaß hat im wesentlichen folgenden Wortlaut: 

„Betr.: Systemmanagement MRCA/TORNADO 

Aufgrund der Entscheidungen des Ministers zur 
Organisation für das Systemmanagement des 
Waffensystems MRCA/TORNADO wird der Ein-
richtungserlaß vom 12. August 1968 aufgehoben 
und mit sofortiger Wirkung durch die nachfol-
gende Regelung ersetzt: 

1. Der Inspekteur der Luftwaffe ist Material-
verantwortlicher für das Waffensystem 
MRCA/TORNADO. Er trägt bei seinen Ent-
scheidungen und Maßnahmen den Belangen 
der Marine als Mit-Bedarfsträger Rechnung. 

2. Für die mit der Entwicklung, Beschaffung und 
Einführung des Waffensystems MRCA/ 
TORNADO zusammenhängenden Aufgaben 
ist im Führungsstab der Luftwaffe ein System-
beauftragter bestellt. Er führt die Bezeich-
nung 

„Systembeauftragter für das Waffensystem 
MRCA/TORNADO" (Fü L/SBWS-MRCA). 

3. Aufgabe 

Der Systembeauftragte hat 

(1) die bei der Entwicklung, Beschaffung und 
Einführung des Waffensystems anfallen- 
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den Aufgaben mit allen beteiligten Berei-
chen des BMVg zu koordinieren; insbeson-
dere die nach dem Rüstungsrahmenerlaß 
a) in der Zuständigkeit des Führungssta-

bes der Luftwaffe zu erfüllenden militä-
rischen Aufgaben, 

b) in der Zuständigkeit der Rüstungsab-
teilung zu erfüllenden technischen und 
wirtschaftlichen Aufgaben, 

(2) national die auf der Ebene der Leitung 
oder des Inspekteurs der Luftwaffe und 
des Abteilungsleiters Rüstung zu treffen-
den Entscheidungen vorzubereiten und die 
Durchsetzung dieser Entscheidungen zu 
steuern und zu kontrollieren, 

(3) die deutschen Interessen im trilateralen 
„Board of Directors" zu vertreten. 

4. Stellung in der Organisation des BMVg 

Der Systembeauftragte ist in der Stellung ei-
nes Unterabteilungsleiters/Stabsabteilungslei-
ters organisatorisch in den Führungsstab der 
Luftwaffe eingegliedert. 

Er untersteht im militärischen Aufgabenbe-
reich (Nr. 3 Absatz 1 a) unmittelbar dem In-
spekteur der Luftwaffe, hinsichtlich der techni-
schen und wirtschaftlichen Aufgaben (Nr. 3 
Absatz 1 b) fachlich dem Abteilungsleiter Rü-
stung. Er unterrichtet diese und den Inspek-
teur der Marine regelmäßig über den Stand 
des Vorhabens und unverzüglich, wenn sich 
wesentliche Abweichungen von den gesetzten 
Vorgaben — vor allem in Bezug auf Leistung, 
Termine, Kosten, Haushaltsmittel — abzeich-
nen. 

5. Befugnisse 

Der Systembeauftragte hat die Befugnis zu 
Sachentscheidungen in seinem Aufgabenbe-
reich unterhalb der Ebene von Stufen- bzw. 
Zwischenentscheidungen i. S. des Rüstungs-
rahmenerlasses und der dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen vom 6. März 
1973. In allen anderen Angelegenheiten führt 
er die Entscheidung der zuständigen Stelle 
herbei. 

6. Unterstellter Bereich 

Dem Systembeauftragten sind drei Referate 
zugeordnet, die in einer Gruppe zusammenge-
faßt sind. 

Das Referat MRCA 1— Technik — koordiniert 
die technischen Aufgaben in Bezug auf das 
Waffensystem. Das Referat MRCA 2 — Ver-
trag und Finanzen — erfüllt die Aufgaben ei-
nes Wirtschaftsreferates. Das Referat MRCA 3 
— Einsatz, Ausbildung, Logistik — koordiniert 
die militärischen Aufgaben des Fü L und des 
Fü M im Hinblick auf die Einführung des Waf-
fensystems MRCA. 

Der Systembeauftragte ist zunächst für die 
Dauer eines Jahres befugt, den Referatsleitern 

und bestimmten Referenten seines Bereichs 
im Rahmen von Schwerpunktbildungen beson-
dere Aufgaben zu übertragen. Diese bilden in-
soweit mit den ihnen zugeordneten Mitarbei-
tern „Funktionsgruppen", die auch, soweit sie 
einem Referenten zugeordnet sind, unmittel-
bar vom Systembeauftragten koordiniert wer-
den."  

c) Stand der Maßnahmen aufgrund der Weisung zur 
Verbesserung der Transparenz von Haushaltsver-
pflichtungen aus internationalen Entwicklungs- und 
Beschaffungsvorhaben" 

In Ausführung der Ziffer 7 des „Katalogs der organi-
satorischen Maßnahmen" des Ministers vom 15. Ja-
nuar 1981 („Weisung zur Verbesserung der Transpa-
renz von Haushaltsverpflichtungen aus internatio-
nalen Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben") 
wurde von Staatssekretär Dr. Hiehle am gleichen 
Tage —  15. Januar 1981 — folgende Weisung an den 
Abteilungsleiter Rüstung u. a. erteilt: 

„Betr.: Erfassung der Verpflichtung aus interna-
tionalen Entwicklungs- und Beschaf-
fungsvorhaben 

Die Abwicklung internationaler Entwicklungs-  
und Beschaffungsvorhaben im Rahmen des natio-
nalen Haushalts erfordert es, alle Zahlungsver-
pflichtungen der Bundesrepublik Deutschland 
entsprechend dem rechtlichen und tatsächlichen 
Stand zu erfassen und fortzuschreiben. 

Daher bitte ich, wie folgt zu verfahren: 

1. Der Systembeauftragte stellt die Verpflichtun-
gen fest und schreibt sie laufend fort. Dabei 
sind sie sorgfältig zu prüfen und dem jeweils 
neuesten Stand anzupassen. 

Er hat dafür Sorge zu tragen, daß die interna-
tionalen Vereinbarungen entsprechende Klau-
seln enthalten. Sind diese bisher nicht verein-
bart, sind Beschlüsse der gemeinsamen Auf-
sichtsgremien herbeizuführen, die die vollstän-
dige Erfassung der Verpflichtungen den durch-
führenden Stellen aufgeben. Entsprechende 
Ergänzungen der Regierungsvereinbarungen 
sind anzustreben. 

2. Der Titelverwalter erhält vom Systembeauf-
tragten monatlich die Verpflichtungen des lau-
fenden Jahres, vierteljährlich die künftigen 
Verpflichtungen, aufgeteilt nach Jahren. 

Er leitet sie im Rahmen des bestehenden Mel-
deverfahrens über den Stand der Bewirtschaf-
tung an die Kapitelreferate der Haushaltsab-
teilung weiter. 

Bei besonderen, mit den Ansätzen des Haus-
halts nicht zu vereinbarenden Entwicklungen 
unterrichtet der Titelverwalter die Kapitelrefe-
rate unverzüglich. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß die deut-
schen Beteiligten an internationalen Entwick-
lungs- und Beschaffungsvorhaben Verpflichtun-
gen mit Auswirkungen auf den deutschen Haus- 
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halt nur im Rahmen der bestehenden Haushalts-
ermächtigungen eingehen dürfen." 

Bei der Durchführung der Weisung von Staatssekre-
tär Dr. Hiehle haben sich in der Praxis zunächst 
noch Schwierigkeiten ergeben, wie aus folgenden 
Dokumenten hervorgeht: 

In einem Schreiben des Systembeauftragten MRCA 
an Staatssekretär Dr. Hiehle vom 28. Januar 1981  
heißt es: 

„Betr.: Verpflichtungsermächtigungen 
im MRCA-Beschaffungsprogramm 

Bezug: Besprechung am 11. Dezember 1980 ... 

Hiermit lege ich weisungsgemäß eine nachträgli-
che Fortschreibung der für das MRCA-Beschaf-
fungsprogramm bewilligten Verpflichtungser-
mächtigungen vor (Anlage). 

Zur Erläuterung möchte ich dazu folgendes be-
merken: 

... Wie sich aus der Fortschreibung aufgrund der 
angenommenen Preiseskalationen (die tatsächli-
chen Preissteigerungen werden erst bei der Fest-
preisbildung ermittelt), der Mehrwertsteuerände-
rungen und dem Übertrag der jeweils noch nicht 
verbrauchten Mittel ergibt, befindet sich der der-
zeitige Mittelbedarf immer noch weit unterhalb 
der ursprünglich bewilligten Ermächtigung. Es 
kann also keine Rede davon sein, daß die ersten 
3 Lose ohne bestehende Verpflichtungsermächti-
gung freigegeben worden seien. Für das Jahr 1981 
belaufen sich die ursprünglich vorgesehenen Mit-
tel nach Hochrechnung auf 2 329 Mio. DM; außer-
dem sind noch aus den Vorjahren Restverpflich-
tungen in Höhe von 2 021 Mio. DM zu übertra

-

gen ... 

Erste Maßnahmen zur angeordneten Haushalts-
überwachung mit monatlicher Fortschreibung 
habe ich eingeleitet. Nach Absprache mit Fa. 
PANAVIA werde ich Verhandlungen mit der 
NAMMA aufnehmen." 

Dem Schreiben ist eine tabellarische Aufstellung 
„Nachträgliche Fortschreibung der für das MRCA-
Programm bewilligten Verpflichtungsermächtigun-
gen seit 1976 (HÜL-VE MRCA/TORNADO) — Stand: 
26. Januar 1981 —" beigefügt. 

In einem Schreiben des Systembeauftragten MRCA 
an den Unterabteilungsleiter H II vom 30. Januar  
1981 wird ausgeführt: 

„Betr.: Verpflichtungen im MRCA-Programm; 
hier: „Bindungsstand" und „nachvoll-

ziehbare" Unterlagen 
Bezug:.. . 

6. H II/H II 4 vom 26. November 1980 

7. Sts Dr. Hiehle vom 15. Januar 1981 
(Erfassung der Verpflichtungen aus 
internationalen Entwicklungs- und 
Beschaffungsvorhaben) ... 

Zu der von Abteilung H in der Vergangenheit wie

-

derholt an den Fü L/SBWS-MRCA gestellten For

-

derung, den „Bindungsstand" des Programms 
durch „nachvollziehbare Unterlagen" mitzuteilen 
und zweimonatlich aufzuschreiben, nehme ich wie 
folgt Stellung: 
1. Der in Ihrem Schreiben vom 26. November 

1980 erhobene Vorwurf, daß Ihre Forderung 
nach „nahezu zweijährigen, vergeblichen Be-
mühungen" noch nicht erledigt werden konnte, 
muß ich in dieser pauschalen Form nachdrück-
lich zurückweisen. Ohne den gesamten Ablauf 
der Diskussion dieser Frage lückenlos darstel-
len zu wollen, darf ich darauf hinweisen, daß 
eine ganze Reihe von Versuchen unternom-
men worden ist, dem Bedürfnis der Abteilung 
H Rechnung zu tragen. Dabei ist jedoch wie-
derholt betont worden, daß 
— der SBWS-MRCA (Referat 2) selbst weder 

die erforderliche Kapazität noch die nöti-
gen Sachinformationen besitzt, um dem 
von Abteilung H gewünschten Detaillie-
rungs- und Vollständigkeitsgrad der Dar-
stellung gerecht zu werden; 

— der SBSW-MRCA daher die NAMMA bzw. 
die Partnerstaaten wiederholt — z. T. auf 
Policy Group-Ebene — um eine entspre-
chende Aufbereitung der nach Verträgen 
geordneten Verpflichtungsstände gebeten 
hat; 

— für die NAMMA ihrerseits zwar die Durch-
führung dieser Aufgabe nicht unmöglich 
ist, jedoch einen enormen manuellen Ar-
beits- und Zeitaufwand voraussetzt, weil 
das gesamte Berichtswesen nicht — wie 
von Abteilung H vorausgesetzt — vertrags-
weise gegliedert, sondern wegen des verein-
barten kontinuierlichen Ablaufs des Ge-
samtprogramms für 805 Flugzeuge auf dem 
Auslastungsgrad der in Anspruch genom-
menen industriellen Kapazitäten in den 
drei Ländern aufgebaut ist; 

— eine Umstellung des gesamten im Laufe 
von etwa zehn Jahren entstandenen Be-
richtswesens ebenfalls einen enormen Zeit- 
und Kostenaufwand beanspruchen würde 
und allenfalls unter Einsatz von EDV bzw. 
— bei laufender Fortschreibung — der 
Schaffung einer eigenen Berichtsabteilung 
zu erreichen wäre; 

— jede grundsätzliche Änderung der Zusttim-
mung der Partner bedürfte, die von der 
Zweckmäßigkeit einer derartigen Umorga-
nisation bisher nicht überzeugt werden 
konnten, da das vorhandene System ihren 
Ansprüchen besser gerecht wird und sich 
nach ihrer Auffassung auch bewährt hat. 

In diesem Zusammenhang darf nicht unbe-
rücksichtigt bleiben, daß die Lösung der auch 
hausgemachten deutschen Finanzierungs-
schwierigkeiten die betroffenen Referate in 
der NAMMA seit geraumer Zeit ohnehin in ei-
nem unverhältnismäßig hohen Maße in An-
spruch nimmt. 

2. Die auf der Basis von NAMMA-Zahlen von Re-
ferat 2 erarbeitete und am 11. Juni 1979 über- 
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sandte Liste der Verpflichtungen aus abge-
schlossenen Industrie-Verträgen, die offen-
sichtlich den Ansprüchen von Abteilung H ge-
nügt, könnte zwar fortgeschrieben werden. Die 
Fortschreibung erforderte jedoch einen so gro-
ßen zusätzlichen Arbeits- und Zeitaufwand, 
daß sie neben den trinational geforderten lau-
fenden Arbeiten nicht ohne zusätzliches Perso-
nal bewältigt werden könnte. 

Die Fortschreibung dieser Liste halte ich je-
doch für wenig sinnvoll, da sie zu der falschen 
Schlußfolgerung verleitet, durch entspre-
chende Steuerung/Verschiebung der Vertrags-
abschlüsse mit der Industrie den Mittelbedarf 
beeinflußbar machen zu können. In Wirklich-
keit hat sich die Bundesrepublik Deutschland 
jedoch im MoU 10 bzw. in den Hauptverträgen 
gegenüber den Partnern und der trinationalen 
Industrie dazu verpflichtet, die Voraussetzun-
gen für einen kontinuierlichen und wirtschaft-
lichen Programmablauf zu schaffen. Maßnah-
men, die zu einem unwirtschaftlichen Produk-
tionsablauf führen, würden zu einer Erhöhung 
des vereinbarten Maximumpreises führen, die 
für alle 805 Flugzeuge allein von der Bundesre-
publik Deutschland zu tragen wäre. Eine belie-
bige, z. B. an deutschen Haushaltsrestrik-
tionen sich orientierende Programmführung 
müßte dazu führen, daß die mit Billigung der 
Beschaffungsvorlage im Jahre 1976 vorhande-
nen Auflagen des HH-Ausschusses des Deut-
schen Bundestages nicht mehr eingehalten 
werden könnten. Nach den in diesen Auflagen 
enthaltenen Bedingungen hat eine wirtschaft-
liche Durchführung des Programms eindeutig 
Priorität. 

Aus diesen Gründen mußte unser Bemühen 
von Anfang an darauf gerichtet sein, sicherzu-
stellen, daß in unseren nationalen Ansätzen die 
Mittel eingestellt werden, die erforderlich sind, 
um das bei Eintritt in die Produktion festge-
legte und gerade noch als wirtschaftlich ange-
sehene Fertigungsprogramm haushaltsmäßig 
abzusichern. Die losweise Durchführung des 
Programms war dabei kein Instrument der Fi-
nanzplanung und -kontrolle, sondern einzig 
und allein eine Veranstaltung zur schrittwei-
sen Vereinbarung von Maximumpreisen auf 
der Basis eines Gesamtdurchschnittspreises, 
zur Risikominderung und zur technischen 
Kontrolle der erwarteten Änderungen gegen-
über dem damals festgelegten Konstruktions-
Nullstand. Sie läßt sich daher auch nicht nach-
träglich zu einem solchen Instrument umfunk-
tionieren. Die Einzelverträge sind damit nicht 
bedeutungslos. Ihre Hauptaufgabe ist es je-
doch, den technischen Stand und den Maxi-
mumpreis der einzelnen Lose festzulegen, da 
die Lose ja nicht hintereinander, sondern sich 
überlagernd gefertigt werden. 

3. Auf diesem Hintergrund kann daher auch die 
Weisung St Dr. Hiehle vom 15. Januar 1981, den 
rechtlichen und tatsächlichen Stand der Zah-
lungsverpflichtungen monatlich bzw. viertel

-

jährlich dem Titelverwalter zu melden, nur so 

verstanden werden, daß ein Kontrollsystem ge-
schaffen wird, bei dem, möglichst auf der Basis 
von Baukomponenten, eine laufende Unter-
richtung über den Stand der Produktion und 
des daraus zu erwartenden Geldbedarfs und 
damit eine möglichst genaue Prognose möglich 
ist, ob der Geldbedarf sich im Rahmen der 
Haushaltsansätze bewegt. Dementsprechend 
hat Staatssekretär Dr. Leister am 20. Januar 
1981 ausdrücklich die Auffassung von AL Rü 
gebilligt, daß dann, wenn „Wirtschaftlichkeit 
und die bewilligten Haushaltsansätze im Wi-
derspruch stehen, ... unverzüglich die politi-
sche Leitung eingeschaltet werden (muß) ... 

Um der Weisung von Staatssekretär Dr. Hiehle 
nachzukommen, habe ich Verbindung mit der 
Industrie aufgenommen, die den täglichen Pro-
grammfortschritt wie auch die Kosten netz-
planmäßig kontrolliert. Mir schwebt vor, eine 
Art formularmäßigen monatlichen Fort-
schrittsbericht (Vergleich Arbeit/Kosten auf 
der Basis der Produktion und Produktionspla-
nung) zu entwickeln. Über das Ergebnis mei-
ner Bemühungen werde ich Sie zu gegebener 
Zeit unterrichten." 

Auf dieses Schreiben des Systembeauftragten 
MRCA erwiderte der Unterabteilungsleiter H II mit 
Schreiben vom  23. Februar 1981: 

„Betr.: Kontrolle der Bindungen im MRCA-Pro-
gramm 

Bezug: Fü L/SBWS-MRCA vom 30. Januar 1981 

Die unterschiedlichen Auffassungen zum Thema 
„Bindungen im MRCA-Programm" sind Staatsse-
kretär Dr. Hiehle vorgetragen worden. Staatsse-
kretär Dr. Hiehle hat den Standpunkt der Haus-
haltsabteilung gebilligt, daß die rechtlichen Bin-
dungen zu erfassen sind. 

Ich bitte daher, den rechtlichen und tatsächlichen 
Stand der Zahlungsverpflichtungen entsprechend 
der Weisung des Staatssekretärs vom 15. Januar 
1981 zu ermitteln und fortzuschreiben." 

Mit Schreiben vom 28. April 1981 richtete der Vorsit-
zende des NAMMO — Board of Directors an den 
Vorstandsvorsitzenden der Fa. PANAVIA folgende 
Aufforderung (deutsche Übersetzung): 

„... Alle Mitglieder des NAMMO-Board of Direc-
tors sehen sich veranlaßt zu betonen, daß größter 
Druck auf sie ausgeübt wird, genaue jährliche 
Zahlungsgrenzen sicherzustellen. 

Der NAMMO-Board of Directors muß Sie deshalb 
um Ihre Unterstützung bitten, das TORNADO

-

Programm unter Wahrung strengster finanzieller 
Disziplin durchzuführen. Diese Angelegenheit hat 
zwei Hauptaspekte. 1. wird die Erstellung einer 
Übersicht der für das gesamte Jahr vorgesehenen 
Zahlungen erforderlich sein. Diese Übersicht ist 
bis Ende Mai 1981 vorzulegen. 2. wird jeden Monat 
eine Kostenkontrolle erforderlich sein, damit Ab-
weichungen von den geplanten Zahlungen, die 
Gründe dafür und die Möglichkeiten von Korrek- 
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turmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Pro-
gramm möglichst rasch bekannt werden." 

Mit Schreiben vom 6. Mai 1981 erstattete der Sy-
stembeauftragte MRCA auf die Weisung von Staats-
sekretär Dr. Hiehle vom 15. Januar 1981 folgenden 
„Zwischenbericht": 

„Betr.: Erfassung der Verpflichtungen aus inter-
nationalen Entwicklungs- und Beschaf-
fungsvorhaben; 
hier: Verpflichtungen im MRCA/TOR

-NADO-Programm 

Bezug: Weisung Staatssekretärs Dr. Hiehle vom 
15. Januar 1981 ... 

1. Gemäß Sts-Weisung vom 15. Januar 1981 

— stellt der Systembeauftragte die Verpflich

-

tungen fest und schreibt sie laufend fort, 

— erhält der Titelverwalter von dem System-
beauftragten monatlich die Verpflichtun-
gen des laufenden Jahres sowie 

— 1  /4jährlich die künftigen Verpflichtungen 
aufgeteilt nach Jahren, 

— sind in die internationalen Vereinbarungen 
entsprechende Klauseln aufzunehmen ... 

2. Ich erstatte hiermit folgenden Zwischenbe-
richt: 

2.1 
In den MoUs haben sich die drei Partnerstaa-
ten verpflichtet, durch rechtzeitige Bereitstel-
lung der erforderlichen Mittel den wirtschaftli-
chen Programmablauf — wie geplant und so-
weit technisch realisierbar — sicherzustellen. 
Die Bundesrepublik hat sich zur Unterzeich-
nung der sie verpflichtenden MoUs die erfor-
derlichen Verpflichtungsermächtigungen vom 
Deutschen Bundestag für das Jahr 1976 ertei-
len lassen. 

Mit den MoUs wurde die NAMMA als trinatio-
nale Beschaffungsbehörde ermächtigt, mit der 
Industrie die entsprechenden Entwicklungs-  
und Beschaffungsverträge einzugehen. 

Die Industrie verpflichtete sich in diesen Ver-
trägen, im Rahmen einer trinationalen Pro-
grammplanung bestimmte Leistungen bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu erbringen und 
die Kosten innerhalb festgelegter Höchstgren-
zen zu halten. Mit dieser Kostenzusage mußte 
ihr eine gewisse Flexibilität in der Gestaltung 
des Produktionsablaufs und in der zeitlichen, 
räumlichen und sachlichen Verteilung der Un-
teraufträge eingeräumt werden. 

Hierin ist begründet, daß nach der mangelnden 
Einkalkulierbarkeit der technischen Möglich-
keiten der Industrie beim Programmhochlauf 
bis Ende 1980 auch für die Zukunft noch eine 
Schätzungenauigkeit über die zu erwartende 
zeitliche Verteilung des Mittelbedarfs ver-
bleibt, sofern die bestehenden Verträge nicht 
durch entsprechende Rahmenvereinbarungen 
ergänzt werden. 

2.2 
Es ist vorgesehen, den Programmablauf den 
trinationalen Haushaltsvorhaben anzupassen. 
Dabei wird bewußt in Kauf genommen, daß für 
das Programm Mehrkosten entstehen können, 
wenn der von der Industrie geplante, ihren Ko-
stenzusagen zugrundeliegende Programmab-
lauf aus Haushaltsgründen einer der drei Na-
tionen nicht eingehalten werden kann. 

Die Haushaltsvorgaben sollen wie folgt ermit-
telt werden: Auf der Basis einer realistischen 
Programmplanung schlägt die Industrie den 
Mittelbedarf für die künftigen Jahre vor. Die 
trinationalen Systembeauftragten beantragen 
die Bereitstellung dieser Mittel bei ihren jewei-
ligen Haushaltsdirektoren. 
Im Zuge der Etatberatungen nehmen die Re-
gierungen/Parlamente Korrekturen im Rah-
men der von ihnen realisierbaren Mittelbereit-
stellung vor. Die so gewonnenen Plansummen 
werden der Industrie als maximaler Cash Flow 
( = maximaler Zahlungsvolumen) vorgegeben. 
Die Industrie hat sich rechtzeitig zu melden, 
wenn Gefahr der Über- bzw. Unterschreitung 
entsteht. 
Der BoD und die NAMMA verhandeln mit der 
Industrie die erforderlichen Abhilfemaßnah-
men wie z. B. 

— Streichung/Verlagerung von Pro-
grammbestandteilen, 

— Inanspruchnahme von Jahreswende-
klauseln, 

— und ggf. Aufstellung von den Parlamen-
ten zu genehmigenden Nachtragshaus-
halte. 

Voraussetzung für ein solches Verfahren ist 
jedoch, daß der Cash Flow nicht für jeden 
einzelnen Vertrag vorgegeben wird, son-
dern für zusammengefaßte Teilbereiche 
wie z. B. 
— Entwicklungsleistungen durch PAN-

AVIA, 
— Entwicklungsleistungen durch Turbo

-

Union, 
— ETB durch PANAVIA, 
— ETB durch Turbo-Union, 
— Leistungen im Rahmen des Geräte-

stückpreises durch PANAVIA, 
— Leistungen im Rahmen des Geräte-

stückpreises durch Turbo-Union, 
— Systemunterstützung durch PANAVIA, 
— Systemunterstützung durch Turbo-Uni-

on. 

Innerhalb dieser Teilbereiche muß eine va-
riable Inanspruchnahme des insgesamt fi-
xierten Cash Flow durch die einzelnen Ver-
träge möglich bleiben. Nur dann können 
durch gezielte Einzelmaßnahmen die Prio-
ritäten 
— wirtschaftlicher Programmablauf, 
— Einhaltung der Haushaltsvorgaben 
in Einklang gebracht werden. 
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2.3 
Mit der Vorgabe des Cash Flow für das lau-
fende Haushaltsjahr und die Folgejahre 
werden die Verpflichtungen der drei Pro-
grammstaaten gegenüber der gemeinsa-
men Organisation und der Industrie be-
stimmt, unabhängig, ob der entsprechende 
Bedarf bereits vollständig in Einzelverträge 
mit der Industrie umgesetzt ist. 

2.4 
Um den Regierungen und der NAMMA eine 
rechtzeitige Kontrolle über sich anbah-
nende Veränderungen der zeitlichen Ver-
teilung des Mittelbedarfs zu ermöglichen, 
soll die Industrie monatlich über die Verän-
derungen des Mittelbedarfs des laufenden 
Haushaltsjahres auf der Basis einer Soll/ 
Ist-Kontrolle an die NAMMA berichten. 
Das Ergebnis der durch NAMMA und die 
trinationalen Kostenexperten vorgenom-
menen Prüfung der Industrieangaben und 
die evtl. korrigierte Liste der verbleibenden 
Verpflichtungen des laufenden Jahres soll 
der SBWS monatlich dem Titelverwalter 
berichten. 

2.5 
Über die Auswirkung von Veränderungen 
des Mittelbedarfs der Folgejahre berichtet 
die Industrie vierteljährlich. Auch hier soll 
eine Überprüfung durch die NAMMA und 
die trinationalen Kostenexperten durchge-
führt werden, so daß der SBWS seinerseits 
vierteljährlich dem Titelverwalter berich-
ten kann. 

2.6 
Diese Vorschläge sind den Programmpart-
nern auf der letzten BoD-Sitzung vorgetra-
gen worden. Angesichts ähnlicher Haus-
haltsprobleme sind die Programmpartner 
im Prinzip mit den Vorschlägen einverstan-
den. Für das Jahr 1981 soll der Industrie be-
reits — wie schon von der Bundesrepublik 
praktiziert — die maximale Begrenzung 
des Cash Flow vorgeschrieben werden. 

2.7 
Zur Realisierung dieser Vorschläge bedarf 
es folgender Einzelschritte: 
— Ausgestaltung der Vereinbarungen mit 

den Partnern 
— Korrektur der „Financial Rules and Re-

gulations" der NAMMA, 
— Ergänzende Rahmenvereinbarungen 

zwischen NAMMA und Industrie, 
— Umstellung bzw. Erweiterung des auf 

andere Zwecke abgestellten Berichtswe-
sens zwischen Industrie und der 
NAMMA sowie zwischen der NAMMA 
und den Nationen. 
Die Neuformulierungen und die Umstel-
lung und Erweiterung des Berichtswe-
sens wird noch eine gewisse Zeit in An-
spruch nehmen. Für die Umstellung/Er

-

weiterung des Berichtswesens der 
NAMMA gegenüber den Nationen ist es 
insbesondere erforderlich, daß der 
NAMMA eine Erweiterung ihrer EDV

-

Organisation durch Bereitstellung zu-
sätzlicher Kapazitäten ermöglicht wird. 
Dieses hat die NAMMA schon seit Jah-
ren, aber z. Z. noch ohne Erfolg, bei dem 
FAC beantragt." 

In einer Gesprächsnotiz von H II 4 über ein Ge-
spräch mit SBWS-MRCA 2 vom 3. September 1981 
wird ausgeführt: 

„Betr.: Überwachung 	der Verpflichtungen 
MRCA 

Bei einem Treffen aus anderem Anlaß habe ich 
(SBWS-MRCA 2) auf den Stand der Überwachung 
der Verpflichtungen MRCA angesprochen. 

(SBWS-MRCA 2) teilte mit, daß mit Vertrag zum 
4. Los i. V. mit der Obergrenze der Mittel eine Zu-
satzvereinbarung mit der Industrie abgeschlossen 
worden sei, nach der die Industrie periodisch cash 
flow profiles zu erstellen habe. 

Darauf angesprochen, daß das keine Überwa-
chung der eingegangenen Verpflichtungen, son-
dern eine Begrenzung der Mittel vom Ansatz her 
darstelle, bestätigte (SBWS-MRCA 2) diese Auf-
fassung. Er erklärte weiter, daß eine Überwa-
chung der Verpflichtungen erst mit der Umstel-
lung des Berichtswesens der NAMMA auf EDV ab 
Mitte 1983 möglich sei." 

Ein Schreiben des SBWS-MRCA 2 an das Büro 
Staatssekretär Dr. Hiehle vom 30. September 1981 
enthält folgende Erläuterung: 

„Betr.: MRCA/TORNADO 
hier: Aufteilung 15. Finanzplan ... auf die 

Kostenanteile ... 

Anbei die telefonisch erbetene Aufgliederung des 
15. Finanzplanes auf die Kostenanteile. 

Wie bereits mündlich dargelegt, sind die Einzelan-
gaben nicht konkrete übernommene Werte, weil 
entsprechende Dokumente, aus denen die Auftei-
lung des Finanzbedarfs nach Jahren und Losen 
hervorgeht, nicht vorliegen. Die Aufgliederungs-
elemente mußten durch parametrische Überle-
gungen wie Extra- und Intrapolation gewonnen 
werden."  

d) Vorstellungen des vom Minister bestellten Wi rt
-schaftsberaters über „zukünftige Rüstungsplanung, 

-durchführung und -kontrolle" 

Aufgrund der Ziffer 3 des „Kataloges der organisato-
rischen Maßnahmen" vom 15. Januar 1981 („Unter-
stützung der Leitung des BMVg durch industriellen 
Sachverstand") hat der Minister Herrn Manfred 
Emcke als seinen Wirtschaftsberater berufen. Die-
ser hat im September 1981 seine „Vorstellungen 
über die zukünftige Rüstungsplanung, -durchfüh-
rung und -kontrolle sowie Reorganisations-Notwen- 
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digkeiten im Bundesverteidigungsministerium" vor-
gelegt. 

Der Minister hat mit Schreiben an den Verteidi-
gungsausschuß vom 6. Oktober 1981 mitgeteilt: 

„Ich beabsichtige, Herrn Emcke zu beauftragen, 
ein Realisierungskonzept zu erarbeiten, damit die 
Auswirkungen seiner Vorstellungen sichtbar und 
prüfbar werden. 

Dieses wird wahrscheinlich zu einer Kommission 
führen, die sich aus internen und externen Fach-
leuten zusammensetzt." 

Dem genannten Schreiben des Ministers ist fol-
gende „Zusammenfassung der Vorstellungen von 
Herrn Manfred Emcke" vom September 1981 beige-
fügt: 

„Der Wirtschaftsberater des Bundesverteidi-
gungsministers, Manfred Emcke, hat dem Bun-
deskanzler, dem Bundesverteidigungsminister 
und der Leitung des Bundesverteidigungsministe-
riums seine umfangreichen Vorstellungen über 
die zukünftige Rüstungsplanung, -durchführung 
und -kontrolle, sowie Reorganisations-Notwendig-
keiten im Bundesverteidigungsministerium vor-
getragen. 

Es wird empfohlen, daß eine Kommission, zusam-
mengesetzt aus Mitarbeitern des Bundesverteidi-
gungsministeriums und externen Fachleuten, be-
rufen wird, die die Vorschläge in eine Detail-
Durchführungs-Konzeption umsetzt, damit die 
Auswirkungen und Realisierungsmöglichkeiten 
sicht- und prüfbar und damit entscheidungsreif 
werden. 

Herr Emcke hat es nicht als seine Aufgabe ange-
sehen, konsensfähige Vorschläge zu erarbeiten, 
sondern sich an den Notwendigkeiten zu orientie-
ren. Ihm schien es relevant zu wissen, wie das 
Bundesverteidigungsministerium optimal organi-
siert sein müßte, — unabhängig davon, ob beste-
hende Gesetze, politische Verhältnisse, soziale Be-
sitzstände, Beamtenrechte und andere, eventuelle 
Hindernisse die Umsetzung des Optimalen mög-
lich machen oder nicht. Denn wenn diese aufge-
zeigten möglichen Grenzen die richtige Lösung 
verhindern, dann sollte dieses offenkundig wer-
den, damit die Kritiker sagen, wie sie unter den 
obwaltenden Bedingungen eine Besserung erzie-
len können. 

1. Es wird empfohlen die Installierung eines Con-
trollers auf der Leitungsebene, der Mitglied 
des Kollegiums ist und damit dem Minister di-
rekt untersteht. Ihm würden die Organisation, 
das Rechnungswesen, die Zentralplanung, das 
Berichtswesen, die Datenverarbeitung und die 
innere Revision unterstehen, das heißt, von 
hier aus würden die Zielsetzungen der Leitung 
an die Exekutive für die Einzelplanung vorge-
geben, die Einzelpläne bei den Bedarfsträgern 
und den Bedarfsdeckern erarbeitet, vom Gene-
ralinspekteur, der auch für die Prioritätenset-
zung verantwortlich ist, zusammengefaßt an 
den Controller weitergeleitet und dann in ei-
nem Plan bei dem Controller zusammengefaßt. 

Von hier aus würde auch in Zukunft die Einhal-
tung der Pläne überwacht. Zu diesem Zwecke 
würden die Bedarfsträger und die Bedarfsdek-
ker Bereichscontroller erhalten, die den jewei-
ligen Inspekteuren beziehungsweise dem Rü-
stungschef unterstellt sind. 

Nach vorherrschender Auffassung versteht 
man unter Controlling „die Unterstützung der 
Leitung durch Koordination von Planung, Kon-
trolle und Informationsversorgung. In diesem 
Sinne hat Controlling zwei Aspekte, Entwurf 
und Implementierung von Planungs-, Kontroll-  
und Informations-Versorgungs-Systemen und 
laufende Abstimmungsprozesse innerhalb des 
bestehenden Systemzusammenhanges von 
Planung, Kontrolle und Informationsversor-
gung." 
Bei der dezentralen Organisation des Bundes-
verteidigungsministeriums und des Bundes-
wehr-Beschaffungsamtes, die im Grundsatz 
bejaht wird, ist es dringend erforderlich, daß 
die Leitung eine Kontroll- und Planungsin-
stanz erhält, die interessenfrei plant und kon-
trolliert. 

2. Es wird vorgeschlagen, daß die Rüstungsabtei-
lung im Bundesverteidigungsministerium und 
das Bundeswehr-Beschaffungsamt zusam-
mengelegt werden unter einer einheitlichen 
Führung zu einem „Rüstungsamt". Dieses wird 
für weniger Doppel-Arbeit, Überschneidungen 
und schnelleren Durchgriff sowie zu besseren 
Informationen sorgen und dem verantwortli-
chen Staatssekretär zu einem Wissensstand 
verhelfen, der es ihm ermöglicht, die Verant-
wortung für die Entscheidungen im Rüstungs-
bereich zu tragen. Hier liegt das Konzept zu-
grunde, den Punkt, an dem entschieden wird, 
so nahe wie möglich an den Exekutivpunkt zu 
bringen. 

3. Es wurden umfangreiche Vorstellungen prä-
sentiert, um die Plansicherheit zu erhöhen und 
Preisabschlüsse realistischer zu machen. Es 
besteht offensichtlich die Notwendigkeit, den 
einzelnen Phasen, die zum Rüstungsauftrag 
führen, einen höheren Vollständigkeitsgrad zu 
geben, damit abgeschlossene Definitionen zu 
abgeschlossenen Entwicklungen führen, weil 
diese die Kalkulierbarkeit erhöhen, die Pro-
duktionszeiträume verkürzen und verbilligen 
und damit die Planungen stabiler machen. 

Es wird fernerhin empfohlen, der Rüstungsin-
dustrie Anreize zu schaffen, daß sie rationali-
siert, das heißt, Rationalisierungserfolge sollen 
in angemessenem Verhältnis zwischen Bund 
und der Industrie verteilt werden. Es wird vor-
geschlagen, die Position des Generalunterneh-
mers zu stärken und ihm Funktionen zu über-
tragen, die dem Staat nicht möglich sind. 

Es wird eine besondere Arbeitsgruppe aus in-
ternen Mitarbeitern installiert werden, die sich 
mit dem gesamten Komplex der Industriever-
träge zu befassen hat. 

4. Das Instrumentarium des Controllers und 
mögliche, veränderte Verträge mit der Indu- 
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strie werden nicht ausreichen, um im Bundes-
verteidigungsministerium eine Flexibilität zu 
schaffen, die es ermöglicht, auf veränderte Ver-
hältnisse im wirtschaftlichen Umfeld, Wäh-
rungsrelationen und Verschiebungen in einzel-
nen Rüstungsprojekten so zu reagieren, wie es 
der Industrie möglich ist. Aus diesem Grunde 
ist von Herrn Emcke das Modell einer Rü-
stungs-Finanz-Abwicklungs-Gesellschaft prä-
sentiert worden, die die Funktion haben sollte, 
die einmal im Haushalt genehmigten Mittel 
über diese Gesellschaft zu leiten. Diese Gesell-
schaft würde die Atmungsbedürftigkeit bei 
großen Projekten ermöglichen. Sie wäre in der 
Lage, Devisentermingeschäfte abzuwickeln. 

Das Haushaltsrecht wird es wahrscheinlich 
nicht ermöglichen, diese an sich wünschens-
werte Abwicklungsgesellschaft in der bisher 
vorgeschlagenen Form zu realisieren, so daß 
über eine Konstruktion nachgedacht wird, die 
den gleichen Effekt hat ..." 

2. Sonstige Maßnahmen des Ministers: Neufassung 
des Erlasses „Bundeswehrplanung im BMVg" 

Am 25. September 1981 hat der Minister die Neufas-
sung des Erlasses „Bundeswehrplanung im BMVg" 
in Kraft gesetzt. In einem ministeriumsinternen Be-
gleitschreiben des Ministers vom 25. September 
1981 heißt es: 

„Mit diesem Erlaß werden die organisatorischen 
Zuständigkeiten und die Verfahren für den Voll-
zug der Bundeswehrplanung im BMVg geregelt. 

Der Erlaß berücksichtigt die Erkenntnisse und Er-
fahrungen, die aus der Anwendung der bisherigen 
Regelungen zur Bundeswehrplanung gewonnen 
worden sind." 

In einem auf Anforderung des Untersuchungsaus-
schusses übersandten Vermerk des Fü S VI 1 vom 
16. Oktober 1981 wird u. a. ausgeführt: 

„Betr.: Erlaß „Bundeswehrplanung im BMVg" 
(Planungserlaß) vom 25. September 1981; 

hier: Grundlagen und Änderungen/Er-
weiterungen gegenüber dem bishe-
rigen Planungserlaß von 1968 

Grundlagen für Neufassung Planungserlaß: 

— Erkenntnisse und Erfahrungen aus der zu-
rückliegenden Planungspraxis 

— Die in der Ministerweisung vom 21. März 1970 
(Blankeneser Erlaß) festgelegten Verantwort-
lichkeiten und Befugnisse 

— Weisung des Ministers vom 6. März 1981 zur 
Verdeutlichung der Befugnisse des Generalin-
spekteurs. 

Wesentliche Änderungen/Erweiterungen im Pla-
nungserlaß vom 25. September 1981, insbesondere 
im Hinblick auf die Stellung des Generalinspek-
teurs: 

7. Bundeswehrplan (BwPl): 

GenInsp legt unter Mitwirkung aller betroffe-
nen Stellen des Hauses geplante Struktur, 
Ausrüstung und Betrieb der Bw für den Zeit-
raum der Planjahre 3 bis 15 fest. Der BwPl 
tritt an die Stelle der bisherigen FJP und 
SKPl. Zusammenfassung bedeutet Straffung/ 
Rationalisierung des Planungsablaufs. Erlaß 
BwPl durch GenInsp nach Billigung durch 
Minister. 

Bisher: 

Zwei Planungsdokumente (SKPl und FJP) 
gleichzeitig. 

9. Unterrichtung des GenInsp über wesentliche 
Abweichungen von planerischen Vorgaben 
durch zuständige Inspekteure und Abtei-
lungsleiter. 
Entscheidung des GenInsp über planerische 
Konsequenzen. Bisher: keine entsprechende 
Regelung. 

10. Vorlage von Phasendokumenten gem. Rü-
stungsrahmenerlaß für Waffensysteme und 
systemfreie Projekte an die Leitung über den 
GenInsp. 
Bisher: nur z. T. entsprechende Praxis. 

11. Überwachung auf Einhaltung der Planungs-
vorgaben/-Ziele durch den GenInsp 
Bisher: keine entsprechende Regelung. 

12. Unterrichtung der Leitung durch GenInsp 
über bedeutsame Planabweichungen 
Bisher: keine entsprechende Regelung. 

13. Unterrichtung der Leitung durch GenInsp 
über die Planrealisierung im abgelaufenen 
Haushaltsjahr. 
Bisher: keine entsprechende Regelung. 

14. Abschließende Entscheidung bei Streitpunk-
ten durch GenInsp, soweit Inspekteure betrof-
fen sind. 
Bisher: entsprechende Regelung nur im Blan-
keneser Erlaß. 

15. Detaillierte Regelung des Zusammenwirkens 
von Bundeswehrplanung und Haushalt. U. a.: 
Vorlage des Haushaltsvoranschlags durch 
Abteilungsleiter Haushalt im Benehmen mit 
dem GenInsp. 
Bisher: nur Teilregelungen, z. T. nicht wahr-
genommen." 

Im vollen Wortlaut heißt es in den Ziffern 31, 44 
und 45 des neuen Erlasses „Bundeswehrplanung 
in BMVg" wie folgt: 

„31. Auf der Grundlage des Bundeswehrplans 
werden der jährliche Voranschlag zum Haus-
halt und der Beitrag des BMVg zur Finanzpla-
nung des Bundes erstellt. 

Können aufgrund veränderter finanzieller 
Rahmenbedingungen nicht mehr alle Pla-
nungsergebnisse des Bundeswehrplans 
Grundlage für die Aufstellung von Voran-
schlag/Beitrag zur Finanzplanung sein, legt 
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der Generalinspekteur — nachdem ihn die 
Haushaltsabteilung über die Veränderungen 
der finanziellen Rahmenbedingungen unter-
richtet hat — im Einvernehmen mit den betei-
ligten Führungsstäben und Abteilungen fest, 
welche Planungen vorrangig für die Aufstel-
lung berücksichtigt werden sollen. 

Einzelheiten der Zusammenarbeit zur Auf-
stellung von Voranschlag und Beitrag zwi-
schen den mit der Bundeswehrplanung befaß-
ten Stellen, den Titelverwaltern und der 
Haushaltsabteilung werden, sofern sie nicht 
in den Ziffern 42 bis 45 und in Durchführungs-
bestimmungen zu diesem Erlaß festgelegt 
sind, im jährlichen Aufstellungserlaß des 
BMVg geregelt ... 

44. Die entsprechenden Planjahre des Bundes-
wehrplans sind Grundlage für den jährlichen 
Voranschlag zum Haushalt und für den Bei-
trag des BMVg zur Finanzplanung des Bun-
des, die von der Abteilung Haushalt entspre-
chend dem jährlichen Aufstellungsrund

-

schreiben des BMF sowie den Bestimmungen 
des Haushaltsrechts aufgestellt werden. 

Soweit erforderlich, wird dazu der Bundes-
wehrplan durch Fü S in die Haushaltssyste-
matik umgesetzt. 

Innerhalb des Finanzrahmens bestimmen mi-
litärische Prioritätensetzung sowie techni-
sche und rüstungswirtschaftliche Realisier-
barkeit und Erkenntnisse aus der Mittelab-
flußplanung die Titelschichtung. 

Bei der Erarbeitung der Beiträge zum Haus-
haltsvoranschlag werden die Ergebnisse des 
Bundeswehrplans mit neuem Lohn-, Preis- 
und Rechtsstand versehen, geänderte rechtli-
che Verpflichtungen berücksichtigt sowie 
sonstige relevante Faktoren einbezogen. 
Hierzu finden Besprechungen unter Feder-
führung der bedarfsdeckenden Abteilungen 
und unter Mitwirkung der Bedarfsträger 
statt. 

45. Voranschlag zum Haushalt und Beitrag des 
BMVg zur Finanzplanung des Bundes werden 
von der Abteilung Haushalt erarbeitet und im 
Benehmen mit dem Generalinspekteur der 
Leitung zur Billigung vorgelegt. 

Über wesentliche Abweichungen von den Pla-
nungsergebnissen entscheidet die Leitung. 

Der Abteilungsleiterausschuß für Bundes-
wehrplanung wird über die Entscheidung der 
Leitung unterrichtet." 

II. Haushaltsmaßnahmen 

1. Der Regierungsentwurf zum Haushalt 1982 ent-
hielt in Abstimmung von BMVg und BMF 
erstmals einen Haushaltsansatz für die Beschaf-
fung MRCA auf der Basis eines aktuellen Preis-
standes 6/82. 

2. Die „Weisung zur Verbesserung der Transparenz 
von Haushaltsverpflichtungen aus internationa-
len Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben" 
soll als Organisationsmaßnahme der besseren 
Bedarfsermittlung für die Aufstellung von Haus-
halt und Finanzplan sowie der besseren Kon-
trolle bei der Haushaltsdurchführung dienen 
(siehe im einzelnen oben zu A. I. 1.c). 

B. Würdigung des Ausschusses zum 5. Teil 

1. a) Als mitursächlich für die Finanzierungspro-
bleme, die beim Beschaffungsvorhaben 
MRCA in den Jahren 1980/81 auftraten, hat 
der Ausschuß folgende organisatorische 
Schwachstellen festgestellt (s. o. Teil 3 C, Ab-
schnitt 5): 
— fehlende Erfassung der von der NAMMA 

zu Lasten des deutschen Haushalts gegen-
über der Industrie eingegangenen Ver-
pflichtungen; 

— mangelnde personelle Kontinuität bei der 
Projektsteuerung im Amt des Systembe-
auftragten und Schwierigkeiten aus seiner 
bivalenten Unterstellung unter den In-
spekteur der Luftwaffe einerseits und die 
Abteilungsleiter Rüstung andererseits; 

— unklare Zuständigkeitsabgrenzung in der 
Leitung der Abt. Rüstung; 

— fehlende Zuordnung der einzelnen Organi-
sationseinheiten im BMVg zu bestimmten 
Staatssekretären. 

b) Der Ausschuß hat zudem festgestellt (s. o. 
Teil 3 C, Abschnitt 5), daß 
— die militärische Fünfjahresplanung dann 

in ihrer Funktion weitgehend beeinträch-
tigt wird, wenn sie aus zeitlichen Gründen 
durch eine abgeschlossene Finanzplanung 
der Bundesregierung überrollt wird, 

— die Teilstreitkräfteplanungen integrieren-
der Vorgaben bedürfen, die ein zu weites 
Auseinanderklaffen ihrer Beschaffungs-
planung mit der Haushalts- und Finanz-
planung verhindern. 

2. a) Die für die Finanzierungsprobleme 1980/81 
beim Beschaffungsvorhaben MRCA mitur-
sächlich gewordenen organisatorischen 
Schwachstellen wurden vom Minister er-
kannt. Sie sind in dem vom Minister dem Ver-
teidigungsausschuß am 22. Januar 1981 über-
mittelten „Katalog der organisatorischen 
Maßnahmen" erfaßt und auf Anordnung des 
Ministers mittlerweile weitgehend abge-
stellt: 
— Der Minister hat angeordnet, daß die deut-

schen Vertreter in der NAMMA dort die 
künftige Erfassung und Fortschreibung 
der zu Lasten der Bundesrepublik einge-
gangenen Verpflichtungen gegenüber der 
Industrie durchzusetzen haben. Die Bemü- 
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hungen des Systembeauftragten, diese 
Weisung des Ministers durchzusetzen, 
konnten diesen Organisationsmangel bei 
der NAMMA bislang noch nicht völlig be-
heben: 
— Es bedarf hierzu einer Umstellung und 

Erweiterung des Berichtswesens zwi-
schen Industrie und NAMMA einer-
seits und NAMMA und Nationen ande-
rerseits, insbesondere einer Erweite-
rung der EDV-Kapazität der NAMMA; 

— Bis zu dieser Umstellung des Berichts-
wesens ist der Systembeauftragte be-
strebt, künftige Haushaltsrisiken da-
durch auszuschließen, daß der Indu-
strie Plansummen als maximaler „cash 
flow" vorgegeben werden, dessen dro-
hende Über- bzw. Unterschreitung 
durch die Industrie so rechtzeitig zu 
melden ist, daß Abhilfemaßnahmen, 
vornehmlich durch entsprechende Pro-
grammsteuerung, getroffen werden 
können. 

- Auf Weisung des Ministers sind Maßnah-
men zur Verbesserung der personellen 
Kontinuität der Systemsteuerung im 
BMVg eingeleitet und das Unterstellungs-
verhältnis des Systembeauftragten durch 
Organistionserlaß des Staatssekretärs Dr. 
Hiehle vom 30. November 1981 eindeutiger 
als bisher fixiert worden. 

— Die Verantwortlichkeiten in der Leitung 
der Rüstungsabteilung wurden dahin ge-
hend geändert, daß 
— nur noch ein Abteilungsleiter Rüstung 

den gesamten Rüstungsbereich führt; 
— die Abteilungsleiter Rüstungstechnik 

und Rüstungswirtschaft dem Abtei-
lungsleiter Rüstung als Stellvertreter 
zugeordnet sind, die ihre Aufgaben 
nach seinen Weisungen wahrnehmen. 

— Den Staatssekretären wurden weitgehend 
in sich geschlossene Organisationseinhei

-

ten als Verantwortungsbereich zugewie-
sen; die Verantwortlichkeiten für bereichs-
übergreifende Aufgaben, insbesondere im 
Haushaltsbereich, wurden verdeutlicht. 

b) Der Minister hat zudem veranlaßt, daß 
— im BMVg als zusätzliches Kontrollinstru-

ment der Leitung wieder eine Revision ge-
schaffen wird; 

— durch die Integration externen industriel-
len Sachverstandes die Erfahrungen der 
Industrie bei der Steuerung und Kontrolle 
von Großvorhaben nutzbar gemacht wer-
den. 

c) Die vom Ausschuß angesprochenen Mängel 
der zeitlichen Koordination zwischen militä-
rischer Fünfjahresplanung und Haushalts-
und Finanzplanung sowie der sachlichen Ko-
ordination zwischen den Teilstreitkräftepla-
nungen und der Haushalts- und Finanzpla-
nung hat der Minister durch die Neufassung 
des Erlasses „Bundeswehrplanung im BMVg" 
vom 25. September 1981 behoben: 
— An die Stelle der bisherigen Fünfjahres-

programme und Streitkräfteplanungen 
tritt ein einheitlicher Bundeswehrplan, 
der auf der Basis der geltenden Finanzpla-
nung Struktur, Ausrüstung und Betrieb 
der Bundeswehr für den Zeitraum der 
Planjahre 3 bis 15 festlegt. 

— Im neuen Planungserlaß ist eine detail-
lierte Regelung des Zusammenwirkens 
von Bundeswehrplanung und Haushalt 
enthalten und insbesondere die einver-
nehmliche Vorlage des Haushaltsvoran-
schlages durch Abteilungsleiter Haushalt 
und den Generalinspekteur vorgeschrie-
ben. 

— Die Stellung des Generalinspekteurs im 
Planungsbereich gegenüber den Teil-
streitkräften wird im neuen Planungser-
laß gestärkt. 
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Anhang Nr. 2 
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Anhang Nr. 3 

MRCA -TORNADO 
PROGRAMM Abb. 4 

SERIEN PHASE 

VEREINBARTE MAXIMUM - LOSPREISE IM VERHÄLTNIS 
ZUM GESAMT -MAXIMUMPREIS 

(OHNE TRIEBWERKE) 

Preisstand : 31.12.1974 
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Anhang Nr. 4 

MRCA - TORNADO 
PROGRAMM 

AUFSCHLÜSSELUNG der PREISVERÄNDERUNG 
1970 - 1979 

Veränderung des Basispreises 

Abb. 8 
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Anhang Nr. 5 

PREISENTWICKLUNG 
Bezogen auf Mai 1970 

Abb. 12 
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Anhang Nr. 6 

Industrieerzeugnisse Flugzeugprogramm 
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Anhang Nr. 7 

Planung Haushalt 	1981 

Grundlage ist der jeweils jüngste Cost Status Report (CSR) der NAMMA 
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Anhang Nr. 9 

Auslieferungsplanung  
—17/1 
—19 P 
—19 N 
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Anhang Nr. 10 

Entwicklung der Finanzpläne vom 11. Finanzplan 
bis zur Anmeldung Fü L/SBWS-MRCA 2 vom 10. Januar 1980 

— umgerechnet auf den Preisstand 31. Dezember 1978 —

— in Millionen DM — 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

11. Finanzplan 1 663 1 843 1 917 (1 917) (1 917) (1 917) 

12. Finanzplan, 1. Entwurf 1 256 1 493 1 732 1 839 (1 839) (1 839) 

Haushaltsgesetz 1979 866 1 190 1 407 1 623 (1 731) (1 731) 

13. Finanzplan, SBWS-Forderung 900 1 440 1 910 2 190 2 310 (2 190) 

Haushaltsgesetz 1980 800 1 200 1 550 1 800 2 000 (2 000) 

Differenz 13. Finanzplan/ 
Haushaltsgesetz 1980 100 240 360 390 310 (190) 

14. Finanzplan, Anmeldung 
SBWS vom 10. Januar 1980 (867) 1 200 1 850 2 100 2 200 2 150 

Differenz 14. Finanzplan/ 
Haushaltsgesetz 1980 67 300 300 200 150 

14. Finanzplan, aktualisiert für 
Preisstand 31. Dezember 1979 867 1 200 	, 1 989 2 258 2 365 2 311 

Legende: 
Klammerwerte = Planungszahlen, die nicht in den Zeitraum des jeweiligen Finanzplanes fielen. 

Anhang Nr. 11 
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Anhang Nr. 12 

Fü L/SBWS-MRCA 2 Januar 1980 

MRCA/TORNADO 
Mehrkosten bei Streckung des Beschaffungsprogramms um zwei Jahre 

A. 	Mehrkosten zum Preisstand 31. Dezember 1978 

1. zusätzliche Fixkosten durch längere Bereitstel- 
lung der vollen industriellen Kapazität 
pro Jahr 775 Mio. DM, für zwei Jahre 1 550 Mio. DM 

2. Auswirkungen des verminderten Lerneffektes 249 Mio. DM  

insgesamt 1 799 Mio. DM  

B. 	Längerer Einfluß der Preissteigerungsraten 

Leistungen für 2 000 Mio. DM werden im Durch- 
schnitt acht Jahre später erbracht. Angenommene 
jährliche Eskalation 6% 

Mehrkosten zum Preisstand 31. Dezember 1986 860 Mio. DM  
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Anhang Nr. 13 

Fü L/SBWS-MRCA 2 	 Januar 1980 

MRCA/TORNADO 
Mehrkosten bei Streckung des Beschaffungsprogramms um zwei Jahre 

Mehrkosten entstehen durch: 

1. zusätzliche Fixkosten durch längere Bereitstellung der vollen industriellen 
Kapazität; 

2. Veränderung des Lerneffekts; 
3. zusätzliche Preissteigerungen auf die später als geplant erbrachten Leistun-

gen. 

Zu 1.: Fixkosten = jährliche Kosten, die nach vollendetem Ausbau der in-
dustriellen Kapazität automatisch auch dann anfallen, 
wenn nicht oder wenig produziert wird. 

Mehrkosten: Sie betragen bei dem gegebenen Automatisierungsgrad in 
1 550 Mio. DM der am Programm beteiligten deutschen Industrie 40 % 

der durchschnittlichen jährlichen Programmkosten (1 938 
Mio. DM), d. h. 40 % von 1 938 Mio. DM = 775 Mio. DM jähr-
lich für zwei Jahre = 1 550 Mio. DM. 

Zu 2. — Lerneffekt: Durch die Verminderung des Lerneffektes werden 805 bri

-

tische, italienische und deutsche Flugzeuge 0,5 % teurer. 
Wird die Verteuerung nur auf die deutschen Flugzeuge 
umgelegt, heißt das, die 322 Flugzeuge werden je um 

Mehrkosten: 
249 Mio. DM 

805 0,5 x 	= 1,25 % teurer. Der Gesamtgerätesystempreis 322 805/322 
zum Preisstand 31. Dezember 1980 in Höhe von 19 940 Mio. 
DM würde demnach um 249 Mio. DM steigen. 

Summe 1. + 2. = 1 799 Mio. DM = Veränderung der Kosten zum Preisstand 
31. Dezember 1978 

Zu 3. — Die Streckung bedeutet, daß in Höhe von rd. 2 000 Mio. DM 
Preissteigerungen: Leistungen aus den Jahren 1981 bis 1984 in die Jahre 1990 

und 1991 disponiert, d. h. durchschnittlich acht Jahre spä

-

ter erbracht werden. Bei einer angenommenen Eskalation 
Mehrkosten: von jährlich 6 % unterliegen sie also achtmal mehr dem 
860 Mio. DM Eskalationsfaktor von 1.06, d. h. die Verteuerung beträgt: 

2 000 Mio. DM x 1,06° .1. 2 000 Mio. DM = 860 Mio. DM. 
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Dritter Abschnitt: Minderheitenbericht der CDU/CSU-Fraktion 

Erstes Kapitel 

A. Planungsgrundlagen und Planungsmechanis-
men bei Beschaffungsvorhaben und 
ihr Zusammenhang mit Streitkräfteplanung, 
Fünfjahresplan und Haushalt im BMVg 

Hauptgegenstand des 1. Kapitels sind die Ergeb-
nisse des Untersuchungsverfahrens zu dem Beweis-
thema: Aufklärung der Umstände der bei der Be-
schaffung MRCA in 1980/81 aufgetretenen Haus-
haltsfinanzierungsprobleme — Unterdeckung 1980 
von 512 Mio. DM und Mehrbedarf 1981 gegenüber 
der ursprünglichen BMVg-Haushaltsanmeldung 
von 803 Mio. DM —. 

Sachverhalt 

I. Einleitung 

Die Ergebnisse des Untersuchungsverfahrens und 
der Beweisaufnahme machen deutlich, daß verschie-
dene Ursachen für die Nichtbewältigung der über ei-
nen langen Zeitraum voraussehbaren und sich dann 
ständig entwickelnden Unterdeckung beim MRCA/ 
TORNADO verantwortlich waren. Hierfür trägt in 
vollem Umfang der Bundesminister der Verteidi-
gung, Dr. Hans Apel, die persönliche und politische 
Verantwortung. Er hat entweder durch eigene Ent-
scheidung, wie die Außerkraftsetzung der Planungs-
kontinuität im Bundesministerium der Verteidi-
gung, oder durch bewußtes Unterdrücken ihm zuge-
gangener Informationen und Fehlentscheidungen, 
wie bei der stetig anwachsenden Unterdeckung bei 
dem größten Beschaffungsvorhaben der Bundes-
wehr, dem MRCA-Programm, bewiesen, daß er nicht 
in der Lage ist, Verantwortung in einem so wichti-
gen Ministerium zu tragen. Bundesminister Dr. Apel 
hat durch dieses Fehlverhalten höchst gravierende 
Folgeschäden für die Einsatzfähigkeit der Bundes-
wehr verursacht und verschuldet und damit die Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland gefähr-
det. 

II. Grundlagen der Bundeswehrplanung 

Die erste Voraussetzung für die MRCA/TORNADO-
Finanzmisere setzte Bundesminister Dr. Apel kurz 
nach seinem Amtsantritt, indem er die intakte Pla-
nungskontinuität des Bundesministeriums der Ver-
teidigung beseitigte. Bis dahin galten als Grundla-
gen der Bundeswehrplanung: 

— der Planungserlaß vom 19. September 1968 

— der sog. Blankeneser Erlaß als Organisationser-
laß vom 21. März 1970 

— der RüstungsrahmenerlaI3 vom 10. März 1971 

Diese Erlasse bilden den Rahmen für die Bundes

-

wehrplanung. Sie bestimmen Zuständigkeiten, Ver

-

antwortlichkeiten, Zeitabläufe und die gegenseitige 
Abhängigkeit des Planungsgeschehens. 

Die Planung der Bundeswehr ist auftragsbezogen, 
d. h. sie soll sich orientieren am Auftrag der Bundes-
wehr im Rahmen des Bündnisses. Der Planungsab-
lauf ist festgelegt. Er führt zu Entscheidungs- und 
Informationszwängen, denen sich jeder der Beteilig-
ten unterzuordnen hat, weil sonst die Planung un-
wirksam wird. 

Das Planungssystem beruht auf dem „Dialogischen 
Prinzip", d. h.: nur auf der Basis des Dialogs ist der 
wechselseitige Informationsfluß zu garantieren, der 
für sach- und zeitgerechte Entscheidungen unerläß-
lich ist. 

Im Bundeswehrplanungserlaß sind die organisatori-
schen Zuständigkeiten und das Verfahren für die 
Bundeswehrplanung im BMVg geregelt. Als Instru-
ment der mittel- und langfristigen Planung waren 
vorgesehen: 

— „Fünfjahresprogramme der Bundeswehr" (FJP). 

— „Streitkräfteplan der Bundeswehr" (SKPl). 

Die Fünfjahresprogramme wurden unter Leitung 
des Stellvertretenden Generalinspekteurs im Füh-
rungsstab der Streitkräfte erarbeitet, wobei die Be-
darfsträger (insbesondere Teilstreitkräfte), bedarfs-
deckende Abteilungen (insbesondere Rüstungsab-
teilung) und die Haushaltsabteilung im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit verantwortlich mitwirken. Die 
Fünfjahresprogramme wurden im Abteilungsleiter-
ausschuß für Bundeswehrplanung - „ALA-Plan" —, 
dem alle Abteilungsleiter des BMVg angehören, er-
örtert und nach Genehmigung durch den Minister 
vom Generalinspekteur erlassen. 

In Programmleitlinien wurden die Rahmenbedin-
gungen für die Fünfjahresprogramme festgelegt. 
Dabei berücksichtigt der Plankostenrahmen die 
Vorausschau der Abteilung Haushalt zur Finanzer-
wartung auf der Grundlage der mehrjährigen Fi-
nanzplanung des Bundes. 

Ab 1978 ließ Bundesminister Dr. Apel nicht mehr zu, 
daß Fünfjahresprogramme verabschiedet wurden. 
Unter Minister Dr. Apel wurde nicht mehr bedro-
hungsgerecht geplant. Die militärischen Überlegun-
gen und Planungskomponenten flossen wegen der 
fehlenden und aufeinander nicht abstimmbaren Pla-
nungen nicht mehr ein. Damit war die nachfolgende 
Planungskontinuität aufgehoben. 

III. Die Planungspraxis im BMVg 

Das Planungssystem der Bundeswehr hatte sich als 
brauchbares Führungsmittel so lange bewährt, wie 
Planungsverantwortliche und Entscheidungsträger 
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die Sachzwänge des Systems und das Prinzip des 
Dialogs respektierten. 

Erfahrungen, die im Laufe der Jahre in der Praxis 
gemacht worden sind, wurden in das System einge-
bracht und machten es flexibler. Durch zusätzliche 
Hilfsmittel konnte vor allem im Rüstungsbereich 
(Beschaffungen und Entwicklung) ein hohes Maß an 
aktueller Sachstandsinformation gewonnen wer-
den. 

Zu einem Bruch in der Planungskontinuität, im 
Grunde zu einer Auflösung des Planungssystems, ist 
es nach den unbestrittenen und zweifelsfreien Aus-
sagen des ehemaligen Generalinspekteurs Wust 
nach Übernahme des Ministeriums durch Dr. Apel 
gekommen. Gründe dafür waren nach Darstellung 
des früheren Generalinspekteurs u. a.: 

— Die nach den Planungsgrundlagen zugeordneten 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ak-
zeptierte der Minister nicht. Er legte aber auch 
keine neuen fest. 

— Der Minister traf Planungsentscheidungen nicht 
auf der Grundlage von abgestimmten Planungen, 
sondern von Fall zu Fall neben der Planung. Zum 
Teil sehr weitgehende Entscheidungen waren 
nicht vorbereitet. 

— Der Minister hob die Konsultation zwischen ihm 
und den Planungsverantwortlichen auf. 

— Durch die Verlagerung auf die Finanzplanung 
veränderte sich die auftragsorientierte Planung 
zu einer finanzorientierten. 

Das Planungssystem der Bundeswehr war mit die-
sen Einzelmaßnahmen, die nicht angeordnet, son-
dern praktiziert wurden, substantiell aufgehoben. 
Eine der tiefgreifenden Folgen war, daß die auf-
tragsorientierten Planungsdokumente, insbeson-
dere das Fünfjahresprogramm, wie der Streitkräf-
teplan nicht mehr zeitgerecht fortgeschrieben wur-
den. Damit waren Flexibilität und Kontinuität der 
Planung nicht mehr gegeben. Sie wären in den Jah-
ren, in denen der Anteil des Verteidigungshaushalts, 
gemessen am Bundeshaushalt und am Bruttosozial-
produkt beständig abnahm, dringend geboten gewe-
sen. 

Generalinspekteur Wust zog daraus die Konsequen-
zen. Am 28. November 1978 ersuchte er um seinen 
Rücktritt vom Amt des Generalinspekteurs nach. In 
seinem Rücktrittsschreiben an den Minister begrün-
det er seinen Schritt gerade mit der durch den Mini-
ster verschuldeten Planungsdiskontinuität im Bun-
desministerium der Verteidigung und der Ausschal-
tung des Generalinspekteurs aus seiner Gesamtver-
antwortung für die Bundeswehrplanung. 

Er schreibt hierzu unter anderem: 

„Sie haben in der Folgezeit durch Übergehen des 
Generalinspekteurs in wesentlichen Fragen ver-
hindert, daß dieser die ihm übertragenen Aufga-
ben ordnungsgemäß erfüllen und die damit ver-
bundene Verantwortung auch tragen kann. Ich 
sehe dies vor allem in der Ablehnung notwendiger 
Konsultation und unmittelbaren sofortigen Vor-
tragsrechts. Ich sehe dies aber auch in der Heran

-

ziehung wesentlicher Planungsaufgaben an die 
Leitung. 

Als Beispiele nenne ich aus der jüngsten Vergan-
genheit: 
— Die Bearbeitung der Heeresstruktur und die 

Konsultationen des Herrn Bundeskanzlers 
und des Bündnisses, bei denen Sie sich nicht 
Ihres militärischen Beraters bedienten. 

— Die Bearbeitung der Beschaffungsplanung für 
das von mir seit jeher sachlich für notwendig 
gehaltene System AWACS. Hier wurden z. B. 
meine am 11. Oktober 1978 schriftlich vorgetra-
genen Bedenken hinsichtlich der Personalpla-
nung nicht berücksichtigt. Dies führte zu Rü-
gen. 

— Ihre grundsätzliche Weisung vom 19. Juli 1978, 
Analysen und Stellungnahmen von militärpoli-
tischer Bedeutung Ihnen aus dem Arbeitsstab 
des Generalinspekteurs unmittelbar und da-
mit ohne vorherige Möglichkeit des General-
inspekteurs, Stellung zu nehmen, vorzulegen. 

— Der Mangel an Konsultation in allen Fragen 
der Gesamtkonzeption der militärischen Ver-
teidigung. Dies wurde mir erneut auf der Sit-
zung des BSR am 17. November 1978 beson-
ders bewußt, als dem Herrn Bundeskanzler mi-
litärstrategische Unterlagen aus dem BMVg 
vorlagen, die zu diesem Zeitpunkt weder mei-
nem Arbeitsstab noch mir bekannt waren. 

— Der Mangel an Konsultation in wesentlichen 
Personalfragen, der für mich in der Entschei-
dung über die Besetzung einer der wichtigsten 
Funktionen meines Arbeitsstabes zum Aus-
druck kam und bei der Sie jede Diskussion ab-
lehnten. 

— Für besonders gravierend aber halte ich die 
Tatsache, daß ich mich mehr als vier Wochen 
um die Möglichkeit zu einem längeren Vortrag 
bei Ihnen, für den ich auch in meinem Urlaub 
zur Verfügung stand, vergeblich bemüht 
habe. 
Die von mir hier knapp dargestellten Beispiele 
erwecken in mir den Eindruck, daß Sie entwe-
der grundsätzlich nicht mit dem Generalin-
spekteur in wesentlichen Fragen zusammen-
arbeiten wollen, oder daß die Vertrauensbasis 
zwischen Ihnen und dem Generalinspekteur 
nicht mehr vorhanden ist. 
Aufgrund Ihres im persönlichen Umgang ge-
zeigten Verhaltens glaubte ich jedoch bis vor 
kurzem, von einer gemeinsamen Vertrauens-
basis ausgehen zu können. 
Auf Grund der von mir dargestellten Situation 
bitte ich, meinem Antrag auf Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand zuzustimmen." 

Die von Minister Dr. Apel beseitigte Planungskonti-
nuität war Ursache dafür, daß sich die Unterdek-
kung beim TORNADO in derart exorbitante Dimen-
sionen entwickeln konnte, und daß die verantwortli-
che politische Spitze des BMVg und die Haushalts-
abteilung diese Entwicklung bewußt in Kauf nah-
men, nichts zu ihrer Lösung beitrugen und sie ver-
schleierten. 
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Die Planungsgrundsätze, die Bundesminister Dr. 
Apel leichtfertig und ohne Ersatz außer Kraft ge-
setzt hat, sollen nun angesichts des vom Minister 
und vor allem der Haushaltsabteilung verursachten 
Planungs- und Finanzchaos im BMVg mit hohen Zu-
satzkosten unter anderem durch einen Industriebe-
rater wieder behoben bzw. vertuscht werden. 

B. Weitere Eingriffe des Verteidigungsministers 
mit der Haushaltsabteilung in die 
Planungskontinuität 

I. Ablauf der MRCA-Planung und Finanzierung 
zwischen BMVg, NAMMA und Industrie 

Die am MRCA-Programm beteiligten Nationen ha-
ben sich durch völkerrechtliche Verträge (MoU) zu 
Leistungen nach Art, Umfang und Zeit verpflichtet. 
Erst durch die Ausfüllung dieser völkerrechtlichen 
Verträge mit einem Industrievertrag, den die 
NAMMA nach Billigung durch die beteiligten Natio-
nen abschließt, entstehen vertragsrechtliche Ver-
pflichtungen mit klarer Zuordnung zur Zeitachse. 
Diese Zusammenhänge sind in der Fachabteilung, 
insbesondere beim Systembeauftragten TORNADO, 
immer richtig gesehen und eingeordnet worden. Die 
Haushaltsabteilung hat im Verlaufe des Untersu-
chungsverfahrens ihre Verschleierung fortgesetzt, 
indem sie wider besseres Wissen behauptete, die 
Rechtsverbindlichkeit der MoU's seien in Frage zu 
stellen, obwohl rechtlich einwandfrei feststeht, daß 
ein MoU wie ein völkerrechtlicher Vertrag zu werten 
ist. 

Bei der vertraglichen Absicherung einzelner Ferti-
gungsphasen ist nach den gültigen Rahmenverein-
barungen kein beliebiger Handlungsspielraum 
mehr gegeben. 

Die Vertragspartner für das MRCA-Programm (805 
Flugzeuge) haben sich 1976 ausdrücklich auf eine 
wirtschaftliche Fertigungsrate und einen Maxi-
mumpreis geeinigt. 

Aus den Zahlungsplänen der bereits abgeschlosse-
nen Verträge sowie aus den, auf der Basis der Rah-
menvereinbarungen noch zu schließenden Verträ-
gen von Industrie und NAMMA, wird der jährliche 
Finanzbedarf ermittelt. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit dem Ab-
schluß des MoU 10 die Grundlage für die gesamte 
Beschaffung des MRCA-TORNADO geschaffen. Das 
MoU 10 beinhaltet materiell die Zahl der Flugzeuge, 
die Zahlungsverpflichtungen und die Laufzeit. Als 
Anlagen zu diesem MoU 10 wurden Lose vereinbart, 
auf deren Grundlagen die Verträge mit der Industrie 
abgeschlossen wurden. 

Mit dem Abschluß des MoU 10 in Verbindung mit 
den einzelnen Losen — hier ist das 3. Los von Bedeu-
tung — hatte sich die Bundesrepublik Deutschland 
ihren Vertragspartnern gegenüber verpflichtet, in-
tern dafür zu sorgen, daß die notwendigen Mittel im 
Bundeshaushalt eingestellt würden. 

Gegen diese Verpflichtung hat der Bundesminister 
der Verteidigung im Zusammenhang mit den Haus-
haltsentscheidungen 1979 und 1980 verstoßen. Er hat 
dadurch die TORNADO-Finanzmisere verbunden 
mit den weitreichenden Eingriffen in alle Bereiche 
— der Bundeswehr, verursacht. 

Die Probleme waren zum großen Teil mit der Zu-
stimmung des Verteidigungsministers zum 3. Los 
grundgelegt, auf dessen Basis im Juli 1979 ein Pro-
duktionsprogramm mit der Industrie beschlossen 
und zum Vertrag erhoben wurde. Das BMVg glaubte 
damals auf Grund von Produktionsverzögerungen, 
die durch Streiks in England bedingt waren, es 
könne auch für die Zukunft davon ausgehen, daß die 
Industrie auch diesen Vertrag nicht vertragsgerecht 
erfüllen würde. Gleichwohl wurden auf Drängen der 
deutschen Seite drastische Vertragsstrafen verein-
bart. 

Der Abteilungsleiter Haushalt gestaltete, mit Zu-
stimmung Dr. Apels, die Haushaltsansätze für den 
TORNADO nicht entsprechend den getroffenen ver-
traglichen Verpflichtungen, sondern verminderte 
den TORNADO-Ansatz im Haushalt um 270 Mio. 
DM. Dabei hatte der Systembeauftragte TORNADO 
für 1980 einen vertragsgerechten Ansatz für TOR-
NADO in Höhe von 1 440 Mio. DM gefordert. 

Der Abteilungsleiter Haushalt im BMVg hat die fal-
sche Auffassung vertreten, daß erst ein Haushalts-
ansatz die Vertragsabschlüsse mit den Industriefir-
men bedinge oder verändere. 

Wie die Beweisaufnahme ergeben hat, war diese fal-
sche Rechtsauffassung des Abteilungsleiters Haus-
halt und des Bundesministers Dr. Apel ursächlich 
für die folgenschweren Fehler, die vom 11. zum 
12. Finanzplan gemacht wurden. Man hat damals die 
Mittel radikal gekürzt, ohne die Produktionsziele 
entsprechend anzupassen. 

II. Schwerwiegende Folgen der ungerechtfertigten 
Kürzungen in der mittelfristigen Finanzplanung 

Im Jahre 1978 waren erhebliche Störungen im Rah-
men der MRCA-Produktion entstanden, bedingt 
durch: 

— Streiks, die die nicht rechtzeitige Zulieferung 
der Rumpfvorderteile von der britischen Firma 
Aerospace zur Endmontage verursachten, 

— die verspätete Serienreife einzelner Ausrü-
stungsteile und Unterbaugruppen. 

Durch den dadurch bedingten verspäteten Aus-
gleich der Produktion entstanden im Jahre 1978 
Überhänge von 350 Mio. DM im Verteidigungshaus-
halt, die für die Gesamtfinanzierung TORNADO ein-
geplant waren und nicht abfließen konnten. 

Dieser Nichtabfluß von Haushaltsmitteln im Jahre 
1978 hat bei der Fortschreibung der 12. Finanzpla-
nung zu einer, wie sich später herausstellen sollte, 
verhängnisvollen Fehlreaktion geführt. Vom 11. zum 
12. Finanzplan wurden nämlich durch den Abtei-
lungsleiter Haushalt, mit Billigung von Minister Dr. 
Apel, für die Jahre 1979 bis 1982 ca. 1,6 Mrd. DM pla- 
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nungswidrig herausgestrichen. Das entspricht zum 
Preisstand Dezember 1980 dem Betrag von ca. 2,5 
Mrd. DM. 

Dies stand im Einklang mit der durch Dr. Apel und 
den Bundeskanzler beabsichtigten und vollzogenen 
Verringerung des Anteils des Verteidigungshaus-
halts am Bundeshaushalt trotz der gestiegenen Be-
drohung. 

Durch die Reparaturmaßnahmen nach der Klausur 
vom 17./18. November 1980 und die Entscheidungen 
zum Haushalt 1981 bzw. zur mittelfristigen Finanz-
planung mußten deshalb 2,7 Mrd. DM in den Haus-
halt bzw. in die mittelfristige Finanzplanung einge-
setzt werden. Rational sind Streichungen in dieser 
Größenordnung angesichts lediglich einer Pro-
grammveränderung nicht nachvollziehbar. Vor al-
lem, wenn die Notwendigkeit im Programm aufzu-
holen, unbestritten ist (siehe TORNADO-Bericht 
1978). 

Im Jahr 1978 wurden die Mittelbedarfsansätze für 
MRCA im FJP 83 und im Haushalt 1979/12. Finanz-
plan gegenüber der vorhergehenden 11. Finanzpla-
nung im Ergebnis wie folgt in erheblichem Umfang 
reduziert (in Mio. DM): 

1979 1980 1981 	1982 

11. Finanzplan 
(Preisstand 
31. Dezember 1976) 1 440 1 600 1 660 (1 660) 
FJP 83 
(Preisstand 
31. Dezember 1977) 900 1 100 1 300 	1 500 
Haushalt 1979/ 
12. Finanzplan 
(Preisstand 
31. Dezember 1977) 800 1 100 1 300 	1 500 

Minderansatz Haus- 
halt 1979/12. Finanz- 
plan gegenüber 
11. Finanzplan 640 500 360 	160 

Der Minderansatz des Haushalts 1979/12. Finanz-
plan gegenüber dem 11. Finanzplan hatte demnach 
folgende Größenordnung: 

1979 bis 1981 insgesamt 	1 500 Mio. DM 
1980/81 insgesamt 	860 Mio. DM 
1980 500 Mio. DM 
1981 360 Mio. DM 

Auf Veranlassung des Abteilungsleiters Haushalt 
des BMVg verminderte RüPl im Einvernehmen mit 
SBWS-MRCA 2 die Bedarfszahlen der ursprüngli-
chen Anmeldung zum Haushalt 1979/12. Finanzplan 
nochmals wie folgt: 

1979 1980 	1981 
in Mio. DM 

1982 

160 150 	150 100 

Die Summe der Kürzungsbeträge von 560 Mio. DM 
sollten für 1983 ff. vorgesehen werden. 

Aufgrund dieser Verminderung der Bedarfszahlen 
lautete die Anmeldung von SBWS-MRCA 2 und 
RüPl 3 zum Haushalt 1979/12. Finanzplan (in 
Mio. DM): 

1979 1980 1981 1982 

Bisheriger Ansatz 
(Januar/Februar 1978) 1 160 1 380 1 600 1 700 
Minderung 160 150 150 100 

Neue Anmeldung 
(3. Mai 1978) 1 000 1 230 1 450 1 600 

An diesen von SBWS-MRCA bereits nach unten kor-
rigierten Bedarfszahlen nahm Abteilungsleiter 
Haushalt, ohne Abstimmung mit dem SBWS-MRCA, 
folgende weitere Kürzungen in Höhe von insgesamt 
430 Mio. DM vor: 

1979 1980 1981 1982 

Anmeldung 
SBWS-MRCA 1 000 1 230 1 450 1 600 
Kürzung 
Abt. Haushalt 50 130 150 100 

Anmeldung 
BMVg 950 1 100 1 300 1 500 

Mit Schreiben vom 12. August 1978 an Fü L VI 
warnte SBWS-MRCA 2 vor der weiteren Kürzung 
bei den Titelansätzen der „Geheimen Erläuterun-
gen": 

... „Ich weise darauf hin, daß sich daraus gegen-
über der von mir vorgeschlagenen Zahlenreihe für 
die Jahre 1979 bis 1982 ein Fehl von 430 Mio. DM 
ergibt. 

Ich gehe davon aus, daß durch die Planungsreihe 
der Abteilung Haushalt die Programmsteuerung 
keine Einschränkungen erfährt sowie die trinatio-
nal eingegangenen Verpflichtungen zur Durch-
führung des Programms nicht beeinträchtigt wer-
den und mir im Bedarfsfall die tatsächlich erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Das Planungsergebnis des FJP 83 enthielt eine 
Anpassung der Gesamtbeschaffungsplanung des 
BMVg an den 12. Finanzplan im Volumen von ins-
gesamt rd. 8 Mrd. DM. Dieser Reduzierungsschritt 
erforderte Eingriffe in die Beschaffungsplanung 
mit einem Volumen von rund 3,8 Mrd. DM. 

Nach dem Beschluß der Bundesregierung zum 
12. Finanzplan wurde unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung der Einplanung des Waffensystems 
AWACS ein weiterer Reduzierungsschritt in Höhe 
von rd. 4,2 Mrd. DM vorgenommen. 

Als sich im Herbst 1979 eine Unterdeckung von 
285 Mio. DM abzeichnete, konnte diese Differenz zu-
nächst teilweise noch aufgefangen werden, bereits 
31 Mio. DM mußten jedoch schon auf das Haushalts

-

jahr 1980 übertragen werden. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/1465 

HI. Mißachtung internationaler Vereinbarungen durch 
den Abteilungsleiter Haushalt 

Parallel zur Abwicklung des Haushalts 1979 hierzu 
lief im BMVg das Verfahren zur Abstimmung des 
Jahreshaushalts 1980. 

Am 18. November 1978 war von der NAMMA der ent-
sprechende „cost status report" für die langfristige 
Kostenplanung und Programmsteuerung herausge-
geben worden. Dieser wies aus, daß entsprechend 
der Produktionsplanung und gemäß vertraglicher 
Verpflichtungen auf die Bundesrepublik Deutsch-
land folgende Mittelanforderungen zukommen wür-
den, die der Bundesminister daher vertragsgemäß in 
seinen Haushalt hätte einstellen müssen: 

Jahr 	NAMMA- 
Bedarf Titelansatz Mehrbedarf 

1979 1 349 Mio. DM 900 Mio. DM 449 Mio. DM 
1980 1 876 Mio. DM  1 100 Mio. DM 776 Mio. DM 
1981 2 375 Mio. DM  1 300 Mio. DM  1 057 Mio. DM 
1982 2 271 Mio. DM 1500 Mio. DM 771 Mio. DM 

3 053 Mio. DM 

Den „cost status report" erstellt die NAMMA für: 

— die langfristige Kostenplanung 

— die Programmsteuerung 

— die Beurteilung der Arbeitsanteile der beteilig-
ten Länder 

in Abständen von ein bis zwei Jahren (die beiden 
letzten wurden am 18. November 1978 und am 
10. April 1980 herausgegeben). Der „cost status re-
port" enthält für die Vergangenheit die Aufteilung 
der Ist-Leistung, bewertet zu Ist-Kosten und teilt für 
die Zukunft die geplante Soll-Leistung zu einem be-
stimmten Preisstand in Jahresschritte auf. Die Dar-
stellung der Kosten folgt einem langjährigen her-
ausgebildeten Kompromiß, der es jeder beteiligten 
Nation erlaubt, durch Umrechnung Kostenzusam-
menfassungen oder -aufgliederungen nach nationa-
len Bedürfnissen zu erstellen. 

Für die Erstellung des „cost status report" fordert die 
NAMMA die Industrie regelmäßig etwa acht Monate 
vorher auf, langfristige Kostenpläne aufzustellen. 
Die Industrie-Angaben werden von der NAMMA 
und den trinationalen Kostenexperten geprüft und 
bewertet. Die Abteilungen Finanzen, Verträge und 
Programmkontrolle der NAMMA erstellen einen 
Rohentwurf, der wiederum von den trinationalen 
Kostenexperten kritisch geprüft wird. Der endgül-
tige Entwurf wird ca. drei Monate später vom 
NAMMA Board, in dem die drei Nationen vertreten 
sind, freigegeben. An der Prüfung des „cost status re-
port" ist also auch der deutsche Systembeauftragte 
MRCA/TORNADO (SBWS-MRCA) beteiligt. 

Mit Schreiben vom 5. Dezember 1978 unterrichtete 
SBWS-MRCA 2 den Abteilungsleiter Rüstung über 
den MRCA-Mittelbedarf der Bundesrepublik 
Deutschland im Zeitraum 1979 bis 1982. Der Abtei-
lungsleiter Haushalt hat jedoch diese von der Indu-
strie, der NAMMA sowie dem nationalen Dienst er

-

rechneten, bzw. geprüften Forderungen in Höhe von 
3,05 Mrd. DM über den Titelansatz ignoriert und le-
diglich 1,2 Mrd. DM in den Haushalt 1980 eingestellt, 
weil er den am 6. Juni 1979 zwischen dem General-
manager der NAMMA und der Industrie abgeschlos-
senen Vertrag, dem ein von der Industrie vorgeleg-
ter Lieferplan zugrunde lag, angesichts der voraus-
gegangenen Produktionsverzögerungen für unreali-
stisch hielt. Außerdem wurden, entgegen der klaren 
Aussage des „cost status report", weitere 1,5 Mrd. 
DM herausgestrichen. 

Damit verstieß der Abteilungsleiter Haushalt gegen 
§ 34 der Bundeshaushaltsordnung, der vorsieht, daß 
Titelverwalter und Verwalter für den Haushalt si-
cherzustellen haben, daß die im Haushaltsplan ver-
anschlagten Ausgabemittel zur Deckung aller er-
warteten Ausgaben ausreichen. Das gilt auch für die 
Verpflichtungsermächtigung. Dieses Kriterium der 
Risikoverminderung wurde weitgehend nicht er-
füllt. In der Folgezeit fertigte die Industrie jedoch 
vertragskonform. Damit baute sich entgegen dem, 
vom Abteilungsleiter Haushalt eingeschätzten Pro-
duktionsverlauf, die Unterdeckung kontinuierlich 
auf. Der Abteilungsleiter Haushalt unterließ es, eine 
Haushaltsüberwachungsliste für die Verpflichtungs-
ermächtigungen zu führen. 

Wenn in diesem Zusammenhang der Minister und 
Staatssekretär Dr. Hiehle verschiedentlich darauf 
hinwiesen, dies sei Aufgabe der NAMMA, muß dem 
entgegengehalten werden, daß die NAMMA als 
NATO-Gremium keine Aufgabe nach dem deut-
schen Haushaltsrecht wahrnehmen darf. 

IV. Sachgerechte Haushaltsanforderungen 
mißachtet 

Am 9. Februar 1979 meldete der Systembeauftragte 
MRCA/TORNADO für den Haushalt 1980 und den 
13. Finanzplan folgende Zahlen an: 

1980 1981 1982 
in Mio. DM 

1983 

1 440 1 910 2 190 2 310 

Die Planung 1 440 Mio. DM für 1980 ging dabei vom 
Preisstand Dezember 1978 aus. Bezogen auf den ak-
tuellen Preisstand mußten noch 150 Mio. DM hinzu-
gerechnet werden. Die Planung Februar 1979 hatte 
also eine reale Basis von rund 1 590 Mio. DM. 

Der Systembeauftragte wies zusätzlich darauf hin, 
daß für die Jahre 1980/81 (ab Jahreshaushalt 1980) 
haushaltsmäßig mit einer Unterdeckung von etwa 
2,5 Mrd. DM für TORNADO gerechnet werden müs-
se, wenn es nicht zu Änderungen in der Finanzpla-
nung komme. 

Mit Schreiben vom gleichen Tag u. a. an die Staats-
sekretäre Dr. Schnell und Dr. Hiehle hatte der Abtei-
lungsleiter Rüstung-Technik bereits auf erste Fi-
nanzierungsprobleme beim TORNADO hingewie-
sen und festgestellt, daß die Fortsetzung des TOR-
NADO-Programms nur bei gleichzeitigen Eingriffen 
in andere Vorhaben realistisch sei. Die Gesamtsitua-
tion sei so prekär, daß in einer Entscheidung auf Lei- 
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tungsebene zu klären sei, wie das Programm konti-
nuierlich fortzusetzen sei, wobei die Planung über-
dacht und vor allem die notwendigen Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden müßten. 

Die Zahlenangaben des Systembeauftragten beruh-
ten auf den vertraglichen Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland und den Vorausschätzun-
gen der NAMMA. Dennoch reduzierte der Abtei-
lungsleiter Haushalt diese Ansätze am 20. Februar 
1979 pauschal wie folgt: 

1980 1981 1982 
in Mio. DM 

1983 

1 300 1 600 1 800 2 000 

Staatssekretär Dr. Schnell entschied am 1. März 
1979: 

„Die von Abteilung Haushalt vorgeschlagene Zah

-

lenreihe bildet zunächst die Planungsgrundlage." 

Das bedeutete, daß für den Zeitraum 1980 bis 1982 
840 Mio. DM weniger zur Verfügung gestellt wurden, 
als von den Fachleuten für erforderlich gehalten 
wurde. 

Der Systembeauftragte MRCA/TORNADO stellte in 
einem Schreiben vom gleichen Tage an die Rü-
stungsplaner u. a. fest: 

„Die von Abteilung Haushalt für den 13. Finanz-
plan vorgeschlagenen Zahlen sind für 1980 und 
1981 nicht akzeptabel, da sie keine kontinuierliche 
Fertigung des Gesamtwaffensystems ermögli-
chen." 

Minister Dr. Apel billigte in der Abteilungsleiterkon-
ferenz vom 5. März 1979 diese rigorose Beschnei-
dung der Mittelanforderungen durch den Abtei-
lungsleiter Haushalt, obwohl bekannt war, daß die 
Fachabteilungen auf Grund der Vorausschätzungen 
entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland wesentlich höhere Be-
träge für erforderlich hielten, und obwohl der Abtei-
lungsleiter Rüstung-Technik noch in einem Schrei-
ben vom 2. März 1979 an die Staatssekretäre Dr. 
Hiehle und Dr. Schnell diese Vorlage für die Pro-
grammdurchführung als nicht ausreichend bezeich-
net hatte. 

Durch diese Entscheidung war, wie der Zeuge, 
Staatssekretär Dr. Schnell, in seiner Vernehmung 
zugeben mußte, „der Grundstein für die Finanzenge 
MRCA in 1980 gelegt". Das Verhalten von Staatsse-
kretär Dr. Hiehle als dem für die Haushaltsabtei-
lung im BMVg verantwortlichen Staatssekretär 
muß insoweit als grob fahrlässig bezeichnet werden, 
weil auch im Verlauf des Untersuchungsverfahrens 
keine hinreichenden rationalen Gründe vorgetragen 
werden konnten, die einen derart tiefen Einschnitt 
in die begründete Mittelanforderung des Systembe-
auftragten MRCA/TORNADO rechtfertigen konn-
ten. Rationale Begründungen wurden vielmehr er-
setzt durch die leichtfertige Annahme des Abtei-
lungsleiters Haushalt, des Staatssekretärs Dr. 
Hiehle und Dr. Apel, daß sich die untypischen Pro-
duktionsausfälle im Jahre 1978 wohl auch in den Fol-
gejahren fortsetzen würden. 

Diese Fehleinschätzung bei der Beurteilung des Pro-
duktionsverlaufs führte schon am 20. März 1979 zu 
einem Schreiben des Inspekteurs der Luftwaffe an 
Staatssekretär Dr. Schnell, in dem u. a. festgestellt 
wurde: 

„Bei Aufstellung des Programmvorschlags Luft-
waffe zum Fünfjahresprogramm '84 ist bei mehre-
ren Großvorhaben insbesondere TORNADO, Ko-
stenaufwuchs in einer Größenordnung zu berück-
sichtigen, die um ein Mehrfaches über der in den 
Finanzvorgaben enthaltenen Steigerungsrate 
liegt. Zur Einhaltung des Vorgaberahmens sind 
wesentliche Einsparungen unumgänglich."  

Auch der Generalinspekteur bemerkte in einem 
Schreiben an Staatssekretär Dr. Schnell vom glei-
chen Tag u. a.: 

„Wegen der erheblichen Kostensteigerungen 
MRCA ist nicht auszuschließen, daß eine Aufstok-
kung des Einzelplans 14 erforderlich ist" (von 1980 
bis 1983 etwa 900 Mio. DM). 

Die Betroffenen forderten eine Korrektur im 14. Fi-
nanzplan, die Staatssekretär Dr. Schnell auch ver-
bindlich in Aussicht stellte. 

Die für die militärische Planung und Rüstungsbe-
schaffung Verantwortlichen im Bundesministerium 
der Verteidigung sahen diese Probleme durchaus 
klar. So hat der stellvertretende Generalinspekteur, 
Heinz, in einer Vorlage an Staatssekretär Dr. 
Schnell vom 5. April 1979 u. a. ausgeführt: 

„Die Beschaffungsvorhaben der Luftwaffe bean

-

spruchen derzeit im FJP 1984 (Stand 26. März) ein 
Volumen von 14 490 Mio. DM; damit wird der vor-
gegebene Plankostenrahmen um 403 Mio. DM 
überschritten. 

... Weitere Streichungen oder Eingriffe in andere 
noch im FJP '84 geplante Beschaffungsvorhaben 
werden folgen, sie werden die Kampfkraft der 
Bundeswehr zusätzlich mindern. 

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch bei 
den TSK Heer und Marine (930 Mio. DM bzw. 926 
Mio. DM Überschreitung des Plankostenrahmens) 
ab ...” 

Der Inspekteur der Luftwaffe teilt in einer Vorlage 
vom 24. April 1979 an Sts. Dr. Schnell und an den Ge-
neralinspekteur ergänzend zu seiner Vorlage vom 
20. März 1979 weitere Streichungen und Reduzie-
rung von Planungen mit: Es heißt u. a.: 

„4) Die derzeit getroffenen Maßnahmen werden 
die Luftwaffe bereits mittelfristig gravierend in 
ihrer Auftragserfüllung und Kampfkraft beein-
trächtigen, insbesondere hinsichtlich ... - der 
zeitgerechten Ausstattung der Luftangriffsver-
bände, insbesondere TORNADO, mit Luft/Boden-
munition der 3. Generation ... 

5) Da auch der Plankostenrahmen für Infrastruk-
turinvestitionen ähnliche Probleme aufwirft, sehe 
ich für die zukünftige Erfüllung des Auftrags der 
Luftwaffe z. Z. keine andere Alternative als eine 
Aufstockung des Einzelplanes 14 im Bereich der 
Investitionen." 
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V. Aufwuchs der gravierenden Unterdeckung bei 
MRCA/TORNADO 

Am 1. Juni 1979 legte der Generalinspekteur für 
die weiteren Haushaltsverhandlungen (HH 1980/ 
13. FinPl.) über Staatssekretär Dr. Hiehle und Dr. 
Schnell eine Vorlage an den Minister über den FJP 
84 vor. Er stellte fest, daß eine Reihe von Aufgaben 
ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch einge-
schränkt wahrgenommen werden können. In der 
Anlage sind über 70 nicht unerhebliche Streckun-
gen, Schiebungen und Streichungen teilweise gan-
zer Systeme aller Teilstreitkräfte aufgeführt. 

In dieser Vorlage heißt es u. a.: 

„Die Verwirklichung der im FJP 84 geplanten In-
vestitionen (Forschung, Entwicklung und Erpro-
bung, militärische Beschaffungen, militärische 
Anlagen) setzt voraus, daß die Haushaltsmittel 
entsprechend der Anmeldung des Ressorts zum 
Haushalt 1980 und zur Finanzplanung des Bundes 
bis 1983 bereitgestellt werden ... In zunehmen-
dem Maße ist bei den Fortschreibungen der Fünf

-

jahresprogramme der Bundeswehr festzustellen, 
daß eine Reihe von Aufgaben der Teilstreitkräfte 
ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch einge-
schränkt wahrgenommen werden können. Wie in 
der Abteilungsleiterkonferenz am 29. Mai 1979 aus 
aktuellem Anlaß durch meinen Stellvertreter kurz 
vorgetragen, halte ich es für notwendig, Sie zur 
Vorbereitung der Haushaltsgespräche auf Mini-
sterebene über den gegenwärtigen Stand der Pla-
nungsarbeiten zu unterrichten. 

... Die Beschaffungsplanung in den Fünfjahres-
programmen der Bundeswehr wurde am 19. Okto-
ber 1978 im Haushaltsausschuß durch StvGen-
InspBw vorgetragen und im Zusammenhang mit 
der Einplanung des Vorhabens AWACS im Haus-
halts- und Verteidigungsausschuß Ende 1978 erör-
tert. Die Anpassung der Beschaffungsplanung an 
den 12. Finanzplan und die Einplanung AWACS 
erforderten Verschiebungen und Streckungen von 
insgesamt 7 900 Mio. DM bei einer Vielzahl von 
Vorhaben (Einzelheiten Anlage 2). Dies führte zu 
Lücken in einigen Aufgabenbereichen. 

Diese Lücken würden noch vergrößert werden, 
wenn die Anmeldung des Ressorts zum Haushalt 
1980 und zur Finanzplanung des Bundes bis 1983 
wesentlich unterschritten würde. Hierzu ist erläu-
ternd festzustellen, daß für die Investitionspla-
nung im FJP 84 mit der Programmleitlinie ein Fi-
nanzrahmen vorgegeben ist, der durchschnittlich 
7 % über den Werten des 12. Finanzplanes liegt. In-
nerhalb dieses Finanzrahmens sind neben allge-
meinen Preissteigerungen (Preisindex 1978 für 
Rüstungsgüter 3,8 %, Preisindex 1978 für Bauten 
6,8 %) vor allem der Mehrbedarf für TORNADO 
(-1200 Mio. DM oder -22 %) einzuplanen... 

Mit dem Planungsergebnis des FJP 84 werden bis-
herige planerische Zielsetzungen über mehrere 
Jahre verschoben. Dies zwingt zur Inkaufnahme 
von Risiken unterschiedlichen Grades bei den 
Teilstreitkräften und von Mängeln auf dem In-
frastruktursektor in allen Bereichen der Bundes-
wehr. Das vorliegende Planungsergebnis des FJP 

84 ist aus militärischer Sicht die unterste Grenze 
dessen, was erforderlich ist, um die Fähigkeit der 
Streitkräfte zur Aufgabenerfüllung mittelfristig 
entsprechend der anerkannten Bedrohung zu er-
halten ... 

Hierzu empfehle ich anzustreben 

— eine Steigerung des 12. Finanzplanes — wie in 
der von der Leitung gebilligten Programmleit-
linie vorgegeben — um 7% bei Forschung, Ent-
wicklung, Erprobung, bei militärischen Be-
schaffungen und bei militärischen Anlagen, 

— Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Deckung 
des über 7 % liegenden Mehrbedarfs bei TOR-
NADO und Fregatten 122, bei NATO-Infra-
struktur und bei der nationalen Infrastruktur 
für AWACS." 

Dr. Apel hat den Inhalt dieser Vorlage vom 1. Juni 
1979 gekannt. Im Verlaufe der Beweisaufnahme ist 
allerdings ungeklärt geblieben, ob Dr. Apel diese 
Vorlage „körperlich entgegengenommen" hat. 

Während Staatssekretär Dr. Hiehle behauptete, er 
habe die Vorlage dem Minister nicht vorgelegt, hat 
Staatssekretär Dr. Schnell am 26. März 1981 ausge-
sagt: 

„Diese Vorlage wurde von mir nach Rücksprache 
mit dem Abteilungsleiter Haushalt bewertet, be-
sprochen und war Gegenstand einer mündlichen 
Besprechung beim Minister am 5. Juni 1979, bei 
der auch der Staatssekretär Dr. Hiehle anwesend 
war." 

Dr. Schnell hat in der Sitzung des Untersuchungs-
ausschusses vom 2. April 1978 seine Aussage wie 
folgt präzisiert: 

„Ich habe mir in der Zwischenzeit Einblick in 
diese Vorlage verschafft und dabei festgestellt, 
daß bei der Besprechung beim Minister am 5. Juni 
1979 diese Vorlage selbst nicht dabei war." 

Hierzu ist folgendes zu bemerken: 

— Dr. Schnell hat am 26. März 1981 erklärt, daß 
die Vorlage vom 1. Juni 1979 Gegenstand der 
Besprechung vom 5. Juni war, d. h. sie war in-
haltlich Gegenstand der Besprechung. 

Wenn er diese Aussage am 2. April 1981 dahin-
gehend präzisiert, daß die Vorlage vom 1. Juni 
1979 selbst nicht dabei gewesen sei, so ist dies 
keine Änderung. Daß die Vorlage selbst dabei 
war, hat er nie behauptet. Es ist auch unwich-
tig. Entscheidend ist, daß dem Minister der In-
halt der Vorlage vermittelt wurde. Dies ist er-
wiesenermaßen geschehen. 

— So hat Dr. Schnell insbesondere bestätigt, daß 
er auch in seiner Präzisierung vom 2. April 
1981 ausdrücklich folgende Erklärung auf-
rechterhalte: 

„Auf Grund der Forderungen des Generalin-
spekteurs (auch der Rü) vom 1. Juni 1979 bean-
tragte der Minister im Chefgespräch mit Bun-
desminister der Finanzen am 5. Juni für 1980 
eine Aufstockung um 1 000 Mio. DM, für 1981 
um 1 400 Mio. DM, für 1982 eine Aufstockung 
um 1 500 Mio. DM ... Dieses Schreiben hat 
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dazu geführt, daß sowohl Dr. Hiehle, wie ich, 
als auch der Minister über die Notwendigkeit 
der Aufstockung des Haushalts orientiert wur-
den."  

In seiner Vernehmung vom 1. Oktober 1981 erklärte 
der Stellvertreter Generalinspekteur, GenLt. Heinz, 
hierzu: 

„Auf meine Frage, inwieweit das Schreiben des 
Generalinspekteurs mit seiner Position vom 
1. Juni eine Rolle gespielt habe, hat er (Staatsse-
kretär Dr. Hiehle) mir gesagt, daß dies bei diesen 
Gesprächen genutzt worden ist ... Der Sinn des 
Schreibens, nämlich den Minister aufzumunitio-
nieren, ihm Unterlagen zu geben, daß er im Sinne 
der militärischen Führung hier für den militäri-
schen Bereich etwas herausholt bei seinen Kolle-
gen, war damit erfüllt." 

Generalinspekteur Brandt am 9. April 1981: 
„Wenn Sie ,an den Minister gekommen' intellek-
tuell nehmen, j a. Wenn Sie ,an den Minister ge-
kommen' physisch nehmen, muß ich sagen, hat es 
für mich keine Rolle gespielt ... Wir hatten das 
Gefühl: die Nachricht ist angekommen ... Ich 
habe, nicht ich selber, sondern mein Stellvertreter 
hat, sowohl vom Staatssekretär — ich glaube es 
war Staatssekretär Hiehle — als auch vom Abtei-
lungsleiter Haushalt einen Rückruf bekommen, 
eine Bestätigung bekommen, daß von diesem 
Brief durch den Minister Gebrauch gemacht wor-
den sei. So haben wir das damals verstanden. So 
weisen die Notizen des Generals Heinz das aus."  

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht da-
mit fest, daß der Inhalt der Vorlage mit dem Minister 
erörtert wurde. 

Hierzu hat Staatssekretär Dr. Schnell erklärt: 
„Und dann war ja am 5. Juni die allgemeine Be-
sprechung über den Haushaltsansatz bei dem Mi-
nister zur Vorbereitung des Chefgesprächs. Und 
bei diesem Gespräch ist diese Vorlage des Gene-
ralinspekteurs inhaltlich mit seinen Forderungen 
sicher besprochen worden. 
... Die Mehrforderungen des Generalinspekteurs 
— rund 7 % Mehransatz — wurde ja umgesetzt in 
die Forderung des BMVg nach zusätzlichen Haus-
haltsmitteln, nämlich für 1980: 1 Milliarde und die 
entsprechenden Zahlen für die darauf folgenden 
Jahre. Ich glaube, aus diesem Grund hat Dr. 
Hiehle diese Vorlage nicht mehr weitergeleitet, 
weil sie ja indirekt Gegenstand dieser Gesamt-
haushaltsbesprechung war."  

„Dieses Schreiben hat dazu geführt, daß sowohl 
Dr. Hiehle, wie ich, als auch der Minister über die 
Notwendigkeit der Aufstockung des Haushalts 
orientiert wurden. 
... Auf Grund der Forderungen des Generalin-
spekteurs und auch der Rü vom 1. Juni 1979 bean-
tragte der Minister im Chefgespräch mit dem 
BMF die vorhin genannten Aufstockungen, um 
den eingeleiteten Generationswechsel durchfüh-
ren und die Munitionsbevorratung erhöhen zu 
können. Und dann war ja am 5. Juni die allge-
meine Besprechung über den Haushaltsansatz bei 

dem Minister zur Vorbereitung des Chefge-
sprächs. Und bei diesem Gespräch ist diese Vor-
lage des Generalinspekteurs inhaltlich mit seinen 
Forderungen sicher besprochen  worden."  
„Der allgemeine Inhalt (der Generalinspekteurs-
vorlage vom 1. Juni 1979) ist sicher allen in der Lei-
tung bekannt gewesen — vom Abteilungsleiter 
Haushalt, Rüstung, die Staatssekretäre, auch der 
Minister — nämlich, daß wir in einer gewissen Fi-
nanzenge in das Jahr 1980 hineingehen würden. 
Es ist sicher: Dieses Schreiben hat dazu geführt, 
daß sowohl Dr. Hiehle, wie ich, als auch der Mini-
ster über die Notwendigkeit des Haushalts orien-
tiert wurden." 

Auf Grund der Vorlage des Generalinspekteurs vom 
1. Juni 1979 war Dr. Apel darüber informiert, daß in-
nerhalb des Finanzrahmens des Fünf-Jahres-Pro-
gramms 1984 noch ein Mehrbedarf für TORNADO in 
Höhe von 1200 Mio. DM einzuplanen sei. 

Der Minister hat also bereits am 5. Juni 1979 über 
die Finanzprobleme um den TORNADO in vollem 
Umfang Bescheid gewußt. 

Beim Chefgespräch vom gleichen Tage ließ sich Dr. 
Apel vom Bundesminister der Finanzen seinen 
Haushalt wie folgt reduzieren: 
1980: + 370 Mio. DM 

( = 37,0 % der Forderung BMVg 1,0 Mrd. DM) 
1981: + 500 Mio. DM 

(= 35,7 % der Forderung BMVg 1,4 Mrd. DM) 
1982: + 500 Mio. DM 

(= 33,3% der Forderung BMVg 1,5 Mrd. DM). 

Nach Beendigung des Chefgesprächs hat am glei-
chen Tage — 5. Juni 1979 — der stellvertretende Ge-
neralinspekteur ein Telefongespräch mit Staatsse-
kretär Dr. Hiehle geführt. Über dessen Inhalt hat 
Sachverständiger Zeuge Heinz in seiner Verneh-
mung vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt: 

„Ich ... habe den Staatssekretär Dr. Hiehle ange-
rufen ... und wollte mir berichten lassen, wie die 
Chefgespräche ausgegangen sind. Dies hat er mir 
in groben Zügen gesagt: daß . .. wir bei weitem 
nicht all das bekommen haben, was wir uns vorge-
stellt haben und sicherlich auch nicht das, was in 
unserem Schreiben vom 1. Juni als notwendig an-
gemeldet und erkannt und vorgeschlagen worden 
ist. Auf meine Frage . . ., inwieweit das Schreiben 
des Generalinspekteurs mit seiner Position vom 
1. Juni eine Rolle gespielt habe, hat er mir gesagt, 
daß dies bei diesen Gesprächen genutzt worden 
ist. 
Nun war die politische Entscheidung getroffen. 
Sie wurde getroffen zwischen dem Finanzminister 
und seinen Kollegen. Der Sinn des Schreibens, 
nämlich den Minister aufzumunitionieren, ihm 
Unterlagen zu geben, daß er im Sinne der militäri-
schen Führung hier für den militärischen Bereich 
etwas herausholt bei seinem Kollegen, war damit 
erfüllt. Eine Antwort ... haben wir insofern auch 
nicht erwartet." 

Weitere Zeugenaussagen haben ergeben: 
Generalinspekteur Brandt hat ausgesagt: 
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„Ich mußte davon ausgehen, daß der Minister die 
Vorlage erhalten hat." 

„Ich habe, nicht ich selbst, sondern mein Stellver-
treter hat sowohl vom Staatssekretär — ich 
glaube es war Staatssekretär Hiehle — als auch 
vom Abteilungsleiter Haushalt einen Rückruf be-
kommen, eine Bestätigung bekommen, daß von 
diesem Brief durch den Minister Gebrauch ge-
macht worden sei. So haben wir das damals ver-
standen. So weisen die Notizen des Generals 
Heinz das aus." 

„Wir hatten das Gefühl: die Nachricht ist ange-
kommen." 

Sogar Abteilungsleiter Dr. Padberg hat ausgesagt: 

„Es entspricht gutem altem Brauch, daß der Abtei-
lungsleiter Haushalt nach dem Chefgespräch den 
Generalinspekteur — wenn dieser nicht greifbar 
ist, seinen Vertreter — über das Ergebnis des 
Chefgesprächs der beiden Herren Bundesmini-
ster unterrichtet. Das habe ich jedes Jahr so getan, 
weil ich meine, daß der oberste Soldat der Bundes-
wehr einen Anspruch darauf hat, zeitnah und ge-
nau zu erfahren, was das Ergebnis des Chefge-
sprächs ist, was j a auch für den Planer von äußer-
ster Bedeutung ist ... 

Ich habe ganz sicher den Generalinspekteur oder 
- ich weiß nicht mehr genau — seinen Stellver-
treter - über das Gespräch unterrichtet. 

Ein Schreiben des stellvertretenden Generalinspek-
teurs an den Inspekteur der Marine vom 13. Juni 
1979 („Betr.: Fünf-Jahres-Programm der Bundes-
wehr 1980 bis 1984; hier: Aktuelle Planungs- und Fi-
nanzsituation") enthält u. a. folgende Passage unter 
Bezugnahme auf die Generalinspekteursvorlage 
vom 1. Juni 1979 („Bezug ... 4) Generalinspekteur 
vom 1. Juni 1979"): 

„Über die aus der aktuellen Planungs- und Finanz-
situation abgeleiteten Schwierigkeiten wurde der 
Minister unterrichtet. 

(Bezug 4)." 

Am 6. Juni 1979 wurde der TORNADO-Jahresbericht 
1978 vom BMF dem Haushaltsausschuß des Bundes-
tages zugeleitet. 

In diesem Bericht, der Dr. Apel nach seiner Einlas-
sung im Untersuchungsverfahren in vollem Umfang 
bekannt war, heißt es unter anderem: 

„Um zu verhindern, daß infolge zu optimistischer 
Beurteilungen der technischen Liefermöglichkei-
ten Finanzmittel zu früh eingeplant werden, sind 
in der Zwischenzeit umfangreiche trinationale 
Kontrollen angelaufen. Ziel der Überprüfung der 
bisherigen Vorgaben ist, die Anlaufphase ... Pro-
duktionsausstoß von neun Flugzeugen pro Monat 
überzuleiten. Nach Abschluß dieser Untersuchun-
gen und trinationaler Einigung, etwa im Juni 1979, 
werden die Haushaltsansätze mit höherer Genau-
igkeit angegeben werden können. 

Die vorliegenden Zwischeninformationen lassen 
bereits jetzt erkennen, daß der Geldbedarf ab 1980 
über den Jahresansätzen des Finanzplans 1978 bis 
1982 liegt." 

Es ist auch im Verlaufe des Untersuchungsverfah-
rens nicht bekannt geworden, ob der Minister sich 
jemals über die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
hat unterrichten lassen. 

Im Juli 1979 kam das „Operational Budget" der 
NAMMA, das 1 553 Mio. DM auswies, während der 
13. Finanzplan zum Preisstand 31. Dezember 1978 
1,2 Mrd. DM vorsah. Dieser Betrag von 1,5 Mrd. DM 
ergab sich auch bereits aus den maximal möglichen 
Haushaltsresten aus 1978 in Höhe von 170 Mio. DM 
und dem Nachtrag von FüS im Februar 1979. Es 
stand somit fest, daß rund 1,5 Mrd. DM benötigt wur-
den, um die Rechtsverpflichtungen aus dem laufen

-

den TORNADO-Programm einzulösen. 

Ab August 1979 stand für den SBWS-MRCA dann 
endgültig fest, daß die Mittel nicht mehr ausreich-
ten, weil die Produktion des TORNADO entspre-
chend den rechtsgültig abgeschlossenen Industrie-
verträgen lief. 

Unter dem 13. September 1979 legte der Bundesmi-
nister der Verteidigung dem Parlament einen „Be-
richt über die laufenden Rüstungsbeschaffungen 
der Bundeswehr (Kostenentwicklung, Finanzierung, 
Beschaffungsablauf)" vor. Zweck des Berichts war 
die Vorbereitung der Beratungen im Haushalts- und 
Verteidigungsausschuß zum Haushalt 1980/13. Fi-
nanzplan. In dem Bericht heißt es u. a.: 

„Zusammenfassend kann festgestellt werden: 

daß die den Ausschüssen des Deutschen Bundes-
tages vorgetragenen Rüstungsbeschaffungen 
nicht aus finanziellen Gründen gestreckt oder ver-
schoben worden sind. 

Stückzahlen dieser Beschaffungen sind — abgese-
hen von einer Bedarfsanpassung bei Kraftfahr-
zeugen — nicht reduziert worden. 

Die künftige Finanzierung der von den Ausschüs-
sen des Deutschen Bundestages beratenen Vorha-
ben der neuen Waffengeneration ist sicherge-
stellt." 

Entgegen besserem Wissen hat damit Dr. Apel dem 
Deutschen Bundestag zugesichert, daß die künftige 
Finanzierung der von den Ausschüssen des Deut-
schen Bundestages beratenen Vorhaben der neuen 
Waffengeneration sichergestellt sei, während gleich-
zeitig die Fachabteilungen in seinem Hause insbe-
sondere auch der Generalinspekteur mittelfristig 
das Gegenteil kannten und ihm, Dr. Apel, mitgeteilt 
hatten. 

Zwischen dem 8. August 1979 und dem 3. Juni 1980 
fertigte SBWS-MRCA insgesamt 10 Vorlagen unter 
anderem auch an Dr. Apel und die Abteilung Haus-
halt, die die zu erwartende haushaltsmäßige Unter-
deckung beim MRCA-TORNADO in Höhe von meh-
reren hundert Mio. DM zum Inhalt hatten. So heißt 
es beispielsweise schon im Schreiben vom SBWS-
MRCA 2 vom 2. Oktober 1979: 

„Mit Bezugsschreiben hatte ich Ihnen mitgeteilt, 
daß sich beim Beschaffungstitel für 1979 eine vor-
aussichtliche Unterdeckung von 114,5 Mio. DM er-
geben wird. 
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Nachdem nun der Mittelbedarf der NAMMA für 
das 4. Quartal 1979 vorliegt, ergibt sich ein Mehr-
bedarf von 117,2 Mio. DM. Da der allgemeine 
Flugzeugbeschaffungstitel (Kap./Tit. 1419/55401) 
und der MRCA-Beschaffungstitel (Kap./Tit. 1419/ 
55402) gegenseitig deckungsfähig sind, bitte ich 
um Mitteilung, ob aus dem allgemeinen Flugzeug-
beschaffungstitel Mittel für das MRCA-Programm 
bereitgestellt werden können und ggf. in welcher 
Höhe. 

Aus Informationen der Luftwaffe habe ich erfah-
ren, daß beim allgemeinen Flugzeugtitel mögli-
cherweise Minderausgaben in Höhe von 80 Mio. 
DM eintreten werden. Da das Fertigungsprog-
ramm beim Verbindungs- und Panzerabwehrhub-
schrauber nicht wie vorgesehen abläuft. 

Sollte es nicht möglich sein, mir Mittel aus dem 
allgemeinen Flugzeugtitel zuzuweisen, so besteht 
die Gefahr, daß die NAMMA November- und De-
zember-Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. 
Mit der Möglichkeit, daß die Industrie dann die 
Verzögerungskosten in Rechnung stellt, muß ge-
rechnet werden. Hinzu kommt, daß der Titelan-
satz für 1980 mit 1200 Mio. DM außerordentlich 
niedrig ist. Dieser würde sich um die Mehrausga-
ben des Jahres 1979 noch verringern, so daß nur 
noch 1 100 Mio. DM für 1980 zur Verfügung stehen. 
Sofern das TORNADO—Programm keine gravie-
rende Verzögerung erfährt, was trotz der derzeiti-
gen englischen Streiks noch nicht der Fall ist, muß 
damit gerechnet werden, daß die NAMMA ab dem 
4. Quartal 1980 die von der Industrie vorgelegten 
Rechnungen nicht mehr bezahlen kann." 

Im Verlaufe des Untersuchungsverfahrens haben 
verschiedene Zeugen, so Minister Dr. Apel, Dr. Hieh-
le, Dr. Schnell und der Abteilungsleiter Haushalt, 
Dr. Padberg, vorgeschobene Zweifel an der Rechts-
verbindlichkeit sowie der Höhe der Forderung gel-
tend gemacht. 

Die Beweisaufnahme hat demgegenüber eindeutig 
ergeben, daß die Anforderungen des SBWS-MRCA 
sowohl bezüglich der Höhe der geltend gemachten 
Forderungen wie auch der Rechtsverbindlichkeit 
exakt und zutreffend vorgetragen worden waren. 
Der SBWS-MRCA hat insbesondere auch der Abtei-
lung Haushalt jeweils schlüssig die Zahlen für die 
Verpflichtungsstände - nach Losen aufgegliedert 
— vorgelegt. Dies war ihm auch deshalb möglich, 
weil das BMVg von der NAMMA monatlich den dar-
über erstellten „Rapid Report" erhielt. Aus diesem 
geht die Soll-Kurve, die aus den Verträgen genom-
men wird, hervor, sogar bis auf die Komponenten-
ebene der einzelnen Firmen in den einzelnen Län-
dern. 

Auch hinsichtlich der Rechtsverbindlichkeit waren 
die Vorbehalte gegenüber der vom SBWS-MRCA 
geltend gemachten Forderungen in Höhe der Unter-
deckung unbegründet, vielmehr war völlig eindeutig, 
daß die von der NAMMA im Auftrag der Bundesre-
publik Deutschland mit der Industrie abgeschlosse-
nen Verträge, die haushaltsmäßig nicht abgesichert 
waren, Rechtsverpflichtungen begründeten. 

Die NAMMA prüfte alle ihr von der Industrie vorge-
legten Rechnungen auf ihre Rechtsverbindlichkeit 
hin. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, daß 
alle Zeugen, insbesondere der Abteilungsleiter 
Haushalt, dem SBWS-MRCA gegenüber nie Zweifel 
hinsichtlich der Rechtsverbindlichkeit erhoben bzw. 
um eine Stellungnahme ersucht haben. Der Inspek-
teur der Marine, Admiral Bethge, berichtete, dieser 
Begriff sei eigens für den Untersuchungsausschuß 
sozusagen als Schutzbehauptung eingeführt wor-
den. 

Diese Erklärung ist um so mehr berechtigt, wenn 
man berücksichtigt, daß der SBWS-MRCA am 
20. Oktober 1980 in einer Besprechung dargelegt hat, 
wie die Zahlungsverpflichtungen der Bundesrepu-
blik Deutschland seit jeher zustande kommen und 
der Abteilungsleiter Haushalt, Min. Dir. Dr. Pad

-

berg, daraufhin einräumen mußte: 

„Jetzt habe ich das verstanden, wie das eigentlich 
geht." 

Während des Untersuchungsverfahrens versuchten 
die Zeugen Dr. Apel, Dr. Hiehle und Dr. Schnell so-
wie der Abteilungsleiter Haushalt, Dr. Padberg, die 
Verantwortung für die TORNADO-Finanzmisere da-
durch auf den SBWS-MRCA zu schieben, daß sie be-
haupteten, es seien von den zuständigen Stellen 
keine Forderungen, insbesondere keine Anträge, 
zum Nachtragshaushalt hinsichtlich der drohenden 
Unterdeckung gestellt worden. Auch diese Einlas-
sungen müssen als Schutzbehauptungen gewertet 
werden. Alle 10 Vorlagen, die der SBWS-MRCA zwi-
schen dem 8. August 1979 und dem 3. Juni 1980 er-
stellt hat, mußten formal als Anträge aufgefaßt wer-
den, aus denen die Abteilung Haushalt hätte 
Schlüsse ziehen müssen. 

Aufgabe des SBWS-MRCA war es, dem Abteilungs-
leiter Haushalt schlüssige Fakten und Ergebnisse zu 
liefern, aus denen u. a. die Haushaltsabteilung einen 
Haushaltsansatz für TORNADO ableiten konnte. 
Dies ist in völlig ausreichender Weise geschehen. 
Die formelle Verpflichtung, einen Nachtragshaus-
halt zu stellen, liegt nicht bei dem Projektmanage-
ment, sondern bei der Titelverwaltung sowie bei der 
Haushaltsabteilung. Sie allein waren nach der Ge-
schäftsordnung zur Einbringung von Anträgen be-
rechtigt und verpflichtet. 

Im übrigen hat FüS in Abstimmung mit dem SBWS-
MRCA im Februar 1980 Mehrforderungen zum 
Nachtragshaushalt bei der Haushaltsabteilung be-
antragt, um, wie FüS feststellte, „die bekannten Fi-
nanzierungsprobleme zu mildern". 

Der Abschluß des Jahreshaushalts 1979 wies ein De-
fizit von 280 Mio. DM aus, von denen nach Um-
schichtung ein Verlustvortrag von 31 Mio. DM für 
1980 übrigblieb. 

Gleichzeitig wurde Ende 1979 die mittelfristige Pla-
nung durch Zurücknahme der Planungsansätze auf 
den 12. Finanzplan reduziert. 

Angesichts der zu niedrigen Ansätze für MRCA/ 
TORNADO sowie im Hinblick auf die Normalisie- 
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rung des Produktionsverlaufs forderte der SBWS-
MRCA zum Ausgleich der Unterdeckung 1,2 Mrd. 
DM. Dabei mußten noch rund 300 Mio. DM Verlust-
vortrag aus 1980 auf 1981 übertragen werden. Man 
einigte sich auf die Aufnahme von 1 Mrd. DM. So-
weit der Verlustvortrag von 300 Mio. DM betroffen 
war, wurde unterstellt, daß die Industrie das entwe-
der stunden, oder aber „druchstrecken" würde. 

In einer Vorlage vom 16. Januar 1980 an den Inspek-
teur der Luftwaffe schlägt SBWS-MRCA, angesichts 
der für 1980 zu erwartenden Unterdeckung in Höhe 
von mehreren hundert Mio. DM eine dringliche Be-
sprechung vor. 

In einer Vorlage des Abteilungsleiters Haushalt an 
den Minister zur Vorbereitung der Kabinettsitzung 
vom gleichen Tage, in der eine Erhöhung des Vertei-
digungshaushalts um 1 Mrd. DM gefordert wird, 
wird u. a. vorgeschlagen: 

„Zusätzliche Mittel für die Beschaffung der neuen 
Waffengeneration, insbesondere für MRCA 
350 Mio. DM." 

Trotzdem genehmigt der Bundeskanzler lediglich 
250 Mio. DM für Betriebsstoffe unter Ausschluß jeg-
licher Mittel für MRCA/TORNADO. 

Am 31. Januar 1980 war die Unterdeckung MRCA in 
1980 in Höhe von mindestens 350 Mio. DM sowie ein 
erhöhter Finanzbedarf für die Folgejahre Gegen-
stand einer Besprechung beim Inspekteur der Luft-
waffe. Der SBWS-MRCA stellte bei dieser Gelegen-
heit die Planung wie auch die aktuelle Problematik 
TORNADO an Hand der Verpflichtungsstände der 
einzelnen Lose und den Bedarf für die einzelnen 
Lose dar. Er trug auch die Auswirkungen bei einer 
Programmstreckung oder Streichung im Detail vor. 
Rückfragen wurden bei dieser Gelegenheit nicht ge-
stellt, auch nicht vom Abteilungsleiter Haushalt. 

Unter dem Eindruck einer bereits festgestellten Un-
terdeckung 1979 von ca. 280 Mio. DM und einer sich 
abzeichnenden Unterdeckung in 1980 von minde-
stens 370 Mio. DM wünschte der SBWS-MRCA eine 
langfristige Strategie zu erörtern. 

Deshalb ordnete der Inspekteur der Luftwaffe eine 
Leitungsvorlage an Dr. Apel an, nachdem ein Aus-
weg auf der Abteilungsleiterebene nicht gefunden 
werden konnte und es sich wegen der Größenord-
nung um ein übergeordnetes Planungsproblem han-
delte. Dies ging Hand in Hand mit den Planungs-
besprechungen. 

Am 7./8. Februar 1980 legte der SBWS-MRCA 
Dr. Apel den MRCA-Jahresbericht 1979 vor, der 
ebenfalls die Unterdeckung in Höhe von 350 Mio. 
DM auswies. 

Am 11. Februar 1980 legte der Inspekteur der Luft-
waffe Staatssekretär Dr. Schnell, entsprechend sei-
ner Weisung, eine Leitungsvorlage wegen der Unter-
deckung TORNADO zu erstellen, eine Vorlage zum 
„FJP 85 — Materialinvestitionen für 1981" vor, die 
als Anlage 4 einen Vermerk „Mehrbedarf TORNA-
DO" enthielt. 
Damit war von Seiten SBWS-MRCA und Inspekteur 
Luftwaffe alles getan, um die Probleme erneut an 
den Minister heranzutragen. 

Der Minister hat diese Vorlage vom 11. Februar 1980 
in der der Mehrbedarf in Höhe von rund 350 
Mio. DM von dem Wirtschaftsreferenten des SBWS-
MRCA unter Einschluß der Angaben der NAMMA 
selbst bewertet worden war, nach eigenem Einge-
ständnis gelesen. 

Der Vorwurf des Ministers, es habe keiner „umge-
schnallt" und sei zu ihm gekommen, entspricht nicht 
der Wahrheit, wenn man die Fülle der Hinweise an 
ihn über die TORNADO-Unterdeckung berücksich-
tigt. 

Der Inspekteur Luftwaffe hat in der Beweisauf-
nahme darauf hingewiesen, daß alle seine Vorlagen 
diese Problematik enthalten hätten und er stellte 
mit Recht die Frage: 

„Wenn ich die Leitung ausreichend und klar infor-
miere muß ich zumindest erwarten, daß man, 
wenn man sich nicht darüber im klaren ist, zu-
rückfragt, was ist da los?" 

Zur gleichen Zeit wurde erneut versucht, die für den 
Haushalt 1980 anstehenden Mehrforderungen für 
MRCA/TORNADO in einem Nachtragshaushalt ab-
zusichern. 

Am 22. Februar 1980 forderte deshalb FüS VI 4 von 
SBWS-MRCA eine Bestätigung der Unterdeckung 
wegen einer eventuellen Berücksichtigung in den 
Nachtragshaushaltsberatungen 1980. 

Der SBWS-MRCA bestätigte die Unterdeckung in 
Höhe von 350 Mio. bis 400 Mio. DM in einem Schrei-
ben vom gleichen Tag. 

Am 25. Februar 1980 beantragte FüS VI 4 für MRCA/ 
TORNADO einen Nachtrag in Höhe von 150 Mio. 
DM als zusätzliche Mittel für 1980 mit dem Hin-
weis: 

„mit den Aufwendungen für TORNADO werden 
bekannte Finanzierungsprobleme gemildert." 

Obwohl der Abteilungsleiter Haushalt noch am 
31. März 1980 bei den Nachtragshaushaltsverhand-
lungen einen Mehrbedarf für militärische Beschaf-
fungen — MRCA/TORNADO — in Höhe von 
350 Mio. DM beantragt hatte —, reduzierte er am 
11. April 1980 auf Weisung des Ministers auf ledig-
lich 250 Mio. DM für Munitionsbevorratung. 

Minister Dr. Apel war seit langem und in vollem Um-
fang informiert. Er wußte, daß er mit den ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln die Haushaltsproble-
matik TORNADO nicht würde lösen können. Des-
halb versuchte er seine ausschließlichliche Verant-
wortung zu leugnen und auf der Internationalen 
Luftfahrtausstellung in Hannover die ihm bekannte 
Überschreitung des Jahreshaushalts 1980 wahr-
heitswidrig auf angebliche Kostensteigerungen ab-
zuwälzen. 

Apel erklärte in Hannover u. a.: 

„Wir stehen damit vor einer den Verteidigungsetat 
belastenden Kostenexplosion für das Waffensy-
stem TORNADO. Das Problem der Finanzierung, 
das sich daraus für den Verteidigungsminister er-
gibt, ist unübersehbar. Diese Entwicklung kann so 
nicht weitergehen. Wir müssen ihr Einhalt gebie- 
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ten. Eben weil wir unsere reale Verteidigungs-
kraft aufrechterhalten und ausbauen wollen, sind 
wir dazu gezwungen. Auch der Verteidigungsmini-
ster kann nicht alles bezahlen, was gefordert 
wird." 

Auf der Abteilungsleiterkonferenz am 20. Mai 1980 
hatte SBWS-MRCA erstmals die Gelegenheit vor 
dem Minister über die Preis- und Kostenentwick-
lung MRCA vorzutragen. Mit seinen Ausführungen 
widerlegte der SBWS-MRCA die Erklärung des Mi-
nisters vor der Internationalen Luftfahrtausstellung 
zu den angeblichen Kostensteigerungen eindeutig. 

Der Inspekteur der Luftwaffe nutzte die Abteilungs-
leiterkonferenz, um auch aktuelle Probleme bezogen 
auf 1980 anzusprechen, wie MRCA/TORNADO und 
ROLAND. Er bezog sich dabei inhaltlich auf seine 
Vorlage vom 7. Mai 1980 an den Generalinspekteur 
der Bundeswehr, in der er unter anderem ausge-
führt hatte: 

„Die bestehende, zum größten Teil bereits vertrag-
lich gebundene Beschaffungsplanung überstei-
gert den Plankostenrahmen in den Jahren 1981-
1985 um 2 Mrd. DM. Insgesamt ist im Streitkräf-
teplan 1993 ein Überhang von ca. 4 Mrd. DM ab-
sehbar. 

Falls dieser Überhang nicht ausgeglichen wird, 
sind Eingriffe in laufende Vorhaben erforder

-

lich .. . 

Im Zuge der Behandlung bei den Abteilungsleiter-
Ausschußsitzungen wurde am 9. Januar 1980 eine 
Änderung des Mittelabflusses für TORNADO fest-
gelegt, die die bereits bestehende Überplanung 
der Lw von 320 Mio. DM um 650 Mio. DM im Fünf-
jahreszeitraum erhöhte (Preisstand 1978). 

Die Planungsbesprechung am 8. Februar 1980 er-
gab keine Lösungsmöglichkeiten, hat aber m. E. 
deutlich gemacht, daß bei der Lw im kritischen 
Zeitraum keine disponiblen Vorhaben in der nöti-
gen Größenordnung vorhanden sind. 

Die Aktualisierung und Fortschreibung der Pla-
nung (Preisbasis 31. Dezember 1979) verdoppeln 
den Planungsüberhang auf ca. 2 Mrd. DM. Die An-
passung des Mittelabflusses TORNADO an den 
bereits 1978 angemeldeten Bedarf sowie die — be-
sonders bei internationalen Vorhaben — gravie-
renden Preissteigerungen in einzelnen Jahren 
(Beispiel TORNADO mit UK/IT in 1979 12,5 %) 
können durch eine Plankostenrahmenerhöhung 
von norminal 6 % nicht abgedeckt werden .. . 

Das bedeutet, daß für den besonders kritischen 
Zeitraum 1981 bis 1985 eine echte Alternative 
nicht existiert; denn es handelt sich hier um alte 
Planung in einem fortgeschrittenen Stadium der 
Verwirklichung. Nach derzeitigem Erkenntnis-
stand wären selbst ohne planerische Berücksichti-
gung des Bedarfs für das Waffensystem ROLAND 
Eingriffe in laufende Vorhaben im Zeitraum 1981 
bis 1983 in Höhe von ca. 700 Mio. DM erforderlich. 
Eingriffe in dieser Größenordnung müßten 
zwangsläufig auch das TORNADO-Programm 
gravierend in Mitleidenschaft ziehen." 

Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß der Abtei-
lungsleiter Haushalt diese Vorlage Minister Dr. Apel 
nicht vorlegen lassen wollte. 

Dagegen hat der stellvertretende Generalinspekteur 
Heinz jedoch bekundet, daß das Schreiben des In-
spekteurs Luftwaffe vom 7. Mai 1980 dem Minister 
zugegangen ist. 

Am 29. Mai 1980 veranlaßte der Minister die Heraus-
gabe einer Pressemitteilung. Mit der Erstellung der 
Pressemitteilung beauftragte er nicht die zuständige 
Fachabteilung, sondern den Abteilungsleiter Haus-
halt. In der Pressemitteilung hieß es, völlig im Ge-
gensatz zu den Tatsachen und im Widerspruch zu 
den vorangegangenen Erörterungen, u. a.: 

„Im Verteidigungshaushalt 1980 stehen für die Be-
schaffung von Rüstungsmaterial rd. 8,6 Mrd. DM 
zur Verfügung. Bis 1983 sieht der geltende Finanz-
plan eine Steigerung auf rd. 10 Mrd. DM vor. 

Die neue Waffengeneration beansprucht von die-
sen Mitteln in den nächsten Jahren jährlich rd. 
60 %. 1984 sinkt der Anteil bereits auf 50 % und 
spielt — von Jahr zu Jahr weiter sinkend — im 
Jahr 1990 mit rd. 5 % nur noch eine untergeordnete 
Rolle. 

Diese Zahlen ergeben, daß die Finanzierung der 
neuen Waffengeneration im Haushalt und in der 
Finanzplanung voll abgesichert ist ... 

Mit dem Haushalt 1980 und dem geltenden Fi-
nanzplan hat die Bundeswehr die Mittel erhalten, 
die sie benötigt, um ihren Auftrag auch in den vor 
uns liegenden Jahren voll zu erfüllen. Wir haben 
keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß dies auch in 
Zukunft so bleiben wird." 

Gegen den letzten Ansatz erhob FüS VI schärfste 
Bedenken. Er konnte jedoch die Herausgabe dieser 
falschen und unverantwortlichen Erklärung im Vor-
wahlkampf nicht mehr verhindern. 

Nachdem die wiederholten und zur MRCA-Proble-
matik sehr detaillierten und schlüssigen Vorlagen 
des SBWS-MRCA und des Inspekteurs der Luft-
waffe zu keinerlei Reaktionen geführt hatten bzw. 
entsprechende Anträge im Nachtragshaushalt unbe-
rücksichtigt geblieben waren, stellte der SBWS-
MRCA gegenüber der Haushaltsabteilung Überle-
gungen an, wie man die Probleme mit der Unterdek-
kung regeln könne. Er entwickelte in diesem Zusam-
menhang in einem Schreiben an die Abteilung 
Haushalt vom 11. Juni 1980 mehrere Varianten. Da-
nach war zu prüfen: 

— was die Haushaltsabteilung noch zusätzlich be-
reitstellen könne, entweder durch einen Nach-
tragshaushalt oder durch Umschichtung am Jah-
resende, 

— welche Einbrüche im Programm möglich sind. 

Am 28. Juli 1980 teilte SBWS-MRCA dem RüPl 3 und 
der Haushaltsabteilung mit: 

Im Haushaltsgesetz 1980 sind für die Beschaffung 
des TORNADO 1200 Mio. DM eingesetzt. Von die-
sem Betrag sind 60 Mio. DM für die Beschaffung 
im nationalen Bereich vorgesehen, die voll benö- 
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tigt werden, so daß 1140 Mio. DM für die NAMMA 
zur Verfügung stehen. 

Durch drei Abrufe sind bisher der NAMMA 
1122 Mio. DM überwiesen worden, so daß von dem 
Gesamttitelansatz nur noch ein Betrag von 
18 Mio. DM für den Rest des Jahres zur Verfügung 
steht. 

Am 31. Juli 1980 übersandte die NAMMA dem 
SBWS-MRCA das revidierte „Operationalbudget" 
1980 und den Entwurf des Operationalbudget 1981: 

Mittelbedarf „BRD": 

1980 	1981 
in Mio. DM 

800 	2 430 

Damit erhöhte sich der Fehlbetrag in 1980 auf 600 
Mio. DM und in 1981 auf 400 Mio. DM. Der SBWS-
MRCA reagierte erneut sofort. Die neuen Zahlen 
wurden im Ministerium abgeklärt und es fanden An-
fang August 1980 Gespräche zwischen dem Verteidi-
gungsministerium und Vertretern der NAMMA so-
wie der Industrie statt, die die von der NAMMA ge-
nannten neuen Forderungen im vollen Umfang be-
stätigen. Über diese Aktivitäten war die Abteilung 
Haushalt entweder voll unterrichtet oder sie war so-
gar daran beteiligt. 

Nachdem bei der wegen dieser Entwicklung einbe-
rufenen Abteilungsleiterbesprechung beim Inspek-
teur der Luftwaffe am 21. August 1980 festgestellt 
worden war, in welchem Umfang die tatsächliche 
Unterdeckung im Jahreshaushalt 1980 ff. bestand, 
und eine kurzfristige Problemlösung z. B. durch den 
Eingriff in das Produktionsprogramm sich als un-
möglich herausgestellt hatte, wurde beschlossen, 
Staatssekretär Dr. Schnell nach seiner Rückkehr 
aus dem Urlaub unverzüglich über den neuen Stand 
der Unterdeckung zu unterrichten. 

Dies geschah am 5. September 1980. 

Staatssekretär Dr. Schnell sollte unverzüglich den 
Minister unterrichten. Auf Anweisung des Minister-
büros wurde entgegen der im BMVg bestehenden 
Regelung kein Protokoll von der Besprechung am 
5. September 1980 gefertigt. 

Daraufhin unterrichtete Staatssekretär Dr. Schnell 
den Minister über Verlauf und Ergebnis der Bespre-
chung vom 5. September 1980 am 15. September 
1980. Er teilte ihm bei dieser Gelegenheit insbeson-
dere die Höhe der Unterdeckung bei TORNADO von 
600 Mio. DM im Haushaltsjahr 1980 mit, und daß die 
NAMMA nach entsprechenden Informationen des 
SBWS-MRCA in der genannten Sitzung am 5. Sep-
tember 1980 bereits außerstande sei, im Haushalts-
jahr 1980 anfallende Rechnungen in Höhe von rd. 
200 Mio. DM zu bezahlen. 

Außerdem erhielt der Minister ca. zwei Wochen vor 
der Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 die in sei-
nem Auftrag erstellte sogenannte Langzeitstudie 
des Planungsstabes. 

Auch in dieser Vorlage wird die durch Dr. Apel ver

-

ursachte völlig desolate Finanzsituation der Bundes

-w

ehr mit belegbaren Fakten schonungslos offenge-
legt. Die Schuld an der TORNADO-Finanzmisere 
(Minderbetrag: 1 Mrd. DM) wird eindeutig Dr. Apel 
zugewiesen, weil die auf Grund der vertraglichen 
Vereinbarungen voraussehbaren Kosten für das 
MRCA/TORNADO nicht im erforderlichen Umfang 
in die jeweiligen Jahreshaushalte eingeplant wur-
den. 

Am 30. September 1980 bat der Vorsitzende des Ver-
teidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, 
der Abgeordnete Dr. Wörner, den Minister um un-
verzügliche Auskunft darüber, ob es zutreffe, daß 
zur Deckung des Finanzbedarfs TORNADO im 
Haushalt 1980 700 Mio. DM und in 1981 600 Mio. DM 
fehlten. 

Der SBWS-MRCA lieferte umgehend einen Antwort-
entwurf, in dem eine bestehende Unterdeckung von 
600 Mio. DM für 1980 eingestanden und Prüfung zu-
gesagt wurde, in welchem Umfang noch weitere Be-
träge aufgebracht werden müßten. 

Wahrheitswidrig antwortete Dr. Apel dem Abgeord-
neten Wörner erst nach der Bundestagswahl am 
15. Oktober 1980 unter anderem: 

„Soweit die Industrie das genehmigte Finanzvolu-
men überschritten hat — nach Industrieangaben 
in Höhe von rd. 400 Mio. DM —, sehe ich im Rah-
men des Jahres 1980 keine Möglichkeit zur Abhil-
fe. Es wird vielmehr Aufgabe der Industrie sein, 
ihre Produktion nach den genehmigten Haus-
haltsvolumen auszurichten." 

Dabei verfälschte der Minister bewußt die Tatsa-
chen. Er wußte aus den zahlreichen Informationen, 
Vorlagen und Gesprächen und nicht zuletzt aus der 
Planungsstabstudie, daß die TORNADO-Finanzmi-
sere durch ihn verursacht und verschuldet war, weil 
er entgegen den vertraglichen Vereinbarungen und 
entgegen den präzisen und schlüssigen Vorausbe-
rechnungen der NAMMA und des SBWS-MRCA 
beim TORNADO-Ansatz im Haushalt 1980 von vorn-
herein eine Unterdeckung in Höhe von mindestens 
400 Mio. DM grobfahrlässig in Kauf genommen 
hatte. 

Angesichts dieser eindeutigen Sach- und Rechtslage 
ist es eine grobe Mißachtung des Parlaments, dem 
Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des 
Parlaments derart wahrheitswidrige Angaben zu 
machen und die Schuld an der Misere einfach der In-
dustrie zuzuschieben, die völlig korrekt und ver-
tragsgemäß produziert hatte und deshalb mit Recht 
die Begleichung ihrer Forderungen für ihre Liefe-
rungen verlangte. Minister Dr. Apel hat dann auch 
vor dem Untersuchungsausschuß am 18. Dezember 
1980 zugeben müssen, daß er im Schreiben an 
Dr. Wörner falsche Behauptungen aufgestellt hat. 
Angesichts der ihm bekannten Unterdeckung von 
600 Mio. DM ließ Minister Dr. Apel jede Initiative 
insbesondere jede konkrete Weisung vermissen, die 
Probleme zu lösen. Im Gegenteil, am 11. November 
1980 mußte der SBWS-MRCA in den ihm zufällig zur 
Kenntnis gekommenen Unterlagen für eine am 
10. November abgehaltene Klausurvorbereitungssit-
zung feststellen, daß die MRCA-Ansätze für den 
14. Finanzplan, wie sie im Frühjahr 1980 beschlos- 
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sen worden waren, ohne seine zwingend erforderli-
che Beteiligung erneut durch den Abteilungsleiter 
Haushalt reduziert waren und die Fehlbeträge we-
der für 1980 noch für die Folgejahre aufgeführt wa-
ren. 

Er erfuhr gleichzeitig, daß die Fehlbeträge MRCA, 
die zur Zahlungsunfähigkeit des Verteidigungsmini-
steriums geführt hatten, nicht einmal Gegenstand 
der Erörterungen der Klausurtagung am 19. Novem-
ber 1980 sein sollten. 

Der SBWS-MRCA hat dann erneut am 12. November 
1980 allen Planungs- und Haushaltsverantwortli-
chen des BMVg noch einmal alle notwendigen Un-
terlagen über die MRCA-Problematik übersandt 
und massiv um Erörterung während der Klausurta-
gung am 19. November 1980 gebeten. 

Er wurde dann am 17. November während der Vor-
bereitung der Klausur zur Erläuterung der MRCA-
Finanzierung hinzugebeten. 

Es ist also ausschließlich der massiven Intervention 
des SBWS-MRCA zuzuschreiben, daß die Problema-
tik wenigstens auf der Klausurtagung am 19. No-
vember 1980 erörtert und nach Lösungsmöglichkei-
ten gesucht wurde. 

Es ist eine besonders entlarvende Schutzbehaup-
tung des Minister, daß er erst im Verlaufe der Klau-
survorbereitung am 17./18. November 1980 über die 
Finanzmisere um den TORNADO informiert wor-
den sein will. 

Sein ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär, 
der heutige Bundesminister für Forschung und 
Technologie, hat seinem früheren Minister Dr. Apel 
die Wahrheitswidrigkeit nachgewiesen, indem er 
ihm vom 8. Dezember 1980 u. a. mitteilte: 

„Ich kann nur aus meiner Sicht der Dinge sagen, 
daß ich seit Beratung des Einzelplans 14 für 1980 
im Haushaltsausschuß des Bundestages über die 
anstehenden Probleme TORNADO voll informiert 
war ... Ich halte es für völlig ausgeschlossen, daß 
der zuständige Staatssekretär nicht informiert ge-
wesen sein soll. 

Die NAMMA hatte sich wohl vorgenommen, den 
Streik bedingten Arbeitsrückgang wieder aufzu-
holen. Daran hätte sie aufgrund der deutschen Fi-
nanzplanung gehindert werden müssen. Aller-
dings war wohl vor dem 5. Oktober 1980 kaum ei-
ner bereit, das Räderwerk der TORNADO-Ferti-
gung massiv abzubremsen. Die ganze Führungs

-

problematik auf die Personen Ambos und Eich-
horn abzuladen, halte ich ohne Kenntnis zu haben 
von den Recherchen, die insbesondere Staatsse-
kretär Dr. Hiehle angestellt hat, nicht für gerecht-
fertigt." 

Berücksichtigt man die vielfältigen Aktivitäten und 
Vorlagen der Fachbereiche, insbesondere des 
SBWS-MRCA und des Inspekteurs der Luftwaffe, 
die Dr. Apel zur Kenntnis gelangten, so kennzeich-
net es diesen Minister, wenn er seinen Mitarbeitern 
vorwirft, es habe keiner angesichts der TORNADO

-Finanzmisere „umgeschnallt" und sei zu ihm gekom-
men. Auffällig ist allerdings, daß Staatssekretär 
Dr. Hiehle als Vorgesetzter des Abteilungsleiters 
Haushalt bei den bekannten Haushaltsproblemen 
1980 und 1981 im Zusammenhang mit MRCA/TOR-
NADO aus welchen Gründen auch immer aus der 
Entscheidungsfindung seit dem 1. Juni 1979 ausge-
fallen ist. 

Damit ist offensichtlich, daß die von Herrn Dr. Apel 
zu verantwortende Politik, die Bundeswehrplanung 
kurzfristig über den jährlichen Haushalt zu steuern 
und von der Verabschiedung gültiger Fünfjahres-
programme  seit Amtsantritt bewußt abzusehen, die 
Bundeswehr in die schwierigste Krise seit ihrem Be-
stehen geführt hat. 

Gegenüber der Abteilung Rüstung, insbesondere 
dem SBWS-MRCA sowie dem Inspekteur der Luft-
waffe bedeutet der Vorwurf des Ministers, niemand 
habe „umgeschnallt" und ihn informiert, eine Ver-
drehung der Tatsachen. Dr. Apel weiß, daß sich die 
ihm unterstellten Beamten und Offiziere nicht weh-
ren können. Er stiehlt sich damit aus seiner Verant-
wortung und schiebt sie auf Untergebene ab. 

Festzustellen bleibt demgegenüber nach dem Ergeb-
nis der Beweisaufnahme: Hätte sich der Minister 
wirklich den Geschäften seines Ministeriums gewid-
met, hätte er nicht durch seine Unterschrift entge-
gen den Warnungen der NAMMA und des SBWS-
MRCA einen vorhersehbar völlig unzulänglichen 
Haushalt unterschrieben und hätte er insbesondere 
die zahlreichen schlüssigen Vorlagen vor allem des 
SBWS-MRCA und des Inspekteurs der Luftwaffe 
und der Abteilung Rüstung zur Kenntnis genommen 
und danach gehandelt, dann gäbe es weder das 
heute zu beklagende Finanzchaos bei der Bundes-
wehr, noch wäre die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland in diesem Ausmaß beeinträchtigt wie 
nie zuvor. 

Zweites Kapitel 

1.1 Verteidigungspolitische Rolle und Aufgabe des 
Waffensystems MRCA/TORNADO aus heutiger 
Sicht 

Sachverhalt 

Gegenstand des 2. Kapitels sind die Ergebnisse der 
Untersuchungen zu dem Beweisthema 03.02. (CDU/ 
CSU), das auf die Klärung der Rolle des Waffensy

-

stems TORNADO im Konzept der Luftwaffe und der 
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland ins-
gesamt abzielt. 

1.2 Der TORNADO im Verteidigungskonzept der Bun-
desrepublik Deutschland 

Die Untersuchung über die Finanzierungslücke 
beim Mehrzweckflugzeug TORNADO setzt eine Klä- 
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rung der Bedeutung dieses Waffensystems im gülti-
gen strategischen Konzept des Verteidigungsbünd-
nisses voraus. 

Die Entwicklung des Waffensystems steht im Zu-
sammenhang mit der Ablösung der Strategie der 
massiven nuklearen Vergeltung durch die Strategie 
der abgestuften Abschreckung. Sie erfordert, um 
glaubhaft zu wirken, neben strategischem und takti-
schem nuklearen Abschreckungspotential die Auf-
stellung und Unterhaltung ausreichend starker kon-
ventioneller Streitkräfte; ihnen kommt für die mit 
diesem Abschreckungskonzept verbundene Vorne-
verteidigung der Bundesrepublik Deutschland be-
sondere Wichtigkeit zu. Umfang und Ausrüstung der 
in diesem Zusammenhang aufgestellten deutschen 
Streitkräfte werden durch die im Rahmen des Bünd-
nisses und den Verteidigungsauftrag des Grundge-
setzes übertragenen Aufgaben bestimmt. Maßstab 
dafür sind die schon vor dem Wechsel der Verteidi-
gungsstrategie aufgenommenen massiven Anstren-
gungen des Warschauer Paktes zum Ausbau seiner 
Offensivkapazität, die er unverändert weiter ver-
stärkt. 

Die strategische Vorgabe, der NATO ausreichende 
Möglichkeiten zur flexiblen Reaktion einzuräumen, 
erfordert für einen Verteidigungsfall Waffensy-
steme mit schnellem, genauem und weitreichendem 
konventionellem Waffeneinsatz außerhalb des eige-
nen Territoriums, um den Gegner an einer planvol-
len Fortsetzung seiner Kampfhandlungen zu hin

-

dern. Feste und bewegliche Ziele, wie Brücken und 
Panzer, müssen gleichermaßen bekämpft werden 
können. 

Die Forderungen nach einem Waffensystem mit gro-
ßer Reichweite und hoher Navigationsgenauigkeit, 
Allwetterkampffähigkeit, hohem Durchsetzungsver-
mögen unter gleichzeitiger Überlebensfähigkeit 
durch Geländefolgeflug, großer von dem jeweiligen 
Auftrag abhängigen Waffenzuladung und hoher 
Verfügbarkeit erfüllt kein anderes System als der 
TORNADO. Keine andere Alternative erbringt zu 
vergleichbaren Kosten diese Kombination von tech-
nischen Leistungen. Die Bedeutung der für unsere 
Streitkräfte insgesamt vorgesehenen 322 Flugzeuge 
dieses Typs, von denen die Luftwaffe 210 und die 
Marine 112 erhalten sollen, liegt in dem Abschrek-
kungseffekt, der diesem Waffensystem im Rahmen 
des Gesamtverteidigungsauftrages der Bundeswehr 
beigemessen wird. Im Verbund der konventionellen 
und nuklearen Abschreckungsmittel stärkt er die 
konventionelle Verteidigung, indem er zur Fähigkeit 
beiträgt, innerhalb des durch die NATO zugewiese-
nen Verteidigungsbereiches ein Höchstmaß an Waf-
fenwirkung in kürzester Zeit über große Entfernun-
gen dort zu erbringen, wo sie im Konfliktfall am 
dringendsten erforderlich wird. Insoweit besteht die 
größte Gefährdung darin, daß eine noch nicht ab-
wehrbereite oder durch den Abwehrkampf bereits 
abgenutzte Bodenfront durch massiven Einsatz me-
chanisierter Verbände durchbrochen wird oder 
durchbrochen zu werden droht. Einen solchen 
Durchstoß in die Tiefe bereits rechtzeitig zu verhin-
dern, erfordert für die Verteidigung die schnelle Bil-
dung flexibler Abwehrmaßnahmen unter voller 
Nutzung der Tiefe des Raumes. Hierin liegt die 

bündnisbezogene und teilstreitkraftüberschreitende 
Aufgabe des TORNADOS. Das gilt auch für den 
Kampf über See, in dem entsprechend der Vornever-
teidigung das gegnerische Kräftepotential ebenfalls 
so früh wie möglich abgenutzt werden soll, damit der 
Angriffsschwung gemindert wird. 

II. Der TORNADO im Konzept der Luftwa ffe 

Über die teilstreitkraftunabhängige Notwendigkeit 
hinaus, die Abwehr eines gegnerischen Angriffs 
nicht vom Wetter oder Tageslicht abhängig zu ma-
chen, hat sich die Luftwaffe bei der Prüfung der Fra-
ge, ob es wichtiger sein könnte, die Luftverteidigung 
zu stärken, für die fliegerische Abstützung der Vor-
neverteidigung durch einen schweren Jagdbomber 
entschieden. Die ab 1983 vorgesehene Einführung 
des TORNADOS betrifft damit das wichtigste Sy-
stem der Luftwaffe, deren Auftrag bereits in Frie-
denszeiten über ein nationales Verteidigungskon-
zept hinausgeht. Wegen ihrer vollen Unterstellung 
unter die NATO kennt sie keine ihr allein auf deut-
schem Boden zugeordnete Gefechtsstreifen im ge-
samten mitteleuropäischen Raum. 

Sie wird damit, wenn man von den US-F-111-Verbän-
den absieht, zur einzigen Luftwaffe, die in der Lage 
sein wird, unabhängig von Licht- und Witterungsver-
hältnissen mit großer Wirksamkeit in ein Kampfge-
schehen einzugreifen. In der Abstimmung dieser 
verschiedenen technischen Leistungen liegt im übri-
gen ein Erfahrungsgewinn für die Entwicklung 
komplexer militärischer Systeme. Außerdem über-
nimmt der TORNADO, teilweise die bisherige Ein-
satzrolle der F-104-Verbände. 

III. Die Einschätzung des TORNADOS im Rahmen der 
Bedrohungslage 

Ausgangspunkt der für die Entwicklung des TOR-
NADOS gestellten Forderungen ist die Bewertung 
des vom Warschauer Pakt unterhaltenen militäri-
schen Kräftepotentials. Die daraus abgeleiteten Fol-
gerungen für den westlichen Teil Mitteleuropas be-
stimmen Aufgabenstellung und Auftrag für den 
TORNADO. 

Zu der damit verknüpften Einordnung des Waffen-
systems in einen Bedrohungszusammenhang hat 
der Generalinspekteur der Bundeswehr in seiner 
Anhörung am 9. April und am 26. Mai 1981 grund-
sätzlich ausgeführt, daß der Begriff „bedrohungsge-
recht" sehr schwer zu definieren und ihm eine ver-
bindliche Definition auch nicht bekannt sei. Die Er-
füllbarkeit des Verteidigungsauftrages hänge im 
Rahmen der gegebenen Grenzen der anderen Seite 
von der Einsatzbereitschaft der Teilstreitkräfte ab. 
Hinsichtlich der technischen Leistungshöhe sei zu 
berücksichtigen, daß die Annahme, westliche Tech-
nologie könne eine numerische Unterlegenheit aus-
gleichen, so keinen Bestand mehr haben könne. Die 
Qualität der Waffen des Warschauer Paktes reiche 
sehr dicht an die westliche Technologie heran; über-
dies nähme die Zahl der Waffensysteme trotz dieser 
höheren Qualität nicht ab. Er sei der Ansicht, daß 
der Verteidigungsauftrag an diesem gegnerischen 
Kräftepotential zu messen sei. Im einzelnen könne 
z. B. sehr genau gesagt werden, welches Waffensy- 
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stem der Bedrohung durch einen bestimmten Pan-
zer gerecht würde. Er habe jedoch Zweifel, ob dieser 
Begriff im weiteren Sinne für Doktrinen, für die Auf-
stellung und Zusammensetzung von Großverbänden 
für Grundsätze der Einsatzführung oder für die Ab-
stimmung von Waffensystemen untereinander ohne 
weiteres verwendet werden könne. 

In seiner Bewertung zu den Kürzungsvorschlägen 
zum Entwurf des Fünfjahresprogramms 1985 ist der 
Generalinspekteur hingegen am 21. Februar 1980 
von der bedrohungs- und auftragsgemäßen Einord-
nung der durch Verschiebungen und Streichungen 
der betroffenen Vorhaben ausgegangen. Auch im 
Zusammenhang mit den Ergebnissen der Rüstungs-
klausur hat er in der 8. Sitzung des Verteidigungs-
ausschusses am 18. Mai 1981 die Auswirkungen auf 
die bedrohungsgerechte Anpassung des Heeres dar-
gelegt und über die Bedeutung der zu erwartenden 
Bedrohungsentwicklung für die Marine berichtet. 

Unabhängig von der sich aus dem vorstehenden Zu-
sammenhang ergebenden Unklarheit über die Ver-
wendung des wertenden Bedrohungsbegriffs wird 
der TORNADO auch durch den Generalinspekteur 
als Mittel der flexiblen militärischen Reaktion durch 
glaubhafte konventionelle Abschreckung angese-
hen. Der Bundesminister der Verteidigung hat in 
seiner Vernehmung vom 19. März 1981 zur Ab-
schreckungsfunktion des TORNADOS ausgeführt: 

„Eine ... flexible militärische Reaktion auf alle 
denkbaren militärischen Herausforderungen 
durch den Warschauer Pakt verlangt insbeson-
dere auch eine glaubhafte konventionelle Ab-
schreckung. Dazu gehört für uns ein Flugzeugtyp, 
der mit konventionellen Waffen militärische Ziele 
im Hinterland mit hinreichender Aussicht auf Er-
folg bekämpfen kann." 

Abschreckung setzt begrifflich die Befürchtung be-
stimmter Geschehensabläufe voraus, deren Eintritt 
verhindert werden soll. In diesem Zusammenhang 
haben die Inspekteure der Teilstreitkräfte überein-
stimmend die Voraussetzungen der militärischen 
Grundlagenplanung gestellt, indem sie unabhängig 
voneinander bekundet haben, daß erst die Bedro-
hung eine bestimmte Planung auslöse. Insoweit be-
ruhe die mit dem TORNADO verbundene Konzep-
tion auf der Bewertung einer bestimmten Bedro-
hung, die weder von dem geplanten Vorhaben noch 
von den veranlaßten Maßnahmen abgekoppelt wer-
den könne. Nur die bedrohungsgerechte Planung sei 
im Sinne des Verteidigungsauftrages aufgabenge

-

recht. Von Bedeutung hierfür ist die weitere Aus-
sage des Bundesministers der Verteidigung vom 
19. März 1981: 

„Wenn MRCA/TORNADO im Verteidigungsfall 
zum Einsatz kommt, dann nützt dieses Flug-
zeug ... nicht nur den Interessen der Luftwaffe, 
sondern insbesondere auch denen des Heeres ..., 
um insbesondere das Heranführen der zweiten so-
wjetischen Staffel — sie steht bekanntlich in den 
westlichen Militärbezirken der Sowjetunion — zu 
verhindern, so daß auf diese Art und Weise indi-
rekt, aber sehr wirksam die Verteidigungsfähig-
keit des Heeres gestärkt wird."  

Der TORNADO soll damit in erster Linie der von 
dem massiven Einsatz der mechanisierten Ver-
bände des Warschauer Paktes ausgehenden beson-
deren Bedrohung begegnen. 

IV. Verteldigungspolltische Notwendigkeit aus heuti-
ger Sicht 

In der Begründung der Beschaffungsvorlage für den 
TORNADO vom 26. April 1976 ist dieses Waffensy-
stem nach dem Ergebnis eingehender Untersuchun-
gen als einziges System bezeichnet worden, mit dem 
den Forderungen von Luftwaffe und Marine zu ver-
tretbaren Kosten entsprochen werden könne. Das 
Heer erwartet in diesem Zusammenhang einen 
wichtigen Beitrag zur Erfüllung des gemeinsamen 
Auftrages für die Vorneverteidigung. 

Der Leistungsfähigkeit des TORNADOS wird auf 
der Grundlage der von den Inspekteuren der Teil-
streitkräfte und dem Generalinspekteur der Bun-
deswehr abgegebenen Wertungen durch den Bun-
desminister der Verteidigung nach wie vor ein hoher 
Abschreckungswert beigemessen. 

Wegen der Aufgabenstellung und des Leistungsver-
mögens hält der Bundesminister der Verteidigung 
den TORNADO aus jetziger Sicht und auch in abseh-
barer Zukunft für unverzichtbar. 

Ferner hat der Bundesminister der Verteidigung in 
seiner Vernehmung vom 19. März 1981 darauf hinge-
wiesen, daß auch heute die Bundesrepublik Deutsch-
land nicht unlösbar an den TORNADO gebunden sei. 
Doch er hielte die politischen Kosten des Abbruchs, 
nämlich die nachteiligen internationalen, militäri-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, 
für untragbar. Auch eine Streckung des Projektes 
könne er aus wirtschaftlichen Gründen nicht emp-
fehlen. 

Drittes Kapitel 

Auswirkungen des Beschaffungsprojektes MRCA/TORNADO auf den Gesamtstreitkräfteplan, 
andere Rüstungsvorhaben, Kampffähigkeit und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 

Sachverhalt 
Gegenstand des 3. Kapitels sind die Ergebnisse des 
Untersuchungsverfahrens zu den Beweisthemen, 
deren Ausgangspunkt die Aufklärung der finanziel

-

len und planerischen Auswirkungen des Beschaf-
fungsvorhabens MRCA auf andere Rüstungsvorha-
ben, die Kampfbereitschaft und Einsatzfähigkeit der 
Bundeswehr ist. 
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I. Einführung 

Mit der Entscheidung für die Einführung des TOR-
NADOS war klar, daß über einen absehbaren Zeit-
raum Mittel des Verteidigungshaushalts in einem 
beachtlichen Umfang für die Entwicklung und In-
dienststellung dieses Flugzeugtyps benötigt würden. 
Hierauf mußte die Gesamtplanung der Bundeswehr 
unter Berücksichtigung des vorgegebenen Plan-
kostenrahmens abgestellt werden. 

Mit Schreiben vom 24. November 1978 hat der dama-
lige Planungsbeauftragte der Bundeswehr im Zu-
sammenhang mit einem anderen Beschaffungsvor-
haben der Luftwaffe gegenüber Staatssekretär 
Dr. Schnell die Frage nach der Finanzierung des 
TORNADOS aufgeworfen und empfohlen, „der Luft-
waffe aufzuerlegen, die Finanzierbarkeit des MRCA 
aufzuzeigen." In dem auf seine Veranlassung hin 
vom Generalinspekteur an Staatssekretär Dr. 
Schnell gerichteten Schreiben vom 20. Februar 1979 
wurde die Planungs- und Finanzsituation erneut in 
Zweifel gezogen und die Anpassung der Beschaf-
fung an den mittelfristigen Finanzrahmen empfoh-
len. Am 20. März 1979 machte der Inspekteur der 
Luftwaffe gegenüber Staatssekretär Dr. Schnell 
schriftlich seine Bedenken über den starken Kosten-
aufwuchs vor allem beim TORNADO aufmerksam 
und wies auf die Notwendigkeit von Einsparungen 
bei anderen Vorhaben der Luftwaffe hin. 

Zu welchen Auswirkungen der Bedarf für TOR-
NADO im Zusammenhang mit dem Streitkräfte-
plan führen könnte, behandelte Staatssekretär 
Dr. Schnell unter Darstellung möglicher Kürzungs-
vorschläge in seinem Schreiben vom 29. Februar 
1980 an den Bundesminister der Verteidigung. Der 
Generalinspekteur hielt in seinem Schreiben vom 
28. Mai 1980 an den Bundesminister der Verteidi-
gung es nicht mehr für möglich, innerhalb des vorge-
gebenen Finanzrahmens „eine zweckmäßige, durch-
führbare und annehmbare (militärisch/politisch/ 
wirtschaftlich vertretbare) Planung zu bewerkstelli-
gen."  

Der derzeitige Planungsbeauftragte und Stellvertre-
ter des Generalinspekteurs hat zu dieser Entwick-
lung in seiner Vernehmung vom 1. Oktober 1981 aus-
gesagt: 

„Selbstverständlich trägt TORNADO und hat zur 
finanziellen Enge bei der Rüstungsplanung und 
-beschaffung beigetragen; denn sowohl die Preis-
steigerungen des Systems als auch die aktuelle 
Finanzierung haben große Anstrengungen erfor-
derlich gemacht, um das System im vorgesehenen 
Finanzrahmen zu finanzieren. Dies ist ohne Zwei-
fel,..." 

II. Auswirkungen auf den Gesamtstreltkräfteplan 

Aufgrund anhaltender Diskussionen in der öffent-
lichkeit über Kosten und Finanzierung der Rü-
stungsbeschaffungen der Bundeswehr hatte der 
Bundesminister der Verteidigung am 30. Juli 1979 
gegenüber der Presse verlautbaren lassen, daß das 
Haushaltsrecht des Bundes und die Finanzplanung 

der Bundesregierung die Finanzierung selbst lang-
fristiger und kostspieliger Rüstungsvorhaben si-
cherstellen würden. Dabei werde im wesentlichen 
von folgenden Großvorhaben ausgegangen: 

— Heer: 
Kampfpanzer LEOPARD 2 
Flak-Panzer 1 GEPARD 
Fla-Raketenpanzer ROLAND 
Transportpanzer 1 
Spähpanzer 2 LUCHS 
Feldhaubitze 70 
Kraftfahrzeug-Folgengeneration 
Panzerabwehrhubschrauber 
Verbindungs- und Beobachtungshubschrauber 

— Luftwaffe: 
Allwetter-Kampfbomber MRCA/TORNADO 
Erdkampfflugzeug ALPHA JET 
Fliegendes Frühwarnsystem AWACS 

— Marine: 
Schnellboote 143 A 
Minenräumsystem TROIKA 
Fregatte 122 mit Bordhubschraubern 
Kampfwertsteigerung U-Jagd-Flugzeug 
BREGUET-ATLANTIC 

Nach dem damaligen Preisstand handelte es sich 
um ein Finanzvolumen von rd. 50 Mrd. DM. Die Be-
schaffung, die aus technischen und finanziellen 
Gründen in einem Zeitraum von rd. zehn Jahren ab-
geschlossen sein sollte, sollte sich bis in die zweite 
Hälfte der 80er Jahre erstrecken. Auf Schwierigkei-
ten unter Berücksichtigung künftiger Lohn- und 
Preissteigerungen, nach dem jeweiligen Verfahrens-
gang die Kosten möglichst genau zu ermitteln, 
wurde hingewiesen und gleichzeitig anhand von Bei-
spielen dargelegt, daß die Kostensteigerungen über-
schaubar seien. Zusammenfassend wurde dazu aus-
geführt: 

„Die Kosten für die neue Waffengeneration der 
Bundeswehr sind im Haushalt und im Finanzplan 
voll veranschlagt. Die Anpassung an die gestiege-
nen Kosten geschieht jeweils mit der jährlichen 
Fortschreibung des Finanzplans. So wurden die 
Haushaltsansätze von 1970 bis 1979 um insgesamt 
106 % gesteigert. 1979 stehen dem Verteidigungs-
haushalt für die Beschaffung von Rüstungsmate-
rial rd. 8 Mrd. DM zur Verfügung. Bis 1983 sieht 
der Finanzplan eine Steigerung auf rd. 10 Mrd. 
DM vor. Wenn auch für die Beschaffung der neuen 
Waffengeneration in den kommenden Jahren 
noch 35 Mrd. DM aufzuwenden sind, so ergeben 
doch diese Zahlen, daß die Finanzierung der Rü-
stung solide geplant und abgesichert ist. 

Dennoch hat die Bundeswehr nicht die gesamte 
Waffengeneration nach ihrer Bewilligung voll in 
Auftrag gegeben. Die großen Beschaffungen wer-
den vielmehr in mehrere Lose aufgeteilt und 
nacheinander vergeben. Hierdurch wird sicherge-
stellt, daß der Verteidigungshaushalt auch dann 
noch voll finanziell steuerbar bleibt, wenn einmal 
bei der Fortschreibung des Haushalts die zusätzli-
chen Lohn- und Materialkosten aus gesamtwirt-
schaftlichen Gründen nicht bewilligt werden kön-
nen. Es wird sorgfältig darüber gewacht, daß die 
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vertraglichen Verpflichtungen bei den militäri-
schen Beschaffungen 80 bis 85 % der zur Verfü-
gung stehenden Mittel nicht übersteigen." 

Im Gegensatz zum tatsächlichen Erkenntnisstand 
ließ Dr. Apel am 29. März 1980 unter Umgehung der 
zuständigen Fachabteilung des Hauses und unter 
Verfälschung der vorhandenen Erkenntnisse fol-
gende Mitteilungen an die Presse verbreiten: 

„Daß die Finanzierung der neuen Waffengenera-
tion im Haushalt und in der Finanzplanung voll 
abgesichert ist. Es kann daher — entgegen Presse-
meldungen — keine Rede davon sein, daß die Bun-
deswehr die neue Waffengeneration nicht bezah-
len könne und diese Vorhaben aus finanziellen 
Gründen strecken müsse ... Mit dem Haushalt 
1980 und dem geltenden Finanzplan hat die Bun-
deswehr die Mittel erhalten, die sie benötigt, um 
ihren Auftrag auch in den vor uns liegenden Jah-
ren voll zu erfüllen. Wir haben keinen Anlaß daran 
zu zweifeln, daß dies auch in Zukunft so bleiben 
wird .. 

Andererseits kann nicht übersehen werden, daß 
die finanziellen Aufwendungen nicht beliebig ge-
steigert werden können. Die künftigen finanziel-
len Leistungen für die Landesverteidigung wer-
den auf das begrenzt sein, was zur Glaubwürdig-
keit der Verteidigung unabdingbar ist." 

Die gleichzeitig hiermit angekündigte Rüstungs-
klausur führte vom 4. bis 6. März 1981 zu dem am 
7. März 1981 der Presse bekanntgegebenen Ergeb-
nis: 

„1. Die Modernisierung der Ausrüstung der Be-
schaffung einer neuen Waffengeneration 
wird unverändert — wie geplant und vom Par-
lament gebilligt — fortgesetzt. 

Die großen Ausrüstungsvorhaben, darunter 
auch 1 800 LEOPARD 2, 322 MRCA/TORNA-
DO, sechs Fregatten 122, werden in der vorge-
sehenen Stückzahl beschafft. Voraussetzung 
dafür ist der volle Ausgleich der Preisan-
stiegsraten für die Verteidigungshaushalte 
bis 1984. 

2. Für die Jahre 1982 bis 1984 hat sich gegenüber 
der geltenden Finanzplanung (14. Finanzplan 
des Bundes) ein dringender Mehrbedarf in 
Höhe von 2,3 Mio. DM ergeben, insbesondere 
bei Materialerhaltung, Infrastruktur, Be-
triebsstoffen, Munition und dem TORNADO

-

Waffensystem. 

Es ist möglich geworden, durch Verschieben 
und Streichen einer Reihe von Vorhaben die-
sen Mehrbedarf um 1,3 Mrd. DM auf 1 Mrd. 
DM zu verringern. 

3. Die Beschaffung einer siebten und achten 
Fregatte ist erst 1978 vorgesehen. Das Luft-
verteidigungssystem PATRIOT ist ab 1986 
eingeplant. Das Heer wird 143 Stück des Waf-
fensystems ROLAND planmäßig erhalten. 
Die Beschaffung von ROLAND für Luftwaffe 
und Marine ist nicht realisierbar. 

4. Die Umgliederung des Heeres gemäß Heeres-
struktur 4 wird fortgesetzt, um die beabsich

-

tigte Steigerung der personellen und mate-
riellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
zu erreichen. 

5. Der Verwendungsstau kann derzeit nur 
schrittweise abgebaut werden, wie beispiels-
weise im Zusammenhang mit dem Heeres-
modell 4. 

6. Der Umfang des deutschen Beitrages zu der 
seit einiger Zeit gemeinsam mit den USA un-
tersuchten Unterstützung für die amerikani-
schen Verstärkungsstreitkräfte (HOST NA-
TION SUPPORT) kann noch nicht endgültig 
festgelegt werden. Mittel für seine Verwirkli-
chung sind im Etat des Bundesministeriums 
der Verteidigung und in der gültigen Finanz-
planung (14. Finanzplan) nicht enthalten. 

Wegen der von Dr. Apel zu verantwortenden Finanz-
situation mußte diese Rüstungsklausur durchge-
führt werden. Das Zusammentreffen hoher Bela-
stungen aus der Produktion des TORNADOS kam 
zusammen mit dem Zulauf einer Reihe anderer teu-
rer Waffensysteme, nämlich z. B. des LEOPARDS 2, 
des GEPARDS, des ROLANDS, der Panzerabwehr-
rakete MILAN, der Fregatten 122 und der Schnell-
boote 143 A sowie des AWACS. Diese zwischen 1975 
und 1979 bestellten Waffensysteme stellen insbeson-
dere in den Jahren 1980 bis 1985 wachsende finan-
zielle Mehrforderungen an den Verteidigungshaus-
halt. Verschärft hat sich die Situation dadurch, daß 
der Haushalt die 1 bis 3 % über dem Preisindex für 
Lebenshaltungskosten liegenden Preissteigerungen 
für Rüstungsgüter bewußt nicht ausgeglichen hat. 
Gleichzeitig hat sich der Anteil des Verteidigungs-
haushalts am Bundeshaushalt von 22 % im Jahr 1970 
auf 18,4 % im Jahre 1980 verringert. Insoweit sind 
durch Minister Dr. Apel die sich entwickelnden 
finanziellen Engpässe mit ihren Ursachen und Wir-
kungen bewußt übersehen und die notwendigen Fol-
gerungen nicht gezogen worden. Mit Bekanntwer-
den der durch ihn zu vertretenden Haushaltslücke 
für den TORNADO haben weder der Haushalt 1981 
noch die folgenden Haushalte nicht ausgereicht, um 
die Mehrkosten nicht ohne Mehranforderungen 
beim Bundesminister der Finanzen ausgleichen zu 
können. Zum Anteil des TORNADOS an den gesam-
ten militärischen Beschaffungen hat der Stellvertre-
ter des Generalinspekteurs in seiner Anhörung vom 
1. Oktober 1981 erklärt, daß von den Gesamtinvesti-
tionsmitteln der Bundeswehr hierfür 1984 knapp un-
ter 30 % und dann unter 20 % der Mittel benötigt wür-
den. 

II.1 Bewertung durch den Stellvertreter des General-
inspekteurs 

Der Stellvertreter des Generalinspekteurs hat zur 
Ausrichtung der durch die Rüstungsklausur veran-
laßten Maßnahmen an dem militärisch begründeten 
und an der Bedrohung gemessenen Ausrüstungsbe-
darf der Bundeswehr in seiner Vernehmung am 
1. Oktober 1981 im einzelnen dargelegt, daß Grund-
lage der getroffenen Entscheidungen der jeweilige 
Grad der Auftragserfüllung im Verhältnis zur quali- 
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tativen und quantitativen Bedrohung unter militär-
strategischen, bündnispolitischen und rüstungswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten gewesen sei: 

„Es haben vorgetragen der Inspekteur Heer, der 
Inspekteur Luftwaffe, der Inspekteur Marine zur 
Planungslage, Bewertung der Aufgabenerfüllung 
— ich wiederhole: Bewertung der Aufgabenerfül-
lung — aus der Sicht der jeweiligen TSK. Der 
Generalinspekteur hat eine zusammenfassende 
Bewertung der Erfüllung von Aufgaben gemäß 
den verteidigungspolitischen Richtlinien und der 
militärstrategischen Konzeption sowie bestehen-
der Bündnisverpflichtungen gegeben." 

11.2 Bewertung durch den Inspekteur des Heeres 

Nach den Ausführungen des Inspekteurs des Heeres 
in seiner Vernehmung am 30. Juni 1981 sind die Min-
destforderungen für das Heer unterschritten wor-
den: 

„Irgendwo an diesem Schwellenwert bewegen wir 
uns zur Zeit ... Wenn gewisse Grundvorausset-
zungen in der Zukunft von unserer Volkswirt-
schaft nicht erbracht werden können oder von un-
seren politischen Gremien nicht gewollt werden, 
stellt sich schon irgendwann die Frage, ob das, 
was dann an Verteidigungsfähigkeit übrigbleibt, 
diesen Schwellenwert noch erreicht, der die Dek-
kung des Raumes zwischen Ostsee und Alpen er-
möglicht." 

Je weniger finanzielle Mittel hierfür zur Verfügung 
gestellt würden, desto größer würde im Verhältnis 
zur Bedrohung das politisch zu tragende Risiko. 

Die Auswirkungen der Beschaffung des TORNA-
DOS sieht er für den Bereich des Heeres in 

— der geringeren Finanzerwartung im 14. Finanz-
plan im Vergleich zu der für die Planung vorgege-
benen Programmleitlinie, 

— dem Ausbleiben realer Steigerungen in den Fol-
gejahren der Planung im Anschluß an den gülti-
gen Finanzplan, 

— den Vorbelastungen aus Verträgen und abzuwik-
kelnden Vorhaben mit zusätzlichen Kosten we-
gen Wechselkursschwankungen. 

Alles, was für den TORNADO gebraucht oder für ihn 
zusätzlich bewilligt wird, steht an anderer Stelle 
nicht zur Verfügung. Den Verdrängungswert des 
TORNADOS hat der Inspekteur des Heeres für den 
Zeitraum 1982 bis 1984 unter Bezugnahme auf eine 
vom Führungsstab der Streitkräfte im Vorfeld der 
Rüstungsklausur erarbeiteten Berechnung mit 
1 022 Mio. DM angegeben. Daraus hat er für das 
Heer Auswirkungen bezüglich 

— einer geringeren als der für erforderlich gehalte-
nen Munitionsausstattung und 

— einer Verzögerung der Versorgungsreife und da-
mit der Verfügbarkeit eines Teiles der zulaufen-
den Waffensysteme 

gesehen. 

11.3 Bewertung durch den Inspekteur der Luftwaffe 

Auch der Inspekteur der Luftwaffe hat in seiner Ver-
nehmung am 27. Mai 1981 auf Auswirkungen der mit 
der Beschaffung des TORNADOS verbundenen 
Schwierigkeiten für die Einsatzfähigkeit der Luft-
waffe aufmerksam gemacht. Die dieser Entwicklung 
zugrundeliegenden Sachzusammenhänge seien von 
ihm der Leitung des Ministers gemeldet worden, so 
daß diese darüber ausreichend unterrichtet gewesen 
wären; außerdem habe er wegen dieser Probleme 
Gespräche mit dem Generalinspekteur, dem Haus-
haltsdirektor und den Staatssekretären geführt. Der 
Mittelbedarf für den TORNADO habe nicht nur Aus-
wirkungen für Heer und Marine, sondern deutlich 
auch für die Luftwaffe gehabt, deren Beschaffungen 
vor allem aufgrund der elektronischen Systeme oh-
nehin durch eine überdurchschnittliche Inflations-
rate belastet seien. Die durch einen geringeren 
Haushaltsansatz gekennzeichneten Planungsvorga-
ben hätten eine Fortschreibung der auf vorherge-
henden Planungen abgestützten Beschaffungsvor-
haben wie z. B. des Systems PATRIOT nicht mehr 
zugelassen. Die Bedeutung dieser Änderungen bis-
heriger bedrohungsgerechter Planungen für die der-
zeitige Auftragserfüllung der Luftwaffe sei zur Vor-
bereitung der Rüstungsklausur mit dem Generalin-
spekteur ausreichend erörtert worden. Folgerungen 
daraus seien unmittelbar kein Gegenstand der Dis-
kussion während der Rüstungsklausur gewesen. 
Nach ihrem Ergebnis würden die getroffenen Ent-
scheidungen 

— aufgrund der Kraftstoffeinsparungen die fliege-
rische Ausbildung beeinträchtigen, 

— durch Verzögerung des Zulaufs einer modernen 
Bewaffnung der dritten Generation die günstig-
ste Nutzung des TORNADOS hinausschieben, 

— durch das Ausbleiben des Flugabwehrsystems 
ROLAND eine operative Nutzung der zur Zeit 
weitgehend unverteidigsten Flugplätze in Frage 
stellen und 

— durch Einsparungen zu Lasten verbesserter Füh-
rungseinrichtungen die Luftverteidigungsfähig-
keit beschränken. 

Darüber hinaus hat der Inspekteur der Luftwaffe 
unter Darstellung des dieser Teilstreitkraft übertra-
genen Auftrages, im großen strategischen Rahmen 
dort, wo andere Mittel nicht oder nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, eine Verteidigung wirksam zu unter-
stützen oder sicherzustellen, und der damit teil-
streitkraftüberschreitenden Bedeutung des TOR-
NADOS jedem Hinweis auf die durch dieses Waffen-
system möglicherweise verdrängten Kampfpanzer 
des Heeres oder Schnellboote der Marine die inso-
weit qualitativ völlig anders konzipierte Kampfwir-
kung des Jagdbombers gegenübergestellt. Überflüs-
sige Rüstungsvorhaben seien von der Luftwaffe 
nicht geplant gewesen. Nach seinem Urteil kann die 
Luftwaffe ihren Einsatzauftrag auch jetzt erfüllen, 
jedoch unter veränderten Voraussetzungen. Dazu 
hat er erklärt, daß die Bewertung der Luftwaffe, 

„aus heutiger Sicht gesehen, vorzüglich ist. Ein

-

satzwille, Einsatzbereitschaft, Moral, Ausbildung 
sind vorzüglich, sie sind im europäischen Raum 
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mit an der Spitze. Ich kann das gleiche schon 
heute nicht mehr hinsichtlich der Ausrüstung sa-
gen, und ich kann es schon gar nicht sagen, wenn 
ich an die Zukunft denke." 

Die im Rahmen des Bündnisses wahrgenommenen 
Aufgaben würden mit den Maßstäben der Vergan-
genheit voll erfüllt, mit den Maßstäben der Gegen-
wart eingeschränkt. 

Insgesamt wird hiernach aufgrund der durch die Fi-
nanzierungsschwierigkeiten erfolgten Eingriffe in 
die Rüstungsplanung 

— die Aufrechterhaltung des Einsatzauftrages der 
Luftwaffe in dem bisherigen Umfang in Frage 
gestellt und kann 

— ein Höchstmaß an Wirksamkeit bei der Erfüllung 
des Luftverteidigungsauftrages nicht mehr ge-
währleistet werden. 

11.4 Bewertung durch den Inspekteur der Marine 

Der Inspekteur der Marine hat in seiner Verneh-
mung am 24. Juni 1981 dargelegt, daß der Anstieg 
des Bedarfs für den TORNADO den Investitionsan-
satz der Marine mit 60 % der vorgesehenen Mittel 
für Schiffbau und entsprechende Bewaffnung und 
mit 35 % für Luftfahrzeuge einschließlich ihrer Waf-
fensysteme ins Gegenteil umgekehrt habe. Dadurch 
seien die schwimmenden Einheiten betroffen. Eine 
Reihe nötiger Kampfwertsteigerungen seien in die 
Jahre nach 1990 verschoben worden, obwohl sie zu 
einem früheren Zeitpunkt vorgesehen gewesen wä-
ren. Die Indiensthaltung veralteter Systeme würde 
eine Erhöhung des Materialaufwandes nach sich 
ziehen, wodurch das verfügbare Investitionsvolu-
men weiter verringert würde. 

Der Inspekteur der Marine hat betont, daß die von 
der Zunahme der maritimen Bedrohung bestimmte 
Planung der Marine keine überflüssigen Rüstungs-
vorhaben enthalten habe, in die ohne Auswirkung 
auf den Auftrag hätte eingegriffen werden können. 
Der Grad der Auftragserfüllung werde durch die fi-
nanziellen Möglichkeiten bestimmt. Die finanziellen 
Vorgaben hätten z. B. in der Vorbereitung der Rü-
stungsklausur zur Streichung des Flugabwehrsy-
stems ROLAND geführt. Auch wenn statt dessen die 
seit 1972 für den Schutz der Marinefliegerhorste der 
Marinefliegergeschwader 1, 2 und 3 eingesetzten all-
wettertauglichen 40 mm-Flugabwehrkanonen mo-
dernisiert würden, sei dieses System im Verhältnis 
zum ROLAND nicht befriedigend und biete nur ei-
nen Mindestschutz für die auf diesen Horsten einzu-
stellenden TORNADOS. Ferner habe die Instandset-
zung von Schiffen und Booten der Marine verscho-
ben werden müssen, weil die Mittel für die Materi-
alerhaltung nicht in dem beantragten Umfang zur 
Verfügung gestellt worden seien. Zwar erfahre die 
Marine mit dem Zulauf der in der Beschaffung be-
findlichen 112 Marinejagdbomber TORNADO, sechs 
Fregatten 122, zehn Schnellbooten 143 A und sechs 
Hohlstablenksysteme TROIKA einen erheblichen 
Kampfkraftzuwachs, doch sei nach dem Ergebnis 
der Rüstungsklausur die notwendige Anpassung der 
Seekriegsmittel an die Bedrohung durch Verschie

-

bungen, Streckungen und Streichungen verlang-
samt worden. Eine Zunahme der Bedrohung hat der 
Inspekteur der Marine in der qualitativen Zunahme 
der Fähigkeiten des WARSCHAUER PAKTES auf 
dem Gebiet der elektronischen Kampfführung, hin-
sichtlich der gegen Luft- und Seeziele einzusetzen-
den Flugkörper und des artilleristischen Einsatzes, 
bezüglich einer verlängerten Seeausdauer von hoch-
seefähigen Einheiten und auf anderen technologi-
schen Gebieten, wie z. B. bei den Luftkissenfahrzeu-
gen, gesehen. Mit den geplanten weiteren Vorhaben 
könne die Marine ihren Auftrag auch in den näch-
sten Jahren erfüllen. Allerdings könnte die letzte 
Stufe der Abwehr die Verbringung von Minen in den 
Ausgängen zwischen den Dänischen Inseln selbst 
und vor Landungsstränden beeinträchtigt werden, 
„wenn es nicht gelingt, rechtzeitig die Minenkampf

-

boote unter Vertrag zu bekommen, weil die jetzigen 
Einheiten . .. sich sehr schnell ihrem Lebensende 
nähern". Hiernach ist die Erfüllung des Verteidi-
gungsauftrages auch durch die Marine nicht völlig 
frei von Einschränkungen. Auf die Dauer sind wei-
tere Auswirkungen auf die Kampfkraft der Marine 
zu befürchten. 

II.5 Zusammenfassung 

Die bei der Beschaffung des TORNADOS durch Mi-
nister Dr. Apel zu verantwortenden Finanzierungs-
schwierigkeiten haben sich auf die Rüstungspla-
nung aller Teilstreitkräfte ausgewirkt und zur 
Schiebung, Streckung und Streichung anderer zur 
Auftragserfüllung der Streitkräfte vorgesehener 
Planungsvorhaben beigetragen. Jede der betroffe-
nen Rüstungsplanungen ist nach den Angaben der 
jeweils verantwortlichen Inspekteure nicht ohne 
Rückwirkung auf den durch die Bedrohung be-
stimmten Auftragsinhalt einer Teilstreitkraft. 
Durch die Anpassung dieser Rüstungsplanung an 
die zur Verfügung stehenden Mittel sind nach den 
Ergebnissen der Rüstungsklausur Prioritäten dafür 
gesetzt worden, in welchem Umfang die Streitkräfte 
ihren Auftrag weiterhin erfüllen können. 

III. Auswirkungen auf die Teilstreitkräfte im einzelnen 

Die Größe des für den TORNADO festgestellten Be-
schaffungsumfangs hat für den Streitkräfteplan und 
die Rüstungsbeschaffung zu im einzelnen nicht ab-
sehbaren Auswirkungen geführt, die sich nach den 
Ausführungen des Stellvertreters des Generalin-
spekteurs in seiner Vernehmung vom 1. Oktober 
1981 deutlich von den nie ganz zu vermeidenden 
Ausschlägen bei anderen Vorhaben unterscheiden. 
Davon sind die Planungen der Teilstreitkräfte ver-
schieden stark betroffen. 

III.1 Auswirkungen im Heer 

Im Bereich des Heeres kommen aufgrund der Fi-
nanzierungsschwierigkeiten rund 60 Rüstungsvor-
haben und dringende Maßnahmen im Personal- und 
Ausbildungsbereich nicht in dem geplanten Umfang 
zum Tragen. Die durch den Nachtragshaushalt für 
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1980 vorgenommene Erhöhung der Ansätze für Be-
triebsstoff der Bundeswehr und die im Haushalt für 
1981 durchgeführte Aufstockung der Mittel für Ma-
terialerhaltung sind dabei berücksichtigt. Wegen der 
großen Anzahl von Schadenkraftfahrzeuge reichen 
diese Mittel insbesondere für die Industrieinstand-
setzung von Rad- und Kettenfahrzeugen nicht aus, 
so daß mit einer Zunahme des Schadenbestandes zu 
rechnen ist und sich eine Verringerung der Einsatz-
fähigkeit abzeichnet. Die Kostensteigerungen im in-
frastrukturellen Bereich können nur durch Strei-
chungen dringender Maßnahmen und ihre weitere 
Verschleppung aufgefangen werden. An zahlreichen 
Standorten kann deshalb eine Mindestqualität für 
die Unterbringung der Soldaten nicht mehr gewähr-
leistet werden. Betroffen sind vor allem die wehr-
pflichtigen Soldaten; im übrigen wird verschiedent-
lich die Bereitschaft zur Weiterverpflichtung länger

-

dienender Soldaten berührt. Auf dem personellen 
Gebiet kann der durch die Einführung des Heeres-
modells 4 bedingte Führermehrbedarf nur etwa zur 
Hälfte gedeckt werden. Das Fehl wird statt in drei 
Jahren nunmehr voraussichtlich erst in sechs Jah-
ren ausgeglichen sein. Fraglich ist, ob die im Zusam-
menhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung ins-
gesamt zugenommene Bereitschaft zur Weiterver-
pflichtung von länger als vier Jahren dienenden Sol-
daten im notwendigen Umfang genutzt werden 
kann. 

Auf eingeführte und zulaufende Waffensysteme 
wirkt sich nachteilig die Verzögerung in der Be-
schaffung von Subsystemen aus, die den Waffensy-
stemen erst ihren vollen Einsatzwert geben. Die Ein-
satzkoordinierung des Flugabwehrkanonenpanzers 
GEPARD und des Flugabwehrraketenpanzers RO-
LAND über ein Flugabwehr-Führungssystem mit 
den Einsatzverfahren der Luftwaffe entfällt, wo-
durch der Einsatzwert der neueingeführten Waffen-
systeme fast um die Hälfte gemindert wird. Die Ver-
vollständigung der Funkausstattung für den zulau-
fenden Kampfpanzer LEOPARD 2 wird um minde-
stens ein Jahr verschoben, so daß die Führungsfä-
higkeit insoweit beeinträchtigt ist. Im Ergebnis gilt 
dies auch für den verzögerten Zulauf der Einbau-
sätze für Führung und Funk beim Transportpan-
zer 1. Das spätere Herbeiführen der Nachtsichtfä-
higkeit für das Panzerabwehrraketensystem MI-
LAN schränkt bis dahin die Panzerabwehrfähigkeit 
und die Kampfkraft der Panzergrenadiere ein. Ver-
schiebungen in der Beschaffung von Führungssyste-
men verschlechtern die Fähigkeit zum flexiblen Ein-
satz der vorhandenen Kräfte. An einigen Stellen ist 
das Minimum der Deckung des Raumes zwischen 
Ostsee und Alpen unterschritten, wodurch das durch 
die Bedrohung bestimmte Risiko zeitweilig vergrö-
ßert wird. 

Nach der Bewertung des Inspekteurs des Heeres in 
seiner Vernehmung am 1. Juli 1981 bedeutet dies, 

„daß eine ganze Reihe von Vorhaben, die wir, um 
bedrohungsgerecht zu bleiben, zu einem früheren 
Zeitpunkt vorgehabt hatten und vorsehen mußten, 
auf der Zeitleiste geschoben werden, so daß wir 
nicht nur den qualitativen Vorsprung, den wir ei-
gentlich als quantitativ Unterlegene nötig hätten, 
einbüßen, sondern daß wir sicher in einigen Berei

-

chen auch in Gefahr geraten, qualitativ — nicht 
nur quantitativ, sondern auch qualitativ — ins 
Hintertreffen zu geraten." 

Für die Behebung seiner Schwierigkeiten ist dem 
Heer nach dem Ergebnis der Rüstungsklausur ab 
1986 eine Erhöhung seiner Planungsmittel in Aus-
sicht gestellt worden. 

III.2 Auswirkungen in der Luftwaffe 

Bei der Luftwaffe sind aufgrund nicht zur Verfü-
gung stehender Mittel Luftangriffs- und Luftvertei-
digungsfähigkeit eingeschränkt worden. Durch den 
Fortfall des im Plankostenrahmen nicht unterzu-
bringenden beweglichen Flugabwehrraktensystems 
ROLAND, das u. a. für den Schutz der wichtigsten, 
vor allem für den Einsatz des TORNADOS vorgese-
henen Flugplätze vorgesehen gewesen war, bleiben 
die zu schützenden Objekte auf den Schutz durch die 
nur als Tageslichtwaffe einzusetzende 20 mm-Zwil-
ling-Flugabwehrkanone angewiesen und damit 
praktisch ungeschützt. ROLAND sollte im punktuel-
len Einsatz die wirksame Bekämpfung des Gegners 
sicherstellen, der den Flugabwehrraketengürtel 
durchbrochen oder umflogen hat. Die Verschiebung 
in der Beschaffung des für den Einsatz im Flugab-
wehrraketengürtel bestimmten Flugabwehrraten-
systems PATRIOT beeinträchtigt die Wirksamkeit 
des Luftverteidigungsgürtels, da das gegenwärtig 
eingesetzte Waffensystem NIKE den heutigen An-
forderungen teilweise nicht mehr entspricht. Auf die 
Einführung der Fliegerfaust REDEYE zur Truppen-
flugabwehr von Tieffliegern mußte verzichtet wer-
den. Insgesamt kann durch Kürzungen in den Füh-
rungssystemen für eine alle Flugabwehrsysteme in-
tegrierende Luftverteidigung eine frühzeitige Be-
kämpfung gegnerischer Flugzeuge mit dem jeweils 
geeignetsten Waffensystem nicht verwirklicht wer-
den. Die geringe Luftverteidigungsfähigkeit der 
Flugplätze mindert ihren Einsatzwert aus operatio-
neller Sicht nicht nur für den TORNADO, sondern 
auch für die Aufnahme von Verstärkungen im Ver-
teidigungsfall. Diese Plätze haben keinen ausrei-
chenden aktiven Luftverteidigungsschutz. 

Trotz der Erhöhung der Mittel für den Kraftstoffbe-
darf durch den Nachtragshaushalt 1980 und die Ein-
stellung ensprechender Mittel in den Haushalt 1981 
beeinträchtigt die tatsächlich erfolgte Treibstoffkür-
zung die fliegerische Ausbildung; das ist nur kurzfri-
stig zu vertreten, ohne daß die Einsatzfähigkeit un-
ter die Mindestanforderungen absinkt. Die Verrin-
gerung der Flugstundenzahl hat zur Streichung von 
Ausbildungsvorhaben geführt. Bestimmte Ausbil-
dungsteile der für die Doppelrolle des Jagd- und 
Jagdbombereinsatzes vorgesehenen Einheiten sind 
wegen ihres Umfangs im Verhältnis zu den noch be-
stehenden Ausbildungsmöglichkeiten zurückge-
stellt worden. Die durch Streichung oder Streckung 
von Beschaffungen betroffenen Führungsdienste 
werden in ihrer Aufgabenerfüllung durch erhöhte 
Fehlerraten und die Zunahme von Geräteausfällen 
beschränkt. Die Mittelverkürzungen zieht Minimal-
wartung mit entsprechenden nachteiligen Folgen 
nach sich. 
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Die volle operative Nutzung des TORNADOS hängt 
von der Verwirklichung des ab 1984 geplanten Zu-
laufs des Präzisionswaffensystems MW 1 in ausrei-
chendem Umfang ab. Davon unabhängig liegt in der 
Begrenzung der Mittel die Gefahr des Entwick-
lungsverlustes für komplexe militärische Systeme. 

Der Inspekteur der Luftwaffe geht unter diesen Vor-
aussetzungen gegenwärtig von einer insgesamt ein-
geschränkten Auftragserfüllung aus; er kann nicht 
ausschließen, daß sich die Bedingungen für eine bes-
sere Auftragserfüllung noch verschlechtern. 

III.3 Auswirkungen in der Marine 

In der Marine betreffen die Auswirkungen unter Be-
rücksichtigung der durch den Nachtragshaushalt 
1980 zur Verfügung gestellten und den Haushalt 
1981 parlamentarisch abgesicherten weiteren Mittel 
mittel- und langfristig vor allem den Betrieb der 
Flotte. 

Die Verschiebung in der Beschaffung der siebten 
und achten Fregatte 122 führt neben dem damit ver-
bundenen Verlust des Serieneffekts, der durch eine 
aufeinander folgende Beschaffung aller acht Fregat-
ten 122 gewährleistet gewesen wäre, zu der Notwen-
digkeit, drei veraltete Fregatten der KÖLN-Klasse 
weiter im Betrieb zu halten, ohne daß sie dem opera-
tiven Einsatz gewachsen sind. Sie müssen aus dieser 
Verwendung herausgelöst werden; ihr Einsatz kann 
nicht mehr bedrohungsgerecht erfolgen und vermin-
dert deutlich die Aussicht auf Erfolg. Die Ablösung 
der in den 50er und 60er Jahren beschafften Schnel-
len und Binnen-Minensuchboote wird verzögert. Le-
bensdauer ihrer aus Holz gefestigten Rümpfe erfor-
dert bis 1987/88 die Auswechslung aller Einheiten, 
was durch die Verschiebung des Zulaufs der Schnel-
len Minensuchboote 343 und der Minenjagdboo-
te 332 in Frage gestellt ist. Dabei wird den Minen-
kampfbooten 343 Vorrang eingeräumt. Ihre Beschaf-
fung bis zu diesem Zeitpunkt hängt von der Geneh-
migung der nach derzeitiger Planung 1983 zu stel-
lenden Beschaffungsanträge ab, damit die erforder-
lichen Anschlußaufträge erteilt werden können. Die 
Nachrüstung der Zerstörer der HAMBURG-Klasse 
kann nicht im ursprünglich geplanten Umfang 
durchgeführt und muß neu überdacht werden; durch 
Fortfall des Übermittlungssystems für die realzeit-
bezogene Lagefeststellung im Marinehauptquartier 
können die Zerstörer nicht in das Gesamtsystem zur 
Unterstützung der operativen Führung der Flotte 
einbezogen werden, ihre Ausrüstung mit wirksame-
ren Flugkörper- und Flugzeugabwehrsystemen wird 
sehr wahrscheinlich nicht möglich sein. Die Ver-
schiebung der beabsichtigten Umrüstung des Hub-
schraubers SEAKING zum Kampfhubschrauber 
verzögert seine angestrebte Kampfwertsteigerung. 
Insgesamt lassen die Verschiebungen den Bedarf an 
Kampfwertsteigerungen ab 1990 anwachsen und ge-
fährden seine Deckung, weil die erforderlichen Ent-
wicklungsmittel jetzt nicht zur Verfügung gestellt 
werden. Die Anpassung der Versorgungskompo-
nente für den Zukauf neuer Waffensysteme wird im 
gleichen Maße verzögert. 

Die bedenklichen Veralterungserscheinungen der 
schwimmenden Einheiten können nur teilweise ge

-

stoppt werden. 32 Instandsetzungsvorhaben bei 
Schiffen und Booten, die 1981 durchgeführt werden 
sollten, sind durchschnittlich um ein halbes Jahr auf 
1982 und im Fortlauf letztlich auf 1983 verschoben 
worden. Bei einigen Einheiten ist der Eindruck ent-
standen, daß die Mitteleinsparungen auf die Schwie-
rigkeiten der TORNADO-Finanzierung zurückzu-
führen sind. Die Stimmung ist dadurch gedrückt. 

Der aufgrund des Plankostenrahmens erforderlich 
gewordene Verzicht auf das Flugabwehrsystem RO-
LAND, das zugleich mit dem Marinejagdbomber 
TORNADO hatte zulaufen sollen, läßt die Verwirkli-
chung des NATO-Ziels einer bestmöglichen Flug-
platzsicherung nicht zu. Die vorhandenen allwetter-
fähigen radargesteuerten 40 mm-Flugabwehrkano-
nen lassen nur einen Mindestschutz zu. Durch Ver-
schiebungen in der Beschaffung des Seeziellenk-
flugkörpers KORMORAN für den marinejagdbom-
ber TORNADO wird diese für die Seezielbekämp-
fung entscheidende Waffe erst später zur Verfügung 
stehen. Nicht alle für die Umrüstung auf den TOR-
NADO erforderlichen infrastrukturellen Änderun-
gen können mit dem Zulauf des Flugzeugs abge-
schlossen werden. 

Nach der Beurteilung durch den Inspekteur der Ma-
rine kann die Marine trotz verminderter Fähigkei-
ten ihren Auftrag noch erfüllen. Grundsätzlich steht 
der Zunahme an Kampfkraft durch den TORNADO 
eine Schwächung der Rollenvielfalt der Flotte ge-
genüber; zusätzliche Aufgaben kann sie nicht über-
neh men.  

III.4 Auswirkungen für die Treibstoffversorgung 
der Streitkräfte 

Alle drei Teilstreitkräfte sind durch die Verringe-
rung der für den Übungsbetrieb zur Verfügung ste-
henden Kraftstoffmengen in ihrer Ausbildungs- und 
Übungstätigkeit beschränkt worden. Dies führte 
dazu, daß eine kontinuierliche Übungsplanung nicht 
mehr durchgeführt werden kann. 

IV. Auswirkungen des für die Finanzierung des TORNA-
DOS in den Haushaltsjahren 1980 und 1981 erfor-
derlichen Mehrbedarfs 

Die Folgen der über den Gesamtfinanzierungsum-
fang der TORNADO-Beschaffung hinausgehenden 
Beschränkungen anderer Rüstungsvorhaben wer-
den durch die Höhe des vorhersehbaren Mehrbe-
darfs in den Jahren 1980 und 1981 bestimmt. Dabei 
handelt es sich um Einsparungen im Verteidigungs-
etat zugunsten des TORNADOS in Höhe von 
171 Mio. DM im Jahre 1980 und in Höhe von 175 Mio. 
DM im Jahre 1981 sowie um die Erhöhung der Haus-
haltsmittel für das Jahr 1981. 

IV.1 Einsparungen in den Verteidigungshaushalten 
1980 und 1981 

Die Deckung des beim TORNADO 1980 entstande

-

nen Ausgaberestes in Höhe von 171 Mio. DM erfor

-

derte im Rahmen des Haushaltsvollzugs eine ent- 
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sprechende Erwirtschaftung von Minderausgaben, 
um die Mehrausgabe dadurch auszugleichen. Hierzu 
sind die im Materialbereich des Verteidigungshaus-
halts erwirtschafteten oder sonst zustandegekom-
menen Minderausgaben in Höhe von 325 Mio. DM 
verwendet worden, die darüber hinaus zum Aus-
gleich unabweisbaren und unvorhergesehenen 
Mehrbedarfs an anderer Stelle sowie zur Deckung 
von Haushaltsresten aus früheren Jahren eingesetzt 
worden sind. 

Im Rahmen der Vorarbeiten zum Haushalt 1981 
mußte der zunächst für den TORNADO vorgesehene 
Ansatz von 1750 Mio. DM erhöht werden. Deshalb 
war es notwendig, die Ansätze in anderen Bereichen 
niedriger als zunächst beabsichtigt zu dotieren. 
Diese Umschichtungen in Höhe von insgesamt 
175 Mio. DM betrafen mit 100 Mio. DM Forschung 
und Entwicklung und trugen damit zur Einschrän-
kung von neuen Entwicklungsvorhaben für die 
Jahre ab 1990 bei, mit 50 Mio. DM militärische Be-
schaffungen, insbesondere von Fernmeldematerial, 
und mit 25 Mio. DM Kürzungen für den Erwerb von 
Grundstücken. Die Entscheidung gegen den Bereich 
F + E führt dazu, die verteidigungstechnische Kom-
ponente des Deutschen Verteidigungsbeitrages mit-
telfristig auszuhöhlen. 

IV.2 Aufstockung des Verteidigungshaushalts 1981 

Nach Erhöhung des Mittelansatzes für die Beschaf-
fung des TORNADOS für 1981 um 700 Mio. DM 
durch das Bundeskabinett am 16. Dezember 1980 
wurden zur Deckung des noch weiter bestehenden 
Haushaltsrisikos im Haushaltsplan 1981 der Vertei-
digungshaushalt und die für die Dienstbezüge der 
Soldaten auf Zeit bestimmten Mittel insgesamt noch 
um einen Betrag in Höhe von 850 Mio. DM verstärkt. 
Hiervon entfielen auf die Beschaffung des TORNA-
DOS 265 Mio. DM. Die weiteren Mittel in Höhe von 
535 Mio. DM waren im wesentlichen mit 210 Mio. 
DM für die Materialerhaltung bei Heer (75 Mio. 
DM), Luftwaffe (130 Mio. DM) und Marine (5 Mio. 
DM) und mit 155 Mio. DM für die Beschaffung von 
Kraftstoff für die gesamte Bundeswehr bestimmt. 

Diese Mittelverstärkung für den TORNADO hat 
nach der Anhörung des für die Planung zuständigen 
Leiters der Stabsabteilung VI im Führungsstab der 
Marine am 8. Oktober 1981 einen Ausgleich der in 
der Beschaffung eingetretenen Verzögerungen be-
wirkt, aber nicht zu einem schnelleren Zulauf des 
Waffensystems geführt. Die mit der Beschaffung des 
TORNADOS bezweckte Kampfwertsteigerung setzt 
hiernach erst am Tage der Einsatzbereitschaft des 
ersten Geschwaders ein. 

Hinsichtlich der zusätzlich bewilligten Mittel sind 
keine Anhaltspunkte für die Verbesserung der Ein

-

satzfähigkeit der Bundeswehr vorgetragen wor-
den. 

IV.3 Auswirkungen im Rahmen der 
Gesamtbeschaffung 

Die Folgen der Maßnahmen zur Deckung der Finan-
zierungslücken in den Jahren 1980 und 1981 stellen 
Einzelauswirkungen für die im großen Zusammen-
hang bestehenden Finanzierungsschwierigkeiten 
dar. 

1980 hat die Steigerung des für den TORNADO vor-
gesehenen Bedarfs vom Ansatzentwurf über den 
Haushaltsplan bis zur tatsächlichen Ausgabe 
14,25 % der vorgesehenen Mittel betragen. Der TOR-
NADO-Anteil, der 3,4 % des Verteidigungshaushalts 
erreicht hat, ist dadurch im Verhältnis zum Entwurf 
um 4,1 % gestiegen. 1981 hat — nach vorläufigem 
Stand vom 8. Januar 1982 — bei einem TORNADO

-

Anteil von 7,2 % am Verteidigungshaushalt der 
Mehrbedarf 9,3 % der im Entwurf angesetzten Mittel 
betragen, was im Verteidigungshaushalt einer Zu-
nahme von 3,2 % im Verhältnis zum Entwurf ent-
spricht. Nach der Anhörung des Stellvertreters des 
Generalinspekteurs am 1. Oktober 1981 beträgt der 
Anteil dieses Waffensystems an den gesamten mili-
tärischen Beschaffungen nach den gültigen Planun-
gen im Jahr 1982 mit 3 150 Mio. DM über 30 %, 1983 
mit 3 350 Mio. DM und 1984 mit 3 200 Mio. DM knapp 
unter 30 % der erwarteten Mittel und fällt dann un-
ter 20 % weiter  bis zum Abschluß der Beschaffung. 
Sein Anteil an den Rüstungsbeschaffungen der Luft-
waffe macht nach der Anhörung des seinerzeit mit 
der Planung befaßten Leiters der Stabsabteilung VI 
im Führungsstab der Luftwaffe am 1. Oktober 1981 
im Zeitraum 1q82 bis 1984 etwa 55 % aus. Dieser Pla-
nungsumfang trägt eine Begrenzung für die Durch-
führung anderer Rüstungsbeschaffungen in sich. 
Gleichzeitig ist der Anteil des Verteidigungshaus-
halts am gesamten Bundeshaushalt der Anhörung 
des Bundesministers der Verteidigung am 19. März 
1981 zufolge von 18,4 % im Jahre 1980 auf 18,3 % im 
Jahre 1981 gesunken, wird von 1981 bis 1982 um wei-
tere 0,2 % abnehmen und im Jahre 1984 16,9 % betra-
gen. Hinzu kommen nach den weiteren Ausführun-
gen des Bundesministers der Verteidigung Preis-
steigerungen für den TORNADO und andere große 
Beschaffungsvorhaben, so daß in diesem Zusam-
menhang die finanziellen Möglichkeiten insgesamt 
eingeschränkt worden sind. Da die Beschaffung des 
TORNADOS nach der Entscheidung der Rüstungs-
klausur im geplanten Umfang durchgeführt werden 
soll, würde eine Verringerung der dafür erforderli-
chen Mittel den Anteil dieses Waffensystems an der 
gesamten Rüstungsbeschaffung zu Lasten anderer 
Vorhaben, noch vergrößern. 
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Viertes Kapitel: Zusammenfassende Würdigung 

Bundesminister Dr. Apel hat durch Unterdrückung 
ihm nachweislich zugegangener Informationen und 
durch seine Entscheidungsunfähigkeit die TORNA-
DO-Finanzmisere sowie die gravierenden Folge-
schäden für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr 
und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
verschuldet. 

1. Die von Minister Dr. Apel beseitigte Planungs-
kontinuität im Bundesministerium der Verteidi-
gung war Ursache dafür, daß sich die Unterdek-
kung beim TORNADO in derart exorbitante Di-
mensionen entwickeln konnte. 

2. Mit Zustimmung Dr. Apels wurde im Juli 1979 
ein Produktionsprogramm mit der Industrie zur 
TORNADO-Produktion mit einem Volumen von 
3,05 Mrd. DM beschlossen. Gleichzeitig stellte 
aber der Abteilungsleiter Haushalt, Dr. Pad-
berg, im Einvernehmen mit Dr. Apel und unter 
Verstoß gegen § 34 der Bundeshaushaltsord-
nung lediglich 1,2 Mrd. DM in den Haushalt 1980 
ein. 

Außerdem wurden weitere 1,5 Mrd. DM, entge-
gen den von der NAMMA und dem Systembe-
auftragten TORNADO im Bundesministerium 
der Verteidigung errechneten und geprüften 
Produktionskosten herausgestrichen. 

3. Dabei war bereits im Haushaltsjahr 1979 eine 
Unterdeckung bei MRCA/TORNADO in Höhe 
von 280 Mio. DM aufgetreten, von der 31 Mio. 
DM schon als Verlustvortrag in das Haushalts

-

jahr 1980 übernommen werden mußten. 

4. In der Vorlage des Generalinspekteurs vom 
1. Juni 1979 wurde Minister Dr. Apel eingehend 
über die Finanzmisere beim TORNADO sowie 
über die Höhe der Unterdeckung unterrichtet. 

5. Der TORNADO-Jahresbericht 1978, den 
Dr. Apel am 6. Juni 1979 dem Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages zuleitete, 
wies ebenso exakt auf diese Unterdeckung 
hin. 

6. Bereits am 2. Oktober 1979 hatte der Systembe-
auftragte MRCA/TORNADO im Bundesmini-
sterium der Verteidigung mitgeteilt, daß ab No-
vember kein Geld mehr vorhanden sein würde, 
um die Rechnungen für die TORNADO-Produk-
tion zu zahlen, und daß der zu niedrige Haus-
haltsansatz in 1980 dazu führen würde, daß ab 
dem 4. Quartal 1980 die von der Industrie vorge-
legten Rechnungen ebenfalls nicht mehr be-
zahlt werden könnten. 

7. Zwischen dem 8. August 1979 und dem 3. Juni 
1980 hat der Systembeauftragte MRCA/TOR-
NADO insgesamt zehn Vorlagen, unter ande-
rem an Dr. Apel, gefertigt, in denen jeweils die 
Unterdeckung beim MRCA/TORNADO in Höhe 

von mehreren hundert Millionen DM angege-
ben und die Fälligkeit und Rechtsverbindlich-
keit dieser Forderungen mit exakten Daten und 
Fakten schlüssig belegt wurden. Auf Weisung 
Dr. Apels geschah nichts, dieser drohenden Un-
terdeckung durch entsprechende Maßnahmen 
zu begegnen. 

8. In einer Vorlage der Abteilung Haushalt an 
Dr. Apel vom 16. Januar 1980 wurde eine Erhö-
hung des Verteidigungshaushalts, insbesondere 
im Hinblick auf die Unterdeckung beim MRCA/ 
TORNADO, um 350 Mio. DM für dringend erfor-
derlich erklärt. 

9. Am 7./8. Februar 1980 erhielt Dr. Apel den 
MRCA-Jahresberichtsentwurf 1979, aus dem 
sich ebenfalls eine Unterdeckung beim MRCA/ 
TORNADO in Höhe von 350 Mio. DM ergab. 

10. Mitte Februar 1980 erhielt Dr. Apel eine Vorlage 
des Inspekteurs der Luftwaffe vom 11. Februar 
1980, die nach den schlüssigen Berechnungen 
der NAMMA wie auch des Systembeauftragten 
MRCA/TORNADO eine Unterdeckung beim 
TORNADO in Höhe von 350 Mio. DM ergab. 

11. Obwohl der Abteilungsleiter Haushalt selbst 
noch am 31. März 1980 bei den Nachtragshaus-
haltsverhandlungen einen Mehrbedarf für mili-
tärische Beschaffungen — MRCA/TORNADO 
— in Höhe von 350 Mio. DM beantragt hatte —, 
reduzierte er am 11. April 1980 seine Nachtrags-
haushaltsforderungen, auf Weisung des Mini-
sters, auf lediglich 250 Mio. DM für Munitions-
bevorratung. Für TORNADO wurde trotz der 
bekannten Unterdeckung zwischen 350 und 
400 Mio. DM nichts mehr beantragt. 

12. In der Abteilungsleiterkonferenz vom 20. Mai 
1980 wurde Dr. Apel erneut, diesmal durch ei-
nen umfassenden Vortrag des Systembeauf-
tragten MRCA/TORNADO, an Hand exakter 
Berechnungen und schlüssiger Beweisführung 
über die Preis- und Kostenentwicklung TOR-
NADO unterrichtet. 
Bei dieser Gelegenheit sprach der Inspekteur 
der Luftwaffe ausdrücklich auch die akute Un-
terdeckung TORNADO an und verlangte drin-
gend nach Abhilfe, da weitreichende Kürzun-
gen in allen Rüstungsbereichen unumgänglich 
seien. 

13. Trotzdem erklärte Dr. Apel in einer Presseer-
klärung am 29. Mai 1980 wahrheitswidrig: 

„ ... Die Finanzierung der neuen Waffengene-
ration im Haushalt und in der Finanzplanung 
ist voll abgesichert ... Mit dem Haushalt 1980 
und dem geltenden Finanzplan hat die Bun-
deswehr die Mittel erhalten, die sie benötigt, 
um ihren Auftrag auch in den vor uns liegen-
den Jahren voll zu erfüllen". 
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14. Am 15. September 1980 unterrichtete Staatsse-
kretär Dr. Schnell, Minister Dr. Apel über das 
am 31. Juli 1980 im Bundesministerium der Ver-
teidigung eingegangene revidierte ,,operational 
budget" der NAMMA, das folgende Fehlbeträge 
für MRCA/TORNADO auswies: 

1980 	1981 
in Mio. DM 

600 	400 

Weiterhin erfuhr Dr. Apel bei dieser Gelegen-
heit, daß die NAMMA bereits außerstande sei, 
im Haushaltsjahr 1980 anfallende Rechnungen 
in Höhe von rund 200 Mio. DM zu bezahlen. 

15. Außerdem erhielt der Minister ca. zwei Wochen 
vor der Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 die 
in seinem Auftrag erstellte sogenannte Lang-
zeitstudie des Planungsstabes. 

Auch in dieser Vorlage wird die durch Dr. Apel 
verursachte desolate Finanzsituation der Bun-
deswehr mit belegbaren Fakten schonungslos 
offengelegt. Die Schuld an der TORNADO-Fi-
nanzmisere (Minderbetrag: 1 Mrd. DM) trägt 
Dr. Apel, weil die auf Grund der vertraglichen 
Vereinbarungen voraussehbaren Kosten für 
das MRCA/TORNADO nicht im erforderlichen 
Umfang in den jeweiligen Jahreshaushalten 
eingeplant wurden. 

16. Minister Dr. Apel kannte seit langem und in 
vollem Umfang die TORNADO-Finanzmisere. 
Er wußte, daß er mit den ihm zur Verfügung ste-
henden Mitteln die Haushaltsproblematik TOR-
NADO nicht würde lösen können. Deshalb ver-
suchte er seine ausschließliche Verantwortung 
zu leugnen und auf der Internationalen Luft-
fahrtausstellung in Hannover die ihm bekannte 
Überschreitung des Jahreshaushalts 1980 wahr-
heitswirdrig auf angebliche Kostensteigerun-
gen abzuwälzen. 

Nachdem ihm der Systembeauftragte MRCA/ 
TORNADO diese Legende auf der Abteilungs-
leiterkonferenz am 20. Mai 1980 durch nach-
weisbare Fakten widerlegt hatte, versuchte 
Dr. Apel in einem Antwortschreiben an den Vor

-

sitzenden des Verteidigungsausschusses des 
Deutschen Bundestages, Dr. Wörner (CDU), mit 
einer neuen wahrheitswidrigen Behauptung die 
TORNADO-Finanzmisere zu verschleiern. Dies-
mal warf er der Industrie Überproduktion vor. 
Dabei hatte die Industrie völlig korrekt und ver-
tragsgemäß produziert und geliefert und ver-
langte mit Recht die Begleichung ihrer rechts-
verbindlichen Forderungen für diese Lieferun-
gen. 

17. Die von Dr. Apel und dem Bundeskanzler zu 
verantwortende Politik hat die Bundeswehr in 
ihre schwerste Krise seit ihrem Bestehen ge-
stürzt. In Anbetracht der sowjetischen Hochrü-
stung und der abnehmenden finanziellen An-
strengungen im Verteidigungsbereich steht 
fest, daß die gravierende Lücke sicherheitspoli-
tisch nicht mehr verantwortet werden kann. 

18. Diese Situation wurde konsequent und bewußt 
dadurch hervorgerufen, daß Minister Dr. Apel 
seit seinem Amtsantritt den Anteil des Verteidi-
gungshaushalts am Gesamthaushalt kontinu-
ierlich reduziert hat. Bei einer Fortschreibung 
dieser Tendenz wird die Bundeswehr nach Fest-
stellungen von Sicherheitsexperten des Bun-
desministeriums der Verteidigung Ende der 
80er Jahre auf eine Größenordnung von 280 000 
Soldaten geschrumpft sein. Dies führt zu einer 
Minderung der konventionellen Abwehrfähig-
keit und trägt zu einer Senkung der atomaren 
Schwelle bei. 

19. Diese von Minister Dr. Apel herbeigeführte und 
verschuldete Entwicklung bei den Streitkräften 
führt nicht nur dazu, daß die sogenannte Rund-
erneuerung der Bundeswehr in Frage gestellt 
ist. Auch eine verantwortliche Planung im mit-
tel- und langfristigen Zeitraum ist durch die ver-
antwortungslose Politik von Bundesminister 
Dr. Apel wesentlich erschwert und erheblich be-
einträchtigt. 

20. Durch diese, von Dr. Apel im konsequenten Zu-
sammenwirken mit dem Bundeskanzler ver-
folgte Politik werden die Grundlagen einer am 
Gleichgewicht orientierten Sicherheits- und 
Friedenspolitik und die Erfüllung von Bündnis-
verpflichtungen erheblich gefährdet. 

Bonn, den 12. März 1982 

Jung (Kandel) 

Berichterstatter 

Kolbow Lowack Wimmer (Neuss) Würtz 



Drucksache 9/1465 	Deutscher Bundestag - 9. Wahlperiode 

Anlage 1 

Deutscher Bundestag 
9. Wahlperiode 

Verteidigungsausschuß 
als 1. Untersuchungsausschuß 

nach Art. 45 a Abs. 2 GG 
- Der Vorsitzende - 

Ausschußdrucksache 9/107 
(Drucksache Nr. 55 
des 1. Untersuchungsausschusses 
nach Art. 45 a Abs. 2 GG) 

Bonn, den 24. Juni 1981 

1. Beweisbeschluß 
in der Fassung des 5. Ergänzungsbeschlusses vom 24. Juni 1981 

Die Fraktionen von SPD und FDP im Verteidigungs-
ausschuß beantragen, 

I. zu folgenden Untersuchungsgegenständen Be-
weis zu erheben: 

1. Ist das Waffensystem MRCA/TORNADO 
auch aus heutiger Sicht verteidigungspoli-
tisch noch sinnvoll? 

2. Wie haben sich die Kosten dafür entwik-
kelt? 

3.1 Welche Gründe waren dafür maßgebend, 
daß im Haushaltsjahr 1978 für die Beschaf-
fung 350 Mio. DM nicht abfließen konnten? 

3.2 Warum gab es in den Jahren 1980 und 1981 
einen Mehrbedarf gegenüber den Haus-
haltsansätzen? 

3.3 Erscheinen die im laufenden Finanzplan 
vorgesehenen Mittel als ausreichend und 
wie werden sie sich darüber hinaus entwik-
keln? 

4. Welche Auswirkungen haben Planung und 
Durchführung dieses internationalen Be-
schaffungsvorhabens in militärischer, tech-
nischer, finanzieller und wirtschaftlicher 
Hinsicht? 

5.1 Reichen die Möglichkeiten des deutschen 
Haushaltsrechts für die reibungslose Finan-
zierung eines solchen Vorhabens aus? 

5.2 Werden dabei auch Preissteigerungen be-
rücksichtigt? 

6.1 Warum sind für das Haushaltsjahr 1980 zu

-

sätzliche Mittel nicht beantragt worden? 

6.2 Welche Folgen hat das? 

7.1 Wirkt sich die Finanzierung des Waffensy-
stems MRCA/TORNADO auf andere Vorha-
ben aus? 

7.2 Wird dadurch die Einsatzbereitschaft der 
Bundeswehr berührt? 

8. Welche Maßnahmen hält der Bundesmini-
ster der Verteidigung aufgrund der einschlä-
gigen Erfahrungen für geboten? 

Die CDU/CSU-Fraktion im Verteidigungsausschuß 
beantragt, 

I. zu folgenden Untersuchungsgegenständen Be-
weis zu erheben: 

1. Zu welchem Zeitpunkt und in welchem Um-
fang haben 

1.1 beim Bundesminister der Verteidigung 

1.2 im Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Verteidigung 

1.3 außerhalb des Geschäftsbereiches des 
Bundesministers der Verteidiung (z. B. 
PANAVIA) 

1.4. bei NAMMA und NAMMO 

1.5 bei anderen Stellen der Bundesregierung In-
formationen, Hinweise oder Erkenntnisse 
über tatsächliche oder vermeintliche Pla-
nungs- oder Finanzierungsprobleme bzw. 
-löcken im Zusammenhang mit dem Waffen-
system MRCA/TORNADO vorgelegen? 

2. Welche Maßnahmen sind wann und durch 
wen daraufhin veranlaßt worden? 

3.1 Hat es Organisationsmängel gegeben, ggf. 
welche und in welchem Umfang haben sie zu 
den Finanzierungsschwierigkeiten beim 
Waffensystem MRCA/TORNADO beigetra-
gen? 

3.2 Welche Rolle spielt das Waffensystem 
MRCA/TORNADO im Luftwaffenkonzept 
und im Verteidigungskonzept der Bundesre-
publik Deutschland insgesamt und erfüllt es 
diese Aufgaben? 

3.3 Ist die technische, finanzielle, organisatori-
sche Abwicklung dieses Beschaffungspro-
jektes für die Zukunft gesichert? 

4. Welche Auswirkungen hat die Abwicklung 
dieses Beschaffungsvorhabens auf den Ge-
samtstreitkräfteplan, die Rüstungsbeschaf-
fung, die Kampfbereitschaft und die Einsatz-
fähigkeit der Bundeswehr? 

5. Welche Konsequenzen werden sich aus der 
Abwicklung dieses Beschaffungsvorhabens 
hinsichtlich Planung, Entwicklung und 
Durchführung zukünftiger Rüstungsvorha-
ben ergeben? 
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II. durch 
1. Beiziehung der bisherigen Vorlagen zum 

Waffensystem MRCA/TORNADO an den 
Verteidigungs- und Haushaltsausschuß 

2. Beiziehung des MRCA/TORNADO-Berichts 
vom 12. Februar 1981 

3. Beiziehung des militärtechnischen Berichts 
zum Waffensystem MRCA/TORNADO 

4. Vernehmung des Bundesministers der Ver-
teidigung Dr. Apel zu I. 1., 2., 3.1, 3.3, 4., 5.1, 7.1, 
7.2, 8. 

5. Vernehmung des Staatssekretärs Dr. Hiehle 
zu I. 2., 3.1, 3.2, 3.3., 4., 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 

6. Vernehmung des Staatssekretärs a. D. Dr. 
Schnell zu I. 2., 3.1, 3.2, 6.1, 6.2 

7. Vernehmung des Abteilungsleiters Rüstung 
Ministerialdirektor Eberhard zu I. 3.1, 3.2, 3.3, 
4., 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

8. Vernehmung des Abteilungsleiters Haus-
halt Ministerialdirektor Dr. Padberg zu 
I. 3.1, 3.2, 3.3, 4. (finanziell), 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
7.1 

9. Vernehmung des Abteilungsleiters Rü-
stungswirtschaft Ministerialdirektor Eich-
horn 

10. Vernehmung des Systembeauftragten Waf-
fensystem MRCA (SBWS-MRCA) Ministeri-
aldirigent Ambos zu I. 2., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 6.1, 
6.2 

11. Vernehmung des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr General Brandt zu I. 1., 4., 7.2 

12. Vernehmung des Inspekteurs der Luftwaffe 
Generalleutnant Obleser zu I. 1., 4. 

13. Vernehmung des früheren Referenten Fü L/ 
SBWS-MRCA 2 und jetzigen Referenten 
Rü V 2 Ministerialrat Böck 

14. Vernehmung des Hilfsreferenten im Referat 
Fü L/SBWS-MRCA 2 Regierungsdirektor 
Christians 

15. Vernehmung des Referenten  RUN 3 Mini-
sterialrat Illguth 

16. Vernehmung des Hilfsreferenten im Pla-
nungsstab Fregattenkapitän Tiemann 

17. Vernehmung des Referenten H II 4 Ministe-
rialrat Osterloh 

18. Vernehmung des früheren Abteilungsleiters 
Rüstungstechnik Ministerialdirektor a. D. 
Dr. Trienes 

19. Vernehmung des General-Manager der 
NAMMA Generalmajor Birkenbeil 

20. Vernehmung des General-Manager der 
PANAVIA Dr. Fichtmüller zu I. 2., 3.1, 3.2, 3.3, 
4., 5.1, 5.2 

21. Vernehmung des Unterabteilungsleiters 
H II Ministerialdirigent Wenz 

22. Vernehmung des Generalbevollmächtigten 
der Firmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm, 
MTU München und Mauser 

II. durch 
1. Beiziehung im Zusammenhang mit dem Be-

schaffungsvorhaben MRCA/TORNADO er-
stellter und angefallener Aktenvorgänge 

2. Vernehmung des Bundesministers der Ver-
teidigung Dr. Apel zu I. 1., 2., 3., 4., 5. 

3. Vernehmung des Bundesministers Dr. von 
Bülow zu I. 1., 2., 3.1 

4. Vernehmung des Staatssekretärs Dr. Hiehle 
zu I. 1., 2., 3.1 und 3.3, 4., 5. 

5. Vernehmung des Staatssekretärs a. D. 
Dr. Schnell zu I. 1., 2., 3.1, 4., 5. 

6. Vernehmung des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr General Brandt zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.2, 4., 5. 

7. Vernehmung des früheren Generalinspek-
teurs der Bundeswehr General a. D. Wust zu 
I. 1., 2., 3.1 

8. Vernehmung des Inspekteurs der Luftwaffe 
Generalleutnant Obleser zu I. 1., 2., 3., 4., 5. 

9. Vernehmung des Inspekteurs des Heeres 
Generalleutnant Poeppel zu I. 1., 2., 3.1 und 
3.2, 4., 5. 

10. Vernehmung des Inspekteurs der Marine Vi-
zeadmiral Bethge zu I. 1., 2., 3., 4., 5. 

11. Vernehmung des Abteilungsleiters Haushalt 
Ministerialdirektor Dr. Padberg zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.3, 4., 5. 

12. Vernehmung des Abteilungsleiters Rüstung 
Ministerialdirektor Eberhard zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.3, 4., 5. 

13. Vernehmung des früheren Abteilungsleiters 
Rüstungstechnik Ministerialdirektor a. D. 
Dr. Trienes zu I. 1., 2., 3.1 und 3.3, 5. 

14. Vernehmung des Systembeauftragten Waf-
fensystem MRCA (SBWS-MRCA) Ministe-
rialdirigent Ambos zu I. 1., 2., 3.1 und 3.3, 5. 

15. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen im Führungsstab des Heeres 
Oberst i. G. Udo Eulig, Referent Fü H VI 4, zu 
I. 1.,2.,3.1 und 3.3, 4., 5. 

16. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen im Führungsstab der Luft-
waffe Brigadegeneral Winfried Schwenke, 
Stabsabteilungsleiter Fü L VI, zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.3, 4., 5. 

17. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen im Führungsstab der Marine 
Flottillenadmiral Klaus-Jürgen Steindorff, 
Stabsabteilungsleiter Fü M VI, zu I. 1., 2., 3.1 
und 3.3, 4., 5. 

18. Vernehmung des zuständigen Planungsver-
antwortlichen der Rüstungsabteilung Mini-
sterialdirigent Joachim Heyden, Beauftrag-
ter für Rüstungsplanung, zu I. 1., 2., 3.1 und 
3.3, 4., 5. 

19. Vernehmung des früheren Leiters der Rü-
stungshauptabteilung (HAL II), Herr Mini- 
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23. Vernehmung des Staatssekretärs a. D. Dr. 
Mann 

sterialdirektor a. D. Dipl.-Ing. Albert Wahl, zu 
I. 1., 2., 3., 4., 5. 

20. Vernehmung des früheren Systembeauf-
tragten Waffensystem MRCA (SBWS-
MRCA) Brigadegeneral a. D. Schwarz zu 
I. 1., 2., 3. 

21. Vernehmung des stellvertretenden General-
inspekteurs, Generalleutnant Heinz, zu I. 1., 
2., 3.1, 3.3, 4. und 5. 
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Anlage 2 

Zeugen und sachverständige Zeugen 

Lfd. 
Nr. Name Vorname Amtsbezeichnung/Dienstgrad/Funktion/Stellung 

1 Ambos Hans MinDirigent, Dipl.-Ing. 
Systembeauftragter WS MRCA 

2 Dr. Apel Hans *) Mitglied des Deutschen Bundestages/ 
Bundesminister der Verteidigung 

3 Bethge Ansgar Vizeadmiral/Inspekteur der Marine 

4 Brandt Jürgen General/Generalinspekteur der Bundeswehr 

5 Dr. von Bülow Andreas Mitglied des Deutschen Bundestages/ 
Bundesminister für Forschung und Technologie 

7 Dr. Fichtmüller Carl-Peter General-Manager der PANAVIA 

8 Heinz Helmut Generalleutnant, Stellvertreter des Generalinspek- 
teurs der Bundeswehr 

9 Heyden Joachim MinDirigent, Beauftragter für Rüstungsplanung im 
BMVg 

10 Dr. Hiehle Joachim Staatssekretär im BMVg 

11 Obleser Friedrich Generalleutnant, Inspekteur der Luftwaffe 

12 Dr. Padberg Heinz MinDirektor, Leiter der Rüstungsabteilung im BMVg; 
ehem. Leiter der Haushaltsabteilung im BMVg 

13 Poeppel Johannes Generalleutnant, Inspekteur des Heeres 

14 Dr. Schnell Karl Staatssekretär a. D., ehem. Staatssekretär im BMVg 

15 Schwenke Winfried Brig.-General, Abteilungsleiter im Hauptquartier der 
Alliierten Streitkräfte Mitteleuropa, ehem. Stabsab- 
teilungsleiter im BMVg Fü L VI 

16 Steindorff Klaus-Jürgen Flott.-Admiral, Stabsabteilungsleiter im 
BMVg Fü M VI 

17 Wust Harald General a. D., ehem. Generalinspekteur der Bundes- 
wehr 

*) Anmerkung: 
Bundesminister Dr. Hans Apel wurde als Zeuge vernommen, alle anderen als sachverständige Zeugen. 
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Anlage 3 

Verzeichnis der zur Beweiserhebung beigezogenen Akten und sonstigen Unterlagen 

Lfd. Nr. 	Eingangsdatum Inhalt Akte 

1 	16. Januar 1981 *) Schreiben des Bundesministers der Verteidigung A-Drs. 9/0003 
Dr. Apel vom 15. Januar 1981 mit Antworten auf (UA-Nr. 5) 
Fragen aus der gemeinsamen Sitzung des Vertei-
digungs- und Haushaltsausschusses am 18. De-
zember 1980 zum Stand des Beschaffungsvorha-
bens MRCA/TORNADO 

2 	3. Februar 1981 *) Ministerweisung an Generalinspekteur der Bun- A-Drs. 9/0009 
deswehr vom 30. Mai 1980 zur Weiterführung der (UA-Nr. 6) 
Planungsarbeiten am Fünfjahresprogramm der Anlage 1 
Bundeswehr 1981 bis 1985 und am Streitkräfte-
plan 1981 bis 1993 
(VS-vertraulich) 

3 	3. Februar 1981 *) Vorlage Inspekteur Luftwaffe (InspLw) an A-Drs. 9/0009 
Staatssekretär Dr. Schnell vom 20. März 1979 (UA-Nr. 6) 
betr. Überprüfung zum Vorhaben der Luftwaffe 
aufgrund der aktuellen Planungs- und Finanzsi-
tuation 

Anlage 2 

4 	3. Februar 1981 *) Vorlage Inspekteur Luftwaffe an Staatssekretär A-Drs. 9/0009 
Dr. Schnell vom 24. April 1979 betr. aktuelle Pla- (UA-Nr. 6) 
nungs- und Finanzsituation der Luftwaffe Anlage 3 

5 	3. Februar 1981 *) Vorlage Abteilungsleiter Haushalt an Staatsse- A-Drs. 9/0009 
kretär Dr. Schnell vom 2. Juni 1980 betr. Weiter- (UA-Nr. 6) 
führung der Planungsarbeiten am Fünfjahres

-

programm der Bundeswehr 1981 bis 1985 und am 
Anlage 4 

Streitkräfteplan 1981 bis 1993 

6 	3. Februar 1981 *) Vorlage Generalinspekteur der Bundeswehr an A-Drs. 9/0009 
Staatssekretär Dr. Schnell vom 5. April 1979 betr. (UA-Nr. 6) 
Überprüfung von Vorhaben der Luftwaffe auf

-

grund der akutellen Planungs- und Finanzsitua-
tion 

Anlage 5 

7 	12. Februar 1981 *) TORNADO-Jahresbericht 1979 A-Drs. 9/0011 
(UA-Nr. 7) 

8 	6. März 1981 Vorgänge des Bundesministeriums der Verteidi

-

gung und des Bundesministeriums der Finanzen 
über Sitzungen des Verteidigungs- und Haus-
haltsausschusses in den Jahren 1969 bis 1980 
betr. MRCA/TORNADO 

Nr. 1, 
Belege 1 bis 9 

9 	6. März 1981 Vorlagen an Bundesminister Dr. Apel betr. Pla

-

nungs- und Finanzsituation 
Nr. 2, 
Belege 1 bis 5 

10 	6. März 1981 Dokumente der Abteilung Rüstung im Bundesmi

-

nisterium der Verteidigung betr. MRCA/TOR- 
Nr. 3, 
Belege 1 bis 45 

NADO 

11 	6. März 1981 Kurzfassung der MRCA/TORNADO-Dokumen

-

tation des Führungsstabes der Luftwaffe (s. lfd. 
Nr. 4 

Nr. 19) 

12 	6. März 1981 Dokumente der Abteilung Haushalt im Bundes

-

ministerium der Verteidigung betr. MRCA/TOR- 
Nr. 5, 
Belege 1 bis 27 

NADO 

*) Die in der 9. Wahlperiode bis zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses zum Beschaffungsvorhaben MRCA/TOR-
NADO verteilten Unterlagen wurden mit A-Drs. 9/0016 als Unterlagen in die Arbeit des Untersuchungsausschusses 
eingeführt. 
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Lfd. Nr. 	Eingangsdatum Inhalt Akte 

13 	6. März 1981 

14 	6. März 1981 

15 	6. März 1981 

16 	6. März 1981 

17 	6. März 1981 

18 	6. März 1981 

19 	25. März 1981 

20 	25. März 1981 

21 	25. März 1981 

22 	25. März 1981 

23 	25. März 1981 

24 	25. März 1981 

25 	25. März 1981 

MRCA/TORNADO-Jahresbericht 1979, tech

-

nisch-militärischer Teil, Erkenntnisstand 1980 
vom 23. Februar 1981 
(VS-vertraulich) 

Bericht des Planungsstabes des Bundesministe

-

riums der Verteidigung vom 1. Dezember 1980 
zum Beschaffungsvorhaben MRCA/TORNADO 
(sog. Tiemann-Bericht) (s. lfd. Nr. 15 und 16) 

Ergänzungsbericht des Planungsstabes des Bun
-

desministeriums der Verteidigung vom 15. De

-

zember 1980 zum Beschaffungsvorhaben MRCA/ 
TORNADO (sog. Tiemann-Bericht) (s. lfd. Nr. 14 
und 16) 

Dokumente zum Bericht des Planungsstabes des 
Bundesministeriums der Verteidigung zum Be

-

schaffungsvorhaben MRCA/TORNADO (sog. 
Tiemann-Bericht) — geheim — (s. lfd. Nr. 14 und 
15) 

Protokoll der Besprechung am 14. August 1980 in 
Ottobrunn zum Mittelbedarf MRCA/TORNADO 
in den Jahren 1980/81 

Dokumente des Referates Führungsstab Streit

-

kräfte III 4 (Rüstungsplanung) im Bundesmini

-

sterium der Verteidigung betr. MRCA/TOR

-

NADO 
(VS-vertraulich) 

Dokumente zu der am 6. März 1981 vorgelegten 
Kurzfassung des Führungsstabes der Luftwaffe 
betr. MRCA/TORNADO (s. lfd. Nr. 11) 

Vorlage Abteilungsleiter Rüstungstechnik im 
Bundesministerium der Verteidigung an Staats

-

sekretär Dr. Schnell vom 26. Januar 1979 betr. 
MRCA Triebwerk und Entwicklungskosten 

Vorlage Abteilungsleiter Rüstungswirtschaft im 
Bundesministerium der Verteidigung an Staats

-

sekretär Dr. Schnell vom 18. Juni 1979 betr. Sit-
zung des Haushaltsausschusses am 20. Juni 1979 
zu TORNADO-Flugunfall am 12. Juni 1979 

Schreiben des Generalinspekteurs an den In

-

spekteur der Marine vom 23. Juni 1979 zur aktuel

-

len Planungs- und Finanzsituation 

Vermerk des Führungsstabes der Luftwaffe — 
SBWS/MRCA 2 — vom 12. September 1980 zu 
Haushaltsmittelbedarf MRCA/TORNADO für 
1980/81 

Vorlage Stellvertreter des Generalinspekteurs 
der Bundeswehr an Staatssekretär Dr. Schnell 
vom 13. Februar 1980 betr. weitere Vorgehens-
weise im Fünfjahresprogramm 1981 bis 1986 

Aktenvermerk des Systembeauftragten MRCA/ 
TORNADO vom 11. Juni 1980 betr. 4. Ergänzung 
des Memorandum of Understanding (MoU) 
Nr 10 

Nr. 6, 
A 1 

Nr. 3, 
Beleg 59 

Nr. 3, 
Beleg 60 

Nr. 7, 
A 4, 
Belege 1 bis 73 

Nr. 4.1, 
Beleg 34 

Nr. 6, 
A 6, 
Belege 1 bis 16 

Nr. 4.1, 
Belege 1 bis 28 

Nr. 3, 
Beleg 46 

Nr. 3, 
Beleg 47 

Nr. 2, 
Beleg 6 

Nr. 3, 
Beleg 48 

Nr. 5, 
Beleg 28 

Nr. 5, 
Beleg 29 
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Lfd. Nr. 	Eingangsdatum Inhalt Akte 

26 	25. März 1981 

27 	25. März 1981 

28 	25. März 1981 

29 	25. März 1981 

30 	25. März 1981 

31 	25. März 1981 

32 	30. März 1981 

33 	30. März 1981 

34 	2. April 1981 

35 	6. April 1981 

36 	6. April 1981 

37 	9. April 1981 

38 	9. April 1981 

Vorlage des Inspekteurs der Luftwaffe an den Ge

-

neralinspekteur der Bundeswehr vom 4. Februar 
1980 — geheim — betr. Bewertung der lang- und 
mittelfristigen Planung aus konzeptioneller 
Sicht 

Informationsmappe zum Pressegespräch des 
Bundesministeriums der Verteidigung am 8. Au-
gust 1980 in Porz-Wahn mit Presseausschnitten 
anläßlich der Vorstellung des Flugzeugs MRCA/ 
TORNADO 

Vorlage (Original) des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr an Bundesminister Dr. Apel vom 
1. Juni 1979 betr. Investitionsplanung im Fünfjah-
resprogramm 1984 und Haushaltsplanung 1980 
bis 1983 

Vorlage (Original) Staatssekretär Dr. Schnell an 
Bundesminister Dr. Apel vom 5. Juni 1979 betr. 
Investitionsplanung im Fünfjahresprogramm 
1984 und Haushaltsplanung 1980 bis 1983 

Vorlage des Systembeauftragten MRCA/TOR

-

NADO an Staatssekretär Dr. Hiehle vom 28. Ja

-

nuar 1981 betr. Verpflichtungsermächtigung im 
MRCA-Beschaffungsprogramm 

Vorlage Abteilungsleiter Haushalt im Bundesmi

-

nisterium der Verteidigung an Staatssekretär Dr. 
Leister vom 	12. Februar 1981 betr. Verpflich

-

tungsermächtigung im MRCA-Beschaffungs-
programm 

Besprechungsvermerk Büro Bundesminister Dr. 
Apel vom 28. Februar 1980 — streng geheim — 

betr. Haushalt 1980 und 1981, Langfristprogramm 
der NATO, NATO-Infrastruktur und HOST 
NATION PROGRAMM 

Auszüge aus dem Terminkalender von Bundes

-

minister Dr. Apel vom 5. und 19. Februar 1980 

Stellungnahme des Systembeauftragten MRCA 
vom 30. März 1981 zu Fragen des Abg. Würtz in 
der Sitzung am 19. März 1981 mit einer Auflistung 
der geplanten und abgeschlossenen Verträge so-
wie der 12 völkerrechtlichen Vereinbarungen 
zwischen den Regierungen von Großbritannien, 
Italien und der Bundesrepublik Deutschland 

Vortrag des Inspekteurs der Luftwaffe anläßlich 
Amtsantritt Bundesminister Dr. Apel — geheim 

Studie über die von Staatssekretär a. D. Dr. Mann 
1974 gebildete MRCA-Arbeitsgruppe — geheim 

Vorlage Inspekteur des Heeres an den Generalin

-

spekteur der Bundeswehr vom 5. Dezember 1972 
— geheim —; hier: grundsätzliche Bemerkungen 
zu MRCA/TORNADO 

Vorlage Inspekteur der Luftwaffe an Bundesmi

-

nister Dr. Apel vom 9. Februar 1981 — geheim — 

betr. Betriebskosten der Luftwaffe 

Nr. 4.2, 
B 6 

Nr. 8 

Nr. 2, 
Beleg 2 

Nr. 2, 
Beleg 3 

Nr. 4.1, 
Beleg 29 

Nr. 4.1, 
Beleg 30 

Nr. 4.2, 
B 7 

Nr. 2, 
Beleg 7 

Nr. 4.1, 
Beleg 30 

Nr. 4.2, 
B 8 

Nr. 9 

Nr. 4.2, 
B 9 

Nr. 4.2, 
B 10 
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Lfd. Nr. 	Eingangsdatum Inhalt Akte 

39 	9. April 1981 Schreiben des Führungsstabes der Luftwaffe - 
MRCA 2 - an die Abteilungen Haushalt und  Rü

-

stung vom 8. August 1979 betr. MRCA/TORNADO 

Nr. 3, 
Beleg 52 

Operational Budget 1980 

40 	13. April 1981 MRCA-Studie der Industrieanlagen-Betriebsge

-

sellschaft (IABG) vom 26. Mai 1971 
Nr. 10 

(VS-vertraulich) 

41 	23. April 1981 Protokoll über die Sitzung des Bundessicher
-heitsrates am 27. Februar 1980 - geheim - 
Nr. 4.2, 
B 11 

42 	29. April 1981 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi

-

gung vom 27. April 1981 betr. Deckungsbeträge 
für MRCA-Mehrausgaben im Jahre 1980 und 

Nr. 5, 
Beleg 30 

Kürzungen von Mitteln für Forschung/Entwick-
lung im Haushalt 1981 

43 	29. April 1981 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi

-

gung vom 30. März 1981 über Beschaffungsvorha

-

ben, in die im Zuge der Planungsarbeiten 1978 bis 

A-Drs. 9/0051 

1981 eingegriffen worden ist 

44 	29. April 1981 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi

-

gung vom 6. März 1981- geheim - über Einspa

-

rungen und Verschiebungen im Zeitraum 1982 bis 

Nr. 42, 
B 12 

1984 

45 	4. Mai 1981 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi

-

gung vom 29. April 1981 mit Darstellung der wich

-

tigsten Waffensysteme der neuen Waffengenera-
tion 

Nr. 5, 
Beleg 31 

46 	4. Mai 1981 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi

-

gung vom 29. April 1981 betr. Eingriffe in Beschaf

-

fungsvorhaben im Rahmen des 12. und 13. Fi-
nanzplans 

Nr. 5, 
Beleg 31 

47 	5. Mai 1981 Stellungnahme des Generalinspekteurs der Bun- Nr. 3, Beleg 53 
deswehr vom 4. Mai 1981 über Zuarbeit seines Nr. 5, Beleg 32 
Stabes zum sog. „Biehle-Bericht" 

48 	12. Mai 1981 Stellungnahme des Generalinspekteurs der Bunf

-

deswehr vom 8. Mai 1981 über Besprechungen 
zwischen Bundesminister Dr. Apel, Staatssekre-
tär Dr. Schnell und Stellvertretenden Generalin-
spekteur zur Vorbereitung des sog. „Biehle-Be-
richts" 

Nr. 3, 
Beleg 53 

49 	13. Mai 1981 Stellungnahme des Staatssekretärs a. D. Dr. 
Schnell vom 8. Mai 1981 zu offengebliebenen Fra

-

gen aus seiner Vernehmung am 2. April 1981 

Nr. 4.1, 
Beleg 32 

50 	3. Juni 1981 Übersicht des Bundesministeriums der Verteidif

-

gung vom 2. Juni 1981 zu Flugkraftstoffmengen 
der Luftwaffe in den Jahren 1979, 1980 und 1981 

Nr. 4.1, 
Beleg 33 

51 	15. Juni 1981 Schreiben NAMMO-Direktorium vom 28. April 
1981 betr. Haushaltssituation beim TORNADO- 

Nr. 4.1, 
Beleg 35 

Programm 

52 	15. Juni 1981 Ministervorlage des Systembeauftragten MRCA 
vom 12. Mai 1981 betr. MRCA-Mehrforderungen 
durch PANAVIA 

Nr. 4.1, 
Beleg 35 

53 	22. Juni 1981 Vorlage des Generalinspekteurs der Bundeswehr 
an Bundesminister Dr. Apel vom 15. Mai 1981 - 

Nr. 4.2, 
B 13 

VS-vertraulich - betr. Betriebsstoffversorgung 
der Bundeswehr im Haushaltsjahr 1981 
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Lfd. Nr. 	Eingangsdatum Inhalt Akte 

54 	24. Juni 1981 Protokoll der Rüstungsklausur; Bundesministe

-

rium der Verteidigung — Fü S VI, Tgb. Nr. 411/81 
vom 9. März 1981 — geheim — 

Geheimschutzstelle 

55 	24. Juni 1981 Memorandum of Understanding (MoU) Nr. 10 Nr. 3, 
Beleg 58 

56 	24. Juni 1981 Schreiben Referat H II 4 im Bundesministerium 
der Verteidigung an Führungsstab Luftwaffe 

Nr. 5, 
Beleg 41 

(SBWS/MRCA 2) vom 8. Dezember 1978 betr. 
Obersicht über Verpflichtungsstand im MRCA- 
Programm 

57 	29. Juni 1981 Vermerk des Systembeauftragten MRCA betr. A-Drs. 9/0117 
Rechtsqualität von MoUs (UA-Nr. 61) 

58 	6. Juli 1981 Gegenüberstellung von Haushaltsansätzen und 
Planungsdokumenten mit Erläuterungen des 

Nr. 5, 
Beleg 33 

Planungsreferates im Führungsstab der Marine 

59 	6. Juli 1981 Vorlage Inspekteur der Marine an Generalin

-

spekteur der Bundeswehr vom 4. Dezember 1980 
Nr. 4.2, 
B 14 

— geheim — betr. Überarbeitung der Streitkräf-
teplanung 1981 bis 1983 

60 	6. Juli 1981 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi

-

gung vom 1. Juli 1981 zur Höhe der Zins- und Kre

-

ditbeschaffungskosten 

Nr. 4.1, 
Beleg 40 

61 	9. Juli 1981 Bericht Bundesminister Dr. Apel vom 6. Juli 1981 
betr. Haushaltsmittel für Flugbetriebsstoff 

Nr. 4.1, 
Beleg 44 

62 	21. Juli 1981 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi-
gung vom 29. Juni 1981— geheim — betr. Verlust-
rate MRCA/TORNADO bei der Marine 

Nr. 4.2, 
B 15 

63 	21. Juli 1981 Ministervorlage des Abteilungsleiters Haushalt 
im Bundesministerium der Verteidigung vom 

Nr. 5, 
Beleg 34 

22. Januar 1980 betr. Erhöhung des Verteidi-
gungshaushalts 1980 

64 	21. Juli 1981 Vorlage Abteilungsleiter Haushalt im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung an Staatssekretär Dr. 

Nr. 5, 
Beleg 35 

Hiehle vom 22. Januar 1980 betr. Nachtragshaus-
halt 1980 

65 	21. Juli 1981 Schreiben Führungsstab der Luftwaffe (SBWS/ 
MRCA 2) an Führungsstab Streitkräfte — Refe-
rat VI 4 — vom 22. Februar 1980 betr. Haushalts-
mittelbedarf beim Beschaffungstitel MRCA/ 

Nr. 4.1, 
Beleg 41 

TORNADO 

66 	21. Juli 1981 Aktenvermerk des Führungsstabes der Streit-
kräfte — Referat VI 4 — an Stellvertreter des Ge-
neralinspekteurs der Bundeswehr vom 25. Fe-
bruar 1980 betr. Aufstockung des Verteidigungs-
haushalts 1980 

Nr. 5, 
Beleg 36 

67 	21. Juli 1981 Ministervorlage des Abteilungsleiters Haushalt 
im Bundesministerium der Verteidigung vom 

Nr. 5, 
Beleg 37 

26. Februar 1980 betr. Nachtragshaushalt 1980 

68 	21. Juli 1981 Vorlage Abteilungsleiter Rüstungswirtschaft an 
Staatssekretär Dr. Hiehle vom 25. März 1980 betr. 

Nr. 3, 
Beleg 54 

Nachtragshaushalt 

69 	21. Juli 1981 Ministervorlage des Abteilungsleiters Haushalt 
im Bundesministerium der Verteidigung vom 

Nr. 5, 
Beleg 38 

11. April 1980 betr. Nachtragshaushalt 1980 
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Lfd. Nr. 	Eingangsdatum Inhalt Akte 

70 	21. Juli 1981 

71 	21. Juli 1981 

72 	21. Juli 1981 

73 	21. Juli 1981 

74 	21. Juli 1981 

75 	23. Juli 1981 

76 	23. Juli 1981 

77 	31. August 1981 

78 	2. September 1981 

79 	15. September 1981 

80 	30. September 1981 

81 	2. Oktober 1981 

82 	2. Oktober 1981 

83 	2. Oktober 1981 

84 	15. Oktober 1981 

Schreiben des Referates H II 4 im Bundesmini

-

sterium der Verteidigung an Führungsstab Luft

-

waffe — SBWS-MRCA 2 — vom 7. Oktober 1980 
betr. Stellungnahme zur Anfrage von MdB Dr. 
Wörner vom 30. September 1980 zur Kostenent-
wicklung MRCA/TORNADO 

Aufstellung des Bundesministeriums der Vertei

-

digung — Fil H I 2 — vom 10. Juli 1981 über die 
Entwicklung des Verpflichtungsaufkommens bei 
Soldaten auf Zeit beim Heer 

Vorlage Führungsstab Heer — Referat VI 2 — an 
Inspekteur des Heeres vom 30. Januar 1981 betr. 
Lagevortrag Heer zur Unterrichtung Bundesmi-
nister Dr. Apel 

Stellungnahme des Inspekteurs des Heeres zu 
zusätzlichen Kosten infolge Wechselkursschwan

-

kungen 

Vortrag des Inspekteurs des Heeres vom 26. Fe-
bruar 1981 zur Lage und Planung des Heeres zu 
Beginn der Rüstungsklausur im Bundesministe-
rium der Verteidigung 

Graphische Darstellung eines Vergleichs von Ma

-

terialbeschaffung Luftwaffe und anteiligem 
TORNADO-Bedarf Luftwaffe von 1981 bis 1988 

Erläuterungen des Führungsstabes der Luft

-

waffe — Referat VI 4 — zum Entwurf des NATO 
Staff Targets (NST) für ein Long Range Stand off 
Missile (LRSOM) vom 26. Juni 1981 — geheim —

Stellungnahme des Bundesministeriums der Ver

-

teidigung vom 28. August 1981 zur Reduzierung 
des 12. Finanzplanes 

Tabellarische Übersichten über den Stand der 
Ausgaben der NAMMA an die Industrie und des 
bei der NAMMA verfügbaren Geldbestandes vom 
1. Januar bis 31. Dezember 1980 

Memorandum of Understanding (MoU) Nr. 12 

Stellungnahme des Bundesministeriums der Ver

-

teidigung vom 29. September 1981 zur Vergabe 
des 4. Loses MRCA 

Im Militärischen Führungsrat zur Vorbereitung 
der Rüstungsklausur erstellte Unterlagen — ge-
heim —

Im Bundesministerium der Verteidigung zur Vor

-

bereitung der Rüstungsklausur entstandene Un-
terlagen — geheim —

Dokumente über eine Untersuchung des Pla

-

nungsstabes im Bundesministerium der Verteidi-
gung zu Bundeswehrproblemen der 80/90er 
Jahre — geheim — 

Bundeswehrplanungserlaß vom 25. September 
1981 

Nr. 4.1, 
Beleg 42 

Nr. 11, 
Beleg 1 

Nr. 11, 
Beleg 2 

Nr. 11, 
Beleg 3 

Nr. 4.2, 
B 16 

Nr. 4.1, 
Beleg 43 

Nr. 4.2, 
B 17 

Nr. 5, 
Beleg 40 

Nr. 5, 
Beleg 39 

Nr. 3, 
Beleg 55 

A-Drs. 9/0152 
(UA-Nr. 79) 

Geheimschutzstelle 

Geheimschutzstelle 

Geheimschutzstelle 

A-Drs. 9/0164 
(UA-Nr. 84) 
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Lfd. Nr. 	Eingangsdatum Inhalt Akte 

85 	23. Oktober 1981 Ergänzungen der Bearbeitungsrichtlinien für die Geheimschutzstelle 
Weiterführung der Planungsarbeiten 1980 des 
Führungsstabes der Streitkräfte (Fü S VI) vom 
9. September 1980 und 23. September 1980 — VS- 
vertraulich — 

86 	28. Oktober 1981 Stellungnahme des Stellvertreters des Generalin- A-Drs. 9/0174 
spekteurs der Bundeswehr vom 22. Oktober 1981 
zu offengebliebenen Fragen aus seiner Verneh-
mung am 1. Oktober 1981 

(UA-Nr. 89) 

87 	29. Oktober 1981 Schreiben des früheren Generalinspekteurs der A-Drs. 9/0177 
Bundeswehr, Generalleutnant a. D. Wust, an Bun

-

desminister Dr. Apel vom 28. November 1978 betr. 
(UA-Nr. 88) 

Antrag auf Versetzung in den einstweiligen Ru-
hestand 

88 	4. November 1981 Stellungnahme des Flottillenadmirals Steindorff 
vom 30. Oktober 1981— geheim — zu offengeblie

-

benen Fragen aus seiner Vernehmung am 8. Ok-
tober 1981 

Nr. 4.2, 
B 18 

89 	16. November 1981 Stellungnahme des Beauftragten für Planung 
und Programme im Bundesministerium der Ver

-

teidigung, Ministerialdirigent Heyden, vom 

Nr. 3, 
Beleg 56 

13. November 1981 zu offengebliebenen Fragen 
aus seiner Vernehmung am 29. Oktober 1981 

90 	16. November 1981 Aufzeichnungen aus dem Notizkalender des 
Stellvertreters des Generalinspekteurs der Bun

-

deswehr, Generalleutnant Heinz, vom 5. Februar 

Nr. 3, 
Beleg 57 

1980 

91 	22. Dezember 1981 Schreiben des NAMMA NATO MRCA Develop

-

ment and Production Management Agency vom 
Nr. 11, 
Beleg 6 

7. Dezember 1981 betr. MRCA/TORNADO 
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Anlage 4 

Verzeichnis der Ausschußdrucksachen des Verteidigungsausschusses 
als 1. Untersuchungsausschuß nach Artikel 45 a Abs. 2 Grundgesetz 

Ausschuß

-

Drucksachen-  
Nr. 

Drucksachen-Nr. 
des 1. Unter

-s

uchungs

-

ausschusses 
Betreff 

9/0013 1 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 16. Februar 1981: 
Einsetzung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsaus

-

schuß nach Art. 45 a Abs. 2 GG zu den Finanzierungsproblemen beim 
Kampfflugzeug TORNADO. 

9/0014 2 	Schreiben SPD/FDP-Fraktionen vom 17. Februar 1981: 
Einsetzung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 
nach Art. 45 a Abs. 2 GG zur Untersuchung des Beschaffungsvorhabens 
MRCA/TORNADO und der damit zusammenhängenden Sachverhalte. 

9/0015 3 	Schreiben an Bundestagspräsident vom 19. Februar 1981: 
Genehmigung der Sitzungstermine des 1. Untersuchungsausschusses 

9/0016 4 	Schreiben an die Mitglieder des Verteidigungsausschusses vom 18. Fe
-bruar 1981: 

Einbeziehung bereits verteilter Drucksachen betr. TORNADO in die Ar-
beit des 1. Untersuchungsausschusses 

9/0003 5 	Schreiben BMVg vom 15. Januar 1981: 
Unterlagen über 
- Protokoll Klausurtagung im BMVg November 1980 
- Ergebnisse der Kommission Dr. Hiehle 
- Organisatorische Konsequenzen 
- Dokumente und Antworten 

9/0009 6 	Schreiben BMVg vom 2. Februar 1981: 
Unterlagen über 
- Ministerweisung an Generalinspekteur 
- Vorlagen an Staatssekretär Dr. Schnell 

9/0011 7 	Jahresbericht TORNADO 1979 

9/0018 8 	Schreiben SPD/FDP-Fraktionen vom 18. Februar 1981: 
Themen/Zeugen für den Beweisbeschluß 

9/0019 9 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 19. Februar 1981: 
Themen/Zeugen für den Beweisbeschluß 

9/0020 10 	1. Beweisbeschluß in der Fassung vom 19. Februar 1981 

9/0022 11 	Schreiben der SPD/FDP-Fraktionen vom 27. Februar 1981: 
Benennung der Zeugen zu den Themen (Ziffern) des 1. Beweisbeschlus-
ses 

9/0026 12 	Schreiben BMVg vom 5. März 1981: 
Obersendung von Unterlagen auf Grund der im 1. Beweisbeschluß festge-
legten Themen 

9/0028 13 	1. Ergänzungsbeschluß vom 19. März 1981 

9/0031 14 	Schreiben SPD/FDP-Fraktionen vom 27. Februar 1981: 
Verfahren bei der Beweisaufnahme 

9/0032 15 	1. Beweisbeschluß in der Fassung vom 19. März 1981 

9/0036 16 	Schreiben BMVg vom 19. März 1981: 
Richtigstellung einer Frage von Abg. Lowack in der Sitzung am 19. März 
1981 

9/0037 17 	Schreiben BMVg vom 18. März 1981: 
Angabe der zuständigen Planungsverantwortlichen im BMVg 

9/0038 18 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 18. März 1981: 
Anforderung von Unterlagen 

9/0041 19 	Schreiben SPD-Fraktion vom 24. März 1981: 
Antrag auf 2. Ergänzungsbeschluß 
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Ausschuß

-

Drucksachen-  
Nr. 

Drucksachen-Nr. 
des 1. Unter

-s

uchungs

-

ausschusses 

Betreff 

9/0042 20 2. Ergänzungsbeschluß vom 26. März 1981 

9/0043 21 1. Beweisbeschluß in der Fassung vom 26. März 1981 

9/0044 22 Schreiben des Verteidigungsausschusses vom 26. März 1981 an die Mit-
glieder des Ausschusses: 
Mitteilung über vom BMVg vorgelegte Unterlagen 

9/0045 23 Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 25. März 1981: 
Anforderung weiterer Unterlagen 

9/0046 24 3. Ergänzungsbeschluß vom 2. März 1981 

9/0047 25 1. Beweisbeschluß in der Fassung vom 2. April 1981 

9/0049 26 Schreiben BMVg vom 30. März 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Vermerk über Besprechung am 19. Februar 1981 
- Auszüge aus Terminkalender Minister 

9/0054 27 Schreiben BMVg vom 1. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Stellungnahme Fü L/SBWS/MRCA vom 3. März 1981 
- Zwischenfinanzierung 

9/0056 28 Schreiben BMVg vom 2. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Vortrag Insp Lw anl. Amtsantritt Min. 

9/0057 29 Schreiben BMVg vom 9. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Insp H/Fü H VI 1 vom 5. Dezember 1972 
- Insp Lw/Fü L IV 5 vom 9. Februar 1981 

9/0058 30 Schreiben BMVg vom 9. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Vermerk H II 4 vom 28. August 1979 

9/0061 31 Schreiben BMVg vom 10. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Studie der IABG 
- Studie BG Schwarz 

9/0062 32 Schreiben Bundeskanzleramt vom 22. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Protokoll BSR vom 27. Februar 1980 

9/0064 33 Schreiben BMVg vom 27. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Angaben zu Deckungsbeträgen 
- Angaben zu Kürzungen 14. Finanzplan 

9/0066 34 Schreiben BMVg vom 29. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Aufstellung gestreckter, verschobener, gekürzter Beschaffungsvorha-

ben 

9/0067 35 Schreiben BMVg vom 29. April 1981: 
Einschaltung NATO-Generalsekretärs bei Aussagegenehmigung und 
Unterlagen 

9/0068 36 Schreiben BMVg vom 29. April 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Kostenaufstellung neue Waffengeneration 
- Eingriffe in Beschaffungsvorhaben 

9/0071 37 Schreiben BMVg vom 4. Mai 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
- Zuarbeit Stab Generalinspekteur zum Biehle-Bericht 

9/0073 38 Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 6. Mai 1981: 
Anforderung von Unterlagen 
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Ausschuß

-

Drucksachen-  
Nr. 

Drucksachen-Nr. 
des 1. Unter

-s

uchungs

-

ausschusses 

Betreff 

9/0074 39 	Schreiben BMVg vom 6. Mai 1981: 
Einverständnis zu Herabstufung VS-Protokoll 

9/0077 40 	Schreiben BMVg vom 8. Mai 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Stellungnahme Generalinspekteur vom 8 . Mai 1981 zu Nichtvorlage 

von Unterlagen 

9/0078 41 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 8 . Mai 1981: 
Anforderung von Unterlagen 

9/0079 42 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 12. Mai 1981: 
Anforderung von Unterlagen 

9/0080 43 	Schreiben des Staatssekretärs a. D. Dr. Schnell vom 8. Mai 1981: 
Schriftliche Beantwortung von Fragen 

9/0081 44 	Schreiben Verteidigungsausschuß vom 20. Mai 1981 an Mitglieder des 
Ausschusses: 
Ergänzung zu Protokoll; hier: auf Frage Abg. Lowack keine Antwort aus-
gedruckt 

9/0089 45 	Schreiben BMVg vom 2. Juni 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Aufstellung Flugkraftstoffmengen 

9/0090 46 	Schreiben des Ausschußvorsitzenden an BM Dr. Apel vom 5. Juni 1981: 
Unterschiedliche Aussagen zu Flugkraftstoff 

9/0096 47 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 11. Juni 1981: 
Benennung weiterer Zeugen 

9/0097 48 	4. Ergänzungsbeschluß vom 12. Juni 1981 

9/0098 49 	1. Beweisbeschluß in der Fassung vom 12. Juni 1981 

9/0099 50 	Schreiben BMVg vom 10. Juni 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Sachstand Betriebsstoffversorgung 

9/0102 51 	Schreiben BMVg vom 15. Juni 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Schreiben NAMMO-Direktoriums 

9/0104 52 	Schreiben BMVg vom 22. Juni 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Vorlage Generalinspekteur vom 15. Mai 1981 

9/0105 53 	Schreiben SPD-Fraktion vom 23. Juni 1981: 
Antrag auf Ergänzung des 1. Beweisbeschlusses 

9/0106 54 	5. Ergänzungsbeschluß vom 24. Juni 1981 

9/0107 55 	1. Beweisbeschluß in der Fassung vom 24. Juni 1981 

9/0108 56 	Schreiben BMVg vom 23. Juni 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Protokoll Rüstungsklausur 

9/0109 57 	Schreiben BMVg vom 23. Juni 1981: 
Mitteilung, daß BM in Tokio keine Rede gehalten hat 

9/0110 58 	Schreiben BMVg vom 24. Juni 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Dokument MoU Nr. 10 
— Schreiben H II 4 vom 8 . Dezember 1978 zu Stand der Verpflichtungen 

MRCA 

9/0114 59 	Schreiben BMVg vom 25. Juni 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Tagesordnungen deutsch-amerikanischer Besprechungen 
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Ausschuß

-

Drucksachen-  
Nr. 

Drucksachen-Nr. 
des 1. Unter

-

suchungs

-

ausschusses 

Betreff 

9/0115 60 	Schreiben des Ausschußvorsitzenden an BM Dr. Apel vom 29. Juni 
1981: 
Anforderung von Unterlagen 
— Besprechungsprotokolle der deutsch-amerikanischen Generalstabs-

besprechungen 
— Unterlagen Vorbereitung Rüstungsklausur 

9/0117 61 	Vermerk Fü L/SBWS/MRCA vom 26. November 1981: 
Rechtsqualität von MoUs 

9/0119 62 	Schreiben BMVg vom 2. Juli 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Übereinstimmung HH-Ansätze 1979/80 mit militärischer Planung 
— Überarbeitung SKP1 1981 bis 1983 

9/0120 63 	Schreiben BMVg vom 1. Juli 1981: 
Kosten der Zwischenfinanzierung 

9/0121 64 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 9. Juli 1981: 
Anforderung von Unterlagen 

9/0122 65 	Schreiben des Ausschußvorsitzenden an BM Dr. Apel vom 9. Juli 1981: 
Anforderung von Unterlagen 
— Angaben über zu erwartende finanzielle Belastungen 

9/0123 66 	Schreiben BMVg vom 15. Juli 1981: 
Im „Spiegel" erwähnte Studie des Planungsstabes existiert nicht 

9/0125 67 	Schreiben BMVg vom 16. Juli 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— in Sitzungen 29. und 30. Juni 1981 angeforderten Vorgänge 

9/0127 68 	Schreiben BMVg vom 22. Juli 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Auflistung Aktivitäten Inspekteur Lw 
— Studie NATO Staff Targets 
— Investitionsvolumen Lw 1981 bis 1985; Mehrbedarf 1981 bis 1985 

9/0128 69 	Schreiben BMVg vom 22. Juli 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— NATO-Dokument P0/81/40 

9/0129 70 	Schreiben CDU/CSU-Fraktion vom 22. Juli 1981: 
Anforderung von Unterlagen 
— Leiter Planungsstab vom 3. Januar 1980 geheim, Untersuchung: „Pla-

nungsstab zu Bundeswehrproblemen der 80/90er Jahre" 

9/0130 71 	Schreiben BMVg vom 27. Juli 1981: 
Antwort zu A-Drs. 9/0122 (Nr. 65 UA) 
— Angaben über zu erwartende finanzielle Belastungen 

9/0140 72 	Schreiben BMVg vom 28. August 1981: 
Bekanntgabe Datum der Reduzierung des 12. Finanzplanes 

9/0141 73 	Schreiben BMVg vom 31. August 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— erläuternde Stellungnahme des Fü L VII/SystB zu NATO-Dokument 

P0/81/40 

9/0142 74 	Schreiben BMVg vom 1. September 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— mtl. Verpflichtungsstände der NAMMA für die Zeit vom Juni 1979 bis 

September 1980 

9/0143 75 	BM Dr. Apel an Vorsitzenden VA vom 6. Juli 1981: 
Angaben zur Flugbetriebsstoffversorgung 

9/0144 76 	Schreiben BMVg vom 4. September 1981: 
Erläuternde Angaben des Inspekteurs der Lw zu Aussagen im Zusam-
menhang mit Planungsproblemen 1981 bis 1985 in ALK 20. Mai 1980 
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Ausschuß

-

Drucksachen-  
Nr. 

Drucksachen-Nr. 
des 1. Unter

-

suchungs

-

ausschusses 

Betreff 

9/0146 	77 Schreiben Vors. an BM Dr. Apel vom 11. September 1981: 
— Stellungnahme erbeten zu Vergabe des 4. Loses MRCA 

9/0148 	78 Memorandum of Understanding (MoU) Nr. 1 

9/0152 	79 Schreiben BMVg an Vors. vom 29. September 1981 
— Stellungnahme zum 4. Los 

9/0153 	80 Schreiben SPD-Fraktion vom 28. September 1981 
— Antrag auf Einholung einer schriftlichen Auskunft von der 

NAMMA 

9/0154 	81 Schreiben BMVg vom 2. Oktober 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Unterlagen zur Rüstungsklausur 
— Unterlagen deutsch-amerikanischer Generalstabsbesprechungen 
— Unterlagen Planungsprobleme der 80/90er Jahre 

9/0160 	82 Beschluß des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts- 
ordnung vom 8. Oktober 1981 zu Protokollstreichungen 

9/0162 	83 	Anforderung Protokolle Militärischer Führungsrat (MFR) 
— Schreiben Vors. an BM Dr. Apel vom 12. Oktober 1981 (vgl. A-Drs. 

9/0115 Nr. 60 UA) 

9/0164 	84 Schreiben BMVg vom 14. Oktober 1981; Übersendung von Unterlagen 
— Bundeswehrplanungserlaß vom 25. September 1981 

9/0165 	85 Schreiben BM Dr. Apel an Vors. vom 19. Oktober 1981; Zwischennach- 
richt zu Einholung Auskunft Generalmanager der NAMMA, Birkenbeil. 
Vgl. hierzu A-Drs. 9/0153 (UA 80) 

9/0167 	86 Schreiben BMVg vom 22. Oktober 1981; Übersendung von Unterlagen 
— Nachtrag zum Bundeswehrplanungserlaß (Änderung und Erweite- 

rung) s. auch A-Drs. 9/0164 (Nr. 84 UA) 

9/0168 	87 Schreiben BMVg vom 22. Oktober 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— FüS VI/FüS VI 3/VI 4 vom 9. September 1980 
— FtiS VI/FüS VI 4/VI 3 vom 23. September 1980 

im Original 

9/0177 	88 Brief General Wust an BM Dr. Apel vom 28. November 1978 betr. Verset- 
zung in den einstweiligen Ruhestand 

9/0174 	89 Schreiben BMVg vom 28. Oktober 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Stellungnahme zu Fragen Abg. Würtz in Sitzung vom 1. Oktober 

1981 

9/0178 	90 	Schreiben BMVg vom 3. November 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Äußerungen Flottillenadmiral Steindorff zu nichtöffentlichen Fra- 

gen 

9/0190 	91 	Schreiben BMVg vom 13. November 1981: 
Übersendung von Unterlagen 
— Stellungnahmen Ministerialdirigent Heyden anläßlich seiner Ver- 

nehmung am 29. Oktober 1981 
siehe hierzu K-Protokoll 44/20, S. 10 ff. 

— Notizen GL Heinz aus Kladde über Gespräche am 5. Februar 1980 
— Original der Studie des Planungsstabes 

siehe hierzu A-Drs. 9/0168 (Nr. 87 UA) 

9/0197 	92 	Schreiben des Ausschußvorsitzenden vom 30. November 1981 an Abge- 
ordneten Kolbow 
— Antwort zu Beanstandung des Kurzprotokolls der 39./19. Sitzung 
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-

Drucksachen-  
Nr. 

Drucksachen-Nr. 
des 1. Unter

-
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-

ausschusses 

Betreff 

9/0198 93 Schreiben der NAMMA vom 23. November 1981 
— Zwischennachricht zum SPD-Antrag auf Einholung einer schriftli- 

chen Auskunft von der NAMMA 

9/0207 94 Schriftliche Auskunft der NAMMA zu Fragen der SPD-Fraktion vom 
28. September 1981 (vgl. A-Drs. 9/0165, 9/0198) 

9/0208 95 Schreiben BMVg vom 21. Dezember 1981 
— Herabstufung des „sog. Tiemann-Berichts von VS-vertraulich auf VS- 

NfD 

9/0226 96 Beschlußempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses 
nach Artikel 45 a Abs. 2 GG zu MRCA/TORNADO 
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Anlage 5 

Abkürzungsverzeichnis 

AA 	Auswärtiges Amt 

Abt 	Abteilung 

AG 	Arbeitsgemeinschaft 

AL 	Abteilungsleiter 

AL H 	Abteilungsleiter Haushalt 

AL Rü 	Abteilungsleiter Rüstung 

ALK 	Abteilungsleiterkonferenz 

AWACS 	Frühwarnsystem 

BHO 	Bundeshaushaltsordnung 

BK 	Bundeskanzler/Bundeskanzleramt 

BM 	Bundesminister 

BMF 	Bundesminister/Bundesministerium der Finanzen 

BMVg 	Bundesminister/Bundesministerium der Verteidigung 

BMWi 	Bundesminister/Bundesministerium der Wirtschaft 

BoD 	Board of Directors 
(Lenkungsausschuß der Systembeauftragten der drei Partnerstaaten) 

BPA 	Presse und Informationsamt der Bundesregierung (Bundespresseamt) 

BReg 	Bundesregierung 

BrigGen 	Brigadegeneral 

BSR 	Bundessicherheitsrat 

BT 	Bundestag 

BWB 	Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 

bzw. 	beziehungsweise 

ChefBK 	Chef des Bundeskanzleramtes 

Chefstab 	Chef des Stabes 

DL Finance 	Division Leader Finance (Abteilungsleiter Finanzen) 

Drs 	Drucksache 

EP1 	Einzelplan 

FJP 	Fünfjahresprogramm 

FRG 	Federal Republic of Germany 

FS 	Fernschreiben 

Fü H 	Führungsstab des Heeres im Bundesmininsterium der Verteidigung 

Fü L 	Führungsstab der Luftwaffe im Bundesministerium der Verteidigung 

Fü M 	Führungsstab der Marine im Bundesministerium der Verteidigung 

Fü S 	Führungsstab der Streitkräfte im Bundesministerium der Verteidigung 

geh 	geheim 

GM 	General Manager 

Genlnsp Bw 	Generalinspekteur der Bundeswehr 

GenLt 	Generalleutnant 

GenMaj 	Generalmajor 

GG 	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

ggf. 	gegebenenfalls 

GO-BT 	Geschäftsordnung des Bundestages 

GVG 	Gerichtsverfassungsgesetz 

HAL 	Hauptabteilungsleiter 
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HH 	Haushalt 

i. d. F. 	in der Fassung 

Info-Stand 	Informationsstand 
In-Service- 
Support 	Leistungen zur Unterstützung des Waffensystems 

(Unterstützungsgerät, Ersatzteile und sonstige Unterstützungsleistungen) 
Insp 	Inspekteur 

Insp H 	Inspekteur des Heeres 

Insp Lw 	Inspekteur der Luftwaffe 

Insp M 	Inspekteur der Marine 

IPA 	Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft 

IT 	Italien 

KptzS 	Kapitän zur See 

LCC 	Legal and Contractual Committee 

LFZ 	Luftfahrzeug 

Lw 	Luftwaffe 

M 	Marine 

MBB 	Messerschmitt-Bölkow-Blohm 

MdB 	Mitglied des Bundestages 

MFR 	Militärischer Führungsrat 

MinDir 	Ministerialdirektor 

MinDirig 	Ministerialdirigent 

MoU 	Memorandum of Understanding 
(Regierungsvereinbarung auf Ressortebene, Charakter eines völkerrechtlichen 
Vertrages) 

MRCA 	Multi Role Combat Aircraft 
(Mehrzweckkampfflugzeug) 

MTU 	Motoren Turbinen Union 

MwSt 	Mehrwertsteuer 

NAMMA 	NATO MRCA Development and Production Management Agency 
(NATO Behörde für Entwicklung/Produktion Tornado) 

NAMMO 	NATO MRCA Development and Production Management Organisation 
(NATO Organisation für Entwicklung/Produktion Tornado bestehend aus 
• Ministerstellvertreter 
• Lenkungsausschuß 
• NAMMA 

NATO 	North Atlantic Treaty Organization 

NfD 	Nur für den Dienstgebrauch 

OB 	Operational Budget 

Org 	Organisation 

PANAVIA (PAN) Trilaterale Flugzeugfirma 

ParlSts 	Parlamentarischer Staatssekretär 

PG 	Policy Group 
(Ministerstellvertreter der drei Partnerstaaten) 

PLKR 	Plankostenrahmen 

P1Stab 	Planungsstab 

POL 	Petrol-Oil-Lubricants 
(Benzin-Öl-Schmierstoffe) 

Präs 	Präsident 

PSV 	Psychologische Verteidigung 
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RDir 	Regierungsdirektor 

Rü 	Rüstung 

Rü Pl 	Beauftragter für Planung und Programme der Rüstungsabteilung 

Rü T 	Rüstungs-Technik 

Rü W 	Rüstungs-Wirtschaft 

SBWS-MRCA Systembeauftragter Waffensystem MRCA 

SBWS-MRCA 2 Referat „Vertrag und Finanzen" des SBWS-MRCA im Fil L 

SKPl 	Streitkräfteplan 

Sts 	Staatssekretär 

StPO 	Strafprozeßordnung 

Stv 	Stellvertreter 

SvZ 	Sachverständiger Zeuge 

Tgb: Nr. 	Tagebuch-Nummer 

TGO 	Tagesordnung 

TKF 	Taktisches Kampfflugzeug 

TSK 	Teilstreitkraft 

TTTE 	Trinational TORNADO Training Establishment 

TU 	Turbo Union 

UA 	Untersuchungsausschuß 

UAL 	Unterabteilungsleiter 

UK 	United Kingdom 

UStG 	Umsatzsteuer-Gesetz 

VA 	Verteidigungsausschuß 

VFW 	Vereinigte flugtechnische Werke 

Vors. 	Vorsitzender 

VS 	Verschlußsache 

VS-NfD 	Verschlußsache — NUR für den DIENSTGEBRAUCH 

VS-Vertr. 	Verschlußsache — Vertraulich 

WS 	Waffensystem 
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